
.. 

.. 

l ,..,.. 
r 

III- 23 der. B~ilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

976 -03- -- XIV. Gesetzgebungsperiode 

Bericht 

über die soziale Lage 197 4 

Bundesministerium für soziale Verwaltung 
Wien 1976 

III-23 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 1 von 270

www.parlament.gv.at



-' 

Druck: Osterreichische Staatsdruckerei. L61 09006 

III-23 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)2 von 270

www.parlament.gv.at



l 

. ' 

INHALT 

Seite 

Vorwort .. ... ..... . . ........... .. .... ......... . ...... ..... .. ....... .......... ... . ....... . . ... 7 

I. Einleitung.. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . ... . .. . . ... . . ..... . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Wirtschaftliche Entwicklung ...... . ......... ...... ... . .. ............... . .. .. .............. 13 
Löhne, Gehälter und Preise. . . . . . .. .. .. . . . ........ . .. . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .. . . . . . .. . 18 
Bundeshaushalt .... . . .. ..... . .......... . . . . ..... . .. . .. ... . . . .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 25 
Wohnungsbestand und Wohnbautätigkeit . . . . ..... .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 27 
Öffentliche Fürsorge und Jugendwohlfahrtspflege. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Wahrnehmung des Dienstnehmerschutzes in der Land. und Forstwirtschaft .. .. .. .. . ... . . . .... 34 

II. Sozi alve r sicherung . . . . ... .. .. ........ ... ......... . . .. .... .... ......................... 39 

Weitere Entwicklung der österreichischen Sozialversicherung im Jahre 1974 ... .. .............. 39 

Unselbständig Erwerbstätige .. ... .. . ... .......................... .. .. . . ............ . . ..... 39 
Krankenversicherung .. .. .... .............. ... ........ . .. .... .... . .............. .. ... . . . 39 
P ensionsversicherung .... ... .. . .. . . ... .. . .. . . .. . ... ... .... .. . . . . . . ... ...... . .. .. . ....... 40 

Selbständig Erwerbstätige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Krankenversicherung ... . .. . . ... .. . . ... .. .. ............ . ......... ........ .... . .. ..... . . . 40 
Unfallversicherung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Pensionsversicherung .. .... .. .. ... .. . ... ... .. .. .......... ... . ..... . . ..... .. . ... . .. ...... 41 

Entwicklung der österreichischen Sozialversicherung im Jahre 1974 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Versichertenstand . .. ... .. . ........ . . ... ................ .. .. . .. .. ............ ... ...... . . 42 

Krankenversicherung . . .. ..... . .... .. ... ............... . ...... . ... ........ .... . .. ..... 42 
Unfallversicherung ..... . . . ... .. .. . ........... . . ... .. ...... . ............. . ............ 43 
Pensionsversicherung .. .... . .......... ... .. . .. ... ............................. ... ..... 44 

Leistungen ... ..... . . . ........ .... ....... . ..... . ............ ..... .. . ......... .. ....... . 45 
Krankenversicherung . ... . . . .. . .... ... ....... .. .. .. .... ... .. . . . . .... . ... .. .... ... .. ... 45 
Unfallversicherung .. . .......... . .. ... ...... ....... . .•. . ..... . ........... .. .. ... .. . . .. 45 
P ensionsversicherung .. ... ............ . . . ............... .... . . ... . .. ... ... .. ....... .. . 46 

Gebarung .. . ... . ... .. ................. . ... .... ... ...... ... .. .... ... . ........ .......... 50 
Allgemeines ..... . .. . .... . ... . . . ...... ......... ........ ... ... .. .. .. ... ... . ... . . . ..... 50 
Krankenversicherung. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . 51 
Unfallversicherung .. . ....... .... ..... .. . .. ...... .... . . . ... . .... .......... .. .......... 53 
Pensionsversicherung ........ ... .... .. ... . ....... ................ . .. ... ... ....... .. .. . 54 

Organisatorische Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

Beirat für die R enten· und Pensionsanpassung ..... ....... .. ............. .. . ... .. ........ 56 

Anpassung der R enten und P ensionen im Jahre 1974 ...... . ....... . . ... . ... ............. . 56 

IH. Arbeitsmarktverwaltung und · politik ......... .. . ............. ...... . . . . . .. .. . . ...... 59 

Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsmarktlage 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Angebot an unselbständigen Arbeitskräften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
D ie Arbeitskräftesituation nach Sektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Die Wirtschaftsen twicklung nach Bundesländern 1974.. ..... . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 64 
Der Arbeitsmarkt nach Bundesländern 1974 ... ...... ..... .... ... ...... .. ....... .... .. ... . 65 
Förderungsausgaben der Arbeitsmarktverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

Arbeitsmarktinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

Förderung der Mobilität auf dem Arbeitsmarkt .. .. . .. ..... . . ... ....... .... ... ....... ...... . 
Förderung der beruflichen Mobilität (Arbeitsmarktausbildung) .... ....... ........ ... ..... .. . 
Förderung der geographischen Mobilität und des Arbeitsantrittes ..... ... . .... . .. ....... .. . . 
Arbeitsbeschaffung ........ .. .. .......... .. . .. .. . . . .... ...... ...... ... . ............. .. . . 
Ausbildung in einem Lehrberuf ... . ....... .. ... . . .. .... .... .. ..................... . . . .. . 
Behinderte ................. ... .... . .. ... ........ . . . ...... .. . ... .. .. .... . ... .. .... .... . 
Ausstattung . .. . . .. .. ......... . ... ....... .. ... .... .. ............. ... ....... .. ....... .. . 
Ausländerbeschäftigung ........ . ...... . . . ........ . . . . ..... ..... ..... . . .... ........ ..... . 

68 
69 
70 
70 
72 
72 

73 
73 

Leistungen bei Arbeitslosigkeit und Mutterschaft . . ..... .. . . . . . .. . ... . ... .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . 75 

Organisation und Personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
P ersonalschulung ... .. .. . . .. . ... ... .. . ..... ... . . .. . ... . .......... . .... .. ... ... ..... . . . .. 76 

Finanzgebarung der Arbeitsmarktverwaltung . .. ........... . .... ... .. . .... . . . . . ....... .. .... 76 

III-23 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 3 von 270

www.parlament.gv.at



Seite 

IV. Krieg so pfer- und He eresve r s orgung, Opfer - und s onst ige Für so rge...... . ..... .. . .. 79 

Kriegsopferversorgung ........ .. . ................................. . ... ... ..... .. . ......... 79 
ICriegsopferfonds .. ..... ............ . ..... ... ....... .... .................. ..... ... . .. .. . 82 

H eeresvel' orgung ........ .......... . .... .. .. . ................. .. ..... . . . .... . .... .. .. . . . . 
Opferfürsorge ............ . ... . ......... . .......... .. ..... . .. ......... . .. . . .. . .... ... .. .. . 
Durchführung des Bundesgesetzes über die Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Ver-

82 
82 

brechen.. . . .. .............. . ..................... .. . . ................ . .......... .. ..... 83 
Invalideneinstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Kleinrentnerfür orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Angelegenheiten der allgemeinen Fürsorge ........... . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

Mutter chafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge und sonstige soziale Fürsorge . . ..... ... . .... . 85 
Fürsorge für K örper- und Sinnesbehinderte ... . .... .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

Schülerau peisung .... ... ....... .... . .. . . .. .. .. . ............... .. .. . ....... . .. .. ..... . ... 85 
Förderung von Organi ationen der freien Wohlfahrtspflege. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

V. Arbeitsrecht..... . . . . . .... ...... . ..... .. ........... . .. . ..... . . . . . .... .................. 87 

Kod ißkation des Arbeitsrechtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Individualarbeitsl'echt ... ................... .. ................ ..... . . . .. . . ................ 88 

Entgeltfortzahlung ... .................. .. ... . ...... . . . .. ................. . .. . .......... 88 
Land- und Forstarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Mutterschutz .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Arbeitszeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Bauarbe iter-Urlaubsgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

Kollektives Arbeitsrecht . .. . . ............... . ... . . .. ... ........ . . .. . .. .... .. . ....... . .. . .. 90 
Beteiligung der Arbeitnehm I' im Aufsichtsrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Arbeitsverfa ungsrecht . ...... ... ..... ..... .. . . . . ........ . . .. ... .... ..... .... .. ... ...... 90 

Kollektive R echtsgestaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Probleme der Frauenbeschäftigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

VI. T echnischer und arbeitshygieni sc her Arbeitnehmerschutz, Wahrnehmung de s 
Arbeitnehmerschutzes . ..... . .... ...... .... ....... ... ... ... . .. ....... . ....... .. ....... 95 

Arbeitsinspektion ........ . .. . ..... . .... .. .. ... . .. ... .. . ......................... ... . . . .. . 95 

Technischer und arbeitshygienischer Arbeitnehmerschutz .. ..... . . ... ... . . .. .. . . . ....... .... 97 
Unfälle . . . .. .. ........ . . ..... . .. .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Berufskrankheiten . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen .. . ....... ...... .. . .. ... ................ . . .. .. . . . . .. 103 

Verwendungsschutz ... . ...... .... ..... . .......... ... ....... ........ _.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 108 
Be chäftigung von Kindem und jugendlichen Arbeitnehmern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Beschäftigung weiblicher Arbeitnehmer. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 109 
Mutterschutz . .......... . ... . .. .. ....... . . .... ... .. .. . . . . ..... . ... . . ......... .. .. . ... 110 
Arbeitszeit . .. ...... . . ... .. ............ .. ....... . . .. .. . ...... .. .... . . .... . . ... ... .. . . 11 1 
Bäckereiarbeiterschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111 
Sonn- und Feiertag ruhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1 
Verwendungsschutz im Gast- und Schankgewerbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1Il 
Heimarbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 112 

Verkehrs-Arbeitsinspektion ...... . . ..... . . .. . .. . ...... . .. ............. . . .. .... . .. . ... . ... .. 113 

Technischer und arbeitshygienischer Arbeitnehmerschutz .... . .... . .... . ... .... .. . . ... .. . ... 114 
Unfälle ... .. ............. . ...... . ....... ... .... . ...... .. . .. .. ... . ...... .... ... ..... . 114 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen ... . . . .... . .. .. . . .. ....... ...... . .. . ... .. .. . ...... . . 11 7 
Berufskrankheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

Verwendungsschutz . . . . . . . .. . .. ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121 

Bergbehörden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121 
Der österreichische Bergbau im Jahre 1974 ....... .. . . . . .. .... .. ..... . ... . ..... .. .. ... . 122 

Das Unfallgeschehen im Bergbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
Berufskrankheiten im Bergbau ..... .... ... ..... . . ...... . ................... .. ......... 125 
Ärztliche Untersuchung der Bergarbeiter .... . ... ........ . .. . .. .. .. . ..... . .. ........ .. . . 127 
Rettungswesen und Rettungswerke im Bergbau ......... . ....... . . . ... . . .. ... . .... _ . . . . . 127 
Berufsausbildung der Bergarbeiter .. ..... . .. . ......... . .... . . .. . .... .. ..... ... . ..... ... 128 

-

-. 

III-23 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)4 von 270

www.parlament.gv.at



Seite 

VII. Internationale Sozialpolitik... ... . ..... . .. .. ......... .. .. .. ........................ .. 131 
Internationale Organisationen .... ......... .. ... .. ............ .... .. . .. .. . .. .. . ...... . ..... 131 
Gegenseitigkeitsabkommen und sonstige Maßnahmen im Bereich der zwischenstaatlichen Sozialen 

Sicherheit ............................................................................. 132 

VIII. Sozialpolitische Vorschau...................... . ... . ....................... . ......... 135 
Vorwort .. . .. . ... ...... ........ . ... . ..... . .. . ..... . ..... .. .. ..... ... . ...... '" . . . . . . .. . . . 135 
Sozialversicherung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Arbeitsmarktverwaltung und -politik ....... .... . ..... .... . _ ....... . . , ................... _ . . 136 
Kriegsopfer- und H eeresversorgung. Opfer- und sonstige Fürsorge ............................ 140 
Arbeitsrecht . .. . .... ....... . ... .. . ...... ... . ...... _ .. . . . ... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 
Technischer und arbeitshygienischer Arbeitnehmerschutz. Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes . 144 
Internationale Sozialpolitik.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 

Anhänge ... ................ .. ..... .. ..... ..... .... ...... .. ...... ... .... _ .. .... .. _ ......... " 149 

Beiträge der Intere ssenv ertretungen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. . . . . . .. . ... 219 
Österreichischer Arbeiterkammertag .......... .. . _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 
Bundeskammer der gewerblichen 'Wirtschaft _ .... .. .... ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 230 
Österreichischer Gewerkschaftsbund ........ . ..... _ ...................................... _ . . . . .. 239 
Vereinigung österreichischer Industrieller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 
Österreichischer Landarbeiterkammertag ............................... . ...... . .. ..... . ........ 256 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 260 

III-23 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 5 von 270

www.parlament.gv.at



--~ 

III-23 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)6 von 270

www.parlament.gv.at



.. 

Vorwort 

In meinem Vorwort zum Bericht über die soziale Lage 1973 habe ich auf Grund der in den 
letzten J aMen bei der parlamentarischen Behandlung des von der Bundesregierung vorgelegten 
Berichtes über die soziale Lage vorgebrachten Einwände und Bemerkungen als Schlußfol­
gerungen für die künftige Gestaltung des B erichtes dessen Teilung in einen Tätigkeitsbericht 
des Sozialressorts und in einen umfassenden B ericht über die soziale L age in Aussicht gestellt . 

Im Sinne dieses Vorschlages wurde der "Bericht über die Tätigkeit des Bundesmini­
steriums für soziale Verwaltung im J ahre 1974" ausgearbeitet, in dem ausschließlich B eiträge 
des B undesministeriums für soziale Verwaltung zur Gestaltung der sozialen Lage im J ahre 1974 
enthalten sind. Mit diesem Tätigkeitsbericht, der keinesfalls den " B ericht über die soziale 
Lage" ersetzen soll, wurde wesentlich rascher allen Interessierten eine Information über das 
Geschehen und damit über die Arbeiten im sozialpolitischen Bereich gegeben. 

Mit dem vorliegenden B ericht wird nun die soziale Lage im Jahre 1974 dargestellt, 
die im wesentlichen durch die Arbeits- und Lebensbedingungen der B evölkerung geprägt wird. 
Wie bisher wird in der Einleitung über die demographische und wirtschaftliche Entwicklung 
im allgemeinen berichtet. W eiters enthält die Einleitung kurze Ausführungen über die W ohn­
bautätigkeit, die öffentliche Fürsorge und die Jugendwohlfahrt sowie über die Wahrnehmung 
des Dienstnehmerschutzes in der Land- und Forstwirtschaft. Inden Berichtsteilen Sozial­
versicherung (11), Arbeitsmarktverwaltung und -politik (111) , Kriegsopfer- und H eeresver­
sorgung, Opfer- und sonstige Fürsorge (IV), Arbeitsrecht ( V) und technischer und arbeits­
hygienischer Arbeitnehmerschutz ( V I ) sowie internationale Sozialpolitik ( V I I) werden vor 
allem jene Maßnahmen und Entwicklungen eingehend dargelegt , für die das Bundesmini­
.sterium für soziale Ve1·waltung zuständig ist. D er B ericht schließt mit einer sozialpolitischen 
Vorschau (V I II) , die grundsätzliche Ausführungen hinsichtlich der weiteren Vorhaben im 
sozialen Bereich enthält. 

Im Anhang befinden sich die B eiträge der Interessenvertretungen zur sozialen Lage, für 
deren I nhalt die Interessenvertretungen verantwortlich sind. 

Im Berichtsjahr konnten wieder einige sozialpolitische Fortschritte erzielt und auch 
Grundlagen für die weitere Entwicklung erarbeitet und vorbereitet werden. Möge dieser B ericht 
das Verständnis der Öffentlichkeit für die Belange der Sozialpolitik fördern und alle I nter­
essierten möglichst umfassend über die soziale Lage informieren. 

Rudolf Häuser 

Wien, im Jänner 1976 
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I. Einleitung 

Die moderne Sozialpolitik ist durch ihre weit­
reichenden Maßnahmen ein bestimmender Faktor in 
der gesellschaftlichen Entwicklung. Diese Maßnah­
men sind eng verknüpft mit der Finanz- und Wirt­
schaftspolitik, woraus sich der Rahmen für weitere 
Fortschritte abzeichnet. Bei den sozialpolitischen 
Zielsetzungen ist es notwendig, die einzelnen Erfor­
dernisse aufeinander abzustimmen und Lösungen 
zu erarbeiten, die in wohl ausgewogener Weise den 
Interessen der gesamten Bevölkerung dienen. 

Der Bevölkerungs tand Ö terreichs betrug nach 
den endgültigen Ergebnissen der Volkszählung vom 
12. Mai 1971 7,456.403 P ersonen. Für das Jahr 1974 
ergab der Durchschnittswert des Mikrozensus 
7,545.500 Einwohner. Nach der Volkszählung 1971 
waren 3,097.986 und nach dem Mikrozensus 1974 
rund 3,050.300 Personen berufstätig. 

Nach dem vorliegenden Bericht sind die Leistungen 
im ozialen Bereich vielgestaltiger Art. Im Jahres­
durchschnitt waren rund 7,259.000 Per,onen in der 
Krankenversicherung leistungs berechtigt ; davon 
waren 4,589.000 beitragzahlende Versicherte und 
2,670.000 mitversicherte Angehörige. Damit waren 
96'2 % der gesamten Bevölkerung berechtigt, Lei­
stungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung 
zu beziehen. Mit Ende des Berichtsjahres wurden 
1,491.667 Pensionen und R enten aus der Sozialver­
sicherung und 241.11 1 R enten aus der Kriegsopfer­
und H eeresver orgung sowie aus d I' Opferfü,'sorge 
und der Kleinrentnerfürsorge bezogen. Zu diesen und 
weiteren Sozialleistungen im Bereich des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung kommen noch 
jene au anderen Verwaltung zweigen, vor allem 
Familienbeihilfen, Geburtenbeihilfen, Schulfahrtbei­
hilfen, die Au gaben für Schülerfreifahrten und für 
Schulbücher so"vie die öffentlichen ozialen Lei tun­
gen im Bereich der Bundesländer. 

In den folgenden Ausführungen wird vor allem die 
demographische und ökonom i ehe Entwicklung kurz 
behandelt. Um einen möglich st weitreichenden Über­
blick über den sozialen Bereich zu geben, werden auch 
einige Gebiet e behandelt, die nicht in den Wirkungs­
bereich des Bundesministeriums für soziale Verwal­
tung faUen . Bei der Ausarbeitung der Einleitung 
wurden einschlägige Veröffentlichungen des Öster­
reichischen Statistischen Zentralamte und des Öst er­
reichischen Instituts für Wirtschaftsforsch ung be­
nützt ; darüber hinau wurden weitere von diesen 
Stellen mitgeteilte statistische Daten verarbeitet. 

Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 

Die Bevölkerungszahl Österreichs betrug nach den 
endgültigen Ergebnissen der Volkszählung 1971 
7,456.403 Personen. Der Durchschnittswert des 
Mikrozensus für das Jahr 1974 ergab sich einschließ­
lich der Bevölkerung in Anstaltshaushalten mit 
7,545.500 Einwohnern. In der nachstehenden Über­
sicht werden die Werte des Mikrozensus Jahresdurch­
schnitt 1974 hinsichtlich der Wohnbevölkerung Öster­
reichs nach Bundesländern und dem Geschlecht auf­
geschlüsselt ausgewiesen. 

Wohn b evölkerung l ) Öster reic h s nach 
Bundes l ä nd ern und d e m Geschlecht 

(Mikroz en s u s Jahresdurchschnitt 1974) 

BundeSland I I 
davon 

be~*~~ng -ma-"-nn-u-ch-'I-w-el-bU-'C-h-

Burgenland . . ... ...... . 27 1.100 129.400 141. 700 

Kärnten .. .. . .. ... .. . , 524.900 255.100 269.800 

Niederösterreich ... . .. . 1,405.400 674.500 730.900 

Oberösterreich ...... .. . 1,224.500 586.000 638.500 

Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . 408.300 195.300 213.000 

Steiermark. . . . . . . . . . . . . 1,186.200 559.200 627.000 

Til'ol .. . .. ... ....... . . 552.500 261.800 284.700 

Vorarlberg ........ . ... 285.500 138.100 147.400 

Wien. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,590.100 699.100 891.000 

Österreich .. . .... . . . ... 17,448.500 13,504.500 1 3.944.000 

1) Ohne Bevölkerung in Anstaltshaushalten. 

Die Wohnbevölkerung Österreichs bestand nach 
den endgültigen Volkszählungsergebnissen 1971 aus 
3,501.719 bzw. 47'0 % männlichen und 3,954.684 
bzw. 53'0% weiblichen Einwohnern. Auf 1000 männ­
liche P er onen entfielen demnach 1129 weibliche 
Personen. Die Bevölkerungszahl Österreichs laut 
amtlicher Fortschreibung für das Jahr 1974 betrug 
ohne Personen in Anstaltshaushalten 7,448.500 Ein­
wohner und setzte sich aus 3,504.500 Männern und 
3,944.000 Frauen zusammen. Die Geschlechtsparität 
männliche zu weibliche Personen betrug im Berichts­
jahr 1000 : 1125. 
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Die Mikrozensusergebnisse im Jahresdurchschnitt 
1974 über die Wohnbevölkerung Österreichs werden 
in der folgenden Tabelle nach Bundesländern und 

Wirtschaftsabteilungen gegliedert und die Anteile 
der Bundesländer an den einzelnen Sektoren ausge­
wiesen. 

Wohnbevölkerung 1) Österreich s nach Bundeslände rn und Wirtschafts abteilungen 
(Mikroz e n s u s Jahresdurchschnitt 1974) 

Wirtscbaftsabteilungen Berufslose 
Einkommell1l-

I I 
Bundesland Primärer Sekundärer Tertiärer lunbekannt (ohne empfänger 

(Pensionisten, Sektor Sektor Sektor Betriebsangabe) 
Rentner usw.) 

BurgenIand ... . . . .. .... .. . . .... .. ... . ... ........ 41.600 104.100 60.900 3.600 60. 00 

Kärnten .... . . .. . ... .. ..... ... . .. ... .... . . .... .. 5 .300 16 .400 168.200 16.300 113.700 

Niederöstel'reich .................. . . ..• . ...... . .. . 203.600 468.100 388.400 17.100 328.200 

Oberö terreich . ... ... . ... .. . ....... . . . .. .. ....... 14 00 472.300 331.500 19.200 252.700 

Salzburg . .. ..... . .... . . ..... ............ . ... .. .. 39.900 122.900 159.900 10.800 74.700 

Steierma rk ...... . .. .. . . . .. . . .......... . . . . . .. . .. 165.200 420.100 312.900 21.700 266.300 

Tirol . . . ...... .... ... . ............ . . ....... . . .. .. 54.900 163.100 212.000 14.800 107.700 

Vorarlberg . .. ...... . ... ... . . ... . .......... . .... . 17. 00 129.000 85.700 7. 00 45.200 

Wien .... . . .. ... . ... ....... . .. .... ... .. ...... . . . 8.900 433.500 657.200 32.800 457.900 

Österreich . .. . . .. . . . . .... .. . . .. .. . .. . . ... . . . . .. . 1 730.000 1 2,4 1.500 1 2,376.700 144.100 1 1,707.200 

') Ohne Bevölkerung in Anstaltshaushalten. 

Die die bezüglichen Werte der Volk zählung 1971 
zeigten , daß von den 7,456.403 P ersonen der Wohn­
bevöll,erung Österreichs 792 .764 P ersonen (10'6% ) 
dem primären Sektor, 2,577 .366 P er onen (34'6 % ) 
dem sekundären Sektor und 2,267 .670 P ersonen 
(30'4% ) dem tertiären Sektor zuzuzählen sind. 
86.561 Personen (1'2 % ) komlten anläßlich der Volks­
zählung 1971 nicht klassifiziert werden, da ihre wirt­
schaftliche Zugehörigkeit unbekannt war. Ferner 
wurden zu diesem Zeitpunkt 1,732.042 Personen 
(23'2 % ) als berufslose Einkommensempfänger (Pen­
sionisten, R entner usw.) gezählt. Nach dem Mikro­
zensus Jahresdurchschnitt 1974 sind von der Ge­
samtbevölkerung (ohne der Bevölkerung in Anstalts­
hau hal ten) der Land- und For twirt chaft (Primärer 

ektor) 739 .000 P ersonen (9'9 % ), der Industrie und 
dem verarbeitenden Gewerbe (Sekundärer Sektor) 
2,481.500 P ersonen (33'3 % ) owie dem Dien t­
leistungsbereich (Tertiärer Sektor) 2,376.700 P erso­
nen (31'9 % ) zuzuordnen. Von 144.100 P ersonen 
(2'0 % ) wurde angenommen, daß unbekannt bleibt, 
welchem Wirtschaftsbereich sie angehören. An be­
rufslosen Einkommen empfängern, wie Pensionisten, 
R entnern usw. , wurden bei der amtlichen Fort chrei­
bung für den Jahresdurchschnitt 1974 1,707 .200 
Personen (22'9 % ) ausgewiesen . 

Aus den Erhebungen de Milrrozen us stehen vier­
teljährlich Daten über die Beteiligung der Bevölk -
rung am Erwerb I ben zur Verfügung. Die folgende 
Auf teIlung faßt die entsprechenden Ergebnisse der 
Erhebungen des Jahre' 1974 zu ammen und ver­
gleicht sie mit den Daten der Volk zählung 1971. 

10 

Wohn b e völk e rung nach d er Teilnahm e am 
E rw er b s l e b en 

'Wohnbevölkerung 

Berufstätige Selbständig 
(Beschäftigte Berufstät ige 
und Arbeits- und mit helfende 
lose) F amilien· 

angehörige 

Un elb tä ndig 
Berufstätige 

Zusammen ') 

Nichtberufs· Pensionisten, 
tätige Rentner usw. 

Erhaltene 
Personen 

Zusammen 

Volks­
zählung 

1971 

Mikrozensus 
J ahresdurch­
scbnitt 11174 

In I in I 1000 in % 1000 in % 

656 8·8 602 8·0 

- - - - - -
2.442 32·7 2.449 32·4 

------
3.098 41-5 3.051 40·4 

1.372 18·4 1.349 17·9 
2) 

- - - - --
2.986 40·1 3.145 41·7 

3) 

------
4.358 58·5 4.494 59·6 

') Erwel'bsquote = Anteil der Berufstätigen an der ge­
samten vVohnbevölkerung. 

2) Einschließlich von 67.000 Personen ohne Berufs· und 
Betriebsangabe. 

3) Einschließlich der erhaltenen P ersonen in Anstaltshaus­
halten. 

4) Einschließlich der Personen in Anstaltshaushalten. 

• 

.. 
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Die Erwerbsquote ist 1974 gegenüber 1973 im 
wesentlichen gleichgeblieben . 1974 ent fielen auf 1000 
Berufstätige 1473 nicht berufstätige Personen. 

Nach den endgültigen Ergebnissen der Volkszäh. 
lung 1971 waren in Österreich insgesamt 3,097.986 
P ersonen berufstätig, und zwar 1,898.331 Männer und 
1,199.655 Frauen. Die entsprechenden Werte des 
Mikrozensus Jahre durchschnitt 1974 betrugen für 
die Berufstätigen insgesamt 3,050.300 P ersonen, da· 
von 1,864 .700 Männer und 1,185.600 Frauen. Die 
nachstehende Tabelle weist Mikrozensusergebnisse 
im Jahresdurchschnitt 1974 hinsichtlich der Anzahl 
der Berufstätigen in den einzelnen Bundesländern 
aus und schlüsselt sie nach dem Geschlecht auf. 

B erufst ät ige 1) Österr e ich s nach Bundes· 
länd ern und d e m Geschlecht 

(Mikrozensu ' Jahr es dur chsc hnitt 1974) 

Bundesland I I 
davon 

Berufstätige - m- a-' n-n1-IC-h-'---w-e-lb-Uc-h-

Burgenland ... ........... . 
Kärnten . .. . .... . ........ . 
Niederösterreich ......... . 
Oberösterreich .... . . ..... . 
Salzburg ........ . ........ . 
Steiermark ............... . 
Tirol ......... ........ .. . 
Vorarlberg ..... .... ... ... . 
Wien ....... . .... . ... . ... . 

111.900 
194.700 
573.800 
497.000 
166.100 
476.800 
212.700 
110.600 
706.700 

70.800 
127.400 
362.100 
303.700 
104.300 
296.700 
137.200 
71.500 

391.000 

41.100 
67.300 

211.700 
193.300 
61.800 

180.100 
75.500 
39.100 

315.700 

Österreich ... . . .......... ,13,050.300 11,864.700 11,185.600 

') Beschäftigte und Arbeitslose. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die 
Anzahl der Berufstätigen in den einzelnen Sektoren 
der Wirtschaft. Die Werte stützen sich auf den Mikro· 
zensus Jahresdurchschnitt 1974. 

B erufs t ätige 1) Österr e ich s nach Bundes. 
ländern und Wirt sc haftsa bte ilunge n 

(Mikroz e n s u s Jahres durchschni tt 1974) 

Wirtschaftsabteilungen 

unbe-
Bundesland Primärer Sekundärer Tertiärer kannt 

Sektor Sektor Sektor (ohne 
Betriebs· 
angabe) 

Burgenland . .... ... 25.300 51.800 33.600 1.200 

Kärnten . ....... . . 25.200 76.000 89.200 4.300 

Niederösterreich ... 113.000 242.300 216.800 1.700 

Oberösterreich ..... 85.900 224.400 181.800 4.900 

Salzburg ....... ... 19.100 59.000 86.100 1.900 

Steiermark .... .... 83.800 200.500 186.900 5.600 

'Tirol . .... ... . .... 26.000 74.800 110.400 1.500 

Vorarlberg ........ 7.300 59.300 42.400 1.600 

Wien ............ . 6.200 262.800 429.600 8. 100 

Österreich ......... 1391.800 11,250.900 11,376.800 I 30.800 

') Beschäftigte und Arbeitslose. 

Von den anläßlich der Volkszählung 1971 festge. 
stellten 3,097.986 Berufstätigen Österreichs waren 
426.478 Personen (13'8 %) in der Land- und Forst· 
wirtschaft (Primärer Sektor), 1,297 .034 Personen 
(41'9 % ) in der Industrie und dem verarbeitenden 
Gewerbe (Sekundärer Sektor) und 1,313.673 P ersonen 
(42'4 % ) im Dienstleistungssektor (Tertiärer Sektor) 
tät.ig. Von 60.801 Personen (1 '9% ) war unbekannt, 
welchem Wirtschaftsbereich sie angehören. Nach den 
Mikl'ozensusergebnis en im Jahresdurchschnitt 1974 
ergaben sich insgesamt 3,050.300 B rufstätige, von 
denen 391.800 P ersonen (12'8%) dem primären Sek· 
tor, 1,250.900 P ersonen (41'0%) dem sekundären 
Sektor und 1,376.800 Personen (45'2%) dem ter· 
tiären Sektor angehörten. Von rund 30.800 Personen 
(1'0 %) wurde angenommen, daß ihre Betriebszuge. 
hörigkeit unbekannt bleibt. 

In der nachstehenden Tabelle werden die Ergeb. 
nisse des Mikrozensus Jahresdurchschnitt 1974 hin· 
sichtlich der Berufstätigen Österreichs nach der 
Stellung im Beruf gegliedert. 

Berufstätige 1) n a ch der Stellung im Beruf 
(Mikrozen s u s Jahresdurchsc hnitt 1974) 

Berufstätige 

Bundesland mIthelfen- Unselbständige 
Selb- de Faml- Ange- I Arbeiter 8täudige Iienange- stellte, 

gehörige Beamte 

BurgenIand .. . ... .. 21.300 10.200 26.800 53.600 
Kärnten .. . . . ...... 27.400 8.400 76.400 82.500 
Niederösterreich .... 90.200 54.600 193.400 235.600 
Oberösterreich .... . . 74.200 41.100 112.000 209.100 
Salzburg ........... 26.600 9.100 14.000 56.400 
Steiermark . .. . . .. .. 75.200 31.200 167.100 203.300 
Tirol ........... ... 29.900 17.500 93 .000 12.300 
Vorarlberg ......... 13.400 4.400 51.200 41.600 
Wien .. . .. . .. .. .... 59.500 , 7.600 403.300 236.300 

Österreich ......... /417.700 1184. 100 11,257.200 11,191.300 

') Beschäftigte und Arbeitslose. 

Nach den endgültigen Ergebnissen der Volkszäh­
lung 1971 waren von den 3,097.986 Berufstä tigen 
Österreichs 427.919 P ersonen (13'8%) selbständig 
erwerbstätig, 228.143 P ersonen (7'4%) mithelfende 
Familienangehörige und 2,441.924 Personen (78'8% ) 
unselbständig erwerbstätig. Die 2,441.924 unselb· 
ständig Berufstätigen setzten sich aus 1,099 .709 An· 
gestellten und Beamten (45'0%), 409.835 Facharbei· 
tern (16'8%) und 932.380 sonstigen Arbeitern (38'2%) 
zusammen. Die Werte im J ahresdurchschnitt 1974 
des Mikrozensus ergaben, daß von den 3,050.300 
Berufstätigen 417.700 oder 13'7 % Selbständige, 
184.100 oder 6'0 % mithelfende Familienangehörige 
und 2,448.500 oder 80'3% Unselbst ändige waren. 
Die unselbständig Berufstätigen gliederten sich in 
1,257 .200 oder 41'2 % Angestellte und Beamte sowie 
1,191.300 oder 39' 1 % Arbeiter. 

Die beiden folgenden Übersichten schlüsseln die 
Mikrozensuswerte Jahresdurchschnitt 1974 hin­
sichtlich jener Personen auf, die über kein eigenes 
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Einkommen verfügen und als erhaltene P ersonen an­
zu ehen sind bzw. die berufslose Einkommensemp­
fänger, wie Pensionisten, Rentner usw., sind. 

Erh a l te n e P er s on en 1) 
(Mikr o z ens u J a h res dur chsc h nitt 1974) 

Bundesland Insgesamt I männlicb I welbllcb 

BurgenIand .. . .... . .. . 
Kärnten ..... . . .. .. . . 
Niederösterreich ... . .. . 
Oberö terreich . .... .. . 
Salzburg . .... . ...... . 
Steiermark ... . .. . .. . . 
Tirol .. ........ . .. . . . 
Vorarlberg ...•. . .. . .. 
Wien .. ...... .. ... . . . 

113.400 
252.100 
577.700 
546.300 
191.700 
51 .700 
270.900 
144.000 
502.800 

40.100 
91.000 

207.300 
199.000 

67.600 
179.500 

96.600 
52.700 

166.700 

73.300 
161.100 
370.400 
347.300 
124.100 
339.200 
174.300 
91.300 

336.100 

Österreich .. . ... . ..... 1 3, 117.600 1 1,100.500 I 2,017.100 

1) Ohne erhaltene P ersonen in AnstaItshaushalten. 

Am tichtag der Volk zählung 1971 WUl'd n in 
Ö terreich in ge amt 2,986.159 Per onen gezählt, 
die überwiegend von anderen Hau haltsmitgliedern 
erhalten wUl'den. Davon waren 937.836 P er onen 
(31'4 % ) Hausfrauen ohne eigene Einkommen, 
2,037.264 Personen (6 '2 % ) Kinder , chüler oder 

tudenten und 11.059 P r onen sonstige erhaltene 
P ersonen (0'4 % ). F erner wurden 1,372.258 beruf:-
10 e Einkommen mpfänger ermittelt, von denen 
1,305.461 Pen ioni ten oder R entner waren (95'1 %) 
und 66.797 Per onen (4'9 % ) keine Berufs- und Be-
trieb angaben auswie. en . ach dem Mikrozen u 
Jahre dUl'ch cbnitt 1974 ergaben ich 3,145.000 
erhaltene Personen ( in ch ließlich j ner in An talts­
haushalten) und 1,34 .700 berufslo 'e Einkommen -
empfänger (Pen ioni ten , R ntner u w. t'inschließli h 
von Personen ohne B rufs- und BetriebsanO'ab ) . 

B erufs l ose Einkom m e n e mpfän ger 1) 
(Mikrozens u s Jahr e durchsc hni t t 1974) 

Bundesland 

Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . 46.300 
Kärnten .... . ..... . .. . . .. 82.900 
Niederösterreich .. . .... . .. 263 .800 
Oberösterre ich .. ..... . ... . J 9 1. 700 

alzburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.000 
t ie rmark. . . ... . . . . . . . . .. 200.0 0 

Tirol .... .. ... ... . .... . .. 75.000 
VOI'(U'lberg . . .... . ...... .. 33.500 
Wien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 .500 

männlich I weiblich 

27.700 
45.000 

155 .100 
105.9 0 

31.20 
114.200 

39.100 
18. 00 

253.000 

Österre ich ........• . . .. . . . 11,348.700 1 558.700 790.000 

') Pensionisten, R entner u SW. inschließlich von P ersonen 
ohne B el'ufs- und Betl'iebsangube. 

Das Forschung institut für Soziale Sicherheit beim 
Hauptverband der österreichischen Sozialver iche­
rung träger erstellte Progno en über die Wohn be­
vö]]<erung Österreich bi zum J ahre 2000 owie üb r 
die Zahl der aktiven V rsicherten und über die Zahl 
d l' P nsionsb zieher bis zum J ahre 1990. Eine Üb r­
sicht über die prognostizicrte Bevölk rungsentwick­
lung in 'gesamt und aufgc chlü elt nach Altersgrup­
pen geben die beid n folgenden Tab lien. 
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Wohnbevölke ru ng Österreic h s 
(P rognose) 

J ahr ') 

1971. ....... 
1975 . . . .. . .. 
19 0 . ... ... . 
19 5 . .. . .... 
1990 .. . . ... . 
2000 . . ..... . 

Jahr ') 

1971 .... .. .. 
1975 . . ... . . . 
19 0 ..... .. . 
19 5 ........ 
1990 . ....... 
2000 . .. . ... . 

Wohnbe-
völkerung 

7.456 
7.462 
7.382 
7.254 
7.10 
6. 17 

Woh nbe­
völkerung 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
l.000 

') J eweils I. Jänner. 

davon In der Altersgruppe 

I 
Obis 14 15 bis 59 160 Jahre und 

Jahre Ja hre darüber 

in 1000 

1. 27 4.112 1.507 
1.739 4.173 1.550 
1.494 4.462 1.426 
1.236 4.564 1.454 
1.095 4.559 1.454 

99 '1.401 1.418 

davon In der Altersgr uppe 

Obis 14 I 15 bis 59 160 J ahre und 
Jahre Jahre darüber 

in "'0 

245 553 202 
233 559 208 
202 605 193 
170 629 20 1 
154 641 205 
146 646 208 

] ür die ö t erreichische Wirtschaft und be onder 
für die Sozialversicherung von Interesse ist die er­
werb fähige Bevölkerung, worunter die Zahl der 
P er on n von 15 bis unter 60 Jahre ver tanden wird. 
Die hohen Geburtenraten Anfang der sechziger Jahre 
bringen e mit sich, daß der Umfang die es Personen­
kreises bis 1990 steigt und er t gegen Ende des Jahr­
hunderts wieder geringer wird. 

Die Per onen im Alter von 60 Jahren und darüber 
ind al potentielle Pen ion empfänger von Bedeu­

tung. Die Altersstruktw' der ö terreichi chen Bevöl­
kerung bringt e mit sich, daß die Zahl dieser Perso­
nen zunächst bi etwa 1980 rückläufig ist, anschlie­
ßend geringfügig zuni mmt, um Ende de J" ahrhundert 
~~eder zu sUlken. 

Die Quote der Altersbelastung gibt an, wie viele 
P ersonen von 60 und mehr Jahren auf 1000 Personen 
von 15 bi unter 60 Jahre entfallen. Sie gibt einen 
Hinw i auf die in der P en ion versicherung zu er­
wartende Bela tung. E zeigt, ich, daß die in der Ver­
gangenheit st eigende Bela tungsquote im Bericht -
jahr ihren höchst en Wert erreicht, um im folgenden 
wieder zu sinken. Vor allem im Zeitraum 1975 bi' 
1980 i t ein starker Rückgang der Belastungsquote 
von 371 im Jahre 1975 auf 320 im Jahre 1980 zu er­
warten. Diese demographi che Entw'icklung wird in 
der nachstehenden Übersicht dargestell t . 

1971 
19i 5 
1980 
1985 
1990 
2000 

Quote d er Al te r b e las tun g 
(Pro g no e) 

J ahr BelJ\stungsquote 

360 
3il 
320 
319 
3 19 
322 

f . 
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Eine Vorschau auf die künftig zu erwartende Ent­
wi cklung der Zahl der in den verschiedenen Zweigen 
-der P ensionsversicherung pflichtversicherten Personen 
sowie der bei der Versicherungsanstalt öffentlich Be­
diensteter krankenver!:'icherten pragmatlsierten Be­
diensteten gibt die folgende Tabelle. 

Entwi cklun g d er Z a h l d e r akti ve n Ve r s i ch er ­
t e n 1) 

(Prog no se) 

<lavon 

Aktive Selbständige 
Versicherte ') in der Land-

Angestellte und Forst-
Jahr insgesamt 

wirtschaft und Arbeiter 
sowie im Beamte 
Gewerbe 

in 1000 

1974 ...... .. 2.976 400 

I 
1.142 1.434 

1975 ..... . .. 2.996 390 1.169 1.437 
1980 ... . .... 3. 149 345 1.325 1.479 
1985 ........ 3.250 308 1.436 1.506 
1990 . .... . . . 3.256 274 1.518 1.464 

1) In der P ensionsversicherung p fiichtve l'sicher te Person en 
sowie n ach dem B ·KUVG pflicht versicherte pragmatisier te 
Bedienstete. 

E s ist damit zu rechnen, daß sich die Zahl der Ar­
beiter nur sehr wenig erhöht und daß sie zwischen 
1985 und 1990 sogar zurückgeht. Demgegenüber 
wird die Zahl der Angestellten, aber auch die Zahl 
der Beamten zunehmen . Zwischen 1985 und 1990 ist 
damit zu rechnen, daß die Zahl der Angestellten und 
Beamten erstmals die Zahl der Arbeiter übersteigt . 

Im Bereich der Selbständigen ist die umgekehrte 
Entwicklung zu erwarten. Die Zahl der versicherten 
selbständig Erwerbst ätigen wird sowohl im Gewerbe 
als auch in der Land- und Forstwirtschaft weit er 
.zurückgehen . 

Insgesamt ist jedoch mit einer st ändigen Zunahme 
der Zahl der Erwerbst ätigen und damit der Zahl der 
aktiven Versicherten zu rechnen . Diese Zunahme ist 
zu einem großen Teil demographisch bedingt . Das 
Verhältnis der Zahl der akt iven Versicherten zur 
Zahl der erwerbsfähigen Bevölkerung (15 bis unter 
60 J ahre) wird in der folgenden Tabelle angegeben . 

E rwe rb sf ä hi ge B e völk e run g und ak t i ve V er -

J ahr 

1974 ........ . . . . 
1975 ... ... .. .. .. 
1980 .... .. . . ... . 
1985 . .... .. ..... 
1990 . ....... .. .. 

s icherte 
(Pr og n ose) 

E rwerbsfähige I Aktive 
Bevölkerung Versicherte 

in 1000 

4.152 2. 976 
4.173 2.996 
4.462 3.149 
4.564 3.250 
4.559 3.256 

Aktive Ver­
sicher te pro 1000 

E rwerbsfähige 

717 
71 8 
706 
71 2 
714 

Die Mittel für die P ensionen werden im wesentli­
<chen von den pensions versicherten Erwerbst ätigen 

aufgebracht. Es ist daher von Wichtigkeit, wie viele 
P ensions bezieher im Durchschnitt auf einen Pen­
sionsversicher ten ent fallen werden . I n der folgenden 
Tabelle wird eine diesbezügliche Übersicht gegeben . 

1974 
1975 
1976 
H177 
1978 
1979 
1980 
1985 
1990 

Jahr 

P e n s ions b e zi e h er 
(Pro g no se) 

Pensionsbezieher auf je 1000 
P ensionsversicherte 

495 
496 
493 
487 
478 
470 
463 
449 
446 

E s zeigt sich, daß die Zahl der auf 1000 P ensions­
versicherte entfallenden Pensionsbezieher 1974 und 
1975 ziemlich konstant bleibt ; im folgenden ist eine 
Entlastung zu erwarten , die während des gesamten 
Zeitraumes bis 1990 anhält. Dieses Ergebnis stimmt 
überein mit den Werten der Quote der Altersbe­
lastung (siehe Tabelle Seite 12), die ebenfalls eine 
fallende Tendenz zeigt. Im Jahre 1990 werden auf 
je 1000 P ensionsversicherte nur mehr 446 P ensions­
bezieher entfallen. 

Betrachtet man die Bereiche der unselbständig 
E rwerbstätigen und der selbständig Erwerbstätigen 
getrennt, erhält man unterschiedliche Ergebnisse. 
Während im Bereich der Unselbständigen die Zahl 
der Pensionsbezieher auf je 1000 Pensionsversicherte 
bereits seit Beginn der siebziger Jahre rückläufig ist 
und dieser Trend auch bis zum Jahre 1990 anhalten 
wird , ist im Bereich der Selbständigen mit einer Zu­
nahme zu rechnen . Im Jahre 1971 ent fielen auf 1000 
selbst ändige P ensionsversicherte 576 Pensionen, im 
Jahre 1990 werden es bereits 904 P ensionen sein. 
Die Belastung in der P ensionsversicherung wird also 
1990 im Bereich der Selbständigen mehr als doppelt 
so hoch sein wie im Bereich der Unselbst ändigen . 

Wirtschaftliche Entwicklung 

Die vorläufige Berechnung des österreichischen 
Volkseinkommens für das Jahr 1974 baut bereits auf 
den Ergebnissen der revidierten Gesamtrechnung für 
1973 auf. Darnach erreichte das österreichische 
Brutto-Nationalprodukt im Jahre 1974 einen Ge­
samtwert von 616'84 Milliarden S (1973: 533'27 Mil­
liarden S) . E s war nominell um 15'7 % (1973 : 13'6% ) 
und real (zu Preisen von 1964) um 4'4 % (1973 : 5'8 %) 
höher als im Vorjahr. 

Ohne Berücksichtigung des Beitrages der Land­
und Forst wirtschaft beträgt die Wachstumsrate des 
Brutto-Nationalproduktes nominell 16'2% und real 
4 '5 % (1973: 13'7% und 5'8 % ), 

In der folgenden Tabelle werden die vorläufigen 
Zahlen für 1974 und 1973 den revidierten für 1972 
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sowie den nunmehr endgültigen für 1971 und 1970 
gegenübergestellt. Für 1972 und vor allem 1973 
bleiben noch geringfügige Korrekturen vorbehalten. 

Bru tto-N ati onalprod ukt 

Absolute Werte JAhrllche Zuwachsrate 

Jahr nominell I real ') nominell I real ') 

Mllliard.en S % 

1970 ...... . . . . 371 ·24 300·89 + 1l·9 + 7·8 
1971 ...... .... 41 2· 70 316·7 + 1l· 2 + 5·3 
1972 2 ) ........ 469·4 1 336·90 + 13·7 + 6·4 
1973 S) ........ 533·27 356·41 + 13·6 +5·8 
1974 2 ) ........ 616·84 372·23 + 15·7 + 4·4 

1) Zu Preisen von 1964. 
2) Vorläufige Zahl n . 

Die wirtschaftli che Expansion hat sich in Ö 'ter­
reich später als in den meisten europäi ehen Ländern 
abgeschwäch t. Die Quartaldaten der österreichischen 
Wirtschaft und die J ahreswerte 1974 zeigen ähnliche 
Tendenzen . Allerding war der bergang von den 
hohen W achstumsra t en am Jahresbeginn (1. Quartal : 
+ 8'0 % ) zu einer seit 1967 nieht mehr beobachteten 
Zuwachsrate von nur 1 % im IV. Quartal überra chend 
schnell . Die folgend graphische Darstellung ver­
anschaulicht den prozentuellen Zuwachs de realen 
Brutto-Nationalproduktes im Quartal und im Jahre -
durchschni tt in den J ahren 1972 bis 1974. 
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Zuwachs des realen Brutto.Nationa lproduktes im Quartal 
und im J ahresdurchschnitt 

Einige OECD-Länder , insbesondere die großen 
Industrieländer , befinden sich gegenwärtig in der 
ti efsten R ezessionspha e seit dem zweiten ·Weltkrieg. 
Die Vereinigten Staaten erleben das schwer te und 
längste K onjunkturtief (1974, 1975), Japan das erste 
negative Wachstum (1974) nach den bisherigen zwei­
stelligen Wachstum raten , Großbritannien und Ita-

14 

lien starke Produktionseinschränkungen . Außer Nor­
wegen und Schweden erzielte kein Land im Jahre 
1974 ein höheres Wirtschaftswachstum als 1973. Die 
Gründe für den weltweiten Konjunktureinbruch 
differieren von Land zu Land, in allen Staaten trug 
jedoch die Be 'chleunigung der Inflation maßgeblich 
dazu bei. 

AHen bi herigen Nachkriegsrezessionen waren we­
niger hohe Inflationsraten vorangegangen als der 
gegenwärt igen R ezession . Im Jahre 1974 lag die In­
flation rate im Dmchschnitt der OECD-Länder bei 
13'3 % , mit Extremwerten nach oben von 24'4 % 
(Japan) und nach unten von 6'9 % (Bundesrepublik 
Deutschland) . Die hohen Inflationsraten, die aus der 
Beschleunigung des Preisauftriebes seit Beginn der 
siebziger Jahre resultieren, hatten eine Vielzahl von 
Ursachen und lösten unterschiedliche R eaktionen 
aus. Die sprunghafte Erhöhung der Rohölpreise an 
der J ahreswende 1973/74 verstärkte die Auf triebs­
tendenz, die bereits in den Jahren vorher durch die 
Verteuerung anderer Rohwarenpreise entfacht wor­
den war . Die expansive Nachfragepolitik bis Mitte 
1973 hatte Übernachfrage geschaffen und die Infla­
tion t imuliert; wegen der Inflationsbeschleunigung 
wurde sie plötzlich dmch eine restriktive Politik er­
setzt. Zweistellige Inflationsraten beeinträchtigten 
das Vertrauen in Geldwerte. Da auch die R ealein­
kommenszuwäch e abnahmen, schwächte sich die 
K onsumneigung stark ab, das Vorsichtsparen nahm 
zu . Zu dem ka m noch der Sondereffekt an der Jahres­
wende 1973/74 und im 1. Halbjahr 1974, daß die In­
dustriestaaten wegen des angedrohten Öllieferboy­
kotts und der Gefahr möglicher weiterer Kartellbil­
dungen anderer Rohstoffproduzenten große Lager 
zu jedem Preis anhäuften . Da sich der Lageraufbau 
nich t nur auf Rohstoffe, sondern auch auf Halbfertig­
waren bezog, erlebte der Welthandel im 1. Halbjahr 
1974 einen unerwartet starken Aufschwung . 

Die Stabilitätspolit ik , von den meisten Staaten als 
vorrangiges wirtschaftspolitisches Ziel deklariert, 
führte zwar zu Teilerfolgen in der Inflationsbekämp­
fung, dämpfte jedoch zu ammen mit der Verunsi­
cherung aus der Erdölkrise die Investi t ions- und Kon­
sumneigung. Die geplante Lagerbildung wurde ab 
Jahresmitte verringert, vielfach traten aber unfrei­
willige hohe Lager auf. Die Produktion mußte einge­
schränkt werden. Auf Grund der raschen Zunahme 
der Arbeitslosenzahlen wird nun durch expansive 
Nachfragemaßnahmen wirtschaftspolitisch gegen­
gesteuert, obgleich die Rückführung auf die viel 
niedrigeren Inflationsraten früherer Jahre bisher 
nicht gelungen ist . Solche wirtschaftspolitische Maß­
nahmen , wie Steuerrcformen zum Zwecke des Kon­
sumanreizes, Lockerung der restriktiven Geldpolitik 
und Investition politik sowie Expansion der Staats­
ausgaben, \vurden, soweit sie bekannt waren , in der 
Prognose für da Jahr 1975 mit berücksichtigt. 

Au der folgenden Tabelle, welche die Jahreszu­
wach raten des realen Brutto-Nationalproduktes 
wesUicher Indu trieländer ausweist , i t ersichtlich, 
daß Österreich im Jahre 1974 noch im Spitzenfeld 
liegt, jedoch für 1975 ein Absinken zu erwarten ist. 
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Brutto -Nationalprodukt westlicher Indu­
strieländer 

(Jährli che Zuwachsrate n, real) 

1972 1 1973') 1 19741) 
1 

1975 
Prognose') 

Veränderungen gegen das Vorjahr In % 

Große Industrieländer : 

Bundesrepublik 

Deutschland . . . . . 

Frankreich ....... . . 

Großbritannien .. .. . 

Italien ........... . 

J apan .. ... .... . .. . 

K anada .......... . 

USA ........... . . 

+ 3·0 

+ 5·5 

+ 2·3 

+ 3·2 

+ 8·6 

+ 5·6 

+ 5·9 

+ 5·3 

+ 6·1 

+ 5·2 

+ 5·9 

+10·2 

+ 6·8 

+ 5·9 

+ 0·4 

+ 4·0 

- 0·3 

+ 3'5 

- 3·7 

+ 3·7 

- 2·2 

- 4·0 

- 2'5 

- 1·0 

- 3·0 

+ 1·5 

- 0·8 

- 3·5 

Kleine Industrieländer : 

Belgien ........... . 

Dänemark ........ . 

Finnland . ........ . 

Irland .. ... ....... . 

Niederlande . .. .... . 

Norwegen ........ . 

Österreich ........ . 

Schweden ......... . 

Schweiz .... . ..... . 

+ 5·2 

+ 5·0 

+ 6·0 

+ 4·7 

+ 4'5 

+ 4'5 

+ 6·4 

+ 2·5 

+ 5'8 

+ 5·3 

+ 3·5 

+ 5·9 

+ 6·8 

+ 4·4 

+ 4·2 

+ 5·8 

+3-1 

+ 3·5 

+ 4·2 

+ 2·0 

+ 4·7 

+ 1·3 

+ 2·0 

+ 3·5 

+ 4·4 

+ 3·7 

+ 0·1 

- 1·8 

+ 1·0 

- 0 '5 

+ 1·0 

- 2·5 

+ 4·0 

- 2·5 

+ 2·0 

- 4·0 

Europäische OECD-

Länder .. .... . .. . . . + 4·2 + 5·5 + 2·2 - 2·0 

1) Vorläufige Zahlen. 
2) Prognose der OECD und nationale Schätzungen zu 

konst anten Preisen. 

Die folgende graphische Darstellung zeigt die pro­
zentuelle Veränderung des realen Brutto-National­
produktes einiger westlicher Industrieländer im 
Jahresdurchschnitt m den J ahren 1972 bis 1974. 
Ferner werden Prognosedaten für 1975 darin ausge­
wiesen . 

+6 

+5 

+3 

+2 

• 1 

- I 

-2 

_ 3 
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OECD 
Europ~ 

BRa /t~ /i tfl SchlHdcn 
Fr~fI*rf!ic h bsrtrr~i~h Schwe iz 

C]1972 mmm '975 Prognose 

Veränderung des realen Brutto-Nationalproduktes im 
Jahresdurchschnitt 

Die Beiträge der einzelnen Wirtschaftszweige zum 
Brutto-Nat.ionalprodukt Österreichs werden in der 
folgenden Tabelle für die Jahre 1972 bis 1974 aus­
gewiesen. 

Antei l e d e r Wirt sc haft s zw e ig e am 
Brutto - Nationalprod ukt 

Wlrtachaftazwelg 

nominell I real .) 

1972 11973')11974') 197211973' * 9741) 

in % 

Land- und Forstwirtschaft 5·9 5·8 5·4 6·4 6·3 6·3 
Gewerbliche Produktion .. 35·3 32·6 33·5 38·4 38·6 38·8 

davon Industrie ..... .. 25·9 24·0 24·9 29·9 30·1 30·4 
Gewerbe .... . .. 9'4 8·6 8·6 8·5 8·5 8·4 

Baugewerbe ............. 10·8 10·3 10·1 10·4 10·6 10·4 
Elektrizität, Gas, W asser 2·7 2·6 2·9 3'1 3-1 3'2 
Verkehr .. .. ... ....... .. 6·1 5·6 5·3 6·9 7·1 7·2 
Handel ...... . .......... 13·7 10·9 11 '4 14·4 14·2 14·3 
Banken, Versicherungen 4·5 5·0 4·9 5·0 5·2 5·2 
Wohnungswirtschaft ..... 1·7 1·5 1·5 1·1 1·1 I-I 
Öffentlicher Dienst ...... 10·4 10·8 10·7 7·7 7·4 7·4 
Sonstige Dienste . . ...... 8·9 7·9 7·5 6·6 6·4 6·1 
Zurechnung für Mehrwert-

steuern u . stat. Korrektur - 7'0 6'8 - - -

1) Zu Preisen von 1964. 
2) Vorläufige Zahlen. 

Die einzelnen ""Virtschaftsbereiche waren von 
der Verschlechterung des Invest.itionsklimas, be­
sonders der schwächer werdenden Nachfrage nach 
Bauleistungen, dem abrupten Ende der Export­
nachfrage im Herbst 1974 und von der Verringerung 
der Konsumneigung naturgemäß unterschiedlich 
betroffen. 

Während die Land- und Forst.wirtschaft mit 
einem Durchschnittsjahr wieder das Niveau des 
bisherigen R ekordj ahres 1970 erreichen konnte, 
herrscht.en in der Elektrizitäts-, Gas- und Wasser­
versorgung besonders günstige Produktionsbedin­
gungen. Die Wasserkraftwerke konnten die Strom­
erzeugung stark erhöhen, so daß eine Drosselung 
der kalorischen Stromerzeugung möglich war. 

Das Baugewerbe konnte seine Produktion nur 
noch sehr mäßig ausweiten, wobei im Bauhaupt­
gewerbe bereits ein realer Rückgang zu verzeichnen 
war. 

Die Industrie und die mit ihr eng verflochtenen 
Bereiche des verarbeitenden Gewerbes, Transport­
wesens, des Handels und der Banken profitierten 
noch von der im Jahresdurchschnitt außerordentlich 
guten Exportkonjunktur und der nur schwach 
unter dem Trend liegenden heimischen Konsum­
güternachfrage. Diesen Nachfragetendenzen ent­
sprach auch, da ß der Großhandel stärker als der 
Einzelhandel, die Gütertransporte st ärker als der 
Personenverkehr und innerhalb der Industrie die 
Nachfrage nach fertigen Investitionsgütern st ärker 
als die nach K onsumgütern und Grundstoffen 
expandierten . 

Die vom Fremdenverkehr abhängigen Zweige 
der Wirtschaft bekamen die internationale Ab­
schwächung im R eiseverkehr des Sommers 1974 
zu spüren. 
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Die folgende Darstellung zeigt den Beitrag der 
vVirtschaft zweige zum nominellen Brutto-National­
produkt, gegliedert nach den Sektor n. 
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_ Primärer Sektor 

~ Sekundärer Sektor 

D Tertiärer Sektor 

I :·::,::~:· I Zurechnung für Mehrwert teuer und 
tat. Korrektur 

'LF ..... Land- und Forst- H .. .. .. Handel 
wirtschaft BV . . . . Banken, Ver-

I. . ... . . I ndustr ie sicherungen 
G . . .... Gewerbe W ..... Wohnungs-
B G ..... Baugewerbe wirtschaft 
EGW ... Elektrizität, Ga.<;!, ÖD . . . . Öffentlicher Dienst 

Wasser SD ..... Sonstige Dienste 
-V .. . ... Verkehr 1) vorläufige Zahlen 

Anteile der Wirtscbaftszweige am nominellen Brutto- ational­
produh.-t 

Motor der realen Wirt chaftsentwicklung war 1974, 
so wie in den letzten Jahren, die Industrie (1973: 
+ 6'4 %, 1974 : + 5'4%); sie hatt,e vor allem eine 
starke Exportnachfrag zu befriedig n . Auch die 
Landwirtschaft erzielte gute Pl'oduktionserfolge 
(1973: +5·3 %; 1974: + 3·1 % ), wogegen die Bau-

wirtschaft nach der jahrelang überaus hektischen 
Baukon junktur (1970 bis 1972 : durchschnittlich 
+ 11 ,6%; 1973 : + 7'7 %) im Jahre 1974 nahezu 
stagnierte (+ 1·8 %). Sehr stark wuchsen insbe­
sondere auch die Verkehrsleistungen (1973: + 9'2%; 
1974: + 6'4 % ) sowie der Banken- und Versich -
rungs ektor (1973: + 8'9 %; 1974: + 6·0 % ). Der 
Handel konnte eine Lei tungen wegen der eher 
gedämpften Kon umnachfrage und de stagnierenden 
R ei everkehrs nur durch chnittl ich ausweiten 
(1973 : + 4,3 %; 1974: + 5·3 %). Am schwächsten 
entwickelten sich eit Jahren die "Sonstigen Dienst­
lei tung n" (1973 : + 1'7 %; 1974 : -0'4-%), weil 
zul tzt vor allem dpt, FJ'emdenvl'rkehr (Hotel-, 
Ga t- und Schankgewerbe) stagnierte. 

Die folgende Tabelle vermittelt einen überblick 
über die V ränderung der Anteile der Wirtschafts­
zweige am realen Brutto-Nationalprodukt in den 
J ahren 1972 bis 1974. 

V erände run g d er An teile am Bru tto-N ationa l­
produkt gegenübe r d em Jahre vorher 

real ') 

WlrtschaftRzwelg 1972 I 1973 ') I 1974 ') 

% 

Land- und Forstwirtscbaft . + 1'0 + 5'3 + 3·1 
Gewerbliche Produktion ... + 6·6 + 6-l + 5·1 

davon Industrie ... ...... + 6'3 + 6·4 + 5·4 
Gewerbe ......... + 7'6 + 5'4 + 4'0 

Baugewerbe ............... + 12'3 + 7'7 + 1'8 
Elektrizität, Gas, Wasser .. + 10'4 + 7'6 + 8·3 
Verkehr .................. + 6'7 + 9'2 + 6'4 
Handel ................... + 6·2 + 4'3 + 5,3 
Banken, Ver icherungen .... + 9' 1 + 8'9 + 6·0 
vYohnungswirtschaft ....... + 2'9 + 7'8 + 4·0 
Öffentlicher Dienst ........ + 3·0 + 2'0 + 4'0 
Sonstige Dienste .......... + 2'5 + 1'7 - 0'4 

Brutto.Nationalprodukt .. .. 1 + 6'4 I + 5'8 I + 4'4 

1) Zu Prei en von 1964. 
2) Vorläufige Zahlen. 

Da Konjunkturbild der Bundesländer wurde 
im J ahre 1974 von zwei Faktoren geprägt. Erstens 
nahm erstmals seit sieben Jahren die Kapazitäts­
au la tung nennen wert ab. Dadurch wal' da 
regionale Wachstum wieder tärker von Nach­
frageimpulsen und weniger von Angebotsfaktoren 
bestimmt. Diese Tendenz wurde zweitens durch 
die spezifischen Konjunktureinflüsse dieses Jahres 
verstärkt. Die besondere Struktur des Export­
booms begünstigte ebensosehr die östlichen Landes­
teile und Oberösterreich wie die Flaute im Tourismus 
den Westen und Kärnten benachteiligte. Die chwä­
che des Bekleidungs- und Lederbekleidungs ektors, 
das Um chlagen des Holzbooms, die Rindfleisch­
einfurusperre durch die Europäische Gemein chaft 
owie die Zurückhaltung im Personenkraftwagen­

Import wirkten in gleicher Richtung, so daß die 
Entwicklung ziemlich au geglichen war, Oberö t er­
reich und die Steiermark konnten vielleicht sogar 
etwas aufholen. 

Da einzige Bundesland, dessen Wirtschaft noch 
von einer gewissen Eigendynamik getragen wurde, 
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ist überraschenderweise das kleinste. Im Burgenland 
war weder die Bauflaute, noch die Schwäche der 
Bekleidungsindustrie so deutlich zu bemerken, wie 
es der große Anteil dieser Sparten an der Wirt ­
schaft des Landes erwarten ließ. E scheint, daß 
das Burgenland aus einer Phase stürmischer Um­
strukturierung nun in die K onsolidierungsphase 
eines Wachstumsschubes eintritt. 

In Wien und Niederösterreich dagegen zeigten 
sich sowohl in den von der Bauwirtschaft abhängigen 
Zweigen wie in der K onsumgütererzeugung gewisse 
Schwächen, die allerdings infolge des langsamer 
wachsenden Angebotes noch nicht auf die Be­
schäftigung durchschlugen. Niederösterreich konnte 
in der ersten J ahre hälfte noch am Export boom 
teilhaben . Die ungünstige Entwicklung im weiteren 
J ahresverlauf bestätigt die größere K onjunktur­
empfindlichkeit der R andgebiet e, wogegen die Ver­
lagerung zu intermediären Dienstleistungen zweifel­
los den Zent ralraum begünstigte. 

Oberösterreich lag im J ahre 1974 wahrscheinlich 
im vorderen F eld der Wachstumsskala . Die In­
dustriestruktur kam der Chemie-, P apier- und 
Stahlhausse, aber auch der lebhaften Nachfrage 
nach fertigen I nvestit ionsgütern entgegen . Vor 
allem die Investit ionsgütersparten waren bis J ahres­
ende gut beschäftigt. Demgegenüber fallen Rück­
schläge der Bauwirtschaft und im Fremdenverkehr 
in Oberösterreich kaum ins Gewicht. Die Strom­
erzeugung profitierte von neuen Kapazitäten . 

Auch in der Steiermark dominierten positive 
Strukt ureinflüsse, allerdings waren - vor allem 
in der zweiten Jahreshälfte - besonders im Ge­
folge der Rezession in den Vereinigten Staaten 
auch negative Wirkungen festzustellen. Demnach 
nahm die Beschäftigung stärker zu als im lang­
frist igen Trend, die Dezentralisierung der Arbeits­
plätze hielt - im Gegensatz zum übrigen Bundes­
gebiet - an. 

In K ärnten wirkte sich der Grundstoffboom zu 
Jahresbeginn noch günstig aus, mit fortschreitender 
Abschwächung der K onsumgüternachfrage setzten 
sich jedoch die restriktiven Einflüsse durch . Rück­
schläge im Fremdenverkehr und die Stagnation 
in der Bauwirtschaft förderten die Entspannung 
des Arbeitsmarktes, gegen J ahresende unterschritt 
die Beschäftigung den Vorjahrsst and. Abweichend 
von den anderen Bundesländern war auch die 
Nachfrage im Bereich der fremdenverkehrsunab­
hängigen Dienstleistungen schwach. 

In Salzburg wuchs die Beschäftigung zwar noch 
immer kräftiger als im österreichischen Durch­
schnit t , die Abweichung vom längerfristigen Trend 
des Bundeslandes war jedoch ebenso stark wie in 
K ärnten . Da das heimische Arbeitskräfteangebot 
rasch wuchs, hat die Zahl der Arbeitslosen gering­
fügig zugenommen, obwohl die Beschäft igung von 
Ausländern deutlich eingeschränkt wurde. Salz burg 
wurde von der Abschwächung der Baukonjunktur 
besonders hart betroffen ; das gilt nicht nur für 
die Bauwirtschaft selbst, sondern auch für viele 
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davon abhängige Sparten (Heizung, Bau toffe, Glas, 
Möbel, Baumaschinen) . Gewerbe und Dienstleistun­
gen erwiesen sich als relat iv konjunkturfest. 

Der tertiäre Sektor hielt sich auch in Tirol gut, 
wo aber auch die Bauwirt schaft kräft ig expandierte 
und Schwächen der Industrie wettmachte, die 
nicht nur auf K onjunktureinflüsse zurückgehen 
d ürften . I n den letzten fünf J ahren wuchs die 
Industriebeschäftigung nur halb so stark wie der 
B undesd urchschni tt. 

Vorarlberg bemühte sich zwar erfolgreich um 
eine Verbreiterung seiner Industriestruktur, sie ist 
aber noch nicht so weit gediehen, daß sich eine 
internationale Schwäche der Textilindustrie nicht 
fühlbar auswirkt . Trotz Umsatzsteigerungen im 
Bauwesen , einem relativ günstigen Abschneiden 
im Fremdenverkehr und einer kräftigen E xpansion 
der Investition güterindustrie sank die Beschäfti­
gung unter das Vorjahrsniveau. 

Nach vorläufigen Ermittlungen betrug im J ahre 
1974 das nominelle Brutto-N ationalprodukt Öster­
reichs einschließlich Mehrwertsteuer je Einwohner 
81.720 S (1973 : 70.870 S ; korrigierter Wert) und 
je Erwerbstätigen 193.060 S (1973 : 168.170 S ; 
korrigierter Wert ). In den folgenden beiden Tabellen 
wird das Brutto-Nationalprodukt je Einwohner 
und je Erwerbstätigen für die Jahre 1972 bis 1974 
ausgewiesen . 

Brutto -N at ionalprodukt j e Einwohne r 

Absolute Werte Jährliche Zuwaohsrate 

Jahr nominell I real') nomInell I real') 

S % 

1972 . ..... . . . .. 62.690 44.990 + 13·3 +5·9 
1973 2) 0 • • • • •• • 70.870 3 ) 47.360 + 13·0 + 5·3 
1974 2) ... .. . . . 81.720 8) 49.320 + 15·3 + 4-1 

1) Zu Preisen von 1964. 
2) Vorläufige Zahlen. 
D) Einschließlich Mehrwertsteuer . 

Brutto-Nationa lprodukt je Erwerbstätig e n 

Absolute Werte Jährliche Zuwachsrate 

Jahr nomlnell I real') nominell I real ' ) 

S % 

1972 .. .. ...... . 150.600 108.080 + 13·0 +5·7 
1973 2) . ....... 168.110 3 ) 112.400 + 11 ·7 + 4·0 
1974 ") . . .. . .. . 193.060 8) 116.500 + 14·8 + 3·6 

1) Zu Preisen von 1964. 
2) Vorläufige Zahlen. 
' ) Einschließlich Mehrwertsteuer. 

Dem Brutto-Nationalprodukt von 616·84 Milliar­
den S entsprach nach Abzug der Abschreibungen 
und der indirekten Steuern (abzüglich Subventionen) 
ein Volkseinkommen von 460·75 Milliarden S 
(1973 : 396·58 Milliarden S). Es war um 16·2% 
höher als im Vorjahr. In den beiden folgenden 
Tabellen wird das nominelle Volkseinkommen sowie 
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das Volkseinkommen a ufgeschlüsselt je E illwohner 
und je Erwerbstätigen für die Jahre 1972 bis 1974 
au gewie en . 

Voll{se inkomm en 
(nomin ell ) 

Absolute Werte 
J ahr 

Milliarden S 

1972 . . .. .. ......... . . . 349'265 

1973 1 ) .... . . . . .. .. . .. . 396'577 

1974 1) •. .. .... .•...... 460' 750 

1) Vorlä ufige Zahlen . 

J ährliche 
Zuwachsrate 

% 

+ 13'1 

+ 13'5 

+ 16·2 

Da Volkseinkommen je E inwohner betrug im 
Jahre 1974 nomin II 6l.040 S (1973 : 52 .700 S ; 
korrigierter Wer t) und je Erwerb tätigen 144 .210 S 
(1973 : 125.060 ; korrigierter Wer t). 

Vo l k se inkomm e n j e Ei n wohn e r 
und j e Erwe r bst ä t ige n 

(n omine ll ) 

J e Einwohner Je Erwerbstätigen 

J ahr Absolu te I J ährliche Absolute I J ährliche _ Werte Zuwachsrate Werte Zuwachsrate 

S % s % 

1972 .... . .. . ... 46.640 + 12. 7 112.050 +12'4 

1973 1 ) . . .. .... 52.700 + 13.0 125.060 + 11'6 
1974 1 ) ... . .. . . 61.040 + 15.8 144.210 + 15·3 

1) Vorlä ufige Zahlen . 

Die OECD veröffent.li chte in der Publikation 
" Jational Accounts of OECD Countries 1962- 1973" 
vergleichbare Volkseinkommen daten für alle OECD­
Länder . Für Ö terreich ergibt ich daraus eine 
in t ruktive ökonomi ehe Standortbestimmung im. 
internationalen Vergl ich . I n der R angfolge der 
Wirt chaft mächte haben sich eit dem J ahre 1955 
bemerken wer te Ver chiebungen vollzogen . Der große 
ökonomische Vorsprung der Angel achsen (V r­
einigte taaten, K anada, Großbritannien und us ra­
lien) in den fünfziger J alu'en vor West- und Nord­
europa i t binnen zweier Dekaden owohl nom inell 
als auch real weitgehend zu ammengeschmolzen. 
Die Vereinigten St aaten und K anada wlUden 
(zuminde t nominell) von der Schweiz und chweden 
überholt und Großbri tannien fiel von einem pit zen­
rang in Europa in das untere Mittelfeld zurück . 
Schweden und die Schweiz li gen eit J ahrzehnten 
K opf an K opf, verli ren j doch langfri t ig gegen­
über West- und MitteleuL"Opa an Boden . Die Bundes­
republik Deut chland hat bi 1970 überdurch­
schnittliche F ort chritte erzielt, verlor aber seither 
beträchtlich an Dynamik . 

Zu den ökonomisch akt iv t en Nationen zählen 
neben J apan vor allem Österreich und Frankreich. 
J apan hat sich von einem relativ tiefen Niveau 
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seit 1955 dem europäischen Durchschnit t ange­
glichen , allerdings um den Preis chwerer ökolo­
gi eher Schäden . Von Japan abgesehen hat Österreich 
eit 1955 unter allen westlichen Indu trienationen 

die größten ökonomischen Fortschritte aufzuweisen . 
Der nominelle Vorsprung der E lUopäischen Gemein­
schaft vor Österreich im Pro-Kopf-Produkt sank 
von 47 % im Jahre 1955, auf 3 % im J ahre 1974. 
Der ehemalige Vorsprung OECD-Europas von 30 % 
im J ahre 1955 verwandelte sich bis 1974 sogar 
in einen R ückstand von 11 % gegenüber Österreich . 
Der Einkommensvorsprung des gesamten OECD­
Raumes gegenüber Ö terreich schrumpfte im gleichen 
Zeit raum von 101 % auf 10%. 

In der folgenden Tabelle wird auszugsweise eine 
Zusammenstellung der Brutto-Nationalprodukte 
west licher Industrieländer je Einwohner für die 
J ahre 1973 und 1974 wiedergegeben , wobei als 
Ba iswert Österreich mit 100 angenommen wurde. 

B ru t t o-N a t ion a l p r od u k t we s t l i c h e r 
Ind u str i e l ä nd er j e E i nwo hn e r 

(B as i s Ö s t e rr e i ch= lOO) 

nominell real 

1973 I 1974 I) 1973 I 1974 I) 

Große Industrieländer : 
Bundesrepublik 

Deutschland ..... 155 142 151 146 
Frankreich .. . ...... 136 119 146 145 
Großbritannien ..... 86 76 107 103 
Italien . . .... . . ... . 69 62 84 82 
J apan ............ . 104 94 L04 97 
Kanada ........ . .. 151 147 199 193 
Vereinigte Staaten . . 173 153 244 228 

Kleine Industrieländ er : 
Belgi n ....... . .... 129 124 135 135 
Dänemark .... . ..... 153 140 158 153 
F innlan d . . . . . . . . . . 103 104 115 114 
I rland . ...... . . . ... 59 51 66 62 
Nieded ande . . . . . . _ . 124 119 121 118 

orwegen . . .... _ ... 136 137 146 145 
Österreich .. ..... .. 100 100 100 100 

chweden . .. . ... . .. 170 156 192 192 
chweiz ........... 171 160 15 150 

Ew-opäi he OECD-
Länder .. . ......... 96 89 104 102 

Ew-opäi ehe Gemein-
schaft (9) ... ... .... 114 103 123 l20 

') Vorläufige Zahlen . 

Löhne, Gehälter und Preise 

Die volkswirt chaftliche Lohn- und Gehalt umme 
stieg im J ahre 1974 um 16'0 % und erreichte den 
Betrag von 315·60 Milliarden S (1973 : + 16'9% 
bzw. 272·14 Mi ll iarden S). Der prozentuelle Anteil 
d r Löhne und Gehälter am Volkseinkommen hat 
im Beri chtsjahr 68'5 % und im J ahre 1973 68,6 % 
betragen . Die beiden folgenden Tabellen geben 
einen berblick über die Löhne und Gehälter 
sowie über das Pro-Küpf-Einkommen der Arbeit ­
nehmer für die J ahre 1972 b is 1974, wobei eine 
Aufgliederung in Brutto- und etto-Werte vor­
genommen wurde. 
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Löhne und Gehälter 

Absolute Werte Zunahme pro Jahr 

Jahr nominell I real ' ) nominell I real ') 

UilUarden S % 

1972 . ... . . . . . .. 232'79 169' 55 + 13'3 + 6'5 

1973 2) . .. . . ... 272' 14 186'02 + 16·9 + 9 '7 

1974 2) . ... .. . . 315'60 197 '00 + 16' 0 + 5·9 

1) Zu Preisen von 1964. 
2) Vorläufige Zahlen. 

Das monatliche Brutto.Pro.Kopf.Einkommen der 
Arbeitnehmer erreichte 1974 durchschnittlich den 
nominellen Betrag von 8640 S (1973 : 7579 S ; 
korrigierter Wert). Daraus ergibt sich ein Zuwachs 
für das J ahr 1974 von + 14'0% (1973 : + 12'8%; 
korrigierter Wert). Das monatliche Netto.Pro.Kopf. 
Einkommen , d. h. die Lohn· und Gehaltssumme 
vermindert um die Arbeitnehmerbeit räge zur Sozial· 
versicherung, die Lohnsteuer samt Zu chlägen und 
die Arbeiterkammer· Umlage , sowie die Pensions· 
beit räge der Beamten, errechnet e sich für 1974 
nominell mit 6983 S (1973 : 6214 S). Die diesbezüg . 
liehe Zunahme betrug im Jahre 1974 + 12·4 % 
(1973 : + 13·9 % ). 

Pro-Kopf.Einkommen d er Arbe itnehme r 

Absolute Werte ZlI nahme pro .Tahr 
Lohn· II l1d Oehaltssumme 

Besrhliftigte ') nontinell 

I 
real') nominell 

I 
real ' ) 

Jahr 

I I I I I brut to ' ) netto ') brutto netto brutto netto brutto netto bru tto netto 

Milliarden S 1000 Personen S pro Monat ' ) '/, 

1972 . .... 20 1· 19 163·48 2.496 6'717 5'458 4.950 4.070 + ll ·O + 10·4 + 4·6 + 4' 1 
1973 8) .. 235·73 193·28 2.592 7' 579 6.2 14 5.241 4.348 + 12·8 + 13·9 + 5·9 + 6'8 
1974 8 ) .. 273·52 22 1.06 2.638 8'640 6.983 5.45 4.468 + 14·0 + 12·4 + 4· 1 + 2'8 

1) Ohne Arbeitgeberan teil. Volkswirtsch aft liche Lobnsumme lau t T abelle "Löhne und Geh älter " abzüglich Arbeitgeber. 
beitr äge zur Sozia lversicherung und angerecbnete P en sionen. 

2) Lohn. und Geh alt ssumme brutto a bzüglich Arbeitnehmerbeitr äge zur Sozialver icherung, Lohn teuer samt 
Zuschlägen und Arbe iterkammer.Um lage, sowie P en s ionsbe it räge der B eamten . 

3) Beschäftigte im J ahresdurchschnitt lau t H auptverband der österreichiscben Sozialver ichertmgsträger . 
') Zu Preisen von 1964. 
") Einscbließlich des a liquoten T eils aller Sonderzahlungen. 
6) Vorläufige Zablen . 

Der ermittelt e Tariflohnindex 66 auf der Basis 
von St undenlöhnen für Arbeiter, Angestellte und 
Bedien tete wies im J ahresdurchschnitt 1974 tarif. 
liehe Lohn· und Gehalt serhöhungen von 13·2% 
(1973 : 10'7 % ) auf. Diese Steigerungsrate beruhte 
ausschließlich auf direkten Lohn· und Gehalts· 
erhöhungen und nicht auf ein er Verkürzung der 
Arbeitszeit. Wenn man vom Lohnausgleich auf 
Grund der zu Beginn der J ahre 1970 und 1972 
vorgenommenen Arbeitszeitverkürzungen ab ieht , 
ist die St eigerungsrate für 1974 die höchste seit 
dem J ahr e 1967 . I n der folgenden Tabelle werden 
die Durchschnitt wer te der 15 Teilindizes , die nach 
Wirtschaftsbereichen und nach der beruflichen 
Stellung der Arbeitnehmer abgegrenzt sind , für 
die J ahre 1973 und 1974 ausgewiesen . 

Von den vier H auptreihen des Tariflohnindex 66 
wiesen die Verkehrsbedienstet en im J ahre 1974 
mit 15,7 % die höchsten Lohnsteigerungen auf ; 
es folgten die Angestellten mit 13,6% und die 
Arbeiter mit 13·4 % . Den geringsten Gehaltszu· 
wachs verzeichneten die öffentlich Bediensteten 
mit 11,6 %. Ursache für die zum Teil beacht lichen 
Zuwachsraten waren Neufest setzungen der tarif· 
lichen Lohn· und Gehalt ssätze in 90 % der Index· 
Kollektivvert ragsbereiche, wobei wirtschaftliche 
Großbereiche wie die Arbeiter der gesamten Eisen· 
und Metallbranche und der Bergbauunternehmungen 
in dieser Zuwachsrate noch nicht enthalten sind, 

T a rifl ohnind ex 66 (B as i s 1966= 100) 

J ahresdurchschnitt Verände· 0 rung 0 1974 
1973 I 1974 gegenüber 0 

Meßziffer 1973 in ' /, 

Arbeiter insgesamt . ... .... 185·8 210·7 + 13·4 
Land. und Forstwirt· 

schaft - Arbeiter .... . 194·5 226·5 + 16·5 
Gewerbe - Arbeiter . . .. . 185·6 2ll ·4 + 13·9 
Indu strie - Arbeiter .. . . . 184·4 207·4 + 12·5 
H andel - Arbeiter . ..... 184·9 207 ·8 + 12·4 
Verkehr - Arbeiter .. . ... 182· 1 201·5 + 10·7 
Frem den verkehr- Arbeiter 189·6 216·0 + 13·9 

Jahresdurchschnitt o Veriinde· 
---~'-----Irung 0 1974 

1973 I 1974 gegenüher 0 
I---M-c-ßz~,i ff-e-r---I 1973 in ' /, 

Angest ellt e insgesam t ... . . 
Land · und F orstwirt · 

schaft - Angestellte . . 
Gewerbe - Angest ellte .. 
Industrie - Angest ellte . . 
H andel - Angestellt e . , . 
Verkehr - Angestellt e .. . 
Fremden verkehr - An· 

gest ellte . ... . . ... .. .. . 
Geld ., Kredit· und Ver . 

s icherungswesen - An· 
gestellt e .... . . .. . .. . . . 

Öffen t liche Dien st e - Be· 
d ienst et e .... . . . . . .. ... . 

Verkehr - Bedien stete . . . . 

172 ·2 195 ·6 

178·5 203·5 
174·8 200·5 
169·1 192·3 
173·5 195·4 
169·9 189· 9 

187·3 208·4 

171·4 196·6 

181·1 202·2 
169·6 196·3 

+ 13·6 

+ 14·0 
+ 14·7 
+ 13·7 
+ 12·6 
+ 11 ·2 

+ 10·7 

+ 14·6 

+ ll ·6 
+ 15·7 
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da die Mindestlöhne in diesen Bereichen erst m it 
Jänner 1975 erhöht wurd n. 

Die folgende Graphik zeigt den " Tariflohnindex 66" 
für die vier Indexreihen Arbeiter, Angestellte, 
Bedienstete in den öffentlichen D ien ten und Be­
dien tete im Verkehr im Jahre 1974. 
Indtxwult 
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Tariflohnindex 66 im Jahre 1974 (Hauptreihen ) 

Seit dem Jahre 1967 liegt der Tariflohnindex 
für Arbeiter an der Spitze; die Indexreihen fül' 
öffentlich Bedien tete, Verkehrsbedien tete und An­
gestellte folgen in kurzen Abständen. 

Den Verlauf der Teilindizes der Gruppe "Arbeiter" 
in den einzelnen Wirtschafts bereichen im J ahre 1974 
zeigt die folgende graphische Darstellung. 
Indf!xwer I e 
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Tariflohnindex 66 im Jahre 1974 für Arbeiter 
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D I' Tariflohnindex für Arbeiter wi e ' 1m crsten 
Halbj ahr 1974 die stärksten Erhöhungen auf ; 
vor allem im März und April kam es zu neuen Ab­
schlü en in Gew rb , I ndu trie sowie in der L l nd­
und For t wirt chaft. Al B ispiele wären das Ba.u­
haupt- owie das Bau ll~ b n- und B a.uhilf gew rbe, 
die Stein- und keramische Industrie und melu'erc 
Bereiche der Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
sowie Lohnerhöhungen für die Arbeiter der land­
wirtschaftlichen Glltsbetriebe und der Bundesforste 
zu erwähnen . 

Im zweiten Halbjahr 1974 konzentrierten ich 
die euab chlü e von Kollektivverträgen auf die 
Monate Oktober und November. Der Index für 
Oktober wurde maßgeblich durch Lohnerhöhungen 
in der Erdölindustrie beeinfiußt . Durchschnittlich 
wurden bei den Neuabschlü en de Jahres 1974 
die Löhne der Arbeiter um etwa 15 % angehoben ; 
e gab aber auch Bereiche wie Fri eure, Wäscher, 
Garagen- und Tank teilen unternehmungen sowie 
die Erdölindustrie, in denen bi zu 23 % gestiegene 
Minde tlöhne festzustellen sind. Unter dem Durch­
scmlitt blieben die Lohn teigerungen in den Be­
reichen Privatbahnen, Fußpfleger und Kosmetiker , 
Brauereien und Handel; sie betrugen etwa 12 %. 

Die folgende gl'aphische Darstellung zeigt den 
Verlauf der Teilindizes der Gruppe "Angestellte" 
in den einzelnen Wirt chaft bereichen im Jahre 1974. 
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Tariflobnindex 66 im Jahre 1974 für Angestellte 

Der Tariflohnindex für Angestellte verzeichnete 
bereits im Jänner 1974 einen stärkeren Anstieg; 
wie gewöhnlich wurden die Bezüge der Handels­
ange teilten erhöht, zusätzlich auch die Gehälter 
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im gesa.mten Geld- und Kreditwesen . Im ersten 
Halbja.hr folgten vor allem neue Geha.ltsfestsetzungen 
für die Ange tellten im Baugewerbe, Fleischer­
gewerbe und bei gewerblichen und industriellen 
Molkereien. In der zweiten Jahreshälfte ragt der 
November 1974 infolge der Gehaltserhöhungen für 
Angestellte der gesamten industriellen und gewerb­
lichen Eiscn- und Metallbranche sowie der gesamten 
Vorarlberger Industrie und aller österreichischen 
Bergbauunternehmungen heraus . Im Dezember 1974 
wurden noch die Gehälter im Kollektivvertrags­
bereich " Allgemeines Gewerbe", in der Brau-, 
Süßwaren-, Zucker- sowie der allgemeinen Nahrungs 
lmd Genußmittelindustrie angehoben. 

Wie bei den Arbeitern lagen auch bei den An­
gestellten die durchschnittlichen Gehaltserhöhungen 
der Neuabschlüsse bei 15%. In der Vorarlberger 
Indu trie gab es Gehaltsanhebungen von fast 18%. 

Die folgende graphische Darstellung zeigt den 
Verlauf der Teilindizes für die Gruppe "Bedienstete" 
im Jahre 1974. 
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Tariflohnindex 66 im Jahre 1974 für Bedienstete 

Die dritte Etappe des Gehalt abkommens für 
öffentlich Bedienstete des Bundes, der Länder und 
Gemeinden einschließlich der Teuerungszulage be­
wirkte einen Anstieg des Tariflohnindex Öffentliche 
Di< nst e im Juli 1974 um 10 %. Diese Indexreihe 
war bereits im Feber 1974 durch die Gehaltsab­
ändCl ngen im Bereich der Sozialversicherungs­
träger (Venvaltungsa,ngestellte) ang hoben worden. 
NEufest F'etzungen für die Bediensteten der Kammern 
für Arbeiter und Angestellte und der Gewerk­
schaft oJganisation wirlden sich im Oktober 1974 aus. 

Die Gehaltsbew gung im Tariflohnindex Ver­
kehr - BEdienstete v rli ef parallel zum öffentlichen 
Dienst, mit Ausnahme der Bedienst eten der Seil­
ba,hnen , für die erst im Dezemb r neue Bezüge 
galten. 

Die Laufzeit der Indexverträge lag wie im V orj ahr 
bei durchschnittlich 14 Monaten. Als Folge des 

Preisauftriebes und der kürzeren Laufzeiten der 
Lohnabschlüsse werden immer häufiger noch während 
der Lohnverhandlungen Überbrückungs- oder Son­
derzahlungen g währt, bis der Zeitpunkt für die 
F estsetzung neuer Bezüge feststeht. Diese Lösung 
wurde 1974 für Arbeiter und Angestellt e im Spedi­
tionsgewerbe, im Bereich der Privatkrankenanstalten 
und beim Österreichischen Rundfunk getroffen . 

Die Werte der folgenden Tabelle geben eine 
Übersicht über den Jahresdurchschnitt der Zu­
wachsraten des Mindestlohnindex aller Arbeitnehmer 
im europäi chen OECD-Bereich . 

Zuwachsraten der Mindestlohnind izes in 
europäischen Staaten 

1972 1973 1974 

Belgien .. . .... . ......... . 9·9 16·4 20·8 

Bundesrepublik 
Deutschland ........ . ... 8·7 10·7 10·4 

Dänemark . . ....... .. . . .. . 10·3 14·0 22·4 

Frankreich ...... . .... . .... 9·7 12·4 18·6 

Großbritannien .... . .... ... 10·4 12·7 17·1 

Italien ........ ... .. ... . .. 10·5 24·3 22·4 

Niederlande .. .. . ......... 12·3 12·7 17·5 

Norwegen .... ... . .. ...... 8·3 10·7 17·8 

Österreich . .. ... .. .. .. . ... 11·8 10·7 13·2 

Schweden . . . ......... . .... 14·4 8·0 1l·0 

Schweiz .. . .. . .... . ... .... 8·3 9·2 10·8 

Quelle: OECD "Main economic indicators" 1975. 

Im Jahre 1974 wiesen Dänemark und Italien 
mit einer durchschnittlichen Zuwachsrate des Min­
destlohnindex aller Arbeitnehmer von 22·4 (1973 : 
14·0 bzw. 24,3) sowie Belgien mit 20·8 (1973: 16'4) 
die höchsten Werte auf. Aber auch in Frankreich 
(18,6 ; 1973: 12-4), Norwegen (17,8; 1973 : 10,7) 
und Großbritannien (17,1 ; 1973: 12,7) konnten die 
Zuwachsraten wesentlich über die Werte des Vor­
jahrs gesteigert werden. Bei den restlichen europäi­
schen Staaten war im Berichtsjahr eine geringe 
Steigerung der Zuwachsrate bzw. eine Stagnation 
derselben zu verzeichnen. 

Vom Hauptverband der österreichischen Sozial­
versicherungsträger wird eine Statistik geführt, 
in der eine Gliederung der unselbständig Erwerbs­
tätigen nach der 'Höhe ihres Verdienstes erfolgt. 
Für die Einreihung werden nur die der Sozialver­
sicherung unterliegenden Bezüge berücksichtigt. 

In der folgenden Vb ersieht und der angeschlossenen 
graphischen Darstellung wurden die Lohnstufen, 
wie sie im Tabellenanhang, Seite 155 abgedruckt 
sind, in Gruppen zusammengefaßt und die prozen­
tuellen Anteile der Versicherten in den einzelnen 
Gruppen am Ende des Monates Juli der Jahre 1972 
bis 1974 ausgewiesen. 
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Prozentueller Anteil d e r Versicherten in den 
einze lnen Lohnstufengruppen 

Arbeltaverdlenst Ende JulI 
Lohn- In S je Monat I I stufen- 1972 1979 1974 

lIfuppen 

I Ober bIs % 

0 825·00 2·2 1·5 1'1 
1 825·00 1.575·00 6·7 6·1 4'9 
2 1.575·00 2.325,00 4·8 4·6 4'7 
3 2.325,00 3.075,00 7·5 5·8 4'4 
4 3.075,00 3.825,00 11·3 8·1 5·4 
5 3.825,00 4.575 ,00 13·9 11·7 7'7 
6 4.575,00 5.325'00 12·5 11·9 10·1 
7 5.325'00 6.075,00 10·6 11·1 10'5 

6.075,00 6.825,00 8· 1 9·2 9·6 
9 6.825,00 7.575,00 6·0 7·4 8'5 

10 7.575,00 8.325,00 4·3 5·6 7·1 
11 8.325,00 9.075,00 12· 1 4· 1 5'8 
12 9.075,00 9.825'00 - 12·9 4'5 
13 9.825'00 - - 15'7 

I 100·0 I 100·0 I 100·0 

In einzelnen höheren Lohnstufen ist ein 
starke Ansteigen de Prozentsatzes der Versicherten 
festzustellen. Hatten Ende Juli 1973 insgesamt 
73·9 % der Versicherten einen Monatsv rdienst 
von mehr als 3825 S, so überschritt Ende Juli 1974 
bereits bei 79'5% der Ver icherten der Monats­
bezug den angegebenen Betrag. Zu den gleichen 
Zeitpunkten waren die Prozentsätze 62,2 % bzw. 
71,8% bei einem Monatsverdienst von mehr als 
4575 , 50,3 % bzw. 61'7 % bei einem monatlichen 
Verdienst von mehr al 5325 S, 39,2% bzw. 51,2 % 
bei einem Monatsverdienst von mehr als 6075 S, 
30,0 % bzw. 41'6 % bei einem Monat verdien t von 
mehr als 6825 S, 22,6 % bzw. 33·1 % bei einem Monats­
verdienst von mehr als 7575 S, 17,0% bzw. 26,0% 
bei einem Monatsverdienst von mehr als 8325 S 
und 12,9 % bzw. 20,2 % bei einem Monatsverdienst 
von mehr als 9075 S. 
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Prozentueller Anteil der Versicherten in den einzelnen Lohn­
stufengruppen am Ende des Monates Juli der J ahre 1972 

bis 1974 

Der vom Österreichischen Statistischen Zentral­
amt auf der Ba is Jahresdurchschnitt 1966 = 100 
erstellte "Index der Verbraucherpreise 66" beträgt 
im Jahresdurchschnitt 1974 150·8 Punkte. Damit 
ergibt sich gegenüber dem Jahresdurch chnitt 1973 
eine Veränderungsrate von + 9'5 %. Verglichen mit 
den Vorjahren (1967 : 4,0 %; 196 : 2,8%; 1969 : 
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3,1%; 1970 : 4'4%; 1971 : 4'7 %; 1972 : 6,3%; 1973 : 
7·6% ) ist dies die größte Steigerungsrate seit Be­
rechnung des Index auf der Basis 1966. 

Die Preisentwicklung im Jahre 1974 wird durch 
eine Verteuerung in allen Bereichen des Verbrauches 
gekennzeichnet. Die Teuerung war im Durchschnitt 
des zweiten H albjahres mit + 9·8 % stärker als 
im er ten Halbjahr mit + 9·2% - jeweils verglichen 
mit den analogen Zeiträumen des Vorjahres. Die 
Veränderungen der P ositionen der Verbrauchs­
gruppen de Index der Verbraucherpreise 66 können 
der folgenden Tabelle und der zugehörigen Graphik 
entnommen werden. 

Verbrauchsgrupp e n des Inde x der 
Verbraucherpreise 66 

(Basis 1966 = 100) 

J ahresdurch- Veriinde- Anteil schnItt 0 rung 0 des 
VerbrauchBgruppe 1973 1 1974 ' ) 

1974 gegen- Eln-
über 0 fl usses 
1973 In In % 

Meßziffer %') 

Ernährung und Getränke. 134·9 146·1 + 8·3 31'3 
Tabakwaren .. ... .. ..... . 115·2 117·5 + 2'0 0'4 
Wohnung ..... . .. . ...... 190·9 209'3 + 9'6 10'5 
Beleuchtung und Beheizung 131-4 151'7 + 15'4 8'7 
Hausrat .......... .. ..... 121·1 132'2 + 9·2 7'6 
Bekleidung .. .. ...... .... 124·4 135·9 + 9'2 11·2 
Reinigung ............... 136·8 152·9 + 1l'8 3'4 
Körper- und Gesundheits-

pflege .. ... .......... .. 159·5 175·1 + 9'8 5·4 
Bildung, Unterricht, Erho-

lung ... ............... 132·0 141 '6 + 7·3 6'1 
Verkehr ............. . .. . 142·9 161'6 + 13' 1 15'4 

Gesamtindex ............. 1137'7 1150'8 1 + 9'5 1100'0 

1) Vorläufige Zahlen. 

P reissteigerungen waren besonders bei Verbrauchs­
gütern und DienstLei tun gen zu verzeichnen. Ein 
Vergleich der Jahreszuwachsraten der einzelnen 
Verbrauchsgruppen im Durchschnitt 1974 gegenüber 
1973 zeigt eine weit über dem Durchschnitt von 
+ 9'5% liegende Veränderung der Gruppe " Beleuch­
tung und Beheizung" mit + 15'4%, " Verkehr" 
mit + 13·1 %, " Reinigung" mit + 11·8 %, " Körper­
und Gesundheitspflege" mit + 9·8% und " Wohnung" 
mit + 9,6 %. Die Meßziffer der Gruppe " Ernährung 
und Getränke ohne Sai onwaren" erhöhte sich um 
+ 9'8 %, während die " aisonwaren" einen Anstieg 
von nur + 4·3 % aufweisen. Alle übrigen Verbrauchs­
gruppen zeigen in Relation zur Steigerung des 
Gesamtindex niedrigere Jahresveränderungsraten. 

Besonders tarke Verteuerungen wiesen in der 
Gruppe " Beleuchtung und Beheizung", " Ofenheizöl" 
(+ 39'7 %) und " Hüttenkoks" (+ 20·2 %) auf, in 
der Gruppe " Verkehr" die Po itionen " Normal­
benzin" (+ 43'4%), "Autoservice" (+ 19·2 %) und 
" Haftpflichtversicherung" (+ 18·3%), in der Gruppe 
" Reinigung" die Positionen "Waschen im Automat" 
(+ 17·2%), " Bedienerin" (+ 16'9 % ) und " Haushalts­
seife" (+14'7 %). In der Gruppe " Körper- und 
Gesundheitspflege" stehen "Arztkosten" (+ 15·7 %), 
"Thermophor" (+ 14·1 % ) und "Spitalkosten" 
( + 13'7 %) an der Spitze. Bei der Gruppe " Wohnung" 
war neben den Dienstleistungen " Installateur" 
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(+ 20·0 % ) und " Malerarbeiten" (+17·3 % ) die 
Position " KunststofIbelag" mit + 14·2% ausschlag­
gebend. 

Bei den übrigen fünf Verbrauchsgruppen waren 
im Vergleich zum Gesamtindex niedrigere J ahres­
zuwachsraten festzustellen . 

Indexwerte 
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- • • - •• Beleuchtung und 

Beheizung 
........... Hausrat 

- • • • _ . Bekleidung 
- - . - R einigung 
- . • - •• Körper . und 

Gesundheitspflege 
.... .. ................... Bildung, Unter-

richt, Erholung 
_._.- Verkehr 

Index der Verbraucherpreise 66 im J ahre 1974 

Die steigende Preistendenz wird auch bei einem 
Vergleich des Umfanges und der Höhe der Preis­
änderungen im Jahresdurchschnitt 1974 gegenüber 
dem Vorjahr deutlich sichtbar. Im Jahre 1974 
verzeichneten 92 % der insgesamt 252 Positionen 
des Verbraucherpreisindex Preiserhöhungen ; im 
Jahre 1973 waren es 84%, im Jahre 1972 88 %. 
Ein größerer Anteil der erhöhten Positionen , nämlich 
35 % (1974) gegenüber 20 % (1973) bzw. 12 % (1972) 
fiel in die Gruppe " über 10% Preiserhöhung". 
Auch in der Gruppe ,,5,1 bis 10,0%" wurde ein An­
stieg auf 34% (1973 : 30 %; 1972 : 33 % ) verzeichnet . 
Dagegen sank die Zahl der Preiserhöhungen in der 
Gruppe " bis 5%" von 43 % im J ahre 1972 und 34% 
im Jahre 1973 auf 23 % im J ahre 1974. Auch die Zahl 
der Positionen mit unveränderten Preisen ging 
von 7% (1972) und 6% (1973) auf 2% im Jahre 1974 
zurück. Die Preissenkungen " bis 5 %" veränderten 
sich von 4 % (1972) und 9% (1973) auf 6 % der 
Positionssumme im Jahre 1974. Eine gen aue Dar­
stellung der Höhe des Umfanges der Preisänderungen 
innerhalb der einzelnen Verbrauchsgruppen zeigt 
die folgende Tabelle. 

Umfa ng und Höhe d e r Preisänderunge n des 
Inde x d er Verbra ucherpre i se 66 im J a hres­

durch schn i t t 1974 g ege nüber 1973 

Anzahl der 
un- Sum-

PreIserhöhungen ver- Preissenkungen me 

Verbrauchsgruppe än- der 
der- Posl-

b' 15'1 - 1 über ten bis 16'1- 1 über tlo-

5'0"'% 1~0 1~0 Prei- 5'0 o/c 10'0 10'0 nen 
se o % % 

Ernährun g und Ge-
t ränke . ...... . .. 18 26 25 - 6 1 - 76 

Tabakwaren .. . ... 7 - - - - - - 7 
W ohnung .. ....... 1 1 3 - - - - 5 
Beleuchtung und 

Beheizung ..... . - 3 6 - - - - 9 
H ausra t ........ . .. 11 14 11 - - - - 36 
Bekleidung ... .... 4 19 12 - - - - 35 
Reinigung . . ..... .. - 6 5 - 1 - - 12 
Körper- und Ge-

sundheitspflege .. 7 11 4 - 1 - - 23 
Bildung, Unterricht, 

Erholung . . . .. .. . 5 4 14 1 6 - - 30 
Verkehr . . ....... . 5 2 9 3 - - - 19 

Insgesamt .. . ...... I 58 I 86 I 89 1 4 I 14 I 1 I - 1252 

Die Sondergliedemng des Verbraucherpreisindex 
nach Waren art und Preisgestaltung zeigt, daß 98% 
des gesamten Indexanstieges im Durchschnitt 1974 
gegenüber dem Durchschnitt 1973 auf Preiser­
höhungen bei Nichtsaisonwaren zurückzuführen sind, 
während die Saisonwaren nur einen Einfluß von 
+ 0'193 % aufweisen. 

Geht man von der Preisgestaltung aus, so betrug 
der Anteil der nicht preisgeregelten Waren an der 
Indexentwicklung 70% gegenüber 26 % der preis­
geregelten Waren ; die restlichen 4 % entfallen auf 
den Wohnungsaufwand. 

In der Sondergliederung weisen die Verbrauchs­
güter mit + 4·303 % (d. s. 45 % des gesamten Index­
anstieges) die höchste Einflußrate auf, gefolgt von 
den Dienstleistungen mit + 2'852 %. Die Preissteige­
rungen bei Gebrauchsgütern erhöhten den Gesamt­
index um + 2,024 %. 

In der folgenden Tabelle sind die Indexwerte 
der Verbraucherpreise 66 in einer Sondergliederung 
zusammengestellt. 

So n d e r g li e d e rung d es Inde x der 
Verbrauch erpr e is e 66 

(Basis 1966 = 100) 

SonderglIederungsgruppe 

Verbrauchsgüter ... . . . .... 
N ahrungsmittel ....... . . 

p reisgeregelt 2) . ..•. . .. 
nicht preisgeregelt ") . . 

Sonstige .. ... ..... . .... 
preisgeregelt 2) .. . .... . 
nicht preisgeregelt 2) .. 

Gebrauchsgüter 8) ....... .. '1 
langlebig . ... ... . ... . . 
kurzlebig .. ....... .. . . 

Jahresdurchschnitt 

1973 I 1974') 

Meßziffer 

130·5 
131·8 
135·6 
130·8 
126·8 
126·1 
127·8 

121·4 
119·1 
123·8 

143'4 
142·5 
148'0 
141·1 
146·1 
150'8 
139'9 

131·2 
127' 1 
135'3 

Verände-
rung 

0 1974 
gegenüber 

0 1973 
In %') 

+ 9'9 
+ 8'1 
+ 9'1 
+ 7·9 
+ 15·2 
+ 19'6 
+ 9'5 

+ 8'1 
+ 6'7 
+ 9'3 
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ondergllederungsgruppe 

Dienstleistungen . .. ....... 1 
preisgeregelt 2) ....... . 
nich t preisgeregelt ') .. 

Jahresdurchschnitt 0 

1973 I 1974 ') 

Meßziffer 

163·8 
145·3 
175·2 

182'6 
156'4 
198-7 

';Vohnung a.ufwand ........ 1 187 · 197'6 

Gesamtindex ............. . 1 137·7 150·8 

') Vorläufige Zahlen. 

Verände-
rung 

01974 
gegelliiber 

0 1973 
In 'I, ') 

+ 11'5 
+ 7·6 
+ 13·4 

+ 9'5 

2) Die Bezeichnung "preisgeregelt" und "nicht preisge­
regelt" bezieht sich auf Waren, deren Pre ise durch Ge etz 
oder Behörde fe tgesetzt oder genehmigt wurden. 

3) Gebrauchsgüter sind amtlich nicht prei geregelt . 

Besondere Bedeutung ist auch den Spezial indizes 
zuzume en, und zwar dem Verbraucherpreisindex 
für P ensionistenhaushalte ("Pensioni tenindex 66" ) 
und dem erbraucherpreisindex für Hau halte 
von zwei Erwachsenen und mindestens zwei Kindern 
("Familienindex 66"). Der "Pensionistenindex 66" 
weist im Jahre 1974 mit + '5% er tmal seit 1967 
eine g ringer Jahresdurch chnitt veränderung auf 
al der Generalindex (1973 : + 7·8 %). Der "Familien­
index 66" verzeichnete im Bricht jahr ebenfalls 
einen geringer n An ti g al der Generalindex 
(+ 9·3 %; 1973 : + 7·1 %). Die Entwicklung d r 
einzeln n Verbrauchs- und ndergliederung gruppen 
sind den beiden nach teh nden Tabellen zu nt­
nehmen. 

Verbrauchsgruppen des "Pen ionisten­
ind ex 66" (P) und des" Famili enindex 66" (F) 

(Basis 1966 = 100) 

Verbraucbsgruppe 

Ernährung und Getränke .. P 
F 

Tabakwaren ....... . .... P 
F 

Wohnung .............. P 
F 

Beleuchtung und Behei-
zung ................. P 

F 
H ausrat .... ....... ..... P 

F 
Bekleidung ..... .. ...... P 

F 
Reinigung . . . . . . . . . . . . .. P 

F 
Körper- und Gesundheits-

pflege ...... ... .... . .. P 
F 

Bildung, Unterricht, Er-
holung ............... P 

F 
Verkehr ................ P 

F 

Gesamtindex _ . ... . ...... ~I 

') Vorläufige Zahlen. 
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Jahresdurchschnitt 
o 

1973 I 1974 ') 

Meßziffer 

134·9 
134·3 
122·8 
115·5 
206·2 
194·4 

134·0 
129·2 
127·6 
121·3 
124·6 
126·1 
132·8 
127·8 

150·7 
159·1 

188·4 
139·9 
174·5 
145·3 

144·1 
137·1 

146'5 
146·2 
125'5 
117 '8 
217' 
206'5 

153'9 
14 '9 
140'4 
132'3 
136'6 
137' 
146' 
139·6 

163'7 
175'1 

202'2 
150'4 
179'3 
170·7 

156'3 
149' 

Ver­
änderung 
0 1974 

gegen üb r 
0 1973 
In % ') 

+ 8'6 
+ 8'9 
+ 22 
+ 2.0 
+ 5'6 
+ 6'2 

+14'9 
+ 15'2 
+10'0 
+ 9'1 
+ 9'6 
+ 9'3 
+ 10-5 
+ 9'2 

+ 8·6 
+ 10'1 

+ 7-3 
+ 7'5 
+ 2' 
+ 17'5 

Sondergliederung des "Pensionisten­
index 66" (P) und des " Familienind e x 66" (F) 

(Basis 1966 = 100) 

Jahresdurch. chnltt 0 

SondergUederungsgruppe 1973 I 1974 ') 

Meßziffer 

Verbrauchsgüter .. . ... .. P 132·6 
F 130·5 

Nahrung mittel ....... P 132·0 
F 132·3 

preisgeregelt 2) ...... P 137·0 
F 138·4 

nicht preisgeregelt 2) .. P 130·5 
F 130·5 

Sonstige ...... .. ..... P 135·0 
F 123·6 

preisgeregelt 2) ...... P 137·4 
F 122·6 

nicht preisgeregelt 2) .. P 132·9 
F 124·6 

Gebrauchsgüter 3) ... ... .. P 124· 1 
F 123·7 

langlebig ....... . ... P 131·7 
F 119·3 

kurzlebig .. ......... P 122·1 
F 125·7 

Dienstleistungen ... . .. .. P 167·5 
F 164·4 

preisgeregelt ') ...... P 166·1 
F 152·4 

nicht prei geregeltI) .. P 168·5 
F 174·4 

Wohnungsaufwand .... . . PFI 205·3 
193·4 

Gesamtindex ............ FPI 144·1 
137·1 

') Vorläufige Zahlen. 

144·6 
143'2 
143'0 
143·9 
150'0 
151'7 
140'9 
141'5 
151-4 
140·6 
156'9 
143'1 
146'5 
137'8 

135'8 
134'1 
142'7 
127'8 
134·1 
137 ' 1 

181' 8 
181·2 
175 '1 
164'1 
187'0 
195'4 

215'2 
203' 1 

156'3 
149'8 

Verände-
rung 0 1974 
gegenÜber 
0 1973 
In % ') 

+ 9'0 
+ 9'7 
+ 8'3 
+ 8' 
+ 9-5 
+ 9'6 
+ 8'0 
+ 8'4 
+12' 1 
+13'8 
+14-2 
+16-7 
+10·2 
+10'6 

+ 9'4 
+ 8'4 
+ 8'4 
+ 7'1 
+ 9·8 
+ 9·1 

+ 8·5 
+ 10-2 
+ 5·4 
+ 7'7 
+1l'0 
+ 12·0 

+ 4·8 
+ 5'0 

+ 8·5 
+ 9'3 

2) Die Bezeichnung "prei geregelt" und "nicht preisge­
regelt" bezieht sich auf Waren, deren Preise durch Gesetz 
oder Behörde festgesetzt oder genehmigt wurden. 

a) Gebrauchsgüter sind amtlich nicht preisgeregelt_ 

Die folgende Tabelle gibt einen überblick über 
die Steigerungsraten der Verbraucherpreisindize 
in europäischen Staaten. 

Steigerungsraten der Verbrauch erprei s­
indizes in e urop äische n Staaten 

1972 1973 1974 

Belg ien .................. 5·4 6'9 12'7 
Bundesrepublik 

D eutschland . . . . . . . . . . . . 5·5 6'9 7' 0 
Dänemark. . . . . . . . . . . . . . . . 6·5 9'3 15'\ 
Frankreich ........ _..... .. 6'1 7'3 13'6 
Großbritannien . ... _ . . . . . . . 7'1 9'2 16'0 
Italien ........... . ...... _ 5·8 10'7 19'3 
Niederlande .. ....... ..... 7·8 8-0 9'6 
Norwegen ............ . ... 7'2 7·3 9'4 
Österreich. . . . . . . . . . . . . . . . 6' 3 7'6 9' 5 
Schweden. . . . . . . . . . . . . . . . . 6'0 6'7 10·0 
Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6·6 8'7 9'8 

Quelle: OECD "Main economic indicators" 1975. 

Im Jahre 1974 hatte Italien mit 19,3 % (1973: 
10,7 %), Großbritannien mit 16,0 % (1973: 9·2 %} 
und Dänemark mit 15·1 % (1973: 9'3 %) die höchsten 

teigerung raten des Verbraucherpreisindex unter 
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den europäischen Staaten aufzuweisen. Im Mittel­
feld hinsichtlich der Steigerungsraten lagen Frank­
reich mit 13·6% (1973 : 7·3 %), Belgien mit 12·7% 
(1973: 6·9 % ) und Schweden mit 10·0 % (1973 : 
6·7 %). Die niedrigsten Steigerungsraten hatten 
die Schweiz mit 9·8 % (1973: 8·7 %), die Niederlande 
mit 9·6% (1973: 8·0 % ), Österreich mit 9·5% (1973: 
7·6% ), Norwegen mit 9·4% (1973: 7·3%) und die 
Bundesrepublik Deutschland mit 7·0 % (1973 : 6·9 %). 

Bundeshaushalt 

Der vorläufige Gebarungserfolg für das Jahr 1974 
weist Gesamtausgaben von 167·133 Milliarden S 
und Gesamteinnahmen von 148·598 Milliarden S 
aus. Der Gebarungsabgang betrug somit 18·535 Mil­
liarden S (1973 : 12·835 Milliarden S). Von den 
Gesamtausgaben entfielen 166·280 Milliarden Sauf 
das Grundbudget ; aus der Stabilisierungsquote, 
die mit 4·900 Milliarden S veranschlagt war, wurden 
0·860 Milliarden S freigegeben. Das Konjunktur­
belebungsprogramm wurde nicht eingesetzt. 

Die Entwicklung der ordentlichen und außer­
ordent lichen Gebarung des Bundeshaushaltes in den 
Jahren 1972 bis 1974 sowie die Voranschläge für die 
Jahre 1975 und 1976 sind der folgenden Tabelle zu 
entnehmen. 

Bundeshaus halt 1) 

Ausgaben I Einnahmen Abgang 

in Millionen S 

1972 .. ... ... . ... 127 .889 120.209 7.680 
1973 . . . . . . .... . . 141.1 51 128.316 12.835 
1974 .. .. . ... .... 167.133 148.598 18.535 
1975 2 ) • • • ••• . ••• 184.442 168.11 6 16.326 
1975 3 ) •• •. •• •... 6.657 6.657 
1976 4 ) • •.• • .. • •• 215.419 179.361 36.058 

1) Ordentliche und außerordentliche Geba rung. 
2) Voranschlag (Grundbudget). 
3) Konjunkturausgleich.Voranschlag. 
4) Voranschlag ohne KOlljunkturausgleich-Vorallsch lag. 

Verglichen mit dem J ahre 1973 waren die Gesamt­
au gaben 1974 um 18·4% und die Einnahmen um 
15·9% höher . Allerdings können weder die Gesamt­
einnahmen noch der Gebarungsabgang des Jahres 
1974 unmittelbar mit dem Bundeshaushalt 1973 
verglichen werden. Aufgrund einer Ermächtigung 
gemäß Artikel XI des Einführungsgesetzes zur 
Mehrwertsteuer wurden 1973 in den ordentlichen 
Einnahmen Kreditaufnahmen von 4 Milliarden S 
zur Finanzierung der Mehrwertsteuerlücke ver­
rechnet. Berücksichtigt man diese Kreditaufnahmen 
bei den ordentlichen Einnahmen nicht, dann wären 
die Gesamteinnahmen um 19·6 % gestiegen und der 
Gebarungsabgang im Jahre 1974 nicht um 5·700 Mil­
liarden S, sondern um 1·700 Milliarden S höher 
gewesen als im Jahre 1973. 

Die Ausgaben und Einnahmen des Bundes für 
soziale Zwecke im Bereiche des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung sind der folgenden Aufstellung 
zu entnehmen . 

Au sg ab en un d Einnahm en der Sozialen 
Verwaltung im J a hre 1974 

Sozia lversicherung . . . ..... .. . . 
Kriegsopferversorgung, H eeres­

versorgung, Opferfürsorge 
und Kleinrentnerentschädi-
gung ... . . . .... .... . ... . . . . 

Arbeitsmarktverwaltung I . . . . 
Schlechtwetterentschädigung im 

B augewerbe .. _ . . .... .... . . 
L eistungen n ach dem Woh­

nungsbeihilfengesetz (Arbeits-
losenversicherung) . . . . . .. .. . 

B eitrag des Bundes an d en Er­
stattungsfonds nach dem Ent-
geltfortzahlungsgesetz . .. . . . . 

Arbeitsinspektion .. . .... . . . . . 
Sonstiges . .. . . ........ . .... . . 

Ausgaben I Einnahmen 

In MIllionen S 

16.398·608 

3.852·473 
3.445·781 

189·896 

28·000 

300·000 
52·617 

185·665 

562·369 

31 ·297 
3.119·758 

188·015 

51·42 

1·510 
88·25 1 

Insgesamt .. . . . . . . . . . . . . . . . . . I 24.453·040 I 4.042·628 

Die Ausgaben des Bundes im sozialen Bereich 
betrugen im Jahre 1974 24·453 Millionen S (1973 ~ 
19·969 Millionen S); d . s. 14·6% der gesamten Aus­
gaben des Bundes. Der Zuwachs gegenüber dem 
Jahre 1973 ergibt sich mit 22·5%. 

Die Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
ergibt sich ferner aus dem Tabellenanhang, Seite 156 
bis 158. Diese Aufstellungen und die nachfolgende 
graphische Darstellung zeigen den starken Anstieg 
der Ausgaben aufgrund der gesetzlichen Verpflich­
tungen. Für Ermessensausgaben steht ein geringer 
Prozentsatz der gesamten Ausgaben zur Verfügung ~ 
im Berichtsjahr waren es 3·82 % (1973: 3·25% ). 
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- .. - .. - Kriegsopferversorgung, Heeresversorgung, 
Opferfürsorge und 
Kleinrentnerentschädigung 

.. ..•.•••..•• Arbeitsmarktverwaltung I 

Gesamtausgaben und Ausgaben in den einzelnen Bereichen 
der Sozialen Verwaltung 
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Zu den Ausgaben im Bereiche des Bundesmini­
s teriums für soziale Verwaltung kommen noch jene 
für soziale Maßnahmen in anderen Verwaltungs­
zweigen . Dies ist vor allem der Aufwand an Familien­
beihilfen , Geburten beihilfen , Schulfahrtbei hilfen , 
Schülerfreifahrten und Schulbüchern , der vom 
Familienlastenau gleichsfonds getragen wird. Die er 
Fonds wird vom Bundesmini terium für Finanzen 
verwaltet . Die Ausgaben im Rahmen des Familien­
lastenausgleiche werden vorwiegend aus zweck­
gebundenen Einnahmen finanzi ert . Nur die Gebiets­
körper chaften haben die Familien- und Geburten­
beihilfen fü r ihre Bedien teten aus eigenen Mitteln 
zu tragell. Die diesbezüglichen Leistungen des Bunde , 
der Länder, der Gemeinden , der Ö terreichischen 
Bundesbahnen owie der P o t - und Telegraphen­
anstalt für ihre Bedien teten und Pensionisten 
müssen demnach subsumiert werden. 

In der folgenden Tabelle werden die Ausgaben 
und Einnahmen des Familienlastenau gleich fond 
für die Jahre 1972 bis 1974 und der Voranschlag 
für die Jahre 1975 und 1976 au gewie en . 

G e barung des F amilienl astena u sg l ei chs­
f ond s 

Au_gaben 

I I s Chulfahrt- 1 I . Ei n-
Jahr Familien- Geburten- beihilfen. chul- S0!lstJge nahmen 

beihilfen beihilfen SchOler- bücher LeJstun-
freifahrten gen ') 

Millionen S 

1972 . _ _li9 202 54 1 465 - 10.392 

1973 .. .951 190 805 75 1 - 12.106 

1974 .. 9.429 337 J.035 829 254 14.273 

1975 ' ) 11.800 J.700 1.310 1.100 487 15.88 

1976 2) 12.000 1.600 1.691 1.100 668 17.55 

1) Beiträge zum K arenzurlaub geld und Teilkostenersatz 
für Untersuchungen nach dem Mutter- und Kind-Pa ß. 

2) Voranschlag. 

Im Jahre 1974 wurden Familienbeihilfen aus 
Mitteln des Familienlastenausgleichsfonds an rund 
1·250 Millionen Anspruchsberechtigte (1973: 1·280 Mil­
lionen Anspruchsberechtigte) mit 2,287.000 Kindern 
(1973 : 2,240.000 Kindern) und Familienbeihilfen 
aus Bundesmitteln an rund 121.650 P ersonen 
(1973 : 121.800 P ersonen) mit etwa 240.085 Kindern 
(1973: 245.000 Kindern) bezahlt . Der Aufwand 
hiefür betrug 1974 beim Familienla tenausgleichs­
fonds 9·429 Milliarden S gegenüber 8·951 Milliarden S 
im Jahre 1973 und beim Bund 1·124 Milliarden 
gegenüber 1·073 Milliarden S. 

In der folgenden Tabelle wird die Anzahl der 
anspruchsberechtigten Familienbeihilfenbezieher au -
gewie en . 
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Anzahl der anspruchsberechtigten 
Famili enb e ihilfe nb e zi e h er 

Durchschnitt des Jahres 

1972 1973 1974 

Ausgleichsfonds für 
Sektion A ......... .. . 704.0001) 828.2002) 861.2002) 

F amilienbeihilfen 
Sektion B. . . . . . . . . . . . . 237.000 230.000 22 7.000 

Hoheitsverwaltung des 
Bundes ; Post und Bahn. 123.000 121.800 121.650 

H aushalte der Länder und 
Gemeinden mit mehr als 
2000 Einwohnern . . . . . . 110.9003 ) 111.0003 ) 38.000") 

Kriegsopferfürsorge, K lein· 
rentnerentschädigung 
und Opferfürsorge ..... 4.790 3.840 3.770 

Selbstträger (Summe) .... 238.690 236.640 163.420 

Insgesamt ... ......... . . 11,179.690 11,294.840 11,251.620 
1) Ohne Kinder der Gastarbeiter. 

Anzahl der anspruchsberechtigten Gastarbeiter (Durch­
schnitt) 1972 : 101.400; 1973: 122.200; 1974: 152 .200. 

') E inschließlich der anspruchsberechtigten Gastarbeiter. 
S) Ge chätzte Zahlen. 
4) Zählung. 

An Geburtenbeihilfen wurden im Jahre 1974 
337 Millionen S (1973 : 190 fillionen S) aufgewendet . 
Ferner sind aus M.itteln des Familienlastenausgleichs­
fonds im Berichtsjahr 1035 Millionen S (1973 : 
805 ~fillionen S) für Schulfahrtbeihilfen und Schüler­
freifahrten sowie 29 Millionen S (1973 :751 MillionenS) 
für chulbücher ausgegeben worden. Die Ausgaben 
au dem Familienlastenausgleichsfonds für sonstige 
Leistungen, wie Beiträge zum K arenzurlaubsgeld 
und Teilkostener atz für Untersuchungen nach dem 
Mutter- und Kind-Paß, betrugen im Jahre 1974 
254 Millionen S. 

In der folgenden Tabelle werden die Dienstposten 
für Bundesbedienstete laut Dienstpostenplan des 
Bundes ausgewiesen. 

Di enstposten für Bundes bedi enstete laut 
Di en stp o tenplan 1) 

Verwaltungszweige 1972 1973 1974 

Allgemeine Verwa ltung 28.387 28.601 28.711 

Besondere Verwal tungs-
zweige: 
Sicherheitswesen . . . ...... 27.481 27.307 27.315 
Gerichtsbarkeit und Straf-

vollzug ... .. . ..... . .. 9.634 9.836 9.898 
Unterrichtswesen, Kultur 

und Forschung ....... 37.825 40.337 42. 352 
H eereswesen . .... .. ..... 20.410 20.434 20.427 
Auswärtige Angelegenhei-

ten . .. .. ............. 1.175 1.201 1.327 
P ost- und Telegraphen-

anstalt ... . .. .... ... . . 53.255 54.874 55.313 
Österreichische Bundes-

bahnen . ...... . . .. . ... 75.771 74.871 74.365 
Sonstige Verwaltungs-

dienststellen . .. ....... 10.825 10.767 10.730 
Sonstige Betriebe . ....... 11.93 1 11.719 11.472 

Summe ... ... .. .. ... . .. . · 1 276.694 279.947 281.910 
1) Pragmatische Bedienstete und Vertragsbedienstete. 
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Der Dienstpostenplan des Bundes für das Jahr 1974 
sieht gegenüber jenem des Jahres 1973 eine Zunahme 
von insgesamt 1963 Dienstposten vor. In dem 
Verwaltungszweig "Unterrichtswesen, Kultur und 
Forschung" ist die hauptsächlichste Erhöhung der 
Dienstpost,en zu verzeichnen (+ 2015 Dienstposten). 
In den Bereichen " Österreichische Bundesbahnen", 
" Sonstige Verwaltungs dienststellen " und " Sonstige 
Betriebe" traten Verminderungen der Dienstposten 
e in (-506 Dienstposten, - 37 Dienstposten und 
-247 Dienstposten). In den Jahren 1970 bis 1974 
sind die Dienstposten für Bundesbedienstete laut 
Dienstpostenplan um insgesamt 8692 vermehrt 
worden. 

Dem Bundesministerium für soziale Verwaltung 
und seinen Dienststellen standen im Jahre 1974 für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben insgesamt 4282 Dienst­
posten zur Verfügung. Aus der folgenden Tabelle 
ist zu entnehmen, wie sich die Dienstposten auf die 
einzelnen Dienststellen verteilen. 

Personalstände des Bundesministeriums für 
so zi ale Verwaltung und seiner Dienststelleni) 

laut Dienstpostenplan 

Verwaltungsz;"elge 1972 1973 1974 

Zentralleitung ... . . .. .... 419 2) 421 417 
Landesarbeitsämter und 

Arbeitsämter ....... . .. 2.712 2.721 2.717 
Landesinvalidenämter .... 825 821 808 
Arbeitsinspektion .... .... 283 290 290 
Prothesenwerkstätten .... . 40 41 41 
Heimarbeitskommissionen . 9 9 9 

Summe . . .... . ........ . . 4.288 4.303 4.282 

1) Ohne Teilbeschäftigte und Saisonbedienstete (z. B . Heizer, 
Bedienerinnen u. dg!.). 

2) P ersonalstand ab Inkrafttreten des Bundesgesetzes über 
die Errichtung eines Bundesministeriums für Gesundheit und 
Umweltschutz, BGB!. Nr. 25/1972. 

Wie bereits in den Vorjahren muß auch für 1974 
darauf hingewiesen werden, daß eine Reihe von 
Dienstposten bisher nicht besetzt werden konnte, da 
hiefür keine geeigneten Absolventen Technischer 
Universitäten und Ärzte zur Verfügung standen. 

Wohnungsbestand und Wohnbautätigkeit 

Vom Österreichischen Statistischen Zentralamt 
wurden inder Publikation "Die Wohnungen im Jahre 
1974" Ergebnisse des Mikrozensus März 1974, 
367. Heft, Daten über den Wohnungsbestand, 
die Wohnungstypen und die Wohnungsausstattung 
veröffentlicht. Die Ausführungen des folgenden 
Abschnittes basieren hauptsächlich auf Angaben 
in dieser Broschüre. 

Der Beschreibung einzelner Wohnungsmerkmale 
soll der für die Bundesländer ermittelte Wohnungs­
bestand vorangestellt werden. Zum Vergleich bieten 
sich die Zahlen der Häuser- und Wohnungszählung 
1971 an. 

\Vohnun gsbestand 

Bundesland 

Burgenland ..... ..... . . 
Kärnten . ... .. .. ..... . 
Niederösterre ich . . .. .. . 
Oberösterreich ... . .. . . . 
Salzburg . ... . . . . . . . .. . . 
Ste iermark ... . . .... . . . . 
Tirol .. . .. . .. . ..... . . . 
Vorarlberg .. . .. .. .... . 
Wien . .. .. . ..... . .. ... . 

Österreich . . . . . ..... . . · 1 

Bewohnte Wohnungen 

Hänser- lind wOh- 1 
nungszählullg 1971 

76.000 
147.000 
452 .000 
359.000 
119.000 
346.000 
146.000 

72.000 
716.000 

2,433.000 

Mikrozensus 
März 1974 

77.000 
155.000 
470.000 
381.000 
130.000 
368.000 
164.000 

82.000 
720.000 

2,547.000 

Wohn ungsausstattung 

Wohnungen mit 

Bundesland Zentralheizung, I Bad, WO I WO und Wasser I nur Wasser 

I 
keine Wasser-Bad, WO 

und Wasser und Wasser Innen Innen installationen 
Innen Innen Innen 

Burgenland . .. . .. . .. . . . .. .. . .. . .. . .. .. . ... .. .. .. 17.000 31.000 3.000 17.000 8.000 

Kärnten .. . . . ..... . . . . . ... . ..... . .... . . . . . . .. .. . 42.000 62.000 20.000 16.000 12.000 

Niederösterreich . . ........ . .. . .. .. . .. . ... . .. .. ... 115.000 165.000 48.000 71.000 58.000 

Oberösterreich .... .. ...... . ...... .. . . . . . ..... . . .. 111.000 158.000 36.000 42.000 16.000 

Salzburg .. ... .. . .. . .... .. ..... ... ......... . ..... 59.000 43.000 14.000 10.000 4.000 

Steiermark . .. .. .. .... . . ........... .. ..... .... ... 99.000 128.000 42.000 54.000 39.000 

Tirol .. . . . .. . .. .. . . . ... ... . . ... .. . .. . . ... .. .... . 61.000 61.000 24.000 13.000 5.000 

Vorarlberg . . . .. ..... . . .. ... . ... . ... . . . .. . . ... .. . 41.000 18.000 18.000 3.000 1.000 

Wien .. . . .. .. . . .... .. . . .. . ... .. . .... . . . .... . ... . 133.000 299.000 96.000 105.000 82.000 

'Österreich ..... .. . . .. ..... . ......... .. .. . ... . .. . 1 678.000 965.000 301.000 331.000 225.000 
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Die Gliederung nach dem Ausstattungstyp zeigt, 
daß die westlichen Bundesländer erwartungsgemäß 
den höchsten Anteil an gut ausgestatteten W ohnun­
gen aufweisen. Salzburg liegt mit 79 % an der Spitze, 
gefolgt von Tirol mit 75 % und Vorarlberg mit 74 % . 
In Oberösterreich haben 72 % der Wohnungen ein 
Bad , in Kärnten 68 %. nter dem ge amtö terr ichi-
ehen Durchschnitt von 66 % liegen das Burgenland 

und die Steiermark mit 63 %, Nied rösterreich mit 
61 % und Wien mit 60 %. 

Beim Vergleich der Anteile von Substandard­
wohnungen (ohne Badegelegenheit und Abort inner­
halb der Wohnung) führt das Burgenland mit 33 % 
da F eld an, gefolgt von Niederösterreich mit 28 % 
sowie Wien und Steiermark mit 26 %. Unter dem 
Durchschnittswert von 22 % liegen Kärnten mit 
19 %, Oberösterreich mit 16 %, Salzburg und Tirol 
mit 10 % . Vorarlberg wei t überhaupt nur 4 % an 
Wohnungen mit chlechter Ausstattung auf. 

Die R eihung nach der "\Vohnungsgröße zeigt 
folgendes Bild : Bei Wohnungen mit einer Nutz­
fläche von 90 und mehr Quadratmetern weisen 
Vorarlberg mit 42 % und Tirol mit 38 % die höch ten 
Anteile auf. über dem ö t rreicruschen Durch-
chnitt von 25 % liegen auch das Burg nland mi t 

33 %, Kärnten mit 31 %, Salz burg mit 29 % o>1'ie 
Niederösterreich und Oberösterreich mit je 28 % . 
Knapp unter dem Durchschnitt liegt die Steiermark 
mit 23%, während Wien 12 % an Großwohnungen 
ha t. Beim Vergleich der Anteile an Wohnungen 
mit weniger als 60 · Quadratmetern liegt Wien 
mit 60 % an der pitze. Hier erreicht die teiermark 
mit 43 % den Durchschnittswert, während die Anteile 
der übrigen Bunde länder unter die em Wert ljegen. 
Den geringsten Anteil an Wohnungen mit weniger 
als 60 Quadratmetern hat Vorarlberg mit 24%. 

Der Wohnungsaufwand ergibt sich aus dem 
Hauptmietzins bzw. der Nutzungsgebühr oder der 
Rückzahlungsquote, den Betriebskosten und den 
E ntgelten für ,onstige Leistungen , "ie Zentral­
heizung, Warmwa serbereitung usw. 

Der durchschnittlich monatliche ,,"\ ohnungs-
aufwand pro Wohnung betrug im F eber 1974 
596 S. 

Die im vorhergehenden Abschnitt aufgezeigte 
gute Wohnungsqualität in den westlichen Bundes­
ländern findet auch in der Höhe des Wohnungs­
aufwandes ihren Nieder chlag. In Vorarlberg be­
trägt der Aufwand pro Wohnung mit 1152 S fast 
das doppelte des Durchschnitt wertes ; ebenfalls 
sehr hoch ist er in alzburg mit 990 S und in Tirol 
mit 863 S. über dem Durchschnitt liegen noch 
Kärnten mit 671 Sund Oberö t erreich mit 663 S, 
während der Aufwand in der teiermark Durch­
schnit t höhe err icht. In den drei östlichen Bunde _ 
länd ern liegt der "\Vohnungsaufwand durchweg 
unter dem Durchschnitt; d I' gering te Aufwand 
wird mit 473 S in Niederösterreich erreicht. 
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Wo hn ba u tätigkeit 

1972 1978 1974 

F ertiggestellte Häuser . .. 19.060 18.583 19.186 

Fertigge teIlte Wohnungen 50.373 44.193 50.131 

F er tiggeste Ilte geförderte 
Wohnungen . ...... . .. ... 24.467 23.565 28. 627 

E ist somit wieder eine Zunahme der fer t igge­
stellten Wohnungen im Jahre 1974 gegenüber 1973 
festzustellen , sodaß die Anzahl der im Jahre 1972 
fertiggestellten Wohnungen fast erreicht werden 
konnte. Der H auptanteil der steigenden Quote 
entfällt auf die geförderten Wohnungen. Im Jahre 
1974 wurden um 5062 mehr geförderte Wohnungen 
fertigge tellt als im J ahre 1973. 

Die höch ten Steigerungsraten hinsichtlich der 
fertiggestellten Wohnungen wie en die B undesländer 
Oberösterreich mit 33 %, Kärnten mit 26 % und 

alzburg mit 24 % auf. 
Die duroh chnittliche Nutzfläche der im Jahre 1974 

fertiggestellten Wohnungen betrug 83 m 2 (1973 : 
5 m2, 1972 : 82 m2). Bei den von physischen (priva­

ten) P ersonen errichteten Wohnungen ist die durch­
schnittliche Nutzfläche 108 m2 (1973 : 101 m2 ) , bei 
Eigentum wohnungen 66 m 2 und bei Miet- und 
onstigen Wohnungen 69 m2 • 

Von den im J ahre 1974 neu erbauten Wohnungen 
hatten 77 % (1973 : 74 % ) Zentral- bzw. F ernheizung. 

Öffentliche Fürsorge und Jugendwohlfahrtspflege 

Die Ausführungen im folgenden Abschnitt ba ieren 
auf der vom Öst erreichischen Statistischen Zentral­
amt herau gegebenen Bro chüre " Öffentliche Für­
'orge - ozialhilfe 1974". 

D ie R echtslage auf dem Gebiet der öffentlichen 
Für orge hat sich in den letzten Jahren entscheidend 
verändert. Da bisher geltende Fürsorgerecht wurde 
chrittwei e durch neue ozialhilfege etze der Bundes­

länder abgelöst. Diese Veränderung der R echtlsage 
erforderte auch eine Umstellung der Statist ik . 
In fünf Bund ländern (Niederösterreich, Ober­
österreich, Tirol, Vorarlberg und Wien), deren 
Sozialhilfege etze im Jahre 1974 bereits in Kraft 
standen, wurden die Leistungen der Sozialhilfe 
mit neuen statistischen Schemen erfaßt. Die Leistun­
gen der Bundesländer Burgenland, Kärnten, Salzburg 
und Steiermark wurden für 1974 noch nach den 
bisher geltenden Kategorien de alt en ]ürsorgerechte 
gegliedert. Ab dem J ahre 1975 wird voraussichtlich 
für alle Bundesländer eine einheitl iche Gliederung 
zur Anwendung kommen können . 

Für da Berichtsjahr werden die Leistungen der 
öffentlichen Fürsorge getrennt von jenen der Sozial ­
hilfe au gewiesen . Die Leistungen sind nur bedingt 
vergleichbar . 
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D er ge amte Aufwand in der "Offenen Fürsorge", 
d er "Geschlossenen Für orge", der "Sozialhilfe" 
und der "Blindenbeihilfe" belief sich 1974 auf 
2·274 Milliarden S (1973: 2·201 Milliarden S ; 1972: 
1·941 l\filliarden S ; 1971: 1·980 Milliarden S). Der 
Leistungsaufwand in diesen Systemen konnte im 
Berichtsjahr gegenüber dem Jahre 1973 um insgesamt 

rund 73 l\fillionen S oder 3,32 % gesteigert werden 
(1973: 260 Millionen S oder + 13·39 % ). 

Die Zahl der unterstützten Personen und der 
Bruttoaufwand in der offenen Fürsorge bzw. dem 
entsprechenden Teil bereich der Sozialhilfe sind der 
folgenden Tabelle zu entnehmen. 

Offene Für orge (OF) und Sozialhilfe (SH) 

Dauerunterstützte Personen Im Jahresdurchschnitt Jahresbruttoaufwand (eInschließlich Zahl der Fälle mit einmaliger Jahr 

I 

wIrtschaftlicher Unterstützung der Kosten rur Kranken- und 
Haupt- und Auein-I Wochenfürsorge) In MIllionen S 

unterstützte MItunterstützte PflegekInder 

1972 OF 20.219 6.031 10.159 69.205 528·231 
1973 OF 19.643 6.583 10. 341 64.772 590'457 
1974 OF 7.086 2.848 4.527 27.022 207'105 

SR 12.328 5.615 6.400 852.438 608'129 J) 

') Außerdem Mietzinsbeihilfen lmd WolUlbeihilfen von 21,3 13.000 S. 

Im Jahre durch chnitt 1974 ist, nach emer 
tagnation in den vorangegangenen Jahren, ein 

deutlicher Anstieg der dauerunterstützten Personen 
festzustellen (1974 : 38 .804 P ersonen; 1973 : 36.567 
P ersonen ; 1972 : 36.409 P ersonen ; 1971 : 37.750 
P ersonen) . Die Personenzahl der Haupt- und Allein­
unterstützten sank im Jahre 1974 weiter auf 19.414 
{1973 : 19.643), hingegen stieg diejenige der Mit­
unterstützten auf 8463 (1973: 6583) und der Pflege­
kinder auf 10.927 (1973: 10.341). Die Zahl der 
Fälle mit einmaliger wirtschaftlicher Unterstützung 

im Jahre 1974 kann mit jener in den Vorjahren nicht 
verglichen werden. Der Jahresbruttoaufwand für die 
offene Fürsorge und den vergleichbaren Teilbereich 
der Sozialhilfe betrug im Jahre 1974 insgesamt 
815·234 Millionen S (1973: 590·231 Millionen S). 

In der folgenden Tabelle wird der J ahresbrutto­
aufwand in der offenen Fürsorge und dem vergleich­
baren Teilbereich der Sozialhilfe für Dauerunter­
stützungen insgesamt und pro dauerunter tützter 
Person ausgewiesen . 

Jahr es bruttoaufwand für Dau erunt e rstützung e n in der offenen Fürsorge (OF) und dem 
vergleichbaren Teilbereich der Sozial hilfe (SH) 

Aufwand rur Haupt-, Allein· und MItunterstützte Aufwand für dauerunterstiltzte Pflegekinder 

Jahr 

1972 OF ... . . . . ... .. .. ....... . ... . . 1 
1973 OF . . .. . . . . ... . .. . . ... ... .... . 
1974 OF + SR . . . .... . ............. . 

in 1000 

298.198 
328.330 
378.280 I) 

I Pro Dauerunterstiltztem 
I inS 

11.360 
12.519 
13.570 

in 1000 S 

127.590 
138.478 
159.394 

pro Pflegekind 
in S 

12.559 
13.391 
14.587 

1) Außerdem Mietzinsbeihilfen und Wohnbeihilfen für 6911 Fälle mit einem Aufwand von 21,313.000 S. 

Im Jahre 1974 ist der Aufwand für Haupt-, 
Allein- und l\fitunterstützte in der offenen Fürsorge 
bzw. dem vergleichbaren Teilbereich der Sozial­
hilfe auf 378·280 Millionen S (1973: 328·330 Mil­
lionen S) und für dauerunterstützte Pflegekinder 
auf 159·394 Millionen S (1973: 138·478 Millionen S) 
angestiegen. Das ergibt eine Zunahme gegenüber dem 
Jahre 1973 um 49·950 l\fillionen S oder +15·2% 
bzw. 20·915 Millionen S oder + 15·1 % . Für den einzel-

nen Dauerunterstützten betrug der Aufwand im 
Berichtsjahr 13.570 S (1973: 12.519 S) und für 
das einzelne dauerbefürsorgte P flegekind 14.587 S 
(1973: 13.391 S); das entspricht einer Zunahme 
gegenüber dem Jahre 1973 um 1051 S oder +8'4% 
bzw. um 1196 S oder +8,9%. 

Die folgende Tabelle gibt einen überblick über 
die Zahl der in Anstalten und Heimen untergebrach­
ten Personen sowie über den Aufwand hiefür. 

Geschlossene Fürsorge (GF) und Sozialhilfe (SH) 

Pfleglinge bzw. Sozlalhilfeempfiinger in Anstalten und Hetmen J ahresbrutto-
Befürsorgte aufwand (eln-

(Fälle) davon ln scblleßllch Trans-
J ahr In Kranken- port- und über-

anstalten Insgesamt 

I 
Kinder- und 

I 
Hell- u. P1Iege-

I 
sonstige 

stellun(lSk08ten) 
AltersheImen J ugendbetmen anstalten für Anstalten 

in Millionen 8 
Geisteskranke 

1972 GF1) 20.416 31.521 9.796 I 8.229 8.179 5.317 1.297'705 
1973 GF') 17.269 31. 71 6 10.191 8.084 8.194 5.247 1.470'067 
1974 GFI) 4.644 10.305 2.757 1.703 3.649 2.196 348'693 

SR") - 33.562 7.378 8.042 7.748 10.394 892'859 

') Stichtag 31. Dezember. ') Ohne Angabe eines Stichtages. 
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Ein Vergleich der im Jahre 1974 durch die ge­
schlos ene Fürsorge und den Tei lbereich der Sozial­
hilfe erfaßten P erson n in Anstalten und Heimen 
mit jenen der vorang gangenen Jahre i taufgrund 
der angeführten gesetzlichen und tati ti ehen Ände­
rungen ni cht mehr mögli ch. 

Der Jahresbruttoaufwand für di geschlossene 
Für orge und den entsprechenden Tei lbereich der 

ozialhilfe betrug im Jahre 1974 in ge amt 1241·552 
Milljonen 

In ·ämt lichen Bundesländern bestehen Landes­
gesetze hinsichtlich der Gewährung von Beih ilfen 
an Zivilblinde. In die en ge etzlichen Vorschriften 
wird zwischen Voll blinden und praktisch Blinden 
unter chieden . Kriegsblinde erhalten Versorgungs­
gebühren nach dem Kriegsopferversorgungsge etz. 
In der folgenden Tabelle wird ein berbbck über die 
Ent" rickJung der B]jndenbeihilfe in den J ahren 1972 
bis 1974 gegeben. 

Blind enb ei hilfe 

Empfiinger Durchschnit t-
der Blindenbeihilfe lieber 

J ahr Aufwand Aufwand 

I 
Praktisch 

i II Mi Ilionen S pro Person 
Vollblinde und Jahr 

Blinde in S 

1972 ...... . . 5.835 4.437 115·05 1 11.200 
1973 .. ..... . 5.735 4.627 140·369 13.547 
1974 ... . .... 6.090 4. 36 195·99 7 17.939 

Der Anteil der Frauen überwiegt unter d n 
Blindenbeihilfen mpfängern ; im J ahre 1974 waren 
es 6952 (1973 : 6588 ; 1972 : 6523 ; 1971: 653 ). Der 
Aufwand für di Blindenbeihilfe stieg im Jahre 1974 
auf 195·997 Millionen (1973: 140·369 rfillionen ) ; 
das ergibt eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr 
um 55·628 fillionen S oder + 39,6 % (1973: 25·318 
Millionen S oder + 22,0% ). Der durchschnittliche 
Aufwand für die einzelne P erson, die Blindenbei hilfe 
bezog, betrug imJahre 197417 .939 S (1973: 13.547 S) ; 
da ent pricht einer Zunahme gegenüber dem voran­
gegangenen Jahr um 4392 S oder + 32'4 % (1973 : 
2347 oder + 20,9 % ). 

In allen Bunde ländern stehen eit d m J ahr 1967 
Ge etze über dje Gewährung v rschiedener Leistun­
gen an Körperbehinderte in Kraft. Die e Leistungen 
ergehen unter bestimmten Voraussetzungen an 
jene Personen, denen wegen Körperbehinderung 
aufgrund anderer Vorschriften, wie etwa dem Allge­
meinen Sozialversicherung gesetz oder dem Kriegs­
opferversorgungsgesetz, kein An pruch zu teht. Hiezu 
zählen Körperbehinderungen, die auf angeborene 
F ehler, Krankheiten oder solche nfälle zurückgehen, 
die ihrer Art nach keine Arbeit unfälle ind. 

Jeben der Gewährung eine Pflegegelde ehen die 
Behindertengesetze verschi dene Maßnahmen der 
Eingli derung hilfe vor , deren Zweck e i t, den 
B hinderten in die Gesell chaft und da Erwerb ­
leben einzugliedern oder seine t eIlung in der Ge­
sell chaft und im Erwerbsleben zu erleichtern und 
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zu festigen. Eine weitere Maßnahme der Behinderten­
hilfe besteht darin, Behinderte in die Lage zu ver-
etzen, eine ausreichende Arbeitsleistung zu er­

bringen . Dies erfolgt durch Schaffung geschützter 
Arbeitsplätze. B tri ebe, in denen sich ausschließlich 
geschützte Arbeit plätze befinden, gelten als ge­
schützte Werkstätt n. 

Iu der folgenden Auf teIlung wird die Anzahl der 
P er ouen, die Behindertenhilfe erhalten, und der 
Aufwand in der Behindertenhilfe für die Jahre 1972 
bis 1974 au gewiesen. 

BehindertenhiIfe 

Personen I Aufwand In MIllionen S 

1972 I 1973 I 1974 1972 I 1973 I 1074 

Einglied erungs-
hilfe ....... 10.530 10.360 10.1 90 113·679 130·655 167·8 17 

Ge chützte 
Arbeit ... ... 756 976 l.l58 9·136 12·680 18·996 

Be chäftigungs-
therapie ') . . 1.163 1.261 1.558 15· 116 20·302 32·272 

R eisekosten-
ersatz ') . . .. 467 574 590 0·199 0·280 0'361 

onstige 
Le istlUlgen .. 152 11 ·95 1 

Pflegegeld 
(Pflegehi lfe) 6.559 7.510 8.070 70·631 95·283 107·846 

') 1972 ohn Bmgenland, Niederästerreich tUld Yorarl· 
berg; 1973 und 1974ohne Yorarlberg. 

' )1 972 und 1973 ohne Yorarlberg und Wien; 1974 ohne 
Tirol und Wi n . 

Der Tabellenanhang nthält auf Seite 159 eine 
detaillierte Aufstellung über den Leistung aufwand 
der " Offenen Fürsorge", der " Geschlossenen Für­
sorge", der "ozialhilfe", der "Bbndenbeihilfe ' 
und der " Behindertenhilfe" ; ferner werden im 
Berichtsteil " Krieg opfer- und H eeresversorguug, 
Opfer- uud on tige Fürsorge" Versorgungs- und 
Fürsorgelei tungen des Bundes eingehend behandelt. 

Die folgend n Ausführungen stüt zen sich auf die 
vom Ö terreichi ehen tati tischen Zentralamt be­
arbeiteten und herau 'geO'ebenen Broschüren 
" J ugendwohlfahrtspfleO'e 1974" bzw. " Die Kinder­
gärt n (Kindertagesheime) rbeit jahr 1973/1974". 
Mit ihnen soll ein kurzer Überblick über die Entwick­
lung auf diesen Gebieten gegeben werden . 

nter dem Begriff " Jugendwohlfahrtspflege" wer­
den alle Maßnahmen zusammengefaßt, die die 
Entwicklung heranwachsender junger Men ehen 
positiv beeinflussen sollen . Die J ugendwohlfahrts­
pflege i t gemäß Artikel 12 des Bundes-Verfa sung -
gesetze Bundessache in der Gesetzgebung über 
die Grund ätze, Landessache in der Erlassung von 
Au führung ge etzen und in der Vollziehung. Die 

tati tik d r Jugendwohlfahrtspflege erfaßt jene 
Tätigkeiten der Gerichte und Verwaltungsbehörden, 
die in Vollziehung des Jugendwohlfahrtsgesetzes, 
BGBL NI'. 99/1954, ausgeübt werden (Öffentliche 
Jugendwohlfahrtspflege). Andere Bereiche plan­
mäßiger behördlicher Tätigkeit für die Jugend 
(zivilrechtlicher Jugendschutz, polizeiJjcher Jugend .. 
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schutz} bleiben außer Betracht, ebenso die private 
Wohlfahrtspflege durch gemeinnützige Vereinigungen 
und kirchliche Organi ationen. 

Zur Sicherstellung der körperlichen Entwicklung 
des Kindes von der Empfängnis an haben die 
Landesregierungen für eine besondere Befürsor­
gung von Schwangeren, Wöchnerinnen, Säuglingen 
und Kleinkindern zu deren Gesunderhaltung sowie für 
die kostenlose Bereitstellung von Einrichtungen 
zur Beratung der Schwangeren und Mütter von 
Säuglingen und K leinkindern (Mutterberatungs­
stellen) vorzusorgen. In diesen Beratungsstellen 
wurden im Jahre 1974 51.199 Schwangerenbe­
ratungen (1973: 52 .576) und 463.874 Mutterbe­
ratungen (1973 : 444.164), an denen Ärzte mit­
wirkten, durchgeführt. Der Umfang der Schwange­
renberatungen nahm gegenüber dem Vorjahr um 
2,6 % ab (1973: -0'8%), hingegen nahmen die 
Mutterberatungen gegenüber 1973 um 4'4 % zu 
(1973 : -9·4% ). Die Zahl der Erziehungsberatungen 
für heranwachsende Kinder konnten im Berichts­
jahr um 14'4 % gesteigert werden (1973 : - 7·6% ). 
Es wurden 1974 31.639 solcher Beratungen (1973 : 
27.647) von akademischen Fachkräften durchge­
führt . Durch die folgende Zusammenstellung soll 
ein Überblick über die Anzahl der Beratungen in 
der öffentlichen Jugendwohlfahrtspflege in den 
Jahren 1972 bis 1974 vermittelt werden. 

B er atung en i n de r öffentlic h e n Ju gend­
wohlfahr tspflege 

Jahr I 
1972 .. . 
1973 . . . 
1974 .. 

Schwangeren­
beratung ') 

53.017 
52.576 
51.199 

I Mutterberatung ') I 
490.162 
444.164 
463.874 

Erziehungs­
beratung ') 

29.915 3) 
27.647 3) 

31.639 

1) Als Beratungen zä.hlen nur solche, an denen Ärzte 
mitwirken. 

") Als Beratungen zä.hlen nur solche, die akademisch 
gebildete Facbkräfte durchführen. 

3) Ohne Vorarlberg. 

Die folgende Tabelle weist für die Arbeitsjahre 
1972/1973 bi 1974/1975 die Zahl der Anstalten des 
Kindertagesheimwesens aus. Es erfolgte eine Auf­
schlüsselung nach den geführten Formen des Kinder­
tagesheimwesens (Säuglingskrippe, Kleinkinderkrip­
pe, Allgemeiner Kindergarten, Hort) und nach 
der Art des Erhalters (öffentliche Anstalt, private 
Anstalt). Als "Öffentliche Anstalten " gelten alle 
jene Anstalten, deren Erhalter der Bund, Land, 
Stadt bzw. Gemeinde sind, und als "Private An­
stalten" gelten jene Anstalten, deren Erhalter 
Betriebe, Vereine, Religionsgemeinschaften, Pri vat­
personen oder Sonstige sind. 

Zahl d er An sta l ten d e s Kind e rtag es h e imwesen s 

1972/1073 1973/1974 1974/1975 

Anstalten davon davon davon 
Insgesamt I nsgesamt I I nsgesamt 

öffen Wehe I private öffentliche I private öffen tliche I private 
Anstalten Anslalten AnstaJLcn Anstalten Anstalten Anstalten 

Säuglingskrippen ... . ...... 33 29 4 33 28 5 35 30 5 
Kleinkinderkrippen ........ 153 129 24 154 125 29 158 127 31 
Allgemeine Kindergärten ... 2.236 1.399 837 2.42 1 1.509 912 2.647 1.706 94 1 
Horte .. . ... .............. 326 180 146 357 194 163 375 205 170 

Summe . .. .. .. ..... . . . ... 1 2.748 I 1. 737 I 1.011 1 2.965 I 1.856 I 1.109 1 3.215 I 2.068 I 1.147 

Die Auswertungen der Erhebung über die Ar­
beitsjahre 1972/1973 bis 1974/1975 zeigen, daß 
sich die Zahl der Anstalten des Kindertagesheim­
wesens insgesamt von 2748 auf 3215 erhöht hat, 
wobei die größte Steigerung bei den allgemeinen 
Kindergärten beobachtet werden konnte (+ 411 An-

stalten). Die Zahl der äuglingskl'ippen stieg im glei­
chen Zeitraum nur um 2 'Anstalten, die der Kleinkin­
derkrippen um 5 und die der H orte um 49. 

Die folgende Zusammenstellung gibtAut chluß über 
di Zahl der Anstalten des Kindertagesheimwesens in 
den Bundesländern im Arbeitsjahr 1974/1975. 

Z a hl der Anstalten d es Kind ertags h e imwese n s nach Bund es länd e rn 
(Arbeitsjahr 1974/1975) 

Bundesland 
Säuglings- Kleinkinder-

krippen krippen 
Allgemeine 

Kinder- Horte Summe 
gärten 

Burgenla,nd .. ......... .... . ..... ...... .. ... . ... . 124 1 125 
Kärnten .. ..... ...... ..... .. . ........... ..... . . . 2 126 16 144 
Niedel'östel'reich ... . ..... .. ... ... ........ . . ...... . 3 6 606 22 637 
Oberösterreich ................... . .... .. ... .... . . 6 9 447 37 499 
Salzbtu'g ..... ... ..................... .. ........ . 1 148 13 162 
Steiermark ............................. .. . . .... . 2 5 311 26 344 
Tirol. ......... . ..............•...... . ... . ....... 3 211 10 224 
Vora,rlberg ............................. . ....... . 116 116 
Wien ....... ... .. ... ...... . ............... ... .. . 24 132 558 250 964 

Österreich . . . .... ... .... . ........... . ........... 1 35 158 2.647 375 3.215 
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Betrachtet man die Au tattung der einzelnen 
Bunde ländl"r mit Kindertage heimen im Arbeit -
jahr 1974/1975, 0 steht Wien mit 964 An talten 
an der pitze, gefolgt von Niederösterreich mit 637 
und Oberösterreich mit 499 K indertagesheimen. 

äugling krippen werden in den Bunde ländern 
iederö telTeich (3 Anstalten mit 50 K indern), 

Oberösterreich (6 Anstalten mit 64 Kindern) , 
teiermark (2 Anstalten mit 26 Kindern) und Wien 

(24 Anstalten mit 319 Kindern) geführt . Klein­
kinderkrippen gibt es - mit Ausnahme von Burgen­
land und Vorarlberg - in allen Bundesländern. 
Die meisten Anstalten werden in Wien geführt 
(132 Anstalten mit 1 15 Kindern) ; die wenig ten 
in Salzburg (1 Anstalt mit 13 Kindern). AlJg meine 
Kindergärten gibt e in allen Bunde ländern. Hier 

liegt Niederösterr ich an der Spitze (606 An talten 
mit 31.693 K indern), gefolgt von Wien (558 An-
talten mit 31.993 Kindern) und Oberösterreich 

(447 An talten mit 23.782 Kindern). Die Bundes­
länd -1' Burgenla nd, K ärnten und Vorarlberg weisen 
ungefähr ähnliche Aus tattungsverhältnisse auf. 
Mit Au nahme von Vorarlberg werden in allen 
Bundesländern Horte geführt. Die größte Zahl 
der Horte wurde in Wien gezählt (250 Anstalten 
mit 11.697 Kindern), die kleinste Zahl im Burgenland 
(1 Anst,alt mit 65 Kindern). 

Mit der nach. tehenden Tabelle 'oll ein überblick 
über die Zahl der Kinder in den Anstalten des 
Kindertage heimwesen in den Arbeitsjahren 1972/ 
1973 bi 1974/1975 gegeben werden. 

Z a hl der Kind er in den An ta l ten des Kindertagesheimwesens 

] 972/1 073 1973/1974 1974/1975 

Anstalten davon davon davon 

InRgesamt 
ötfentli he I privnte 

I nsgesamt 
öffentliche I private 

Insgesamt 
öffentliche I private 

Anstalten Anstalten Anstalten Anstalten Anstalten An.talten 

äuglingskrippen . ... . .. . .. 424 366 5 434 362 72 459 391 6 
Kleinkinderkrippen .... .. .. 4.464 3.9 5 479 4.240 3.657 583 4.328 3.701 627 
Allgemeine Kindergär ten ... 133.406 86.775 46.631 141.103 90.994 50. 109 148.221 97.600 50.621 
Horte ................ .... 17.316 11.357 5.959 18.7 0 11.924 6. 56 19.7 17 12.724 6.993 

umme . . ............... . 1155.610 1102.4 3 1 53. 127 1164.557 1106.937 1 57.620 1172.725 1114.416 1 5 .309 

Im Arbeitsjahr 1974/1975 betrug die Anzahl der Kinder in den Anstalten de Kindertagesheimwesens ins­
gesamt 172.725. Gegenüber dem Arbeitsjahr 1972/1973 (155.610 K inder) ergibt sich eine Zunahme um 
17.115 Kinder, die in den Anstalten des Kindertagesheimwe ens untergebracht werden konnten. 

Die folgende Tabelle schlüsselt für das Arbeitsjahr 1974/1975 die Ergebnis e hinsichtlich der Zahl der 
Kinder in den Anstalten des Kindertage heimwesen nach Bundesländern auf. 

Zahl d e r Kind e r in den Anstalten des Kind ertages h e imw ese n s 
n ach Bund es l ä nd er n 

(Arbeitsjahr 1974/1975) 

Bundesland SAuglings- Klei nkinder- Allgemeine 
Horte Summe krippen krippen Kindergi"rten 

Burgenland ......... .. ............... . . ... ..... . 
Kärnten .............. . ........................ . 
Niederösterreich ........ ..... .. ... .......... . .... . 50 
Oberösterreich . . ............. . ..... ...... ..... . . . 64 
Salzburg ...............•........................ 
Steiermark ........... . .. .. ...... . ..... ......... . 26 
Tirol. . .... ............................ .. .... . .. . 
Vorarlberg ........ . ............................ . 
Wien .. . .... . .............. . ................... . 319 

Österreich .. .. .. ...................... .......... 1 459 

Betrachtet man die aufgezeigte Ge amtentwick­
lung der Kindertage heim , 0 kann ~ stgestellt 
werden, daß von den einzelnen Bundesländern 
viel unternommen wurde, um der großen Nach­
frage nach Kindertage heimplätzen und den dadurch 
entstehenden räumlichen und personellen Anfor­
derungen zu entsprechen. Der Entwicklung der 
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6.767 65 6.832 
34 7.699 772 8.505 

103 31.693 642 32.488 
242 23.782 2.901 26.989 

13 9.423 940 10.376 
102 16.944 2.208 19.280 

75 12.902 492 13.469 
7.018 7.018 

3.759 31.993 11.697 47.768 

4.328 
1 

148.221 19.717 

1 

172.725 

An talten de Kindertagesheimwesens wird vor 
allem wegen seiner Konsequenz für Wirtschaft, 
Gesellschaft und Schule großes Interesse entgegen­
gebracht. über die Anzahl jener Kinder , die eine 
berufstätige Mutter haben und in einer der An­
stalten des Kindertagesheimwesens untergebracht 
sind, gibt nachstehende Tabelle Aufschluß. 
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Zahl der Kinder in den Anstalten des Kindertagesheimwe se ns , 
di e eine berufstätige Mutt e r hab e n 

1972/ 1973 1973/1974 1974/1975 

Ansta lten davon davon davon 

Insgesamt 
öffen tliche I private 

Insgesamt 
öffentliche I private 

[usllrsa mt 
öffentliche I private 

Anst,alten Anstalten Anstalten Anstalten Anstalten Anstalten 

Säuglingskrippen .. . ... . . . . 398 340 58 408 336 72 424 356 68 
Kleinkinderkrippen .... .... 4.025 3.577 448 3.799 3.261 538 3.848 3.271 577 
Allgemeine Kindergärten ... 57.875 36.474 2 1.401 60.717 37.861 22.856 62.474 39.237 23.237 
Horte .... .. . . .. ..... . . . . . 14.889 9.799 5.090 16.154 10.501 5.653 17.217 11.174 6.043 

I 

Summe .. ..... .. ......... 1 77.187 I 50.190 I 26.997 1 81.078 I 51.959 I 29.119 1 83.963 I 54.038 I 29.925 

Vergleicht man die Daten der obenstehenden 
Tabelle mit jener der Tabelle "Zahl der Kinder 
in den Anstalten des Kindertagesheimwesens" , 
so ergibt sich, daß die Mütter von rund der Hälfte 
aller Kinder in den Anstalten des Kindertages­
heimwesens berufstätig sind (1972/1973: 49,6%; 
1973/1974 : 49,2 %; 1974/1975 : 48·6% ). In den 
Säuglingskrippen betrug der Prozentsatz im Ar­
beitsjahr 1974/1975 92,8% (1973/1974 : 94,0%; 
1972/1973 : 93,9 % ), in den Kleinkinderkrippen 88,9 % 
(1973/1974: 89,6 %; 1972/1973 : 90·2 % ), in den 
Allgemeinen Kindergärten 42,2 % (1973/1974: 43,0 %; 

1972/1973: 43'4 % ) und in den Horten 87'3% 
(1973/1974 : 86,0%; 1972/1973 : 85·9% ). 

Von Interesse ist auch die Zahl der behinderten 
K.inder in den Anstalten des Kindertagesheimwesens. 
Als Behinderte wurden Diabetiker , Brillenträger, 
Kinder mit herabgesetztem Sehvermögen bzw. solche, 
die schielen, erblindete Kinder, Schwerhörige, Taube, 
Stumme, Taubstumme, Sprachgestörte sowie Kinder , 
die Schädigungen und Fehlformen an Rumpf und Glied­
maßen haben, angesehen. In der folgenden Gliederung 
wird die Zahl der behinderten Kinder in den Anstalten 
des Kindertagesheimwesens ausgewiesen. 

Zahl d e r b e hind e rten Kind e r in den Anstalten des Kindertagesheimwesens 

1972/1973 1973/1974 1974/1975 

Anstalten davon davon davon 

Insgesamt 
öffentliche I private 

Insgesamt 
öffentliche I private 

Insgesamt 
öffentliche I private 

Anstalten Anstalten Anstalten Anstalten Anstalten Anstalten 

Säuglingskrippen ... ....... 7 4 3 4 4 - 21 17 4 
Kleinkinderkrippen .. . . ... . 111 104 7 124 112 12 124 111 13 
Allgemeine Kindergärten ... 11.946 7.629 4.317 12.523 8.096 4.427 14.564 9.597 4.967 
Horte . . ... .... .... .... .. . 2.115 1.644 471 2.394 1.885 509 2.595 2.049 546 

Summe ..... . ............ 1 14.179 I 9.381 I 4.798 1 15.045 1 10.097 I 4.948 1 17.304 1 11.774 I 5.530 

Wenn die Daten mit jenen in der Tabelle " Zahl 
der Kinder in den Anstalten des Kindertagesheim­
wesens" verglichen werden, so zeigt sich, daß rund 
10% aller Kinder in den Anstalten des Kindertages­
heimwesens als behindert anzusehen sind (1972/1973: 
9'1%; 1973/1974 : 9'1 %; 1974/1975: 10'0%) . In den 
Säuglingskrippen betrug der Prozentsatz im Arbeits­
ja.hr 1974/19754'9 % (1973/1974 : 0'9 % ; 1972/1973 : 
1'7 % ), in den Kleinkinderkrippen 2'9 % (1973/1974: 
2'9%; 1972/1973 : 2'5%), in den Allgemeinen Kinder-

gärten 9'8 % (1973/1974 : 8'9%; 1972/1973 : 9'0 % ) 
und in den Horten 13'2 % (1973/1974: 12'8%; 1972/ 
1973 : 12'2 % ). 

Die öffentliche Erholungsfürsorge schafft Erho­
lungsmöglichkeiten für Kinder durch Unterbringung 
in H eimen oder bei Privatpersonen aufgrund landes­
gesetzlicher Vorschriften. In der nachstehenden Ta.­
belle wird ein Überblick über diese soziale Einrich­
tung in den Jahren 1972 bis 1974 gegeben. 

Öffentliche Erholun gsfürso rge 

in Heimen in Familien 

Jahr Personen VerpHegstage Personen Verpflegstage 

insgesamt I Ausland Iinsgesamt I Ausland insgesamt I Ausland insgesamt I Ausland 

1972 ...... 21.816 3.666 426.916 78.5 11 1.805 458 41.390 10.371 
1973 ... ... 21.615 3.277 431.061 71.031 1.758 454 38.456 11.637 
1974 ... .. . 23.638 3.593 434.312 74.901 1.744 363 36.113 8.977 
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Im Rahmen der öffentlichen Erholungsfürsorge 
wurden 1974 in ge amt für 25.382 Kinder (1973: 
23.373 Kinder) Erholung möglichkeiten geschaffen . 
23.63 Kinder (1973: 21.615 Kind r) waren an zu­
sammen 434.312 Verp.B.eg tagen (1973: 431.061 Ver­
pflegstagen) in H eimen und 1744 Kinder (1973: 1758 
Kinder) an 36.113 Verp.B.egstagen (1973: 3 .456 Ver­
p.B.egstagen) bei Privatpersonen untergebracht. 

Die öffentliche Jug ndwohlfahrtsp.B.ege umfaßt die 
zur körperlichen, geistigen, seelischen und ittlichen 
Entwicklung der Minderjährigen notwendige Für­
sorge. Den Bezü'ksverwaltungsbehörden (Jugend­
ämtern) obliegt die Voll ziehung dieses ge etzlichen 
Auftrage . Da Jug ndwohlfahrt ge etz sieht eine 
R eihe von Erziehungsrnaßnahmen vor, abgestuft 
nach dem Au maß de behördlichen Eingreifen . 

Die Üb rnahme in fremde P.B.eg , Pflegeaufsicht 
und Erziehung hjlfe ind Maßnahmen , rne im frei­
willigen Zusammenwirkcn mit den Erziehung be­
rechtigten erfolgt. Erziehungsrnlfe karnl gewährt 
werden durch Erziehungsberatung, anderweitige 
Unterbringung, Einwei ung in einen Kind rgarten, 
einen Hort, eine Tagesheimstätte, ein Jugendheim 
oder ein Erholung heim. Die gerichtliche Erziehungs­
rnlf , Erziehung 'aufsicht und Fürsorgeerziehung be­
dürfen der Anordnung de Vormund chaft gerichtes. 
Neb n di en Erziehung maßnahmen reg It das 
Jugendwohlfahrt ge etz noch die Amt vormund­
schaft und die mt kuratel. 

In der folgenden' bel' icht wird für die J ahre 1972 
bi 1974 di Zahl der Fälle ausgewie en, in denen frei­
willige und gerichtliche Erziehungshilfe Anwendung 
fanden sowie Erziehung 'aufsicht oder Fürsorgeer­
ziehung erfolgte. 

Erzi e hung maßnahmen n ach dem Ju ge n d­
wohlfahrt gesetz 

J ahr 

1972 . . .. . 
1973 .. .. . 
1974 ... . . 

Zah l der Fälle von 

~rei.wU liger I geri?htlicher I ErZiehungs- I 
Erz,e?ungs- ErzlC.bungs- aufsicht 

lulfe lulfe 

27.071 
25.896 
26.071 

7.163 
6.856 
6.732 

1.56 
1.317 
1.206 

Fürsorge­
erziehung 

3.403 
3.155 
2.952 

Di Zahl der F älle denen fr iwillige Erziehung -
hilfe gewährt 'wird, ist wieder im teigen (1974 : 
26.071; 1973: 25.896). Die Ge chlechtsparität männ­
lich zu weiblich betrug im Bericht jahr so wie im Jahr 
zuvor 59 : 41. Im J ahre 1974 waren von den ausge­
wiesenen Fällen 66'5 % Minderjährige unter 14 Jah­
ren, 33'36% im Alter von 14 bis 19 Jahren und 0'06 % 
im Alter von 19 bis unter 21 Jahren (1973 : 6 '28% 
bzw. 31' 17 % bzw. 0'55 % ). DieZahl der 19- bis unter 
21jährigen war immer gering, nach der H erabsetzung 
cl l' Volljährigkeitsgrenze verl r sie vollkommen an 
Bedeutung. 

Im J ahre 1974 betrug die Zahl der Fälle von ge­
richtlicher Erzi hung hilfe 6732 (1973 : 6 56 Fälle) . 
Gegenüber dem Vorjahr ist ein geringfügiges Sinken 
zu verzeichnen. Die Geschlechtsparität männlich zu 
weiblich ergab ich wie im Vorjahr mjj, 53 : 47 . Im 
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Berichtsjahr waren von den 6732 Fällen gerichtlicher 
Erziehungshilfe 69' 71 % Minderjährige unter 14 Jah­
ren, 30'26% im Alter von 14 bi 19 J ahren und 0'03 % 
im Alter von 19 bis unter 21 Jahren (1973: 71'44% 
bzw. 2 '49 % bzw. 0'07%). 

Die Fälle der Erziehung aufsicht und der Fürsorge­
erziehung gehen kon tant zmück. Im Jahre 1974 
tanden noch 1206 Minderjährige unter Erziehungs­

aufsicht (1973: 1317 Minderjährige) und 2952 Min­
derjährige unter Fürsorgeerziehung (1973: 3155). 

l\fit der Geburt eines unehelichen Kindes öster­
reicrn cher Staat bürgerschaft wird das Jugendamt, 
in des en Sprengel der Geburtsort liegt, Amt 'VOl'­

mund des Kinde. Da Jugendamt kann ferner vom 
Vormundschaft gericht zum Kurator bestellt werden, 
in be ondere zum Zweck der Dmchführung der Un­
terhaltsansprüche Minderjähriger gegen ihren ehe­
lichen Vater. Die folgende Aufstellung umfaßt jene 
Tätigkeiten der Gerichte und Verwaltungsbehörden, 
die in ollziehung de J ug ndwohlfahrtsge etzes aus­
g übt werden . 

Amtsvormund sc haft und Amtskuratel 
( tand 31. Dezember) 

1972 
1973 
1974 

I 
Gesetzliche I Bestellte I Bestellto I davon 

Jahr Amtskuratel Unterhalts-
Amtsvormundschaften kuratel 

158.506 
137.556 
132.419 

6.233 
5.644 
5.604 

21.979 
22.604 
25.463 

19.751 
20.674 
23.543 

Die Zahl der gesetzlich cu Amt vormundschaften 
i t im Berichtsjah r , eben 0 wie die Zahl der unehelich 

eborenen, gesunken (1974: 132.419 ; 1973: 137.556). 
Der tarke Rückgang im Jahre 1973 ist durch die 
Herab etzung der Volljährigkeit grenze in diesem 
Jahr sowie durch die gleichzeitig festgelegte Möglich­
keit der Übertragung der Vormundschaft an die 
Mutter zu erklären. Eben 0 wie die gesetzJjche ist 
auch die bestellte Amtsvormundschaft zurückgegan­
gen (1974: 5604; 1973 : 5644). Anders ist die Situa­
tion bei der bestellten Amtskmatel. Die Zahl der 
unter Amt kuratel stehenden Kinder i t im Jahre 
1974 auf 25.463 (1973 : 22.604) gestiegen, davon sind 
23.543 Fälle Unterhaltskmatel (1973 : 20.674 Fälle). 

Di verfügbaren Daten zeigen, daß die beratenden 
und unterstützenden Tätigkeiten der Jugendämter 
kontinuierli ch zunehmen, während von Maßnahmen, 
bei denen die R echte der Erziehungsberechtigten 
durch behördlichen Eingriff beschnitten werden, 
s lten Gebrauch gemacht wird. 

Ab chließend soll noch darauf hing wie. en w rden, 
daß neben den erwähnten Institution n noch zahl­
reiche private und kirchliche teIlen auf den ver­
schied nsten karitativen Gebieten egensreich wirken . 

Wahrnehmung des Dienstnehmerschutzes in der 
Land- und Forstwirtschaft 

--I~ Berichtsteil "Technischer und arbeitshygie­
nischer Arbeitnehmerschutz, Wahrnehmung des Ar­
b itnehmer chutze " wird die soziale Lage auf die em 
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Gebiet für jene Bereiche behandelt, die in die Zu 
st ändigkeit des Bundes fallen , d. h. in bezug auf jene 
Betri be, die der Auf icht der Arbeitsinspektion, der 
Verkehrs-Arbeitsinspektion oder der Bergbehörden 
unterlirgen. Um einen möglichst umfassenden Über 
blick zu erreichen , wird im folgenden die soziale 
Lage im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, 
in besondere auf dem Gebiete des Dicnstnehmer­
schut,zes kurz da.rgestellt. 

Den Dienstnehmerschutz in der Land- und Forst­
wirtschaft nimmt als behördliche Aufsicht in jedem 
Bundesland die Land- und Forstwirtschaftsinspek 
tion wahr ; in Österreich sind in Ausführun g des Land­
arbeitsgesetzes ab 1949 nach den diesbezüglichen 
Bestimmungen der Landarbeitsordnungen die Land­
und Forstwirtschaftsinspektionen bei den Ämtern 
df'r Landesregierungen eingerichtet worden. 

Nach dem Landarbeitsge etz bzw. den einzelnen 
Landarbeitsordnungen finden die Bestimmungen 
über die allgemeinen Pflichten und über die allge­
meine Fürsorgepflicht des Dienstgebers, die Sicher­
heitsvorschriften gegen Arbeitsunfälle, die Vor­
schriften über Kinderarbeit, über die Arbeitsauf­
sicht, das Lehrlingswesen und die Berufsausbildung 
sinngemäß auch auf familieneigene Arbeitskräfte 
Anwendung. Die Aufsicht der Land- und Forstwirt­
schaftsinspektionen erstreckt sich daher nicht nur 
auf Betriebe, in den n familienfremde Dienstnehmer 
dauernd oder vorübergehend be chäftigt werden, 
sondern auch auf die Familienbetriebe. 

Die Überwachung der Einhaltung der dem Schutz 
der Dienstnehmer und der familieneigenen Arbeits­
kräfte dienenden V orschriften und Verfügungen 
durch die Organe der Land- und Forstwirtschafts­
inspektionen erfolgt vor allem durch Betriebskon­
trollen, Beratung der Dienstgeber und Dienstnehmer 
Vermittlung zum Interessenausgleich bei Streitig­
keiten, Erteilung von Aufträgen und durch Zusam 
menarbeit mit anderen Stellen. 

Aus den alljährlich an die Landesregierungen zu 
erstattenden Berichten der Land- und Forstwirt-
chaftsmspektionen über ihre Tätigkeit und ihre 

Wahrnehmungen geht hervor, daß die Arbeit auf­
sicht in der Land- und Forstwirt schaft im J ahre 1974 
von 28 Organen der Land- und Forstwirtschaftsin-
pektionen ausgeübt wurde; darunter waren 15 Di­

plomingenieure. An K anzleipersonal standen 15 Be­
dienstete zur Verfügung. 

Von den 367 .702 land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben laut Betriebszählung 1970 (gegenüber 
402.286 im Jahre 1960) waren 47'2% Vollerwerbsbe­
triebe, 12'1 % Zuerwerbsbetriebe, 39 % Nebener­
werbsbetriebe und 1'7 % sonstige Betriebe, Rund 
96 % der Betriebe hatten eine Betriebsgröße von 
weniger als 50 ha; sie wurden überwiegend von Fa­
mili nangehörigen allein bewirtschaftet, 

Nach dem Bericht des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft über die Lage der öster­
reichischen Landwirtschaft 1974 nahm die Zahl der 
in der Land- und Forstwirtschaft Erwerbstätigen im 
Berichtsjahr um rund 13.300 oder 3'5% auf rund 

367.000 ab, während sich in den vergangenen fünf 
Jahren ein Rückgang mit durchschnittlich je 5% er­
gab . Die Zahl der Selbständigen und mithelfenden 
Familienangehörigen nahm um 9800 Personen ab , die 
der unselbständig Erwerbstätigen in der Land- und 
Forstwirtschaft um 3500. Wichtige Gründe für die 
Abnahme liegen in der Alter struktur der bäuerlichen 
Bevölkerung und dem " P ensionsstoß " anfangs der 
siebziger Jahre anläßlich der Einführung der Bauern­
pension. Bei Fortdauer einer günstigen gesamtwirt­
schaftlichen Entwicklung nimmt das Österreichische 
Institut für Wirtschaftsforschung an, daß auf längere 
Sicht mit einer Dämpfung der Abnahmerate nicht zu 
rechnen ist . Der Anteil der Erwerbstätigen in der 
Land- und Forstwirtschaft an den gesamten Er­
werbstätigen sank 1974 auf 11'4 % gegenüber 11'9 % 
im Jahre 1973. 

Aus dem Versichertenstand der Bauernkranken­
kas e Ende 1974 ergibt sich, daß die Zahl der haupt­
beruflich geführten Betriebe weiter abgenommen hat, 
Der schon bisher anhaltende Trend, daß vor allem 
die Zahl der hauptberuflich geführten Betriebe mit. 
einem Einheitswert bis 50,000 S relativ am stärksten 
abnimmt, setzte sich auch 1974 fort. Die Zahl der 
pflichtversicherten Selbständigen bertug im Berichts­
jahr 146.803 gegenüber 151.095 im Jahr vorher; etwa 
77'7 % der Betri ebe werden von Betriebsleitern ge­
führt , deren Alter zwischen 35 und 64 Jahren liegt ; 
bei 7'2 % ist der Betriebsleiter über 65 Jahre alt. 

Die Zahl der in der Land- und Forstwirtschaft 
beschäftigten familien fremden Arbeit. kräfte hat auch 
im J ahr 1974 wieder abgenommen. Nach einer Sta­
tistik des Hauptverbandes der österreichischen So­
zialver icherungsträger waren Ende Juli 197442.694 
Arbeiter (1973: 46.588) und 7421 Angestellte (1973: 
7047) in der Wirtschaftsklasse "Land- und Forst­
wirtschaft" beschäftigt. In diesen Ziffern sind vor 
allem die bei den Sozialversicherungsträgern, Inter­
essenvertretungen und Gebietskörperschaften be­
schäftigten Dienstnehmer nicht enthalten , da diese 
anderen Wirtschaftsklassen zugeordnet werden . Ein 
Vergleich mi t den in früheren Berichten veröffent­
lichten Unterlagen, die nach Auflösung der Land­
wirtschaftskrankenlrassen nicht mehr weitergeführt 
wurden, ist daher 1 aum möglich. 

Wie in den vorangegangenen Jahren war man be­
müht, während der Arbeitsspitzen ausländische Ar­
beitskräfte heranzuziehen. Der Höchststand an aus­
ländischen Arbeitskräften wurde mit 3039 Beschäf­
tigten (1973 : 3055) im Oktober erreicht. 

In der Land- und Forstwirtschaft wurden im Jahre 
197429.315 Arbeit sunfälle registriert (im Jahre 1973 
30.533) , davon 263 (268) mit tödlichem Ausgang. Im 
Durch chnitt von jeweil zehn Jahren, von 1950 bis 
1959 und von 1960 bis 1969 waren noch über 48.000 
Arbeitsunfälle zu verzeichnen, davon im er ten De­
zennium jährlich durchschnittlich 404 und im zweiten 
Dezennium jährlich durchschnittlich 344 tödliche. 
Die Verteilung der Unfälle im J ahre 1974 auf die 
häufigsten Unfallursachen ist der folgenden Tabelle 
zu entnehmen. 
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Zahl der Arbeitsunfälle 

1974 1973 1960-1969 I 1950- 11159 

BAufigste Ursachen der ArbeitsunfAlle Jahresdurchschnitt 

Anzahl 
davon 

Anzahl 
davon 

I I 
tödlich tödlich 

Anzahl davon All1.ahl I 
davon 

tödlich tödlich 

Arbeitsmaschinen 1) ...........•... . . 3.296 15 3.433 16 4.134 19 3.999 28 

Transportmittel .. .. ..... . . . . . . .... . 2.3 4 130 2.795 132 4.857 136 5.787 131 

Herab· und Umfallen von 
Gegenständen . .... .. . . .. .. . .. .. 3.111 27 2.934 23 4.029 37 4.047 53 

Sturz und Fall von P ersonen .. . .. . . 10.223 60 10.390 59 15.430 98 14.020 107 

Tiere . . .. ... . .. . . . ........ .. .... . . 3.036 13 2.901 11 4.726 19 5.530 30 

Handwerkzeuge und Geräte . . ..... . . 2.610 - 2.616 - 5.212 1 6. 173 4 

Scharfe und spitze Gegenstände .. . ... 1.645 2 1.8 0 2 4.211 3 3.588 7 

Alle übrigen Unfallursachen ...... . . 3.010 16 3.554 25 5.414 31 5.249 44 

Gesamtsumme. ··1 29.315 I 263 I 30.533 I 268 I 48.013 I 344 I 48.393 I 404 

1) Einschließlich Krafterzeugungs. , Kraftübertragungs. und Förderanlagen. 

Die Entwicklung bei den Arbeitsunfällen ist , wi der 
Aufstellung zu entnehmen ist, nicht ungÜll tig . Bei 
der Beurteilung dieser Entwicklung ind mehrere 
Faktoren zu berück ichtigen ; insbesondere die tär­
kere Gefährdung durch den ab Ende der vierziger 
Jahre außerordentlich stark zunehmenden Maschi­
n neinsatz und die durch die Überalterung der land­
wirtschaftlichen Bevölkerung erhöhte Unfallgefahr 
sowie di durch die tarke Abwanderung in andere 
Berufe v rminderte Zahl der in der Land- und Forst­
wirtschaft Berufstätigen. 

Die Zahl der gesamten Arbeitsunfälle ist im Be­
richtsjahr gegenüber dem Jahr vorher um 1218 und 
jene der tödlichen Unfälle um 5 geringer ; die teIlt 
einen Rückgang um 4% bzw. 1'87 % dar. 

Die Entwicklung bei den mit der Traktorarbeit zu­
sammenhängenden tödlichen Unfällen entspricht 
nicht der allgemeinen Tendenz eines Rückganges. 
Im Jahre 1974 ereigneten sich 853 Unfälle durch 
Traktoren, wobei 79 P ersonen tödlich verunglückten; 
von diesen waren 77 Selbständige und mithelfende 
Familienangehörige. D ie entsprechenden Zahlen für 
1973 waren 893 bzw. 68. 

Die Gesamtzahl der Unfälle im Jahre 1974 ist ge­
genüber dem Jahr 1970 um 7980, d . . 21 '4 % und bei 
den tödlichen Unfällen um 15, d . . 5'4% zurückge­
gangen ; bei den tödlichen Traktorunfällen betrug 
der Rückgang 23, d. s. 22'5%. Von 1970 bi ' 1974 er-
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eigneten ich 408 tödliche Unfälle bei der Traktor­
arbeit, im Durchschnitt in jedem Jahr rund 82. Im 
D urchschnitt über diese fünf Jahre entfielen auf die e 
tödlichen Unfälle rund 59% aller tödlichen Unfälle 
im Zusammenhang mit Transportmitteln und 29% 
aller tödlich verlaufenen Unfälle. 

Der herrschende Arbeitskräftemangel in der L 9.nd­
und Forstwirtschaft zwingt vielfach auch in bason­
dere die über 60 Jahre alten Bauern und deren Fa­
milienangehörige zu weiterer Mithilfe in den B~trie­
ben. 5902 Personen, die das 60. Laban jahr bareits 
überschritten hatten, erlitten einen Arbeit unfall, 
d. s. rund 24 % der Gesamtzahl aller anerkannten 
Arbeit unfälle; 1800 P ersonen waren 70 Jahr und 
älter . 

Die Bemühungen der Land- und Forstwirtsch"lJts­
inspektionen ind chon seit langem insbesondere 
auch darauf gerichtet, eine Verbvsserung des Trak­
torfahrerschutzes durch kraftfahrrechtliche Vor-
cbriften zu erreichen; Einzelberatungen der D ienst­

geber bei Betriebskontrollen , Aufklärung in Ver-
ammlungen und in der Presse hatten nicht den er­

wünschten E rfolg. Die B trebungen, Alttraktoren 
mit sogenannten Gesundheitssitzen, die in der Bun­
desversuchs- und Prüfungsanstalt für landwirtschaft­
liche Maschinen und Geräte in Wie elburg an der 
Erlauf geprüft wurden, auszurüsten, führten durch 
gezielte Aktionen dieser Anstalt und der L9.nd wirt­
schaftskammern in Zusammenarbeit mit den Land-
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und For twirtschaftsinspektionen zu einem besseren 
Erfolg. Die dauernden Bemühungen aller mit der Un­
fall verhütung befaßten Stellen um eine sicherheits­
technische Ver besserung der Traktoren, ins besondere 
deren Ausstattung mit Fahrerschutzeinrichtungen, 
fand ihre Auswirkung in der 6. Novelle zur Kraftfahr­
gesetz-Durchführungsverordnung 1967 vom Juli 1972, 
mit der eine Reihe von Vorschriften zum Schutze der 
Traktorfahrer erlassen wurde. Mit Ausnahme der 
Traktoren, für die vor 1965 Typen- oder Einzelge­
nehmigungen erteilt wurden, müssen nun nach ge­
wissen übergangsfri sten alle Traktoren mit einem 
Fahrerschutz ausgestattet sein bzw. nachgerüstet 
werden. 

über die Tätigkeit der Land- und Forstwirtschafts­
inspektionen aller Bundesländer gibt die nachfolgen­
de Jahre tatistik 1974 Auskunft . Nach Ratifizi erung 
des übereinkommens (Nr. 129) über die Arbeitsauf­
~icht in der Landwirtsch aft wird eine Gesamtstatistik 
aller Land- und Forstwirtschaftsinspektionen für den 
an das Internationale Arbeitsamt in Genf alljährlich 
zu erstattenden Bericht auszuarbeiten sein. 

Zur weiteren Ausgestaltung der Dienstnehmer­
schutzvorschriften trat im Berichtsjahr in den Län ­
dern K ärnten nnd Steiermark eine Novelle der Land­
arbeitsordnung in Kraft . 

Im " Bericht über die Lage der österreichischen 
Landwirtschaft 1974" des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirt. chaft sind neben den bereits 
angedeutet en Veränderungen in der Beschäftigten­
zahl und der Agrarstruktur auch Ausführungen über 
die Lohnentwicklung und den Landarbeiterwohnbau 
enthalten, die für die soziale Lage der Dienstnehmer 
in der La,nd- und Forstwirtschaft von Bedeutung 
sind . 

J a h r es s tat i s t i k 1974 

(enthält die Daten aller Bundesländer) 

I. Betriebskont rollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.9 19 

a) Erstkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.789 

b) Nachkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.130 

II. Erhebungen und andere K ontrollen .. . 

a) Unfallerhebungen ...... . .. .. . .. .. . 

b) son tige Erhebungen ... .. ....... . . 

c) H eim ·Lehrbetriebskontrollen . ... . . . 

d) Fremd.Lehrbetriebskontrollen ..... . 

e) Lehrl in gskon trollen .. , ... . . ...... . 

III. Begutachtende Tätigkeiten ... ...... . . 

a) Genehmigungsverfahren (Komm., 
K oll.) .. ... . . ........ . .......... . 

b) Gerichtsgutachten und -verhandlun-
gen .... ... . .. .. . .. ....... ...... . 

c ) Stellungnahmen, sonstige Gu tachten 
an verschieden e Stellen, wie Bgm., 
BH, SV A und K ammern ........ . 

949 

1.194 

2.2 12 

346 

1.014 

622 

21 

249 

5.71 5 

892 

IV. Sonstige Tätigkeiten .. . . .. .... ...... 2.353 

a) Zusammenarbeit mit verschied enen 
Stellen, wie Bgm., BH, SVA, Kam-
mern und Gewerkschaften . . . ..... 450 

b) Sitzungen, Besichtigungen u. dgl. . . 308 
c) vermittelnde Tätigkeiten . . . . . . . . . . 30 
d) Vorträge , Schulungen, Beratungen 

UBW. ....... ...... ....... ... . ... .. 109 
e ) andere Erledigungen . . . . . . . . . . . . .. 1.456 

V . Art der kontrollierten Betriebe . . . . . . . 9.936 

a) bäuerliche Betriebe. . . . . . . . . . . . . . . 8.603 
b) Gutsbetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 

c ) Forstbetriebe . ........ . . . . . . . . . . . . 76 
d) genossenschaftliche und öffentliche 

Betriebe .... . ..... . . _ . . . . . . . . . . . . 173 

e ) Spezial- und Sonderbetriebe . . . . . . . 919 
f) sonstige Betriebe. . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

VI. Beschäft igte .. .... .. .... . ....... . 
a) familieneigene Arbeitskräfte . ... .. .. 20.688 

b) fa,milienfremde, ständige Arbeits-
kräfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.317 

c ) familienfremde, nichtständige 
Arbeitskräfte . .... .. . . _ . . . . . . . .. 1.204 

d) Angestellte.. .. ........... . ... .. . . 776 
e) Saisonarbeiter (In- und Ausländer) . 946 

f) H eimlehrlinge . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 186 
g) Fremdlehrlinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 

VII. Beanstandungen und Mängel .. .. . . . . . 

A. Arbeits- und Sozialrecht . . .. ..... . 
a) Lohnzahlung (Mehrdienstlei-

stungsentschädigung) . . . .. .... . 
b) Jugend- und Mutterschutz . . . . , . 
c ) Arbeitszeit, Urlaub .. .. .. .. ... . 

d) Wohnungen und Aufenthalts-
räume . . ... ... .... ... . ... . . 

e ) p ersönliche Schutzausrüstung, 
Erste Hilfe . .. ..... .. . .. .. .. . 

f) Sonstiges, wie Arbeitsordnung, 
Unfallverhüter , Bertiebsvertre -

27 
7 

26 

76 

824 

tung und Belehrung . . . . . . . . . . 92 

30.270 

38.738 

1.052 

B. Baulichkeiten.. . .. ..... . . . ....... 19.844 
a) Tore, Türen (Falltüren) u . dgl. 1.417 
b) W and- und Bodenöffnungen 

jeder Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.159 

c ) Stiegen , Leitern . . . . . . . . . . . . . .. 6.191 

d) erhöhte Arbeits- und Verkebrs-
flächen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.319 

e ) Rutsch- und Stolpergefa,hren. . . . 994 

f) Garagen, Treibstofflager . . . . . . .. 1.204 

g ) Silos, J au chegruben, Gärkeller 
u. dgl). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.307 

h) Sonstiges. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 

C. Maschinen, Geräte, Transportmittel 11.839 
a) Traktor, Anhän ger, sonstige 

Transportmittel (Hubstapler 
u. dgl... ..... .. .. . . ..... .... . 1.470 

b) Kraftübertragungselemen te ..... 3.587 

c) F eldbestellungs-, Ernte- und 
Verarbeitungsm aschinen . . . . . .. 1.611 

d) Sägen aller Art. . . . . . . . . . . . . . .. 3.229 

e ) Seilbahnen , Seilzüge, Krane, 
Aufzüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 

f) Schleif körper , Schleifmaschinen 260 
g) Sonstiges. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 
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D. Elektrische Anlagen, Betriebsmittel 
a) Elektri ehe Anlagen ........ .. . . 
b) Schutzmaßnahmen .... ... .... . 
c ) ortsfe te Stromverbraucher . . ... } 
d) ortsveränderliche Stromver-

braucher ......... .. . . . ..... . . 
e) K a bel, bewegliche Leitungen ... . 
f) Sonstiges .......... .. ........ . 

E. Waldarbeit ..................... . 

F. Andere Bean tandungen und Män gel 
a) H eizung , Trocknungsanlag n, 

wie Öl, Gas ................. . 
b) Brandge fahren jeder Art . . .. .. . 
c) D ampfgefäße und Druckbehälter 
d) Sand· und Schottergruben , 

sonstige Grabungen ... ....... . 
e) Tiere ...... . .... ... .......... . 
f) Sonstiges .. ... . . . .. . ...... .. . 

2.429 
856 

998 

4 1 
375 

3 3 
249 

16 

65 
38 
55 

5.139 VIII. Verfügte Maßnahmen (schriftlich) ... . 

a) Aufträge ............... ..... .... . 

b) Sofortbescheide ... . .. .. ..... ... . . 
c) Strafanträge ....... . ........... .. . 

d) sonstige Veranlassungen . ..... . . . . 

IX. Personalstand .................... . 

58 A. Kontrollorgane . . . . .. ..... .... .. . 

a) mit H ochschulbildung .. ....... . 
b) mit l\1ittelschulausbildung ... . . . 806 

c ) mit sonstiger Fachausbildung .. . 

B. Kanzleipersonal ..... . .. ......... . 

X. chriftverkehr (Kanzle i) ....... . ..... . 

a) Einlaufstücke . ....... . .. .. . . .... . 
b) Auslaufstücke .... .... . ...... .. .. . 

8.609 

129 
590 

J5 
11 

2 

21.070 
16.050 

0.337 

43 

28 

15 

37.1 20 
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11. Sozialversicherung 

Weiterentwicklung der österreichisehen 
Sozialversicherung im Jahre 1974 · 

Auf dem Gebiete der Sozialversicherung wurde 
auch im Jahre 1974 wieder eine Reihe gesetzlicher 
V orschriften erlassen, von denen ins besondere die 
31. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetz und deren Parallel gesetze von Bedeutung 
sind. 

Im folgenden wird auf die wesentlichsten Regelun­
gen der sozialversicherungsrechtlichen Gesetze aus 
dem Jahre 1974 näher eingegangen . 

Unselbständig Erwerbstätige 
Krankenversicherun g 

Die 31. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz (ASVG.) dient sowohl durch die über­
nahme von Bestimmungen aus dem Entgeltfort­
zahlungsgesetz und dem Mutterschutzgesetz in 
das ASVG. als auch durch eine formale Anpassung 
an das Fortschreiten der Rechtsentwicklung im 
Bereiche anderer Verwaltungsrechtsmaterien sowie 
des Strafreohtes der Rechtsvereinheitlichung. 

Mit Beziehung auf das im Jahre 1974 beschlossene 
und am 1. J änner 1975 in Kraft getretene Zivil­
dienstgesetz wurde die Einbeziehung der Zivil­
dienstleistenden in die Kranken- und Unfallver­
sicherung nach dem ASVG. vorgenommen. Die Bei­
träge dieser Gruppe von Versicherten werden zur 
Gänze vom Bund entrichtet. Des weiteren wurde 
hinsichtlich dieses Personenkreises bestimmt, daß 
die Leistung des Zivildienstes in gleicher Weise wie 
die Erfüllung der Wehrpflicht eine Verlängerung 
der Angehörigeneigenschaft bewirkt. 

Das mit 1. September 1974 in Kraft getretene 
Bundesgesetz über die Fortzahlung des Entgelts 
bei Arbeitsverhinderung durch Krankheit (Un­
glücksfall) , Arbeitsunfall oder Berufskrankheit (Ent­
geltfortzahlungsgesetz - EFZG.) beinhaltet unter 
anderem auch Änderungen des ASVG, die insbe­
sondere den Beitragssektor betrafen . So wurde 
beispielsweise für jene Dienstnehmer , auf die das 
EFZG. anzuwenden ist , der Beitragssatz in der 
Krankenversicherung von 7·5 v . H . für die Zeit 
ab dem Beginn des Beitragszeitraumes September 
1974 auf 6·3 v . H . und ab Beginn des Beitragszeit­
raumes J änner 1977 auf 6 v . H. herabgesetzt. Diese 
Herabsetzung des Beitragssatzes erfolgte als Konse­
quenz der durch das EFZG. bewirkten Befreiung 
der Krankenversicherungsträger von der Verpflich­
tung zur Leistung eines Krankengeldes während 

des Entgeltfortzahlungszeitraumes. Durch die 31. No­
velle zum ASVG. wurden nunmehr die im EFZG. 
enthaltenen Änderungen des ASVG. in dieses Gesetz 
übernommen, so daß eine optimale Einheitlichkeit 
und übersichtlichkeit der Vorschriften in diesem 
Bereich wiederhergestellt ist. Außerdem wurde in 
diesem Zusammenhang mit Beziehung auf die mit 
1. Jänner 1975 in Kraft getretene zweite Novelle 
zum Landarbeitsgesetz der Beitragssatz für Land ­
arbeiter im Sinne des Landarbeitsgesetzes mit 
6 v. H. neu festgestellt. 

Die Grenzbeträge für die Ausnahme aus der 
Vollversicherung (Geringfügigkeitsgrenzen) wurden 
ebenfalls neu festgelegt ; sie betragen nunmehr 
für einen Arbeitstag 80 S (bisher 70 S), für ein 
wöchentliches Entgelt 240 S (bisher 210 S) und 
für ein monatliches Entgelt 1040 S (bisher 910 S). 

Durch die mit dem Bundesgesetz vom 6. März 1974 
vorgenommene Änderung des Mutterschutzgesetzes 
wurde unter anderem bestimmt, daß Dienstn eh­
merinnen in den letzten acht Wochen vor ihrer 
voraussichtlichen Entbindung und bis zum Ablauf 
von acht Wochen nach ihrer Entbindung nicht be­
schäftigt werden dürfen. Bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes waren die genannten Zeiträume 
mit sechs Wochen festgelegt . Als Konsequenz der 
Verlängerung dieser Zeiträume auf acht Wochen 
beinhaltete das Gesetz daher auch eine Änderung 
des ASVG., die den Eintritt des Versioherungsfalles 
der Mutterschaft grundsätzlich mit dem Beginn 
der achten Woche vor der vora ussichtlichen Ent­
bindung festlegte und den Zeitraum der Dauer 
des Anspruohes auf Wochengeld entsprechend ver­
längerte. Diese Regelungen wurden durch die in 
Rede stehende 31. Novelle in das ASVG. über­
nommen. Das Wochengeld gebührt nunmehr für 
die letzten acht Wochen vor der voraussicht lichen 
Entbindung, für den Tag der Entbindung und für 
die ersten acht Wochen nach der Ent bindung. 
Mütter naoh Frühgeburten oder Mehrlingsgeburten 
erhalten das Wochengeld nach der Entbindung 
durch zwölf Wochen. 

Im Zusammenhang mit einer aus dem Ver­
sicherungsfall der Mutterschaft gewährten Anstalts­
pflege für Angehörige eines Versicherten sieht das 
Gesetz außerdem vor, daß der Versioherungsträger 
in Hinkunft bereits ab deren Beginn die Verpßegs­
kostenersätze zur Gänze zu entrichten hat. 

Um Härten zu vermeiden, die sich in der Ver­
gangenheit daraus ergeben haben, daß die Berechti-

39 

III-23 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 39 von 270

www.parlament.gv.at



gung zur Selbstversicherung in der Krankenver­
sicherung für Studierende spätest ens mit dem Ablauf 
des dritten Kalendermonates nach dem Ende des 
Studienjahres, in dem zuletzt inskribiert wurde, 
erlosch, läßt das Gesetz nunmehr auch eine der ­
artige Selbstversicherung bzw. deren Weiterbestand 
für jene Studierenden zu, die zwar nicht mehr 
inskribiert sind, aber ich nachweisli ch im Prüfungs-
tadium befinden. 

Das Gesetz sieht des weiteren die übernahme 
von R eise (Fahrt-) bzw. Transport lw ten dUl'ch den 
zuständigen Versicherung träger vor, die im Zu­
sammenhang mit der körpergerechten Anpa sung 
von H eilbehelfen und Hilf: mitteln erwachsen. Ebenso 
sind in Hinkunft die anIäßlich der Gesundenunter­
suchungen entstehenden Fahrtkosten zu ersetzen. 
Diese Reise (Fahrt-) bzw. Transportkostenersätze 
erfolgen nach Maßgabe der im Gesetz bereits fest­
gelegten Bestimmungen über gleichar t ige Ko ten­
ersätze bei der Inanspruchnahme ärztli cher Hilfe. 

Die 5. Novelle zum Beamten-Kranken- und Un­
fallversicherungsge etz (B-KUVG.) t rifft die der 
31. Novelle zum ASVG. ntsprechenden Maßnahmen 
im Bereiche der Kranken- und Unfallversicherung 
der Beamten und enthält darüber hinaus einige 
weitere R egelungen , von denen die wesentlich ten 
im folgenden kurz besprochen werden. 

Die im ASVG. enthaltene Definition des Begriffes 
Hilfsmittel wurde nunmehr auch in das B-KUVG. 
aufgenommen, so daß in Hinkunft auch in die em 
Bereich die zweifelsfreie Bestimmung von An­
sprüchen auf H eilbehelfe und Hilfsmittel und be­
sonders die gegenseitige Abgrenzung dieser An­
sprüche sichergestellt ist. Bei die er Gelegenheit 
wUl'de aus Gründen der Verwalt ungsökonomie die 
bisherige Verpflichtung des Ver icherungsträgers, 
für H eilbehelfe und Hilfsmittel in der Satzung eine 
Gebrauchsdauer festzu etzen, in eine Ermächtigung 
umgewandelt. 

Der Rahmen, innerhalb dessen sich die Auf­
wendungen für die Gesundenuntersuchungen zu 
bewegen haben , wurde auf Grund der getroffenen 
Erfahrungen in Anlehnung an die für andere Kranken­
versicherungsträger geltenden Vorschriften mit 
2 v. H . der Einnahmen an Versicherungsbeiträgen 
im let zten vorangegangenen Geschäftsjahr fest­
gesetzt. 

Schließlich eröffnet das Gesetz die Möglichkeit, 
die unkündbar gestellten Dienstnehmer der Prä­
sidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs im Verordnungswege in die Kranken­
und Unfallversicherung einzubeziehen . Der größte 
Teil der weiteren Bestimmungen der in Rede ste­
henden Novelle bewirkt lediglich eine Anpassung 
des Gesetzes an Änderungen in anderen Rechts­
bereichen oder betrifft R egelungen , die nUl' für die 
Verwaltung des Versicherungsträgers relevant sind. 

P e nsion sv r s i ch e run g 

Im Bereiche der P en ionsversicherung sieht die 
31. Novelle zum A VG. eine Erhöhung der Richt­
sätze für die Bemes ung der Ausgleichszulagen zum 
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1. Jänner 1975 und zum 1. Juli 1975 vor. Das Ausmaß 
dieser Erhöhung übersteigt das der normalen An­
passung, um ein Äquivalent für die mit der 29 . No­
velle zum ASVG. vorgesehene stufenweise Einbe­
ziehung der Ausgleichszulagen in die Beitragspflicht 
zur Krankenversicherung zu schaffen . 

Im Zusammenhang mit dem schon erwähnten 
Zivildienstgesetz wird schließlich bestimmt, daß 
Zeiten des Zivildienstes in Hinkunft in der Pen­
sionsversicherung ebenso als Ersatzzeiten gelten 
sollen wie bisher bereits die Zeiten des Präsenz­
dienstes. 

Selbständig Erwerbstätige 

Kranken versicherun g 

In der Krankenversicherung der Bauern wurden 
im Jahre 1974 zwei Gesetze, und zwar die 7. und die 
8. Novelle zum Bauern-Krankenversicherungsgesetz 
(B-KVG.), beschlossen . 

Die 7. Novelle zum B-KVG. führte dUl'ch die 
Erstellung einer neuen Beitrags taffel und die Ein­
führung der Dynamisierung der Beiträge ab 1. Jänner 
1975 Maßnahmen ein , die die finanzielle Leistungs­
fähigkeit des Trägers der Bauern-Krankenver­
sicherung auch für die kommenden Jahre und unter 
Bedachtnahme auf die Kosten der Gesunden­
untersuchungen sicherstellen sollen . Die gesetzliche 
Beschränkung der K ostenübernahme für Heilbehelfe 
wird beseitigt, und es wird in Hinkunft der Satzung 
überlassen bleiben , Art und Ausmaß der Ver-
icherungsleistungen im Zusammenhang mit H eil­

behelfen zu bestimmen. In gleicher Weise ist die 
Höhe des Zuschusses zu den Kosten eines unent­
behrlichen Zahnersatze in Hinkunft durch die 
Satz ung zu bestimmen; sie unterliegt nicht mehr 
einer gesetzlichen Beschränkung. 

Die übrigen R egelungen de' Ge etzes dienen im 
wesentlichen einer Erleichterung der Vollziehung 
und einer Vereinheitlichung der R echtsvorschriften 
auf dem Gebiete des Sozialversicherungsrechtes. 

Die 8. Novelle zum B-KVG. hat die in der 31. No­
velle zum ASVG. vorgesehenen Maßnahmen in den 
Bereich der gleichartigen R egelungen der Kranken­
ver icherung der Bauern übertragen. So wurden 
in besondere die Bestimmungen über den Eintritt 
de Versicherungsfalles der Mutter chaft, über die Ver­
längerung der Angehörigeneigenschaft um die Dauer 
der Ableistung der Zivildienstpflicht, über die 
übernahme von R eise (Fahrt-) bzw. Transportkosten 
im Zusammenhang mit der körpergerechten An­
passung von H eilbehelfen und Hilfsmitteln oder mit 
den Gesundenuntersuchungen im wesentlichen in 
gleicher Art wie im ASVG. auch für den Anwen­
dungsbereich des B-KVG. geregelt. 

Die bisher eine Voraussetzung für die Ausnahme 
von der Pflichtversicherung bildende Unterhalts­
berechtigung des erwerbsunfähigen Ehegatten ge­
genüber seiner anderweitig pflichtversicherten Ehe­
gattin wird in Hinkunft nicht mehr von Bedeutung 
sein ; das Gesetz läßt nunmehr eine derartige Aus­
nahme schon bei Vorliegen der Erwerbsunfähigkeit 
zu. 
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Die meisten weiteren Bestimmungen der Novelle 
sind technischer Art und stellen zum größten Teil 
bloß eine Anpassung des Gesetzes an Änderungen 
in anderen Rechtsbereichen dar. 

Hinsichtlich der im Berichtsjahr beschlossenen 
4. Novelle zum Gewerblichen Selbständigen-Kranken­
versicherungsgesetz (GSKVG. 1971) kann ebenfalls 
gesagt werden , daß die meisten der mit diesem Gesetz 
getroffenen R egelungen im wesentlichen denen der 
31. Novelle zum ASVG. entsprechen. Dies betrifft 
insbesondere die Bestimmungen über den Zeitpunkt 
des Eintrittes des Versicherungsfalles der Mutter ­
schaft und die Dauer des Anspruches auf Wochen­
geld sowie die Anpassung des Gesetzes an Ände­
rungen in anderen Rechtsbereichen . 

Zur Vermeidung unvertretbarer Doppelversiche­
rungen bestimmt das Gesetz , daß die auf Grund 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit im Bereiche 
der gewerblichen Wirtschaft best ehende Versiche­
rungspflicht jedenfalls dann endet , wenn zufolge des 
Bezuges einer Pension (übergangspension) , die vom 
Träger der Gewerblichen Selbständigen-Pensions­
versicherung ausgezahlt wird, eine Ptlichtversiche­
rung eintritt . 

Unfa ll ve r s i ch e ru n g 

Hinsicht lich der selbständig Erwerbstätigen , die 
einen land(forst)wirtschaftlichen Betrieb oder einen 
diesem gleichgestellten Betrieb führen , und ihrer 
mittätigen Familienangehörigen bestimmt die 31. No­
velle zum ASVG. unter anderem, daß eine Ptlicht­
versicherung in der Unfallversicherung auf Grund 
dieser Betriebsführung in Hinkunft grundsätzlich 
nur dann eintreten soll, wenn der Einheitswert 
des Betriebes den Betrag von 2000 S zumindest 
erreicht. Außerdem wurde der Kreis jener Familien­
angehörigen dieser selbständig Erwerbstätigen , die 
wegen ihrer Tätigkeit im Betrieb in den Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung einbezogen sind, 
um die Schwiegereltern des Betriebsführers er­
weitert . 

Durch die 5. Novelle zum B-KUVG. wurde der 
unpfändbare Betrag der R entensonderzahlung aus 
der Unfallversicherung unter Bedachtnahme auf die 
Novelle zum Lohnpfändungsgesetz von 1200 S 
auf 1665 S erhöht. 

P en s ion sve r s i ch erun g 

Die 31. Novelle zum ASVG. t rifft eine R eihe 
von Maßnahmen, die im Hinblick auf die Gleich­
artigkeit der jeweils geregelten Bereiche auch im 
R echt der Pensionsversicherung der in der gewerb­
lichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen ihren 
Niederschlag zu finden hatten. 

Die im Beri chtsjahr beschlossene 23. Novelle 
zum Gewerblichen Selbständigen-P ensionsver­
sicherungsgesetz (GSPVG.) dient daher in erster 
Linie einer entsprechenden sinngemä ßen über­
tragung dieser Maßnahmen. E s handelt sich hiebei 
insbesondere um R egelungen im Zusammenhang 
mit dem Zivildienst, der nunmehr eine Verlängerung 

der Kindeseigenschaft bewirkt und dessen Dauer 
ebenso wie die Präsenzdienstzeit als Ersatzzeit 
anerkannt wird, sowie die ab 1. Jänner 1975 und ab 
1. Juli 1975 geltende Erhöhung der Richt sätze für 
die Bemessung der Ausgleichszulage. 

Die übrigen Bestimmungen dienen hauptsächlich 
der Anpassung des Gesetzes an die Entwicklung 
in anderen Rechtsbereichen. 

Die mit der 4. Novelle zum Bauern-Pensions-· 
versicherungsgesetz (B-PVG.) getroffenen R egelungen 
entsprechen ebenfalls zum größten Teil gleichart igen 
Bestimmungen der 31. Novelle zum ASVG. bzw. 
der 23 . Novelle zum GSPVG. 

Von besonderer Bedeut ung ist daher auch in 
diesem R echtsbereich, daß nunmehr Zeiten des. 
Zivildienstes sowohl den Zeit raum der Kindes­
eigenschaft verlängern als auch als Ersatzzeiten 
anerkannt werden und daß die Richtsätze für die 
Bemessung der Ausgleichszulage mit 1. Jänner 1975. 
und mit 1. Juli 1975 erhöht wurden. 

Eine weitere, gerade für den Bereich der P en­
sionsversicherung der Bauern wesent liche Neu­
regelung besagt, daß in Hinkunft der Ermittlung 
des für die Ausgleichszulagenfeststellung maßgeb­
lichen Nettoeinkommens im Falle der Aufgabe 
eines landwirtschaftlichen Betriebes 25 v. H . des 
Einheitswertes als Ausgedingeleistung nur mehr 
dann zugrunde zu legen sind, wenn die Aufgabe 
des Betriebes nicht länger als zehn Jahre vor dem 
St ichtag erfolgt e. Dieser Zeitraum war bisher mit 
fünfzehn Jahren festgesetzt. Durch eine entsprechen­
de ü bergangsregelung wird außerdem sichergestellt, 
daß die Anwendung dieser für die P ensionsbezieher 
günstigeren R egelung auch für bereits laufende 
P ensionen beantragt werden kann. 

Der größte Teil der übrigen Bestimmungen dient 
einer Bereinigung des Gesetzestextes und seiner An­
passung an den Fortschritt der Entwicklung in 
anderen R echtsbereichen. 

Seit dem Inkrafttreten des Notarversicherungs­
gesetzes 1972 (NVG. 1972) hat die übrige Sozial­
versicherung eine Weiterentwicklung erfahren, die 
nunmehr auch in der in R ede stehenden Versicherung 
ihren Niederschlag finden sollte. Die im J ahre 1974-
beschlossene Novelle zum NVG. 1972 enthält da­
her verschiedene Leistungsverbesserungen, welche 
- soweit gleichart ige Bereiche vorliegen - denen 
der letzten Novellen zum ASVG. und den Neben­
gesetzen entsprechen . 

So wird beispielsweise in Hinkunft die Unterhalts­
gewährung durch den Versicherten auch im Bereich 
der Notarversicherung nicht mehr eine Voraussetzung 
für das Vorliegen der Kindeseigenschaft eines Stief­
kindes sein ; für diese Qualifikation wird nunmehr 
die ständige Hausgemeinschaft mit dem Versicherten 
hinreichen. Ebenso wurde bezüglich der Gleichstellung 
der Zivildienstzeiten mit den Präsenzdienstzeiten 
sowohl hinsichtlich der Verlängerung der K indes­
eigenschaft als auch der Anrechenbarkeit eine den 
übrigen sozialversicherungsrecht lichen Vorschriften 
entsprechende R echtslage hergestellt. 
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Unter den nur das Gebiet der Notarversicherung 
berührenden wesentlichen Regelungen findet sich 
die Aufhebung einer Ruhensvorschrift, nach der 
bisher eine Witwenpension für die Zeit, in der eine 
Versicherte beitragspflichtige Einkünfte aus ihrer 
Tät igkeit im Notariat erzielte, ruhte. Des weiteren 
wurde die bisherige unter ch.iedliche Bemessung der 
Mindesthöhe der Pension für Wai en vor bzw. 
nach dem vollendeten 21. Lebensjahr be itigt und 
für alle Waisen eine einheitliche Mindestwaisen­
p ension festgesetzt. 

Schließlich enthält das Gesetz noch eine R eihe 

Mill ion~ft 
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von R egelungen, die einer Anpa sung an zum Teil 
lediglich terminologische Änderung n in anderen 5.5 

Rechtsbereichen oder, wie zum Beispiel auf dem 
Gebiete der überweisungsbetragsbestimmungen, der 
Vereinfachung des Gesetzesvollzuges in der Praxis -

...... 
...... 

dienen ollen. 19GO Gi GG G8 70 72 " J.hr 

Entwicklung der österreichisehen Sozialversicherung 
im Jahre 1974 

Versichertenstand 

Krankenver icherung 

Die Zahl der durch die soziale Krankenver­
s icherung geschützten Personen erhöhte sich im 
Jahre 1974 abermals. Im Jahresdmchschnitt 1974 
waren 7,259.000 Personen - davon 4,589.000 bei­
tragzahl nde Versicherte und 2,670.000 ohne Bei­
t ragsleis ung mitversicherte Angehörige - in der 
Krank nversicherung lei tunasberechtigt. Gegen­
über dem Jahr sdurchschnitt 1973 stieg di Zahl 
d er Leistungsberechtigten um 95.000 P rsonen bzw. 
um 1,3 %. Durch diese Zuwachsrate erhöhte sich 
auch der Anteil der dmch die soziale Krankenver­
sicherung geschützten Personen an der Gesamt­
bevölkerung von 95,2 % im Jahre 1973 auf 96,2 % 
im Jahre 1974. 

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung 
der Bevölkerung und der Zahl der geschützten 
Personen seit dem Jahre 1964; in der an chließenden 
Graph.ik wird diese Entwicklung seit dem J ahre 1960 
dargestellt. 

Geschützte Personen 

Jahr 
Bevölkerung 
im Jahres- I Anteil an der durchschnitt') Zahl') Bevölkerung in % 

1964 7,215.000 5,723.000 79·3 
1965 7,255.000 6,648.000 91·6 
1966 7,290.000 6,705.000 92·0 
1967 7,323.000 6,643.000 90·7 
1968 7,350.000 6,703.000 91·2 
1969 7,3 73 .000 6,742.000 91-4 
1970 7,391.000 6,782.000 91· 
1971 7,456.000 6,857.000 92·0 
1972 7,487.000 6,946.000 92· 
1973 7,525.000 7,164.000 95·2 
1974 7,548.000 7,259 .000 96·2 

1) auf 1000 Per ollen gerundet. 
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Bevölkerung und kl"ankenversicherte P ersonen 1960-1974 

Von der Ge amtzahl der beitragzahlenden Kran­
kenversicher ten entfielen im Jahre 1974 78·1 % auf 
die allgemeine Krankenversicherung (ASVG.), 9'7% 
auf die Beamten-Krankenversicherung (B-KUVG.), 
5·1 % auf die Gewerbliche elbständigen-Kranken­
versicherung (G KVG.) und 7·1 % auf die Bauern­
Krankenversicherung (B-KVG.). Das in den letzten 
Jahren zu beobachtende Ansteigen des Anteiles 
der Unselbständigen kam im Berichtsjahr zum 
er ten Male zum till tand. 

Wie die nachstehende Tabelle zeigt, war die 
Entwicklung in den einzelnen K ategorien des Ver-
ichertenstande nicht einheitlich. Während die 

Zahl der Arbeiter sich um 0,6 % verringerte, erhöhte 
sich die Zahl der Angestellten um 6,2 % . Die Zahl der 
Erwerb tätigen im Bereich der Gewerblichen Selb-
tändigen-Krankenversicherung erhöhte sich um 

3·1 %, im Bereich der Bauern-Krankenverischerung 
nahm sie hingegen um 1'7 % ab. Die Zahl aller 
pflichtversicherten Empfänger von Pensionen, Ren­
ten und Zuschußrenten nahm in der gesamten 
Krankenversicherung zu, der relative Anteil am 
Gesamtstand aller direkt Krankenversicherten er­
höhte sich von 32'5 % im Durchschnitt des Jahres 
1973 auf 32,7 % im Jahre 1974. 

Beitragzahlende Krankenve r siche r te n ac h 
Katego r ien 

Kategorie 
im Jahresdurchschnitt Unterschied 

....::::c::""':":=-:"-T::"::'==::':':'" 1974--1973 I 
Zahl der Versicher ten I 

1973 I 1974 in % 

Insgesamt ... . .. . .. ...... . 14,520.612 14,589.349 1 + 1·5 

Summe ASVG . ... ... . .... 13,526 .987 13,584.170 1 + 1·6 

Arbeiter .. . ......... .... 1,435. 66 
Angestellte ........... . . 870.408 
Pragmati ierte Beclien tete 6.702 
Freiwillig Versicherte. . . . 68.423 
Arbeitslose ....... ...... 50.864 
Pensions(Renten)-

1,426.868 
924.604 

6.496 
69 .372 
49.768 

empfänger ........ . ... 1,060.384 1,074.961 
Kriegshinterbliebene . . . . . 34.340 32. 101 

Summe B·KUVG · .. ······ 1 440.710 I 445.394 1 

- 0·6 
+ 6·2 
- 3·1 
+ 1-4 
- 2·2 

+ 1-4 
- 6·5 

+ 1-1 
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Kategorie 
Im Jahresdurchschnitt Unterschied 

I -==-.:c~=:.,====-- 1974--1973 

Zahl der VersIcherten I . 
1973 I 1974 In % 

Pragmatisierte Bedienstete 238.411 241.941 
Ruhe- und Versorgungs-

genußempfänger ... .. . 202.299 203.453 

+ 1·5 

+ 0·6 

Summe GSK VG ... . . . . ... \ 230.621 236.266 \ + 2-4 

E rwerbstätige . . .... .. .. . 
Freiwillig Versioherte ... . 
P ensionist en . ..... .. .. . . 

113.737 
41.961 
74.923 

Summe B-KVG .. . . . .... . . \ 322.294 I 
Erwerbstätige. . . . . . . . . . . 188.370 
Freiwillig Versioherte .. . . 660 
P ensionisten und Zusohuß-

117.213 
35.716 
83.337 

323.519 \ 

185.225 
515 

rentner ... . . . . . . . . . . . 133.264 137.779 

+ 3·1 
- 14·9 
+ 11·2 

+ 0·4 

- 1·7 
-22'0 

+ 3·4 

Innerhalb der Krankenversicherung der Unselb­
ständigen ist ein eindeutiger Trend zu den Gebiets­
krankenkassen festzustellen . Durch die Eingliederung 
d er Landwirtschaftskrankenkassen in die Ge bietskran­
kenkassen hat sich der in den letzten J ahren immer 
größer werdende Anteil dieser Kassenart am Ge­
samtversichertenstand zusätzlich erhöht. Im Jahre 
1974 hatten die Gebietskrankenkassen bereits einen 
Anteil am Gesamtversichertenstand in der Unselb­
ständigen-Krankenversicherung von 84'8% . Bei der 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter erhöhte 
sich die Zahl der direkt Versicherten um 4.891 ; 
der relative Anteil dieses Versicherungsträgers blieb 
jedoch mit 7'6% konstant. 

Vergleichsweise ent fielen im Jahre 1964 auf die 
Gebietskrankenkassen (einschließlich Landwirt­
schaftskrankenkassen) 84,0%, auf die Versicherungs­
.anstalt öffentlich Bediensteter 7,2% des Versicherten­
standes in der Krankenversicherung der Unselb­
ständigen . 

Von der Gesamtzahl aller beitragleistenden Kran­
kenversicherten waren im Durchschnitt des Jahres 
1974 2,478.048 versicherte Männer und 2,11l.301 
Frauen. Der Anteil der Frauen am Gesamtstand 
der Versicherten hat sich in den letzten Jahren 
nicht wesent lich verändert . Waren z. B . im Jahre 1966 
45·1 % aller beitragleistenden Versicherten Frauen, 
so sind es im J ahre 1974 46,0 %. Im Bereich der 
Krankenversicherung der Unselbständigen beträgt 
der Anteil der Frauen 47,0 %, im Bereich der Kran­
kenversicherung der Selbst ändigen 39-0% . 

Der Beschäft igtenstand setzt sich aus den nach 
dem ASVG. und dem B-KUVG. krankenversicherten 
Arbeitern, Angestellten und Beamten, den kranken­
versicherungsfreien Erwerbstätigen, die zwar in 
der Unfall- und Pensionsversicherung pflichtver­
sichert sind, aber bei den Gebiet skrankenkassen 
im Stande geführt werden, sowie aus den durch 
·die KrankenfÜJ.'sorgeeinrichtungen betreuten Be­
diensteten, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst­
verhältnis stehen, zusammen. 

Der durchschnittliche Beschäftigtenstand lag zwar 
wieder deutlich über dem Vorjahrswert, doch zeigte 

die Ausweitung der Beschäftigung seit Beginn 
des Jahres 1974 eine kontinuierlich fallende Tendenz. 
Zum J ahresanfang wurden noch um etwa 90.000 Un­
selbständige mehr beschäftigt als im J ahre 1973, 
bis zum vierten Quartal sank der Vorjahrsvor­
sprung jedoch auf 30.000. Im Jahresdurchschnitt 
gab es 2,655.449 Beschäftigte, um 5l.412 (2,0%) 
mehr als im J ahre 1973. Im Gegensatz zu den voran­
gegangenen Jahren kam der Beschäftigungszuwachs 
ausschließlich aus dem inländischen Erwerbspotential. 
Er stammte in erster Linie aus dem Bereich der 
Selbständigen und der Hausfrauen sowie aus einer 
größeren Zahl von Personen im erwerbsfähigen 
Alter . 

Die Ausländerbeschäftigung stagnierte nach mehre­
ren Jahren starken Zustroms im Jahresmittel 1974. 
Insgesamt waren im Jahresdurchschnitt 1974 
218.340 Ausländer in Österreich beschäftigt, um 
8.044 weniger als im Jahre 1973. Die vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung präliminierte 
Obergrenze von 250.000 Gastarbeitern wurde selbst 
im Monat August (224.320 Beschäftigte) mit der 
höchsten Aur·;länderbeschäftigung beträchtlich unter­
schritten. 

Im Gegensatz zum vergangenen Jahrzehnt wirkt 
die Bevölkerungsent wicklung wieder expansiv auf 
das Arbeitsangebot. Auf Grund der starken Geburts­
jahrgänge, die nun das erwerbsfähige Alter erreichen 
werden, ist damit zu rechnen, daß die erwerbsfähige 
Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten kräft ig 
zunehmen wird. 

Unfall v ersicherung 

Die Versichertenstände in der Unfallversicherung 
folgen im allgemeinen denen der Krankenver­
sicherung, da die akt iven Versicherten meist kranken­
und unfallversichert sind. Die Zahl der unfallver­
sicher ten Personen betrug im Jahresdurchschnitt 1974 
3,204.595, das sind um 6.539 Personen mehr als 
im Vorjahr. Die Erhöhung des Versichertenstandes 
beschränkte sich allerdings auf den Sektor der 
Unselbständigen ; hier stieg die Zahl der Versicherten 
um 46.839 (+ 1-8 % ) an. Der Stand an unfall ver­
sicherten Selbständigen sank hingegen um 40.300 
(-6'2 % ). Infolge der Auflösung der Land- und Forst ­
wirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt mit 
l. J änner 1974 ist eine Darstellung über die Ent ­
wicklung der Versichertenstände nach den einzelnen 
Versicherungsträgern nicht mehr möglich. Die bei 
der ehemaligen Land- und Forstwirtschaftlichen 
Sozialversicherungsanstalt unfallversicherten Per­
sonen wurden auf zwei Versicherungsträger aufgeteilt. 
Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern übernahm 
die Betreuung der Selbständigen aus der Land­
und Forstwirtschaft, die Allgemeine Unfallversiche­
rungsanstalt die Unselbständigen. Die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt hat durch diese Gesetzes­
änderung ihren Anteil am Gesamtstand der unfall­
versicherten Personen erhöhen können ; im Be­
richtsjahr wurden bereits 77'7 % aller Unfallver­
sicherten bei diesem Versicherungsträger im Stande 
geführt . 
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Eine Entwicklung der Zahl der unfallversicherten 
Personen m den letzten fünf Jahren zeigt folgende 
Tabelle: 

UnfaUversicher t.e im Jahresdurchschnitt 

J ahr davon 
zusammen 

unselbständig selbständig 

1970 3,048.351 2,333.184 715. 167 
197 1 3,076.569 2,400.270 676.299 
1972 3, 109.027 2,457.467 651.560 
1973 3,19 .056 2,549.746 64 .310 
1974 3,204.595 2,596.585 608.010 

Unfall versich erte nach Versicherungs. 
trägern 

Versicherungstrilger 

Zahl der Versicherten 
im Jahresdurchschnit, 

auf 100 Personen gerundet 

1973 1974 

Unterschied 
1974-1973 

in% 

Insgesamt ·· ·· ·······1 3,198.100 1 3,204.600 1 + 0' 2 

AlIgemeine Unfall· 
versicberungsanstal t l ) 2,449. 200 2,48 .900 + 1-6 

Sozial versicherungs. 
anstalt der Bauern . . 443.000 405.000 - ·6 

Versicherungsanstal t 
der österreichischen 
Eisenba hnen .... . .. 85.900 86.400 + 0'6 

Versicherung anstalt 
öffentlich Bedien· 
steter ........ . ... . 220.000 224.300 + 2·0 

1) Einschließlich U nselbständiger der ehemaligen L and. 
und Forstwirt chaftlichen Sozialversicherung anstalt. 

P e n s io n sve r i ch erun g 

Im Jahresdurch chnitt 1974 waren 2,755.304 
Personen pensionsversichert . Gegenüber dem Vor· 
jahresdurchschnitt erweiterte sich der P ersonenkreis 
um 19.189 P ersonen. Von der Gesamtzahl der Ver· 
sicherten waren 2,709.848 pflichtversichert und 
45.456 weiterversichert. 

In der P en ionsver icherung der n elbständigen 
betrug die Zahl der Pfli chtversicherten 2,306.359. 
Die Differenz zur Zahl der Beschäftigten (2,655.449 
P ersonen) erklärt sich in erster Linie damit, daß 
302.607 Beamte wegen Bestehens eigener P ensions· 
statuten nicht nach dem ASVG. pensionsversichert 
sind. Weiters unterliegen 16.604 präsenzdienst. 
leistende P ersonen und 20.429 Karenzurlaubsgeld. 
bezieherinnen, die - soweit ein Beschäftigungs. 
verhältnis aufrecht i t - im Beschäftigtenstand 
geführt werden, ni cht der P ensionsversicherungs. 
pflicht. Der noch verbleibende Rest von 9.450 Be· 
schäftigten entfällt auf sonstige pen ionsver.·iche· 
rungsfreie P ersonengruppen. Im Bereich der Pen ions­
versicherung der Unselbständigen wurden im Beri chts­
jahr außerdem 42.757 Weiterversicherte im tande 
geführt. Der gesamte Versicherten tand in der 
P ensionsversicherung der nselbständigen betrug 
demnach im Durchschnitt des Jahres 19742,349.116, 
d. s. um 1,2 % mehr als im Jahre 1973. 
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Die drei P ensionsversicherungsträger der Selb-
tändigen betreuten im Jahre 1974 403.489 Pflicht· 

versicherte und 2.699 freiwillig Ver icherte. Die Zahl 
ist in diesem Zweig nach wie vor rückläufig ; gegen­
über dem Jahre 1973 betrug die Abnahme 2,2 %. 

Die Zahl der bei den einzelnen Pensionsversiche· 
rungsträgern versicherten P ersonen sowie die relative 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist in der 
nachstehenden Tabelle angegeben : 

Pensionsvers ich ert e nach Versicherungs. 
trägern 

Zahl der Versicher ten 
Im J"ahresdurch8chnnt Unterschied 

VersicherungstriIger 1974-1973 

1973 1974 
in % 

Insgesamt ........ , . .. 1 2,736.115 2,755.304 + 0'7 

Pensionsversicherungs. 
anstalt der Arbeiter . 1,400.313 1,383.619 - 1'2 

Pensionsversicherungs. 
anstalt der Ange. 
stellten . . .......... 87 7.357 922.2R9 + 5'} 

Versicherungsanstalt 
der österreichischen 
Eisenbahnen .... .. .. 23.797 24.203 + 1' 7 

Versicherungsanstalt 
des österreichischen 
Bergbaues .. . " .. . . . 19.198 19.005 - }·o 

Sozialversicherungsan . 
stalt der gewerb. 
lichen Wirtschaft .. . .541 183.893 - 2'5 

Sozia.lversicherungsan· 
s talt der Bauern ... 226.320 22 1. 706 - 2'0 

Versicherungsanstalt 
des österreichischen 
Notariates ......... 589 589 

Die Entwicklung der Versichertenstände in den 
letzten zehn Jahren zeigt folgendes Bild: 

Im Bereich der P ension versicherung der Unselb· 
tändigen ist eine Umschichtung der Zahl der Ver· 

sicherten zu beobachten. Während die P ensionsver· 
sicherung der Arbeiter (einschließlich Versicherungs. 
anstalt des österreichischen Bergbaues) seit dem 
Jahre 1964 etwa 50.000 Versicherte verloren hat, 
ist in der P ensionsversicherung der Angestellten 
im gleichen Zeitraum eine Zunahme der Versicherten 
um etwa 264.000 zu beobachten. Waren im Jahre 1964 
etwa 30 % aller P ensionsversicherten bei der P en· 
ionsver icherungsanstalt der Angestellten ver· 

sichert, so waren es im Jahre 1974 bereits rund 40 %. 
Es ist damit zu rechnen, daß sich diese Entwicklung 
auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Bei 
der Sozial versicherungsanstalt der Bauern verringerte 
sich die Zahl der P ension versicherten um 92 .446 
(-29·4 %); bei der Sozialversicherung anstalt der 
gewerblichen Wirtschaft betrug d ie Abnahme in 
diesem Zeitraum 11'4%. 
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Pensionsversicherte 1964-1974 

Unselbständige 

Jahres- Isumme pens' l 
durch- Vers. der Uno 
schnitt sebständigen 

PVA der I . VA der 1 PVA der 1 VA d. öst. 
Arbeiter öst. Elsen- Angestellten Bergbaues 

bahnen 

1964 2,134.678 1,422.950 23.499 658.3 16 29.913 
1965 2, 135.280 1,4 13.779 22. 723 669. 747 29.031 
1966 2, 136.451 1,403.450 22.079 683.625 27.297 
1967 2,106.868 1,364.541 ?2.842 694. 396 25.089 
1968 2,086.385 1,336.128 23.218 704.533 22 .506 
1969 2,099.385 1,338.726 22.763 716.492 21.404 
1970 2,130.840 1,343.970 23.315 742.569 20. 986 
1971 2, 183.929 1,362.455 24.272 776.750 20.452 
1972 2,235.278 1,377.558 24.313 813.760 19. 647 
1973 2,320. 665 1,400.313 23.797 877 .357 19. 198 
1974 2,349.116 1,383.619 24.203 922.289 19.005 

Selbständige 

Jahres- I Summe pens' l SV Ader 1 
durch- Vers . der gewerblichen 
schni tt Selbständigen Wirtschaft 

SVA der 
Bauern 

1 

VA des öst. 
Notariates 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

522. 126 207.459 314.152 
508.749 206.9 11 301.312 
495.622 206.006 289. 07 5 
489.932 208.921 280.456 
483.01 5 206. 799 275.654 
472. 778 202.871 269.339 
466.124 200.585 264.962 
445. 756 197.093 248.084 
424.626 193.674 230.36 1 
4 15.450 188.541 226.320 
406.188 183.893 22 1. 706 

Leistungen 

Krank en v er s i cherung 

515 
526 
541 
555 
562 
568 
577 
579 
591 
589 
589 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes 
liegt die stat istische Zu ammensteIlung der von 
den Krankenversicherungsträgern im Jahre 1974 
erbrachten Leistungen noch nicht vor. Es kann jedoch 
mit Sicherheit angenommen werden , daß bei den 
wicht igsten Leistungsarten wegen steigender In­
anspruchnahme seitens der Versicherten, aber auch 
wegen des höheren Versichertenstandes eine Zu­
nahme der Leistungsfälle eingetreten ist . Eine Aus­
nahme dürfte die Entwicklung der Leistungsfälle 
für Mutterschaft sowie der Leistungstage für Kran­
kenunterstützung (Kranken-, Familien- und Tag­
geld) bilden . Durch das Bundesgesetz vom 26. Ju­
ni 1974 über die Fortzahlung des Entgeltes bei 
Arbeitsverhinderung durch Krankheit (Unglücksfall) , 
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit (Entgeltfort­
zahlungsgesetz - EFZG.), das am 1. September 
in Kraft trat, fällt die Auszahlung des Kranken­
geldes (Familien- und Taggeld) während des Ent­
geltfortzahlungszeitraumes weg. Der Bereich des 
Entgeltfortzahlungsgesetzes erstreckte sich nach den 
Aufzeichnungen der Krankenkassen in der Zeit 
vom 1. September bis 31. Dezember 1974 im Durch­
schnitt auf 1,352.847 Arbeitnehmer . Die Zahl der 
Tage, für die Entgeltfortzahlungserstattung be­
antragt wurde, beträgt 3,287.848. Es ist also damit 
zu rechnen , daß die Zahl der Krankenunterstützungs­
tage um die Zahl der Erstattungstage im Jahre 1974 
zurückgegangen ist. 

Die Zahl der Leistungsfälle für Mutterschaft 
dürfte infolge der rückläufigen Zahl der Geburten 
auch im J ahre 1974 leicht gesunken sein. Die Zahl 
der Lebendgeborenen sank von 98.041 im Jahre 1973 
auf 97.430 im Berichtsjahr. 

In der nachstehenden Tabelle werden die Leistungs­
zahlen des Jahres 1973 denen der Jahre 1971 und 1972 
gegenübergestellt. Die Folgen des vertragslosen Zu­
standes im Zeitraum Mai bis Dezember 1973 zwischen 
den ASVG.-Krankenversicherungsträgern und den 
Zahnbehandlern sind sehr deutlich zu sehen. 

L e istungen in der Krankenversicherung 1) 

Bezeichnung 1971 1972 1973 

Tage mit Krankengeld 18,437.117 18,799.590 19,336.382 
Tage mit F amiliengeld . 876.612 852 .566 928.756 
Tage mit Taggeld .... . 1,696.059 1,757.082 1,762.148 
Spitalsfä lle ..... .. . .. . 917.548 928.477 954.216 
Spitaltage .... . .... . . . 15,261.791 15,327.041 15,490.210 
F älle der erweiterten 

Heilfürsorge ....... 103.753 106.71 5 110.720 
Tage der erweiter ten 

H eilfürsorge ..... . . 2,310.391 2,361.674 2,409.673 
Heilmittelverschrei-

blm gen .. .. ..... ... 71,868.052 73,1 04.583 73,186.012 
H eilbehelfverschrei-

bungen .. . . . ..... .. 1,155.406 1,2 18.624 1,221.280 
Zahnbehandlungsfälle .. 4,313.022 4,405.968 3,470.898 

Einzelleistungen . . . . 22,729.415 22,82 1.150 16,939.861 
Zahnersatzfälle .. .. .. . 663.776 666.833 559.232 

Einzelleistungen . . .. 898.241 909.001 771.216 
Entbindungsfälle . . ... 104.726 98.727 93.235 

Wochengeldtage . .. . 4,876.027 4,693.259 4,532.879 
Entbindungsheim-

t age . . ..... . .. . . 768.823 739.304 699.748 
Entbindungsbeiträge 93.261 88.673 84.159 

Fälle mit Besta ttungs-
kostenbeitrag . .. ... 81.217 79.383 77 .991 

1) D as entsp rechende Zahlenmaterial für das J ahr 1974 
steh t erst Anfa ng 1976 zur Verfügung. 

Unfall versicherung 
Die Zahl der Renten aus der Unfallversicherung 

ist vom Dezember 1973 bis Dezember 1974 um 
1113 bzw. um 0,9 % auf 123.605 gestiegen. Von der 
Gesamtzahl der ausbezahlten R enten entfielen 
95.959 auf Versehrtenrenten, 16.225 auf Witwen­
(Witwer)renten , 11 .242 auf Waisenrenten und 
179 auf Eltern- und Geschwisterrenten . 

Die folgende Tabelle zeigt die Ver teilung der 
Renten auf die einzelnen Unfallversicherungsträger . 

R ent e n in d e r Unfallvers icherung nach 
V e r s i c h erungs tr ägern 

Versicherungsträger 

Insgesamt . . . . . . .. . .. . .. . ·. · .. ···· ··· ··1 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt . . . . . 
Versicherungsanstalt der Bauern .. . ... .. . . 
Versicherungsanstalt der österreichischen 

Eisenbahnen .. . . . . .... . .. .. . . .. . .. .. . 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 

Zahl der Renten 
Im Dezember 1974 

123.605 

81.263 
35.217 

5.393 
1.732 
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Ein Vergleich mit dem Vorjahr ist wegen der 
A flösung der Land- und Forstwirtschaftlichen 

ozialvers icherungsan talt nicht möglich. Die von 
di sf m Unfallver icherungsträger im tande ge­
führten R nten wurden auf die Allgemein nfall ­
ver ich rungsanstalt und auf die Sozialversicherungs­
an talt d I' Bauel'11 aufg t ilt. Durch dies m­
s hichtung hat ich der Antei l der AJJgemeinen 

nfallversich erungsanstalt weiter erhöht . Im De­
z mber 1974 betreute dieser Versicherungsträger 
66 % aller Rentenempfänger aus der Unfallver­
sicherung ; auf die ozialversicherung anstalt der 
Bauel'11 entfielen 29 %, auf die Ver icherung anstalt 
der österr ichisch n Ei enbahnen 4 % und auf die 
V rsich erung anstal öffentli ch Bedien teter 1 % . 

Eine Gli ederun g der Ver ehrtenr nten nach dem 
Grad d I' Minderung der Erwerb fähigkeit zeigt 
folgende Tabelle: 

Minderung der Erwerbsfiihigkeit 

bis 49 v. H ... .. ....... .... .. 1 
50 v . H . bis 99 v. H ... ..... . 
100 v . H .. ... .. . ... ... ..... . 

Zahl der 
R euten 

84. 157 
10.456 

1.346 

95.959 

Prozentsatz 

87·7 
10·9 

1·4 

100·0 

Der monatliche ufwand für die Ende D zember 
1974 gezahlten R enten betrug 111 ,232.000 . Dies 
b deutet eine Erhöhung um 15·2% gegenüber dem 
Vorjahrsende. Die durchschnittliche Höhe der im 
D zember 1974 au bezahlten nfallrenten erhöhte 
sich geg nüberd m s Iben Z itpunktde Vorjaluesum 
14·2%. Di s ent pricbt etwa der Rentenanpa ung: 

+ 10·4 % mit 1. J änn r , 
+ 3·0 % mit 1. Juli . 
Im K apit I "Anpa ung der Renten und P en ionen 

im Jahr 1974" wird die Rentenanpas ung aus­
führli ch beschrieben. 

Die Durchschnittsrente inschließlich der Woh­
nungsbeihi lfe betrug bei der Allgemeinen Unfall­
versicherungsanstalt 1.083 , bei der Sozialver­
sicherungsanstalt der Bauern 400 , bei d I' Ver-
icherungsan talt der österreichischen Eisenbahnen 

1.227 und bei der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter 1.448 S. Di se errechneten Durch­
schnitt werte sind jedoch nur von einem g ringen 
Aus ag w r· in d n t at ächlichen Verhältni en 
b er entsprech ndes Bild vermitteln die Durch-
chnittswerte der einzelnen R entenarten. 

Höh e d er Durchschnittsrenten einschließ­
lich d er Wohnungsbeih ilfe in d er nfall­

v er si cherung im Dezemb er 1974 

Versicherungstrii.!(er 
Ver- I Witwen- ! . I Eltern-. 

sehrten- (Witwer)- Wrusen- (GeschWl-
I ster)-

renten in S 

Allgemeine Unfallver-
sicherungsanstal t .... 995 1.569 1.065 920 

Versicherung anstalt 
der Bau ern . ...... .. 375 616 421 375 

Versicherungsanstal t 
der ö terreichischen 
Eisenbahnen . ...... 1.147 1.521 1.036 43 

Versicberungsanstalt 
öffentlich Bedien-
steter . .... . . ... ... 1.406 1.670 1.396 

46 

Aber auch bei einem Vergleich der Durchschnit ts­
renten der einzelnen Rentenarten muß berücksichtigt 
werden , daß von 100 Versehrtenrenten 88 lediglich 
ein Minderung der Erwerbsfähigkeit bis zu 49 % 
ausgleichen sollen . Die große Zahl der Teilr nten 
drückt natürlich stark den Durch chnittswert der 
V r ehrtenrenten. Die durchschnittliche Höhe der 
VoJJrenten, da ind Renten an Versehrte mit 
100 %iger Erwerb minderung, liegt hingegen we­
sentlich über der durchschnittlichen Alterspen ion 
eines Arbeiters oder Angestellten. Eine Au nahme­
bilden die VolIrenten bei der Sozialversicherungs­
anstalt der Bauern. 

Du rchschnittliche Höh e d er Vo llr enten 
einschli e ßlich d er Wohnun gs beihilfe nach 

V e rsi cherungs trägern 

Versicherungsträger 

1 

Dezember I Dezember 1 
1973 1974 Erhöhung 

in% 
S 

Allgemeine Unfallver-
sicherungsanstalt . .. . ... . 4.700 1) 5.157 

Sozialversicherungsanstal t 
der Bau ern . . . . . . . . . . . . . 1.705 

Versicberungsanstalt der 
österreichi ehen Ei en· 
bahnen . . . . .... .... . . . . 4.104 4.753 15· 

Versicherungsanstalt öffen t-
lich Bediensteter...... . .. 6. 537 7.12 6 9·0 
1) ohne Renten der ehemaligen Land· und Forstwirt­

schaftlichen ozialversicherungsanstalt. 

über den Anteil der Vollrenten in Prozenten 
der Vers hrtementen unterrichtet folgende Tabelle: 

Ant eil d er Vollrenten in Proz enten d er 
Vers ehrtenren ten 

Versicherungsträger 

Allgemeine Unfallversicherungs-
anstalt ... . ......... . . . ... . 

SozialversicherungsaJ1stalt 
der Bauern ............. . . . 

Versicherungsanstalt der öster­
reichi ehen Eisenbahnen .... 

Versichenmgsanstalt öffentlich 
Bed iensteter . . ........ . ... . 
I) ohne R nten in der Land-

I 
Dezember 1973 1 Dezember 1914 

% 1 % 

1·5 1) 1-5 

1·0 

2·7 2·7 

1·4 1·4 
und Forstwirtschaft. 

P ension sve r s i cherung 
Der Zuwachs an P ensionen war im J ahre 1974 

etwas stärker als im J ahre 1973. In der gesamten 
P ensionsversicherung erhöhte sich im Jahre 1974 
der Stand an P ensionen um 24.166 oder um 1·8%; 
im Jahre 1973 betrug die Steigerung 17 .880 bzw_ 
1·3 % . 

Da sich die Zahl der P ensionsv rsicherten im 
Jahre 1974 nicht so stark erhöhte wie die Zahl der 
P ensionen, i t im J ahre 1974 wieder eine Ver-
chlechterung der R elation zwi ehen den P ensiolls­

versicherten und P en ionsbeziehern eingetreten. Das 
zahlenmäßige Verhältnis zwischen den P ension­
beziehern und Aldiven veränder te sich von 488 : 1000 
im Jahre 1973 auf 492 : 1000 im Jahre 1974. Be­
trachtet man jedoch die Bereiche der unselbständig 
Erwerbstätigen und der selbständig Erwerbstätigen 
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gesondert, dann erhält man unterschiedliche Er­
gebnisse. Wäbrend im Bereich der Pensionsver­
sicberung der Unselbständigen die Zahl der Pen­
sionsbezieher auf je 1000 Pensionsversicherte bereits 
mit dem Jahre 1970 fallende Tendenz aufweist, 
nimmt im Bereich der Pensionsversicherung der 
Selbständigen die Belastung der Erwerbstätigen 
durch die Pensionist en ständig zu . Vorausberech­
nungen haben ergeben , daß si ch dieser Trend auch 
in der Zllkunft fortsetzen wird. 

Die folgende übersicht zeigt, daß das Zahlen­
verhältnis zwischen Pensionsversicberten und Pen­
sionsbeziehern bei den einzelnen Träger:n der Pen­
sionsversicberung äußerst unterschiedlich ist. Bei 
der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter ist 
die Zunabme der "Belastungsquote" auf die Zu­
nabme der Pensionen und einer Stagnation der Zabl 
der Pensionsversicberten zurückzuführen ; bei der 
P ensionsversicherungsanstalt der Angestellten beruht 
das günstige Verllältnis auf einer überproportionalen 
Zunabme der Zahl der Versicherten . 

Zahl der Pensions b ezieher auf je 1000 Pen­
sionsversicherte 

Versicherungsträger 

Insgesamt . ... ..... ........ 

P ensionsversicherungsan stalt 
der Arbeiter 1) •. • . .. . . ..•. 

Versicherungsanstalt der öster-
reichischen E isenbahnen .. . 

P ensionsversicherungsanstalt 
d er Angestellten . . .. . ... . . 

Versicherungsansta lt des 
österreichischen Bergb aues . 

Sozial versicherungsanst alt 
der gewerblichen Wirtschaft 

Sozial versicherungsanstalt 
der Bauel11 . . ... .. ... . . . . 

Versicherungsanst alt des 
öst erreichischen Notaria tes . 

Auf je 1000 Pensionsversicherte 
entfallen Pensionsbezieher 

1971 I 1972 1973 1974 

488
1 

493 488 492 

549 549 546 557 

641 642 657 646 

307 302 2 7 280 

1.476 1.534 1.561 1.573 

549 578 61 0 652 

572 655 694 723 

554 535 540 545 

1) e inschl ießlich der ehemaligen L and- und F orstwirt­
sch aft lichen Sozialversicherungsanstalt . 

Die Entwicklung der Zahl der P ensionisten auf 
je 1000 Pensionsversicher te zeigt die nachfolgende 
Darstellung: 

PfnJ ioni5t~n ~ut je 1000 
Peos ion sv ersichertf 

500 

350 
./ 

V 
./ 

-./ 
/ 

./ 

./ 

1960 62 " 66 68 70 72 "J.hr 

Zahl der P ensionisten auf je 1000 Pensionsversicherte 

Insgesamt wurden im Dezember 1974-
1 ,368.062 Pensionen (Zuschußrenten) ausbezahlt, 
davon 1,083.648 Pensionen in der Pensionsversiche­
rung der Unselbständigen und 284.414 Pensionen 
und Zuschußrenten in der P ensionsversicherung 
der Selbständigen . über die Auf teilung der Pensionen 
und Renten auf die einzelnen Versicherungsträger­
gibt die folgende Tabelle Aufschluß . Um Vergleichs­
werte für die Jahre 1965 und 1970 zu bekommen, 
wurde die Zahl der von der ehemaligen Land- und 
Forstwirtscbaftlichen Sozialversicherungsanstalt aus­
bezahlten Pensionen der Pensionsversicherungs­
anstalt der Arbeiter hinzugezählt . 

Zahl der Pensionen u n d Renten nach Ver­
sicherungsträgern 

Zahl der Pensionen (Renten) 
im Dezember 

Versicherungsträger 
1965 1970 1974 

Insgesamt ....... . . . ... . .. \1 ,122.898 11,276.151 h,368.062 

Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter 1) . ...... ... 659.003 

Versicherungsanstalt der 
öst erreichischen Eisen-
bahnen ... . . . . . ... .. .. . 14.265 

Pensionsversicherungsanst alt 
d er Angest ell ten . . . . . . .. 198.354 

Versicherungsanstalt des 
österreichischen Berg-
b aues . .. . . . . . . . . . . . . . . . 30.068 

Sozialversic berungsanst alt 
der gewerblichen Wirt -
schaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.319 

So:r.ia lversicherungsanstalt 

744.780 776.043 

15.527 15.683 

235.226 261.987 

30.348 29.935· 

107.068 122.003 

der Bauern . . . . . . . . . . . . . 133.546 142.882 162.087 
Versicherungsanstalt des 

österreichischen Notariates 343 320 324 
1) einschließlich der ehemaligen L a nd- und Forst wirt ­

schaft,Iichen Sozialversicherungsanstalt. 

Vom Gesamtstand an P ensionen und Renten 
waren im Dezember 1974 283.415 aus dem Ver­
sicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. 
dauernden Erwerbsunfähigkeit und 594.106 aus dem 
Versicherungsfall des Alters ; die 490.541 Hinter­
bliebe:nenpensionen verteilen sich auf 418.957 Wit­
we:npensionen und 71.584 Waisenpensionen . 

Die Veränderungen gegenüber dem Stand De­
zem bel' 1973 waren je nach Versicherungsträger 
und P ensionsart recht unterschiedlich . Die seit 
einigen Jahren vor allem wegen der Einführung der 
vorzeitigen Alterspension bei langer Versicherungs­
dauer zu beobachtende sinkende Te:ndenz deo 
Standes an P ensione:n wegen geminderter Arbeits­
fähigkeit im Bereich der P ensionsversicherung der 
Un elbständigen hielt auch im Berichtsjahr an . 
Von Dezember 1973 bis Dezember 1974 verringerte 
sich die Zahl der Pensionen aus dem Versicherungs­
fall der geminderten Arbeitsfähigkeit im Bereich 
der Pensionsversicherung der Unselbständigen um 
4.474; im Bereich der P ensionsversicherung der 
Selbständigen erhöhte sich hingegen die Zahl der 
P ensionen aus dem Versicherungsfall der dauernden 
Erwerbsunfähigkeit um 3.347. 

Im Jahre 1974 haben die P ensionsversicherungs­
träger 17.121 Ansuchen um Zuerkennung einer-
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vorzeitigen Alterspension positiv erledigt. Davon 
wurden 16.365 vorzeitige Alterspensionen wegen 
langer Versicherungsdauer und 756 wegen Arbeits­
losigkeit zuerkannt. Am 31. Dezember 1974 wurden 
52.813 vorzeitige Alterspen ionen im Stande geführt, 
davon 49.980 wegen langer Versieh rungsdauer und 
2.833 wegen Arbeitslo igkeit. 

Ein Vergleich zum Dezember 1973 ergibt folgende 
Bild : Die Zahl der vorzeit igen Alterspensionen bei 
langer Versicherungsdauer nahm von 46.838 im 
Dezember 1973 auf 49 .980 im Dezember 1974 zu; 
jene der vorzeitigen Alterspensionen bei Arbeits­
losigkeit ging hingegen im gleichen Zeitraum von 

3.008 auf 2.833 zurück. Die Zunahme der Zahl der 
vorzeitigen Alt erspensionen bei langer Versicherungs­
dauer ist ausschließlich auf die Zunahme der Zahl 
der vorzeitigen Alterspensionen bei der Sozialver­
sicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft zu­
rückzuführen . Diese Pensionsart können die Selb­
ständigen in der gewerblichen Wirtschaft erst ab 
dem 1. J änner 1973 in Anspruch nehmen. Seit diesem 
Zeitpunkt stieg die Zahl der vorzeitigen Alters­
pensionen ständig an. 

Die durchschnittliche Höhe der Pensionen ein­
schließlich Ausgleich zulage und Wohnungsbeihilfe 
ist der folgenden Tabelle zu entnehmen : 

Höh e der Dur c h sc hnitt s p ension en einschließlich Ausgleichszulage und Wohnungs­
b eihilfe im D e z e mb er 1974 

Versicherungsträger 

P ensionsversicherungsanstalt der Arbeiter .. . . . .. . ...... 
Vers.icberungsanstalt der österreichiscben Eisenbahnen .. 
Pensionsversichenm g anstalt der Angestellten ..... . ... . 
Versicherungsanstalt des österreichiscb en Bergbaues ... . 
Sozial versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
Sozial versicherungsanstalt der Bauern 

P ensionen . .. .. .. ........ . . ..... . .... . . .. .... .. ... . 
Zuschußrenten . .. .... ... . . .. . ... . ... . ........... . . 

Versicherungsanstalt des öAterreichiscben Notariates ... . 

Da der Gesamtdurchschnitt bei jedem P en ions­
versicherungsträger von der Zusammensetzung des 
Pensionsstockes stark beeinfiußt wird - ein relativ 
hoher Anteil an Hinterbliebenenpen ionen drückt 
naturgemäß den Gesamtdurchschnitt erheblich -
gibt ein Vergleich, der sich auf die Alterspensionen 
beschränkt, ein den tatsächlichen Verhältnissen 
besser entsprechendes Bild. 

Im Dezember 1974 betrug die Höhe der durch­
schnittlichen Alterspensionen in der P ensions­
versicherung der Unselbständigen zwischen 2.716 S 
(Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter) und 
4.993 S (Versicherungsanstalt des österreichi ehen 
Bergbaues). Ergeben sich also bereits bei den einzelnen 
Trägern der Pensionsversicherung der Unselb tän­
digen bedeutende Unter chiede in der Höhe der 
durchschnittlichen Alterspension, so sind sie im 
Bereich der P ensionsversicherung der Selbständigen 
infolge der unterschiedlichen gesetzlichen Grund­
lagen wesentlich ausgeprägter. Die durchschnitt­
liche Alterspension im Dezember 1974 betrug bei 
der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt­
schaft 2 .593 S, bei der Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern 2.011 S (ohne Alterszuschußrenten , 
deren durchschnittliche Höhe lediglich 1.158 S 
betrug) und bei der Versicherungsanstalt des öster­
reichischen Notariates 12.703 S. Bei der P ensions­
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
wurde der Durchschnittswert aus der echten Alters­
pension und der übergangsalterspension gebildet. 

Gegenüber Dezember 1973 hat sich die durch­
schnittliche Alterspension bei den einzelnen Pensions-
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Da von aus dem Versicherungsfall 
Alle 

I I 
Pensionen der geminderten des Todes 
(Renten) des Al ters Arbeitsfähigkeit I Witwen Waisen 

in S 

2.199 2.716 2.277 1.746 689 
1.865 2.U06 2.098 1.346 637 
3.291 4.204 3.004 2. 307 923 
3.042 4.993 3.388 2.299 961 
2.2 11 2.593 2.305 1.738 660 

1.797 2.0ll 1.780 1.405 482 
1.093 1.1 58 1.145 1.067 618 
6.904 12. 703 11 .625 5.248 1.977 

versicherungsträgern um folgende Prozentsätze er­
höht : 

P ension versicherungsanstalt der Arbeiter . 13,9 % 
Versicherungsanstalt der österreichischen 

Eisenbahnen. . . . . . . . . .. . ..... . . . . . . . 15'5% 
Pen ionsversicherungsanstalt der Ange­

stellten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13'4% 
Versicherungsanstalt des österreichischen 

Bergbaues . ... . . .. ............ . . .. . 14'7 % 
Pens:.onsversicherungsanstalt der gewerb-

lichen Wirtschaft . . ....... . . . .. . . .. . 17'1% 
P ens! on versicherungsanstalt der Bauern 

Al1ierspension ........ . ...... . ... ... 13,8% 
Al1;erszuschußrenten ... .. . . . ... . .. . . 16'6% 

Versicherungsanstalt des österreichischen 
Notariates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18'6% 

Die teigerung der Durchschnittspensionen ge­
genüber 1973 ist vor allem durch die Höhe des 
Anpassungsfaktors bestimmt. Durch die 30. Novelle 
zum ASVG. wurde eine Verbesserung der Richt­
zahlberechnung vorgenommen . Die zweijährige An­
passungsverzögerung wurde um ein halbes Jahr 
vermindert, wodurch der ursprünglich mit 8·7 % 
errechnete Faktor für 1974 eine Erhöhung auf 
10'4% erfuhr . Eine weitere Verbesserung wurde 
dadurch erreich t, daß die neu zuerkannten Pensionen 
mit einem tichtag ab 1. J änner 1974 ohne Ver­
zögerung bereits mit Beginn des dem Stichtag 
folgenden Kalenderjahres anzupassen sind. Diese 
Änderungen des Dauerrechtes mit einem zusätzlichen 
Anpassungsschritt machten zur Vermeidung des 
Entstehens eines " Altpensionistenstockes" ent-

3 • 

III-23 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)48 von 270

www.parlament.gv.at



.. 

.. 

ßprechende Bestimmungen des übergangsrechtes für 
bereits laufende Pensionen notwendig. Pensionen 
mit einem Stichtag vor dem 1. Jänner 1973 wurden 
zusätzlich um 6% (in zwei Etappen, je 3% am 1. Ju­
li 1974 und 1. Juli 1975) angehoben. Pensionen mit 
einem Stichtag im Jahre 1973 wurden per 1. Jänner 
1974 um 7'5 % angehoben (vergleiche Kapitel 
"Anpassung der Renten und Pensionen im 
Jahre 1974"). 

Infolge der Pensionsanpassung ergab sich für das 
Jahr 1974 zumindest eine Erhöhung der Durch­
ßchnittspensionen gegenüber dem Vorjahr um 13,4%. 
Die darüber hinausgehende Steigerung ist darauf 
zurückzuführen, daß die durchschnittliche Höhe des 
Neuzuganges an Pensionen größer ist als die durch­
schnittliche Höhe der weggefallenen Pensionen. Aber 
auch die stärkere Anhebung der Ausgleichszulagen 
hat bei dieser Durchschnittsbildung Einfluß auf 
die Steigerungsraten. 

Die Höhe der durchschnittlichen Alterspensionen 
bei langer Versicherungsdauer betrug im Dezem­
ber 1974 im gesamten Bereich der Pensionsver­
ßicherung der Unselbständigen 4.434 S, in der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt­
schaft 3.286 S. Einen überblick über den Durch­
schnittswert dieser Pensionsart bei den einzelnen 
Pensionsversicherungsträgern sowie die Steigerungs­
raten gegenüber Dezember 1973 gibt die nachstehende 
Tabelle. 

Vorzeitige Alterspension wegen lan ger 
Versi cher un gsda u er 

Versicherungsträger 

Pensionsversicherungs-
anstalt der Arbe;ter 2) 

Versicherungsanstalt 
der österre ichischen 
Eisenbahnen ........ 

Pensionsversicherungs-
anstalt der Ange-
stellten .. ..... ..... 

Versicherungsanstalt 
des österre ichischen 
Bergbaues . .. ...... 

ozialversicherungsan-
stalt der gewerblichen 
Wirtschaft .... ... .. 

Zahl der 
vorzeitigen 

Alters­
pensionen 

32.942 

360 

13.117 

873 

2.688 

Durch­
schnitts­

pension im 
Dezember 

1974 1 ) 

in S 

4.019 

4.270 

5.426 

5.294 

3.286 

Steigerung 
der Pensi­

onen 
1974-1973 

in% 

15·1 

14· 2 

13·3 

15·6 

25·1 

1) einschließlich aller Zulagen (ohne Familienbeihilfe). 
') einschließlich der Land- und Forstwirtschaftlichen 

Sozialversicherungsanstalt. 

Erreicht das Gesamteinkommen nicht die Höhe 
des Richtsatzes, so hat der Pensions berechtigte 
einen Anspruch auf Ausgleichszulage zur Pension, 
und zwar in der Höhe der Differenz zwischen Ge­
samteinkommen und Richtsatz. Das Ausgleichs­
zulagenrecht wurde mit der 29. Novelle zum ASVG. 
und den entsprechenden Novellen zum GSPVG. 
und B-PVG. reformiert; unter anderem hat die 
Novelle einen sogenannten Familienrichtsatz ge-

4 

schaffen, dafür wird aber auch bei der Ermittlung 
der Ausgleichszulage das gesamte Nettoeinkommen 
des anderen Ehepartners berücksichtigt. 

Für 1974 standen die einzelnen Richtsätze in 
folgender Höhe in Geltung: ab 1. J;;o- ab 1. Juli 

Für Pensionsberechtigte aus ner 1974 1974 
Schilling 

eigener Pensionsversicherung, 
wenn sie mit dem Ehegatten 
(Ehegattin) im gemeinsamen 
Haushalt leben. . . . . . . . . . .. 2861 

Alleinstehende . . . . . . . . . . . . . . . 2000 
Für Pensionsberechtigte auf 

Witwen(Witwer)pension .... 2000 
Für Pensions berechtigte auf 

Waisenpension: 
bis zur Vollendung des 24. Le-

bensj ahres .............. . 747 
falls beide Elternteile ver-

storben sind ..... . ..... . 1122 
nach Vollendung des 24. Le-

bensj ahres ... ... . ... ..... 1327 
falls beide Elternteile ver-

storben sind . .. .. . .... .. 2000 

2947 
2060 

2060 

769 

1156 

1367 

2060 

Der Richtsatz wurde mit 1. Jänner 1974 um 216 S 
und mit 1. Juli 1974 um 222 S für jedes Kind, 
dessen Nettoeinkommen den Richtsatz für einfach 
verwaiste Kinder bis zur Vollendung des 24. Lebens­
jahres nicht erreicht, erhöht. 

Die Zahl der Ausgleichszulagenbezieher sowie die 
durchschnittliche Höhe der Ausgleichszulage je 
Empfänger wird in nachstehender Tabelle dar­
gestellt. 

Ausgleichszulagen im D ezember 1974 

VersiCherungsträger 
Zahl der 
Znlagen 

Insgesamt ......... .. ..... ... ...... 1 372 _704 

Pensionsversicherungsanstalt der 

I 
s~:~t"je 

Empfänger 
In S 

1 707 '40 

Arbeiter \) .. .. .......... .. . . ..... 224.184 652'15 
Versicherungsanstalt der österreich i -

schen Eisenbahnen . . . ............ 2.212 527'31 
Pensionsversicherungsanstalt der 

Angestellten .. . ........ . .. . ...... 13.977 566'21 
Versicherungsanstalt des österreichi-

schen Bergbaues. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.440 632'48 
Sozialversicherungsanstalt der 

gewerblichen Wirtschaft ....... . . . 47.352 981'82 
Sozial versicherungsanstalt der 

Bauern ... . .... . ..... ... . . ..... . 80.539 733'42 
1) einschließlich der ehemaligen Land- und Forstwirt­

schaftlichen Sozialversicherungsanstalt. 

Erstmals liegt auch eine getrennte statistische 
Erfassung der Bezieher von Ausgleichszulagen zu 
Direktpensionen nach Alleinstehenden und Ehe­
paaren vor. Im Dezember 1974 erhielten insgesamt 
222.884 Bezieher einer Direktpension eine Ausgleichs­
zulage ; davon wurden in 90.879 Fällen die Aus­
gleichszulagen unter Zugrundelegung des Richtsatzes 
für Verheiratete und in 132.005 Fällen die Aus­
gleichszulagen nach dem Richtsatz für Alleinstehende 
berechnet. überraschenderweise sind die Unter­
schiede in der Höhe der Ausgleichszulage nicht 
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be orders groß: Für Verheiratet e betrug die durch­
sclmittlich e Au sgleichszulage 798 S, für Allein­
st ehen de 747 S. Die Ursachen dieser Entwicklung 
dürftm darin liegfl) , daß in vielen FäHen der Ehe­
gatte (die Eh egattin) noch en w rbstätig ist und das 
Enver seinlw mmen dieser P ersonen auf die Höhe 
drAusgleichszulage anger chn t wird. 8.132 Aus­
gleichszulagen bezieher erhielt en den Erhöhungs­
betrag für Kinder. 

Im Bereich der P en ionsversicherung der n elb­
ständigen verringert e sich seit 1971 die Zahl der 
Ausgleich zulagenempfänger von Jahr zu Jahr. ie 
erreichte Ende Dezember ]974 mit 244.813 den bi her 
relativ tief ten Stand. Da die Au gleichszulagen 
einen verläßli chen Meßwert für die Zahl der Be­
zieher von Mindesteinkommen dar t eilen , wird 
durch di ese Entwicklung auch der Beweis für 
ständige H ebung de Leben standards im untersten 
Einkommensbereich erbracht. 

Ende Dez mber 1974 beanspruchten nur noch 
22·6 % aller P en ion bezi her eine Ausgleichszulage. 
Im Dezember 1971 waren e noch 24,7% und Ende 
1967 waren s noch 2 ·1 %. Trotz einer bemerken _ 
werten Zunahme der Zahl der P ensionen und einer 
Erhöhung der Ri chtsätze für die Ausgleichszulagen , 
die in manchen Jahren über dem Anpa ung faktor 
lag, war die Zahl d r Au glcich zulagen mpfänger 
im Dezember 1974 ab olut gleich hoch wi e im De­
zember 1964. 

Auch bei der ozialversicherungsan talt der ge­
werbli chen Wir t chaf zeigt die Zahl der Bezieher 
von Ausgleichszulag n in den I t zten J ahren ine 
leicht fallende Tend nz, während ie bei der ozial­
ver ich rungsan talt der Bauern seit der er t ­
maligen Gewährung im J ahre 1971 noch immer 
an t eig. 

Die nachfolgende Darstellung zeigt di e Entwicklung 
der durch chnittlich n Höhe der Ausgleich zulage je 
Empfänger in den J ahren 1960 bis 1974 
Schilling 
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In dem Leistungskatalog der einzelnen P ensions­
versicherungsgesetze sin d auch Leistungen der Ge-
undheitsfürsorge und der R ehabilitation vorgesehen , 

die vor allem die Erhaltung und Wiederherstellung 
der Arbeit fähigkeit zum Ziele haben . Das Heilver­
fahren kann durch eine Einweisung in eine Kranken­
ansta.It, onderkrankenanstalt , in ein Kurheim oder 
Erholungs(Genesungs)heim gewährt werden . Im 
Jahre 1974 tanden den Pensionsversicherungs­
träg rn zur gesundheitlichen Betreuung ihrer Ver­
sicherten 27 Einrichtungen mit 3.004 Betten zur 
Verfügung. Davon sind sech Sonderkrankenkan­
stalten und zwei R ehabi litationszentren mit zu­
sammen 1.200 Betten für R ehabi]j tationsmaßnahmen 
geeignet. Im Jahre 1974 wurden in diesen R ehabj]j­
tationszentren etwa 10.000 P ersonen behandelt. Die 
durch chnittliche Behandlungsdauer beträgt etwa 
40 bi 50 Tage. 

Gebarung 

All ge mein e 
Betrachtet man die ö terreichische Sozialver-

icherung mit ihren verschiedenen Zweigen und 
Anstalten al Ganzes, so sind die Gebarung ergebnisse 
de J ahre 1974 noch al gün tig zu bezeichnen. 
Obwohl die Ausgaben im Bericht jahr tärker stiegen 
(+ 1 ,9% ) als die E innahmen (+ 16'7 % ), konnten 
die ozi alversicherung ·träger insgesamt das Ge-
chäft jahr 1974 mit einem Gebarungsüberschuß 

von 1·97 Milliarden chilling (2,6 % der Gesamt­
einnahmen ) abschließen. Im J ahre 1973 betrug 
allerding der Gebarung über chuß 4,3 % der Ge-
amteinnahmen . Be onders in der Krankenver­

sich rung verringerte sich der Einnahmenüber chuß 
von 5,6% der Gesamteinnahmen auf 0'7 % . Der 
Gebarung überschuß der Pen ion versicherungsträger 
änder te sich nur wenig, doch chlug sich die Ausgaben­
steigerung in einer stärkeren Inanspruchnahme 
de Bundesbeitrages nieder . 

Die folgende Tabelle gibt einen überblick über die 
Entwicklung der Einnahmen und Au gaben in den 
einzelnen Zweigen der ozialver ichernng. 

Ge bar n n gs üb er s i ch t 

V ersicherungszweig 

Sozia l versicherung 
insgesamt 

Krankenver ichenmg . . 

Unfallver icherung . ... 

P ensionsversicherung . . 

Jahr 

1973 
1974 

1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 

Ei ll- I I nahmen A lIsgabcn aldo 

Millionen Schilling 

66 .196 I 63. 337 1 + 2.859 
77.28 1 75.307 + 1.974 

17 .457 16.48 7 + 970 
20.496 20.355 + 14 1 

3.047 2.831 + 216 
3.404 3.2 5 + 119 

45.692 44.019 + 1.673 
53.3 1 51.667 + 1.714 

Von den Gesamteinnahmen entfielen 57.952 Mil-
lionen (75,0 % ) auf Ver ichertenbeiträge und 
12.583 Millionen S (16,3 % ) auf Bundesbeiträge. 

Von den Gesamtausgaben entfielen 93'1 % auf 
Ver icherungsleistungen und 3'7 % kostete die Ver­
waltung. 

.4 
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Verwaltungskosten der Sozialversicherung 
(1974) 

Versicherungszweig 

Krankenversicherung . . ....... . 
Unfallversicherung ........... . 
P ensionsversicherung .... . . . . . 

in 1000 

812 '376 
291'993 

1.650'225 

Betrag 

In % der 
Gesamt­

einnahmen 

4·0 
8'6 
3-l 

Insgesamt . . . ... . . . .... . ..... 1 2.754'594 3·6 

Die Gebarungsergebnisse des Jahres 1974 sowie 
die Ursachen der Veränderungen gegenüber dem 
Vorjahr werden, getrennt nach Versicherungs­
zweigen, in den folgenden Abschnitten behandelt. 
Eine übersicht über die Gesamtgebarung enthält der 
Tabellenanhang auf Seite 163 

Kranken versicherung 

Im Jahre 1974 überschritt in der Krankenver­
sicherung insgesamt das Gebarungsvolumen die 
20-Milliarden-Schilling-Grenze. Die Gesamteinnah­
men betrugen in diesem Versicherungszweig 
20.496 Millionen S, die Gesamtausgaben 20.355 Mil­
lionen S. Gegenüber dem Jahre 1973 erhöhten sich 
die Einnahmen um 17'4 %, die Ausgaben um 23,5%. 
Der Gebarungsüberschuß des Berichtsjahres betrug 
0'7 % der gesamten Einnahmen. Geringe überschü se 
wurden sowohl im Bereich der Unselbständigen als 
auch im Bereich der Selbständigen erzielt . 

Die Entwicklung der Gebarung im Jahre 1974 
wurde durch verschiedene Faktoren ehr stark be­
einflußt. Novellierungen und Neuregelungen im 
Sozialrecht owie Änderungen der Rechnungsvor­
schriften hatten einen Einfluß auf die Entwicklung 
der Einnahmen und Ausgaben . Hervorzuheben sind 
zwei tiefgreifende Änderungen: 

a) Einführung des Entgeltfortzablungsgesetzes 
b) Bildung von Rücklagen in der Krankenver­

sicherung 

Mit 1. September trat das Gesetz über die Fort­
zahlung des Entgeltes bei Arbeitsverhinderung durch 
Krankheit (Unglücksfall), Arbeitsunfall oder Berufs­
krankheit, kurz Entgeltfortzahlungsge etz (EFZG.) , 
in Kraft. Da nun die Krankenversicherungsträger 
für die Zeitdauer der Fortzahlung des Entgelt es kein 
Krankengeld zu erbringen haben und aus diesem 
Grunde der Krankenversicherungsbeitrag für Ar­
beiter von 7'5% auf 6,3 % - ab 1977 auf 6,0 % -
herabgesetzt werden konnte, wurden durch dieses 
Gesetz sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben 
im Bereich der Krankenversicherung der Un elb­
ständigen sehr stark beeinflußt. Vor allem die Geld­
leistungen werden durch dieses Gesetz an Bedeutung 
verlieren, da sich die Aufwendungen für die Kranken­
unterstützung - bisher die viertgrößte Post in 
diesem Versicherungszweig - stark verringern 
werden. 

Als zweites wirken sich die vom Bundesministe­
rium für soziale Verwaltung verfügten Änderungen 

der Rechnungsvorschriften sehr stark auf das Ge­
barungsergebnis aus. Auf Grund dieser Verfügung 
sind 
1. die Differenz zwischen 2 % der Versicherten­

beiträge und den tatsächlichen Ausgaben für 
Jugendlichen- und Gesundenuntersuchungen, 

2. der überschuß aus der erweiterten Heilbehandlung 
bei den nach dem B-KUVG. eingerichteten 
Kassen, 

3. die Dotierung des Unterstützungsfonds 
unter der neuen Position " Zuweisung an Rücklagen" 
zu verbuchen. Im Jahre 1974 wurden von den Kran­
kenversicherungsträgern insgesamt 411 Millionen S 
diesen Rücklagen zugeführt. 

Weitere die Gebarung der Krankenversicherungs­
träger beeinflussende Änderungen des Sozial ver­
sicherungsrechtes sind im Kapitel " Die Entwicklung 
des österreichischen Sozialversicherungsrechtes im 
Jahre 1974" beschrieben. 

Durch die Eingliederung der Landwirtschafts­
krankenkassen in die Gebietskrankenkassen und 
durch die Zusammenfassung der gewerblichen Selb­
ständigen-Krankenkassen in der Sozialversicherungs­
anstalt der gewerblichen Wirtschaft konnte die Zahl 
der pa iv gebarenden Krankenversicherungsträger 
von 13 im Jahre 1973 auf 5 im Jahre 1974 reduziert 
werden. E inen Gebarungsabgang hatten die Wiener, 
die Burgenländische und die Steiermärkische Ge­
bietskrankenkasse owie die Betriebskrankenkassen 
der Austria Tabakwerke-Aktiengesellschaft und der 
Wiener Verkehrsbetriebe zu verzeichnen. 

Betracht t man die einzelnen Leistungsarten, so 
ist folgende Entwicklung zu beobachten: 

Von den wichtig ten Leistungsarten hat sich 
gegenüber dem Jahre 1973 der Aufwand für " Zahn­
behandlung und Zahnersatz" sowie für "ärztliohe 
Hilfe" am stärksten erhöht. Die hohe Steigerungsrate 
bei Zahnbehandlung und Zahnersatz von 65,6 % 
wird unter anderem auf den Nachholbedarf an Lei­
stungen zurückgeführt, der bei den Versicherten als 
Folge de mehr als halbjährigen vertragslosen Zu tan­
des zwischen den ASVG.-Krankenversicherungsträ­
gern und Zahnbehandlern aufgetreten ist . Der ver­
tragslose Zustand i t erst im Dezember 1973 beendet 
worden. Einen weiteren wichtigen Grund für die große 
Kostensteigerung im Bereich der Zahnbehandlung 
bilden die Leistungsverbesserungen durch die 29. 0-

velle zum ASVG., die sich ebenfallsinfolge des ver­
tragslosen Zustandes erst 1974 finanziell voll ausge­
wirkt haben. Für die betragsmäßig größte Aus­
gabenposition " ärztliche Hilfe" haben die Kranken­
versicherungsträger im Jahre 19745.085 Millionen S 
aufgewend t, d . s. um fast 1 Milliarde Schilling 
m ehr als im Vorjahr. Der Aufwand für Anstalts­
pflege und Hau pflege stieg um 16·1 % auf 4.479 Mil­
lionen S. Der Aufwand für Krankenunterstützung 
verringerte sich infolge der Einführung des Entgelt­
fortzahlungsgesetzes von 1973 auf 1974 um 189 Mil­
lionen Sauf 1.797 Millionen S. 

Einen über.blick über die Entwicklung der einzel­
nen Leistungsarten in den Jahren 1973 und 1974 
gibt folgende Tabelle: 
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Au sga ben der Krankenversicher u ngs­
t r ä ge r i n d e n J a h I' e n 1973 und 1974 na c h 

Ge ba run gs posi ti one n 

1\173 1974 Differenz 
Bezeichnung 

in 1000 Schiling 

Ge amtausgaben . . ... . 116.4 6·!)32 120.355.201 3. 6 ·269 

Ärztliche Hilfe ... .. . . 
H eilmittel ....... . . . . . 
H eilbehelfe ... .. .... . 
Zahnbehandlung, Zahn· 

4.144,002 
2.615'7 10 

234· 

ersatz . . . . . . . . . . . . . . 1.012·539 
Anstaltspflege, Hau· 

5.0 5·45 
3.093·757 

317·202 

1.676·742 

941·456 
47 ·047 

2·314 

664·203 

pflege ... . . . ... . .. . 3. 5 ·924 
Krankenunters tützung . 1.!) 5·682 
Mutter chaftsle i· 

4.479'370 620·446 
1.796·636 - 1 9·046 

stungen ......... . . 
Erwe iterte H eilfürsorge 
Jugendlichen. und Ge· 

sundenuntersuchun· 
gen ... . .......... . 

Bestattungsko tenb i-
trag . .. . ....... . .. . 

Fahrtspesen, Transport-
kosten . .... . . ..... . 

Kontrolle und Verrech-
nung . .. . ... ...... . 

Verwa ltung aufwand .. 
onstig Ausgaben . . .. 

Zuweisung an Rückla-
gen ....... . .... . . . 

822·50 1.l03·504 
299·114 336·427 

33·010 

275·924 314·5 

214·916 255·90 

121·979 
602·034 
29 ·71 2 

141·977 
12·376 

497 ·22 1 

4 11·025 

2 0·996 
37·313 

33·010 

38·664 

40·992 

1!)·99 
210·342 
19 ·509 

411·025 

Der ufwand für An taltspflege hat ich in den 
letzten zehn J ahren relativ weitaus tärker erhöh t 
als die Aufwendungen für die anderen finanziell 
bedeutsamen Po itionen. Absolut ist jedoch der 
Aufwand für ärztliche Hilfe am stärk ten gestiegen. 

eit 1964 stiegen die Ausgaben für H eilmittel auf 
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Entwicklung der Ausgaben für die vier bedeut amsten 
Leistungsar ten in der Kranken versicherung. 
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das 3'3fache, für Zahnbehandlung und Zahnersatz 
auf das 3'2fache, für ärztliche Hilfe auf das 3'lfache, 
für Krankenunterstützung auf da 2'Ofache, hin· 
gegen für die Anstalt. pflege auf das 3·8fache. Die Ent· 
wicklung der Au gaben für die vier bedeutsamsten 
Leistungsarten veranschaulicht die Dar tcllung 
links unten. 

Je beitragzahlend n Versicherten hatten die 
Krankenver icherungsträger im Jahre 1974 4.466 S 
an Ge amteinnahmen zu verzeichnen, davon entfielen 
3.972 S auf Beitrag innahmen, der Rest verteilte 
ich auf sonstige Einnahmen bzw. auf den nur 

in der Bauernkrankenversicherung vorgesehenen 
Bundesbeitrag. Die Gesamtau gaben je Versicherten 
betrugen 4.435 S, wobei auf die drei Positionen 
" ärztliche Hilfe" , " H eilmittel" und " An talts· 
pflege" allein 2.758 entfielen , d . s . mehr als 
60 % der Ge amtaufwendungen. Über die Einnahmen 
und Au gaben je Ver icherten in der Krankenver· 
icherung gibt die folgende Tabelle Auskunft: 

Einnahmen und usga b e n j e Vers i ch erten 
in d e r Kr anke n ve r s i cher un g 

1973 I 1974 Differenz 1974 
gegenüber 1973 

Bezeichnung 

I 
KOPfq~ote in 

S % 

Gesamteinnahmen ..... 3.862 4.466 + 604 + 15'6 
Davon 

Be itragseinnahm n 3.456 3.972 + 516 + 14·9 
Bundesbe itrag ') .... 68 70 + 2 + 2·9 
Sonstige Einnahmen 338 424 + 86 + 25·4 

Gesamtau gaben ... . .. 3.647 4.435 + 7 + 21·6 
Ärztliche Hilfe ..... 917 1. 108 + 191 + 20·8 
Heilmittel . ... ..... 57 674 + 96 + 16·6 
Zahn b ehandlung, 

Zahnersatz ... .. . . 224 36ö + 141 + 62·9 
Anstaltspflege, H aus-

pflege . ... ..... . . . 854 976 + 122 + 14·3 
Krankenunterstüt-

zung .. ...... . . .. 439 392 - 47 - 10,7 
Andere Leistungen .. 409 514 + 105 + 25·7 
Übrige A usgaben ... 226 406 + 180 + 79·6 

') nur in der B auernkrankenversicherung . 

Dem Ausgleichsfonds der Krankenversicherungs­
träger wurden im J ahre 1974 Beiträge der Gebiets­
krankenkassen und der Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues in der Höhe von 120·1 Mil­
lion n und ein Beitrag de Bundes in der Höhe 
von 50 Millionen ,insge amt also 170·1 Millionen S 
zugeführt. Bis einschließlich des Jahres 1973 waren 
die Beiträge der dem Au gleichsfonds angehörenden 
Krankenversicherung träger mit 0'5% ihrer Bei­
trag einnahmen festgesetzt. Damit wuchsen d ie 
Beitragszahlungen an den Au 'gleichsfonds ent· 
sprechend den Beitragseinnahmen der Kranken­
ver icherungsträger. Ohne Berücksichtigung der mit 
der 31. Novelle zum ASVG. rückwirkend vorge­
nommenen Erhöhung des Beitragssatzes hätte sich 
dadurch in An tieg der Beitrag leistungen um 
18'4 % gegenüber dem Jahre 1973 ergeben. Durch 
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die 31. Novelle zum ASVG wurde, um dem Aus­
gleichsfonds der Krankenversicherungsträger die 
für die Erweiterung seiner Aufgaben erforderlichen 
finanziellen Mittel zuzuführen, der Beitragssatz rück­
wirkend ab 1. Jänner 1974 von 0'5 % auf 1'0% 
der Beitragseinnahmen erhöht. Dadurch flossen im 
Jahre 1974 dem Ausgleichsfonds der Krankenver­
sicherungsträger an Beiträgen der Gebietskranken­
kassen und der Versicherungsanstalt des öster­
reichischen Bergbaues 120·1 Millionen S zu. Dies 
bedeutet gegenüber dem Jahre 1973 eine Steigerung 
um 137 % . Der Beitrag des Bundes ist seit der Er­
richtung des Ausgleichsfonds im Jahre 1961 mit 
50 Millionen S unverändert geblieben. 

trägern Zuschüsse und Zuwendungen aus dem Aus­
gleichsfonds in folgender Höhe gewährt: 

Zuschüsse 
Versicherungstriiger 

Zuwen­
dungen 

Summe 
der Zu­
schüsse 
und Zu-

wen­
dungen 

in 1000 Schilling 

Insgesamt __ .. .. .... . . . ... .. .. 1116.406 1512.906 1629.312 

Im Jahre 1974 wurden drei Zuwendungen aus dem 
Ausgleichsfonds im Gesamtbetrag von 93·9 Mil­
lionen S zuerkannt, und zwar erhielt 

die Gebietskrankenkasse Wien 35 Millionen S, 
die Gebietskrankenkasse Oberösterreich 36·7 Mil­

lionen Sund 
die Versicherungsanstalt des österreichischen Berg­

baues 22·2 Millionen S. 

GKK Wien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34·345 
GKK Burgenland . . . . . .... ... . -13·425 
GKK Oberösterreich . .. . . . . . . . . 
GKK Steiermark. . . . . . . . . . . . .. 18·227 
GKK Kärnten ... . .... . .. . . .. . 

LKK Wien . . .. . . . ... . . ... . .. . 
LKK Niederösterre ich .. . . .... . 
LKK Burgenla nd ... ... .. .. . .. . 
LKK Oberösterre ich . ... . . . . . . . 
LKK Steiermark .. .. . ... ..... . 
LKK Kärnten ...... .. ... . ... . . 
LKK Salzburg . ..... ... . . .. . . . 
LKK Tiro1 . . . ........ . .... . . . 

VA des öst. Berbgaues . . . . . ... . 

10·336 
2·652 

11·979 
16·826 
2·337 
1·643 
4·636 

141·268 
28·581 
70·975 
31·214 
13·333 

1·500 
38·300 

8·886 
17·048 
32·641 
10·173 

6·514 
2·585 

109·888 

175·613 
42· 006 
70·975 
49·441 
13·333 

1·500 
48·636 
11·538 
29·027 
49·467 
12·510 
8·157 
7· 221 

109·888 

Die den Kassen zustehenden Zuschüsse aus den 
Mitteln des Ausgleichsfonds in der Höhe von 26·5 Mil­
lionen S wurden erst im Jänner 1975 überwiesen 
und scheinen daher erst in der Erfolgsrechnung 1975 
auf. Seit Errichtung des Ausgleichsfonds im Jahre 
1961 wurden den einzelnen Krankenversicherungs-

Einen Gesamtüberblick über die Gebarungser­
gebnisse in der Krankenversicherung vermittelt die 
nachfolgende Tabelle. Neben einer Gliederung nach 
den einzelnen Leistungsarten ist auch eine 
Gliederung nach den verschiedenen Krankenver­
sicherungsgesetzen vorgesehen. 

Ge bar u n g se I' g e b n iss ein d er Kr a n k e n ver sie her u n g 1) 

Bezeichnung 

Einna hm e n insgesamt . ... ..... ... ... . . . . ..... . . 1 
Ausgab e n insgesamt .... ... . . . ..... . .... . ... ... . 
Saldo .. .... .. ..... .. . . . .. .. . . . .. . . .. . . . . ... ... . 

Ärztliche Hilfe .. . . . ... . . .. . . . .. . ... . ............ . 
H eilmittel (Arzne ien) .... . . ..... ... .. . ... ... . ... . 
H eilbehelfe ... . .. . .. . . ..... .. .... . . .... . . ... . . .. . 
Zahnbehandlung, Zahnersatz . . ... . . .. . ... .. . .... . . 
Anstaltspflege, Hauspflege ... . . . ... . . ... . . . . . .... . 
Krankenunterstützung .... . . . ... ........ .. ...... . 
Mutterschaftsle istungen .. . . . .. . . . . .. . .. . . ... . .... . 
Et'weiterte H eilbehandlung, Krankheitsverhütung . . . 
Jugend1ichen- und Gesundenuntersuchung ... .. . . .. . 
Bestattungskostenbeitrag ... . . . . ...... . ..... .. . . .. . 
Fahrtspesen und Transportkosten für Leistungsemp-

fänger .. .. .. .. .... .... . . . .. .. .. . .. . .......... . 
Kont·roll- und Verrechnungsaufwand . .. . . . .. .. . ... . 
Allgemeiner Verwaltungsaufwand .. . ...... .. . ..... . 
Sonstige Ausgaben . . . ... . .. . . . ........ . . . . . .. ... . 
Zuweisung an Rücklagen . ... . . ... . .. .......... . . . 

1) Erstellt auf Grund der Erfolgsrechnungen. 

Unfall versi cherung 

Kranken­
versicherung 

zusammen 

20.496' 077 1 
20.355,201 
+ 140·876 

5.085,458 
3.093·757 

317·202 
1.676·742 
4.479·370 
1. 796·636 
1.103·504 

336·427 
33·010 

314·588 

255·908 
141·977 
812·376 
497·221 
411·025 

ASVG. 

16.008' 744 1 
15.972,010 
+ 36·734 

3.846·359 
2.242,015 

241·726 
1.303·042 
3.389,928 
1. 786·502 
1.042·856 

184·166 
30·902 

241·2 12 

209·991 
109·575 
605·082 
439·801 
298·853 

davon nach dem 

B-KUVG. I GSKVG. B-KVG. 

Angaben In 1000 S 

2.573,654 924·591 989·088 
2.509,821 917·401 955·969 
+ 63·833 + 7·190 + 33·119 

791·443 278·888 168·768 
453·479 165·531 232·732 

41·618 17·958 15·900 
241'935 75·988 55·777 
529·338 249·478 310·626 

10·134 
39·821 4·524 16·303 

131·333 8·252 12·676 
0'316 1·792 

28·990 12·817 31-569 

20·469 8·756 16·692 
22·481 5·277 4·644-
99·486 49·909 57·899 
37·514 10·642 9·264 
71·598 19·247 21·327 

Die vier Unfallversicherungsträger erzielten im 
Jahre 1974 Gesamteinnahmen im Betrage von 
3.404'4 Millionen S, denen 3.285,2 Millionen S an 
Gesamtausgaben gegenüberstanden ; der Gebarungs­
überschuß betrug somit 119·2 Millionen S. Der größte 
Teil des Mehrertrages entfiel auf die Allgemeine 

Unfallversicherungsanstalt. Aber auch die Sozial­
versicherungsanstalt der Bauern - als Nachfolge­
träger der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozial­
versi cherungsanstalt für diesen Versicherungszweig -
verzeichnete infolge des Bundesbeitrages in der Höhe 
von 107 Millionen Seinen Gebarungsüberschuß von 
46 Millionen S. Die Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter als Unfallversicherungsträger mußte im 
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Jahre 1974 einen Gebarungsabgang in der Höhe 
von 2,472.000 S in Kauf nehmen. Die Ursache 
für diese Entwicklung liegt darin, daß dieser Ver­
sicherungsträger den Beitragssatz durch die Satzung 
zu niedrig festge etzt hat. Auf Grund der gesetzlichen 
Bestimmungen beträgt der höch tmögliche Beitrag -
atz 0'5%, durch die atzung kann die er Beitrag -
atz reduziert werden. Für das Jahr 1974 stand nur 

ein Beitrag atz in der Höhe von 0,27 % in Geltung. 

Die eit dem Jahre 1964 vom Ge etzgeber der All­
gemeinen Unfallver icherung an talt auferlegte Ver­
pflichtung zur berweisung eine. Betrages an di 
P ensionsver icherung i t im Jahre 1974 ausgelaufen. 
Im Verlaufe die e Zeitraumes hat der genannte 
Unfall ver icherung träger der P ension versicherung 
insgesamt einen Betrag von nahezu 1·5 Milliarden 
Schilling zur Verfügung gestellt. 

Gemäß § 13 Abs. 5 des Entgeltfortzahlung ge­
setze hat die Allgemeine nfall versicherungsanstalt 
jährlich einen Beitrag in der Höhe von 1'5 % der 
im abgelaufenen Kalenderjahr erwach enen Erstat­
tungsaufwendungen an den beim Hauptverband für 
Zwecke de Erstattung au. gleiches errichteten Er-
tattungsfonds zu lei ten. Für die Monate ptem­

ber bis Dezember 1974 hatte dieser Versicherungs­
träger an den Hauptverband 21·6 Millionen S zu 
überweisen ; da da an die Arbeiter fortgezahlte 
Entgelt während der krankheit bedingten Arbeits­
verhinderung auch in der Unfallversicherung bei­
tragspflichtig ist, fließen diese Mittel der Allgemei nen 

nfallversich rungsan talt wiederum als Beitrags­
mehreinnahmen zu. 

Gegenüb r dem Vorjalu- erhöhten sich die Gesamt­
einnahmen um 11·7 %, die Ge amtausgaben hin­
gegen um 16'0%. Rund die Hälfte de Aufwande 
entfiel auf R entenzahlungen und etwa ein Viertel 
auf die Unfallheilbehandlung. Die Gebarungsergeb­
nis e in der Unfallversicherung in den Jahren 1973 
und 1974 zeigt folgende Tabelle: 

Gebarungsergebnisse in d er Unfall­
versich e rung 

Bezeichnung 

Gesamteinna hmen . ... .... . 
Beiträge für Versicherte . . 
Bundesbeitrag . ........ . 
Sonstige Einnahmen ... . . 

Gesamtausgaben .... . .... . 
R enten aufwand ........ . 
Unfallheilbehandlung ... . 
Körperersatzstücke und 

ä hnliche Hilfsmittel .. . 
Unfallverhütung ........ . 
Fahrtspesen, Transport-

kosten . ... .. . .. . .. ... . 
Sonstige Leistungen .... . 
Verwaltungsaufwand .. . . 
Sonstige Ausgaben ein-

schließlich Überwei ung 
an P ensionsvers iche-
rungsträger .......... . 

Zuweisung an Rücklagen. 
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1973 1974 I Differenz 

in 1000 chili ing 

3.047,168 3.404·392 + 357·224 
2.741,975 3.074'22 1 + 332·246 

100·000 107·435 + 7·435 
205,193 , 222 ·736 + 17·543 

2.830'922 3.285, 190 + 454·268 
1.429·443 1.630·609 + 201·166 

770·370 836·695 + 66·3 25 

21·623 29·196 + 7·573 
43·009 6 1·257 + 18·248 

17·617 20·254 + 2·637 
25·537 33·054 + 7·5 17 

2 12·196 29 1·993 + 79·797 

311·127 379·718 + 68·591 
2·414 + 2·414 

über die Entwicklung des finanziellen Aufwandes 
in der Unfallversicherung gibt die folgende Dar­
stellung Auskunft. 
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Finanzieller ufwand in der Unfall ver icherung 

P e nsion versicherung 
Die Ge amteinnahmen und die Gesamtausgaben 

aller P ensionsversicherung träger überschritten im 
Jahre 1974 die 50-Milliarden-Schilling-Grenze. Die 
Ge amteinnahmen betrugen 53.380 Millionen S, 
um 7.688 Millionen oder 16,8 % mehr als im 
Jahre 1973. Die Ausgaben betrugen 51.666 Millio­
nen ; ie erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 
7.647 Millionen oder 17'4%. Das Rechnungsjahr 
1974 wurde mit einem Mehrertrag in der Höhe von 
1.714 Millionen , das sind 3'3 % der Gesamtein­
nahmen, abgeschlossen. 

Ge barungserge bni sse 
in d er Pens ion versicherung 

1973 1974 
Bezeichnung 

in 1000 S 

Gesamteinnahmen .. . . 145.691'657 153.380'039 1 

Gesamtausgaben .. . . .. 144.019'161 151.666'243 1 

P ensions(Renten)auf-
wand ...... . ....... 35.070·631 40.873'650 

Ausgle ichszulagen . ... . 
Überweisungsbeträge, 

3.430·306 3.800'591 

Beitragserstattungen 519·074 63 5'48 
Gesundheitsfürsorge, 

Rehabilitation .. . .. . 477·939 576·232 
Beiträge' zur Kranken-

versicherung der Pen-
sionisten ... . ....... 2.436·974 3.006'936 

Sonstige Leistungen . . 90·414 lU'375 
Verwaltungsaufwand . . 1.332·313 1.650·225 
Wohnungsbeihilfen-

aufwand ........... 257·3 2 260' 314 
Sonstige Au gaben .... 404·128 485·556 
Zuw i ung an Rück-

lag n .. ..... .. ..... 260'876 

Differenz 

7.688'382 

7.647,082 

5.803'019 
370-285 

116'414 

98'293 

569'962 
20'961 

317'912 

2'932 
81"428 

265'876 
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Der Anteil der Versicherten beiträge an den Ge­
samteinnahmen betrug im Berichtsjahr 68·7 % -
in der Pensionsversicherung der Unselbständigen 
75·9 % und in der Pensionsversicherung der Selb­
ständigen 26·6%. 

In der Pensionsversicherung werden die erforder­
lichen Geldmittel nicht durch Versichertenbeiträge 
allein, sondern auch durch öffentliche Mittel, d. s. 
Bundesbeiträge sowie Ersätze für von den Pen­
sionsversicherungsträgern geleistete Ausgleichszu­
lagen und Wohnungs beihilfen , aufgebracht. Die 
absolute und relative Höhe des Bundesbeitrages 
variiert bei den einzelnen Pensionsversicherungs­
trägern sehr stark, da die Beitragsleistung des Bundes 
sowohl vom Ausmaß der eingezahlten Versicherten­
beiträge als auch von der Höhe des Leistungsauf­
wandes abhängig ist. Die derzeitige Regelung für 
die Verteilung des Bundesbeitrages sieht bekanntlich 
vor, daß 101·5% der Ausgaben gedeckt sein müssen; 
jedem Pensionsversicherungsträger stehen daher 
die für die Leistungserbringung benötigten Mittel 
zur Verfügung. 

Da aber im Jahre 1974 die Ausgaben in der Pen­
sionsversicherung stärker stiegen als die Beitrags­
einnahmen, waren in diesem Jahr größere Mittel 
an Bundesbeiträgen notwendig. Lediglich die Pen­
sionsversicherungsanstalt der Angestellten ist in 
der Lage, allein aus dem Aufkommen an Ver­
sichertenbeiträgen die laufenden Ausgaben zu be­
streiten. Betrachtet man die Bereiche der Pensions­
versicherung der Unselbständigen und der Selb­
ständigen getrennt, so ist ersichtlich, daß für den 
Bereich der Pensionsversicherung der Selbständigen 
bedeutend höhere Bundesbeiträge im Vergleich zum 
Pensions aufkommen notwendig sind. Während im 
Bereich der Pensionsversicherung der Unselbstän­
digen 17·5% der Gesamteinnahmen Bundesbeiträge 
sind, sind in der Pensionsversicherung der Selb­
ständigen 53·3 % der Gesamteinnahmen Bundes­
beiträge. 

Stellt man den Bundesbeitrag dem Pensionsauf­
wand gegenüber, dann ergibt sich im Jahre 1974 
bei den einzelnen Versicherungsträgern nachstehen­
des Ergebnis; 

Sozialversicherungsanstalt der Bauern ... 

Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues .. . .. .. .... . . . .. . .. ... .. . 

.sozialversicherungsanstalt der gewerb-
lichen Wirtschaft . .. .. .......... ... . 

Versicherungsanstalt der österreichischen 
E~enbahnen ..... . ....... .... ...... . 

P ensionsversicherungsanstalt der Arbeiter. 

Pensionsversicherungsanstalt der Ange-
stellten ........ .. .......... . ... . .. . 

84·8% 

75·8 % 

73·1 % 

48·2% 

31·4% 

Bei einem Vergleich mit dem Vorjahr ist zu be-

die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter der 
Anteil des Bundesbeitrages am Pensionsaufwand 
zusätzlich gestiegen ist. 

Die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Notariates hat als einziger Pensionsversicherungs­
träger keinen Anspruch auf einen Bundesbeitrag. 

Die Höhe des Bundesbeitrages sowie dessen 
Anteil, gemessen an den Gesamteinnahmen der ein­
zelnen Pensionsversicherungsträger, kann der folgen­
den übersicht entnommen werden; 

Bundesbeitrag im Jahre 1974 

Bundesbeitrag 

Versloherungsträger 
In 1000 

S Iin % der Ge­
eamtelnnahmen 

Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter . .. . .. .. . . .... . 

Versicherungsanstalt der öster­
reichiscben Eisenbahnen .... 

Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten .......... . 

Versicberungsanstalt des öster-

6.836·046 24·6 

190·232 34·1 

reichiscben Bergbaues ..... . 942· 120 62 ·0 

Sozial versicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtscbaft . 2.341 ·989 54·5 

Sozial versicberungsanstalt 
der Bauern. . . . . . . . . . . . . . . . 1.844·290 52 ·5 

Die folgende Darstellung veranschaulicht die 
Entwicklung des Anteils der Versicherten beiträge 
und öffentlichen Mittel an den Gesamteinnahmen . 

10 , 1 .1 1 .I.. 1 ~ 
,.. - u 

~ • - VrrSl(hfftfnb fltr~g. ~ .. . , - - ~' - - ~ ... !-- :'---~ ... ..... - ... - ... 
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1) Bundesbeitrag, 

Wohnungsbeihilfen. 
E rsätze für Ausgleichszulagen und 

S .... . ... Selbständige 
U ... . . : .. Unselbständ ige 

achten, daß durch die Integration der Land- und Versichertenbeiträge und öffentliche Mittel in Prozenten der 
Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt in Gesamteinnahmen 
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In der Gebarung der Pensionsversicherung waren 
öffentliche Mittel im folgenden Ausmaß beteiligt: 

Pensionsversicherung der Unselb tändigen 
Bundesbeitrag .. . .... .. . . ....... . . . 
Ersätze für Ausgleichszulagen .. . .. . 
Er ätze für Wohnung beihilfen . ... . 

Pen ionsversicherung der Selbständigen 
Bundesbeitrag . .. . .. .. . . .. . ....... . 
Er ätze für Ausgleich zulagen ... . . . 
Ersätze für Wohnungsbeihilfen .. .. . 

in 1000 

7.968'398 
2.258 '794 

260'223 

4.1 6'279 
1.541 '797 

91 ----
Summe . .. 16.215'582 

Organisa torisehe Maßnahmen 
Die von der EDV. de Haupt verbandes durchzu­

führenden Aufgaben stehen in engem Zu ammenhang 
mit den Aufgaben der Versicherungsträger und der 
anderen Körper chaften des öffent lichen Rechtes. 
Zu den in den nächsten fünf Jahren zu bewältigenden 
Arbeiten gehören in be ondere : 

1. Sammlun g von P er onendat e n 
Ziel ist es, die gesamte Bevölkerung Österr ichs 

mit Versicherungsnummern zu erfas en . ollte die 
Versicherungsnummer als ö terreichisches P erson n­
kennzeichen eingeführt werden, wird der Haupt ­
verband dem Bunde mini terium für Inneres die 
notwendige organisatorische und t echnische Hilfe 
beim Aufbau einer zentralen Bevölkerung evidenz 
zu leisten haben. 

2. Au bau d er ammlung von Date n für di e 
P en s ion v er s ich e run g 

Die Ver icherung datei soll um die Zeiten de 
Schulbe uche. und de Präsenzdienste ergänzt 
werden . Die Daten hiefür ollen von den beteiligten 
Bundesmini terien zur Verfügung ge teIlt werden . 

Innerhalb der Sozialver icherung wird eine Be­
schleunigung des Datenau tausches zur weiteren 
Aktualisierung der Versicherungsdatei angestrebt. 

3. Speicherung von Daten im Zusammen­
hang mit der m edizinisch e n Versorgung d e r 

B evölkerung 
Im Zusammenhang mit den Gesundenuntersuchun­

gen wird eine zentrale Datei über die sozialanamne ti­
schen Daten und die Ergebni e der medizinischen 
Untersuchungen angelegt. 

4. Organisatorische und technische Weiter­
entwicklung 

Die EDV. -Organisationen in der Sozialversicherung 
w~rden durch das zu erwartende Datenschutzgesetz 
wesentlich beeinflußt werden. 

-Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung 
Der Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung 

ist im Jahre 1974 zu zwei Sitzungen zusammen­
getreten. In der Sitzung am 4. Juli 1974 wurden 
die vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
vorgelegten Materialien, insbesondere die gemäß 
§ 108 e Abs. 12 ASVG. vorgelegte Berechnung über 
die voraussichtliche Gebarung der Träger der 
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Pensionsversicherung für die Jahre 1974 bis 1978 
behandelt. Diese Berechnung wurde in den Amt­
lichen Nachrichten de Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung, J ahrgang 1974, Nr. 12, Seite 841, 
verlautbart. Das Gutachten über die Festsetzung 
de Anpassung faktors für 1975 wurde in der Sitzung 
vom 18. eptember 1974 be chlo en und gemäß 
§ 108 e Abs 10 ASVG. im " Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" vom 13. Dezember 1974 verlautbart. 

Anpassung der Renten und Pensionen im Jahre 1974 

Durch die 30. Novelle zum ASVG. wurde der 
Anpassungsmodus stark verbessert. So wurde nicht 
nur - auf Empfehlung des Beirates für die Renten­
und P ensionsanpassung - die Methode der Richt­
zahlberechnung geändert, um zu gewährleisten, 
daß die Richtzahl aktueller als in den Vorjahren 
die Entwicklung der Löhne und Gehälter wider­
spiegelt, sondern auch der Anpas ungszeitraum um 
ein volles Jahr verkürz. So werden in Hinkunft 
alle Pensionen, die in einem Jahr neu zuerkannt 
werden , bereits am 1. Jänner des darauffolgenden 
J ahres angepaßt. m die Bezieher von in früheren 
Jahren angefallenen Renten und P ensionen nicht zu 
benach teiligen, wurde für diese Renten und P en­
sionen - für Renten aus der Unfall ver icherung 
mit einem Anfall im Jahre 1971 oder früher, für 
P en ionen mit einem Anfall im Jahre 1972 und früher 
- ein zu ätzlicher Anpassung schritt in F orm 
einer zweimaligen 3%igen Erhöhung am 1. Juli 1974 
und 1. Juli 1975 vorgesehen. 

Richtzahl und Anpassungfaktor für das Jahr 1974 
wurden durch die 30. Novelle zum ASVG. mit 
1·104 fe tge etzt. Ab dem 1. Jänner 1974 wurden 
die Renten aus der Unfallversicherung, bei denen 
der Versicherungsfall vor dem 1. Juli 1972 einge­
treten war, um 10'4 % erhöht. R enten aus der Un­
fallversicherung mit einem Anfall im 2. Halbjahr 1972 
wurden um 5,2 % erhöht. Ebenso wurden alle P en­
sionen aus der Pen ionsversicherung, bei denen der 
Versicherungsfall vor dem 1. Jänner 1973 einge­
treten war, um 10'4% angehoben. Pensionen mit 
einem Stichtag im Jahre 1973 wurden um 7'5% 
erhöht. Die Zu chußrenten im Bereich der P en­
sion versicherung der Bauern wurden einheitlich 
um 10'4% erhöht. 

Im Bereich der Unfallversicherung wurden ins­
gesamt rund 107.000 Renten angepaßt. Nur die 
Renten, die im Jahre 1973 angefallen sind und daher 
bereits von einem aktuellen Lohnniveau berechnet 
wurden , waren von einer Erhöhung ausgeschlos en. Im 
Bereich der Pensionsversicherung der Unselbstän­
digen und der Selbständigen wurden alle P ensionen, 
rund 1,344.000, am 1. Jänner 1974 erhöht. Am 
1. Juli 1974 wurde der Großteil der Renten und 
Pensionen, wie weiter oben bereits beschrieben, 
um weitere 3% angehoben. 

Durch diese Erhöhungen sind die Durchschnitts­
renten und die Durchschnittspen ionen im Jahre 1974 
stark ge tiegen. Im folgenden werden diese 
Durchschnittsbeträge au szugsweise für die drei 
größten Versicherung anstalten wiedergegeben. 
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Allgemeine Unfa llve r sicherungsansta l t 

DurchschnI ttsren te 1) 

Ende 1973') I Ende 1974 

In S 

" ersehrtenrente: 
Teilrente bis 49 v . H. . . . . . ... .. .. .. .. .. . .... .. 695 762 
Teilrente 50 bis 99 v . H. . .. . . . . . . .. .. . . . .. . . . . 2.100 2.225 
"ollrente 100 v . H. . . . . . . . . ..... ... .. . . .. . . . . . 4.681 5.138 

"ersehrtenrente . ... .. . . .. . ...... . . ..... . .. .. .. .. 908 994 
da von 
"ersehrtenrente für Männer . ..... . ... . .. . ... . . . . . 950 1.053 
" ersehrtenrente für Frauen . . . . . . . ... . . . . .. . .. . ... 61 5 644 
Witwenrente 20 v. H. d. B. G. . ....... . .. . . . . . .. 977 1.106 
Witwenrente 40 v. H. d. B. G. . . .. . . . . . . . . .. . ... 1.732 1.937 
Witwenrente .. . . . . . . . . . . .. . ... . .. ... . ... .. . . . . . . 1.380 1.552 

1) ohne Wohnungsbeihilfe. 
2) in den W erten für 1973 sind die Landarbeiter nicht en thalt en. 

P e nsionsver s icheru ngsansta l t der Arbeit e r 

Durchschnittspension 1) 

Ende 1973 I Ende 1974 

inS 

Alterspension für Männer .. . . . .. .. . . .. . .. . . ..... . 3.060 3.501 
Alterspension für Frauen . . .. . .. .. . . ... ....... ... . 1.453 1.665 
Invaliditä t spension für Männer . . . . .. . . .. . ...... . . 2. 157 2.467 
Invaliditä t spension für Frauen . .. . . . . . . .......... . 1.198 1.371 
Witwenpension . . ... . .. . ....... . ..... .. . ... . .. ... 1.319 1.546 

\ 

1) ohne Ausgleichszulage und ohne Wohnungsbeihilfe. 

P en sions ver s ic h er u ngs a n s talt d e r Angest e ll te n 

DurchschnittspensIon 1) 

Alterspension für Männer ..... . . .. .. . . .. . ... . . . . . 
Alterspension für Frauen .... . . .. . . . ... . . . . . ... . . . 
Berufsunfähigkeitspension für Männer ... . . . .. . . .. . 
Berufsunfähigkeitspension für Frauen . ... . .. . .... . . 
W itwenpension . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .... . . . . . . . . . . . 

Ende 1973 

4.394 
2.874 
3.122 
2.053 
1.872 

I) ohne Ausgleichszulage und ohne Wohnungsbeihilfe. 

In S 

Ende 1974 

5.003 
3.259 
3.532 
2.357 
2.251 

absolut 

In S 

67 
125 
457 

86 

103 
29 

129 
205 
172 

absolut 

In S 

441 
212 
310 
173 
227 

absolut 

In S 

609 
385 
410 
304 
379 

Erhöhung 

I 
I 

Erhöhung 

I 
I 

Erhöhung 

relativ 

In % 

9·6 
6·0 
9·8 
9·5 

10·8 
4·7 

13·2 
11 ·8 
12·5 

relativ 

In % 

14·4 
14·6 
14·4 
14·4 
17·2 

relativ 

In % 

13·9 
13·4 
13·1 
14·8 
20·2 
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III. Arbeitsmarktverwaltung und -politik 

Die Zielsetzung der akt iven Arbeitsmarktpolitik 
nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG.) 
besteht darin, zur Erreichung und Aufrechterhaltung 
der Vollbeschäftigung sowie zur Verhütung von Ar­
beitslosigkeit beizutragen . Der Arbeitsmarktverwal­
t ung wurden mit diesem Gesetz eine Reihe von In­
strumenten zur Verfügung gestellt, mit dem dieses 
Ziel erreicht werden soll . Der Einsatz und die Be­
schaffung von Informationen über den Arbeitsmarkt, 
-die Beratungs- und Vermittlungsdienste sowie die 
weit reichenden Förderungsmaßnahmen müssen so 
gestaltet werden, daß sie den Bedürfnissen des Ar­
beitsmarktes entsprechen. Das setzt eine gen aue Be­
obachtung des aktuellen und zu erwartenden Arbeits­
marktgeschehens voraus und verlangt auf dieser 
Basis eine weitreichende Planungst ätigkeit. Ein lang­
fristiges Programm st ellt das bereits 1971 vom Bun­
desministerium für oziale Verwaltung erarbeitete 
Konzept für die Gestaltung und den E in satz der ar­
beitsmarktpolit ischen Instrumente dar , das die ent­
ßprechenden Planungen auf dem Sektor der Organi­
sation, des Personaleinsatzes und eine Gewichtung 
des Instrumentarium ent hält . J eweils für ein Jahr 
wird die Arbeitsmarkt vorschau erstellt, auf deren 
Ergebnisse das arbeitsmarktpolitische Schwerpunkt­
programm beruht. In diesem Schwerpunktprogramm 
werden entsprechend der zu erwartenden Arbeits­
marktentwicklung die erforderlichen Prioritäten für 
die Anwendung des arbeitsmarktpolit ischen Instru­
mentariums gesetzt. Für 1974 lautet en diese Schwer­
punkte: 

1. F örderung des Umschichtungsprozesses auf 
d em Arbeitsmarkt durch: 

arbeitsmarktpolitische Beeinflussung der Fluk­
tuation der Arbeitskräfte 

Vermit tlung von Qualifikationen durch Arbeits­
marktausbildung 

Förderung der Umschichtung im nichtlandwirt­
schaft lichen Bereich in aussichtsreichere Beschäf­
tigungen 

2. Gewinnung zusätzlicher Arbeitskräfte insbe­
sondere für den nichtlandwirtschaftlichen Bereich, 
bzw. Verrringerung der durch Saisonschwankungen 
hervorgerufenen Verluste an Arbeitskräften durch : 

Ausschöpfung regionaler Arbeitskräftereserven 
zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten für weib­

liche Arbeitskräfte 
Maßnahmen für besondere Kategorien von Arbeits­

kräften , wie Behinderte, Strafgefangene und 
Haftentlassene bzw. nur eine vorübergehende 
Beschäftigung Suchende 

Hilfeleistung bei der Umschicht ung von Arbeits­
kräften aus der Landwirtschaft in andere 

Wirtschaftsbereiche nach entsprechender Um­
schulung 

Heranziehung ausländischer Arbeitskräfte 
Verringerung saisoneller Beschäftigungsschwan­

kungen 
3. Zusätzliche Maßnahmen der Arbeitsmarktpoli­

t ik im Falle von Schwierigkeiten im Zusammenhang 
mit einer Rohölverteuerung bzw. -verknappung. 

Alle arbeitsmarktpolitischen Fragen von größerer 
Bedeutung werden im Beirat für Arbeitsmarktpolitik 
bzw. seinen Ausschüssen erörtert. In diesem Beirat 
sind die llnßgeblichen Interessenvertretungen der 
Arbeitgeb l' und Arbeitnehmer sowie eine R eihe von 
Fachmin isterien ver treten . Der Beirat hat zur Er­
ledigung b timmter Angeleg nheiten fünf Aus­
schüsse mit folgenden Tätigkeitsbereichen einge­
richtet : 

1. Wahrnehmung einer R eihe dem Beirat über­
tragener Aufgaben, wie Abgabe von Empfehlungen 
bei der Erstellung von Richtlinien, zur Behandlung 
von Einzelfällen u . dgl. (Geschäftsführender Aus­
schuß) 

2. Fragen der Arbeitsmarktbeobachtung und Ar­
beitsmarktforschung 

3. Fragen der Arbeitsmarktausbildung 
4. Arbeit marktpolitische Angelegenheiten der 

Frauen 
5. Vorbereitung der Anhörung des Beirates in 

Angelegenheiten der Einrichtungen zur Arbeitsver­
mittlung außerhalb der Arbeitsmarktverwaltung. 

Die Koordinierung der Vorhaben und die Zusam­
menarbeit mit anderen Stellen hat die Wirksamkeit 
der arbeitsmarktpolit ischen Maßnahmen verstärkt . 
Insbesondere die Ergebnisse der österreichischen 
Raumordnungskonferenz waren bedeutende Hilfen 
bei der gezielten Einsetzung von Förderungsmitteln 
für regionalpolitisch bedeutsame Projekte. Die damit 
verbundenen Informations-, Beratungs- und Ver­
mittlungstä tigkeiten sowie die Maßnahmen zur För­
derung der beruflichen und regionalen Mobilität 
konnten dadurch ebenso ihren Beitrag zur St ruktur­
verbesserung leisten. 

Überhaupt wurde in den bisher ergangenen drei 
Novellen zum Arbeitsmarktförderungsgesetz be­
sondere Rücksicht auf regional- und strukturpoli­
tische Bestrebungen genommen. So wurde es der 
Arbeitsmarktverwaltung ermöglicht, in strukturell 
gefährdeten Räumen durch die Gewährung von Bei­
hilfen längerfristige Beschäftigungsschwierigkeiten 
zu bekämpfen. Dadurch können in Gebieten, in 
denen nicht nur kurzfristige Unterbeschäftigung be-
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steht oder die infolgeeiner Betriebseinschränkungoder 
-umstellung von Arbeitslosigkeit bedroht oder von 
einer regionalpoliti eh unerwün chten Abwanderung 
der Arb itskräfte betroffen ind, Arbeit plätze ge­
schaffen, be t ehende erhalten oder g fährdete durch 
die Ermöglichung betrieblicher Umstellung_ maß­
nahmen ge ichert werden . Durch da onderunter-
tützung gesetz wurde eine H andhabe ge chaffen , 

um ofortige Schließungen von Betrieben durch Bei­
hilfegewährung zu verhindern und dadurch für end­
gültige Lö ungen - in erster Linie m teIlung des 
Bertiebe auf eine au icht reichere Produktion, 
K apitalzufuhr oder bernahme durch einen anderen 

nternehmer - die nötige Zeit zu gewinn n . Durch 
die dritte Novelle zum Arbeitsmarktförderungsge 'etz, 
die am 1. April 1974 in Kraft getreten ist, wurde die 
MöglichJ<eit ge chaffen , in Gebieten an der og nann­
t en toten Grenze, die von ein I' starken Abwanderung 
betroffen sind und in denen e eine fühlbare nter­
b chäftigung gibt, Arbeiten all r Art zu fördern, 
durch die zu einer R evital i ierung die er Gebiete 
beigetragen wird. 

Nach wie vor im iittelpunkt der Aktivitäten der 
Arbeit marktverwaltung stand die Förd rung der 
beruflichen Mobilität. Darauf waren auch die Infor­
mation , Beratung und ermitt lung abge teIl t. Der 
Erfolg der Arbeit marktverwaltung in den letzten 
J ahren auf die em Sektor fand im J änner 1974 weiter 
'eine Bestätigung, als rund 91 .000 mehr Be chäftigte 

I' gistriert wurden al in Jahr zuvor. Mehr al die 
H älfte, nämlich 59.000 die er zu ätzlieh in den Ar­
beit prozeß eingegliederten P er onen , waren In­
länd r. 

Wirt ch aftsen tw i ckl un g und Arbeit mark t ­
la ge 1974 

Ö terreichs Wirtschaft wuchs im Durchschnitt de 
Jahre 1974 fa t. eben 0 kräftig wie im vorangegan­
g~nen Jahr. Im internationalen Vergleich stand 
o teITeich mit einer realen Zuwachsrate des Brutto­
Nationalproduktes von 4'5 % (ohne Land- und Forst­
wirtschaft ebenfalls 4'5 % ) an der Spitze der ent­
wickelten westlichen Industriestaaten . Allerdings 
zeigten sich im Laufe des Jahres Ab chwächungs­
tendenzen und die Konjunktur differenzierte sich 
zusehends. 

Die Dämpfung de Wirtschaftswachstums in wich­
tigen Industri eländern hat die Expansion des Welt­
handel überra chend wenig beeinfiußt. Die R ekord­
zuwach raten im Außenhandel vieler Industrieländer 
waren nicht allein den Preissteigerungen, sondern auch 
einer weiterhin starken Ausweitung des realen Güter­
au tau ches zu zu chreiben . Ö terreich nützte diese 

ituation erfolgreich und konnte im Au land Markt­
anteile gewinnen , nachdem e im Vorjahr Einbußen 
erlitten hatte. Allerdings wurde die Exportaus­
weitung durch eine schwache EntwickJung des Reise­
verkehrs im Sommer teilweise kompen iert. 

Die Inland nachfrage expandierte 1974 weniger 
kräftig . Die investitionsfördernden Maßnahmen lö­
sten nur im 1. Quartal einen deutlichen Investitions-
chub au , im weiteren Jahresverlauf schwächte sich 

die Inve titionstätigkeit deutlich ab. Auch der pri ­
vate K onsum wuch lang amer. Der schwächere 
R iseverkehr und die schlechte Witterung dämpften 
die achfrage nach kurzlebigen Gütern, die Ver­
t uerung der Betriebsko ten jene nach P ersonen­
kraftwagen. 

Die unter chiedliche Nachfrag entwickJung be­
wirkte eine deutliche Differenzierung der Konjunk­
t ur: Die Indu ·trie erzielte in ge amt einen ehr hohen 
Produktion zuwach vor allem in der Inve tit ions­
güterproduktion owie in einigen Grund toffbranchen. 
Weniger gut schnitten die Unternehmungen ab, die 
vorwiegend den Inland markt beliefern . Die Bau­
wirt chaft hat deutlich ihren Schwung verloren; die 
langjährige Überhitzung ging zu Ende. Ebenso 
hatten Handel owie das Gast- und Schankgewerbe 
eine schwächere Um atzentwicklung zu verzeichnen . 
Die konjunkturelle Abschwächung wirkte ich aller­
dings auf die Preisentwicklung nicht aus. Der Ver­
braucherpreisindex lag seit Sommer um etwa 10 % 
über den jeweiligen Vorjahr werten. 

Auf dem Arbeitsmarkt trat die allmähliche Ent­
spannung noch deutlicher auf als im Produktions­
bereich . Seit Jahresbeginn zeigte der Beschäftigungs­
zuwachs eine fallende Tendenz. Wurden Ende J ä nner 
trotz " Ölkri e" (freilich auch noch wegen der umge­
meldeten Ehefrauen von Selbständigen) um 90.800 
Unselbständige mehr beschäftigt als 1973, ank der 
Zuwach bi zum Jahresende auf rund 30.000 ab. 

Vergleichende Dat en über d en Arbeitsmarkt (Jahresdur chschnittswerte) 

StAnde I 
Ver· 

Stände I 
Ver-

änderung änderung 

in Tausend in Tausend 

1969 I 1973 ') I 1973 I 1974 I 
Arbeitskräftepotential ' ) ..... .. . . ... ... ... .. .......... .. 2.424·8 2.649·6 +224·8 2.649·6 2.698'2 + 48·6 
Beschäftigte ... . ................. . . . . . ... ... . .. ....... . 2.357·7 2.608,3 + 250·6 2.608·3 2.656,9 + 48·6 
Arbeitslose ') ... . ...... . .. . . ......... . .. ..... . .. . ... ... 67·1 41·3 - 25·8 41 ·3 41 ·3 -
Arbeitslosengeld- und Notstandshilfebezieher ... . . ... .. ... 52·5 37-8 - 14·7 37-8 34·8 - 3·0 
Ausländerbeschäftigung . .. .... . .. .. . . .... ........ . ...... M2·4 226-4 + 144·0 226-4 218·3 - 8- 1 

Inländer: in Prozent 

Rate der Arbeitslosigkeit ... ... .... ........... .. .. ..... . 2·8 I 1·6 I - 1·2 I 1·6 I 1-5 I - 0- 1 

') 1973 : Ohne "Pensionsbewerber" . 
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Auch die offenen Stellen nahmen - nach einem Win­
tereinbruch - im Jahresverlauf ab . Die Zahl der Ar­
beitslosen hielt sich mit durchschni ttlich 41.306 
(40.015 Inländer, 1291 Ausländer) im Bereich des 
Vorjahre. Dieser Wer t ent spricht einer Arbeits ­
losenrate von 1'5 % . Bereinigt man die Zahl um die 
-der bedingt Vermittlungsgeeigneten , reduziert sich 
die R ate auf etwa 0'7% . 

A n ge bo t an u n s e lb s tändi ge n Arb eit s kr äft en 

Im Gegen 'at z zum vergangenen J alll'zehnt gehen 
in den siebziger J alu'en von der Bevölkerungsent­
wicklung zunehmend expansive Impulse auf die Ent ­
wicklung des Arbeitskräfteangebots aus. Dieses Po­
tential wurde in teigendem Maße in den Arbeits­
prozeß eingeschaltet. Die (auch unter Berücksich­
t igung des Ummeldungseffektes) überproportional 
starke Zunahme der Frauenbeschäfti gung resultiert 
.aus dem Anstieg der Frauenerwerbsquote. 

Erw e rb s qu ote n e n t wicklung 1) 

Gesamt- I Berufs-

I 
Nlchtbe- Erwerbs-

bevölkerung tätige rufs tätige quote 

In 1000 In % 

Volkszählung 
1961. . .. . . ... 7.074 3.370 3.704 47·6 

Volkszählung 
1971 ....... . . 7.456 3.098 4.358 41 ·6 

Mikrozensus 

0 1973 . .. ... 7.525 3.042 4.483 40'4 

Mikrozensus 
0 1974 . . . .. . 7.545 3.051 4.494 40·4 

1) Die Er werbsquot e ist der Anteil der Berufst ätigen an 
<ler Gesamt bevölkerung. 

Ein entscheidender Strukturwandel der Beschäf­
.t igtenentwicklung ergab sich 1974 durch die Schwer­
punktverschiebung zum inländischen Arbeitskräfte­
angebot. In ihrem Bemühen, die Ausländerbe chäf­
tigung das Niveau von 250.000 nicht überschreiten 
zu las 'en , hat die Arbeitsmarktverwaltung die Zu­
lassung von Gastarbeitern außerhalb der Kontin­
gente erschwert, so daß schon das Angebot an solchen 
Arbeitskräften geringer war . Darauf, daß sich auch 
die Nachfrage reduzierte, weist der Umstand hin, 
daß selbst bewilligte Kontingente an ausländischen 
Arbeitskräften nicht ausgenützt wurden. Offenbar 
beeinflußt die leichte Verfügbarkeit der Gastarbeiter 
auch das Nachfrageverhalten der Unternehmer . 

Beide Einflüsse führten dazu, daß sich die Zahl der 
-ausländischen Arbeitskräfte im Laufe des J ahres 
gegenüber 1973 verringerte. Zu Jahresbeginn über­
t raf die Gastarbeiterzahl die des vorangegangenen 
.Jahres noch um 32.400, doch schrumpfte der Vor­
sprung im Laufe des Frühjahr ; im Juni unterschritt 
der Stand erstmals jenen des Jahres 1973. Von da an 
nahm die Zahl der Fremdarbeiter auch saisonal 
kaum mehr zu, so daß sich im Jahresdurchschnitt 
ein Wert von 218.300 ergab, um 8000 oder 3'6 % 
weniger als ein Jahr zuvor. 

Au s lä ndi sc h e Arb e it s kräfte in Ös t err e ich 
1961 b is 1974 

(Jahresdurchschnitt) 

Auslä ndische Veränderung gegenÜber 
Jahr Arbeitskräfte dem Vorjahr 

insgesamt ' ) absolut in % 

1961 . . . . . ... . . 11.600 
1962 . ... .. .... 13.100 + 1.500 + 12·9 
1963 . . . ... .. .. 16.900 + 3.800 +29'0 
1964 . . .. ... . . . 21.500 + 4.600 +27·2 
1965 ....... ... 32. 700 + 11.200 + 52·1 
1966 ... . ... . . . 46.900 + 14.200 + 43·4 
1967 . .... . .... 60. 900 + 14.000 + 29·9 
1968 . ... . . . .. . 62.500 + 1.600 + 2·6 
1969 . ......... 82.400 + 19.900 + 31 ·8 
1970 .... .. . . .. 109.200 +26.800 + 32·5 
1971 . . .. . ..... 148.500 + 39.300 + 36·0 
1972 .. . .. . .... 186.500 + 38.000 +25·6 
1973 .. . . .. . . . . 226.400 + 39.900 +21·4 
1974 . .. . .. .. . . 218.300 - 8.100 - 3'6 

Q : Bundesminist er ium für soziale Verwaltung . 
1) 1961 bis einschließlich 1971 Schätzung. 

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren blieb 
der Zuwachs an inländischen Beschäftigten nicht 
hinter dem Gesamtzuwachs zurück. 1974 gab es im 
J ahresd urchschnit t 2,657.000 Beschäftigte, um 48.600 
oder 1'9 % mehr als 1973 . Man kann sagen, daß diese 
Entwicklung ausschließlich auf die Ausweitung der 
inländischen Beschäftigung zurückzuführen ist. 

Unselb s t ä ndig B es ch ä ftigte i n Ös t e rreich 

männlich . . .. . , . . .. '1 
weiblich .. . . . ... . .. . 
insgesamt . . . . ...... . 

1974 

Jahres­
dnrchschni t t 

1,637.664 
1,019.258 
2,656.922 

Verä nderungen 
gegenüber dem Vorjahr 

a bsolut in % 

+ 18.323
1 

+ 30.293 
+ 48.616 

+ 1-1 
+ 3-1 
+ 1·9 

Zur Beschäftigtenexpansion trugen die Frauen 
(+ 30.300) mehr bei als die Männer - ein Erfolg der 
Bemühungen der Arbeitsmarktverwaltung, weitere 
R eserven an weiblichen Arbeitskräften zu mobili­
sieren. Derartige Bestrebungen konnten im abge­
laufenen Jahr umso eher zum Erfolg führen, als ein 
gewisses Substitutionsverhältnis zwischen weiblichen 
inländischen und auslä ndischen Arbeitskräften zu 
bestehen scheint und sich die Beschäft igungilexpan­
sion stärker in den t ertiären Sek tor verlag rt. hatte. 
Dies lä ßt sich auch daraus erkennen, daß der Zu wachs 
an männlichen Beschäftigten während des J ahres 
von 42 .800 - mit fallender Ausländerbeschäftigung 
- auf Null zurückging (im Dezemb r gab es wieder 
einen plötzlichen Zuwachs von 8800), wogegen jener 
der Frauen nur von 48.000 auf 26.600 sank, also 
praktisch nur um die Zahl der umgemeldeten Selb­
ständigen, und somit konstant blieb. 

Für die Entwicklung der Selbständigen und Mit­
helfenden liegen nunmehr die Daten der Volkszäh­
lung 1971 vor. Danach ha t sich deren Zahl in der 
Landwirtschaft von 585.100 im J ahre 1961 auf 
365.900 im Jahre 1971 reduziert*) . Der Abgang an 
Selbst ändigen aus der Landwirtschaft vollzog sich 

*) B eide Zahlen sind um die n ichterwerbstätigen Ehefrauen 
der Landwirte bereinigt, die bisher als Berufstätige gezählt 
wurden. 
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somit mit einer jährlichen Rate von 4'6% rascher als 
erwartet. Ähnliche gilt für die Entwicklung der 

elb tändigen im nichtlandw1rt chaftlichen Bereich. 

Die Volkszählung ergab, daß sich der Stand von 
336.400 auf 290 .200, al 0 um 46.200 oder 13'7 %, 
I' duziert hatte. 

En twi ck lun g der Sei bständigen 1) 

Landwirtschaft Gewerbliche Wirtschaft ') 

Jahr 

I 
Veränderung gegenüber 

I 
Veränderung gegenüber 

tand ') dem Vorjahr Stand ' ) 
dem Vorjahr 

absolut I in % absolut I in % 

1971 . .. .. .... . . ..... .... ... . .. . . .. . 365.900 ' ) - 22. 00 -5.9 290.200 C) 5) - 11.900 - 3'9 
1972 .. .. .. . .. . ...... . . .. . . . . . .. . ... 341.400 - 24. 500 - 6.7 279.500 -10.700 - 3' 7 
1973 . .. . .... . . . ..... . . .. . . .. ... . ... 326.500 -14.900 -4.4 252.000 6) -27.500 ") - 9'8") 
1974 . . ..... . . .... . . . ... . . .. . . ...... 316.700 - 9. 00 -3.0 240.400 ') - 11.600 ') -4'6') 

') Einschließlich de r mithelfenden Familienangehörigen. 
') Indu trie, Gewerbe und Dienstleistungen. 
3) Fort chre ibung d s Österr ichischen In tituts fü r Wirtschaftsfor chung. 
' ) Volkszählungsergebnis . 
5) Einschließlich P ersonen ohne B etrieb angabe. 
6) Rückgang ein chli ßlich ca. 20.000 Ummeldungen von :Mit helfenden zu Unselbstä ndigen. 
') Rückgang ein chließlich ca . 5000 Ummeldungen von Mithelfenden zu Unselb tändigen. 

B e weg ung e n auf d e m Arb e it mark t 

Ein g wisses Bild der Bewegung auf dem Arbeits­
markt geben die Zahlen der Anmeldungen und Ab­
meldungen zur Krankenver icherung. In der Zahl 
der Anmeldungen zur Krankenver icherung ind 
nicht nur P ersonen, die er tmalig in Beruf: leben 
eintreten , erfaßt, sond rn auch olch, die ohne Be­
tri eb wech 'el zeitwei p das Arbeit verhältni unter­
br ch n (z. B. Sai onarbeiter) oder di e vom Arb iter­
zum Ange teilten tatu umgemeldet werden OW1e 

tellenwech leI' . Für diesen j tztgenann ten P er onen­
krei sind für den Veränderung wun eh haupt äch­
lich finanzi lle soziale, arb it zeitliche Ulld ähnliche 
Gründe maßgebend . uch be. ere uf ti eg chancen 
und berufliche Entfaltung möglichk iten owie da 

treben nach gesicherter Be 'chäftigung spielen eine 
wichtige R oile. 

Die Arbeit marktverwaltung i t. be trebt, mög­
lich t viele der fluktui erenden Arbeit kräfte im Rah­
men illi'er Dienste zu betreuen . Auf die e ·Weise kann 
am ehe ten ichergestellt w rden, daß Arbeit uehende 
in möglich st sichere und produkti ve Bereiche ver­
mittelt werden . Besonder bei 'ehwierigeren 
Fällen der Wieder in lied rung i t di Unterbringung 
auf Dauerarbeit plätzen von großer Bedeutung. 

1973 

zusammen .. . . . ..... ...... . 
männlich ... . .. .. .. ... .. .. . 
weiblich . . . ... .. . . .. ... .. . . 

zusammen .. .. . . . . . . ... . . . . 
m ännlich ... . . . . . .. . .. .. . . . 
weiblich . ...... . ... . .... . . . 

I Anmeldungen ') I Abmeldungen ' ). 

1,545.036 
970.573 
574.463 

1,468.716 
935.736 
532.980 

I Anmeldungen ' ) I Abmeldungen ' ) 

1

1,418.719 11 1,388 .223 
94.895 879.6 5 

523.824 508.53 

') Nach Erhebungen der Arbeitsmark-tverwaltlmg aufgrund 
der An- und Abmeldungen d er Gebietskrankenkas en. 

Die Bemühungen der Arbeitsmarktverwaltung, 
durch gezielte Maßnahmen schädliche Einflü e 
iner übermäßigen F luktuation hintanzuhalten, zei­

g n bereits Erfolge im trotz steigender Be chäftigten­
zahl rückläufigen Trend bei den An- und Abmeldun­
gen zur Krankenversicherung. Auch der 1973 schon 
beachtliche Rückgang der Zugänge an Arbeits-
10 en konnte 1974 neuerlich unterboten werden . 
Erstmals stand der Zahl der vorgemerkten Arbeits­
losen eine höhere Zahl an offenen Stellen gegenüber -
in Erfolg, der auf die intensiven Werbemaßnahmen 

d I' Arbeit marktverwaltung zur Gewinnung von 
offenen teilen zurückzuführen ist . 

Länderü b er s icht 

1971 I 1972 I 1973 I 1974 

Zugäuge an 

Land 
vorge- I Dienstver- "orge- Dienstver- vorge- Dienstver- vorge- Dienstver· 

hältnissen merkten offen n hältnissen merkten offenen hättnissen merkten offenen hältnissen merkten offenen. 
(Anmel· Arbeitsu- teIlen (Anmel- Arbeitsu- teUen (Anmel- Arbeitau- SteUen (Anmel- Arbeitsu- I teilen 

dungen) ') ehen den dungen) ') chenden dungen) ' ) chenden dungen) ' ) ehen den 

Wien . ... . .. .. .. 452.926 98.31 5 1.512 461.177 105.326 4.093 471.1 3 57.837 .162 421.943 55 .540 93.048 
Tiecleröst erreich 192 .187 43 .703 24.207 203.640 40. 010 24.888 201.9 1 35.659 24.863 194.652 31.762 27.144-

Steiermark . . . ... 181.411 51.459 32. 738 1 3.566 46 .995 32.007 1 4.292 37 .054 2 .908 162 .023 36 .171 29.684-
Kärnten . . .. . . .. 94.121 33.948 16.126 99 .132 30.0 6 20.131 99. 2 9 2 .127 14.793 92.597 27.755 15.979 
Oberösterreich . .. 190.398 43. 22 37.676 1 7. 970 40. 53 32. 12 204. 07 36.749 33.167 1 6.773 33.437 30.154 
Salzburg . . . . ... . 105.499 14.2 2 16.2 7 125.043 14.736 16.794 142.404 11.393 14.345 139.512 12 .824 16.205 
Tirol . ... . . . . .. . 135.664 29.743 22. 48 144.026 27 .994 21.254 141.333 31.553 24.704 130.661 32.264 23.481 
Vorarlberg ... . . . 75.934 4.520 5.916 7 .134 4. 547 6.461 72.9 15 4.347 7.569 65.039 4.458 8.741 
Burgenland . . . .. . 28.289 16.042 6.421 27.783 12.454 6.628 26.832 12.457 7.194 25.519 9.982 8.117 

Summe ... . . . ... . 11,456.4291335.8341243.73111,510.471 1322 .9611245.06 11 ,545.0361255.1761243.70511,418. 7191244.2331252.553 

I) Nach Erhebungen der Arbeit marb.-tverwaltung aufgrund der Anmeldungen der Gebiets· und Landwirtschaftskrankenkassen . 
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Freilich war die Arbeitsmarktsituation regional 
differenziert. Das bedeutete, daß die arbeitsmarkt­
politischen Programme auf die regionalen Unter­
schiede ausgerichtet werden mußten . Das Wirken 

der Österreichischen Raumordnungskonferenz und 
die in verschiedenen Ländern auf Verwaltungs­
oder Gerichtsbezirkeabgestellten R egionalprogramme 
oder -konzepte waren dabei eine wertvolle Hilfe. 

A l tersgliederung der un se l bständi g Beschäftigten und d er Arbeits lo s en zu Mitte des 
Jahres 1974 

Altersgruppen 
unselbständig I I Beschäftigte Arbeitslose Ende Arbeltskräfte- Arbeitslosenra te ') 

Ende Juli August 1974 potential 
19741) insgesamt männlich weiblich 

bis 19 .... . ..... . . . ..... . .. .. .... . . ... . . .... . 301.126 1.033 302.159 0·3 0·1 0·6 

20- 29 . .. . ... .. .... . .. .. ...... ... . ..... ... .. 672.1 58 7.684 679.842 1·1 0·2 2·4 

30-39 ............ .... . ... ... ... . ........ ... 585.970 5.430 591.400 0·9 0·2 2·3 

40- 49 .. . . .. .. . . .. ....... .. ..... .. . ......... 480.437 3.674 484. 111 0·8 0·3 1·5 

50- 59 .. . .. . .. .... ... ... .. . . .. .... . .. . .. . . .. 327.003 3.507 330.510 1-1 0·7 1·5 

60- 64 .... ............ . ....... .. .. .... . .. . . . 58.678 766 59.444 1·3 1·0 1·9 

65 und mehr . . . ... . . .. ..... .... . . . . . . . ... . . .. 22.208 250 22.458 1·1 0·9 1·4 

Insgesamt . . . . . . . . .. .. .... . .. .... . .. . ... . .. ... 1 2,447.580 
1 

22 .344 
1 

2,469.924 0·9 0·3 1·8 

') Nach d er Grundzählung des H auptverbandes der Österreichischen Sozia lversicherungsträger. 
2) Das ist der Anteil der vorgemerkten Arbeitslosen am Arbeitskräftepotentia l. 

Ein nicht zu übersehender Teil der bei den Arbeits­
ämtern vorgemerkten Arbeitslosen entfällt auf 
behinderte Personen . Obwohl die zahlenmäßige 
Erfassung dieses Personenkreises erst im Anfangs­
stadium steckt, kann gesagt werden , daß die im 
Gesetz vorgesehenen Maßnahmen auf dem Gebiet 
der beruflichen R ehabilitation zur Milderung dieses 
Problems verstärkt eingesetzt werden müssen . 

In der Qualifikationsstruktur der Beschäftigten 
zeigte sich gegenüber den früheren Jahren keine 
signifikante Veränderung. Als nur sehr undeut liche 
Tendenz zeichnet sich ab , daß der Bestand an 
Spitzenfachkräften eher zugunsten qualifizierter An­
lernkräfte zurückgeht. Der Anteil der Angestellten 
in weniger qualifizierten Tätigkeiten nimmt stetig, 
wenn auch nur langsam zu. Daraus wird deutlich , 
daß sich die insgesamt bedeutend raschere Aus­
breitung der Angestelltentätigkeiten zu einem wesent­
lichen Teil nicht aus innerbetrieblichen Umschich tun­
gen , sondern aus Strukturwandlungen der Betriebe 
ergibt . Auf diese eben angedeutete Entwicklung 
nahm die Arbeitsmarktverwalt ung bei der Gestaltung 
ihrer Ausbildungsprogramme für die Arbeitsmarkt­
ausbi ldung (d . s. jene Maßnahmen , die die Förderung 
einer Ein- , Um- und Nachschulung oder einer nicht 
in einem Lehrberuf erfolgenden beruflichen Aus­
bildung, ferner einer Arbeitserprobung, einer Berufs­
vorbereitung oder eines Arbeitstrainings sowie die 
Weiteremwicklung im Beruf beinhalten ) dadurch 
Rücksicht, daß mehr Ausbildungsgelegenheiten für 
entsprechend qualifizierte Anlernkräfte oder Schu­
lungen für F acharbeiter sowie qualifizierende Maß­
nahmen für Angestelltenberufe angeboten wurden . 

Um einer künftigen schädlichen Fluktuation 
entgegenzuwirken und Arbeitskräfte in expan-

dierende, chancenreiche und aufstrebende Beschäfti­
gungen zu bringen , ist die Arbeitsmarktverwaltung 
bestrebt, P ersonen noch vor ihrer Berufswahl mit 
Informationen über den Arbeitsmarkt und Möglich­
keiten der Berufsausbildung auszustatten . Im Wege 
der Berufsberatung wurden 197478.413 Jugendliche 
(davon 34.759 weibliche) beraten. 52 .604, d. s. 
67 ·1 % der Beratenen , beabsichtigt en, in eine Lehr­
stelle oder in einen sonstigen Ausbildungsplatz 
einzutreten . Von den verbleibenden 25 .809 Jugend­
lichen (d. s. 32·9 % ) wollte der überwiegende Teil 
eine Schule weiter besuchen (34'9 % ) oder sofort 
eine Arbeitsstelle annehmen (27,9 % ). Der R est 
entschied sich , entweder im elterlichen Betrieb einzu­
t reten , oder hatte noch unbestimmte Absichten . 

Di e Arb eit skräft es ituation nach S ektor e n 

Eine vergleichende Betrachtung der Zahlen der 
Zunahme der unselbst ändig Beschäftigten im Durch­
schnitt der J ahre 1973/1974 mit denen von 1972/1973 
zeigt eine abnehmende Tendenz um rund ein Drittel,_ 
die fast ausschließlich zu Lasten der Sachgüter­
produktion und des Baugewerbes geht. Brachten 
der Konjunkturrückgang im Bauwesen und die 
Auswirkung der Baubremse ein Ende der lang­
jährigen Überhitzung, so war trotz abnehmender 
Beschäft igungszahlen in diesem Sekt or dieser Teil­
arbeitsmarkt zeitweise noch immer angespannt. 
In der Sachgüterproduktion machte sich der geringere 
Zuwachs insbesondere in solchen Industrien bemerk­
bar , die energieverbrauchende Maschinen erzeugen 
oder die selbst viel Energie verbrauchen. Auch die 
weniger günstigen Zuwachsraten bei vorwiegend 
auf den Inlandsmarkt orientierten Unternehmungen 
wirkten sich auf den Beschäftigtenzugang aus. 
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Veränderung der uns e l bständ ig Be­
schäftigten im D urchschnitt 1973/74 1) 

Wirtschaftszweig 

1. Land- und Forstwirtschaft 
2. Sachgüterproduktion .. .. . .... . 
3. Baugewerbe ......... . ..... .. . 
4. Energie- und Wasserversorgung . 
5. Dienstleistungen ... ... . . . . . .. . 

5.1 H andel .. . ... . . . .. . . .... . 
5.2 Banken und Versicherungen 
5.3 Wirtscbaftsruenste .. .. ... . 

Summe 5. 1 bi 5.3 .......... . . . . 
5.4 Verkehr .. ............. . . . 
5.5 Öffen t licher Dienst .... . .. . 
5.6 Son t ige Dien te ......... . 

Summe 5.4 bis 5.6 .... . ....... . . 
5.7 Beherbergung - und Gast-

gewerbe .. ... . . . . .... .. . 

Zusammen (1 bis 5) .. . . . .. . ..... I 

absolut 

- 1.139 
+ 6.730 
- 2.474 
+ 558 
+ 51.532 
+ 16.104 
+ 3.638 
+ 3.183 
+22.925 
+ 3.469 
+ 17.552 
+ 4.65 
+ 25. 679 

+ 2.928 

+55.207 

% 

- 2·4 
+ 0·7 
- 0·9 
+ 1· 
+ 4·0 
+ 5·1 
+ 5·3 
+ 6· 
+ 5·3 
+ 2·3 
+ 4·1 
+ 2·4 
+ 3-4 

+ 3·5 

+ 2·1 

1 ) Nach F ortschreibungsergebnissen des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung. 

Annähernd Schritt halten mit den Zugängen de 
Vorjahres konnte der Dienstleistungssektor. Der 
Beschäftigt enrückgang in der Land- und Fors­
wirtschaft war um die Hälfte niedriger als im Vorjahr 
und blieb damit we emlich unter dem erwarteten 
Ausmaß . 

Wesentl iche Veränderungen der Zahl de r 
unselbständig Beschäftigten 1) im Jahres­

durchschnitt 

Wirtschafts zweig 

Land- und Forstwirtschaft .. 
Bergbau, Steine und Erden . 
Erzeugung von Textilien und 

Textilwaren . . . . .... ... . 
Erzeugung von Bekleidung 

und Bettwaren .. .... . . . 
Verarbeitwlg von Holz . . . . 
Erzeugung von Waren aus 

Gummi und Kunststoffen . 
Bearbeitung von Metallen; 

Stahl- und Leichtmeta ll-
bau ....... ... . .. ..... . 

Erzeugung von Metallwaren . 
Erzeugung von Maschinen 

(ausgenommen Elektro-
ma chinen) .... .. ...... . 

Erzeugung von elektrotech­
nischen Einrichtungen .. . 

Erzeugung von Transport-
mitteln . .. ..... . . .. .. . . 

Bauwesen . . ............. . 
Großhandel ..... . .. . ... . . . 
Einzelhandel . . ... . . . . ... . 
Beherbergungs- und Gast-

stättenwesen ..... .. ... . 
Straßenverkehr . . .. . ... .. . 
Geld- und Kreditwesen, 

Privatversicherung, Wirt-
schaftsdienste .. .. .... . . . 

Persönliche, soziale und 
öffentliche Dienste, Haus-
haltung . ... . . . . .. . .. . . . 

1973 

48.359 
30.343 

74.858 

63.103 
54.06 

27.988 

35.501 
67.1 7 

68.975 

72.327 

79.416 
270.645 
139.742 
174.783 

82.692 
36.261 

115.734 

614.950 

1974 
Ver­

linderung 

47 .220 1.139 
29.929 414 

69.863 - 4.995 

59.684 - 3.419 
56.266 + 2.198 

27 .324 664 

35.953 + 452 
67.685 + 49 

69.399 + 424 

77.732 

81.856 
268.171 
148.376 
182.368 

85.620 
37.468 

122.555 

637 .160 

+ 5.405 

+ 2.440 
- 2.474 
+ 8.634 
+ 7.585 

+ 2.928 
+ 1.207 

+ 6.821 

+ 22.210 

l} N ach Fortschreibungsergebnissen des Bundesministeriums 
für soziale Verwalt.ung. 

Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen im J ahres­
durchschnitt 1974 blieb im Vergleich zum Vorjahr 
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annähernd gleich. Änderungen wiesen insbesondere 
die Steine, Ziegel- und Glasarbeiter, die Bauberufe, 
Metallarbeiter und Elektriker, Holzbearbeiter, Ver­
kehrsberufe, Hotel-, Gaststätten- und Küchen­
berufe owie technische Berufe auf. Eine rückläufige 
Entwicklung ist insbesondere für die land- und forst­
wirt chaftJichen Berufe, die Bekleidungs- und Schuh­
hersteller , die Handelsberufe sowie für die allgemeinen 
V rwaltungs- und Büroberufe festzustellen. 

Vorg emerkte Arbeitslose im Jahresdur ch­
schnitt 1973 und 1974 

Berufsobergruppe 

Land- und forstwirtschaftliehe Berufe 
Bergb a uberufe, Erdöl- , Erdgasgewinner 
Steinarbeite r, Ziegelmacher, Glas -

arbeiter ... . . . . . ... . . ... . . ... . .. . 
Bauberufe .. . . ...... .... . .. . .... . . . 
Metalla rbeiter, Elektriker . ... . . ... . . 
H olzbearbeiter und verwandte Berufe 
Ledererzeuger und Lederbearbeiter . . 
Text ilberufe ... . . . .. . . .. ... ....... . 
Bekleid ungsher t eller , chuhher teller 
Holz toff- , P apierhersteller, P apier-

verarbeiter ... ... .. .. ... .. ... . . . . 
Graphi ehe Berufe . ....... . ... . ... . 

hernie- , Gummiarbeiter, Kunst stoff-
verarbeiter . ... . .. ... .. . ... . .. . . . 

Nahrungs- und Genußmittelliersteller . . 
Ma chinisten, H eizer ...... .. .. . . .. . 
Hi.l.fi berufe allgemeiner Art .. .. . . .. . 
H andelsberu!e .. . ... .. ...... . . . . .. . 
Verkehrsberufe ... . ... . ... . ... ... . . . 
Boten , Amts-, Büro- und Geschäfts-

diener ..... ... ...... . ... . . . . ... . 
Hotel- , Ga tst ätten- , Küchenberufe .. 
H aushälterinnen, H ausgehilfen, H aus-

warte . . . .. .. ....... ...... ..... . . 
R einigungsberufe .. ... . . ..... ..... . . 
Friseure, Schönheitspfleger und ver-

wandte Berufe .... . ........ .... . . 
Dienst leistungsberufe des Gesundheits-

we 'en s ... . . ..... . . .. . . ... ... .. . . 
Übrige Dienstleistungsberufe .. . .. .. . 
Technische Berufe . ...... ... ...... . 
Verwaltungsfachberuenstete, Sicher-

h eitsorgan e .... . ... .... . . ... .... . 
Juristen, Wirtschaftsberater .. . .. . . . . 
Allgemeine Verwaltungs- und Büro-

berufe . ..... . . . . . ...... .. . .. ... . 
Ge lmdheitsberufe, Fürsorger, Sozial-

arbeiter .............. . .... . .. .. . 
Berufe d es religiösen Dienstes . ..... . 
Lehr-, Kultur- und Unterhaltungs-

berufe ... .. ... .. . . .. .... . ..... . . 

1973 

3.472 
159 

569 
3.980 
1.997 

460 
153 

1.014 
3.619 

252 
193 

452 
52 1 
211 

2.522 
3.812 

629 

76 
6.038 

1.374 
1.888 

837 

3 
192 
295 

84 
25 

5.225 

622 
2 

651 

1974 

3.100 
115 

649 
4.487 
2.397 

589 
135 
977 

3.180 

225 
19 

490 
540 
287 

2.641 
3.578 

752 

68 
6.425 

1.134 
1.878 

697 

4 
198 
377 

73 
23 

4.87 

544 
2 

665 

Gesamtsumme . ....... _ .. . . . . . .... . 1 41.327 I 41.306 

Di e Wirtschaftsentwicklung nach Bundes­
l ändern 1974 

Im längerfristigen Vergleich der Wachstumsraten 
der österreichischen Bundesländer ist die raschere 
Entwicklung Westösterreichs, das bekannte "West­
Ost-Gefälle" , nicht zu übersehen. Vor allem Salzburg 
zeigte sich im letzten Jahrzehnt immer wieder als 

pitzenreiter in der Wirtschaftsentwicklung, dicht 
gefolgt von Tirol und Vorarlberg, während etwa 
Wi n, Niederösterreich und Steiermark vergleichs­
weise zurückblieben. Kurzfristig treten aber Schwan-
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kungen der Unterschiede im Wachstumstempo und 
manchmal sogar Veränderungen in der Reihenfolge 
auf, deren Ursachen jeweils sehr unterschiedlich 
sein können. 

So lassen auch für das Jahr 1974 die bisher vor­
liegenden Indikatoren eine Verschiebung der lang­
fristigen regionalen Wachstumshierarchie vermuten. 
Die Gründe dafür sind teilweise in der besonderen 
konjunkturellen Situation des abgelaufenen Jahres 
zu suchen, die das ganze Jahr über eine starke aus­
ländische Nachfrage nach Investitions- und lang­
lebigen Konsumgütern brachte, während die in­
ländische Nachfrage, insbesondere die nach Bau­
leistungen, etwa ab Jahresmitte spürbar nachließ. 
Teilweise wirken sich in den Wachstumsraten der 
Bundesländer aber auch regionale Sonderentwick­
lungen mancher Wirtschaftsbereiche aus . 

Das stärkste Wachstum dürfte im abgelaufenen 
Jahr das Burgenland erzielt haben, wobei sowohl 
von der Nahrungsmittelindustrie als auch von der 
Bauwirtschaft (Straßenbau) wesentliche Impulse 
ausgingen. Auch auf dem Gebiet des Fremdenver­
kehrs gehört das Burgenland zu jenen Bundesländern, 
die von den gesamtösterreichischen Rückgängen 
im Sommer relativ wenig betroffen worden waren. 
Die ebenfalls überdurchschnittliche Entwicklung 
in der Steiermark und in Oberösterreich hängt 
zumindest teilweise mit der anhaltenden internatio­
nalen Stahlkonjunktur sowie mit den günstigen 
Exportmöglichkeiten der Maschinenindustrie zu­
sammen. Auch im Fremdenverkehr schnitt die Steier­
mark, wie übrigens fast alle traditionellen "Inländer­
fremdenverkehrs-Bundesländer", vergleichsweise zu­
friedenstellend ab, die Bauumsätze hingegen waren 
rückläufig. In Oberösterreich war die Abweichung 
in der Entwicklung dieser beiden Bereiche vom 
Bundesdurchschnitt geringer, ihr Einfluß auf das 
Gesamtwachstum des Bundeslandes per Saldo aber 
etwa gleich stark wie in der Steiermark. 

In Tirol wurde die positive Entwicklung des 
Jahres 1974 fast ausschließlich von Sonderprojekten 
der Bauwirtschaft bestimmt, während die Industrie­
produktion nur unterdurchschnittlich zunahm. 
Dies gilt diesmal auch für Vorarlberg und Salzburg, 
wo sich die Absatzprobleme der Textilindustrie 
einerseits sowie der bauabhängigen Branchen anderer­
seits auf die Entwicklung der industriellen Erzeugung 

dämpfend auswirkten. Die übernachtungszahlen 
waren in diesen drei Bundesländern im 11. und II!. 
Quartal stark rückläufig, nur die guten Ergebnisse 
des Winterfremdenverkehrs zu Jahresbeginn und 
zu Jahresende haben hier einen gewissen Ausgleich 
geschaffen. 

Kärnten, Niederösterreich und auch Wien dürften 
1974 etwa im Ausmaß des Österreich-Durchschnitts 
gewachsen sein. Für Wien bedeutet das eine nennens­
werte Verringerung des bisherigen Rückstandes 
im Wachstumstempo, was teilweise auf die relativ 
günstige Entwicklung im Baugewerbe, teilweise 
aber auch auf die Expansion einzelner Industrie­
branchen zurückzuführen ist. Kärnten hatte in der 
ersten Jahreshälfte starke Einbußen in der Fremden­
verkehrswirtschaft erlitten, die aber durch im gleichen 
Zeitraum relativ starke Zuwächse in der Bauwirt­
schaft, besonders im Straßen- und Kraftwerksbau, 
kompensiert wurden. In Niederösterreich wiederum, 
wo die Umsätze im Straßenbau ebenfalls stark 
stiegen, wurde die mengenmäßige Produktion der 
Erdölindustrie in der zweiten J alrreshälfte einge­
schränkt, nominell konnten allerdings kräftige Steige­
rungen erzielt werden. In allen drei Bundesländern 
profitierte vor allem die Erzeugung langlebiger 
Konsumgüter von der lebhaften Exportnachfrage. 

Der Arbeitsmarkt nach Bundesländern 1974 

Im Jahr 1974 wichen die regionalen Zuwachsraten 
der Gesamtbeschäftigung wesentlich weniger von­
einander ab als in den Jahren zuvor. Insbesondere 
ab Jahresmitte war, von einzelnen Ausnahmen 
abgesehen, ein deutliches Einschwenken der regiona­
len Entwicklung auf den Österreich-Durchschnitt 
zu beobachten. Diese Erscheinung ist eine typische 
Folge des Nachlassens der nachfrageorientierten 
Wanderungen , insbesondere der Ausländer­
Wanderungen, und der allmählichen Verschiebung 
der Nachfrage auf Gebiete mit Arbeitskräftereserven. 
Die ausgeglichene Entwicklung der regionalen 
Arbeitsmärkte und das damit verbundene bessere 
Abschneiden Ostösterreichs zeigt sich auch in der 
Veränderung der Arbeitslosenzahlen, die in West­
österreich stiegen, im Osten aber weiter zurückgingen. 
Umgekehrt ging die Zahl der angebotenen offenen 
Stellen im Westen im allgemeinen stärker zurück 
als im Osten . 

D er Arbeitsmarkt in den B undesländern 1974 

Arbeitskräfteangebot Beschäftigte 

Verändernng gegenüber Veränderung gegenüber 
Stand dem Vorjahr Stand dem Vorjahr 

absolut I in % absolut I in % 

Wien .................. ... .... .... . . 787.300 + 8.400 +1'1 779.800 + 8.700 + 1'1 
Niederösterreich . . ................... 410.000 + 4.900 + 1'2 402.800 + 5.400 +1'4 
Burgenland .................... . .... 53.700 + 1.400 + 2'4 51.800 + 1.700 +3'4 
Steiermark .. ........... . ... . ..... ... 386.000 + 11.000 + 2'9 380.000 + 10.600 +2'9 
Kärnten .. ....... .... .... .. .. . ...... 176.600 + 3.400 +2 '0 170.800 + 2.900 + 1'7 
Oberösterreich ...... . ................ 421.100 + 9.300 +2'3 414.900 + 9.600 +2'4 
Salzburg ........ ... .... .... .. . .... .. 164.300 + 4.600 +2'9 162.100 + 4.400 +2'8 
Tirol ........................... . ... 190.700 + 5.800 +3'1 187. 100 + 5.600 +3'1 
Vorarlberg .. ....... .. .... ..... ... . .. 108.500 - 200 - 0'2 107.600 - 300 -0'3 

Österreich ·····.···· ·· ······ ····· ···1 2,698.200 I +48.600 I + 1'8 1 2,656.900 I +48.600 I +1'9 
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Arbeitslose offene Stellen 

I 
Veränderung gegenüber 

I 
Veränderung gegenüber 

Stand 
dem Vorjahr 

Stand 
dem Vorjahr 

absolut I in% absolut I in% 

Wien ............................... 7.400 -300 - 3· 19.600 - 1.100 - 5·3 

Niederö terreich ..................... 7.200 - 500 - 6·5 8.100 - 0 - 0·0 

Burgenland ......... ... . ..... . ... . . . 1.900 - 300 - 13·6 1.400 + 100 + 7·7 

Steiermark ............ .. .......... .. 6.000 +300 + 5·3 5.600 - 1.200 -17·6 

Kärnten ...................... ... . .. 5.900 +500 + 9·4; 2. 00 - 400 -12·5 

Oberösterreich ........... .. . .. .. ..... 6.200 -300 - 4·6 10.200 - 3.700 -26·6 

Salzburg .. .. . . . .. ..... . .... .. ....... 2.200 

Tirol ......................... .... . . 3.600 

Vorarlberg ......................... . 900 

Österreich .................... . ..... 1 41.300 1 

überdurchschnittliche Expansion der Beschäftig­
tenzahlen zeigten die Bundesländer Burgenland, 

teiermark, Oberösterreich, Salz burg und Tirol. 
Der starke Zuwachs in der Steiermark könnte 
zumindest teilweise noch eine Re twirkung der im 
Vorjahr stattgefundenen Ummeldungswelle bisher 
mithelfend r Ehegatten ein. In den anderen vier 
Bundesländern wuch vor allem der Di nstleistungs­
sektor überdurch chnittlich, daneb n im BurgenJand 
aber auch noch die Lebensmittelindustrie, während 
Tirol als einzige Bunde land noch einen nennens­
werten Zuwach an Bes häftigten im Bauwesen hatte. 
Hier und auch in alzburg wuchs die Zahl der 
inJändischen Beschäftigten von allen Bundesländern 
am stärk ten, wodurch der relativ starke Rückgang 
an usländ rn voll ausgeglichen und offenbar auch 
ein .J: achholbedarf im tertiären ektor gedeckt 
wurde. Die Vermutung, daß in alzbw·g, Tirol und 
teilweise auch in der teiermark in begrenzt m u­
maß m chichtungen der B schäftigten tattfanden 
wird auch durch die Tatsache gestützt, daß in diesen 
Bunde ländern trotz nennen werter Ausweitung der 
Beschäftiatenzahlen auch die Zahl der vorgemerkten 
Arbeit uchend n zunahm, dagegen in Oberösterreich 
und vor allem im Burgenland - der stärkeren 
Gesamtnachfrage entsprechend - weiter sank. 

In Kärnten , Niederösterreich und 'i\ ien wuchs die 
Beschäftigung nur wenig lang amer al im Bund -
durch chnitt. Besonders zu beachten ist dabei die 
Entwicklung des Bundeslandes Wien, das seinen 
relativen Rückstand in den Zuwachsraten im Laufe 
des Jahres 1974 verringern konnte. Die Zahl der in 
Wien beschäftigten Männer wuchs im 2. Halbjahr 
sogar leicht überdurch chnittlich (parallel mit einem 
starken Rückgang der Arbeitslosenzahlen) , obgleich 
weniger Ausländer beschäftigt wurden als im Vorjahr. 
In iederö terr ich war di Männerbeschäftigung 
weniger expansiv als in Wi n, und in Kärnten gab 
es trotz Ausweitung einiger Industriezweige gegen 
Jahresende sogar absolute Rückgänge und eine 
leichte Anhebung der Arbeitslo enrate über das 
saisonübliche Maß hinaus. 

Vorarlberg al einziges Bundesland hatte im 
Durchschnitt 1974 einen absoluten Rückgang 
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+300 + 15· 3.400 - 1.100 -24·4 

+200 + 5·9 4. 00 - 500 - 9·4 

+ 100 + 12· 5 1.700 - 600 -27·3 

o - 0·0 57.600 I - 8.500 -129 

an un elb tändig Be chäftigten zu verzeichnen, 
der vor allem im H . und III. Quartal mehr bei 
den Frauen als bei den Männern und insbesondere 
im produzierenden Sektor entstand. Im IV. Quartal 
war zwar der Rückgang der Ausländerzahlen noch 
größer, doch stand im Spätherbst offenbar wieder 
ein erheblich größere inJänclisches Arbeit kräfte­
angebot zur Verfügung, und die in der ersten J ahres­
hälfte tark gestiegenen Arbeitslosenzahlen wurden 
zum Teil wieder abgebaut. 

Förderungsausgaben d er Arbeit marktver­
waltung 

Die Leitlinien für den Einsatz der arbeitsmarkt­
politisch n Instrumente sind im arbeitsmarkt­
politischen Konzept und im jährlichen Schwerpun~ü­
programm enthalten . Die Ziel etzung der ArbeIts­
marktpolitik und die Durchführung der chwer­
punktprogramme setzen voraus, daß schon im Pla­
nungsstadiumund während der ge amten Abwicklung 
d r Programme die finanziell notwendigen Auf­
wendungen nach arbeitsmarktpolitischen Gesichts­
punkten überblickbar sind . Da der herkömmliche 
Ansatz- und Kontenplan des Bundes dies r Forderung 
nicht befriedigend nachkommt, hat das Bunde­
mini terium für soziale Verwaltung für 1974 erstmals 
versucht, ein Programmbudget nach arbeitsmarkt­
politischen Gesichtspunkten zu erstellen. Darin 
sollen die Informationen über Zielsetzung, Aufgaben­
steIlung sowie P ersonal- , Sach- und Förderungs­
aufwand der einzelnen Maßnahmengruppen zu­
sammengefaßt aufscheinen. Damit soll erreicht wer­
den, im Rahmen einer mi ttelfristigenPlanung Aufwand 
und Leistungen gegenü berstellen und so Einblick 
in mögliche Alternativen gewähren so"rje eine 
annäh rnde Kosten- "utzen-Rechnung durchführen 
zu können. Um die Entwicklung der früheren Jahre 
überblicken zu können , wurden die Ausgaben für 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen der früheren 
Jahre auf die einzelnen Programme umgerechnet. 
Die entsprechenden Werte können der nachstehenden 
Tabelle entnommen werden. 
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A rb ei tsmar k tpol i ti s che Maß nahm en 
Erfolg 197 0 bis 1974 

Hauptprogramm 

Arbeitsmarkt-
information . ... .. . . 

Mobilitä t sförderung .. . 
Arbeitsbeschaffung . ... 
Lehrausbildung und 

Berufsvorschulung .. 
Behinderte . .. . . . . ... . 
Ausländer . . .. .... . .. 
Ausstattung ......... . 

1

1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 

in Millionen 

3·6 10·6 19·8 27·9 37·4 
35·4 87·9 123·1 167·4 269·6 
78·8 161 ·4 107·8 151·6 148·9 

50·2 69·1 51·9 58·3 67 ·3 
1) 1 ) 1 ) 1 ) 16·7 
1) 1 ) 1 ) 1) 1·4 
0·1 0·4 0·7 120·1 210·5 

1) getrennte Verreclmung erfolgt erst ab 1974 

Der für 1974 vorgesehene Budgetrahmen für 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wurde durch ein 
Budgetüberschreitungsgesetz um 60 Millionen S 
erweitert. Außerdem wurden noch Mehreinnahmen 
aus Arbeitslosenversicherungsbeiträgen in der Höhe 
von 100 Millionen S für Förderungsmaßnahmen 
aufgewendet . Die Möglichkeit, für die Behebung 
außergewöhnlicher lokaler oder regionaler Schwierig­
keiten auf dem Arbeitsmarkt jährlich einen Betrag 
bis zu 100 Millionen S aus dem R eservefonds zusätz­
lich zum vorgesehenen Budget aufzuwenden , wurde 
mit 30 Millionen Sausgenützt. 

Ar b e i ts m a r ktinformation 

Für eine zielgerichtet e Arbeitsmarktpolitik ist 
es notwendig, daß Informationen über das aktuelle 
und voraussichtliche Arbeitsmarktgeschehen sowie 
über die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge 
vorliegen . Um eine ständige allgemeine übersicht 
über die Lage und die E ntwicklung des Arbeits­
marktes und der Wirtschaft sowie die berufliche 
Gliederung der Bevölkerung zu haben , ist die 
Arbeitsmarktverwaltung beauftragt, Analysen und 
Prognosen zu beschaffen, Forschungsarbeiten zu 
vergeben und deren Ergebnisse auszuwerten. Außer ­
dem muß die Arbeitsmarktverwaltung Informations­
material für ihre Bediensteten zur Verfügung haben , 
um einerseits ihre Beratungsfunktion erfüllen und 
andererseits Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik 
treffen zu können . Für diese Grundlagenarbeiten 
werden von der Arbeitsmarktverwaltung eine R eihe 
von Instituten herangezogen , wie insbesondere das 
Institut für Arbeitsmarktpolitik an der Hochschule 
für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Linz 
und das Institut für empirische Sozialforschung 
(IFES) . Das Institut für Wirtscha.ftsforschung hat 
den Auftrag, jährlich eine makroökonomische und 
eine mikroökonomische Vorschau zu erstellen . Diese 
Arbeit wird dann im Beirat für Arbeitsmarktpolitik 
mit den Sozialpartnern abgestimmt und dient als 
Grundlage für die arbeitsmarktpolitischen Planungen 
und Entscheidungen. 

Eine umfassende Arbeitsmarktinformation ver­
langt aber auch die Schaffung von Informations­
material. Darunter sind jene Broschüren, Prospekte, 
Ankündigungen , Stellenanzeiger und Stellenlisten 

zu verstehen, die die Arbeitsmarktverwaltung heraus­
gibt, um der Öffentlichkeit über die Möglichkei~en 
in der Arbeits- und Berufswelt, über die Arbelts­
marktsituation und über offene Stellen und Stellen­
angebote Auskunft zu geben. Weiters werdenlau~end 
Broschüren berufskundlicher Art, berufskundhche 
Wandzeitungen und Wandkalender in den Schulen 
ausgehängt sowie eine Elternzeitung publiziert. 
In Fernsehreihen und Sendungen im Hörfunk 
werden Berufsaufklärung und Arbeitsmarktinfor­
mation an die Öffentlichkeit weitergegeben . Die 
InformationstätiO'keit für den Kunden bezweckt, 

b . 

P ersonen , die vor einer Berufswahl oder vor emem 
Berufswechsel stehen , eine übersicht über Berufs­
eintritts- und Ausbildungsmöglichkeiten zu geben 
und auf die Hilfestellung, die die Arbeitsmarkt­
verwaltung dabei leisten kann, aufmerksam zu 
machen. 

Regionale Ar bei tsmar ktanzeiger und Stellen­
listen 1974 

Zahl der 
Arbeitsämter A !be~iOnalek' Stellenlis ten 

samt Zweig- und .<U C1tsmar V' 

Nebenstellen anzeiger 

Burgenland .. . .. . 7 1) 

K ärnten . . .... . . 8 1) 2 
N iederöst erreich 32 4 32 
Oberösterreich . . . 18 6 3 
Salzburg .. ...... 6 1) 

Steiermark . . .. .. 23 1) und 5 23 
Tirol . ... . .. . . .. 9 1 ) 

Vorarlberg . . . . .. 5 1 ) 

Wien 11 1) 4 . . ... ... . .. 

1) Veröffentlic)lUng der offenen Stellen in regelmäßig vom !-andes­
arbeitsamt aufgelegten Arbeitsmarktanzeigern und In SonderanzeIgern. 

N eben der allgemeinen Information stellt die 
Arbeitsmarktverwaltung weitere Dienste, wie Berufs­
beratung, Lehrstellenvermittlung und Rehab~lita~ion, 
zur Verfügung. Um die Leistungsfähigkelt dIeser 
Dienste zu vergrößern, wurden sowohl auf dem 
personellen Sektor Verbesserungen durch .. gezielt e 
Schulung des P ersonals in Beratun~sgespr~ch und 
Berufskunde angestrebt wie auch dIe ArbeIten zur 
funktionsgerechteren Ausgestaltung der Kunden­
dienste fortgesetzt . Die im Zuge der seit 1970 laufen­
den Versuchstätigkeiten gesammelten Erfahrungen 
wurden praktisch ausgewertet und in Richtl.inien über 
die innere Organisation und den FunktJOnsablauf 
der Kundendienste der Arbeitsmarktverwaltung 
eingearbeitet. Diese Richtlinien gehen dav:on aus , 
daß im Einzelfall der Bedarf an InformatJOnsaus­
tausch und der Grad der Schwierigkeit der bestehen­
den Beschäftigungsprobleme den Umfang und ?ie 
Intensit ät des Einsatzes des Arbeit smarktserVlce 
bestimmen. Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen , 
daß der Kunde frei und überlegt selbst entscheiden 
kann welches Maß an Information und sonstigen 
Kundendienst en er in Anspruch nehmen bzw. wi~­
weit er sich selbst überlassen bleiben will. Für die 
Behandlung der Fälle nach ihren individuellen 
Merkmalen wurden verschieden e Funktionsbereiche 
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geschaffen. Im Rahmen der ersten Kontaktaufnahme 
ist der Kunde zu empfa ci n und seinem Anliegen 
entsp l'ech nd zu informieren. Falls es die Art des 
Anliegen erfordert, ist der Kontakt in dem nö t igen 
Ausmaß zu vertiefen (offener Kundenempfang). 
Bei Bedarf ist der Kunde an den Beratungs-, Ver­
mittlung - oder R ehabilitationsdienst, z. B . zur 
Betreuung ergonomi cher Art, weiterzuleiten (ge-
ch10 sener Kundenempfa ng). 

Im offenen Kundenempfang kann sich der Rat­
suchende a llgemeine Auskünfte iiber den rbeits­
markt holen und Information materia l über us­
bildungs wege und Förderungsmöglichkeiten be­
·chaffen . Die e Unterlagen können auch in einer 
Leseecke oder einem Leseraum studiert werden. 
Durch die unverschlü elte Beka nntgabe offener 
Stellen (offene Arbeit v rmit tlung) wird es Intere en­
ten ermö o- licht, anonym und unbeeinfl.ußt einen 
Arbeit platz in eigener Ent cheidung au wählen 
zu können. Hiezu stehen a ls Hilf mittel Stellenli ten , 
regionale Arbeitsmarktanzeiger und der zentrale 
Stellenanzeiger " D r rbeitsmarkt" zur Verfügung. 
Bei allen diesen Information möglichkeiten kaun 
die Beratungshilfe von B diensteten der Arbeit­
marktverwaltung in Anspru ch genommen werden . 
Falls die a ngebotenen Dienste des offenen Kunden­
empfange. keine befriedig nde Lösung herbeiführen 
konnten und der Eindruck be t eht, da ß eine inten­
sivere B treuung des Kunden erforderlich ist, kann 
der R atsuchende an den ge chlo enen Kunden­
empfang weitergeleit et werden. Hier wird ihm 
G legenh it zu einem Ge präch g geben, da eine 
individuelle und qualifizierte Vermittlung eine 
Arbeit platzes, einer Lehrstelle oder eines u -
bildungsplatzes ermöglicht, wobei auch auf die 
Vor teile einer Arbeitsmarktausbildung in beruflicher 
und finanzieller Hin icht hing wiesen wird. K ann 
aufgrund des Kontaktgespräche noch nicht vermittelt 
wel'den, wird der R atsuchende zu einem intensiven 
Beratung gespräch eingeladen, in des en V rlauf 
eine eingehende Erfor chung der Umstände, die 
einer Verwirklichung der Kundenwünsche entgegen-
tehen, erfolgen soll . Bei B edarf sind die übrigen 

Dien te der Arbeitsmarktverwaltung, wie der p ycho­
logische Dienst oder sonstige exteme Dienste, ein­
zu chatten. Umfa sende Informat ionen über Arb its­
markt - u nd Au bilduno-smögl ichkeiten ollen unter 
B erücksichtigung der individuellen Fähigkeiten des 
einzelnen dessen Beschäftigungsprobleme lösen 
helfen. Bei B edarf kann die Betreuung des R at­
suchenden im Team dUl'ch Vermittler und B erater 
unter H eranziehung verschiedener anderer Dienste 
erfolgen. 

Zur raschen Erlangung bzw. Weitergabe von 
Informatio nen über den Arbeit markt i t bei den 
Arbeitsämtem die Errichtuno- von Auftragszent ralen 
vorge ehen. Die e Auftrag zentralen haben die 
Aufgabe, Aufträge zur Besetzung offener Stellen 
telefonisch, persönlich oder chriftlich für das g samte 
Arbeitsamt entgegenzunehmen, alle Gegebenheiten 
auf dem Arbeitsplatz und die Anforderungen a n die 
Arbeitskraft im Einzelfall zu erfas n, Informationen 
an die Arbeitgeber über die 1öglichk iten der 
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Arbeitsmarktverwaltung zur Besetzung der offenen 
Stellen weiterzugeben , Stellen aufgrund der Kontakte 
mit den Arbeitgebern in Zusammenarbeit mit den 
übrigen Diensten de Arbeitsamtes systematisch 
zu werben und deren Veröffentlichung in den Massen­
medien sowie den regionalen und zentralen Arbeits­
maektanzeigern anzubieten. Der Stand der Service­
einrichtungen bei den Arbeitsämtem im Jahre 1974 
ist der folgenden AuC teilung zu entnehmen . 

Stand der e rvic ee inrichtung e n b ei d e n 
Arbei tsä m te rn 1974 

Zahl der AI-
beitsämter Leseraum Offener Auftrags-

samt Zweig- bzw. Kunden- zeutrale 
und Neben· Leseecke empfang 

stellen 

Burgenland .. .. 7 7 4 7 
K ä rnten ....... 6 3 3 

iederösterreich . 32 32 13 23 
Oberösterre ich .. 18 10 5 4 
Salzburg ....... 6 1 2 -
Ste ie rmark ... , . 23 22 5 1 
Tirol .... . ..... 9 9 4 4 
Vorarlberg ..... 5 4 - -
Wien ......... . 11 9 9 

Eine kundengerechte G staltung der Service­
leistungen ist umso vordringlicher, als den Ergeb­
ni en einer Imageuntersuchung zufolge in der 
Öffent lichkeit noch immer die Auffassung herrscht , 
daß die Dienste der Arbeit marktvenvaltung haupt­
sächlich zur Lösung beruflicher Problema in Zwangs­
und Not ituationen eingerichtet sind. Daß die 

rbeit marktverwa ltung für a lle Angelegenheiten 
de Arbeitsmarktes Hilfestellung leisten möchte, 
wird weiterhin durch geeignete Werbemi ttel bekannt­
gemach t werden müs en . 

Im Zu ammenha ng mit der zweckmäßigeren 
Gestaltung der erviceleistungen ist auch das Be­
mühen zu sehen, die Errungen chaften der Elek­
t roni ehen Datenvera rbeituno- in der Arbeitsver­
mittlung einzusetzen. 1974 wurde ein entscheidungs­
reife Projekt fertiggestell t und zusammen mit 
einer K osten- utzen-Analyse dem zur E ntsch idung 
zuständigen Bundeskanzleramt übermittelt . 

Fö rd e rung der Mo b ili tät a uf d e m Ar b ei ts­
markt 

D a,s Ziel der Arbeitsmarktp olitik, zur Annäherung 
von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt 
mit beizutragen, ka nn durch Informat ion, Vermitt­
lung, B eratung und R ehab ilitation unter B erück-
ichtio-ung der Grund ätze der npas ung der 

Arbeit plätze an die Arb itskräfte (Ergonomie) 
oft allein nicht erreicht werden. D a,her sieht das 

rbeit marktförderung ges tz die Möglichkeit vor, 
durch geeignete B ihilfen die Anpassung der Arb its­
kräfte a n die Anforderungen des Arbeitsmarktes 
zu fördern. Diese Anpassung kann an berufliche 
El'fordernis e oder regionale Gegebenheiten des 
Arbeitsmarkte erfolgen. Höchste Priorität räumt 
die Arbeitsmarktpolitik der Förderung der beruf-
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lichen Mobilität der Arbeitskräfte durch Schulungs­
maßnahmen ein. Die Förderung der regionalen 
Mobilität erfolgt im Einklang mit regionalpolitischen 
Bestrebungen und soll weder zu unerwünschten 
Abwanderungen noch zur Schaffung überdimensio­
nierter Ballungszentren führen . 

Förderung der beruflichen Mobi li tät 
(Ar bei tsmar ktaus bi 1 dung) 

Unter Arbeitsmarktausbildung ist die Ein-, Um­
und Nachschulung oder die nicht in einem Lehr-

beruf erfolgende berufliche Ausbildung, ferner eine 
Arbeitserprobung, eine Berufsvorbereitung oder ein 
Arbeitstraining sowie die Weiterentwicklung im 
Beruf zu verstehen. Sowohl nach dem Konzept für 
die Gestaltung und den Einsatz der arbeitsmarkt­
politischen Instrumente als auch nach dem arbeits­
marktpolitischen Schwerpunktprogramm 1974 wird 
diesem arbeitsmarktpolitischen Instrument absoluter 
Vorrang eingeräumt. Die Entwicklung der Förde­
rungsausgaben und der Zahl der geförderten Personen 
spiegeln die Bemühungen der Arbeitsmarktver­
waltung in diesem Bereich wider. 

Geförd erte Personen 

Insgesamt Eln- und Nacbscbulung Umscbulung 
Jahr 

Insgesamt I männlich I weiblich Insgesamt I männlich I welblicb Insgesamt I männlich I weiblich 

1970 ..... . . . ... . ........ 12.380 6.330 6.050 
1971 . ...... ... .. .. ... ... 16.486 8.510 7.976 
1972 . ........... . . ... ... 19.937 10.139 9.798 
1973 .. .. . .. . ... .. .. ... .. 23.469 10.631 12.838 
1974 ... . ......... . . . .... 25.997 11.971 14.026 

Der finanzielle Aufwand für Schulungsmaßnahmen 
betrug 1974 264·3 Millionen S gegenüber 161 ·7 
Millionen S im J ahre 1973. Diese Mittel wurden 
dazu verwendet, die Mobilitätsbereitschaft und den 
Arbeitsantritt finanzi ell zu ermöglichen und die 

6.315 3.848 2.467 6.065 2.482 3.583 
8.540 4.955 3.585 7.946 3.555 4.391 

11.023 5.841 8. 182 4.914 4.298 4.616 
12.875 6.263 6.612 10.594 4.368 6.226 
17 .579 8.725 8.854 8.418 3.246 5.172 

berufliche Höherqualifizierung von Arbeit skräften 
zu erreichen, da auch 1974 mit einem zunehmenden 
Bedarf an Spitzenfacharbeitern und qualifizierten 
Angest ellten zu rechnen war. Die meisten ge­
förderten Schulungen entfielen auf folgende Berufe: 

Zahl der am meis ten geförd erten Schulungen im Jahre 1974 

Berufsobergruppe geförderte 
Personen 

Metallarbeiter, Elektriker .. . . ... . .. . . . ......... 6.932 
Allgemeine Verwaltungs. und Büroberufe ... .. .. . 4.505 
Gesundheitsbel'ufe, Fürsorger, Sozialarbeiter . .. . . 3.292 
Bekleidungshersteller , Schuhher steller . . . .. ...... 2.421 
Hotel-, Gaststätten-, Küchenberufe ............. 1.717 
Bauberufe ...... . . .... ........ . ... . .......... . 1.521 
T echnische Berufe . . .......... ... .. . .. .. ...... 1.261 
Land· und forstwirtschaftliche Berufe ....... . . . 726 

Wegen des großen Bedarfs an Facharbeitern 
auf dem G biet der Metallbearbeitungsberufe wurde 
di e H eranbildung von Facharbeit.ern auf diesem 
Sektor von dm La,ndesarbeiteä mtern besonders 
gefördert ; auch für Heranbildung von Fachkräften 
der Bauwirtschaft wurde die Form der Kurzaus­
bildung verstärkt vorgesehen. Installateure, Meß­
und R (gelmechaniker , Elektroschlosser und Pol terer 
waren weitere Berufe, in denen die Qualifikation 
als] ach arbeiter mit Lehrab 'c.hluß angestrebt wurde. 

Einen weiteren Schwerpunk t auf dem Gebiet 
der Arbeit.~ marktausbildung bildete die Aktivierung 
von Arbeitskraftre erven . In Informationskursen 
und ·abEnden, die von fast allen Landesarbeits­
ämtem in verstärHem Umfang erfolgreich abge­
halten wurden, konnte mit Hausfrauen und ab­
wa,nderungsbereiten Arbeitskräften aus der Land­
wirtschaft K ontakt aufgenommen werden. 

die Schnlung der Geförderten erfolgte durcb 

Arbeitserprobung, I 
I I 

Berufsvorbereitung Elnschnlung N acbschuJung Umschulung 
bzw. ArbeitstraIning 

77 3.164 2.075 1.616 
166 437 1.975 1.927 

7 1.589 532 1.164 
11 985 451 974 

1 293 586 837 
8 112 1.188 213 
6 209 694 352 
5 155 485 81 

Außer der Abhaltung von Informationswochen 
WUJ den mit dem Ziel der Umschulung von Arbeits­
häften, die aus dem landwirtschaftlichen Bereich 
abwandern, weitere Maßnahmen gesetzt. In fast 
a.llen in Frage kommenden Bundesländern wurde 
dieser P ersonenkreis in Gastgewerbekurse einge­
wiesen und damit versucht, den Bedarf an Küchen­
und Servierpersonal decken zu helfen. Ein kleiner 
Tei l die er P er onen wurde in K omplimentärberufe, 
wie Schilehrer , eingeschult oder erhielt eine 
Fachar beiterkurzausbildung. 

Schw I punkte in der Schulungstätigkeit der Lan­
de arbeiteä mter bestanden auch in der Durch ­
fühlu ng von Kursm für die Fremdenverkehrs­
wirtschaft ; sie reichten von der Ausbildung vom 
K och- und Selvielper on al (hauptsächlich Hilfs­
kräfte bzw. Feriala,rbeiter) bis zur Förderung der 
Ausbildlmg in H otelfachschulen und beinha.lten 

69 

III-23 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 69 von 270

www.parlament.gv.at



auch Sprachkurse. Intensiv wurden Ausbildungen 
für Bürobemfe gefördert, um zur Verminderung 
der Knappheit an die bezügliohen Arbeitskräften 
beizutragen. Einige Lande. arbeit ämter führten 
Schulung kur e für Strafgefang ne, die kurz vor 

trafentla ung stehen, ein bzw. for t . 

Förd erun g d er ge ographi s ch en Mobilität und 
d e Arb e i t santritt e 

Die Arbeit marktverwaltung i t be t rebt, an der 
Lösung von Problemen , die ich au trukturellen 
Mängeln oder regionalen Eigenh iten rgeben, mit­
zuwirken . Die kann in F orm von Beihilfen zur 
Förderung der geographi ehen Mobilität ge chehen . 
Durch solche Beihilfen können einer eits regional­
politisch wichtige neugegründete oder erweiterte 
Betriebe mit den erforderlich n Arbeitskräften ver­
sorgt werd n und andererseit kann Arbeitskräften, 
die im R ahmen truktureller Um chichtungen frei­
ge etzt , erden, die Arbeit aufnahme außerhalb 
ihres W'ohnbereiche erleichter werden. Auf die e 
Wei e konnte in be ondere P r onen, die nicht 
beruf tätig waren oder die bi her in der Land­
wirt chaft oder in gefährdeten Wirt chaftszweigen 
arbeiteten , geholfen werden, eine Be chäftigung 
außerhalb ihres Wohnbereich in einem n.ichtg -
fährdeten Wirt chaft bereich aufzunehm n . Vor allem 
Vor tellung - und Bewerbung beihilfen, Trennung -, 
R ei e-, Üb r iedlung -, Niederla. ung - und Wohn­
platzbeihilfen kamen dabei zum Ein atz . 

Um die R e erv n an weiblichen Arbeit kräften 
intensiver ausschöpfen zu können und insbesondere 
Müttern von Kleinkindern die Arbeit aufnahme bzw. 
Beibehaltung d r B chäft igung zu erleichtern, 
wurde ein neue Beihilfenart , di Kind rbetreuung -
beihilfe, ge chaffen. Durch die Übernahme der 
Ko ten für die UnterbringunO' von Kleinkindern 
bis zur vollen Höhe kann diese Hindernis für 
erwerb willige Mütter be eitigt werden. 

Gleichzeitig wurde auch durch den Gesetzgeber 
die Möglichkeit vorgesehen , die Schaffung und 
Au tattung von Kindergartenplätzen finanziell zu 
fördern. Mit dieser neuen Beihilfe kann im Bedarfs­
fall die Unterbringung von Kleinkindern berufs­
t ätiger Mütter gefördert werden. 

Von der weiteren Förderungsart, die in der 
Gewährung von Zuschüssen an Arbeitnehmer in 
der Bauwirtschaft owie Land- und For twirtschaft 
zur Anschaffung von Arbeitshleidung be 'teht, um 
die Arbeit während der Wintermonate zu erleichte1'll, 
machten 1974 7403 P er onen Gebrauch. 

Arb e it s be chaffung 

Das Instmmentarium de' Arbeitsmarktförderung _ 
ge etzes enthält Möglichkeiten für Maßnahmen zum 
Ausgleich kurzfri tiger (§ 27 ff.) al auch länger­
fri t iger Beschäftigungsschwierigkeiten (§ 35 ff,) . 
Die e Möglichkeiten der Arb it markt politik sind 
von vornherein so angelegt, daß zur Unter tützung 
allgemein anerkannter Intentionen in bestimmten 
Bereichen und zur Be eitigung oder Hintanhaltung 
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von unerwünschten Rückwirkungen auf den Ar­
beit markt arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur 
Sicherung und Schaffung von Beschäftigung-mög­
lichkeiten ergriffen werden können. Die Gründe 
für arbeitsmarktpolitische Unterstützung der Schaf­
fung, Sichemng oder Erhaltung von Beschäfti­
gungsmöglichkeiten können vorwiegend regional­
polit ischer atur, in weniger großem Umfang 
koni unktul'ell oder außenwirtschaftlich bedingt 
(Kurzarbeiterunter tützung), sai onbedingt oder 
durch tarke Störung auch ans on ten guter Arbeits­
märkte motiviert ein. 

Die im allgemeinen nötige Abstimmung der 
arbeit marktpoliti ehen chaffung, ichemng und 
Erhalt ung von Beschäftigungsmöglichkeiten mit 
den allgemeinen Intentionen der R egionalpolit ik 
(koop rativ mit Gebietskörper chaften oder Kredit­
und Finanzierung in tituten , die öffentliche Mittel 
erhalten) ist die Gewähr dafür, daß Arbeitsmarkt: 
politik und allg meine Wirt chaftspolitik in Ein­
klang sind. 

Zum Au gleich kurzu'i t iger Be chäftigung schwan­
kungen werden von der Arbeitsmarktverwal tung 
zur Sicherung von Arbeit plätzen oder zur Schaffung 
zu ätzlicher Arbeitsgelegenheiten B ihilfen g währt, 
um Arbeiten oder Arten von Arb iten zu förde rn, 
d ie g eignet ind, Arb itslo igkeit zu verhüten oder 
zu verringern. Dies ge chieht durch Beschaffung 
zu ät zlicher Arbeit geleg nheiten für Arbeitslose 
oder für Arbeit kräfte, die in näch tel' Zeit infolge 
einer Betrieb ein teIlung, -ein chränkung od r -um­
stellung von Arbeitslo igkeit betroffen werd n, 
Mit der gleichen Ziel etzung werden B ihilfen 
gewährt, um Unternehmen der Bauwirtschaft und 
der L and- und Forstwirt chaft die Durchführung 
von rbeiten in den Win termonaten zu erleichtern 
und um den Lohnau fall bei Kurzarbeit t eilweise 
abzugelten. Die Beihilfen zur AbO'eltung des Lohn­
au falles bei Kurzarbeit können bei empfindlichen 
Störungen der Wirtschaft den Arb itgebern für 
die als Kurzarbeiterunterstützung geleistet e Ent­
schädigung gewährt werden, wenn diese Störungen 
voraus ichtlieh längere Zeit andauern werden und 
zwischen den für den Wirt chaftszweig in Betracht 
kommenden kollekt ivvertragsfähigen Körperschaften 
der rbeitgeber und der Arbeitnehmer Verein­
barungen über die Leistung einer Ent 'chädigung 
während der Kurzarbeit getroffen werden. Die 
Gewährung einer Beihilfe in all die 'en Fällen ist 
mit der Auflage verbunden, daß auf geförderten 
Arbeit plätzen Arbeit kräfte , die zwar noch in 
Be chäftigung stehen, a ber in ab, ehbarer Zeit 
infolge Betriebseinschränkung, -ein tellung oder -um-
teIlung von Arbeitslo igkeit betroffen würden oder 

solche, die von der Arbeit marktverwaltung oder vom 
Arbeitgeber nach vorheriger Fühlungnahme mit der 
Arbeit marktverwaltung ausgewählt wurden , be­
schäftigt werden . 

Im Rahmen d r P roduktiven Arbeitsplatzförde­
rung, die zum Ausgleich kurzfristiger Beschäfti­
gung schwankungen gewä hrt wird, wurden im 
Jahre 1974 in ge amt rund 95·3 Millionen S (Bei-
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hilfen gemäß § 27 Abs. 1 lit. a und b AMFG.) auf­
gewendet. Dadurch konnten für 68.604 Arbeits­
kräfte die Arbeitsplätze gesichert oder zusätzliche 
Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden. Rund 
6·6 Millionen S der insgesamt aufgewendeten Mittel 
wurden für Arbeiten oder Arten von Arbeiten 
(Beihilfen gemäß § 27 Abs. 1 lit. a) gewährt, bei 
denen 360 Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit 
bedrohte Arbeitskräfte - 109 schwer vermittelbare 
Arbeitskräfte und 251 Arbeitskräfte, die in vor­
übergehend gefährdeten Betrieben beschäftigt wa­
ren - Beschäftigung gefunden haben. 

Rund 88·7 Millionen S erhielten Unternehmen 
der Bauwirtschaft sowie der Land- und Forst­
wirtschaft, um die Durchführung von Arbeiten in 
den Wintermonaten zu erleichtern (Beihilfe gemäß 
§ 27 Ab . 1 lit. b). In diesem Rahmen waren 68.244 
Arbeit kräfte beschäftigt. 

Für den Bereich der Bauwirtschaft wurde die 
Winterarbeitsförderung (Wintermehrkost en beihilfe) 
neu geregelt. Dem neuen Förderungssystem liegt 
der Gedanke zugrunde, daß nur für einen tat­
sächlichen Beitrag zur Winterbeschäftigung des 
Baugewerbes eine Beihilfe gewährt werden soll. 
Es wird für jene Anzahl von ö terreichischen Bau­
a.rbeitern eine Wintermehrkostenbeihilfe zuerkannt, 
um die im Gesamtbereich des Unternehmens ein 
bestimmter Prozentsatz des Sommerbeschäftigten­
standes österreichischer Arbeitnehmer (Schwellen­
prozent atz) überschritten wird. Der Schwellen­
prozentsatz betrug allgemein 75 % und für die 
tark witterungsabhängigen Sparten des Bauge­

werbes 44 % . 
Die Gesamtzahl der während des Jahres 1974 

im Rahmen der Produktiven Arbeitsplatzförderung 
beschäftigten Arbeitskräfte ist mit 68.604 um 16.793 
höher als die Gesamtzahl des Jahres 1973 (51.811 Ar­
beitskräfte. ) 

Die Kurzarbeiisbeihilfe wurde im Berichtsjahr 
von 32 Betrieben mit 2576 Arbeitskräften in An­
spruch genommen. Der finanzielle Aufwand betrug 
rund 3·4 Millionen S (1973: 14 Betriebe mit rund 
1000 Arbeitskräften und einem finanziellen Auf­
wand von rund 0·2 Millionen S) . Diese Steigerung 
ist auf eine relativ geringe Verstärkung wirtschaft­
licher Schwierigkeiten in einigen Unternehmen 
zurückzuführen. 

Aufgrund des Bauarbeiter-Schlechtwetterent chä­
digungsgesetzes 1957 wurden im Laufe des Berichts­
jahres bei den Arbeitsämtern 67.589 Anträge ein­
gebracht, mit denen die Dienstgeber die Erstattung 
von an ihre Arbeiter ausbezahlten Schlechtwetter­
entschädigungen für rund 8,017.000 ausgefallene 
Arbeits tunden beantragten . 

Den Arbeitgebern wurden an ausbezahlter Ent-
chädigung einschließlich der Abgeltung der für 

die Zeit des Arbeitsausfalles geleisteten Sozialab­
gaben rund 188 Millionen S erstattet (1973: 62.583 
Anträge mit rund 8 Millionen Ausfallstunden und 
einem Erstattungsbetrag von rund 149 Millionen S). 

Zum Ausgleich längerfristiger Beschäftigungs­
schwierigkeiten ist die Möglichkeit gegeben, zur 

Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in 
Gebieten, in denen nicht nur kurzfristige Unter­
beschäftigung besteht oder die infolge einer Be­
triebseinschränkung oder -umst ellung von Arbeits­
losigkeit bedroht werden oder die von einer regional­
politisch unerwünschten Abwanderung betroffen 
sind, zum Zweck der Verhütung oder Verringerung 
von Arbeitslosigkeit Beihilfen zu gewähren, um 
Arbeitsplätze zu schaffen oder bestehende Arbeits­
plätze zu erhalten und um gefährdete Arbeits­
plätze durch die Ermöglichung betrieblicher Um­
stellungs maßnahmen zu sichern. Falls es zur Er­
reichung dieser Ziele unbedingt erforderlich ist, 
können auch Beihilfen an Schlüsselkräfte als un­
verzinsliches Darlehen oder als Zinsenzuschuß ge­
währt werden, um die Übersiedlung und Nieder­
lassung dieser Arbeitskräfte innerhalb eines Unter­
nehmens sowie die nötige Führung eines getrennten 
Haushaltes zu erleichtern. 

An Betriebe können auch für betriebliche Um­
stellungsmaßnahmen zum Ausgleich von Lohnaus­
fällen Umstellungsbeihilfen gewährt werden. Die 
Voraussetzung der Gewährung der Umstellungs­
beihilfe ist , daß zwischen den für den Wirtschafts­
zweig in Betracht kommenden kollektivvertrags­
fähigen Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerorgani­
sationen Vereinbarungen über die Leistung einer 
Entschädigung an die Arbeitnehmer während der 
Zeit der Umstellung getroffen werden. Durch die 
Vereinbarung muß hinsichtlich des Beschäftigten­
standes und der Entschädigung sichergestellt sein, 
daß während der Umstellung der Beschäftigten­
stand aufrecht bleibt und daß den Arbeitnehmern 
vom Arbeitgeber über die aufgmnd der tatsächlichen 
Arbeit gebührenden Entlohnung hinaus eine Ent­
schädigung geleistet wird, durch die die infolge der 
Umstellung eintretenden Lohnausfälle so weit aus­
geglichen werden, daß der frühere Lohnstand auf­
rechterhalten wird. 

Durch die am 1. April 1974 in Kraft getretene 
Novelle zum Arbeitsmarktförderungsgesetz wurde 
das arbeitsmarkt politische Instrumentarium noch 
durch eine zusätzliche regionalpolitische Möglichkeit 
erweitert . In Gebieten an der sogenannten toten 
Grenze zu den Oststaaten, die von einer starken 
Abwanderung betroffen sind und in denen es eine 
fühlbare Unterbeschäftigung gibt, kann die Arbeits­
marktverwaltung Arbeiten aller Art fördern, durch 
die zu einer R evitalisierung dieser Gebiete beige­
tragen wird. Weitere Möglichkeiten ergeben sich 
nach dem bereit s zitierten Sonderunterstützungs­
gesetz. Auf dem finanziellen Sektor besteht die 
Möglichkeit, aus dem Reservefonds der Arbeits­
losenversichemng bei außergewöhnlichen lokalen 
oder regionalen Schwierigkeiten auf dem Arbeits­
markt über den budgetierten Rahmen hinaus zu­
sätzliche Mittel bis maximal 100 Millionen S ein­
zusetzen. 

Im Jahre 1974 wurden für Maßnahmen zur Be­
kämpfung längerfristiger Beschäftigungsschwierig­
keiten der oben beschriebenen Art 44·3 Millionen S 
aufgewendet. 1973 waren es 38·3 Millionen S. 
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Ausbildung in einem Leh r ber u f 

Nach der Zielsetzung der aktiven Arbeitsmarkt­
politik kommt der Förderung der beruflichen Aus­
bildung von Lehrlingen die Aufgabe zu , das System 
der Vermittlung von berufl ichen Qualifikationen 
nach gewi en arbeit marktpolitischen Ge ichtspunk­
ten zu crgänzen . Gefördert werden olche Lehraus­
bildungen bzw. Berufserprobung n und Beruf:­
vor chulungen, die zum Erwerb von bestimmten , 
für den Arbeitsmarkt wichtigen beruflichen Quali­
fikationen führen. 

Die Arbeitsmarktverwaltung war weiterhin be-
trebt, möglichst viele P er onen mit Informationen 

über den Arbeit markt und Möglichkeiten der 
Berufsausbildung au zustatten. Im Wege der Be­
rufsberatung wurden 1974 78.413 J ugendliche (da­
von 34.759 weibliche) beraten. 52 .604, d . s. 67·1 % 
der Beratenen , beab ichtigten, in ine Lehrstelle 
oder in einen on tigen Au bildungsplatz einzu­
treten . Von den verbleibenden 25. 09 Jugendlichen 
(d. . 32·9 %) wollte der überwiegende Teil eine 
Schule weiterbesuchen (34,9% ) oder ofort eine 
Arbeit teIle antreten (27,9%). Der Rest entschied 
. ich , entweder im elterlichen Betrieb einzutreten 
oder hatte noch unbestimmte Ab ichten. ' 

Im Jahre 1974 waren im Durchschnitt 12.708 Lehr-
tellensuchende (8304 männlich und 4404 weiblich) 

und 20.563 offene Lehrstellen (15.283 männlich 
und 5280 weiblich) bei den Arbeit ämtern gemeldet. 
Der finanzi elle Aufwand für di Förderung der 
Ausbildung in einem Lehrbemf err ichte den BetraO' 
von rund 53 Millionen 

Außerdem wurden für die berufliche Au bi ldung 
in Lehrwerk tätten rund 11·6 MjIlionen au. g _ 
geben. Im Rahmen dieser Förderung entfielen auf 
die berufliche Ausbi ldung in den Lehrwerk tätt n 
der ÖBB für das Au 'bildungsjahr ] . September 1973 
b is 31. August 1974 mnd 3·4 Millionen S. Mit 
rund 8·2 Millionen S wurde die berufliche Aus­
bildung in Berufsau bildung eill1'ichtungen im Sinne 
de Berufsau bildung ge etze in den Bunde ländern 
Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Steiermark 
und Wien gefördert. Die e Einrichtungen wurden 
teil von Ver~inen " Jugend am Werk", teils von 
WI FI, BFI, ÖGB, Arbeiterkamm r und einzeln n 
Betrieben geführt . 

Weiters wurden im Jahre 1974 Berufsvorschu­
lungs- und Arbeitserprobung kurse, die von zwölf 
Eill1'ichtungen (vorwiegend im Rahmen der Vereine 
"Jugend am Werk" ) in mehreren Bundesländern 
geführt wurden und d ie insgesamt 598 Jugendliche 
betreuten, mit einem Ge amtaufwand von rund 
2·6 Millionen S gefördert. 

B e hind e rt e 

Der Personenkrei ', der nach § 16 AMFG. und 
der dazu erlassen n Verordnung arbeit marktpoli­
ti ch besonders zu betreuen i t, umfaßt sowohl 
phy isch und psychi 'ch Behinderte al auch Person n, 
bei den n eine soziale Fehlanpa ung gegeben i 't, 
sowie P ersonen, bei denen on tige Umstände, 
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wie Schwangerschaft, Betreuungs- oder Sorgepfiicht , 
fortgeschrittenes Alter oder Mangel an schulischen 
Voraussetzungen für eine Erwerb tätigkeit, vor­
liegen. Gemäß dem arbeitsmarktpoli tischen Konzept 
oll eine besondere Vorsorge für die Förderung 

von Behinderten getroffen werden. Maßnahmen der 
Arb itsmarktausbildung ollen eine berufliche R eha­
bilitation behinderter Per onen ermöglichen und 
damit ihre Wiedereingliederung in den Arbeits­
prozeß erl eichtern. D iese berufli chen R ehabilita­
tion maßnahmen können einerseits in Betrieben, 
andererseits jedoch hauptsächlich und zweckmäß i­
gerweise in eigenen Rehabilitationszentren, deren 
Au weitung ebenfalls im Programm der Arbeits­
marktverwaltung auf: cheint, erfolgen. 

Der Gedanke, behinderte Menschen besonders. 
auszubilden und da Wi . en um die Jotwendigkeit 
von R ehabilitationsmaßnahmen, die über den medi­
zini chen Bereich hinau gehen, ist relativ neu. 
Lange Zeit bedeutete eine Behinderung, ganz gleich, 
ob körperlicher oder psychischer Art, für den davon 
betroffenen Menschen mehr oder weniger den Aus­
schluß au der Gesell chaft . Diese Problem t ritt 
in besondere bei jenem P er onenkreis auf, der, 
bedingt durch die Art und Schwere der Behinderung, 
von den be tehenden Rehabilitationsbe timmungen, 
wie sie das ASVG. oder da ' Kriegsopferversorungs­
gesetz enthält, nicht erfaßt wird. Langsam machte 
sich der Gesetzgeber auch an die Lö ung diese 
Problems ; vorer t auf Landesebene durch die 
regionalen Behindertenge etze und erst in jüngster 
Zeit durch da Arbeit marktförderungsgesetz. Nicht 
uur die bloße Beschäftigung von behinderten Per-
onen ohn Rücksicht auf die Eignung, sondern 

die über den Weg einer Schulung erfolgte volle 
berufliche Wiederher teIlung i t das Ziel der heutigen 
R ehabilitationsbe trebungen . Über das Erreichen 
eines Dauerarbeitsplatze hinaus soll auch ein 
beruflicher und sozialer Auf: tieg gegenüber dem 
Status vor dem E intritt der Behinderung erreicht 
werden . 

Di e en Intentionen ent. prechend wurden bereits 
eine Reihe von Ausbildungseinrichtungen für Be­
hinderte nach Anhörung de Beirates für Arbeit -
marktpolitik in den Kreis jener Eill1'ichtungen auf­
genommen, denen die Durchführung von Schulungs­
maßnahmen nach dem AMFG. übertragen werden 
kann . Auch für die Errichtung, Erweiterung und 
Aus. tattung von R ehabilitationseill1'ichtungen wur­
den bedeutende Förderungsmittel bereitgestellt. 
Allein für die erste Bauetappe des "Beruflichen 
Bildungs- und R ehabili tationszentrums Linz" wurde 
ein Zuschuß von insge amt 60 Millionen S ge­
lei tet. Am laufenden chulung betrieb, der im 
H erb. t 1974 aufgenommen wurde, betei ligte sich 
di e Arb it mark verwaltung an den Kosten für 
den P ersonal- und Sachaufwand mit rund 3·7 Millio­
nen S. Al· weiteres Bei 'piel für die Förderungs­
tätigk it auf dem B hinderten 'ektor kann die 
Gewährung eine Zuschus es von 3 Millionen S 
für die Errichtungs- und Erweiterungskosten der 
vom "Ver in Leben hilfe, ö terreichische Intere en­
gemein chaft für Behinderte" in Batschuns ge-
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tragenen, im Bau befindlichen Anlernwerkstätte 
zur beruflichen Vorbereitung geistig Behinderter 
angeführt werden ; dieses Projekt wurde auch 
schon 1973 mit ebenfalls 3 Millionen S gefördert . 
Weiters wurde durch die finanzielle Unterstützung 
seitens der Arbeitsmarktverwalt ung die Gründung 
des " Vereines Scripture-Büroservice" ermöglicht, 
der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen und 
Behinderte in Büropraxiskursen auf eine Berufs­
aufnahme auf dem freien Arbeitsmarkt vorzu­
bereiten. 

Die Arbeitsmarktverwaltung hat sich auch 1974 
bemüht, die Kooperation mit den wichtigsten 
anderen Institutionen, die sich mit der beruf­
lichen Rehabilitation beschäftigen , noch enger zu 
gestalten. Die Mitarbeit im österreichischen Komitee 
für Sozialarbeit, der sämtliche für Rehabilitation 
zuständige Stellen angehören, erschien eine geeignete 
Basis dafür . In diesem Komitee soll auch die Grund­
lage für eine Gesamterfassung aller Behinderter 
sowie aller Rehabilitationseinrichtungen erarbeitet 
werden . Diese Grundlagen werden die Voraus­
setzungen für ein umfassendes R ehabilitations­
konzept bieten. 

Ein Schwerpunkt auf dem Gebiet der Rehabili­
tation, der nicht außer acht gelassen werden darf, 
ist die menschengerechte Gestaltung der Arbeits­
plätze (Ergonomie), die auch künft ig eines der 
Hauptziele einer qualitativen Sozialpolitik sein 
wird. Auf den Gedanken der menschenwürdigen 
Beschaffenheit des Arbeitsplatzes wurde auch bei 
den Dienstleistungen der Arbeitsmarktverwaltung 
gebührend Rücksicht genommen. 

Au ss t a ttung 

Unter den Begriff Ausstattung sind in erster 
Linie Förderungsmaßnahmen erfaßt, die die Vor­
sorge für angemessene Kapazitäten der arbeits­
marktpolitisch wünschenswerten beruflichen Aus­
bildung erleichtern und verbessern. Es handelt 
sich dabei also um die Förderung von Ausstattung, 
Erweiterung und Errichtung von Einrichtungen 
zur beruflichen Ausbildung. Weiters ist auch die 
Förderung der Vorsorge für Wohnplätze an Orten 
miterfaßt, an denen dies arbeitsmarktpolit isch 
besonders interessant erscheint. Im AMFG. ist 
auch dafür vorgesorgt , daß dem Mangel an geeig­
neten Kindergartenplätzen sowie sonstigen Kinder­
betreuungsmöglichkeiten etwa in Problemgebieten 
durch die Möglichkeit der finanziellen Förderung 
der Schaffung oder Ausstat tung von Kindergarten­
plätzen weitgehend begegnet werden kann. 

Die Ausstattung umfaßt aber auch die Verbesse­
rung der Unterbringung der Informationsdienste 
in den Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung, 
wie sie im Abschnitt Arbeitsmarktinformation dar­
gelegt wurden, sowie die Amtsausstat tung und die 
Ausstat tung der P ersonalschulung mit den erforder­
lichen t echnischen Gerät en . 

Die Vorsorge für Schulungskapazitäten ist im 
wesentlichen auf Problemgebiete, also regionalpoli-

tisch, orientiert. Das bedeutet nicht, daß dadurch. 
auch der Standort der betreffenden Kapazität 
unbedingt in dem Problemgebiet selbst liegen muß .. 
Er muß allerdings so gelegen sein , daß die arbeits­
marktpolitischen Bedürfnisse des in Frage kommen­
den Gebietes befriedigt werden können. Entspre­
chend diesen Grundsätzen befinden sich derzeit 
eine Reihe von Maßnahmen in Gebieten , die durch 
Planungen der Österreichischen Raumordnungs­
konferenz festgelegt sind, in Durchführung. Die 
I nstit utionalisierung der Raumordnung bringt all­
mählich zuverlässige Orientierungsmöglichkeiten, die 
für die Arbeitsmarktverwaltung eine entsprechende 
Entscheidungshilfe bedeuten. Im wesentlichen wur­
den Projekte gefördert, die in Gebieten an der 
toten Grenze, wie in Niederösterreich, Burgenland,. 
in der Südoststeiermark und in Unterkärnten , 
realisiert oder geplant wurden . Ein weiteres Gebiet , 
in dem eine Art Prototyp für eine regionalpolitische 
P lanung geschaffen wurde, ist der Raum Aichfeld­
Murboden . Hier werden wie in den anderen Ge­
bieten Ausbildungskapazitäten von Betrieben und 
Einrichtungen gefördert. 

Entsprechend der Größe und der Bedeutung der 
geförderten Projekte war auch der finanzielle Auf­
wand. 1974 wurden 204·5 Millionen S gegenüber 
120 Millionen S im J ahre 1973 investiert . 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Ent­
wicklung der zu bietenden beruflichen Information , 
Beratung, Vermittlung und Betreuung, wie sie im 
Abschnitt Arbeitsmarktinformation beschrieben wur­
den , ist die entsprechende Ausstatt ung der diesen 
Funktionen angemessenen Räumlichkeiten . Im Ar­
beitsmarktförderungsgesetz ist vorgesorgt , daß Mittel, 
die aus den Einnahmen an Arbeitslosenversiche­
rungsbeiträgen stammen , bis zu einem bestimmten 
Höchstbetrag herangezogen werden können , wenn 
es für die Durchführung des Kundendienstes der 
Arbeitsmarktverwaltung erforderlich ist . Damit kön­
nen die für ein modernes Service erforderlichen 
organisatorischen Maßnahmen der internen Um­
organisation durch eine entsprechende Gestaltung 
der R äume und der Ausstat tung besser zur Wirkung 
gebracht und auch auf längere Sicht zuverlässiger 
geplant werden . 1974 wurden für derartige Vor­
haben 68·5 Millionen S ausgegeben ; 1973 waren es 
32 Millionen S. 

Au sl ä n de r b e s c häfti gun g 

Nach laufender Steigerung der Ausländerbe­
schäftigung in den letzten J ahren - im Novem­
ber 1973 wurde mit 250.775 Gastarbeitern der 
bisherige Höchststand erreicht - hat im Jahre 1974 
erstmals die Beschäftigung von Ausländern abge­
nommen . Mit dem im Vorjahr erreichten Höchst­
stand, der sich der 10 %-Schwelle des Anteiles der 
Ausländer an den unselbständig Erwerbstätigen 
näherte, begannen die demographischen und infra­
strukturellen Nachteile im Zusammenhang mit der 
Ausländerbeschäftigung besonders deutlich hervor­
zut reten , weshalb H andhaben erforderlich geworden 
sind, um eine den öffentlichen und gesamtwirt -
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chaftlichen Interessen angepaßte selektive Politik 
hinsichtlich der Zulassung ausländischer Arbeits­
kräfte betreiben zu können . 

Die dafür im J ahre 1974 erla enen Richtlinien , 
die auf der von den Wirt chaftspartnern abge-
chlos enen Vereinbarung zur Be chäftigung aus­

lä ndischer Arbeit kräfte (Y ontingent-Vereinbarung) 
beruhten , sahen im we entlichen vo r, daß die 
Höchstzahl des J a hre 1973 im J ahr 1974 grund-
ätzlich nicht über cm'itten w rden ollte. ü berdie 

durften ab einer durch die Kontingente zuzüglich 
eines be timmten Prozen t atze der Kontingent­
überschreitungen des J ahres 1973 festgelegten Zahl 
weitere Ausländer nur unter streng r Prüfung der 
öffentlich n und gesamtwirt chaftlichen Int r sen 
zugelassen werd n, wobei der chwerpunkt insbe­
sondere auf eine weitgehende n terbindung der 
die en Interes en entg gen wirkenden Be chäftigung 
von als Tourist n eingereisten Ausländern gelegt 
wurde. Bei Be chäft igung in einem Wirt chafts­
zweig, in dem ü berhaupt kein Kontingent vorge­
sehen ist, wurde die e Grenze mit 0 v. H. des in 
die em Bereich erreichten H öchst tandes im Vorjahr 
festgelegt. 

Die e Ma ßnahme in Verbindung mit der R edu­
zierung der inländischen achfragenach ausländischen 
Arbeit kräften sowie der Umstand , daß auch das 
Angebot der Au länder vor allem aus Jugo lawien 
zurückging, ergab daß der Höch t tand der von 
den Arb it ämtern erteilten Gen hmigungen im 
Augu t 1974 mit 224.320 erreicht wurde, woraus 
ich geg nüber d m Höchststand November 1973 

eine Abnahme von 26.455 usländern oder von 
11· % ergibt. 

Der Großteil dieser Genehmigungen wurde im 
R ahmen der von den ozialpartnern beschlo enen 
K ontingent -Vereinbarung er teilt. Der Höchststand 
der nach diesem Verfahren erteilten Genehmigungen 
wurde im September 1974 mit 149.813 (d . i. für 
die en Zeitpunkt ein Anteil von 67 % an den Ge­
samtgenehmigungen) festgestellt. Im August 1974, 
al 0 zum Zeitpunkt des Höchststandes der Gesamt­
genehInigungen , betrugen die im Kontingentver­
fahren er teilten Genehmigunaen 149.259. 

Die Ausnützung der von den ozialpartnern 
mit insg samt 163 .029 Kontingentplätzen be chlos-
enen K ontingent-Vereinbarung, die gegenüber 1973 

um nur 4500 Kontingentplätze erhöht wurde, 
betrug zum Höchststand im August 1974 92 %. 
In den wichtigsten Branchen , wie Baugewerbe, 
Metall, Textil, Fremdenverkehr und Handelsar­
beiter, waren die Kontingente praktisch ausg ­
'Schöpft. Unter Anwendung eines strengen Maß­
stabes und mit Zu timmung der I ntere env r­
tretungen der Arbeitgeber und Arb itnehmer auf 
Landesebene wurden zu ätzliche B willigungen im 
Einzelgenehmigung verfahren erteilt. Die umme 
dieser aufgrund eines regionalen Mehrbedarfes er­
t eilten Genehmigungen betrug im August 1974 
30.897 , woraus sich eine Vermind rung der Zahl 
dieser Bewilligungen zum Höchst tand des Vor­
jahres um 24.513 ergibt. 
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Außerdem wurden von den Arbeitsämtern für 
die nicht in der Kontingent-Vereinbarung erfaßten 
Branchen , nach Pl·üfung der jeweiligen Arbeits­
markt ituation , im Einvernehmen mit den zu-
tä ndigen Inter ssenvert retungen Beschäftigungs­

genehmigungen erteilt, die zum Zeitpunkt des 
Höchststandes der Gesamtgenehmigungen im August 
1974 44 .164 betragen haben . 

Der im August 1974 erreichte höchste Gesamt­
stand an erteilten Beschäftigungsgenehmigungen 
mi t 224.320 verteilt sich auf die größenordnungs­
mäßig wicht igsten taaten wie folgt: 
Jugoslawien . . ..... .. . . . .. .. ... . . .. ... . 
Türkei . .... ......... ... ... . .. . . . .... . 
BRD . . . . . . . .. ... . .. .. ... .. . ... .. . . . . . 
I talien . . .. .... . ...... . .. . .. .. . ... ... . 
Griechenland . . . . . .. . . ..... ..... . .. ... . 

panien . ... ..... . ....... . . .. ......... . 
Son tige Länder . .... .. .. ... .. . .. . .... . 

169.748 
30.735 

6.023 
1.652 

547 
245 

15.370 

Die Auf teilung der Beschäftigungsgenehmigungep. 
auf die Bundesländer ergibt für den Zeitpunkt des 
höchsten Ge amtstandes folgendes Bild : 
Wien ... .. ............ . .. . ... .. . . . . .. . 
Niederösterreich ... . ..... . . ........... . 
Oberösterreich . . . . . . .. .. ...... . .... . .. . 
Vorarlberg .. . .. . .. . .. ... .. . .. ... ... .. . 

alzburg . ....... . .. ... .. ... . .... . . . .. . 
Tirol . . .. ....... .. . . .. .. .. . .......... . 
Steiermark .. . ...... . .... ... .. . . . .. . . . . 
K ärnten . ... .. ... . . .. . ... .. .... . . .... . 
Burgenland . ...... . ................... . 

86.979 
28.001 
25.961 
23 .282 
16.971 
16.508 
15.777 
9.335 
1.506 

ngeachtet des jeweiligen Effektivstandes an 
beschäftigten Ausländern hat sich die Gesamtzahl 
der im K ontingent und außerhalb der Kontingente 
im Laufe eines J ahres erteilten Beschäftigungsge­
nehmigungen bzw. Verlängerungen von Beschäfti­
gungsgenehmigungen in den letzten fünf J am'en wie 
folgt ent wickelt : 

1 1070 1 1971 1 1972 1 1973 1 1974 

Beschäfti-
gung geneh-
migungen .. 156.107 187.311 233.745 263.446 189.841 

Verli1nge-
rungen .... . 75.142 87.666 109.010 141.946 164.854 

Zusammen . .. 1 231.2491 274.9771 342.7551 405.3921 354.695 

In der Zahl der Beschäftigungsgenehmigungen 
sind die Erledigungen aufgrund von Erstanträgen 
und Anträgen bei Wechsel des Arbeitgebers oder 
der Arbeitsstelle bzw. des Berufes enthalten . Bei 
der Gesamtzahl der erteilten Genehmigungen ist 
überdies zu berücksichtigen , daß die Fluktuation 
in jeder Form jeweils die Ausstellung einer neuen 
Genehmigung bedingt . Wie aus dieser Aufstellung 
zu ersehen ist , verringerte sich erstmals die Zahl 
d I' erteilten Beschäftigungsgenehmigungen im Jahre 
1974 um 50.697 . 
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Im Jahre 1974 mußten insgesamt 10.097 Anträge 
:auf Erteilung oder Verlängerung der Beschäfti. 
gungsgenehmigung bzw. Arbeitserlaubnis vorwiegend 
aus arbeitsmarkt mäßigen , fremdenpolizeilichen oder 
gesundheitlichen Gründen abgelehnt werden . 

Die vom Standpunkt der Wahrung der Volks· 
gesundheit sehr wichtigen ärzt lichen Untersuchungen 
der ausländischen Arbeitskräfte konnten , so wie 
schon in den vergangenen J a hren , auch im J ahre 1974 
zufriedenstellend bewältigt werden . 

Insgesamt waren im Bundesdurchschnitt 8,3 % 
aller unselbständig Erwerbstätigen zum Höchststand 
i m August Ausländer . Die ausländischen Arbeit · 
nehmer sind hinsicht lich der Entlohnung, der An· 
wendung der Arbeitnehmerschutzbestimmungen und 
·der Sozialleistungen, soweit dies die österreichische 
Gesetzgebung nicht ausdrücklich ausschließt, den 
inländischen Arbeitnehmern gleichgestellt. Die Siche· 
rung des sozialen Schutzes für die in Österreich 
beschäft igten Ausländer erscheint wesentlich für die 
Erhaltung der Ruhe und des Arbeitsfri edens. 

Zur Neugestaltung der Grundsätze und des Ver· 
fahrens zur Beschäftigung von Ausländern wurde 
i m Mai 1974 der Entwurf eines Bundesgesetzes 
zur Begutachtung ausgesandt, mit dem die bis· 
herige, aus dem J ahr 1933 stammende Verordnung 
über ausländische Arbeit nehmer abgelöst werden 
soll. Die nach dem Begutachtungsverfahren erstellte 
R egierungsvorlage dieses Bundesgesetzes wurde in· 
zwischen von den gesetzgebenden Körperschaften 
im F rühjahr 1975 einstimmig beschlossen. Dieses 
Bundesgesetz wird mit 1. J änner 1976 in Kraft 
t reten. 

L e i stu nge n b ei Arb ei ts lo s ig k ei t und 
Mut te r s chaft 

Durch das Bundesgesetz vom November 1973 
über die Gewährung einer Sonderunterstüt zung an 
Personen , die in bestimmten , von Betriebsein. 
schränkung oder Betriebsstillegung betroffenen Be· 
t rieben beschäftigt waren (Sonderunterstützungs. 
gesetz - SUG) , wird sichergest ellt, daß dort, wo 
sich durch die Teilnahme Österreichs an der euro· 
päischen Integration oder im Zuge der St ruktur· 
bereinigung in einem Wirtschaftszweig die Not· 
wendigkeit der Einschränkung oder Schließung eines 
Betriebes ergibt, für die betroffenen Dienstnehmer 
vorgesorgt wird. Das neue Sonderunterstützungs. 
gesetz sieht eine Lösung nach dem Muster des 
Bundesgesetzes vom März 1967 über die Gewährung 
.einer Sonderunterstützung an im K ohlenbergbau 
beschäftigte P ersonen im Falle ihrer Arbeitslosigkeit, 
das mit 31. Dezember 1973 außer Kraft getreten 
ist, vor, indem die dort enthaltene Gewährung einer 

onderunterstüt zung im Bedarfsfalle auf alle not · 
leidenden Wirtschaftszweige ausgedehnt werden 
Rann. 

Durch das Bunde gesetz vom F eber 1973, mit 
dem das Arbeitlosenversicherungsgesetz 1958 neuer· 
lich abgeändert wird , sowie durch Artikel IV des 
Bundesgesetzes v om 14. Dezember 1974, BGBL 

Nr. 23/1974 (30. Novelle zum ASVG.), wurde mit 
Wirkung ab 1. Jänner 1974 die Lohnklassentabelle 
von 27 auf 39 Lohnklassen erweitert. 

Die Verordnungen des Bundesministers für soziale 
Verwaltung vom Dezember 1973 upd vom Jänner 
1974, mit denen die Verordnung über die Durch· 
führung der Arbeitslosenversicherung im Zollau,s. 
schlußg biet der Gemeinden Jungholz und Mittelberg 
geändert wurde, tragen der mit 1. Jänner 1974 
eingetretenen Änderung des Arbeitslosenversiehe· 
rungsgesetzes 1958 hinsichtlich der Ergänzung der 
Lohnklassent abelle für das Zollausschlußgebiet der 
Gemeinden Jungholz und Mittelberg R echnung. 

Das Bundesgesetz vom März 1974, mit dem das 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958 und das 
Arbeitsmarktförderungsgesetz neuerlich abgeändert 
werden , ist am 1. April 1974 in Kraft getreten . Die 
Novelle zielt in erster Linie darauf ab, die Ent · 
scheidung, ein Kind zur Welt zu bringen, positv 
zu beeinflussen und die Situation der Frauen, die 
sowohl Mutter als auch Arbeit nehmerinnen sind, 
nach der E tbindung und in den ersten Lebensjahren 
zu verbessern. Besondere Hilfe wird jungen Müttern 
und alleinstehenden Müttern zuteil , zumal die zuletzt 
genannten Mütter in der Regel den gesamten Lebens· 
unterhalt für sich und das neugeborene Kind allein 
bestreiten müssen. Zur Erreichung des dargelegten 
Zweckes sah die Novelle insbesondere vor : 

- Neugestaltung und Erhöhung des K arenz· 
urlaubsgeldes auf 2000 S monatlich für ver· 
heiratet e und 3000 S monatlich für allein· 
stehende Mütter . 

- Erleichterungen bei der Erfüllung der An. 
spruchsvoraussetzungen für junge Müt ter durch 
H erabsetzung der zu erbringenden Anwart· 
schaftszeit und durch Anrechnung von kranken· 
versicherungspflichtigen, aber nicht arbeits· 
losenversicherungspflicht igen Lehr· bzw. Aus· 
bildungszeiten von Lehrlingen bzw. Kranken. 
pflegeschülerinnen . 

- Gewährung von Notstandshilfe im Anschluß 
an das Karenzurlaubsgeld an alleinstehende 
Mütter , die niemanden zur Betreuung ihrer 
Kinder haben und daher keine Beschäft igung 
annehmen können . 

Des weiteren brachte die Novelle einige Leistungs. 
verbesserungen auf dem Gebiet der Arbeitslosen· 
versicherung, wie insbesondere : 

- Aufhebung der Bestimmungen über die 
Anrechnung von Einkommen auf das Arbeit s· 
losengeld bzw. Entfall der Anrechnung von 
Einkommen aus kleinen aushilfsweisen Be· 
schäftigungen auch auf die Notst andshilfe. 

- Verbesserung der Bestimmungen über die 
Erwerbung der Anwartschaft . 

- Verbesserung der Bestimmungen über die 
Rahmenfristerstreckung. 

- Verbesserung der Bestimmungen über die 
Bezugsdauer . 
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Im Erlaßwege wurde bestimmt, daß mit Wirkung 
ab 1. Jänn er 1974 als Vorschußleistung nach § 23 
Abs.l AlVG. 1958 bi auf weiteres das Arbeitslosengeld 
(die Notstandshilfe) nach der in Betracht kommenden 
Lohnklasse, jedoch höchstens mit dem Betrag von 
2000 S monatlich gewährt werden kann. 

Ebenfalls mit Erlaß wurde im Hinblick auf das 
oben angeführte Bundesgesetz vom 6. März 1974 
bestimmt, daß als Vorschußleistung nach § 23 
Abs. 1 lit. b AIVG. 1958 (Vorschußleistung auf 
Alterspension) mit Wirkung ab 1. April 1974 bis 
auf weiteres das Arbeitslosengeld (die Notstands­
hilfe) nach der in Betracht kommenden Lohnklasse, 
jedoch höchstens mit d m Betrag von 2827 
monatlich gewährt werden kann. Die Vorschuß­
leistung nach 23 Abs. 1 lit . a (Vor chußleistung 
auf Invaliditäts- Berufsunfähigkeit - oder Erwerbs­
unfähigkeitspen ion) wurde bei der Höhe von 
maximal 2000 monatlich ab 1. Jänner 1974 be­
lassen . 

Neben diesen Lei tungen gebührt die Wohnung -
beihilfe nach dem Wohnungsbeihilfegesetz. 

Die Freigrenzen bei der Anrechnung von Ein­
kommen auf die Not tandshilfe betrugen ab 1. Jän­
ner 1974 : 

- für den das Einkommen beziehenden Ange­
hörigen 1987 S monatlich (bisher 1 00 
monatlich) , 
für jede Per. on, die der Angehörige aufgrund 
einer rechtli chen oder ittlichen Pflicht über­
wiegend erhält wenn für sie Familienbeihilfe 
gewährt wird , 531 S monatlich (bisher 481 
monatlich) , 

- für Personen , für die der Angehörige keine 
Familienbeihilf erhält , 56 monatlich (bi her 
775 S monatlich). 

Aufwand für Arbeitslosenge ld- bzw. Not­
stands hilfe b ezieher in Million e n 

1972 1973 1974-

Arbeitslosengeld ... ...... . 733·4 732'5 930'5 
Krankenver icherung für 

Arbeitslo engeldbezieher . 107·7 10i'l 140·5 
Not tandshilfe . .... ...... 94'1 92' 132'7 
Krankenversicherung für 

Notstandshilfebezieher . . 14·3 14'0 19'2 

I nsgesamt ....... .. ...... 949·5 946'4 1.222 '9 

Im Bezug von Leistungen , ausgenommen die 
Bezieher von Karenzurlaub geld, P ensionsvor chuß­
bezieher gemäß § 23 Abs. 1 lit. a und bund Not­
standshilfebezieher gemäß § 26 Abs. 5 AlVG. , standen 
1974 im Durchschnitt 34.76 P ersonen , davon 24.236 
weibliche, was gegenüber 1973 mit durchschnittlich 
37.811 Lei tung beziehern , darunter 27.73 weib­
liche, eine weitere Verminderung bedeutet. Die 
Zahl der Notstandshilfebezieher stieg von 5920 
(davon 3057 Frauen) im Jahre 1973 auf 6796 (davon 
3882 Frauen) im Jahre 1974 leicht an. 
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Noch im November 1973 wurden der Mindest­
betrag an Karenzurlaubsgeld sowie die Freigrenzen 
bei der Anrechnung von Einkommen auf das Karenz­
urlaubsgeld bzw. auf die Notstandshilfe ab 1. Jän­
ner 1974 erhöht und damit den bezüglichen gesetz­
lichen Be timmungen über die Dynamisierung dieser 
Beträge Rechnung getragen. Der neue erhöhte 
Mindestbetrag an Karenzurlaubsgeld sowie die 
erhöhten Freigrenzen bei der Anrechnung von Ein­
kommen auf das Karenzurlaubsgeld kamen nu r 
bis zum 31. März 1974 zum Tragen, da mit dem 
o. a. Bundesgesetz vom 6. März 1974 das Karenz­
urlaubsgeld eine gänzliche Neuregelung erfuhr. 

Im Durchschnitt bezogen 1974 30.359 Frauen 
da Karenzurlaub geld. Da bedeutet gegenüber 
1973 - damals waren es 27.763 Frauen - einen 
deutlichen Anstieg. Der finanzielle Aufwand stieg 
von 398·7 Millionen aufgrund der neuen Ge etzes­
lage auf 998·9 Millionen S. 

Die nachstehende Tabelle zeigt die durchschnitt­
liche Zahl der Leistungsbezieher sowie die durch­
schnittlichen Kosten pro Bezieher in den Jahren 
1969, 1973 und 1974. 

L ei stung bezieher und Pro-Kopf-Aufwand 
im Jahresdurchschnitt 

1969 1973 19H 

Arbeitslosengeld: 
Bezieher ... ..... ... 48.037 35.045 33.080 
Aufwand in S .. .. . 1.393·63 1.741 ·83 2.343'98 
otstandshi lfe : 
Bezieher . ...... . ... 8.588 5.920 6.796 
Aufwand in S .. .. . 966·94 1.305· 75 1.627'47 

Karenzurlaubsgeld : 
Bezieher ..... .... .. 31.535 27.763 30.359 
Aufwand inS ... . . 741·01 1.043·93 2.424'24 I} 

1) Einschließlich Nachzahlungen aufgrund der Leistungs­
verbesserungen der am I. 4. 1974 wirksam gewordenen 
AIVG.- ovelle. Zwischen Jänner und März bezogen durch­
schnittlich 27.595 Frauen durchschnittlich 1.128'26 Sö ohne 

achzahlungen erhielten zwischen April und D ezember im 
Durchschnitt 31.281 Bezieherinn n durch clmittlich 2.165'91 S_ 

Organ i ation und P e r so nal 

In dem vom Beirat für Arbeitsmarktpolitik im 
Jänner 1971 gebilligten Konzept für die Gestaltung 
und d n Einsatz der arbeitsmarktpoliti chen In tru­
mente werden die Entwicklung der Arbeitsmarkt­
verwaltung zu einem Dienstleistungsunternehmen 
durch Umgestaltung der personellen, materiellen 
und organi atorischen Gegebenheiten , die Rationa­
li ierung der Organisation und der Aufbau eines 
Arbeitsmarkt ervice unter den Prioritäten aufge­
zählt. Die Bemühungen zur Verwirklichung dieser 
Grundsätze wurden im Berichtsjahr fortge etzt . 

Die mge taltung der inneren Organisation der 
Arbeit marktverwaltung im , inne einer Modernisie­
rung bei gleichzeitiger Anpa ung an die sich au der 
Durchführung des Arbeitsmarktförderungsge etzes 
ergebenden Erfordernis e wurde sowohl auf Landes­
al auch auf Bezirksebene vorangetrieben. Mit Jah­
re anfang wurde zunächst bei den Landesarbeits-
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ämtern ein neues Organisationsschema probeweise 
,eingeführt ; es sieht im wesentlichen einerseits die 
-organisatorische Zusammenfassung aller von der 
Arbeitsmarktverwalt ung in bisher getrennten Orga­
nisationseinheiten gebotenen Dienst e der Berufsbe­
ratung, Arbeitsvermittlung und R ehabilitation zu 
einem integrierten Beratungs- und Vermittlungs­
dienst, andererseits die organisatorische Zusammen­
fassung der Durchführung der arbeitsmarktpoliti­
schen Förderungsaufgaben, insbesondere durch Bei­
hilfengewährung, vor . Da alle Anzeichen dafür 
sprechen, daß sich diese neue Organisationsform 
in der Praxis bewährt, ist mit ihrer endgültigen 
Einführung zu Anfang des nächst en Jahres zu 
rechnen. 

Die innerorganisat orische Umgestaltung auch der 
Arbeitsämter in einer gegenüber jener der Landes­
.arbeitsämter durch die Verschiedenart igkeit der 
Aufgaben der bei den Instanzen begründeten modi­
fizierten Form wurde vorbereitet; sie wird im Laufe 
d es nächsten J ahres ebenfalls verwirklicht werden. 
Auch bei den Arbeitsämtern bildet die Integration 
der Beratungs- und Vermittlungsdienste das K ern­
stück der Organisationsreform . 

Hand in Hand mit der Umgestalt ung der inneren 
Organisation wurde auch die Modernisierung und 
kundendienstgerechte Gestaltung der Ablauforga­
nisation der Beratungs- und Vermit tlungsdienst e 
d er Arbeitsämter vorangetrieben . Die auf diesem 
Gebiet bereits seit 1970 bei den Arbeitsämtern 
laufenden Versuchst ätigkeiten wurden abgeschlossen , 
die gesammelten Erfahrungen in endgültigen Richt­
linien für den funktionellen Ablauf des nunmehr 
integrierten Arbeitsmarktservice zusammengefaßt 
und für die Arbeitsämter allgemein verbindlich ein­
geführt . 

Die R eform der inneren Organisation der Arbeits­
marktverwaltung erfolgt e nicht zuletzt auch unter 
dem Aspekt einer Rat ionalisierung des Dienst es. Der 
F orderung nach Rationalisierung wird noch ver­
st ärkt dadurch Rechnung getragen werden , daß eine 
Anzahl von Arbeitsämtern von verlagerungsfähigen 
Aufgaben , z . B . Agenden der Arbeitslosenversiche­
ru~g, en~lastet werden soll , indem deren Bearbeit ung 
bel bestImmten Arbeitsämtern konzentriert wird_ 
Die diesbezüglichen Planungen st ehen vor dem Ab­
schluß, die Umstellung soll im R ahmen eines lang­
fristigen Programms in den nächsten J ahren ver ­
wirklicht werden. 

Den Aktivitäten auf organisatorischem Gebiet 
konform wurde der Modernisierung der Arbeits­
m arktverwaltung auch auf dem P ersonalsektor 
durch einen weiteren Auf- und Ausbau der Berat ungs­
und Vermittlungsdienste in quantit at iver und quali­
tativer H insicht R echnung getragen . Die im Vorjahr 
begonnene Arbeit an einer Grundlage zur Beurtei­
lu~g der Ausgewogenheit der P ersonalverteilung 
ZWIschen den Landesarbeitsämtern wurde beendet · 
das Ergebnis wird in den nächsten Jahren durch 
eine schrittweise Umschichtung von Dienstpost en 
.ausgewertet werden. 

Die Maßnahmen, die E DV in den Dienst der Ar­
beitsmarktverwaltung zu stellen, wurden verstärkt 
fortgesetzt. Mit Beginn des nächst en Jahres werden 
die Bearbeitung der Agenden der Arbeitslosenversi­
cherung und des Bauarbeiter-Schlechtwet terent­
schädigungsgesetzes auf E DV umgest ellt werden . 

P e r s ona l s ch u l u n g 

Die vielfältige und qualifizierte Aufgabenst ellung 
in der Arbeitsmarktverwaltung machte eine syst e­
matische Grundausbildung der neueingest ellten bzw. 
in eine höhere Verwendung überst ellten Mitarbeiter 
erforderlich . In mehrwöchigen Arbeitsplatzschulun­
gen in Schulungsarbeitsämtern und zentralen Lehr­
gängen wurden diese Mitarbeiter praxisorientiert 
ausgebildet und zugleich auf die Dienstprüfung 
vorbereitet (2624 Schülerwochen) . 

Die Schwerpunkte in der Fortbildung des P ersonals 
(2154 Schülerwochen) lagen weiterhin in Gesprächs­
technik, Kundendienst und Berufskunde für Be­
ratungskräfte. Für Führungskräfte wurde eine gene­
relle Managementinformation und Trainingsseminare 
in Kommunikat ionstechnik und kooperativem Füh­
rungsverhalten veranstaltet. 

Finanz ge barung d e r Arb ei t s markt ­
v e rwa l tung 

Die Ausgaben der Arbeitsmarktverwalt ung bein­
halten den Verwaltungsaufwand der Landesarbeits­
ämter und Arbeitsämter (Personal- und Sachauf­
wand) und den Leistungs- und Förderungsaufwand. 
Der Leistungsaufwand gliedert sich in die Ausgaben 
der Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosengeld, Not ­
st andshilfe, Karenzurlaubsgeld, jeweils einschließlich 
Krankenversicherung), die Ausgaben der Sonder­
unterstützung an P ersonen , die in bestimmten , von 
Betriebseinschränkung oder Betriebsstillegung be­
t roffenen Betrieben beschäftigt waren, und in die 
Ausgaben der Bauarbeiter-Schlecht wetterentschädi­
gung. Der F örderungsaufwand betrifft die Arbeits­
marktförderung . 

Diese Ausgaben werden durch d ie E innahmen der 
Arbeitsmarktverwaltung gedeckt. Diese Einnahmen 
sind : 

1. Der Arbeitslosenversicherungsbeit rag, der je 
zur H älfte von den Dienstgebern und Dienstnehmern 
geleist et wird, u . zw. zurzeit 2% der ~ür die Kranken­
versicherung geltenden Beitragsgrundlage. 

2 . Beitrag aus Mitteln des Ausgleichsfonds für 
F amilienbeihilfen zum Karenzurlaubsgeld (einschließ­
lich Krankenversicherung) in der H öhe von 25% des 
Aufwandes. (Diese Bestimmung trat am 1. April 1974 
in Kraft . Vorher gab es einen Bundesbeitrag zum 
Karenz urlaubsgeld) . 

3 . Beit rag des Bundes zur Sonderunterstützung 
im Ausmaß von einem Drittel dieses Aufwandes . 

4. Beitrag des Bundes zum Verwaltungsaufwand 
der Landesarbeitsämter und Arbeitsämter in der 
Höhe von 50 % des Aufwandes. 

77 
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5. Schlechtwetterentschädigungsbeitrag, der je zur 
Hälfte von den Dienstgebern und Dienstnehmern 
geleistet wird u . zw. zurzeit 1'2 % der für die Pen­
sionsversich erung geltenden Beitragsgrundlage. 

6. Beitrag de Bundes zur Notstandshilfe (ein­
schließli ch Krankenversicherung), u . zw. für den Fall 
und in dem Ausmaß, als die Ausgaben für die Arbeits­
losenversicherung, die Sonderunterstützung und den 
Beitrag der Arbeitslosenversicherung zu einem even­
tuellen Abgang der Schlechtwetterentschädigung 
die Einnahmen überschreiten. 

Alle Au gaben der Arbeitsmarktverwaltung wer­
den gemäß § 60 AlVG. vom Bund während des Haus. 
haltsjahres vorschußweise bestritten . Die Arbeits­
losenversicherungsbeiträge werden von den Trägern 
der Krankenversicherung treuhändig eingehoben 
und an das Bundesministerium für soziale Verwal­
tung abgeführt und vorerst im Bundeshaushalt ver­
einnahmt. 

Übersteigen nach R echnungsabschluß in einem 
Kalenderjahr die Einnahmen di e Ausgaben , so ist 
gemäß § 64 AlVG. dieser Überschuß nach Abdeckung 
allfälliger unbeglichener Vorschüsse des Bundes 
einem R eservefonds zuzuführen. Ergibt sich hingegen 
ein Gebarungsabgang und reicht der Beitrag des 
Bundes zur Notstandshilfe zur Deckung diese Ab­
gangs nicht aus, so sind die Mittel des R eservefond 
heranzuziehen . 

Die Gesamtau gaben- und -einnahmengebarung 
ist Bestandteil des Bundeshaushaltes und im Bundes­
finanzgesetz enthalten. Ergibt ich während des 
Haushaltsjahres ein Mehraufwand gegenüber dem 
Bundesfinanzgesetz, so gelten die Haushaltsvor­
schriften des Bundes. Durch das jeweilige Bundes­
finanzgesetz wird der Bundesminister für Finanzen 
ermächtigt, gewissen Mehrausgaben zuzustimmen . 
Im wesentlichen ind dies nachst ehende Mehrauf­
wendungen: 

1. Mehrausgaben aufgrund von zweckgebundenen 
Mehreinnahmen (Mehreinnahmen an Arbeitslo en­
versicherungsbeiträgen und Schlechtwetterentschä­
digungsbeiträgen). 

2. Mehrausgaben beim Sachaufwand, wenn Dek­
kung durch Ausgabenrückst ellung im selben Para­
graphen gegeben ist. 

3. Mehrausgaben bei gesetzlichen Verpflichtungen 
(Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Karenzurlaubsgeld, 
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Sonderunterstützung und Schlechtwetterentschädi­
gung) bis 25 % der im jeweiligen Bundesfinanzgesetz. 
vorgesehenen Ausgabenansätze. 

4. Mehrausgaben bei Anlagen und Aufwendungen 
bis zu 200.000 S. 

5. Mehrausgaben aus Rücklagenauflösungen (Ar­
beitslosenversicherungsrücklage) bis maximal 60 % 
der im jeweiligen Bundesfinanzgesetz enthaltenen 
Ausgabenansätze und bis insgesamt 1.500 Millionen S· 
für den gesamten Bundeshaushalt. 

6. Mehrausgaben aus Mitteln des Wintermehr-· 
kostenausgleichsfonds. . 

7. Mehrausgaben für arbeitsmarktpolitische Maß­
nahmen . 

Hier · bestimmt § 51 Abs. 7 des Arbeitsmarktförde­
rungsgesetzes, daß zur Behebung außergewöhnlicher 
lokaler oder regionaler Schwierigkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt der Bundesminister für soziale Ver­
waltung nach Anhörung des Beirates für Arbeits­
marktpolitik jährlich maximal 100 Millionen S dem 
R eservefonds im laufenden Haushaltsjahr entnehmen 
kann und der Bundesminister für Finanzen einer" 
dadurch notwendigen Überschreitung der Ausgaben. 
ansätze des R eservefonds zuzustimmen hat . 

Sonstige Mehraufwendungen bedürfen eines Über­
schreitungsgesetzes. 

Außerdem ist gemäß § 51 Abs. 6 AMFG. der Bun­
desminister für soziale Verwaltung ermächtigt , 
Mit t el des R eservefonds zum Zweck von Baumaß­
nahmen und der Ausstattung für Dienst stellen der 
Arbeitsmarktverwaltung jährlich im H öchstausmaß 
von 1'5 % der im Bundesvoranschlag für das jewei­
lige Jahr veranschlagten Einnahmen an Arbeits­
losenversicherungsbeiträgen heranzuziehen , wenn es 
für die Durchführung des Kundendienstes der Arbeits­
marktverwaltung erforderlich ist . 

Hinsichtlich der finanziellen Gebarung der Arbeits-
10 enversicherung im K alenderjahr 1974, der Ein­
nahmen an AlV.-Beiträgen in den Jahren 1970 bis 
1974, der Mittel des R eservefonds, der Gesamtent­
wicklung der arbeitsmarktpolitischen Förderungs­
maßnahmen (Erfolg 1970-1974), der arbeitsmarkt­
politischen Maßnahmen nach arbeitsmarktpolitischen 
Programmen (Erfolg 1970-1974) sowie der Bar­
leistungen bei Arbeitslosigkeit und Mutterschaft 
wird auf die Tabellen im Anhang (Seite 164 bis 167}. 
verwiesen. 
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IV. Kriegsopfer- und Heeresversorgung, Opfer- und sonstige Fürsorge 

Kriegsopferversorgung 

Von der Zentralorganisation der Kriegsopferver­
bände Österreichs wurde dem Bundesministerium für 
soziale Verwaltung im Jahre 1974 ein Detailpro­
gramm mit zum Teil über das Reformprogramm 1964 
hinausgehenden Forderungen für eine neuerliche 
N ovellierung des Kriegsopferversorgungsgesetzes 
(KOVG) 1957 vorgelegt . Nach Prüfung der finanziel­
len Auswirkungen dieses Programms und mehreren 
Verhandlungen über die R ealisierungsmöglichkeit 
der einzelnen Forderungen konnte schließlich im 
Herbst des Berichtsjahres der Entwurf einer Novelle 
zum KOVG 1957 fertiggestellt und dem Nationalrat 
zugeleitet werden. 

Diese Novelle enthält folgende wesentliche Ver­
besserungen : 

1. Erhöhung der Beschädigtengrundrente, wobei 
für Schwerbeschädigte bei Vollendung des 65., 70., 
75. und 80. Lebensjahres eine beträchtliche Erhöhung 
zur Abgeltung der Erschwernisse des Alter vorge­
sehen . ist ; 

2. Verdoppelung des Betrages der Frauen- und 
Kinderzulage ; 

3. Erhöhung der Schwerstbeschädigtenzulage; 
4. Erhöhung des Kleid_er- und Wäschepauschales ; 
5. Verdoppelung des Betrages der Hilflosenzulage 

für Blinde; 
6. Erhöhung der Witwengrundrente auf das je­

weilige Ausmaß der Grundrente eines Beschädigten 
entsprechend einer MdE von 50 v . H.; 

7. Angleichung der R ente für Eltern, die über kein 
Einkommen verfügen , an den Ausgleichszulagen­
richtsatz im ASVG. 

Entsprechend der budgetären Möglichkeit soll die 
Novelle in vier E tappen, und zwar jeweils am 1. Jän­
ner der Jahre 1976 bis 1979, wirksam werden . 

Am 1. Juli 1974 ist mit der Erhöhung der Be­
schädigtengrundrente entsprechend einer MdE von 
30. v. H. bis 80 v. H . die 3. (letzte) Etappe der No-

velle zum KOVG aus dem Jahre 1972 wirksam ge­
geworden. 

Mit Verordnung vom Jänner 1974 wurde der im 
Bereich der Sozialversicherung für das Jahr 1974 mit 
1' 104 festgesetzte Anpassungsfaktor für den Bereich 
der Kriegsopferversorgung für verbindlich erklärt : 
dementsprechend wurden die R entenbeträge neu 
festgesetzt. 

Der folgenden Darstellung sind der R entenauf­
wand und die Anzahl der Versorgungsberechtigten 
zu entnehmen. 

'/, 

50 

Aufwand 

30 

20 

- 10 Zahl der Rentenempfiingu 

_20~ 
1972 1973 1974 

lIIll Bes r:hii di g te 0 Hin terbliebene 

Veränderungen im Aufwand und im Stand der Rentenemp .. 
fänger (Basis 1971) 

Gesamtaufwand bzw. Aufwand pro P e rson an V e rsorgun gsge bühren für 
Beschädigte und Hinterbliebene nach dem KOVG 

Jahr 

P erson en (Stand 1. Juli) .......... .. . 
Gesamtaufwand in Millionen Schilling . 
Aufwand pro P erson in Schilling .. .... . 

1969 

281. 706 
2,106.988 

7.480 

1970 1971 

271.485 262.009 
2,206.188 2,318.171 

8.130 8.850 

1972 1973 1974 

252.754 245. 195 237.891 
2,609.844 2,964.742 3,335.320 

10.330 12.090 14.020 
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Stand der Hinterb l iebenen (KOVG) jeweil s am Jahresende (197 1 100) 

Witwen 

I 
Waisen Eltern Summe 

Jahr 

I I I Kopfzahl % Kopfzahl % Kopfz."hl % Kopfzahl 

1971 ... ... . .... ..... .. 94.559 - 4.416 - 36.093 - 135.068 

1972 . . . .. . . ... . .. . . ... 92.864 98·2 4.325 97 '9 33.869 93· 131.058 

1973 . . ... . .. . . . .. ... . . 91.109 96·4 4.216 

I 
95'5 31.054 86·0 126.379 

1974 .... ... .... . ... . .. 9.326 94'5 4.091 92·6 27.803 77·0 121.220 

tand d e r Grundr ente nbezieh e r 

l Zabl der Rentenempfänger, gegliedert nach dem Grad der Erwerbsfähigkeit Jeweils am Jahresende 
Jahr 

I 30 % I 40% I 60% 

1971 . ... .. .... •. . . .. . . 41.024 21.275 26.199 

1972 . . . . .... . .. . ...... 39. 95 20.673 25 .461 

1973 ........ . ......... 3 .724 20.116 24. 0 

1974 ....... . ... . . .. ... 37.5 19.5 5 24.095 

In ge amt nahm die Zahl der R entenberechtigten 
im J ahre 1974 um 344 (3 '45 %) ab . 

Gegenüber dem Vorjalu ergeben sich folgend 
Änderungen: 

Ende 1974 standen 112.223 Kriegsbe chädigte -
unter ihnen 5974 Erwerb unfähige und 49.076 

chwerbe chädigt e - 9.326 Vi itwen, 4091 Wai en 
und 27 .803 Elternteile, in ge amt omit 233 .443 
Krieg opfer im Bezug einer R ente nach dem KO, G 
1957 . Gegenüber Ende 1973 ergab sich ein Rückgang 
um 3185 Beschädigte (2'76 %), 17 3 Witwen (1 '96 % ), 
125 Wai en (2 '96 % ) und 3251 Eltern (10'47 % ). 

I 60% I 70% I 80% I 90/100 
% 

9.449 11.071 6.496 6.433 

9.256 10.739 6.343 6.251 

9.030 10.428 6.186 6.116 

.834 10.117 6.030 5.974 

AlltrS9'UPPtfl 

;" 'Jahrtfl 

Buch}jdiglt 

ijbtr 8' 

80 • 8' 

75 • 79 

10 • 11. 

65 • 69 

60 • 61. 

55 • 59 

50 • 5' 

'5 .1.9 

uM" '5 

I % 

-
97·0 

93·6 

89·7 

Summe 

121.947 

118.618 

115.408 

112.223 

-

Die Dar t eIlung der Altersschichtung der beiden 
größten Gruppen von Versorgung berechtigten , d. s. 
Be chädigte und Witwen, zeigt , daß di über­
wiegende Zahl der Beschädigten, 96.746, d. s. 4'2%, 
zwi chen dem 45. und 69 . Lebensjahr und der Witwen, 
75.901 , d. s. 83'7%, zwi chen dem 50. und 74. Lebens­
jahr steht. 

30000 20000 10000 0 0 10000 20000 30000 

Altersschichtung der beiden größten Gruppen von Versor­
gungsb rechtigten. 

Zahl d e r Ve r org ung b e r ec hti g t en und R e nte naufwand für Kri eg b es chädigte und Hinter­
blieb e n e mit Jahr es ende 

Beschädigte Hinterbliebene Insgesamt 
Jahr 

KOPfzahl ! Kopfzahl ! KOPfzahl ! ! Aufwand! ' ) I AUfwand ! ') ') ! Aufwand ! ') ') ' ) 
in M1IL S') in A11i1. S') in Mlil. S') 

1971 .. .. . ..... 121.947 - 980·0 - 135.068 - 1.33 ·1 - 257.015 - 2.31 ·1 -
1972 . . . . .. . ... 11 .618 97·3 1.017·1 109·9 131.058 91·0 1.532· 7 114·3 249.676 97·1 2.609,8 112·3 

1973 .. . . . . . ... 115.408 94·6 1.22 9·6 125·5 126.379 93·6 1.735·1 129·7 241.787 94·1 2.964·7 127·9 

1974 ... .... ... 112.223 92·0 1.422 ·4 145·1 121.220 89·7 1.912·9 143·0 233.443 90· 3.335,3 143·9 

1) In den J ahren 1971 bis 1913 wurde in den Berichten über die soziale Lage dem R entenaufwand auch die ab 1971 
gesondert veranschlagte Kinderbeihilfe zugeschlagen. Es wurde nunmehr der Darstellung nur der R entenaufwand ["Renten­
gebühren für Beschädigte (KOVG)" und "Rentengebühren für Hinterbliebene (KOVG)"] zugrunde gelegt. 

2) 1971 = 100. 
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Leistungsverbesserungen bei Grundrente und voller Zusatzrente einschließlich Er­
höh ung (alle Leistungsangaben beziehen sich auf das Basisjahr 1971 = 100% ) 

1. 7. 1971 
Kat<lgorie 

s % 

Grundrenten 
MdE 30 v. H ... ... . . ... .. .. . . .. ... 94 -

40 v . H .. . ... . . .... . .. ..... . . 128 -
50 v. H ........ .... . ... . . . . . . 333 -
60 v . H .. . . .. .. . ... . ... . . .... 438 -
70 v. H . . .. . ...... . . ...... ... 685 -
80 v . H . ..... .. .. .. . .. ..... . . 880 -

90/100 v. H ..... . ................ 1.440 -

Zusatzrente + Erhöhung 
MdE 50/ 60 v . H. ... ..... .. .... . .. 1.633 -

70/ 80 v. H. ....... . ........ . 1.704 -
90/100 v . H . ..... ..... ....... 1.773 -

Grundrente, volle Zusatz rente und 
volle Erhöhung 

MdE 50 v. H . ................... . . 1.966 -
60 v. H ................. .. .. . 2.071 -
70 v. H ..... ..... .......... . . 2.389 -
80 v . H .. . . ........... . . . ... . 2.584 -

90/100 v. H .... . .... . ......... . . . 3.213 -

Im Hinblick auf die zunehmende Überalterung 
des versorgungsberechtigten Personenkreises und die 
dadurch bedingte Gebrechlichkeit der Personen er­
wies es sich als erforderlich, die von den Landesin­
validenämtern bisher nur fallweise durchgeführten 
Amtstage zu intensivieren. Es sollen insbesondere 
Versorgungsberechtigte aus entlegenen Gebieten, 
aber auch sonstige behinderte P ersonen, die Möglich­
keit einer weitreichenden Information über die ihnen 
zustehenden Ansprüche in allen sozialen Belangen 
erhalten. Die inzwischen gesammelten Erfahrungen 
haben gezeigt, daß das Bedürfnis nach Rat und Hilfe 
bei den Behinderten mit Rücksicht auf die zersplit­
terte gesetzliche R egelung auf dem Gebiet des Behin­
dertenwesens ständig zunimmt ; um eine gesetzliche 
Grundlage für diese Tätigkeit zu schaffen, wurden 
in den 1974 erarbeiteten Entwurf der Novelle zum 
KOVG 1957 entsprechende Bestimmungen aufge­
nommen. 

Für Kriegsbeschädigte sind auch in allen behörd­
lich anerkannten Heil- und Kurorten Österreichs 
Kurplätze sichergestellt , in die laufend kurbedürftige 
Kriegsbeschädigte unentgeltlich eingewiesen wurden. 

So wurden z. B. zur Durchführung von Gasteiner­
Thermalbadekuren 1138 Kriegsbeschädigte in das 
im Eigentum einer Stiftung tehende und vom Bun­
desministerium für soziale Verwaltung geführte Kur­
haus Ferdinand Hanusch in Bad Hofgastein einge­
wiesen, wodurch diese Anstalt zu 99'4 % (1973 98'8 % ) 
ausgelastet wurde. 

Der hohe Auslastungsgrad beweist sowohl den 
großen Bedarf an Kurplätzen in Bad Hofgastein als 
auch das erfolgreiche Bemühen, die vorhandenen 
Einrichtungen optimal zu nutzen. In diesem Zu­
sammenhang ist darauf hinzuweisen, daß im Kurhaus 
Ferdinand Hanusch eine Unterwasser-Therapiesta­
tion eingerichtet ist, in welcher alle medizinisch indi-

6 

1. 7. 1972 1. 7. 1973 1. 7. 1974 

s % s % s % 

125 133·0 15 168' 1 231 245·7 
167 130·5 209 163·3 347 271 ·1 
371 111·4 470 141·1 578 173·6 
486 111·0 595 135·8 770 175·8 
762 111·2 896 130·8 1.059 154·6 
978 111·1 1.134 128·9 1.252 142·3 

1.601 111·2 1.745 121·2 1.926 133·8 

1.754 107·4 1.91 2 117·1 2. 111 129·3 
1.830 107 ·4 1.995 117·1 2.202 129·2 
1.905 107·4 2.076 117-1 2.292 129·3 

2. 125 108·1 2. 382 121·2 2.689 136·8 
2.240 113·9 2.507 127·5 2.881 146·5 
2.592 108·5 2.891 121·0 3.261 136·5 
2.808 108·7 3.129 121·1 3.454 133·7 
3.506 109-1 3.821 118·9 4.218 131·3 

zierten physiko- und elektrotherapeutischen Behand­
lungen durchgeführt werden. Auf Grund der vorhan­
denen Kapazität steht die Station auch P ersonen zur 
Verfügung, die nach dem Kriegsopferversorgungsge­
setz 1957 nicht versorgungsberechtigt sind. Es wer­
den dadurch gesundheitsfördernde Lei tungen für die 
Allgemeinheit erbracht. 

Die Zahl der Anträge und Bewilligungen von Bade­
kuren und Kuraufenthalten ist in den letzten Jahren 
annähernd konstant geblieben. Die Verteilung auf 
die einzelnen Kurorte zeigt die nachstehende Tabelle. 

Bad I Bad I Bad I Bad I Bad Baden I Sonstige Hof- Sehaller- Isehl Gleichen- Hall hei Kurorte 
gastein bach berg Wien 

956 I 420 I 304 I 178 I 167 143 I 610 

Aufwand für H ei lfür orge und ort h opädi sc h e 
V er so r gun g 

Jahr 

1971 . .. . .. . .... . 
1972 . . . .. ...... . 
1973 . . .... .... . . 
1974 .. . ... . .... . 

HeilfUrsorge in 
Millionen S 

36·8 
40·5 
36·2 
39·8 

orth. Versorgung 
in Millionen S 

43·1 
48·8 
53·5 
62·8 

Die Durchführung der Heilfürsorge ist den Trägern 
der gesetzlichen Krankenversicherung gegen Kosten­
er atz übertragen. Heilstättenbehandlungen, Be­
handlungen in bestimmten , spezifisch für Kriegs­
beschädigte eingerichteten Sonderkrankenanstalten 
sowie Bade- und heilklimatische Kuren werden als 
erweiterte H eilbehandlung von den Landesinvali­
denämtern direkt gewährt. 
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Die orthopädische Versorgung der Kriegsbeschä­
digten erfolgt durch den Bund. Die Ausstattung mit 
Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen 
Hilfsmitteln wird entsprechend dem Gesetzesauftrag 
in einer der jeweiligen technisch-wiss nschaftlichen 
Entwicklung entsprechenden, dauerhaften und den 
Bedürfnissen des Beschädigten angepaßten Ausfüh­
rung geleistet. Die Durchführung obliegt den ein­
schlägigen Gewerbebetrieben und den vom Bund ge­
führten Bunde staatlichen Prothe enw rkstätten in 
Wien und Linz. Hiefür wurden 1974 62 '8 Millionen 
Schilling, im Jahre vorher 53'5 Millionen chilling 
aufgewendet. Der msatz der beiden Bunde taat­
lichen Prothesenwerk tätten betrug 1974 7-7 Milli­
onen Schilling (1973 6'4 Millionen Schilling). Die 
entspricht einer Steigerung von 20'3%. 

Die Bunde staatlichen Prothesenwerkstät ten neh­
men bei der Erprobung von eukon truktionen 0-

wie bei der Weiterentwicklung von Prothe n und 
orthopädischen Behelfen eine führende Stellung ein, 
welche durch den engen Kontakt mit dem For-
chungsinstitut für Ort hopädie-Technik in Wien 

immer weiter verb ssert wird. 

In den letzten vier Jahren wurden dort im nach­
stehend angeführten Umfang Behelfe h rgest llt und 
Reparaturen durchgeführt. 

H e r teIlung und R eparatur von orthopä­
di ehen B e h e lfe n 

Jahr I 
Prothesenwerkstätten I 

I 
Insgesamt 

Wien Llnz 
Leistungen 

1971 neue Behelfe .. 406 445 51 
Reparaturen ... 2.369 7 2 3.151 

1972 neue Behelfe . . 389 401 790 
Reparaturen ... 2.158 735 2.863 

1973 neue Behelfe . . 361 449 810 
Reparaturen . .. 2.250 834 3.084 

1974 neue Behelfe . . 375 470 845 
Reparaturen .. . 2.114 895 3.009 

Dem Forschungsinstitut für Orthopädie-Technik 
(FIOT) wurden im Jahre 1974 vom Bund 500.000 S 
zugewiesen. 

In diesem Institut wurde ein hydraulisches Sprung­
gelenk nach der ersten Versuchsserie in seiner Kon­
zeption geändert und eine große Te tserie angefertigt. 
Die volladaptive Hand ist nunmehr so weit entwickelt, 
daß sie für eine Serienproduktion freigegeben werden 
kann. Für die Wiener Orthopädi ehe Univer itäts­
klinik wurde ein Typ eines Kniegelenkes für Exarti­
kulation im Bereich de Knies erarbeitet. 

Kri egso pfer fond 

Die Mittel des Kriegsopferfonds, der vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung verwaltet wird, 
sind für die Gewährung zinsenfreier Darlehen an 
Krieg beschädigte und Kriegerwitwen zu verwenden. 

82 

Wenn auch im Jahre 1974 nur 464 Anspruchsbe­
rechtigten auf diese Weise geholfen wurde, ist aber zu 
bemerken, daß die durchschnittliche Darlehenshöhe 
28.300 S gegenüber 24.100 S (1973) betrug. 

Im Jahr 1974 wurden 1261 Kriegsbeschädigten, 
Kriegerwitwen und Elternrentnern eine Sonderunter­
stützung gewährt, die vor allem alten und alleinste­
henden Kriegsopfern in den Fällen unvorhersehbarer 
Notlage zugute gekommen ist. 

Heeresversorgung 

Mit dem Entwurf zur 12. Novelle zum Heeresver-
orgungsgesetz (HVG) soll das gegenständliche Bun­

desge etz im wesentlichen den geänderten Bestim­
mungen in der Kriegsopferversorgung angepaßt wer­
den. Darüber hinaus enthält der Entwurf eine Er­
weiterung de ver orgung berechtigten Personen­
kreise durch Einbeziehung bestimmter Wegunfälle 
bei einem Ausgang und eine Neuordnung der Orga­
nisation der Berufungsin tanz. Der Gesetzentwurf 
wurde gemein am mit dem Entwurf einer Novelle 
zum KOVG 1957 im Dezember des Berichtsjahres 
dem Nationalrat zugeleitet. 

Mi t Verordnung des Bundesministeriums für sozi­
ale Verwaltung vom J änner 1974 wurden die Auf­
wertungsfaktoren, die Mindest- und Höchstbemes­
sungsgrundlagen und die Rentenanpas ung in der 
H eeresver orgung für das K alenderjahr 1974 neu 
festgesetzt. 

Zah l der Rentenempfäng er 
(Stand am Jahresende) 

Jahr I BesChädl~te I Witwen I Waisen Eltern 

1971 ..... . .. 535 8 19 28 

1972 . . . . .... 549 12 24 30 

1973 . ..... . . 546 13 28 32 

1974 ..... . . . 540 16 31 32 

insge· 
samt 

590 

615 

619 

619 

Die Zahl der Neuzugänge an Rentenempfängern 
in den letzten Jahren entspricht annähernd jener der 
R ent nein teIlungen . 

Die H äufigkeit der Arten der anerkannten Dienst­
beschädigungen hat gegenüber dem Vorjahr keine 
Änderung ergeben . Nach wie vor ind chirurgisch­
orthopädische Gesundheitsschädigungen, Zahn- und 
Kiefer chädigungen und Tuberkulose die am häufig­
sten anerkannten Dienstbeschädigungen . 

Opferfürsorge 

Im 2. Halbjahr 1974 wurde der Entwurf der 23. No­
velle zum Opferfürsorgegesetz (OFG) au gearbeitet 
und im Dezember dem Nationalrat zugeleitet. Diese 

ovelle ieht Verbesserungen in sämt.lichen Bereichen 
des Opferfür orgegesetzes vor . Einen Opferausweis 
sollen auch P ersonen erhalten, die während des im 
Ge etz umschriebenen Verfolgungszeitraumes aus den 
im Ge etz angeführten Gründen in Deutschland oder 
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in den von Deutschland besetzten Gebieten eine 
mindestens sechsmonat,ige Freiheitsbeschränkung er­
litten haben. Den Opferausweis als Hinterbliebene 
sollen auch Stief- und außereheliche Kinder von 
Opfern erhalten . Weiters soll die wegen Vollendung 
des 24. Lebensjahres erloschene Anspruchsberechti­
gung einer Waise über Antrag wieder aufleben, wenn 
bereits vor Erlöschen der Anspruchsberechtigung ge­
gebene, berücksicht igungswürdige Gründe vorliegen . 

Im R entenrecht der Opferfürsorge sind folgende 
Verbesserungen vorgesehen : 

Der Erziehungsbeitrag soll auf den Betrag der 
Kinderzulage nach dem KOVG 1957 angehoben und 
künftig auch bei Zivildienstleistung des Kindes ge­
bühren. 

Witwen (Lebensgefährtinnen) nach Opfern , deren 
Anspruchsberecht igung wegen Eingehung einer neuen 
Verbindung (Ehe, Lebensgemeinschaft) erloschen 
war, soll nach Endigung dieser Verbindung unter be­
stimmten Voraussetzungen die Hinterbliebenenrente 
nach dem Opfer wiedergewährt werden . Das Sterbe­
geld soll auch nach Opferfürsorgerentnern gewährt 
werden , die nicht Inhaber einer Amtsbescheinigung 
waren . 

Im Bereiche der Heilfürsorge soll sichergestellt 
werden , daß sämt liche Anspruchsberechtigten die 
H eilfürsorgeleistungen zumindest in dem Umfang 
erhalten , in dem sie bei den Gebietskrankenkassen 
versicherten Amtsbescheinigungsinhabern und Rent­
nern zustehen. 

Schließlich sollen die Befugnisse der Opferfürsorge­
kommission durch das R echt zU!' Anhörung in Ren­
tenberufungssachen erheblich erweitert werden. 

Der Abfall der Leistungsberechtigten und die Ent­
wicklung des Aufwandes der letzten J ahre ist der 
nachstehenden Darstellung zu entnehmen. 

'I. 

1.0 

30 Aufw~nd 

20 

TO 

- 10 Zahl der Leistungsbtrechtigten 

1972 1973 1971. 

- 20 

lIII1 Opfer o Hinterbliebene 

Veränderungen im Aufwand lm d im Stand der Le istungs­
berechtigt en (Basis 1971) 

Sonstige Best immungen der .r ovelle dienen der 
Verbesserung der Sy tematik des Gesetze, der Ver­
einfachung des Verfahrens sowie der Anpassung an 
Änderungen des Strafrechtes. 

Soweit die Bestimmungen der ebenfalls im Dezem­
ber 1974 eingebrachten Novelle zum KOVG 1957 eine 
Erhöhung der R entenleistungen bringen, wirken sie 
sich auf die gleichart igen Leistungen der Opferfür­
sorge aus. 

Za hl d e r Opfer und Hin te rb li e b en e n und R e n tenaufwand 

Opfer Hinterbliebene insgesamt 

J ahr Kopfzahl I 
*) 

2) I Amwand I In Mlll. S 
2) KOPfzaw l 

*) 
2) I Amwand I In M111. S 

2) KOPfzaw / 
*) 2) \ Amwand I In M111. S 

2) 

1971. . .. ....... 4.451 - 71· 0 - 2.604 - 36·7 - 7.055 - 107·7 -
1972 . . ... .. . ... 4 .292 96'4 76·6 107·9 2.579 99·0 39·6 107·9 6.871 97·4 116·2 107·9 
1973 . ... . .... . . 4.159 93 '4 86·5 12 1·8 2.528 97-1 45·9 125·1 6.687 94·8 132·4 122 ·9 
1974 . . . .. ...... 4.001 89·9 95·4 134·4 2.468 94·8 48·9 133·2 6.469 91 ·7 144,31) 134·0 

1 

1) In den Jahren 1971 bis 1973 wurde in den B erichten über die soziale L age a uch die ab 1971 gesondert veranschlagte 
Kinderbeihilfe dem Aufwan d für Op ferren ten zu geschlagen . E s wurde nunmehr der D arstelhmg nur der R en tena.ufwand 
("Rentengebühren fü r Opfer ") zu grunde gelegt. 
2) 1971 = 100. *) Stand s m J ahresende. 

I m J ahre 1974 wurden aus den Mit teln des Aus­
gleichstaxfonds Opferfürsorge an nicht rückzahlbaren 
Aushilfen 5,051.620 S, an Studienbeihilfen 20.300 S, 
an Subventionen 200.000 S und an Darlehen 
13,220.300 S, insgesamt 18,492 .220 S angewiesen. 

Die wiederkehrenden Geldleistungen nach dem 
Opferfürsorgegesetz wurden mit 1. J änner 1974 mit 
dem Anpas8ungsfaktor 1'104 vervielfacht. 

Dur c h f ührun g d es Bund esgese tz es 
üb e I' di e G e w ä h run g von H i I f e­

l e i s tun ge n an Opfe r v on Ve rbr ec h e n 
(VOG) 

Seit dem Inkraftt reten des VOG. mit 1. September 
1972 sind bis Ende des Berichtsjaru:e rund 100 An­
suchen um Gewährung von Hilfeleistungen einge­
langt. Hievon konnte etwa ein Dritt el posit.iv erle-
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digt werden. Ein Drittel mußte mangel Vorliegens 
der gesetzlichen Voraussetzungen abgelehnt werden . 

Die Gesamtausgaben im Jahre 1974 beliefen ich 
auf 394.412 S ; sie werden sich im Jahre 1975 vor­
aus 'ichtlich aufl 'O Millionen S erhöhen. Annähernd ein 
Viertel dieses Betrages entfällt auf Za hlung von 
Pfiegezulagen. 

Wie bisher festgestellt wurde, müssen Anträge auf 
Gewährung von Geldlei tungen haupt ächlich de -
halb abgelehnt werden , weil ein Verdienstentgang 
durch das chädigende Ereignis ma ngel eines ent ­
'prechenden rbeit einkommens ni cht nachgewiesen 
werden kann bzw. bei Hinterbli ebenen die Lei tungen 
au der Sozialvers icherung häufig den geltend ge­
machten nterhalt entgang au gleichen. 

In valideneinstell un g 

Mit 1. J änner 1974 t rat eine neue Novelle zum In­
valideneinstellunO'sge etz 1969 (IEinstG.) in Kraft , 
die die bis dahin be ·tand ne unterschiedliche Behand­
lung der verschiedenen Gruppen der Invalid n be-
eitigte . Die Begünstigungen de Ge etzes tehen 

nunmehr allen schwerbe chädigten Invaliden ohne 
n er chied der Ent tehung ur ache der Behinde­

rung zu . Zivilinvalide werden eit dem InlU'afttret en 
dieser Novelle nicht mehr bloß zur H älfte, sondern 
voll auf die Pfiichtzahl angerechnet. Als Folge diese r 
geänderten brechnung trat erwartung gemä ß ein 
erheblicher Rückgang in der Höhe der Ausgleich -
taxen ein. 

Im 2. Halbjahr 1974 wurde der Entwurf einer 
weiteren Novelle zum IEinstG. 1969 a u gearbeitet 
und dem Jationalrat zugeleitet. 

Diese ovelle soll Grundlagen für eine ver tärkte 
Hilfe für begünstigte Invalide schaffen. Die Ein­
stellungspfiicht der Dienstgeber soll einheitlich mi t 

25 festgelegt werden. Alle begünstigten Invaliden, 
die das 55. Lebensjahr vollendet haben, sollen in 
Hinkunft mit dem Doppelten ihrer Zahl auf die 
Pfiichtzahl angerechnet werden. Diese begün t igte 
Anrechnung ist vorgesehen, weil die Erfahrung ge­
zeigt hat, daß ältere Dien ·tnehmer leichter al jün­
gere elbst in der Zeit der Vollbeschäftigung Gefahr 
laufen , bei Betrieb ein chränkungen den Arbeits­
platz zu verlieren, und daß die Unterbringung solcher 
älterer Dien tnehmer in ver chiedenen Sparten der 
Wirt chaft Schwierigkeiten bereitet. Durch die vor­
ge ehene doppelte Anrechnung wird für die Dienst­
geber zweifelJo ein zu ätzlicher Anreiz zur Weiter­
beschäftigung oder Ein teilung ält erer Dienstnehmer 
geschaffen. Um den begünstigten Invaliden in ihrer 
beruflichen Tätigkeit die Chancengleichheit mit 
0' sunden Dienstnehmern zu sichern, ollen sie im 
Arb itsleben nachgehende Hilfe erhalten . 

Besondere Förderung maßnahmen . ind für ge­
chützte Werkstätten vorge ehen . 

Der zur Durchführung de Verfahrens nach dem 
IEinstG. aufgebaute Datenbestand wird auch sta­
t isti ch au gewertet . Da gewonnene Zahlenmaterial 
ist eine we entliche Entscheidungsh ilfe für alle so­
zialpoliti chen Maßnahmcn zur Sicherung der Ar­
beit plätze für Behinderte. 

Gleiches g ilt auch für den Bereich der Krieg opfer­
ver orgung. 

Au den Mitteln des auf Grund des IEinstG. errich­
t et en Ausgl ichstaxfonds wurden für orthopädische 
Au tattung, Arbeitsbehelfe, Arbeit platzausstat­
tung, Zuschüsse für den Ankauf von Kraftfahrzeugen 
und für on. tige Not tandsfälle an Be chädigte Zu­
wendungen gegeben . Au dem gleichen Fonds wurden 
für Kinder von Kriegsbeschädigten im Ausbildungs­
jahr 73/74 zur Unterstützung ihrer Ausbildung 542 
Studien-, Ausbildungs- und Lehrlingsbeihilfen ge­
währt. 

G e barung des Ausgleichstaxfonds 

Einnahmen Aufwendungen 

davon darunter Reinvermögen 

I I .Tahr Insgesamt lnagesamt am .T ahresende 
AusgleIchs- I I Zuwendungen. Studien-

taxen Zinsen 

1971 .. ...... 38·436 37·724 0·712 
1972 .. .. .. . . 5 1·099 49·928 1-171 
1973 ........ 58'742 56'258 2'484 
1974 ...... .. 46'860 43'340 3'520 

Kleinrentnerfürsorge 

Das Ausmaß der Kleinrenten nach dem Klein­
rentnergesetz wurde mit 1. J änner 1974 neuerlich 
um 15 % erhöht. 

Rund 40 % der R entenempfä nger gehörten der 
Krankenver icherung der Kleinrentner an, da ie 
nicht auf Grund einer anderen R echtsvor chrift 
pflichtversichert waren . Die Beiträge, die wegen d er 
schlechten Riskenau le e ab 1. Juni 1974 we entlich 

84 

Subventionen u. LehrUngsbelhilfen 

In MIllionen S 

25·146 17·207 6·107 51·197 
30·821 17·6 13 13·208 71·475 
31'511 21'094 10'41 7 98' 707 
53'420 43 '724 9'696 92' 147 

erhöht werden mußten , werden zur Gänze au Bun­
desmitteln getragen. 

Ü ber die ge etzlichen Pflichtleistungen hinau 
wurden in etwa 820 F ällen auf Grund einer gesetzli­
chen Ermächtigung jeden zweiten Monat außeror­
dentliche Hilfeleistungen gewährt. Diese Zuwen­
dungen, auf die kein R echt anspruch best eht, kom­
men auch jenen hilfsbedürftigen Kleinrentnern zu­
gute, die mangels Erfüllung der gesetzlichen Vor-
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aussetzungen keinen Anspruch auf eine Kleinrente 
haben . 

Die beim Bundesministerium für soziale Verwal­
tung bestehende Kleinrentnerkommission hat in 
drei Sitzungen zehn Fälle behandelt. Sie traf Ent­
scheidungen über Änderungen des R entenausmaßes 
wegen Änderungen des sonstigen Einkommens, über 
Rentenübertragungen nach dem Ableben eines Ren­
tenempfängers auf den überlebenden Gatten und 
vereinzelt über neue Rentenanträge. 

Zahl d er K l e inrentner und budgetärer 
Aufwand 

I I außer- I Zahl der ltenten 
Kranken· ordentliche Gesamt-

Rentenemp- . ver· Hilfe- anfwand 
.lahr 

fänger am sIcherung leistungen 
Jahresende 

In Millionen S 

1971 .... . 1087 11·288 1·080 3·386 15·754 
1972 ..... 857 10·165 0·991 2·856 14·012 
1973 ..... 716 9·794 0·738 2·426 12·958 
1974 ..... 580 9·080 0·738 2·175 11·993 

Angelegenheiten der allgemeinen Fürsorge 

Mutterschafts-, Säugl in gs- und Ju gendfür­
so r ge 

Durch das Bundesminist eriengesetz 1973 wurden 
mit 1. J änner 1974 die Angelegenheiten der allge­
meinen Fürsorge (Armenwesen) auf das Bundesmi­
nisterium für s07.iale Verwaltung übertragen , wo­
durch diesem neue wichtige Aufgaben erwuchsen. 
So wirkte es in zahlreichen Fällen bei der Heim­
schaffung hilfsbedürftiger Österreicher aus dem Aus­
lande und bei der Unterbringung in österreichischen 
Altersheimen mit . Nach dem Scheitern der Bemü­
hungen des Bundes um ein Fürsorgegrundsatzgesetz 
sind die Bundesländer dazu übergegangen, das noch 
geltende deutsche Fürsorgerecht durch moderne 
Landessozialhilfegesetze zu ersetzen . Im Zuge dessen 
wurden im Jahre 1974 in vier weiteren Bundeslän­
dern Sozialhilfegesetze beschlossen . Das Bundesmi­
nisterium für soziale Verwaltung war dabei bestrebt, 
in den wesenthchsten Punkten auf eine Überein­
stim mung der gesetzlichen R egelungen hinzuwirken . 
Darüber hinaus wurden im Rahmen der Arbeitsge­
meinschaft für öffentliche Fürsorge und Jugendwohl-

fahrtspflege gemeinsam mit den Experten der Bun­
desländer wichtige Fragenkomplexe aus diesen 
R echtsgebieten erörtert und Lösungsmöglichkeiten 
aufgezeigt. 

Für s orge für Körper- u n d Sinnes behinderte 

Im innerstaatlichen Bereich war das Bundesmi­
nisterium für soziale Verwaltung ins besondere um 
eine Koordinierung der Maßnahmen für Behinderte 
seitens des Bundes und der Bundesländer bemüht 
und unterstützte die Selbsthilfeeinrichtungen der 
Behinderten . 

Sch ül e ra u ss pei sung 

Im Jahre 1974 wurde die Schülerausspeisung wie 
im Vorjahr weitergeführt. Neben dem Bund haben 
auch die Länder, Gemeinden und die Eltern Beiträge 
geleistet. Mit diesen Mitteln konnte der Ankauf von 
Grundnahrungsmitteln für über 14,123.000 (im Vor­
jahr rund 14,013.000) in der Schülerausspeisung aus­
gegebene E ssensportionen bestritten werden. Im 
Hinblick auf die teilweise bereits eingeführte 5-Tage­
Schulwoche mit Nachmittagsunterrricht ist zu er ­
warten, daß künftig die Schülerausspeisung in grö­
ßerem Ausmaß als bisher in Anspruch genommen 
wird. 

Förderung vo n Organisatione n der fr eien 
Wohlfahrtspfl ege 

Die Organisationen der freien Wohlfahrtspflege, 
welche im gesamten Bundesgebiet wertvolle Für­
sorgeeinrichtungen unterhalten und führen , wurden 
auch im J ahre 1974 mit namhaften Mitteln gefördert. 

Diese Organisationen leisten auf dem Gebiet der 
allgemeinen Sozialhilfe und der Jugendwohlfahrt 
eine äußerst wertvolle, vielseil,ige und umfangreiche 
Arbeit und stellen eine unentbehrliche Ergänzung der 
öffentlichen Fürsorgeeinrichtungen dar . Durch diese 
Tätigkeit wird in vielen Fällen die öffentliche Hand 
entlastet. 

Insbesondere erhielten im Jahre 1974 die Pen­
sionistenorganisationen zusätzliche Förderungsbe­
träge, die zur Bekämpfung der Einsamkeit alter 
Mitbürger bestimmt waren. 

Für die vorgenannten Aufgaben erhielten im 
Jahre 1974 87 Wohlfahrtsorganisationen insgesamt 
20,814.000 S. 
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v. Arbeitsrecht 

Das Bundesminist erium hat im Jahre 1974 bedeut-
ame legistische Vorhaben auf dem Gebiet des Ar­

beitsrechtes verwirklicht . Hervorzuheben sind hiebei 
in erster Linie das Bundesgesetz betreffend die Ent­
geltfortzahlung im Krankheitsfall sowie umfassende 
N ovellen zum Landarbeitsgesetz und zum Mut ter­
schutzgesetz. 

Mit Fertigstellung des Entgeltfort zahlungsge­
setzes wurde einer Entschließung das Nationalrates 
vom 30. Mai 1972 entsprochen, durch die die Bundes­
regierung ersucht wurde, eine R egierungsvorlage be­
t reffend die Verbesserung der für die Arbeiter gelten­
d en Bestimmungen über die F ort zahlung des Ent­
gelts im Krankheitsfall vorzulegen . 

Die Novellen zum Landarbeitsrecht enthalten 
Anpassungen an die vollzogene Rechtsentwicklung 
im Bereich des allgemeinen Arbeitsrechtes. Die 
'Zweite Novelle geht in einigen Punkten neue Wege, 
die für die künftige Entwicklung des Arbeitsrechtes 
von Bedeutung sein werden. 

Für eine Reihe weiterer sozialpolitischer Vorhaben 
wurden umfangreiche Vorarbeiten geleistet, die jedoch 
im Berichtsjahr noch keinen Niederschlag in der 
IGesetzgebung finden konnten . 

Kodifikation des Arbeitsrechtes 

Die Arbeiten der am 24. April 1967 eingesetzten 
Kommission zur Vorbereit ung der K odifikation des 
Arbeitsrechtes wurden im Jahre 1974 fortgesetzt . 

Nach Verabschiedung des Arbeitsverfassungsge­
-setzes durch den Nationalrat im J ahre 1973 sind die 
Beratungen über die Kodifikation des Individual­
arbeitsrechtes aufgenommen worden . Im Berichts­
jahr hielt die K ommission neun ganztägige Sitzungen 
ab . 

Zu Beginn der Beratungen stellte die K ommission 
klar, daß der Bereich des öffent lichen Dienstes aus 
.dem persönlichen Geltungsbereich der Kodifikation 
des Individualarbeitsrechtes auszunehmen ist . Das 
Arbeitnehmerschutzrecht soll nur hinsichtlich seiner 
privatrechtlichen Auswirkungen in diesen Teil des 
K odifikationsvorhabens aufgenommen werden. Die 
Kodifikat ion soll möglichst weitgehend gemeinsame 
N ormen schaffen und Differenzierungen nur dort 
vornehmen , wo dies aus den Besonderheiten der Be­
-schäftigungsverhältnisse zwingend erforderlich ist. 

Nach Abklärung dieser Grundsatzfragen beschloß 
die Kommission als ersten Themenkreis des Indivi-

dualarbeitsrechtes die Rechtswirkungen des Arbeits­
verhältnisses, d . h . die aus dem Arbeitsverhältnis 
entspringenden Rechte und Pflichten, zu beraten . Als 
Arbeit sunterlage dienen der 1. Teilent wurf einer 
Kodifikation des Arbeitsrechtes (1960) sowie ein von 
Univ.-Prof. Dr. Theo Mayer-Maly erstellter Entwurf 
eines Arbeitsverhältnisgesetzes . 

Nach Erstellung eines Themenkataloges erörterte 
die Kommission die Fragen der Engeltlichkeit des 
Arbeitsvert rages sowie Zulässigkeit und F orm von 
Unentgeltlichkeitsvereinbarungen sowohl im Bereich 
der kollekt iven Rechtsgestaltung als auch im normen­
freien R aum. 

Die Kommission war einhellig der Meinung, daß 
der Arbeitsvertrag im Zweifel entgeltlich , die Ver­
einbarung der Unentgeltlcihkeit aber nur außerhalb 
des kollektivvertraglichen R egelungsbereiches zu­
lässig sein sollte. Wenn für das Arbeitsverhältnis keine 
das Entgelt regelnden arbeitsrechtlichen Vorschriften 
Anwendung finden , soll dem Arbeitnehmer minde­
stens ein angemessenes Entgelt gebühren . 

Da jedoch eine schwache Mehrheit dafür eint rat, 
auch im Bereich der kollektiven R echtsgestaltung 
die Vereinbarung unentgeltlicher Arbeitsverträge in 
Ausnahmefällen bei Vorliegen bestimmter sachlicher 
Gründe zuzulassen, hat die Kommission die Bedin­
gungen von Vereinbarungen über die Unentgeltlich­
keit beraten . 

Ein weiterer Gegenstand der Diskussion war 
der arbeitsrecht liche Entgelt begriff, sein Verhältnis 
zum Entgelt begriff des ABGB und die Frage, ob 
besondere Entgeltbegriffe mit differenzierenden 
R echtsfolgen eingeführt werden sollen . Nach über­
einstimmender Ansicht der Kommission kann der 
Entgeltbegriff jedoch erst dann abschlie~end geregelt 
werden, wenn über d ie einzelnen LeIstungen des 
Arbeitgebers Klarheit besteht. 

In der Frage der Arbeitsleistung in Erwartung 
eines in Aussicht gestellten Vorteils kam die Kom­
mission zum Ergebnis, daß eine solche Verpflichtung 
nichtig sei . Personen, die sich zu solchen Arbeits­
leistungen verpflichten , sollen Anspruch auf ein an­
gemessenes Entgelt haben , wenn ohne ihr Zut~n 
diese Erwartung enttäuscht wird . Damit stellt dIe 
Kommission klar , daß es sich um eine sozialpolitisch 
unerwünschte Art von Arbeitsleistungen handelt. 
Zur Prüfung der Angemessenheit des Entgelts sollten 
die für ähnliche Tätigkeiten geltenden Best immungen, 
falls solche nicht bestehen, die betriebliche Übung 
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und in Ermangelung einer solchen der Ortsgebrauch 
herangezogen werden. 

Hinsichtlich der Höhe des Entgelts vertrat die 
Kommi sion einhellig die Meinung, daß die Leistungs­
verpflichtung des Arbeitgebers, soweit R egelungen 
im Bereich der kollektiven R echt ge taltung be-
tehen , nach die en Bestimmungen zu beurteilen i t. 

Dies ent pricht auch der Meinungsbildung der K om­
mission anläßlich der Beratungen zum kollektiven 
Arbeitsrecht über die Wirkungen d I' Normen der 
kollektiv n Recht ge taltung. Im kollektivvert rags­
freien Raum schuldet der Arbeitgeber bei Verein­
barung eine geringeren Entgelts dem Arbeitnehmer 
das angeme ene Entgelt, wenn sich der Arbeitneh­
mer au Not, einer prekären wirtschaftlichen oder 
sozialen Situation, einer Zwangslage, au Verstande-
chwäche oder Unerfahrenheit auf di Vereinbarung 

eingela en hat. 

Im Zu ammenhang mit einer Be t immung des 
Entwurfe Mayer-Maly erörterte di Kommi ion 
die Problematik der ogenannten Istlohn- bzw. 
Effekt ivlohnklau eIn. Die ab chließende Beurteilung 
de Bedürfnisses nach Kodifizierung di es Problems 
und die Art und Weise einer solchen Kodifikation wurde 
von der K ommission auf einen spä ter n Zeitpunkt 
ver chob n. Die K ommi ion nahm hiezu nur eine 
provisori che Meinungsbildung vor. 

In der Frage der Fälligkeit des Entg Its ent chied 
sich die Kommission für folgende Modell: Barent­
gelt ist, wenn sich aus Vereinbarung und Verkehr '-
itte nicht andere ergibt, am Ende j de K aI nder­

monat zu zahlen. Auf Verlangen de Arbeitneh­
mer i t jedoch zur Monatsmitte ei ne Ab chlag -
zahlung zu leisten . Der Arbeitnehmer soll überdies 
bei dringendem B darf einen R echtsanspruch auf 
Abschlag zahlungen im Ausmaß de ' bereit Ver­
dienten außerhalb der ge etzli chen Fälligkeit termine 
haben. Ab chlag zahlungen für Aufwandsentschä­
digung sind nicht an die Voraussetzung des dringen­
den Bedarfs gebunden . aturalentgelt hingegen ist 
monatlich im voraus zu entrichten . Die Kommission 
hielt weiters eine gesetzliche Regelung der Voraus­
setzungen für Ansprüche auf Lohnvorauszahlungen 
für erforderlich. Eine solche Verpfli chtuna de Arbeit­
geber i t im geltend n R cht ni ch normiert, kann 
aber aus der Für org pflicht de ' Arbeitgeber abge­
leitet werd n . Eine Meinung bi ldung in der Frage der 
Fälligkeit von Entgelt und Vorauszahlungen bei 
B eendigung des Arbeitsverhältnisses mußte aus 
syst ematischen Gründen verschoben werden. 

Hinsichtlich der Einführung der bargeldlosen Lohn­
zahlung vertrat die Kommission die Ansicht, inso­
weit die E inführung einer solchen nicht durch Kol­
lektivvert rag oderl Betriebsvereinbarung erfolge, 
oll te sie nur zwischen Arbeitgeber und rbeitnehmer 

vereinbart werden können . Durch die Mod II wird 
unter Wahrung des Vorrange der Normen d r kol­
lektiven R echtgestaltung die Einführung und Durch­
führung der barg ldlo en Lohnzahlung der pri vat­
autonomen Vereinbarung überla en. B i nicht bar­
geldloser Lohnzahlung sind Ort und Z it der Entgelt­
zahlung so festzulegen , daß der Arb itnehmer wäh-
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rend der Arbeitszeit oder sofort im Anschluß daran 
das Entgelt ohne unnötigen Zeitverlust und sonstige 
Erschwerni e in Empfang nehmen kann. In diesem 
Zusammenhang wurden von der Kommission auch 
R egelungen für die Entgeltzahlung bei Arbeitslei­
stung im Ausland und für die Erfüllung von Ruhe­
geldansprüchen beraten. 

Da die Kommis ion dem Arbeitnehmer ein berech­
tigtes Interesse an Erläuterungen der Abrechnung 
eine Entgelts zubilligte, soll in einer künft igen 

K odifikation eine Verpflichtung des Arbeitgeber 
aufgenommen werden, die dem Arbeitnehmer über­
gebene Auf teIlung eines Entgelts zu erläutern und 
ihm Einsicht in die Unterlagen zu gewähren. Sonder­
regelungen über Lohnzettel im Fall von Nettolohn­
vereinbarungen ollen nicht in das Gesetz aufge­
nommen werden. 

Zwei weitere wichtige Themen, die die Kommi ion 
am Ende des Berichtsjahres behandelt hat, waren 
da Truckverbot sowie das Verbot der Warenkre­
ditierung. Hiezu vertrat die Kommis ion überein-
timmend die Ansicht, daß eine Erfüllung der Lohn­

zahlung pflicht schon nach allgemein schuldrecht­
lichen Grundsätzen nur vorliegt, wenn vertragsge­
mäß erfüll t wird. Ü berdie ergibt sich aus der Rang­
ordnung der R echtsquellen der kollektiven R echts­
gestaltung und au dem Gün tigkeitsprinzip, daß eine 
durch eine höherrangige Norm fe tgesetzte Art der 
Erfüllung nicht durch eine niederrangige Norm zum 

achteil de Arbeitnehmer geändert werden kann. 
In einem künftigen Gesetz sollen jedoch nach ein­
helliger Meinung der K ommi si on zwingende R ege­
lungen über die Bewertung von vereinbarten Sach­
bezügen aufgenom men werden , wobei die Kommis­
sion eine Orientierung der Bewert ung an den Sätzen 
der Finanzverwalt ung vorschlug. 

Im Jahre 1974 wurden dem Bunde ministerium 
für soziale Verwaltung zwei Expertisen über das 
Problem der Teilzeitbeschäfti gung von Univ-Prof. 
Dr. Theodor Tomandl und Univ.-Prof. Dr. Erwin 
Migsch sowie der Entwurf eines Arbeit verhältnis­
ae etze von Univ.-Prof. Dr. Theo Mayer-Maly zur 
Verfügung ge -tell t. 

Individualarbeitsrecht 

En tge l tfortzahlung 

Das Gesetz sieht die Entgeltfortzahlung im Falle 
von Arbeitsverhinderung bei Krankheit, Unglücks­
fall (Unfall) , Arbeitsunfall oder Berufskrankheit 
grundsätzlich für alle Arbeitnehmer vor, sofern ihr 
Arbeitsverhältnis auf einem privatrechtlichen Ver­
trag beruht und nicht durch Gesetze oder dienst- und 
besoldungsrechtliche Vorschriften gleichwertige An-
prüche vorge ehen ind. Eine Arbeitsverhinderung 

durch einen Kur- und Erholungsaufenthalt oder 
andere H eimaufenthalte wurde der Arbeil,sverhin­
derung durch Krankheit (Unglücksfall ) gleichgestellt. 

Dieser An pruch variiert je nach der Art der Ar­
beitsverhinderung und Dauer des Beschäftigungsver­
hältnisses zwischen vier und zehn Wochen. Dies 
bedeutet in ofern einen großen Fortschritt, als auf 
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Grund gesetzlicher Regelungen (§ 1154 b ABGB) ein 
Entgeltfortzahlungsanspruch von höchstens einer 
Woche vorgesehen war. 

Das Gesetz bestimmt jedoch ausdrücklich, daß 
günstigere Regelungen über Entgeltfortzahlung bei 
Arbeitsverhinderung wegen Krankheit (Unglücks­
fall), sei es in Form von Gesetzen, Kollektivverträ­
gen, Betriebsvereinbarungen, Einzelarbeitsverträgen 
und dergleichen , grundsätzlich aufrechterhalten 
werden. Dies gilt jedoch nicht für den Zeitraum, für 
den nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz im Einzel­
fall Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht. 

Hervorzuheben ist die Aufhebung des § 82 lit. h 
der Gewerbeordnung, mit der einer alten Forderung 
der Interessenverbände der Arbeitnehmer ent­
sprochen und die Möglichkeit, gewerbliche Arbeit­
nehmer wegen einer mehr a ls vier Wochen dauernden 
unverschuldeten Arbeitsunfähigkeit zu entlassen, 
beseitigt wurde. 

Zur Deckung des Aufwandes der Arbeitgeber ist 
ein besonderer Fonds (Erstattungsfonds) vorgese­
hen. Das Gesetz schafft dadurch auf versicherungs­
rechtlicher Basis eine Riskengemeinschaft, die den 
Arbeitgebern die durch die Entgeltfortzahlung be­
dingte Belastung auf ein zumutbares Ausmaß be­
schränken soll . Die Mittel für diesen Fonds werden 
durch Beiträge der Arbeitgeber und der Allgemeinen 
Unfall versicherungsanstalt aufgebracht. Für die 
Jahre 1974 bis 1976 ist auch eine Zuschußleistung 
des Bundes vorgesehen, da der Fonds zu Beginn noch 
nicht über das erforderliche Grundkapital verfügen 
wird. 

Dieses Gesetz hat neue Wege beschritten, um die 
Probleme der Entgeltfortzahlung und die Dotierung 
des Erstattungsfonds zu regeln. Derzeit kann noch 
keine allgemeine Aussage über die bisher mit diesem 
Gesetz gemachten Erfahrungen erfolgen. Es ist je­
doch gemäß dem Bericht des Ausschusses für sozi­
ale Verwaltung (1188 d. Blg. z.d.sten.Prot. XnI. GP.) 
in Aussicht genommen, Mitte 1976 aufgrund der bis­
her gewonnenen Erfahrungen die Möglichkeiten und 
den Zeitpunkt für eine Verbesserung der Leistungen 
zu prüfen. 

Land- und Forstarbeit 

Das Landarbeitsgesetz wurde im Jahre 1974 zw i­
mal novelliert. 

Die erste Novelle - Bundesgesetz vom Juli 1974 -
schaffte die Voraussetzungen für die Ratifikation des 
von der Internationalen Arbeitskonferenz im Jahre 
1969 angenommenen übereinkommens (NI'. 129) über 
die Arbeitsaufsicht in der Landwirtschaft . 

Das Gesetz übernimmt ferner die Grundsätze der 
Mutterschutzgesetz-N ovelle aus dem Jahre 1974 
in das Landarbeitsrecht, um auch den in der Land­
und Forstwirtschaft tätigen Arbeitnehmerinnen den 
gleichen Schutz zu gewähren wie jenen , die in anderen 
Berufssparten beschäftigt sind. 

Die zweite Landarbeitsgesetz-Novelle vom Novem­
ber 1974 paßte das Landar bei tsrech t an di e im allgemei-

nen Arbeitsrecht vollzogene Rechtsentwicklung und 
die erreichten sozialpolitischen Verbesserungen an, 
wobei den geänderten Produktionsmethoden in 
Land- und Forstwirtschaft R echnung getragen wird. 
Hiemit wird ein weiterer Schritt zur Vereinheitli­
chung des Arbeitsrechtes getan, ohne jedoch die be­
sonderen Bedingungen in Land- und Forstwirtschaft 
außer acht zu lassen. 

Die Novelle trifft eine klare Umschreibung des 
Geltungsbereiches, da das Inkrafttreten der Gewerbe­
ordnung 1973 eine genaue Abgrenzung zum Gewerbe 
erforderlich machte. Hiebei wurde unter Bedacht­
nahme auf die Kompetenzbestimmungen der Bundes­
verfassung materiell die bisherige R echtslage beibe­
halten. 

Das Gesetz enthält insbesondere eine weitgehende 
übernahme der Bestimmungen des Arbeitsverfas­
sungsgesetzes, wobei diese, soweit erforderlich, den 
Verhältnissen der Land- und Forstwirtschaft ange­
paßt wurden. Damit wurde auch der im Arbeitsver­
fassungsgesetz enthaltene Gedanke einer erweiterten 
Mitbestimmung auch für land- und forstwirtschaft­
liehe Arbeitnehmer verwirklicht. Die Entgeltfort­
zahlung wurde grundsätzlich wie im Entgeltfortzah­
lungsgesetz geregelt, wobei bisher bestehende gün­
stigere Regelungen , die wegen der Eigenart der in der 
Land- und Forstwirtschaft bestehenden Verhältnisse 
erforderlich sind, soweit als möglich beibehalten 
wurden. Al weiterer wichtiger Fortschritt ist die 
gesetzliche Verankerung des Anspruches auf ein 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu betrachten. Auch 
die Grundsatzbestimmungen über die Abfertigung 
wurden einheitlich geregelt, wobei die Erfahrungen , 
die aus den verschiedenen Landarbeitsordnungen ge­
wonnen werden konnten, Berücksich~igung fanden . 
Da die Arbeitszeit für Land- und Forstarbei ter grund­
sätzlich ab 1. 1. 197540 Stunden beträgt und eine ein­
heitliche Arbeitszeit für alle Arbeitnehmer das Ziel 
jeder Sozialpolitik sein muß, wurde die im Sommer 
zulässige Überschreitung der Arbeitszeit von sechs auf 
drei Stunden herabgesetzt, was dem Arbeitgeber auf 
Grund der Mechanisierung und R ationalisierung in 
der Land- und Forstwirtschaft keine allzu große Be­
lastung auferlegt. Auch für die in Hausgemeinschaft 
lebenden Arbeitnehmer, für die ab 1. 1. 1975 eine 
wöchentliche Arbeitszeit von 43 Stunden gilt, wurde 
diese ab 3. Jänner 1977 auf 42 Stunden herabgesetzt. 
Schließlich wurden die Grundsätze des Kinder- und 
Jugendschutzes jenen des Kinder- und Jugendlichen­
Beschäftigungsgesetzes angepaßt, wobei jedoch nur 
solche R egelungen übernommen wurden , die den 
besonderen Verhältnissen in der Land- und Forst­
wirtschaft Rechnung tragen. 

Die angeführten Änderungen des Landarbeits­
rechtes durch die 2. Landarbeitsgesetz-Novelle 1974 
haben nicht nur das Landarbeitsgesetz grundlegend 
reformiert, sondern auch neue Akzente gesetzt, die 
für die Fortbildung des gesamten Arbeitsrechtes von 
Bedeutung sind. 

Mutt e rschutz 
Im Berichtsjahr wurden zwei Novellen zum Mutter­

schutzgesetz vom Parlament verabschiedet. 
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Die erste Novelle brachte zahlreiche Verbesserun­
gen des gesundheitlichen Schutzes der schwangeren 
Arbeitnehmerin und von Mutter und Kind nach der 
Entbindung, die auf Grund erhöhter Arbeitsbelastung 
- bedingt durch den Prozeß der Technisierung und 
Automation - und neuer Erkenntni e der Medizin 
notwendig wurden . Zielsetzung ist eine Reduzierung 
der Risikogeburten und Säugli ngssterblichkeit. 

Insbesondere wurden die Schutzfristen vor und 
nach der Entbindung von sechs auf acht Wochen 
verlängert, die Frist nach Früh- oder Mehrlingsge­
burten auf zwölf Wochen erweitert sowie die Be-
chäftigungsverbote bei körperlich schweren und ge­

fährlichen Arbeiten ausgedehnt. Der Arbeitgeber 
wurde verpflichtet, unverzügli ch nach K enntnis­
nahme von der chwangerschaft einer Arbeitneh­
merin das zu tä nclige Arbeitsin pektorat zu verstän­
digen , um eine bes re Überwachung der zum Schutz 
werdender Mütter erlas enen Vorschriften zu ge­
währleisten . D n gesetzlichen Interes envertretungen 
wird die Befugnis zur Vornahme der Belehrung min­
derj ähriger Arbeit nehmerinnen über den Kündi­
gungsschutz übertragen . Die Strafbestimmungen 
wurden in nlehnung an St rafbe timmungen in 
onstig n Arbeitnehmer chutzvor chriften im Inter­

e se der Vorbeugung und der wirksameren Begeg­
nung von Verstößen entsprechend angehoben. 

Die zweite Novell t raf Klar tellungen bezüglich 
der Leistung von onderzahlungen an Mütter durch 
den Arbeitgeber und bezieht die Lehrer , deren Dienst­
recht gemäß Artikel 14 Ab . 2 B-VG in die Gesetzge­
bungskompetenz des Bundes fällt, in den Anwen­
dung bereich de IH. Ab chnittes de Mutterschutz­
gesetze ein. 

Arb e it s z e i t 

Das Arbeitszeitgesetz wurde am Ende des Berichts­
jahres novelliert: Mit 6. Jänner 1975 trat die letzte 
E tappe der Arbeitszeitverkürzung - die gesetzliche 
Einführung einer wöchentlichen Normalarbeitszeit 
von 40 Stunden - in Kraft. 

Diese Novelle schränkte da Höchstausmaß der 
Tagesarbeitszeit grundsätzlich auf neun Stunden ein , 
um arbeitsmedizinisch nicht vert r tb aren Verlän­
gerungen der tägli chen Normalarbeitszeit und ins­
besondere den Bestrebungen zur Einführung einer 
4-Tage-Woche entgegenzuwirken. Die Neufassung 
des § 9 läßt eine Überschreitung der Wochenarbeits­
zeit - auch bei Zu ammentreffen von zuläs igen 
Arbeitszeitverlängerungen - um melu- als zehn 
Stunden nicht zu. 

Eine Neufassung des § 17 schaffte die erforderliche 
ge etzliche Grundlage für das Fahrtenbuch , die bis­
her noch auf r ich rechtlichen Vorschriften basierte. 

In Berück icht igung d r be on deren V rhältnisse 
im Bereich der Anstalts- und öffentlichen potheken 
und der Aufrechterhaltung der Arznei mi ttelver­
sorgung wurde eine arbeitszeitrechtliche Sonder­
regelung für das P er onal der Apot heken getroffen. 
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B auarbe i ter- U rlau b sgese tz 

Durch die Verordnung vom November 1974 be­
treffend die F estsetzung des Zuschlages zum Lohn 
gemäß § 21 des Bauarbeiter-Urlaubsgesetzes 1972 
wurde die infolge der ab 6. Jänner 1975 in Kraft 
getretenen letz ten Etappe der ArbeitszeitverkÜl'zung 
notwendig gewordene Änderung der Höhe dieses 
Zuschlages vorgenommen. 

Kollektives Arbeitsrecht 

B e t e ili gung d e r Arb eitnehmer im Aufs ichts­
rat 

Bei chaffung des Arbeitsverfassungsgesetzes wur­
den von der Mitbe timmung der Arbeitnehmer im 
Aufsichtsrat jene nternehmen ausgenommen, deren 
Aufsichtsrat auf Grund sondergesetzlicher Bestim­
mungen gebildet wird. Zu diesen Unternehmen zählt 
auch die Verbundgesellschaft, in deren Aufsichtsrat 
gemäß § 5 Abs 2 des 1. Verstaatlichungsgesetzes aus 
dem J ahre 1947 auch Arbeitnehmer der verstaat­
lichten Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft ver­
t reten sind. eben diesen von der Hauptversamm­
lung zu bestellenden Arbeitnehmervertretern hat der 
Zentralbetriebsrat der Verbundgesellschaft bisher 
nach den Bestimmungen des § 14Abs. 3 Z. 6 BRG. zwei 
Arbeitnehmerver t reter in den Aufsichtsrat der Ver­
btmdgesell chaft ent endet . Mit Inkrafttreten des 

rbeitsverfa sungsge etzes am 1. Juli 1974 wurde 
das Betriebsrätegesetz , das die Rechtsgrundlage 
für die Ents ndung von Arbeitnehmervert retern 
durch den Zentralbetriebsrat in den Aufsichtsrat 
der Verbundge ellschaft bildete, außer Kraft gesetzt. 
Um die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer in 
die en Unternehmen nicht zu schmälern , mußte 
daher die Mitbestimmung im Auf: ichtsrat durch ein 

ondergesetz geregelt werden. Dies s Gesetz wurde 
vom P arlament im Juli 1974 verabschiedet und trat 
mit 1. Juli 1974 in Kraft. Die Regelungen lehnen sich 
an die Bestimmungen des Arbeit verfassungsgesetzes 
über die Entsendung von Arbeitnehmervertretern 
in den Aufsichtsrat an , die für Konzerne vorgesehe­
nen Bestimmungen wurden jedoch nicht übernom­
men. Die es Gesetz stellt einen weiteren Schritt zur 
Verwirklichung der Drittelbeteiligung der Arbeit­
nehmer in den Kontrollorganen von Kapitalgesell­
schaft n dar. 

Al' b ei ts v e rfassungsr e ch t 

Zur Durchführung des am 1. Juli 1974 in Kraft 
getretenen Arbeitsverfassungsgesetzes wurden fünf 
Verordnungen erlassen . 

Die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen 
de Betriebsrates, des Zentralbetriebsrates sowie des 
Jugendver trauensrates regelt die im Mai 1974 er­
lassene Betrieb rats-Wahlordnung 1974 (BRWO. 
1974). Die e Verordnung enthält ausführli che Be­
stimmungen über die Bestellung des Wahlvorstandes 
und des en Aufgaben bei der Vorbereitung der 
Wahlen sowie bei der Ermittlung des Wahlergeb­
nisses. Bedeutsam ist auch die Regelung des Vor­
ganges der Stimmgewichtung bei der Wahl des Zen-
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tralbetriebsrates, entsprechend den hiefür durch das 
Ar bei tsverfassungsgesetz aufgestellten Grundsätzen. 
Die Verordnung enthält ferner in 14 Anlagen die 
Muster der für die Wahlen erforderlichen Formulare 
sowie Beispiele für die Ermittlung der Wahlergeb­
nisse. 

Die Verordnung vom 17. Juni 1974 über die Ent­
sendung von Arbeitnehmervertretern in den Auf­
sichtsrat, BGBL Nr. 343, regelt die für die Ent­
sendung und Abberufung der Arbeitnehmerver­
treter durch den Zentralbetriebsrat (Betriebsrat, 
Betriebsausschuß) notwendigen Vorgänge, wie Vor­
schlagsrecht der Mitgliedergruppen, Listenkoppelung 
und Durchführung der Entsendung (Abberufung). 
B esondere Bestimmungen sind für die Entsendung 
(Abberufung) der Arbeitnehmervertreter in den Auf­
sichtsrat des herrschenden Unternehmens eines Kon­
zerns erforderlich, da für die Entsendung der von 
der Gesamtheit der Mitglieder der in den beherrsch­
t en Unternehmen bestellten Betriebsräte nach dem 
Arbeitsverfassungsgesetz ein besonderer Wahlvor­
gang vorgesehen ist. Das gleiche gilt für die Enthe­
bung solcher gewählter Arbeitnehmervertreter . 

Die mit Verordnung im Juni 1974 erlassene Eini­
gungsamts-Geschäftsordnung 1974 (EA-GeO 1974) 
enthält die Ausführungsbestimmung über die Ge­
schäftsführung der Einigungsämter, des Obereini­
gungsamtes sowie der Schlichtungsstellen. Dazu 
zählen neben allgemeinen Bestimmungen über die 
Geschäftsführung der Senate und des Vorsitzenden 
vor allem die besonderen Verfahrensvorschriften über 
die Hinterlegung und Kundmachung von Kollektiv­
verträgen, die Festsetzung von Mindestlohntarifen, 
die Einigungsverhandlungen bei Kollektivvertrags­
streitigkeiten und die Entscheidung von R echts­
streitigkeiten sowie für den Bereich des Obereini­
gungsamtes die Vorschriften bei Zuerkennung (Ab­
~rkennung) der Kollektivvertragsfähigkeit. Beson­
.dere Bedeutung kommt den Bestimmungen über die 
Errichtung der durch das Arbeitsverfassungsgesetz 
geschaffenen Schlichtungsstellen sowie über das für 
,die Tätigkeit dieser Behörden vorgesehene Verfahren 
zu. 

Als vierte Durchführungsverordnung wurde im 
Juni 1974 die Betriebsrats-Geschäftsordnung 1974 
(BRGO. 1974) erlassen . Diese Verordnung behandelt 
im 1. H auptstück die organisationsrechtlichen Be­
stimmungen für die Geschäftsführung der verschie­
denen Organe der Arbeitnehmerschaft . Dazu gehören 
u. a. Einberufung und Durchführung der Betriebs­
(Gruppen- , Betriebshaupt)versammlung, Konstitu­
ierung des Betriebsrates, Durchführung der Sitzun­
gen des Betriebsrates und seiner Ausschüsse, Ange­
legenheiten der autonomen Geschäftsordnung, Wahl 
der Funktionäre des Betriebsausschusses und dessen 
Geschäftsführung , Einberufung und Durchführung 
der Betriebsräteversammlung, Konstituierung und 
Geschäftsführung des Zentral betriebsrates sowie 
alle Geschäftsführungsfragen betreffend die Organe 
der Jugendvert retung (Jugendversammlung und 
Jugendvertrauensrat ). In einem weiteren Haupt­
stück enthält die Verordnung Bestimmungen über 

die Ausübung der Befugnisse der Arbeitnehmer­
schaft. Diese Bestimmungen beschränken sich im 
Hinblick auf die umfassende R egelung, die die Be­
fugnisse im Arbeitsverfassungsgesetz erfahren haben, 
auf Fragen der Geschäftsführung. 

Die am 1. August 1974 erlassene Betriebsratsfonds­
Verordnung befaßt sich neben der Einhebung der 
Betriebsratsumlage und der Zentralbetriebsratsum­
lage vor allem mit den Vorgängen bei Errichtung, 
Auflösung, Verschmelzung und Trennung dieser 
Fonds sowie mit ihrer Verwaltung. Besondere Be­
stimmungen regeln die Verwendung bestehender 
Betriebsratsfonds bei Errichtung eines gemeinsamen 
Betriebsrates auf Grund von Beschlüssen der Arbeit· 
nehmergruppen. Die Verordnung regelt ferner die 
Wahl und die Aufgaben der Rechnungsprüfer sowie 
die Revision der Rechtmäßigkeit der Gebarung der 
Fonds sowie die R echte und Pflichten der Revisions­
organe. 

Koll e kti v e Rechtsges taltung 

Die Regelung der Arbeits- und Entlohnungsbe­
dingungen im Wege der kollektiven Rechtsgestaltung 
wird in erstcr L in ie durch Abschluß von Kollektiv­
verträgen durch die kollekt i vvertragsfähigen Körper­
schaften der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber vor­
genommen. Nach den Bestimmungen des Kollektiv­
vertragsgesetzes bzw. des am 1. Juli 1974 in Kraft 
getretenen Arbeitsverfassungsgesetzes wurden im 
J ahre 1974 bei dem für die Hinterlegung aller Kollek­
tivverträge zuständigen Einigungsamt Wien 480 
Kollektivverträge (gegenüber 431 im Jahre 1973) 
hinterlegt. Darunter befanden sich 23 zwischen 
Arbeitgebern und Betriebsvertretungen abgeschlos­
sene Betriebsvereinbarungen gemäß § 2 Abs. 2 des 
Kollektivvertragsgesetzes, denen die Wirkung eines 
Kollek t ivvertrages zukommt und die ebenfalls beim 
Einigungsamt Wien zu hinterlegen waren. Das Ar­
beitsverfassungsgesetz sieht derartige Betriebsver­
einbarungen nicht mehr vor. Sie bleiben jedoch mit 
den bisherigen R echtswirkungen bis zu ihrer Kündi­
gung oder Ablösung durch andere R egelungen auf­
recht. Durch diese Gesamtverträge regeln die Sozial· 
partner nahezu zur Gänze die kollektive Lohnge­
staltung. Darüber hinaus enthalten zahlreiche Kol­
lektivverträge spezifisch arbeitsrechtliche Bestim­
mungen, die eine wichtige Quelle für die Fortbildung 
des Arbeitsrechtes darstellen. 

Nach der Kollektivvertragsstatistik des Öster­
reichischen Statistischen Zentralamtes, abgedruckt 
in den Statistischen Nachrichten , Jahrgang 1975, 
H eft Nr. 9, Seite 591 f. , standen Ende des Jahres 1974 
in Österreich insgesamt 1652 Gesamtvereinbarungen 
in Geltung. 

Im Jahre 1973 stellte der land- und forstwirtschaft­
liche Arbeitgeberverband Salzburgs an das Ober­
einigungsamt einen Antrag auf Zuerkennung der 
Kollektivvertragsfähigkeit . Dieser Antrag wurde im 
Jahre 1974 zurückgezogen. 

Wie bereit im Bericht über das Jahr 1973 be­
kanntgegeben, konnte der Antrag des Verbandes 
der Burgenländischen Lichtspieltheater auf Ab-
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erk nnung der Kollektivvertragsfähigkeit im Jahre 
1973 nicht mehr erledigt werden. Diesem Verband 
wurde im Jahre 1974 die Kollektivvertragsfähigkeit 
aberkannt. Weiters nahm das Obereinigungsall1t 
im JallTe 1974 die amtswegige Aberkennung der 
Kollektivvertrag fähigkeit des Wiener Lichtspiel­
theaterverbandes vor. 

Zwei Anträge von kollektivvertrag fähigen Körper­
schaften auf Erklärung von Kollektivverträgen zur 
Satzung konnten im Jahre 1973 nicht mehr er­
ledigt werden. In einem F all wurde di e atzung 
im Jahre 1974 erlassen . Der zweite Antrag wurde 
zurückgezogen. Gemäß § 166 Ab . 1 ArbVG. wurde 
ein beim Einigung amt alzburg anhängiger Antrag 
auf atzungserklärung des K ollektivvertrage für 
da eisen- und metallverarbeitend Gewerbe für 
die gewerblichen Betriebe der Gold- und Silber­
schmiede, Uhrmacher und Juweliere in alzburg 
an da Obereinigungsamt abgetreten. Der Antrag 
wurde jedoch infolge Abschluß eine Kollektiv­
vertrage zurückgezogen . Ein weiterer im Bericht -
zeitraum ge tell ter Antrag auf Satzungserklärung 
eine Kollektivvertrage für Schädlingsbekämpfer 
in Tirol teht noch in Behandlung. 

An da Obereinigung amt wurd n Ende des 
J ahre 1973 zwei Anträge auf F t etzung der 
Lehrlingsent chädigung ge t eIl t. Die e Anträge wur­
den im J ahre 1974 zurückgezogen. 

Auf Antrag kollekt ivvertrag fähiger Körperschaf­
ten wurden im Bericht jahr 35 Mindestlohntarife 
von den Einigungsämtern erlassen . 

Die rechtsprechende Tät igkeit der Einigungs­
ämter umfaßte im Berichtsjahr 242 F älle im Zu-
ammenhang mit dem Betrieb räteg etz bzw. Ar­

beitsverfa ungsgesetz, 126 F älle in Mutterschutz­
angelegenheiten und 11 Fälle nach dem Arbeit -
platz- icherung ge etz. 

Auf dem Gebi t der Heimarbeit wurden auch 
im Jahre 1974 generelle R egelungen durch di 
H eimarbeit kommis ionen getroffen und 27 H eim­
arbeitstarife erla en . Seit 1955 wurden in gesamt 
404 Heimarbeit tarife erlassen ; davon standen 
Ende 1974 112 Heimarbeit tarife in Geltung. Di 
Interes envertretungen haben im Bericht jahr z hn 
H eimarbeit gesamtverträge abge chlo en und bei 
den Heimarbeitskommi ionen hinterlegt. Von den 
seit 1955 abgeschlossenen 150 Heimarbeit gesamt­
verträgen 'tanden Ende 1974 42 Gesamtverträge 
in Geltung. 

Auf dem Gebiet der Heimarbeit wurden von den 
Entgeltberechnern der Himarbeit kommi sionen im 
Berichtszeitraum 680 Arbeits tücke auf die Richtig­
keit des Entgelt s überprüft und zu d iesem Zw ck 
465 Erhebungen durchgefülU't. In ech Fällen war ZUl' 

Fe t teIlung de gebühr nden Entgelt die Durch­
fühnmg von Verfahren bei den Entgel berechnungs­
au schüs en der H ei marbeit kommi sionen notwen­
dig. Übel' die Berufung gegen zwei dieser F st­
stellungen hatte die Berufung kommi ion für Heim ­
arbeit beim Bunde mini terium für ozial Ver­
waltung zu entscheiden . 
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Hinsichtlich der Tätigkeit der Einigungsämter' 
und des Obereinigungsamtes wird noch auf den 
Tabellenanhang S 168 verwiesen. 

Probleme der Frauenbeschäftigung 

Das Ausmaß der Frauenbeschäftigung hat auch 
im J ahre 1974 infolge der günstigen Arbeitsmarkt­
lage weiterhin zugenommen. Im Durchschnitt waren 
1,019.257 Frauen als Arbeitnehmerinnen beschäftigt, 
d . s. um 30.292 mehr al 1973. Der ab olute Zu­
wach war aber im Vergleich zum Vorjahr um 
22 .345 geringer (Zuwachs von 1972 auf 1973 : 52.637) ; 
bei den männlichen Arbeitskräften betrug der Zu­
wachs 18.324 gegenüber einem Zuwachs von 42.951 
im Jahre 1973, 

Die angeführten Zahlen lassen optisch den Schluß 
zu, daß auf seiten der Frauen noch immer relativ 
große Arbeit kräftereserven vorhanden sind. Die 
Tatsache der Zunahme der unselb tändig be­
schäftigten Frauen erklärt sich aber zu einem 
beachtlichen Teil au sozialversicherungsrechtlichen 
Gründen. Viele im Betrieb des Mannes mithelfende 
Frauen wurden zur .Sozialversicherung angemeldet, 
ohn daß ich am fakti schen Zu tand etwas ge­
ändert hat. 

Die zahlenmäßig ausgewiesene Zunahme bei den 
Arbeitnehmerinnen führte formell auch zu einem 
An teigen des Antei l der weiblichen Arbeitskräfte 
am Gesamtbeschäftigtenstand von 37'9 % auf die 
bi her erreichte Höch tquote von 3 '4% im Berichts­
jahr, die sich in den letzten 15 J ahren um insge­
samt 2'6 % erhöht hat. 

Unselbständig B e ' c h ä f t igte im Jahres durch­
chnitt 

Jahr männlich I 
% 

weiblich weib-
lich 

zusammen 

1950 ........ 1,941.257 1,306.298 634.959 32'7 
1960 ........ 2,281.915 1,465.888 816.027 35'8 
1965 . . .. .. .. 2,381.467 1,500.233 81.234 37'0 
1970 ...... .. 2,389 .195 1,506.874 882.321 36'9 
1973 ..... .. . 2,608.306 1,619.34 1 988.965 37'9 
1974 ........ 2,656.922 1,637 .665 1,019.251 3 '4 

Ein besonderes Schwergewicht der Aktivitäten 
ZUl' beruflichen Qualifizierung der Frauen lag in 
der Beschaffung von Grundlagenmaterial. Diesem 
Zweck diente u . a. die Auswertung berufsstati stischer 
Analysen und die Veröffentlichung ihrer Ergebnis e 
in der chriftenreihe zur sozialen und berufli.chen 

teIlung der Frau. In Heft 3/1974 wurden unter 
dem Titel " Berufslauf bahnen von Frauen" die 
vom Ö terreichi chen tat i ti chen Zentralamt im 
Rahmen de Mikrozensus eptember 1972 durch­
geführten Erhebungen über Beruf laufbahnen aller 
Kategorien der beruf tätigen Frauen im Vergleich 
zu jenen der berufstätigen Männer und der früher 
beruf tätigen Hausfrauen interpretiert. 

I m allgemeinen ist es üblich, die Berufstätigkeit 
der Frauen primär in ihren Auswirkungen auf da 
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Familienleben oder unter dem Aspekt der wirt­
schaftlichen Nützlichkeit sowie des konjunkturellen 
Bedarfes zu sehen. Dagegen wird nur selten gefragt, 
ob Frauen auch eine ihrer Ausbildung und ihren 
Leistungen entsprechend vergleichbare Position wie 
Männer erreichen. 

Durch eine die Geschlechter differenzierende 
Analyse demographischer und berufsstatistischer 
Merkmale wie Bildungsniveau , Lebensalter, Stellung 
im Beruf, Qualifikation der Tätigkeit konnten die 
Unterschiede sowie die Gleichförmigkeiten in den 
Berufslaufbahnen von Frauen und Männern zahlen­
mäßig erhärtet werden. Dieses sachlich fundierte 
Informationsmaterial bietet die Möglichkeit, die in 
bezug auf die Karriere von Frauen bestehenden 
Vorurteile abzubauen und die Frauen in die Ent­
wicklungsprozesse der Gesellschaft ohne soziale 
Störerscheinungen leichter zu integrieren . 

Die Frage, ob die Beschäftigung eines größeren 
Teiles der Frauen nur in den unteren Qualifikations­
stufen auch gerechtfer t igt erscheint, weil man den 
Frauen intellektuell keine größere Leistungsfähigkeit 
zutraut, führte zur Überlegung, eine empirische 
Untersuchung bei jungen Hilfsarbeitern durchzu­
führen, um zu sehen, wieweit ein Potential an 
bildungsfähigen und bildungswilligen Jugendlichen 
vorhanden ist. Die Ergebnisse einer im Auftrag 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung und 
des Österreichischen Institutes für Jugendkunde 
von Prof. Dr. Mittenecker, Universität Graz, und 
seinen Mitarbeitern durchgeführten Erkundungs­
·studie wurden in Heft 4/1974 im Rahmen der 
angeführten Schriftenreihe des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung unter dem Titel "Bildungs­
reserven bei jungen Industriearbeitern" veröffent­
licht . Die bei dieser Untersuchung angewendeten 
p ;,rchologischen Tests bestätigten die Annahme, 
daß die Bildungsreserven bei jugendlichen weiblichen 
Hilfsarbeitern größer als vergleichsweise bei männ­
lichen sind. Trotz der größeren Bildungsfähigkeit 
der jungen Hilfsarbeiterinnen zeigen sie aber zum 
Unterschied von den Burschen eine geringere 
Motivation für eine berufliche Weiterbildung, die 
ihre Ur achen in den bekannten Normvorstellungen 
bezüglich der Rolle der Frau im allgemeinen und 
ihrer Erwerbstätigkeit im besonderen haben. 

Infolge dieser durch die Sozialisation in Eltern­
haus, Schule und Gesellschaft vielfach bedingten 
Einstellung weiblicher Jugendlicher ergeben sich 
für die Praxis Ansatzpunkte zu einer zielgerichteten 
Aufklärnngs- und Informationstätigkeit, die auch 
im Bericht jahr systematisch weiterverfolgt wurde. 
Die Kontakte mit den Ma senmedien, den Institu­
tionen der Erwachsenenbildung und den verschie­
denen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen wur­
den intensiviert. Bei diesen Kontakten, die durch 
die Vorbereitungen zum Internationalen Jahr der 
Frau auch einen äußeren Anlaß fanden, wurden 
die Anliegen der Frauen bei Tagungen verschiedener 
Gremien zur Diskussion gestellt und durch Arbeits­
papiere, Zurverfügungstellung von relevanten Sach­
informationen und durch persönliche Beiträge An-

stöße zu weiteren Aktivitäten im Wirkungsbereich 
dieser Stellen gegeben. 

Die Nachfrage nach Sachinformationen hat sich 
auch auf ausländische Stellen erstreckt. Daher 
wurde den Schlußfolgerungen der in der Schriften­
reihe zur sozialen und beruflichen Stellung der 
Frau zusammengefaßten Forschung ergebnisse auch 
eine Übersetzung in englischer Sprache beigefügt. 
Internationalen Organisationen oder von inter­
nationalen Veranstaltungen her bekannten Personen 
wurde einschlägiges Material zur K enntnis gebracht, 
so daß sich der Informations- und Erfahrung:;aus­
tausch relevante Frauenfragen betreffend über die 
Lande grenzen hinaus zusehends erweitert hat . 
Hiebei konnte festgestellt werden, daß Österreich 
in der Entfaltung seiner Aktivitäten, insbesondere 
auf dem Gebiet einer relativ vielseitigen Informa­
tionstätigkeit und die Geschlechter differenzierende 
Darstellung von Forschungsergebnissen sowie von 
ozial- und arbeitsmarktpolitischen Förderungsmaß­

nahmen für Frauen , sehr fortschrittlich ist . 

Diese Fe tstellung konnte auch bei Teilnahme 
an internationalen Tagungen, wie den Sitzungen 
des Unterausschusses des Europarat-Sozialkomitees 
betreffend Frauenbeschäftigung, oder in der Arbeits­
gruppe der OE CD betreffend Frauen in der Wirt­
schaft gemacht werden. 

Interessante Einblicke über den personell und 
materiell aufwendigen technischen Apparat zur 
Behandlung von Frauenfragen bot auch die Teil­
nahme am N-Seminar über das Thema "Nationale 
Einrichtungen zur beschleunigten Integration der 
Frau in die Entwicklung ihrer Länder und zur 
Beseitigung der Diskriminierung aus Gründen des 
Geschlechtes". In vielen Industriestaaten wurden 
eigene Kommissionen unter Mitwirkung von nicht­
staatlichen Stellen, vor allem von Frauenorganisa­
tionen, teilweise mit Unterstützung der Regierungen 
eingesetzt, so daß solche nationale Einrichtungen 
für die Verwirklichung der Zielsetzungen des Inter­
nationalen Jahres der Frau eine breite Plattform 
besitzen . 

In Österreich wurden dagegen seit 1969 Maß­
nahmen zur Förderung der beruflichen und sozialen 
Stellung der Frau in einem ständigen Unteraus-
chuß des Beirates für Arbeitsmarktpolitik (Aus­

schuß für arbeitsmarktpolitische Angelegenheiten 
der Frauen) und 1973/1974 in einem Unterausschuß 
des Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen 
beraten und den befaßten Stellen zur Durchführung 
empfohlen. 

Der Schwerpunkt der Arbeit bei Formulierung 
der Zielsetzungen zur Vorbereitung für das Inter­
nationale Jahr der Frau 1975 sowie die Initiativen 
zu ihrer Durchführung lag aber in Österreich primär 
bei der Fachabteilung des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung. Aufgrund der zunehmenden 
Anerkennung und Unterstützung dieser Arbeit 
auch außerhalb des Ressorts werden zur weiteren 
Förderung der Stellung der Frau integrierte An­
sätze auf bildungs-, arbeitsmarkt- und sozial­
politischem Gebiet entwickelt. 
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VI. Technischer und arbeitshygienischer Arbeitnehmerschutz 

Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes 

Dieser Berichtsteil enthält Ausführungen aus dem 
Bereich der Arbeitsinspektion, der Verkehrs-Ar­
beitsinspektion sowie der Bergbehörden. Damit wird 
ein überblick über die soziale Lage im Bereich des 
Arbeitnehmerschutzes gegeben, soweit dessen Wahr­
nehmung den genannten Institutionen obliegt. Hin­
sichtlich des Arbeitnehmerschutzes in der Land­
und Forstwirtschaft wird auf die Einleitung ver­
wiesen, die eine zusammenfassende Darstellung auf 
Grund der Wahrnehmungen der Land- und Forst­
wirtschaftsinspektionen bei den Ämtern der Landes­
regierungen enthält. 

Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich auf 
die Ergebnisse der Tätigkeit der Arbeitsinspektion, 
der Verkehrs-Arbeitsinspektion und der Bergbe­
hörden in Angelegenheiten des Arbeitnehmer­
schutzes im Berichtsjahr. Es handelt sich dabei um 
den technischen und arbeitshygienischen Arbeit­
nehmerschutz , vor allem um die Verhütung von 
Unfällen und beruflichen Erkrankungen sowie die 
entsprechende Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
und um die Einbaltung der Vorschriften auf dem 
Gebiete des Verwendungsschutzes. 

ARBEITSINSPEKTION 

Den Ausführungen liegen vor allem die Ergebnisse 
der Tätigkeit der Arbeitsinspektion im Jahre 1974 
sowie entsprechende Berichte der Arbeitsinspektorate 
zugrunde. Es 'wird daher einleitend ein kurzer 
überblick über die Tätigkeit der Arbeitsinspektion 
im Berichtsjahr gegeben. 

Zum Jahresende ]974 waren bei den Arbeits­
inspektoraten 141.768 (142.512 im Jahre 1973) 
Betriebe zur Inspektion vorgemerkt. F em el' wurden 
54.543 (53 .403) Betriebe, die keine Arbeitnehmer 
beschäftigen, in Evidenz geführt. 

Nach der Zahl der in diesen Betrieben Beschäf­
tigten verteilten sich die vorgemerkten Betriebe 
auf die vier Betriebsgrößen-Gruppen wie folgt, 
wobei auch die Veränderungen angegeben sind. 

Vertei lung d er vorgemerkten Betrie b e 

J ahr 

1974 . . ....... . 
1973 ......... . 

Abnahme . .. . . . 
gegenüber 1973 
Zunahme .. . ... . 

1- 4 

81.340 1 
82.559 

Betriebe mit 

5-19 I 20-50 I 51 
und mehr 

Arbeitnehmern 

44. 906 1 
44.705 

9.588 1 
9.488 

5.934 
5.760 

174 

Die Entwicklung hinsichtlich der vorgemerkten 
Betriebe in einer Reihe von Betriebszweigen im 
Berichtsjahr ist der Aufstellung im Tabellenanhang, 
Seite 169 zu entnehmen. Mit Ende des Jahres 1974 
war die Zahl der vorgemerkten Betriebe um 744 
geringer als Ende des Jahres 1973; zu diesem Zeit­
punkt war die Zahl der vorgemerkten . Betriebe 
um 96 kleiner als Ende 1972. Eine Verringerung 
der Zahl der vorgemerkten Betriebe war im Berichts­
jahr ebenso wie in den bei den J ahren vorher in 
den Betriebszweigen Holzbearbeitung, Textilbe­
triebe und Bekleidungsbetriebe festzustellen ; dazu 
kamen noch die Betriebszweige Bauwesen, Eisen­
und Metallgewinnung und -bearbeitung sowie Gra­
phische Betriebe. In den Betriebszweigen Hotel- , 
Gast- und Schankgewerbe, Handel sowie Geld­
wesen, Privatversicherung ergab sich ein zum Teil 
erheblicher Zuwachs an vorgemerkten Betrieben . 

Die Arbeitsinspektoren konnten im Berichtsjahr 
in 112.240 (111.473) Betrieben 113.437 (112.895) 
Inspektionen durchführen. Damit konnten 79,2 % 
(78,2% ) der bei den Arbeitsinspektoraten zur In­
spektion vorgemerkten Betriebe auf Einbaltung 
der zum Schutz der Arbeitnehmer erlassenen ge­
setzlichen Vorschriften und behördlichen Verfügun­
gen überprüft werden. Die Zahl der in den einzelnen 
Betriebsgrößen-Gruppen inspizierten Betriebe und 
der Prozentsatz derselben von den vorgemerkten 
Betrieben ergibt sich aus der folgenden Aufstellung. 
Im Berichtsjahr konnten 86'4% der vorgemerkten 
Betriebe mit mehr als vier Arbeitnehmern inspiziert 
werden gegenüber 86,7 % im Jahre vorher. 

über die Verteilung der Zahl der inspizierten Be­
triebe und den Prozentsatz derselben von den 
vorgemerkten Betrieben gibt die nachstehende 
übersicht Auskunft . 

Zahl d er inspizierten B etr i ebe und Prozent­
satz von d en vorgem erkten Betri e b e n 

Zahl der inspizier ten Betriebe mit 

Jahr 1- 4 5-19 20-50 151 und mehr 

Arbeitnehmern 

60.020 37.206 
I 

9.238 5.776 
59.478 37.247 9.117 5.631 

1974 .. .. . 
1973 . ... . 

in % von den vorgemerkten Betrieben 

1974. . . . . 73·8 82·9 96·4 97·3 
1973. . . . . 72'0 83·3 96· 1 97·8 

Der folgenden Darstellung ist die Entwicklung 
hinsichtlich der Zahl der inspizierten Betriebe und 
des Prozentsatzes derselben von den vorgemerkten 
Betrieben in den Jahren seit 1960 zu entnehmen. 
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Durch die Inspektionstätigkeit wurden im Jahre 
1974 1,631.611 (1 ,598.669) Arbeitnehmer erfaßt, 
deren V rteilung nach Alter und Gchlecht der 
folgenden Auf teilung zu entnehmen ist. 

Dur ch di e I ns p e k t io n tät i g k e i t e rfa ß te 
Arb e itn ehm er 

Jahr 

1974 . . . ... .. . . 
1973 .. .. .... . . 

Zunahme gegen · 
über 1973 .... 

Arbeitnehmer 

JugendliChe E rwachsene 

männlich weiblich münnlich wcibli ch 

80.873 1 46 .425 
75.699 44.26 

5. 174 1 2.157 7. 1 9 18.422 

Die Entwicklung in bezug auf die seit dem J ahre 
1960 in den einzelnen Jahren durch die In pektion -
tätigkeit erfaßten Arbeitnehmer zeigt die anschließen­
de Darstell ung. 
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Durch die Inspektionstätigkeit erfa ßte Arbeitnehmer 
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Die Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes 
werden von den Arbeitsinspektoren außer bei Be­
triebsbesichtigungen auch bei weiteren Amtshand­
lungen in den Betrieben wahrgenommen. Dies 
insbe 'ondere durch die Teilnahme an kommissio­
nellen Verhandlungen owie bei Durchführung von 
Erhebung n im Zuge de Verfahrens zur Genehmigung 
von Betriebsanlagen , von Unfallerhebungen und 
von Erhebungen in Angelegenheiten des Verwen­
dungs. chu tzes. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 
von den Arbeitsinspektoren 195.389 (191.593) Amts­
handlungen zur Warn'n hmung des gesetzlichen 
Arbeitnehmer chut zes im Außendien t durchgeführt. 
Am Ende des Jahres 1974 waren 207 Arbeitsin­
spektoren tätig, gegenüber 200 Ende 1973 . Von 
die en Arbeitsin pektoren gehörten 77 dem höheren 
technischen Dienst an, fünf waren Arbeitsinspektions­
ärzte, 84 gehör ten dem gehobenen Dienst und 41 
dem Fachdien t an . An weiblichen Bediensteten 
waren zwei Ärzte, zwei Bedienstete im höheren 
techni ehen Dienst, 12 im gehobenen Dienst und 
13 Bedien tete im F achdienst tätig. 

Im Beri cht -j ahr en fielen auf einen Arbeits­
in p ktor im Durch chni tt 944 (958) Amtshandlungen 
im Außendien t . Die Entwicklung hinsichlieh der 
Zahl der Amt handlungen in gesamt und je Arbeits­
in pektor it dem J ahre 1960 zeigt die anschließende 
Darstellung. Von den insgesamt von den Arbeits-
pektoren aufgewendeten 29.119 (28.702) R eisetagen 

ent fielen 12.982 (13.229) auf Amt handlungen am 
Amtssitz und 16.137 (15.473) auf Amtshandlungen 
außerhalb desselben. 
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Za hl der Amtshandlungen in gesam t und pro Organ 

Die Aufgaben der Arbeitsinspekt ion wurden im 
Bericht sjahr von 18 allgemeinen Arbeitsinspektoraten 
und dem Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten in 
Wien wahrgenommen. Hinsichtlich des Amtssitzes 
der Arbeitsinspektorate wird auf Anhang 2, Seite 176, 
verwiesen . 

Der im Oktober 1973 als R egierungsvorlage im 
Nationalrat eingebrachte Entwurf eines neuen Ar­
beitsinspektionsgesetzes wurde im J änner des Be­
ri cht jahres im Au schuß für soziale Verwaltung 
behandelt und im F eber des gleichen Jahres vom 
Nationalrat einstimmig das Arbeitsinspektionsgesetz 
1974 beschlossen. Mit diesem Gesetz wurde der 
Wirkungsbereich der Arbeit sinspektion derart er­
weitert, daß er nunmehr mit Ausnahme jener 
Betriebe, die der Aufsicht der Verkehrs-Arbeits­
inspektion unterliegen , alle übrigen Betriebe umfaßt, 
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die unter den Geltungsbereich des Arbeitnehmer­
schutzgesetzes fallen . Das Arbeitsinspek tionsge­
setz 1974 enthält ferner gegenüber dem Arbeits­
inspektionsgesetz 1956 eine R eihe von Verbesse­
rungen ; so verpflichtet es die Arbeitsinspektion 
zur Weiterentwicklung des Arbeitnehmerschutzes. 
Auch ist die Arbeitsinspektion berechtigt, von Er­
zeugern und Vertreibern von Arbeitsstoffen oder 
sonstigen Stoffen, die bei Arbeitsvorgängen ver­
wendet oder angewendet werden, Auskunft über die 
Zusammensetzung dieser Stoffe zu verlangen und 
im Interesse des Schutzes der Arbeitnehmer Mes­
sungen und Untersuchungen in den Betrieben durch­
zuführen. Zu erwähnen sind noch die Maßnahmen 
zur Förderung der Zusammenarbeit mit den In­
teressenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeit­
nehmer; im Herbst des Berichtsj ahres fand erstmals 
in jedem Bundesland eine Aussprache der Arbeits­
inspektorate mit diesen Interessenvertretungen statt. 

Technischer und arbeitshygienischer 
Arbeitnehmerschutz 

Die gesetzliche Grundlage für Maßnahmen im 
Bereich des technischen und arbeitshygienischen 
Arbeitnehmerschutzes ist das vom Nationalrat 
Ende Mai 1972 beschlossene Arbeitnehmerschutz­
gesetz , das mit 1. Jänner 1973 in Kraft getreten ist. 
Ziel dieses Gesetzes ist vor allem die Verhütung 
von beruflich bedingten Unfällen oder Erkrankungen 
der Arbeitnehmer sowie eine dem Stand der Technik 
und der Medizin, vor allem der Arbeitshygiene und 
der Arbeitsphysiologie, entsprechende Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen . Die näheren Bestimmungen 
zur Durchführung dieses Gesetzes sind im Verord­
nungswege festzulegen . Bis zur N euregelung für die 
einzelnen Bereiche des Arbeitnehmerschutzes bleiben 
die vor dem 1. Jänner 1973 erlassenen Schutzvor­
schriften als Bundesgesetze in Geltung. 

In Fortsetzung der Arbeiten zur Erlassung von 
Verordnungen zur Durchführung des Arbeitnehmer­
.schutzgesetzes wurde im Jänner 1974 die Verordnung 
über die gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern 
für bestimmte Tätigkeiten im Bundesgesetzblatt 
kundgemacht. Nach dieser Verordnung dürfen Ar­
beitnehmer zu beruflichen Tätigkeiten, bei denen 
sie infolge von in der Verordnung aufgezählten 
Einwirkungen oder Belastungen erkranken können, 
erst herangezogen werden, nachdem durch eine 
besondere ärztliche Untersuchung festgestellt wurde, 
daß ihr Gesundheitszustand eine derartige Be­
schäftigung zuläßt. I m Einzelfall kann das Arbeits­
inspekt orat über die Aufzählung hinaus feststellen , 
ob es sich um eine Tätigkeit handelt, durch die die 
Gesundheit geschädigt werden kann ; das Arbeits­
inspektorat entscheidet auch im Zweifelsfall, ob es 
.sich um eine Tätigkeit im Sinne der Aufzählung 
in der Verordnung handelt. Die besonderen ärztlichen 
Untersuchungen sind im allgemeinen in bestimmten, 
in der Verordnung festgesetzten Zeitabständen zu 
wiederholen. Für den Umfang dieser Untersuchungen 
sind die Arten der schädigenden Einwirkung und 
deren mögliche Folgen für den Gesundheitszustand, 
insbesondere hinsichtlich der spezifisch in Betracht 

7 

kommenden Organe, maßgebend ; auch darüber 
enthält die Verordnung allgemeine R egelungen . 
Die besonderen ärzt lichen Untersuchungen sind 
von Ärzten oder Einrichtungen vorzunehmen, die 
hiezu vom Bunde minister für soziale Verwaltung 
ermächtigt ·wurden; bis Ende Jänner 1975 wurden 
171 Ärzte oder Einrichtungen ermächtigt. Die 
Arbeitsinspektion ist bemüht, noch weitere Ärzte 
für die Durchführung dieser Untersuchungen zu 
gewinnen . 

Mit der Verordnung über die gesundheitliche Eig­
nung von Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten 
wurden für einen erheblichen P ersonenkreis besondere 
ärztliche Vorsorgeuntersuchungen eingeführt . Dies 
bedeutet einen wesentlichen Fortschritt in der arbeits­
medizinischen Betreuung der durch diese Verordnung 
erfaßten Arbeitnehmer. In allen F ällen , in denen die 
besonderen ärztlichen Untersuchungen durch Ein­
wirkungen bedingt sind, die zu einer Berufskrankheit 
im Sinne der sozialversicherungsrecht lichen Vor­
schriften führen können, hat der Arbeitgeber An­
spruch auf Ersatz der Kosten der ärztlichen Unter­
suchungen durch den zuständigen Träger der Unfall­
versicherung. Allein von der Allgemeinen Unfall­
versicherungsanstalt wurde nach dem derzeitigen 
Stand der Abrechnung im Jahre 1974 K ostenersatz 
in der Höhe von 1,510.400 S geleistet. 

Nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz dürfen Arbei­
ten, die mit einer besonderen Gefahr für die damit 
Beschäftigten oder für andere Arbeitnehmer ver­
bunden sind und bei denen den notwendigen Fach­
kenntnissen für die sichere Durchführung dieser 
Arbeiten eine wesentliche Bedeutung zukommt, 
nur von solchen Arbeitnehmern durchgeführt werden, 
die das Vorliegen dieser Fachkenntnisse durch ein 
Zeugnis nachweisen. 

Es wurde der Entwurf einer Verordnung ausge­
arbeitet, in dem jene Arbeiten aufgezählt sind, 
für die ein solcher Nachweis der Fachkenntnisse 
zu erbringen ist ; ferner sind die für diese Arbeiten 
nachzuweisenden Fachkenntnisse umschrieben und 
festgelegt, wie der Nachweis zu erbringen ist. 

Aufgrund des Arbeitnehmerschutzgesetzes dürfen 
Betriebe, bei deren Führung in besonderem Maße 
eine Gefährdung des Lebens und der Gesundheit 
der Arbeitnehmer auftreten kann, nur auf Grund 
einer behördlichen Bewilligung geführt werden. 
Zur F estlegung der näheren Bestimmungen über das 
Erfordernis der Betriebsbewilligung sowie über das 
Bewilligungsverfahren wurde der Entwurf einer 
Verordnung über die Betriebsbewilligung nach dem 
Arbeitnehmerschutzgesetz ausgearbeitet und ebenso 
wie jener über den Nachweis der Fachkenntnisse 
für bestimmte Arbeiten in der Arbeitnehmerschutz­
kommission begutachtet. Diese Kommission hielt 
im Berichtsjahr eine Sitzung des P lenums und 
sieben Sitzungen von Fachausschüssen ab. 

Wie bereits ausgeführt wurde, sind weitere dem 
Arbeitnehmerschutzgesetz unterliegende Betriebe 
durch das Arbeitsinspektionsgesetz 1974 in den Wir­
kungsbereich der Arbeitsinspektion einbezogen wor­
den; hier sollen als Beispiele die von Gebietskörper­
schaften geführten Krankenanstalten genannt 
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werden . Damit ist auch bei diesen Betrieben die 
überwachung der Einhaltung der dem Schutz des 
Lebens und der Ge undheit der Arbeitnehmer 
dienenden Vorschriften und behördlichen Ver­
fügung n möglich geworden. Bei den Beratungen 
über die R egierungsvorlage de Arbeitsin pektions­
ge etzes im J änner 1974 beschloß der Ausschuß 
für soziale Verwaltung im Einklang mit der Straf­
rechtsreform einen Antrag auf Eliminierung der 
Arre t t rafen im Arbeitnehmer chutzge etz. Durch 
Bundesgesetz vom F eber 1974 wurden die Ab . 1 
bis 4 des § 31 de Arbeitnehmerschutzge etze 
derart abgeänder t, daß in diesen Bestimmungen 
die Anführung der Arre tstrafen weggefallen i t. 

nfäll e 
Im Jahre 1974 gelangt n der Arbeitsinspektion 

111.779 nfäll (113.099 im Jahre 1973) zur Kenntnis. 
Von die en Unfällen verliefen 364 (430) tödli ch. 
Die Zahl der Unfälle war im Beri cht jahr um 1,17 % 
und die Zahl der tödlichen nfälle um 13·02 % 
geringer al im Jahre vorher. 

Die Unfälle v rteilten sich auf erwach en und 
jugendli che owie männlich und weibliche Arbeit­
nehmer wie folgt: 

Gesamtza hl d I' Unfä ll e 

männliche Arbeitnehmer welbUche Arbeitnehmer 

Jahr 
E rwachsene IJUgendliche Erwachsene IJUgendliChe 

1974 . .. ........ 92.536 5.742 12.639 862 
197 3 .. .. . ...... 93.551 5.837 12. 01 910 

Tödli ch e nfä ll e 

männliche Arbeitnehmer weibliche Arbeitnehmer 

Jahr 
Erwachsene IJUgendliche Erwachsene IJUgendilche 

1974 .... . .. . ... 338 9 16 1 
1973 . . .. ... .. . . 388 17 22 3 

Eine über icht über das Unfallgeschehen in den 
Jahren 'eit 1960 gibt die anschließende Darstellung. 
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In den Jahren 1964 bis 196 war in erheblicher 
R ückgang der Zah l der nfälle fe tzu teIlen ; .in den 
folgenden Jahren tieg die Zahl der nfälle bi 1973 
an, während sie sich im Jahre 1974 verringerte. 
Bei den tödlichen Unfällen ergab ich in den Jahr n 
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1971 bis 1973 ein Anstieg und im Jahre 1974 nun 
ein Rückgang der Zahl der Unfälle dieser Art. 

In unmittelbarem Zusammenhang mit dem Be­
trieb ereigneten sich 96.739 (97 .175) Unfälle, von 
denen 184 (193) tödl ich verliefen. Demnach ergab 
sich ein Rückgang bei der Gesamtzahl der Unfälle 
im Berichtsjahr gegenüber 1973 um etwa 0'5% 
und bei den tödli chen Unfällen um etwa 4'7%. 
Die entsprechenden Zahlen für 1973 waren ein 
An tieg um 1,59% bzw. ein Rückgang um 10,2 %. 

Die folgende Darstellung gibt einen berblick 
über das Unfallgeschehen seit dem Jahre 1960, 
das in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Betrieb stand. 
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Unfälle in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb 

icht in unmittelbarem Zu ammenhang mit dem 
Betrieb ereigneten sich im Bericht 'jahr 15.040 
(15.924) nfälle, davon 180 (237) tödliche. Die 
Entwicklung b i diesen Unfällen seit dem J ahre 1960 
zeigt die an chließende Darstellung. Bei der Ge-
amtzahl dieser Unfälle ergab sich im Berichtsjahr 

gegenüber dem Jahre vorher ein Rückgang um 5,6% 
und bei den tödlichen Unfällen ein olcher um 24· 1 %. 
Bei den Unfällen, die ich nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Betrieb ereigneten , handelte 
es ich zu 80 % um solche auf dem vVege zur und 
von der Arbeit ; bei den tödlich verlaufenen Unfällen 
waren es 73 % . 
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Unfälle in nicht unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Betrieb 

Di e Entwicklung des nfallgeschehens hinsicht­
lich der in nicht unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Betrieb stehenden Unfälle brachte in den 
J ahren 1967 bi 1973 mit Ausnahme des Jahres 1971 
eine Zunahm und nun für das Jahr 1974 einen 
Rückgang der Zahl der Unfälle. Die Entwicklung 
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bei den tödlichen Unfällen dieser Art war nicht 
einheitlich. 

Der Anteil der nfälle, die nicht in unmittel­
barem Zusammenhang mit dem Betrieb standen, 
an der Gesamtzahl der Unfälle betrug im Jahre 1974 
13·5 % (14,1 % ) ; bei den tödlichen Unfällen erreichte 
der Anteil 49 '5% (55,1 %) allel' tödlich verlaufenen 
Unfälle. 

Die Entwicklung des Anteiles der nicht in un­
mittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb stehen­
den Unfälle an der Gesamtzahl der Unfälle ist der 
folgenden Darstellung zu entnehmen. 
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Anteil der Unfälle in nicht unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem B etrieb an der Gesamtzahl der Unfälle 

Die Verteilung der Unfälle in den Jahren 1974 
und 1973 auf die Ursachen-Gruppen Krafterzeugung, 
mechanische Be- oder Verarbeitung, sonst ige Ver­
arbeitung, Transportmittel, verschiedene Arbeits­
verrichtungen, sonstige bzw. unbekannte Ursachen 
und in nicht unmittelbarem Zu 'ammenhang mit 
dem oder unabhängig vom Betrieb ist der Aufstel­
lung im Tabellenanhang S 170, zu entnehmen . 

Aus der anschließenden Aufstellung i t der Anteil 
der Unfälle in den einzelnen Ursachen-Gruppen in 
den Jahren seit 1970 ersichtlich . 

Antei l d er Unfälle in d en Ursachen-Gruppen 

Ursachen der Unfälle 

Krafterzeugung ...... . 
Mechanische Be- oder 

Verarbeitung ...... . 
Sonstige Verarbeitung. 
Transportmittel ..... . 
Verschiedene Arbeits-

verrichtungen ..... . 
Sonstige bzw. unbe­

kannte Ursachen ... 
In nicht unmittel-

barem Zusammen-
h ang mit dem oder 
unabhängig vom B e-
trieb ... . .. .. ..... . 

0'219 0·267 0·224 0·235 0·213 

11·260 11-558 11 ·054 10·902 10·390 
4·044 3·913 3·730 3·948 3·537 
3·856 3·614 3·519 3·477 3'504 

64·932 65·680 66·179 65·954 67·419 

1·132 1·056 1·262 1'404 1'483 

14·557 13·912 14·002 14·080 13·454 

Die Zahl der in den Jahren 1974 und 1973 auf je 
10.000 Gesamtunfälle in einigen Betriebszweigen 
entfallenden tödlichen Unfälle (Rate der tödlichen 
Unfälle) ist der folgellden Aufstellung zu entnehmen. 

Rat e d er tödlichen U nfä ll e 

In unmittelbarem 
Zusammenhang mit Insgesamt 

Betriebszweig 
dem Betrieb 

1974 I 1973 1974 I 1973 

Elektrizitäts -, Gas- und 
W asserversorgung .. 53·23 51·48 56·37 69 ·74 

Stein-, Erdegewinnung 
und -bearbeitung, 
Glasproduktion .... . 44·17 35·70 60·54 35·43 

Bauwesen und B au-
hilfsbetriebe . . .. . .. 39·71 46·46 55·94 72· 19 

Eisen- und Metallge-
winnung und -bear-
beitung . .. ..... . .. . 10·89 9·57 20·22 20·68 

Holzbearbeitung ..... . 21·00 10·61 33·12 25'56 
Papiererzeugung und 

-bearbeitung ... . ... 20·06 26·69 24 ·43 36·88 
Chemische Produktion . 2 ·41 14·18 10·29 22·00 
Nahrungs- und Genuß-

mittelbetriebe . ..... 4·24 4 ·2 1 9 ·13 26 ·80 
Verkehr . . .. ... .. . . . . 56·62 77 ·68 82·33 107-18 
Reinigungswesen . .... - - - 32·36 
Öffentlicher Dienst ... 19·53 31·68 28·65 76·80 

Gesamt .. . I 19·02 I 19' 86 1 32·56 I 38·02 

Der folgenden Übersicht ist die Rate der tödlichen 
Unfälle, die sich in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Betrieb in einer Reihe von Betriebszweigen 
in den Jahren 1970 bi 1974 ereigneten, zu ent­
nehmen. 

Rate d er tödlichen Unfälle in unmittel­
barem Zusammenhang mit d em Betri e b 

1970 bis 1974 

Detriebszweig I 1974 I 1973 I 1972 I 1971 I 1970 

Elektrizitäts-, Gas- und 
Wasserversorgung .. . 53·2 51·5 28·8 21·6 32·5 

Stein-, Erdegewinnung 
und -bearbeitung, 
Gia produktion . .. .. 44·2 35·7 39·9 56·9 35·5 

Bauwesen und Bauhilfs-
betriebe ........ .. . 39·7 46·4 54·9 41·4 50·2 

Eisen- und Metallge-
winnung und -bear-
beitung ... ... ...... 10·9 9·6 10·2 10·8 6·9 

H olzbearbeitung ... .. . 21·0 10·6 15·4 32·0 9·0 

P apiel'el'zeugung und 
-bearbeitung .... .. . 20· 1 21)·7 22· 6 12·5 6·3 

Chemische Produktion . 2·4 14·2 15·2 7·9 8·1 

Nahrungs- und Genuß-
mittelbetriebe .. .. .. 4·2 4·2 10·1 4·3 16·4 

Verkehr ... . ....... .. 56 ·6 77·7 45·4 22· 1 79·8 

R einigungswesen . . .... - - 41·4 - 39·1 

Öffentlicher Dienst ... 19·5 31·7 10·3 - 21·0 

Gesamt . .. 1 19'02 119'86 1 22 '48 1 19'41 119'21 
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Die Rate der tödlichen Unfälle, die sich nicht in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem B etrieb 
ereigneten, ging im Berichtsjahr gegenüber dem 
Jahr vorher erheblich zurück. Von 10.000 der­
artigen Unfällen verliefen im Jahre 1974 im Durch­
schnitt rund 120 tödlich gegenüber 149 im Jahre 1973 
und 123 im Jahre 1972. 

Die Entwicklung hin ichtlich der insgesamt tödlich 
verlaufenen nfälle, bezogen auf je 10.000 Unfälle, 
sowie in den Gruppen in unmi ttelbarem und nicht 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb 
zeigt die anschließende Darstellung. 

T;"dlich~ Unf~'I1 ~ 
j . 10 000 Unf;ill~ 

780 

(00 

\ 
60 

---

-- ----20 
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,.- ... ,/ \ 
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~ u « u ~ ro n n ~ 

- - - In nicht unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Betrieb 

--- Insgesamt 
- --- - In unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb 

Rate der tödlichen Unfälle 

Aus die er Darstellung geht hervor , daß die Rate 
der tödlichen Unfälle, die seit dem Jahre 1971 
anstieg, im Jahre 1974 wieder etwas geringer war. 
Bei den tödlichen Unfällen in unmittelbarem Zu­
sammenhang mit dem Betrieb ergab sich im Jahre 
1974 eine etwas geringere Rate der tödlichen Unfälle, 
während bei den tödlichen Unfällen, die nicht in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb 
tanden, die e Rate erheblich kleiner war. 

Im Berichtsjahr standen ebenso wie in den Jahren 
vorher , nach der Gesamtzahl der Unfälle in den 
einzelnen B triebszweigen beurteilt, der Betriebs­
zweig Eisen- und Metallgewinnung und -bearbeitung 
an erster und das Bauwesen an zweiter Stelle; an 
dritter Stelle kamen die Handelsbetriebe. Der Anteil 
dieser Betriebszweige betrug 39,8 % , 19-4%, 5-8% 
(39 '8% , 19-1 % und 5'7 % ). Bei den tödlichen Unfällen 
insgesamt standen im Berichtsjahr wieder das Bau­
wesen an erster, die Eisen- und Metallgewinnung 
und -bearbeitung an zweiter und der Betriebszweig 
Handel an dritter Stelle_ Der Anteil dieser Be­
triebszweige ist rund 33,24%, 24'72 % und 6,32 % 
(36-28 %, 21,62 % und 9-77 % ). 

Bei den in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Betrieb stehenden Unfällen waren hin ichtlieh 
der Zahl der Unfälle die Betriebszweige Ei en­
und Metallgewinnung und -bearbeitung bzw. Bau­
wesen an erster bzw. zweiter Stelle und an dritter 
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Stelle die Holzverarbeitung mit einem Anteil von 
40-81 % , 20-31 % bzw. 5-91 % (40'9 %, 20,2 % bzw. 
5-8 % ). Bei den tödlichen Unfällen, die sich in un­
mittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb er­
eigneten, war die Reihung in bezug auf die erste 
und zweite Stelle die gleiche wie bei den tödlichen 
Unfällen insge amt ; an dritter Stelle folgte die Stein- , 
Erdegewinnung und -bearbeitung. Der Anteil der 
tödlichen Unfälle in die en Betriebszweigen betrug 
rund 20-31 % , 23-37 % bzw. 10-33 % (47-2 % , 19-7 % 
bzw. 8-3 % )_ 

In den einzelnen der weiter oben angeführten 
nfallur achen-Gruppen ereigneten sich die meisten 

Unfälle in der Gruppe Krafterzeugung und Kraft­
übertragung bei der Kraftübertragung, in der me­
chanischen Verarbeitung bei den Dreh- und Druck­
bänken owie Bohrmaschinen in der Metallver­
arbeitung, bei der sonstigen Verarbeit ung infolge 
Verbrennungen durch feste toffe, bei den Trans­
portmitteln durch sonstige Transportmittel und in 
d r Gruppe ver chiedene Arbeitsverrichtungen durch 
Ausgleiten, Stolpern und Fallen _ 

Auf ausländisch Arbeit kräfte entfielen von den 
364 (430) tödlichen Unfällen 52 (62), das ist ein 
Anteil von 14-3 % (14-4 % )_ In unmittelbarem Zu­
sammenhang mit dem Betrieb betrafen 34 (36) 
von 184 (193) und in nicht unmittelbarem 
Zusammenhang 18 (26) von 180 (237) tödlichen 
Unfällen ausländische Arbeitskräfte ; der Anteil 
die er Arbeitskräfte an derartigen Unfällen betrug 
18-5 % bzw_ 10-00 % (18-65 % bzw_ 10-97 % )_ 

Berufs krankheite n 

Im Jahre 1974 wurden der Arbeit in pektion 700 
(742 im J ahre 1973) Arbeitnehmer gemeldet , die 
an einer Berufskrankheit im Sinne der sozialver­
sicherung rechtlichen Bestimmungen erkrankten; in 
zwei (acht) Fällen ergab sich ein tödlicher Verlauf_ 
In der Zahl der gemeldeten Fälle sind auch jene 
von Infektionskrankheiten enthalten, die sich in 
von Gebietskörperschaften geführten Kranken­
anstalten ereigneten, die vor dem Inkrafttreten 
des Arbeitsinspektionsgesetzes 1974 vom Wirkungs­
bereich der Arbeitsinspektion ausgenommen waren_ 

Die 700 (742) Erkrankungsfälle verteilen sich 
auf erwachsene und jugendliche sowie männliche 
und weibliche Arbeitnehmer wie folgt: 

männliche Arbeitnehmer weibliche Arbeitnehmer 

Jahr 
Erwachsene I Erwachsene I Jugendliche Jugendliche 

1974. __ __ 526 4 160 10 
1973 ___ __ 678 4 57 3 

Soweit sich bei den einzelnen Berufskrankheiten 
im Jahre 1974 mehr als zehn Fälle ereigneten, 
ergibt sich deren Verteilung aus der folgenden Auf­
stellung, die auch die entsprechenden Zahlen für 
1973 enthält_ 
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Fälle von Berufskrankheiten 

Durch Lärm verursachte Hörschäden •. 
Hauterkrankungen ....... ......... . 
Infektionskrankheiten ............ . . 
Silikosen oder Silikat.osen sowie 

Siliko-Tuberkulosen . . . ...... .. ... . 
Kohlenoxidvergiftungen ........ . ... . 

1974 1973 

266 
161 
139 

89 
16 

359 
199 
20 

100 
21 

Die Entwicklung bei den Berufskrankheiten ins­
gesamt und bei den häufigeren Erkrankungsarten 
in den Jahren 1960 bis 1974 ist der folgenden Dar­
st.ellung zu ent.nehmen . 

Erkr~nktJn9M 
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-- -- -- H auterkrankungen 
•......... Durch Lärm verur-

sachte Schwerhörigkeit 
-- • . -- •• Erkrankungen dW'ch 

chemische Stoffe 

B erufserkrankungen 

Unter den Berufskrankheiten stehen Gehör­
schädigungen durch Lärm mit 266 (359) Fällen 
weiterhin zahlenmäßig an erster Stelle ; ihre Zahl 
ist gegenüber dem Jahre vorher beinahe um ein 
Viertel geringer geworden. Solche Erkrankungsfälle 
werden zumeist durch Untersuchungen der Lärm­
bekämpfungsstelle der Allgemeinen Unfallver­
sicherungsanstalt festgestell t. In 34 (35) Fällen, das 
sind etwa 12 % (10 % ) der gemeldeten Fälle, erreichte 
der Hörverlust ein solches Ausmaß, daß daraus 
eine mittelgradige Schwerhörigkeit resultierte. Dieser 
Prozentsatz stieg gegenüber den Vorjahren etwas 
an, doch kann festgestellt werden, daß auch weiterhin 
nur bei einem geringen Teil der Hörschäden eine Be­
einträchtigung der Sprachverständigung gegeben ist . 
Der weitaus größte Anteil der festgestellten Hör­
schäden stell t zunächst nur eine mehr oder weniger 
ausgeprägte Hörermüdung dar, die durch eine für 
die Lärmeinwirlnmg charakteristische Verschiebung 
der Hörschwelle zum Ausdruck kommt. 

Zunehmende soziale Bedeutung erlangen die Lärm­
schäden des Gehörs in jenen F ällen , in welchen die 
weitere Eignung für Tätigkeiten im Lärmmilieu in 
gesundheitlicher Hinsicht nicht mehr gegeben ist . 
Hier können sich schwerwiegende Ent,scheidungen 

in bezug auf Arbeitsplatz und weitere Beschäftigung 
ergeben . Auch solche Fälle sind mit ein Grund, 
der Verwendung persönlicher Hörschutzmittel be­
sondere Aufmerksamkeit zuzuwenden . 

Hinsichtlich der Verteilung der gemeldeten Hör­
schäden auf die einzelnen Betriebszweige steht 
weiterhin die Metallgewinnung und -bearbeitung 
zahlenmäßig weitaus an der Spitze. Ihr folgen 
mit etwa drei Viertel dieser Fälle die in der folgenden 
Darstellung angeführten weiteren Betriebszweige. 
Diese Verteilung entspricht der Zahl der lärm­
exponierten Arbeitnehmer in diesen Betriebszweigen, 
hängt aber auch mit der intensiveren Untersuchungs. 
tätigkeit in Betrieben der Metallgewinnung und 
-bearbeitung gegenüber den anderen Betriebszweigen 
zusammen. Auf diesen Betriebszweig entfallen auch 
22 von den 34 Fällen mit mittelgradiger Schwer­
hörigkeit. Die übrigen Fälle verteilen sich vor 
allem auf die Betriebsklassen IV, IX, XI und 
XIII. 

Z.hl d~r G~h.·r sc h iiden 
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200 r 
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VI IV IX XIII VII XI 

r , 0 I I 1972 1973 
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Betriebs· Betriebszweig 
klasse Nr. ~~~s~b-:rr. Betriebszweig 

IV Stein-, Erdegewin. 

nung und -bearbei­
tung, Glasproduktion 

VII 
IX 
XI 

Holzbearbeitung 
Textilindustrie 

Papiererzeugung 
·bearbeitung 

V 

und 

Bauwesen und 
Bauhilfsbetriebe 

VI Eisen- und Metall. 

Xln Chemische Produk­

tion 

gewinnung und 
-bearbeitun g 

Verteilung der gemeldeten Gehörschäden auf Bet.riebszweige 

Die Zahl der Fälle von beruflich verursachten 
Hauterkrankungen war gegenüber dem Vorjahr, 
in dem eine Gruppenerkrankung in einem Großbetrieb 
der chemischen Industrie auftrat, geringer , doch 
liegt die Zahl von 166 Fällen etwas über dem bis· 
herigen Durchschnitt. In 38 (15) Fällen war infolge 
d er Hauterkrankung ein Arbeitsplatz. bzw. Berufs­
wechsel notwendig; bezogen auf die Zahl der Haut· 
erkranku ngen stellt dies einen Anteil von etwa 
24 % (15 % ) dar . Verglichen mit anderen Berufs· 
krankheiten ist die Zahl der erkrankten Frauen 
mit etwa einem Drittel der gemeldeten Fälle relativ 
hoch. I m Betriebszweig " Körperpflege" entfielen 
allein etwa 41 % der Erkrankungsfälle auf Jugend. 
liche. Bei diesen i t die Entscheidung über einen 
Berufswechsel besonders schwierig. Die Hautver· 
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änderungen können bei der Begutachtung wohl 
abgeheilt ein, doch besteht vielfach die über­
empfindlichkeit weiter, die zu einem späteren 
Zeitpunkt zu einer neuerlichen Erkrankung führen 
kann. 

Die Verteilung der Erkrankung fälle auf die B -
trieb zweige mit mehr a l fünf Erkrankung fällen 
ist au der anschließenden Auf teilung er ichtlieh . 

Haute rkrankunge n 

Be- 1974 1973 
triebs- Betriebszweig 
kla se I I Nr. Zahl % Zahl % 

IV Stein-, ErdegewinnWlg 
und -bearbeitwlg, 
Gla produktion .... 1 11-18 6 3·02 

V Ba uwe en und Ba u-
hilfsbetriebe .. .... . 31 19·25 1 9·05 

VI Eisen- und Metallge-
winnWlg und -be-
arb itWlg ..... . ... 41 25 ·46 30 15·07 

XIII Chemi ehe Produktion 23 14·29 114 57.29 
XX K örperpflege ........ 17 10·56 6 3·02 
XXI Gesundheits- und Für-

sorgewesen . ....... 11 6· 3 2 1'00 

Die Infektion krankheit n ind nun mit 139 (20) 
Fällen hinsichtlich der Häufigkeit an die dritte 

teIle gerückt. Die i t eine Folge der Erweiterung 
des Wirkung bereiche der Arbeit in pektion durch 
das Arbeit in pektionsge etz 1974, mit d m auch die 
von Gebiet körper chaften geführten Krankenan­
,·talten der Aufsicht der Arbeitsin pektion unter­
stellt wurden. Auch bei der nunmehr größeren Zahl 
an Erkra nkungen handelt es ich überwiegend um 
Fälle infektiö er H epatiti bzw. erumhepatitis. 
Tuberkulö e Infektionen treten demgegenüber in den 
Hintergrund. Bezüglich der chwere der Erkran­
kungen ist bemerkenswert, daß in etwa einem Drittel 
der Fälle ein länger dauernder oder gar ein bleibender 
gesundheitlicher Schaden auftritt. Das überwiegen 
der Erkrankungen von Frauen ergibt sich aus dem 
Umstand, daß in Krankenpfiegeberufen überwiegend 
weibliche Arbeitnehmer tätig sind. 

Die Frage eines wirksamen Infektions chutzes der 
Arbeitnehmer steht in engem Zusammenhang mit 
Maßnahmen in seuchenhygienischer Hin icht, die 
auch dem Schutz des Kranken dienen. Sie erfordern 
einen arbeitsorganisatorischen und finanziellen Auf­
wand. Wesentlich sind neben Desinfektions- und 
I solierungsmaßnahmen die Verwendung von Einmal­
spritzen und sonstigen Einwegmaterialien in 
größerem Umfang als bi her . Die Möglichkeiten eines 
wirksamen Impfschutzes stehen noch zur Di kus ion ; 
jedenfalls könnte dami t nur das Auftreten der in­
fektiösen Hepatitis eingedämmt werden. 

Die Staublungenerkrankungen ( ilikos, ilika­
tose und Siliko-Tuberkulo ) stehen nun mit 89 
(100) euerkrankungen an vierter teIle in der Be­
rufskrankheitenstati -tik. Hin ichtlich der chw re 
der Erkrankung sind sie jedoch nach wie vor die 
bedeutendste Beruf krankheit. Der relativ hohe 
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Anteil von 29 % an der Zahl von Berentungsfällen 
zeigt , daß in vielen Fällen die F eststellung und 
Anzeige der Erkrankung erst zu einem Zeitpunkt 
erfolgt, in dem die Veränderungen der Lunge schon 
so weit fortge chri tten sind, daß eine Minderung der 
Erwerb fähigkeit be teht . Die regelmäßige ärztliche 

berwachung, deren we entlieh tel' Teil die Anferti­
gung eine Lungenröntgenbildes darstellt, i t daher 
für die rechtzeitige Erkennung beginnender Staub­
lungenveränderungen von größter Bedeutung. 

Die Erkrankungsfälle verteilen sich, wie der an-
chließenden Dar teIlung zu entnehmen ist, auf die 

Betrieb zweige tein- , Erdegewinnung und -bear­
beitung, Gla produktion, Bauwesen und Bauhilfs­
betriebe sowie Eisen- und Metallgewinnung und 
-bearbeitung. Die erhebli chen Änderungen in der 
Betriebsklas e VI d ürften durch den zweijährigen 

nter uchungszeitraum mit beeinfiußt sein. 

Er krankungs fäll~ 

50 -

- r-' 
I 
, 

• 
r---

-30 I r -t--

I 
I 
I 

10 I 
I 
I 

IV 

r, 
I 11972 
L.J 

Betrlebs- Betrlebs.welg 
klasse Nr. 

I 

I 

I 
I 
I 
I 

IV Stein-, Erdegewin­
mmg und -bearbei­
tung, Glasproduktion 

V Bauwesen und Bau­
hilfsbetriebe 

r-
1 
I 
I 
1 

1'971, 

Betrleb.- Betriebszwell! 
klasse Nr. 

VI 

VI Eisen- und Metall ­
gewinnung und 
-bearbeitung 

H äufigkeit von Staublungenerkrankungen 

Die oziale Bedeutung der Staublungenerkrankun­
gen, insbesondere der Silikose, besteht darin, daß 
im Fall der Erkrankung für den Betroffenen zumeist 
vielfach eine weitere Tätigkeit im Staubmilieu aus 
ge undheitlichen Gründen nicht melu' vertreten 
werden kann. Läßt sich die Staubgefährdung 
t echnisch nicht beseitigen , so bedeutet die öfter 
einen Wechsel des Arbeitsplatzes, der umso schwerer 
zu werten ist, je älter der Arbeitnehmer und je 
geringer di Möglichkeit ist, ihn anderweit ig in den 
Arbeitsprozeß einzugliedern. 

etzt man die Zahl der euerkrankungen zu dem 
jeweils staubexponierten P ersonenkreis in Beziehung, 
o ergibt ich darau im Betrieb zweig Stein -, Erde­

gewinnung und -bearbeitung, Gla produktion und 
innerhalb des eiben in der Granitindu trie das 
größte Silikoserisiko. Hier wei t die Silikose außerdem 
auch die kürzesten Entwicklung zeiten und einen 
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schwereren Erkrankungsverlauf auf. Die Situation 
wird auch noch dadurch erschwert, daß in den be­
treffenden Gebieten geringere Arbeitsmöglichkeiten 
in einem staubfreien Milieu zur Verfügung stehen. 

Die Zahl der Vergiftungsfäll e durch Kohlenoxid­
einwirkung ist mit 16 (21) meist die Folge unfall­
artiger Ereignisse in gefährdeten Bereichen . In einem 
Fall, der sich in einem Hüttenwerk ereignete, führte 
die Vergiftung zum Tode. 

In der Gruppe chemisch-toxischer Arbeitsstoffe 
ereigneten sich 16 (25) Erkrankungsfälle, darunter 8 
(6) infolge Einwirkung von Blei und je 2 durch 
Benzol und seine Homologen (2) bzw. Halogenkohlen­
wasserstoffe (13). Aus der geringen Zahl von Er­
krankungsfällen ist der arbeitshygienische Fort­
schrit t hinsichtlich der Arbeitsbedingungen insbe­
sondere unter Berücksichtigung der weitreichenden 
Verwendung chemisch-toxischer Arbeitsstoffe zu 
erkennen. Eine Fortsetzung dieser Entwicklung 
kann insbesondere auf Grund der durch die Ver­
ordnung über die gesundheitliche Eignung von 
Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten vor­
geschriebenen ärztlichen Untersuchungen vor 
Aufnahme der in dieser Verordnung festgelegten 
Tätiglreiten und Einwirkungen sowie der in regel­
mäßigen Zeitabst änden zu wiederholenden Unt er­
suchungen erwartet ·werden. 

Die Darst ellung über die Berufskrankheiten auf 
Seite 101 ermöglicht einen zahlenmäßigen Vergleich 
der Entwicklung der durch chemisch-toxische Ar­
beitsst offe und K ohlenoxid verursachten Berufs­
krankheiten mit anderen Berufskrankheiten, wie 
Stau blungenerkrankungen, Hauterkrankungen und 
Lärmschwerhörigkeit. 

Ferner erhielt das Zentral-Arbeitsinspektorat von 
zwei Todesfällen K enntnis, in denen eine lange 
zurückliegende Berufskrankheit zum Tode führte. 
In dem einen F all handelte es sich um einen t ypischen 
Röntgen-Spätschaden eines Arbeitnehmers, der als 
Ordinationshilfe eines Röntgenfacharztes vorwiegend 
Zahnröntgenaufnahmen angefertigt hatte. Der zweite 
Todesfall betraf einen Arbeitnehmer , der 13 J ahre 
lang als Maler und Anstreicher bei einem Elekt rizi­
tätsversorgungsunternehmen tätig war ; die Er­
krankung wurde auf die Einwirkung der in den Ver­
dünnungsmitteln der verwendeten Lacke enthaltenen 
aromatischen Kohlenwasserstoffe zurückgeführt . 

Ges tal t un g d e r Ar b eit sbe din gun ge n 

Die Entwicklung hinsichtlich der Gestalt ung der 
Arbeitsbedingungen wird von mehreren Faktoren 
beeinfiußt, vor allem von der wirtschaftlichen Lage, 
dem technologischen Fortschritt und den betrieblichen 
Notwendigkeiten . Die Wahrnehmungen der Arbeits­
inspektion bei ihrer Tätigkeit in den Betrieben über 
diese Entwicklung werden in den folgenden Aus­
führungen dargelegt , die aus vielen einzelnen Be­
obachtungen zusammengefaßt wurden, jedoch werden 
auch manche, die Verhältnisse kennzeichnende 
Einzelwahrnehmungen wiedergegeben . 

Nach der Anzahl der bei den Arbeitsinspekt oraten 
vorgemerkten Betriebe und nach den diesbezüglichen 

Beobachtungen während des Berichtsjahres kann 
dieses insgesamt in etwa als ausgeglichen beurteilt 
werden. I n den Aufsichtsbezirken hat die Zahl der 
mittleren und größeren Betriebe zugenommen, 
während jene der Kleinbetriebe abgenommen hat. 
Dies gilt besonders für veraltet e und ungünstiger 
ausgerüstete Kleinbetriebe. Im Beschäftigtenstand 
spiegelte sich die allgemeine Wirtschaftsentwicklung 
unterschiedlich wider ; Vollbeschäftigung in einzelnen 
Wirtschaftsklassen und Landesteilen , Rückgang der 
Beschäftigtenzahlen oder zumindest vorübergehende 
Kurzarbeit in anderen Bereichen . Wenn Arbeits­
kräfte freigestellt werden mußten , so waren hievon 
in erster Linie Gastarbeiter betroffen . Die Bedeutung 
der Sicherung der Arbeitsplätze für die Beschäftigt en 
braucht an dieser Stelle nicht betont zu werden ; 
gleichwohl ist über Beobachtungen zu berichten, 
wonach sich die erfolgte Freist ellung einzelner 
Arbeitnehmer insofern auf den t echnischen Arbeit­
nehmerschutz ausgewirkt hat, als in manchen der 
betroffenen Betriebsabteilungen , anders als früher, 
persönliche Schutzausrüstungen ohne Widerspruch 
getragen und bestimmte maschinelle Einrichtungen 
ohne kritische Einwände mit den vorgesehenen 
Schutzvorrichtungen verwendet wurden. 

Die soziale Lage der Arbeitnehmer wird von der 
Öffentlichkeit aus verständlichen Gründen im allge­
meinen vor allem an den Einkommensverhält nissen 
und bis zu einem gewissen Grad am W ohnungs­
standard gemessen . Die Verhältnisse, die von der 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen bestimmt werden , 
vor allem die hier auft retenden Veränderungen und 
Verbesserungen , bleiben hiebei meist unberück­
sichtigt. Dies dürfte seinen Grund wohl auch darin 
haben, daß die speziellen Arbeitsbedingungen eines 
jeden Arbeitnehmers von vielen , voneinander sehr 
unterschiedlichen Einzelrnaßnahmen bestimmt wer­
den . Eine durch einen Prozentsatz ausgedrückte 
Lohn- oder Gehaltserhöhung oder eine an einem 
bestimmten St ichtag wirksam werdende Arbeits­
zeitverkürzung wirken sich gleichzeitig für einen 
größeren Personenkreis aus. Diese Ereignisse werden 
daher der Öffentlichkeit und damit auch dem Einzel­
nen bewußt. Wenn es hingegen in einem Betrieb 
durch organisatorische oder bauliche Maßnahmen 
gelingt, in einer Abteilung einen beengten Ver­
kehrsweg auf das erforderliche Maß zu verbreitern, 
in einem anderen Betrieb die Beleuchtungsstärke 
an einzelnen Arbeitsplätzen anzuheben und in einem 
dritten Unternehmen durch Einbau einer Lüftungs­
anlage für einen Teil der Beschäftigten bessere 
raumklimat ische Verhältnisse zu schaffen, wird 
dies vielleicht von den unmittelbar betroffenen Ar­
beitnehmern bemerkt, insgesamt aber kaum be­
achtet. Dennoch sollte nicht übersehen werden, daß 
die Summe aller , dem Schut ze der Arbeitnehmer 
dienenden Einzelrnaßnahmen die soziale Lage in 
den Betrieben schlechthin bestimmt. In diesem 
Sinne sollen die weiteren Darlegungen in diesem 
Bericht gesehen werden. 

Die Erfahrungen der Arbeitsinspektion zeigen, daß 
der Schut z des Lebens und der Gesundheit der Arbeit­
nehmer nur zu einem kleinen Teil von deren jederzeit 
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bei der Arbeit gegenwärtigen Aufmerksamkeit ab­
hängig gemacht werden kann . Die technischen 
Arbeitnebmerschutzmaßnabmen baben daher zentrale 
Bedeutung bei der Gestaltung der Arbeitsbedin­
gungeIl. 

Wenn auch nicht mehr in dem u maß, wie in 
den vorangegangenen J alu'en wurden doch wieder 
zweckmäßig moderne Arbeitsräume geschaffen und 
neue, lei tungsfähige 1a chinen aufgestell t, die 
zumeist schon durch ihr geschloss ne Bauart od l' 

durch besondere Schutzmaßnabmen die icherheit 
des Bedi nungspersonals gewährlei ten. Bei Ma­
schinen, di aus dem Ausland bezogen worden waren, 
mußten vereinzelt Schutzvorrichtungen nachgeschafft 
werden. Der Kreis der Betriebe, in denen der inner­
betriebliche Transport durch den Einsatz von Hebe­
zeugen, ahfördermitteln, Tran portkarren und Hub­
staplern eI'l ichtert werden konnte, hat sich weiter 
vergrößert. In vielen Fällen war es wieder möglich, 
die Produktion mit Erfolg zu rationali ieren. Hiebei 
ergaben si h im allgemeinen auch Vorteile für den 
Arbeitnehmerschutz. Dennoch wurde die Erfahrung 
bestätigt, daß bei Betriebsumstellung n neue G -
fahren für die Beschäftigten herbeigefülu·t werden 
können. In einem Tiefbruch beispi I wei e wurde 
die Förderung des g wonnenen Material vom Kran­
betrieb auf den Ein atz gleislo l' Tran port­
fahrzeuge geändert. Hiezu war es zunäch t notwendig, 
eine Werkstraße von der Bruchoberkante zur Bruch-
oble anzulegen. B im Anlegen der traßentra 

wurde jedoch die im anstehend n Ge tein be tehend 
Ver pannung gelö t und dadurch ein unerwarteter 
Fel sturz verur acht. Hiebei wUl'd in Arbeit­
nehmer tödlich und ein anderer cJnver verletzt. 

Bei der Jeuerrichtung von Betriebsanlagen wurd n 
die Belange de Arbeitnebmerschutzes berück-
ichtigt und auch entsprechende Sozialräume, wie 

Umkleideräume, Waschräume und Aufenthalts­
räume, geschaffen. Insbesondere manche Klein­
und Mittelbetriebe gaben aber noch berechtigten 
Anlaß zu Beanstandungen. Verschiedentlich wurde 
der Widerstand mancher Unternehmen, entsprechende 

ozialräume zu cbaffen, auch mit der ungünstigeren 
allgemeinen wirtschaftlichen Lage begründet. 

Für den Ge undheitszu tand der Arbeitnehm l' 

ist nicht nur von Bedeutung, unter welchen äußeren 
Bedingungen sie ihre Arbeitspau en verbringen und 
ihr Mittagessen einnehmen können, sondern vor allem 
die Qualität des E s ens selbst. Einige größere Be­
triebe, in denen das Mittagessen für die Arbeit­
nehmer bisher in der betriebseigenen Küche zu­
bereitet worden war, stellten sich auf Tiefkühlkost 
um. Hiezu mußten die erforderlichen Kühl- und 
Wärmevorrichtungen ange chafft werden. ach den 
bisherigen Erfahrungen mit dieser Verpfiegungsart 
dürfte die Tiefkühlkost sowohl wirt 'chaftliche al 
auch Qualitätsvorteile bieten. 

Bei der Errichtung von Neubauten oder bei m­
bauten wurde im allgemeinen tets auf au reichende 
natw:liche Belicbttmg geachtet. Daß auch bei Groß­
geschäften, den sogenannten Supermärkten, in 
ausreichende Belichtung der' erkam hallen möglich 
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ist, zeigen auch im Berichtsjahr errichtete Groß­
märkte dieser Art. Wegen der großen Personenanzahl 
in diesen Geschäften während der Hauptverkaufs­
zeiten und der in einem Brandfall zu befürchtenden 
Panik spielen bei diesen Betrieben die Anlage der 
Flucbtwege und der Brandschutz eine besondere 
Rolle. Auch diesbezüglich ist bei den angeführten 
Beispielen das Notwendige vorgekehrt worden. 
Leider wurden bei anderen neuen Großkaufanlagen 
auch die gegenteiligen Verhältnisse, nämlich Ull­
genügende Belichtung und unbefriedigender Brand­
schutz beobachtet. Eine nähere Überprüfung ver­
dient noch die körperliche und geistige Beanspru­
chung der an den Ka sen der größeren Selbstbe­
dienungsläden tätigen Frauen. Der während des 
Tagesablaufs mehrfach durchzuführenden Ablösung 
dieser Arbeitskräfte steht meist die knappe Besetzung 
mit genügend qualifiziertem Personal entgegen. 

Aus neu errichteten vollklimatisierten Großraum­
büros von Geldinstituten liegen teilweise negative 
Erfahrungen vor. 0 haben in einem Institut Er­
kältungserkrankungen der Arbeitnehmer stark zu­
genommen. Die Temperatur im Arbeitsraum wurde 
konstant auf 22 oe gehalten, da eine niedrigere Tem­
peratul' von den Angestellten abgelehnt worden 
war. Die relative Luftfeuchtigkeit betrug etwa 60 %, 
die Luftgeschwindigkeit nach Angabe des Errichters 
der Klimaanlage O·lmjs. Die IGimaanlage wird 
vorwiegend auf mluftbetrieb und nur selten auf 
Frischluftb trieb geschaltet. Überdies können die 
Luftkanäle der Anlage nUl' schwer gereinigt werden. 
Die Zunahme der Erkältungserkrankungen könnte 
daher auf eine Anreicherung von Krankheit keimen 
in der Luft zurückzuführen sein. Das von den 
Arbeitnehmern geäußerte Unbehagen in Großraum­
büros könnte seine Ursache in dem im Vergleich 
zu herkömmlichen Büroräumen böheren Lärmpegel 
und darin haben, daß zuminde t an den fenster­
ferneren Arbeitsplätzen ganztägig bei künstlichem 
Licht gearbeitet werden muß. Da die Fenster im 
vorliegenden Fall außerdem - einer Forderung der 
Errichter der Klimaanlage entsprechend - metall­
beschichtet sind, um die Sonneneinstrahlung zu 
vermindern, herrscht auch an hellen Sonnentagen 
in den Räumen bei abgeschalteter Beleuchtung 
stet Dämmerlicht. Di e Arbeitnehmer empfinden es 
auch als bedrückend, daß sie die Fenster nicht 
öffnen und damit den Arbeitsraum nach 'eigenem 
Gutdünken lüften können. -

Anders wurde die neu erri chtete Klimaanlage 
für die Schaltwarte eines Schachtofens in einem 
Magnesitbetrieb sowie für die zugehörigen Be­
dienungs- und Aufenthaltsräume beurteilt. Hie .. 
wurde die Raumbelüftung erheblich verbessert und 
da P ersonal von Zugluft und Hitzeeinwirkung be­
freit. 

Durch bauliche Maßnahmen, durch Verlegung 
brandgefährlicher Betrieb abteilungen aus dem 
Zentrum von Betriebsobjekten in isolierter liegende 
Räume, durch Errichtung stationärer Löschanlagen 
sowi bessere Au stattung der ' iVerksfeuerwehl' 
mit Lö chgeräten wurde in einer R eihe von Betrieben 
auch der Brandschutz verbessert. 
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In den Betrieben der Energieversorgungsunter­
nehmen war man bestrebt, eine möglichst hohe 
Betriebssicherheit und ebenso eine hohe Arbeits­
sicherheit für die an den AnJagen Beschäftigten 
zu gewährleisten . In diesen Betrieben wird auch 
versucht, die Arbeitssicherheit noch weiter zu er­
höhen. Von einem Elek trizitätsversorgungsunter­
nehmen werden in Zusammenarbeit mit einer F ach­
firma Versuche zur Entwicklung eines Hoch­
spannungsblinkanzeigers durchgeführt . Hiefür war 
die vom Straßenverkehr angeregte Vberlegung maß­
gebend, daß ein Blinklicht weniger leicht übersehen 
werden kann als eine stationär brennende Leuchte. 

Die metallverarbeitende Industrie bot für den 
Beobachter ein sehr unterschiedliches Bild. Betrieben 
mi t umfangreichen Investit ionen stehen solche mit 
stark eingeschränktem Produktionsvolumen und 
minimalem Investitionsprogramm gegenüber. Doch 
sind auch in diesem Wirtschaftszweig eine R eihe 
arbeitsschutztechnischer Verbesserungen zu ver­
zeichnen . In einem Buntmetallwerk war ein schwerer 
Arbeitsunfall auslösendes Moment für eine Ver­
besserung der Transportzange für längere Strang­
gußstücke. Die früher verwendete Zange erwies 
sich für diese Stücke als ungeeignet, weil sie deren 
P endeln und Herausrutschen nicht verhindern 
konnte. Bei den nun verwendeten neu entwickelten 
Zangen wird durch prismatische Führungen im 
unteren Zangenteil ein P endeln verhindert. 

Bei der H erstellung von Kugellagerkäfigen er­
eigneten sich an der pneumat ischen Einspannvor­
richtung einer Exzenterpresse 'wiederholt kleinere 
Fingerverletzungen. Seit diese Einspannvorrichtung 
mit einer Zweihandschalteinricht ung betätigt werden 
muß, haben sich keine Unfälle mehr zugetragen. 
In einem anderen Betrieb wurden mehrere Groß­
pressen, die mit Zweihandbetätigung betrieben 
werden , zur Erhöhung der Arbeitssicherheit zu­
sätzlich mit einer Lichtschrankensicherung ausge­
rüstet. 

Erfreulicherweise wurden bei der konstruktiven 
Gestaltung von Maschinen auch ergonomische Er­
kenntnisse berücksicht igt . An einer neuen Maschine 
beispielsweise wurden die Bedienungshebel für den 
Vorschub der Bohrspindeln so gestaltet , daß das 
Bedienungspersonal im Vergleich zu älteren , gleich­
artigen Maschinen nur einen Teil der statischen 
Muskelkraft aufwenden muß . 

In der holzverarbeitenden Industrie waren ins­
besondere die Sägewerke und die Spanplatten­
industrie von der ungünstigeren wirtschaftlichen 
Lage betroffen. Soweit in einzelnen Betrieben die es 
Wirtschaftszweiges neue, meist vollautomatische 
Holzbearbeitungsmaschinen bzw. Produktions­
straßen aufgestellt werden konnten , ergab sich aus 
dem Umstand, daß bei diesen Einrichtungen die 
Werkstücke nurmehr bis zur au tomatischen Zu­
führeinrichtung heranzubringen sind, durch den 
Entfall der für Holzbearbeitungsmaschinen typischen 
Gefahren eine Erhöhung der Arbeitssicherheit . 

Auch in der Textilindustrie hat die Verschlech­
terung der Auftragslage eine Verlangsamung in 

der Fortsetzung arbeitsschut ztechnischer Verbesse-· 
rungen bewirkt . 

Der Auftragsrückgang bei den Bauunternehmen 
hat selbst größere Baufirmen genötigt , Auft räge 
kleineren Umfanges anzunehmen. Durch die hiedurch 
eingetretene Erhöhung der Anzahl der Baustellen 
mit nur wenigen Arbeitnehmern war die Baustellen­
überwachung durch die Bauunternehmungen öfter 
unzureichend. Da diese Kleinbaustellen auch dem 
zuständigen Arbeitsinspektorat nicht immer bekannt 
waren , blieben Mängel an der Baustelleneinrichtung 
längere Zeit bestehen. Verschiedentlich mußte auch 
festgestellt werden , daß Bauleiter oder die für eine 
Baustelle Verant wort lichen wicht ige sicherheits­
technische Vorschriften mißachteten, so daß es in 
der Folge zu Arbeitsunfällen kam. 

Verbesserungen der sozialen Lage der Arbeit­
nehmer - soweit dies durch den Stand der Sicher­
heitstechnik zum Ausdruck kommt - ergaben sich 
durch immer häufigere Verwendung von Stahl­
gerüsten sowie Stahlstützen beim Deckeneinbau 
und von Verbaugeräten bei Arbeiten in Künetten. 
Durch den Einsatz elektronisch gesteuerter Anlagen 
für die Erzeugung von Betonwaren wurden für einen 
Teil der Arbeitnehmer Beeinträchtigungen durch 
Staub und Lärm ausgeschaltet . 

In der magnesit verarbeitenden Industrie konnte­
festgest ellt werden, daß trotz des geringen Investi­
tionsprogramms laufend techni ehe Verbesserunge~ 
an maschinellen Anlagen vorgenommen und damIt 
die Arbeitsbedingungen verbessert wurden . So mußte 
bei pielsweise früher der Magnesitsand bei den 
E inlauf t richtern der Preßmasseschläuche von H and 
beseitigt werden, um Materialanhäufungen zu ver­
meiden . Der Einbau einer Vorrichtung zur Auf­
lösung solcher Anhäufungen hat die Arbeit erleichtert 
und auch den Arbeitsablauf verbessert. Anderer­
seits blieben auch in diesem Industriezweig Ar­
beitsplätze mit einer besonderen gesundheitlichen 
Gefährdung für die Arbeitnehmer bestehen . In solchen 
Fällen ist die regelmäßige Vberwachung der Ge­
sundheit der Arbeitnehmer erforderlich, damit schon 
bei den ersten Anzeichen einer Gesundheitsbeein­
t rächtigung Abhilfemaßnahmen getroffen werde.n. 
Die Rohdichtemessung etwa wird in der Magne It ­
industrie in Quecksilberbädern durchgeführt . Dies 
hat bei den mit dieser Arbeit betrauten Arbeit­
nehmern schon mehrmals zu einer erhöhten Aufnahme 
von Quecksilber geführt, die sich in einer erhöhten 
Quecksilberausscheidung mit dem Harn zeigte. In 
diesen Fällen war für die betroffenen Arbeitnehmer 
ein vorübergehender Arbeitsplatzwechsel notwendig. 

Die Sicherheit bei der Arbeit betreffende Detail­
verbesserungen haben sich auch in anderen In­
dustriezweigen, wie in den Betrieben der Nahrungs~ 
und Genußmittelindustrie, der P apierindustrie, bel 
der Glaserzeugung, in der chemischen Industrie und 
bei der Gummiverarbeitung ergeben . In anderen 
Bereichen zeigte sich, daß das Niveau des technischen 
Arbeitnehmerschutzes noch erheblich gehoben werden 
muß . Dies gilt insbesondere für die von den Ge­
bietskörperschaften betriebenen Krankenanstalten. 
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oweit von den Organen der Arbeitsinspektion 
bisher festge teIl t werden konnte, treten in Opera­
tionsräumen verhältni mäßiO' hohe K onzentrationen 
von Narkosegasen auf. H iedmch kann das mit der 
Anästhe ie be chäftigte Per onal beeinträchtigt 
werden. Da vom P atienten ausgeatmete Luft­
Narkosegasgemi ch wäre abzuleiten . 

Verstärkte Aufmerk amkeit ist d n in der In­
dustrie verwendeten Arbeitsstoffen zuzuwenden, die 
Hautschädigungen verursachen können . Hiezu seien 
einige Beispiele ang führt . In einem Großbetrieb 
traten bei einer erh blichen Anzahl von Arbeit­
nehmern Hautentzündungen auf, nachdem die beim 
R einigen der Hallen verwendeten K ehrbesen mit 
einer Terpentinlösung besprüht worden waren. Auch 
in der Siebdruckabteilung einer Glasfabrik litten 
fast alle Arbeitnehmerinnen an entzündlichen Haut­
veränderungen . In dieser Abteilung wurden die Sieb 
mit Terpentin oder Terpentinersatz gereinigt. Haut­
schäden bei den Arb itnehmerinnen traten auch 
in der Elektroindu trie dort auf, wo Epoxidharze 
verwend t wurden . Das gilt sowohl für Epoxidharze 
in fiü sigel' Form al auch in Pulverform. 

Bei den Arbeit - und Produktionsvorgängen auf­
tretende ge undheit chädliche Gase, Dämpfe und 

tau be werden in der Mehrzahl der Fälle abge augt 
und au den Arbeit räumen oder au dem Arbeit _ 
b.ereic.h abgeleitet. Die hiefür verwendeten nlagen 
SlJ1d Im allgemeinen technisch ausgereift. In den 
Be~rieben durchgeführte Luftmes ungen haben Hin­
wel e auf Arbeit plätze ergeben, bei denen da Au­
maß von Luftverunreinigungen verminder t werden 
muß .. 0 hat ich in einigen Tiefgaragen gezeigt, 
daß die höch tzuläs ige K onzentration an CO auch 
im Bereich der tändigen Arbeit plätze lä nger­
dauernd über chritten wurde. Anderer eits haben 
1essungen in Arbeit hallen , die wegen wiederholter 

Klagen von Arbeitnehmern ü ber Belä tigungen 
durch Abgase von Staplern mit Dieselmotorantrieb 
dur~hgeführt wurden, keine unzuläs igen Konzen­
t~atlOnen ergeben. In manchen Fällen erübrigten 

ICh durch Verwendung anderer Arbeitsstoffe auf­
,~endige Absauge- und Lüftung a nlagen , wie in 
elJ1er Gerätefabrik , in der zum Tauchlackieren 
von BI chteilen statt der früher üblichen Lack 
nunmehl' unbrennbare, was erlö, liche Lacke ver­
wendet werden . 

. Bei der ~~nierung staubgefährdeter Arbeitsplätze 
I? der StelJ1mdustrie wurden regional unterschied­
hche Fortschritte erzielt. J edenfalls kann festge tellt 
,,:,er~en, daß die Entwicklung der Stauberfa sungs­
elnrl~h~ungen und der Staubabsaugeanlagen für die 
Gramtmdustrie nunmehr einen auch die betrieblichen 
Erfordernisse berücksichtigenden Stand erreicht 
haben, so daß die Ausstattung der Betriebe mit 
solchen Einrichtungen und Anlagen rasche t a us­
geführ t werden muß . Leider wird von einzelnen Ar­
beitnehm~rn nicht in gesehen, daß die Verwendung 
der berelt~e teIl ten taubab augvorrichtung n im 
!nteres e Ih.rer Ge undheit unbedingt notwendig 
Ist. Zum Tell mag diese Verhalten durch die Ent­
lohnung im Akkord begründet sein. MöO'li cherweise 
müßten die Zeit vorgaben bei Verwendu~g von Ab-
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saugvorrichtungen erhöht werden, um das nach 
der bi her geübten Arbeitsmethode ohne Absaug­
einri chtung erreichbare Lohnniveau zu erhalten. 

Im Beri chtsjahr hat sich die Anzahl der Arbeits­
plätze vermehrt, an denen der Arbeitslärm durch 
techni che Maßnahmen gesenkt werden konnte. 
Dies wurde durch schall chluckende Ausbildung 
von Wänden und Decken , durch schallschluckende 
K ap elung lärmender Ma chinen oder durch den 
Er atz solcher Ma chinen durch leisere erreicht. 
Wo die technische Lärmminderung bisher nicht 
möglich war, mußte weiterhin auf den persönlichen 
Gehör chutz zurückgegriffen werden. In vielen Fällen 
wurde die otwendigkeit dieser Maßnahme vo.Q. den 
Arbeitnehmern eingesehen , leider gab es auch 
unbelehrbare. 

Für das Berichtsjahr ist , ebenso wie dies in den 
vorangegangenen J alll"en der Fall war, festzustellen, 
daß im Bauwesen und bei den Bauhilfsbetrieben 
be ondere Bemühungen notwendig sind, um eine 
weit re Verbesserung der icherheitstechnischen Si­
tuation zu erreichen . Der genannte Wirtschafts­
zweig tand auch im J ahre 1974 hinsicht lich der 
Zahl der tödlichen nfälle, die ich in unmittel­
barem Zusammenhang mit dem Betrieb ereigneten, 
an erster Stelle und hinsichtlich der Zahl der Unfälle 
dieser Art insgesamt an zweiter Stelle. Die Zahl 
der tödli chen Unfälle der erstgenannten Art bezogen 
auf je 10.000 Unfälle betrug im Berichtsjahr 39'7 % 
(in den Jahren 1973 bzw. 1972 46'5% bzw. 54·9%) 
bei einem Durchschnitt wert von 19,02% (19'9 % 
bzw. 22 '5%). Die Rate dieser tödlichen Unfälle 
lag demnach trotz eine Rückganges immer noch 
um etwa 109 % (134 % bzw. 144 % ) über der Durch-
chnitt rate bei den tödlichen Unfällen, die in 

unmittelbarem Zu ammenhang mit dem Betrieb 
standen . 

Im Jahre 1974 gelangten den Arbeitsinspektoraten 
78 (91) tödliche Unfälle im Bauwesen und bei den 
Bauhilfsbetrieben zur K enntnis, die sich in un­
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb 
ereigneten . 26 (24) Arbeitnehmer verunglückten 
durch Sturz oder Ab. prung von erhöhten Stand­
plätzen oder in Vertiefungen tödlich; dies sind 
68'4 % (63·2 % ) der tödlichen Unfälle dieser Art. 
W iters ereigneten sich durch Hebezeuge 13 (14) 
und durch Falll"zeuge 9 (16) tödliche Unfälle; es 
sind dies 54% (70 % ) bzw. 34,6 % (47 % ) der tödlichen 
Unfälle der angeführten Art. Das Abrutschen und 
Abstürzen von Erdrnassen und Gestein verursachte 
6 (5) tödli che Unfälle, d . s. 60 % (63 % ) der Unfälle 
mit der gleichen Ursache. Infolge des Einstürzens 
einer Künette ereignet e ich kein tödlicher Unfall. 
Durch Einwirkung de elektrischen Stromes wurden 
6 (2) tödliche Unfälle verursacht; dies stellt einen 
Ant il von 33 % (11 %) an der Gesamtzahl der 
tödlichen nfälle die er Art dar. 

B ondere Aufmerk amkeit erfordert auch die 
Durchfülll"ung der trahlenschutzvorschriften. Das 
im April 1974 zwi chen dem Bundesminister für 
soziale Verwaltung und dem Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz abgeschlossene 
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Ressortübereinkommen und die daran anschließende 
Regelung zwischen den beiden Bundesministerien 
waren die Grundlage für weitere Fortschritte in 
der Durchführung der genannten Vorschriften. So 
waren bis Ende de Berichtsjahrs drei Zulassungen 
nach dem Strahlenschutzgesetz für Geräte, die 
radioaktive Stoffe enthalten, ausgesprochen worden. 
Ferner war eine Reihe von Ärzten und Kranken­
anstalten für die ärztliche Untersuchung beruflich 
strahlenexponierter P ersonen ermächtigt worden, 
von denen im Berichtsjalue 1307 Untersuchungen 
verrechnet wmden. Vom Bund, der ein Drittel der 
Untersuchungskosten zu tragen hat, wurden hiefür 
etwa 97.820' - S aufgewendet. Nach den vorliegenden 
Erfahrungen ist besonders auf die Durchführung 
des Strahlenschutzes in Krankenanstalten und ärzt­
lichen Praxen zu achten ; dies gilt auch hinsichtlich 
des Einsatzes von Strahlenschutzbeauftragten, die 
ausreichende Kenntnisse im Strahlenschutz be-
itzen müssen. Daß hier noch entsprechende Maß­

nahmen zu treffen sind, beweist ein Röntgen­
Spätschaden, der mit dem Tod eines Arbeitnehmers 
endete, der als Ordinationshilfe vorwiegend Zahn­
röntgenaufnahmen angefertigt hatte. 

Dem Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer, die 
bei ihrer beruflichen Tätigkeit gesundheitsschädi­
genden Einwirkungen oder Belastungen ausgesetzt 
sind, dienen neben der entsprechenden Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen die ärztlichen Vor orge­
untersuchungen in jenen Fällen , in denen solchen 
Untersuchungen prophylaktische Bedeutung zu­
kommt. Durch diese Untersuchungen soll erreicht 
werden, daß zu Arbeiten mit die Gesundheit schädi­
genden Einwirkungen oder Belastungen nur Arbeit­
nehmer herangezogen werden, die für diese Arbeiten 
in gesundheitlicher Hinsicht geeignet sind. Die 
Vorsorgeuntersuchungen bestehen aus einer Unter­
suchung vor Aufnahme der betreffenden Tätigkeit 
und aus in bestimmten Zeitabständen zu wieder­
holenden Untersuchungen . 

In einer Reihe von Arbeitnehmerschutzvorschriften 
waren schon bisher solche Untersuchungen vorge­
schrieben. Durch die im Jahre 1974 kundgemachte 
Verordnung über die ge undheitliche Eignung von 
Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten wurden 
sowohl die Einwirkungen oder Belastungen bei der 
beruflichen Tätigkeit, die Vorsorgeuntersuchungen 
bedingen, als auch Art und Umfang der vorzu­
nehmenden Untersuchungen entsprechend den ar­
beitsmedizinischen Erkenntnissen erheblich er­
weitert. Der einheitlichen Durchführung und Aus­
wertung der Untersuchungen dienen in Zusammen­
arbeit mit Universitätsinstituten und Vertretern 
der einschlägigen medizinischen Fachgebiete er­
arbeitete Grundsätze, die in erster Linie nach ge­
sundheitlichen Gesichtspunkten erstellt wurden ; 
soweit jedoch die Frage zu beurteilen ist, ob die 
weitere gesundheitliche Eignung des Arbeitnehmers 
für eine bestimmte berufliche Tätigkeit noch als 
gegeben erachtet werden kann, werden auch soziale 
Momente entsprechend zu berücksichtigen sein. 
Die Vorsorgeuntersuchungen werden von ermächtig­
ten Ärzten durchgeführt ; mit Ende Jänner 1975 

waren 171 Ärzte ermächtigt. Es wäre vor allem in 
manchen Gebieten wünschenswert, daß noch mehr 
Ärzte diese Untersuchungen durchführen . 

Die Ergebnisse der ärztlichen Vorsorgeunter­
suchungen werden von den ermächtigten Ärzten in 
hiefür bestimmte Vordrucke eingetragen, von denen 
eine Ausfertigung der zuständige Arbeitsinspektions­
arzt erhält. Wird ein Arbeitnehmer auf Grund der 
ärztlichen Untersuchung für die von ihm bisher 
ausgeübte Tätigkeit in gesundheitlicher Hinsicht 
als nicht geeignet befunden, so wird der Arbeitgeber 
vom Arbeitsin pektorat aufgefordert, die notwen­
digen Veranlassungen zu treffen . Die Ergebnisse 
der ärztlichen Untersuchungen dienen den Arbeits­
inspektoraten unter Umständen auch als Hinweis 
für notwendige Verbesserungen hinsichtlich der Ar­
bei ts bedingungen. 

Auf Baustellen der Wiener U-Bahn müssen zum 
Teil Arbeiten in Druckluft ausgeführt werden. 
Durch die genaue Einhaltung aller hiefür in Betracht 
kommenden Schutz maßnahmen sind Erkrankungen 
durch solche Arbeiten bisher nicht aufgetreten. Die 
Verwendung von Sauerstoff beim Ausschleusen der 
Arbeitnehmer hat sich als sehr günstig erwiesen . 

Im Rahmen der Bemühungen, gesundheitsschäd­
liche Stoffe soweit als möglich durch weniger schäd­
liche oder unschädliche Stoffe zu ersetzen, wie dies 
auch das Arbeitnehmerschutzgesetz verlangt, gilt 
die besondere Aufmerksamkeit auch den krebs­
erregenden Stoffen. Nach Vorberatungen im Jahre 
1973 nahm die Allgemeine Konferenz der Internatio­
nalen Arbeitsorganisation anläßlich ihrer 59. Tagung 
in Genf im Jahre 1974 das Übereinkommen (Nr. 139) 
über die Verhütung und Bekämpfung der durch 
krebserzeugende Stoffe und Einwirkungen verur­
sachten Berufsgefahren und die Empfehlung (Nr.147) 
über den gleichen Gegenstand an. In dem Überein­
kommenist vor allem vorgesehen, daß krebserzeugende 
Stoffe und Ein wirkungen, denen Arbeitnehmer bei ihrer 
Arbeit ausgesetzt sein können, durch nicht krebs­
erzeugende oder weniger chädliche Stoffe oder Ein­
wirkungen zu ersetzen sind und die Anzahl der Ar­
beitnehmer, die solchen Stoffen oder Einwirkungen 
ausgesetzt sind, zu verringern ist . Hier handelt es 
sich vor allem um Asbest, Chromate und Vinyl­
chlorid. 

Entgegen ausländischen Beobachtungen über eine 
Zunahme bösartiger Erkrankungen der Lunge und 
des Rippenfelles durch Asbest beschränken sich diese 
Erkrankungen in Österreich bisher auf vereinzelte 
Fälle; ungeachtet dessen wird der gefährdete P er­
sonenkreis weiterhin sorgfältig überwacht, wobei 
besonderes Augenmerk der Asbestzementherstellung 
und der Weiterverarbeitung dieses Produktes in 
staubtechnischel' Hinsicht zugewendet wird. 

Die Gefahren durch Vinylchlorid betreffen zunächst 
nur die Arbeitnehmer eines Werkes das Polyvinyl­
chlorid herstellt. Krebserkrankungen wurden bisher 
dort nicht beobachtet . 

Eine Gestaltung der Arbeitsbedingungen, die den 
Erfordernissen des Arbeitnehmerschutzes R echnung 
trägt und dabei die jeweiligen besonderen Betriebs­
verhältnisse, aber auch die mit diesen gewonnenen 
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Erfahrungen berücksichtigt, setzt die intensive Mit­
arb it der Bescbäftigten voraus. Diese Mitarbeit 
soll durch di e nach dem Al'beitnehmerschutzgesetz 
in den Betrieb n zu bestellenden icberheitsver­
trauen personen sowie die sicherbeitstechnischen und 
die betriebsärztlieben Dienste erreicht werden. 

Der gesetzlichen Verpfli chtung, betiebsärztliche 
Dien te einzuri chten , haben die Betriebe mit einer 
Beschäftigtenzahl über 750 mit einigen wenigen 
Ausnahmen ent proehen. Im Juli des Berichtsjahres 
war n bei der Arbeitsinspektion 131 Ärzte gemeldet, 
die in 129 Betrieben auf Grund des § 22 d . Arbeit­
n bmerscbutzg setzes als B triebsärzte tätig ·ind. 
Darüber hinau ind 61 Betriebsärzte in Betrieb n 
tätig fw' die eine olcbe Verpfli chtung nicht besteht. 
Dies zeigt die po 'itive Einstellung von B trieben, zu 
einer mögljchst weitgehenden b tri eb 'ärztli chen Be­
t reuung ihrer Arbeitnehmer zu gelangen. Für viele 
Betri b ärzte ergibt sich die Jotwendigkeit iner Ein­
arbeit in da neue Aufgabengebiet, das eine vor­
wiegend prophylaktische Tätigkeit erfordert. In 
verschieden n V ranstaltungen waren die Ärzte­
kamm ern und die Österreichi ehe Gesellschaft für 
Arbeit medizin wie bisher um die Fort- und Weiter­
bildung von Ärzten für ihr betriebsärztlichen Auf­
gaben bemüht. 

Auch icherh itstechnische Di n te wurd n in d n 
in Betracht komm nden Betrieben weitgehend in­
g richtet und auch icherh eit vertrauen per onen 
wurd n bestellt. 

B i der Beurtei lung der bi h rigen '" irk amk it 
der betrieblichen Einri chtungen , in besondere der 
Sich rheitsvert.rauen per onen , muß berück ichtigt 
w rd n, daß si ich in ihr n ues Aufgab ngebiet 
erst einarbeiten mü en. Die fachliche Au bildung 
die"er P ersonen in be onderen L hrgängen wird vor 
all m vom Unfallverhütungsdienst der AJlgemeinen 

nfallversicherungsa,nstalt, zum Teil im Zu ammen­
wirk n mit Wirt chaftsförderung in titut n, vorge­
nomm n ; an den Ausbildung 'veranstaltullgen wirk­
t~n auch Organe der Arbei t in pekt ion mit. nter 

m. tänd n wird die Ausbildung d I' Sicherheit -
vertrauensper onen auch in el en B tri eb n selb 't 
durchg führt. 

Der Aufbau einer Ausbildung von Sich rheits­
vertrauen personen in in m Großbetri b oll kurz 
geschildert werden. D I' zu verm ittelnde toff wird 
in 28 Kapitel aufgeteilt und 180 Feinziele erarbeitet , 
die jeder Teilnehmer erreichen ·oBte. J edem die er 
F einziele wurde eine Prüfungsfrage zugeordnet ; in 
zwei Zwischentest s und einem umfangreichen End­
test wurde jeweils überprüft, ob das Lehrziel erreicht 
werden konnte. Als Unterri chtsbehelf wurden zahl­
reiche Diaposit.ive angefertigt und im Werk ein 
einstündiger F ernsehfilm zur Wi dergabe mi t einem 
Vid o-R ecorder aufg nommen. verheadproj ktion, 
Fa)] tudien, R ollenspiele, Gruppenübungen und ein 
Dia-Quiz über spezielle b triebliehe icherh itsteeh­
nische Fragen waren weitere Mi ttel d I' n t rricht -
gestaltung. Die schon erwähnten Tests ergaben, daß 
am 1 tzten Tag des einwöchigen Kur es den Teil­
nebmern 70 % bis 95 % de angebot.enen Wi sen -
stoffes geläufig wal'. 
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Bei den Amtsbandlungen in den Bet rieben sind 
die Arbeitsinspektorenin erster Linie um eine den 
Arbeitnehmerschutzvorschriften ent prechende Ge-
talt ung der Arbeitsbedingungen bemüht. I m Be­

richt jahr ergaben sich 152.854 Beanstandungen auf 
unfa)]teehni chem und arbeitshygienischem Gebiet 
(im Jahre 1973 162 .606). Dies stellt gegenüber dem 
Jahre 1973 einen Rückgang um rund 6 % dar; auch 
bei den B anstandungen hinsichtlich der Arbeits­
maschinen und der allgemeinen Mängel sowie in 
bezug auf die Schutzmaßnahmen bei der Kraft-
rzeugung und Kraftübertragung zeigt sich in 

Rückgang. Im Berichtsjahr bzw, im Jahre vorher 
ntfielen im Durch chnitt auf eine In pektion 1·34 

bzw. 1·44 Bean tandungen. Auch durch die Erhe­
bung bem rkenswerter nfälle sind die Arbeits­
in 'pektorate bestrebt, zur Verbesserung und ' Veiter­
. ntwicklung von Unfallverhütungsmaßnahmen bei­
zutragen. Im J ahre 1974 wurden von den Arbeit -
in pektoren 6384 (6115) Unfallerhebungen durch­
g führt ; überdie nahmen an 11 (15) kommis ionel­
len nfallerhebungen Arbeitsin pektoren teil. 

Verwendungsschutz 
Die Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer 

b i ihrer beruflichen Tätigkeit., die nicht den t ech­
ni ehen und arbeitshygienischen Schutz betreffen , 
über den bereits eingehend berichtet wurde, werden 
untcr dem Begriff Verw ndungl:' chutz zu ammen­
gefaßt. Für diesen Bcreich besteht eine R eihe ge-
etzlicher R egelungen; e inrJ die vor a)]em solche 

zum Schutz der Kinder, jugendlicher und weibli cher 
Arbpitnehmer sowie w('rdender und stillender Mütter. 
Weitere R egelungen betreffen insbesondere den 

chutz der Lehrlinge, den Arbr itszeitschutz, den 
Bäckereiarbeiter chut.z, die Sonn- und F eiertag ­
ruhe sowie den Schutz der in H eimarbeit Beschäf­
t igten , 

Die soziale Lage im Brreich de Verwendungs-
chutze kann an H and der Zah l der Beanstandun­

gen d I' Arbeit inspektoren bei Amtshandlungen in 
den Betrieben beurteilt werden. Im Jahre 1974 
waren es einschließlich der Heimarbeit 17.803 Üb r ­
tretungen (gegenüber 14.490 zuzüglich 3100 in der 
Heimarbeit im Jahre 1973); dies stellt einen Anstieg 
im J ahre 1974 um etwa 1,2% dar , gegenüber einem 
Rückgang um 11,6 % im Jahre vorher, wobei del' 
Umfang der Inspektion tätigkeit im Berichtsjnhl' 
gegenüber jenem von 1973 um etwa 0'5 % größer 
war. 

Im nachfolgenden wird ein Überbli ck über ein­
zelne Gebiete des Verwendungsschu tz s in den vel'­
chiedenen Bereichen gegeben . 

B e chäftigung von Kind ern und 
jug ndli c h e n Arb eitne hm ern 

nzulä sige Kinderarbeit wurde im Berichtsjahr 
in 151 Fällen (212 im Jahre 1973) festgestellt, 
davon 62 (77) in Betrieben des Gast- und Schank­
gewerbes, 26 (31) in H andelsbetrieben, 17 (20) in 
Nahrungs- und Genußmittelbetrieben owie 15 (36} 
im Bauwesen und in Bauhilfsbetrieben . Gegenüber 
1973 ergab sich eine Abnahme der Beanstandungen 
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wegen unzulässiger Kinderarbeit um 61 Fälle, d. s. 
rund 29%. Darunter fällt auch der Rückgang der 
Beschäftigung von Kindern in den Schulferien 
zwischen dem 8. und 9. Schuljahr. 

In 302 (296) Fällen wurde unzulässige Nacht­
arbeit von Jugendlichen festgestellt. Gegenüber 1973 
bedeutet die eine Zunahme um 6 F älle oder 2%, 
während im Jahre 1973 ein Rückgang um 6,3% 
zu verzeichnen war. Auf die Betriebe des Gast- und 
Schankgewerbes entfielen 172 (155) sowie auf die 
Nahrungs- und Genußmittelbetriebe 93 (98) Fälle, 
d. s. 57,0 % (52,3 % ) bzw. 31 % (33 '1% ). Nach einem 
Rückgang der verbotenen Nachtarbeit Jugendlicher 
in Betrieben des Gast- und Schankgewerbes im 
Jahre 1973 ergab sich nun im Berichtsjahr wieder 
e in Anstieg. 

Die Zahl der übertretungen der Vorschriften 
über die Arbeitszeit von Lehrlingen unterlag in den 
letzten Jahren nur geringen Schwankungen. Im 
Berichtsjahr ergab sich insge amt eine Zunahme 
um 0,7 % , im Gast- und Schankgewerbe jedoch eine 
Abnahme um 6,3 % . Auf die Betriebe des Gast­
und Schankgewerbe entfielen nahezu 39'7% (43 % ) 
d er Beanstandungen . Die folgende Tabelle zeigt die 
Entwicklung, wobei hinsichtlich des Gast- und 
Schankgewerbes auf die be onderen Bemühungen 
d er Arbeitsinspektion im Zusammenwirken mit den 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeit­
nehmer hinzuweisen ist. 

Beans tandungen hins ichtlich der 
Arbeitszeit von Lehrl ingen 

Jahr 

1974 .. .... ... . " 1 
1973 . . .... .. ... . 
1972 ...... . .... . 

Gesamtzahl 

1.604 
1.593 
1.968 

davon im Gast- und 
Schankgewerbe 

636 
679 
982 

Auch bei der Gesamtzahl der Beanstandungen 
auf dem Gebiete des Lehrlingsschutzes ergab sich 
e ine leichte Zunahme; es ergaben sich 4383 (4344) 
Beanstandungen . In diesen Zahlen sind auch die 
Beanstandungen hinsichtlich del' Arbeitszeit der 
Lehrlinge enthalten. Auf die Betriebe des Gast­
und Schankgewerbes entfielen im Berichtsjahr 1240 
(1261) Beanstandungen, Die Ausbildung der Lehr­
linge gab in 319 (266) Fällen Anlaß zu Beanstan­
dungen ; 70 (48) Fälle ergaben sich in Betrieben 
des Gast- und Schankgewerbes; auf die Problematik 
der Ausbildung von Lehrlingen in Supermärkten ist 
hinzuweisen. Die Entwicklung hinsichtlich der Be­
anstandungen ist der anschließenden Darstellung 
zn entnehmen. 
Bunst~ndu"grn 
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Lebrlingsschutz; Bea.nsta.ndungen 

Bei Betriebsbesichtigungen durch Arbeitsinspek­
toren wurden im Benchtsjahr insgesamt 127.298 
jugendliche Arbeitnehmer erfaßt, davon 80.873 
männliche und 46.425 weibliche. Im Jahre 1973 
waren es 119.967, davon 75.699 männliche und 
44.268 weibliche jugendliche Arbeitnehmer . 

B esc häftigung wei blich e r Arbeitnehm e r 
Die Zahl der Beanstandungen wegen Übertretung 

des Verbotes der Nachtarbeit der Frauen betrug 
114 (146 im Jahre 1973) ; damit ergab sich im 
Berichtsjahr ein Rückgang um 21'9 % (23,2 % ). Es 
muß jedoch getrachtet werden, die Fälle verbotener 
Nachtarbeit von Frauen noch weiter zu verringern. 
Die folgende Tabelle zeigt die Zahl der Beanstan­
dungen wegen verbotener Nachtarbeit von über 
18 Jahren alten weiblichen Arbeitnehmern und von 
Jugendlichen in den letzten Jahren. 

Zahl der Beanstand ungen betreffend 
Nachtarb eit 

J ahr 

1974 .. ..... . . . . ' 1 
1973 .... . .. , . .. . 
1972 .... . .. . .. . . 

Arbeitnehmerinnen 
über 18 Jahre alt 

114 
146 
190 

J ugendliche 

302 
296 
316 

Die größte Zahl von Beanstandungen wegen ver­
botener Nachtarbeit von Arbeitnehmerinnen ergab 
sich wie in den Jahren vorher in den Nahrungs­
und Genußmittelbetrieben mit 45 (38); es folgen 
mit je 12 (14) die Handelsbetriebe und die Betriebe 
des Reinigungswesens sowie die Betriebe des Gast.­
und Schankgewerbes mit 11 (28) Bean tandungen. 

Hinsichtlich der Betriebe des Gast- und Schank­
gewerbes ist noch darauf hinzuweisen, daß Arbeit­
nehmerinnen in solchen Betrieben, soweit ihre Be­
schäftigung nicht bereits an sich auf Grund des 
Bundesgesetzes über die Nachtarbeit der Frauen 
vom Verbot der Nachtarbeit ausgenommen ist, 
auch während der Nachtzeit beschäftigt werden 
dürfen, wenn die tägliche ununterbrochene Ruhe­
zeit mindestens elf Stunden beträgt. Es kommt 
daher nur dann zu einer Beanstandung, wenn die 
Ruhezeit weniger als elf Stunden beträgt. 

Vom Verbot der Nachtarbeit wurden im Berichts­
jahre 144 (138) Ausnahmen erteilt bzw. Anzeigen 
zur K enntnis genommen, davon betrafen 37 (15) 
Betriebe der Eisen- und Metallgewinnung und -be­
arbeitung, 14 (14) Textilbetriebe sowie 35 (34) 
Nahrungs- und Genußmittelbetriebe. Der Großteil 
dieser Ausnahmen bzw. Anzeigen betraf mit 54 
(58) das Reinigungspersonal. 

Im Herbst des Berichtsjahrs wurde von der 
Arbeitsinspektion eine Konferenz über Angelegen­
heiten des Schutzes der in Heimarbeit Beschäftig­
ten, des Mutterschutzes und der Frauenarbeit abge­
halten, an der auch Vertreter der Interessenorganisa­
tionen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer teil­
nahmen. Bei dieser Konferenz wurden die ange­
führten Bereiche betreffende Fragen des Schutzes 
weiblicher Arbeitnehmer eingehend erörtert und 
dadurch auch zur weiteren Entwicklung des sozialen 
Fortschrittes beigetragen. 
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Mutte r schutz 
Bei den Arbeitsinspektoraten langten im Jahre 

1974 13.899 (3642 im Jahre vorher) Meldungen 
über werdende Mütter ein. Diese starke Zunahme 
erklärt sich daraus, daß seit Inkrafttreten der 
Jovelle im Apri l 1974 zum Mutterschutzgesetz der 

Arbeitgeber verpfli chtet ist, unverzüglich nachdem 
er K enn tnis von der Schwanger 'chaft einer Arbeit · 
nehmerin (Heimarbeiterin) erlangt hat oder wenn 
er eine kas enärzt li che Bescheinigung darüber ver · 
langt hat , unverzügli ch nach Vorlage dieser Be· 
cheinigung hievon dem zuständigen Arbeit inspek. 

torat Mitteilung zu machen . 

Auf Grund der bei den Arbeit in pektoraten ein · 
gelangten Meldungen über werdende Mü tter owie 
bei Betrieb besicht igungen und anderen Amtshand· 
lungen führten Arbeitsinspektoren in 4288 (3321 ) 
Betrieben 8982 (5858) besondere Erhebungen in 
Mutter chutzang legenheiten durch, wobei 85 0 
(4917) Arbeit plätze von Al'beit nehmerinnen, die 
den Be timmungen de Mutter chu tzgesetzes unter · 
liegen , überprüft wurden . Damit wurden auch 
weitere 3126 (1905) gleichart ige Arbeitsplätze rfaßt. 
Bei den Betrieb be ichtigungen wurden 1203 (1293) 
werdende und t ilJende 1ütter erfa ßt ; in ge amt konn· 
t en für 14.179 ( 965) werdende und stillende Mütter 
Belange des Mutter chutzes wahrgenommen werd n . 

Bei den Amtshandlungen der Arbeitsin p ktoren 
ergaben ich auf dem Gebiet des Mutterschutze 
1700 (881 ) Bean. tandungen ; davon bei besonderen 
Erhebungen 962 (6 1). Berücksichtigt man die be· 
deutende Zunahme der Zahl der be on deren Erhe· 
bungen 0 ergibt ich , daß di e Zahl der im Durch· 
schni tt auf 100 solcher Erhebungen entfall nden 
Beanstandungen von rund 11 ·6 im J ahre 1973 im 
folgenden J ahr nur rund 10·7 betragen hat. Von 
den Bean tandungen bei be onderen Erhebungen 
betrafen 549 (422) da tehverbot nach § 4 Ab .2 
li t . b, 108 (53) das Bewegen von La ten nach 
§ 4 Ab . 2 lit. a und 39 (38) ge. 'undheits chädli che 
Einwirkungen nach § 4 Abs. 2 lit. c und d de 
Mutter chu tzge etzes . 

Der folgenden Darstellung ist die Entwicklung 
hinsichtli ch der besonderen Erhebungen und Bean· 
tandungen auf dem Gebiete des Mutterschutzes 

zu entnehmen . 
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Die Arbeitsinspektionsärzte führten in Angelegen. 
heiten des Mutterschutzes in 704 (711) Fällen ärzt· 
liche Untersuchungen oder Begutachtungen durch 
und stellten für 638 (614) Arbeitnehmerinnen 664 
(660) Zeugnisse nach § 3 Abs. 3 des Mutterschutz· 
gesetzes au . Somit hat sich sowohl die Zahl der 
Arbeitnehmerinnen , f ür die ein 'olche Zeugni aus· 
gestellt wurde, al auch die Zahl der Zeugnisse 
gegenüber dem Jahre vorher erhöht, wobei jedoch 
die Zunahme im J ahre 1974 geringer war als 1973. 
F erner wurden von Amtsärzten bei Bezirksverwal· 
t ungsbehörden 394 (253) solche Zeugnisse für Arbeit· 
nehmerinnen au ge teilt , die in der Aufsicht der 
Arbeit in pekt ion unterliegenden Betrieben beschäf· 
t igt werden ; außerdem wurden für 57 (97) Arbeit­
nehmerinnen von Betri eben, die ni cht der Aufsicht 
der Arbeitsinspektion unterli egen , derartige Zeug. 
ni e au gestellt. Von diesen 451 (350) Zeugnissen 
ent fielen auf die we t lichen Bunde länder 225 (173) , 
auf die Bunde länd r teiermark und K ärnten 56 
(15) und auf Wien , Niederö terreich und Burgen· 
land 170 (162). Auch hin 'icht lich der Tätigkeit der 
Amt ärzte a uf die cm Gebiet ist eine deutliche 
Zunahme fe t zustellen . Dies i ,t insbesondere in 
jenen Bundesländern bzw. Bezirk hauptmann chaf­
ten der F all , in denen kein Ar beitsinspekt ion arzt 
seinen Amt 'it z hat . Die Tät igkeit der Amtsärzte 
in die em Bereich des ilutterschutzes stellt eine 
we entliche Unterstützung der Arbp. itsin pekt ion . 
ärzte dar. 

Die Entwicklung hinsichtlich der von den Arbeit· 
in pekt ion ärzten au gestellten Zeugnisse in den 
Jahren seit 1962 i t dcr folgenden Darstellung zu 
entnehmen : 

600 ~ r-... /, -.... 
./ - ." 

........ ~ ... , 
/. .. ;' ~ -
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400 
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1962 64 66 68 70 72 74 Jahr 

- -- Zahl der Zeugnisse - - - Zahl der Arbeit· 
nehmerinnen 

Von Arbeitsinspekt ionsärzten gemäß § 3 Ahs. 3 des Mutter· 
schutzgesetzes au sgest ellte Zeugnisse 

Der weitau häufigste Grund für die Aus ·tellung 
der Zeugnisse sind nach den Beri chten der Arbeits· 
inspek t ionsärzte und der Amtsärzte die habituelle 
AbOl,tu neigung und der drohende Abortus; die 
drohende Frühgeburt bildet die zweite wichtige 
Indikation . Der Rest entfällt auf verschiedene 
Indikationen , von welchen schweres Schwanger. 
schaft erbrechen , tarke Krampfaderbildungen und 
Ödeme, neuralgi che Beschwerden und Krei lauf· 
störung n die bedeutendsten für die Ausstellung 
der Zeugni e bilden . 
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Diese Aufgliederung zeigt, daß wie bisher beson­
dere Aufmerksamkeit den sogenannten Risiko­
schwangerschaften zugewendet wird. Für sie gilt 
im allgemeinen der Grundsatz, daß trotz poly­
valenter Ursachen gefährdende Einflüsse, die sich 
aus der Fortsetzung der Tätigkeit ergeben können, 
durch f:in Beschäftigungsverbot ausgeschaltet 
werden . 

Die am 1. April 1974 in Kraft getretene Novelle 
zum Mutterschutzgesetz brachte wesentliche Fort­
schritte auf dem Gebiete des Mutterschutzes. Hier 
sind vor allem die Meldepflicht der Arbeitgeber bei 
Beschäftigung werdender Mütter an das Arbeits­
in pektorat a.nzuführen, wodurch eine gezielte Kon­
trolle der Einhaltung des Mutterschutzgesetzes 
ermöglicht wird ; ferner die Verlängerung der Schutz­
fri sten vor und nach der Entbindung und die Ver­
be serungen bei den Beschäftigungsverboten sowie 
die Erweiterung der Aufzählung dieser Verbote. 
So sind unter dem Begriff " tändiges Stehen" nun 
auch Arbeiten erfaßt, die in ihrer stati chen Be­
la tung Arbeiten gleichkommen, die überwiegend 
im Stehen verrichtet werden. Arbeiten, bei denen 
durch ein gesteigertes Arbeit t empo ein höheres 
Entgelt erzielt werden kann, sind nach dem fünften 
Schwangerschaftsmonat verboten; bis zum Ablauf 
dieser Frist sind sie dann verboten, wenn die Kräfte 
der werdenden Mutter überfordert ind. Das Verbot 
der Beschäftigung auf Beförderungsmitteln gilt für 
die gesamte Dauer der Schwangerschaft. Durch 
diese Neuregelungen ergibt s ich ein F ortschritt in 
arbeitsmedizinischer Hinsicht . 

Ar bei tsz e .i t 

N ach den Berichten der Arbeitsinspektorate ist 
das Ausmaß der Mehrarbeit im Berichtsjahr zurück­
gegangen. Im Zuge der Arbeit zeitverkürzung ver­
suchten manche Betriebe eine Vier-Tage-Woche 
einzuführen; auch zeigten sich verstärkte Bemühun­
gen um von den Arbeitszeitvorschriften abweichende 
Pausenregelungen . F erner ww·de in weiteren Büro­
betri eben und -abteilungen die gleitende Arbeits­
zeit cingeführt . 

Übertretungen von Arbeitszeitvorschriften führ­
ten im Bericht·sjahr zu 4560 Beanstandungen (ge­
genüber 4664 im Jahre vorher) . Von diesen Bean­
standungen entfielen 1225 (1320) auf Bet riebe des 
Verkehrs, 1029 (1061) auf Betriebe des Gast- und 
Schankgewerbes und 518 (468) auf das Bauwesen 
und die Bauhilfsbetriebe. 

Bei der von Arbeitsinspektoren gemeinsam mit 
Organen der öffentli chen Sicherheit durchgeführten 
Kontrolle von 7349 (7764) Kraftfahrzeugen auf der 
Straße wurden erhebliche Arbeitszeitüberschreitun­
gen festgestellt . Das F ehlen einer Sanktion gegen 
Kraftfahrer und Beifahrer wirkt sich nachteilig au . 
Besondere Aufmerksamkeit wurde dem grenzüber­
schreitenden Verkehr zugewendet. 

Bei den Arbeit sinspektoraten sowie beim Zentral­
Arbeitsinspektorat langten im Berichtsjahr 885 (661) 
Ansuchen oder Anzeigen über Ausnahmen vom 
Arbeitszeitgesetz ein . Diese Ausnahmen betrafen 

53 .082 (64.533) der insgesamt 234.102 (243.579) in 
diesen Betrieben beschäftigten Arbeitnehmer. Von 
den Ausnahmen bezogen sich allein 425 (408) auf 
Betriebe der Eisen- und Metallgewinnung und 
-bearbeitung. 

Bäck e r e i ar b e i t e r s ch u tz 

In Betrieben , die dem Bäckereiarbeitergesetz 
unterliegen , wmden neben den Betriebsbesichtigun­
gen im Berichtsjahr 4796 (im Jahre 1973 5162) 
Erhebungen zur Nachtzeit durchgeführt, wobei 1197 
(1162) Übertretungen des Bäckereiarbeitergesetzes 
festgest ellt wurden. Im Dmchschnitt entfiel auf 
etwa 4 (4·45) Kontrollen eine fe tgestellte Über­
t retung; damit war die Entwicklung im Jahre 1974 
noch ungünstiger als im Jahre 1973, wie der ge­
strichelten Linie in der anschließenden Darstellung 
zu entnehmen ist . 
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Übertretung des Verbotes der Nachtarbeit in Bäckerei­
betrieben 

Sonn- und Fei e rtag s ruh e 

Im Berichtsjahr wurden 804 (778 im Jahre 1973) 
Übertretungen der Vorschriften über die Sonn- und 
Feiertagsruhe ermittelt . Davon entfielen 508 (472) 
auf das Gast- und Schankgewerbe. Die Zahl der 
Übertretungsfälle stieg insge amt um 3·3 % und im 
Gast- und Schankgewerbe um 7·6 % an. Demgegen­
über war im Jahre vorher ein Rückgang um 11·5 % 
bzw. 11·1 % festzust ellen . Die schon in den voran­
gegangenen Berichten über die oziale Lage aufge­
zeigten Schwierigkeiten hinsichtlich der Sonn- und 
F eiertagsruhe best ehen weiter . Sie ergeben sich 
einerseit vor allem aus der technologischen Ent­
wicklung und andererseits aus dem Wunsch der 
Arbeitnehmer, auf entlegenen Baustellen Dekaden­
arbeit einzuführen. 

V e rw e ndung sschutz im Ga s t- und Schank­
gewer b e 

Von Arbeitsinspektoren wurden im Berichtsjahr 
10.572 (9850 im Jahre vorher) Hotel -, Gast- und 
Schankgewerbebetriebe überprüft ; in diesen waren 
18.065 (16.525) männliche und 39.651 (38.279) 
wei bliche erwachsene sowie 4170 (38"*9) männJiche 
und 3468 (3354) weibliche jugendliche Arbeitnehmer, 
insgesam t. 65.354 (62 .007) Arbeitnehmer, beschäftigt. 
Die Zahl der Beanstandungen blieb mit 3750 (3712) 
beinahe unverändert . E s entfielen 9·41 % (8·84 % ) 
der inspizierten Betriebe und 4 % (3·9 %) der bei 
Betriebsbesichtigungen in gesamt erfaßten Arbeit­
nehmer auf das Gast- und Schankgewerbe. 
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chon den vorstehenden Ausführungen über inige 
Bereiche de Verwendungsschutzes i t zu entnehmen , 
daß ein überdurch chnittlich hoher Prozentsatz an 
Bean tandungen auf die Betriebe de Gast- und 
Schankgewerbe entfällt . Bei ill em Anteil von 
9,35 % (9 % ) an der Zahl der Insp ktioneo entfielen 
auf die Betriebe de Gast- und Schankgewerbe 
3750 (3712) Bean tandungen, d. . etwa 24,6 % 
(25,6 % ) allel' Beanstandungen auf dem Gebiete des 
Verwendungsschutzes. Ein überdurchschnittlicher 
Anteil von etwa 28'7 % (29 % ) entfällt auch auf 
das Lehrling 'we en , wob i von den Beanstandungen 
hin ichtlich Arbeit zeit der Ant il 39'7 % (42,5%) 
und in bezug auf nterkünfte 30 % (3 ,6 % ) b trägt . 
Wi di se Au führungen zeigen, 'ind in den Be­
trieben de Ga t- und chankgew rbe we entliche 
Verbe serungen hinsichtlich der Einhaltung der 
Vor chriften de Verwendung 'chutze' unb dingt 
erforderUch . Dazu b darf e auch der Mitwirkung 
der Interes envertretungen der Arb itgeber und 
der Arbeitnehmer. 

H e im a rb eit 

B i den Arbeit in pektoraten waren im Bericht -
jahr 1710 (1 42 im J ahre vorher) Auftraggeb 1', 

13.099 (14.711) H im arbeiter und 374 (475) 

Zwischenmeister vorgemerkt. Gegenüber 1973 nahm 
die Zahl der Auftraggeber um 132, die Zahl der 
Heimarbeiter um 1612 und oie der Zwischenmei tel' 
um 101 ab. Die nachfolgende Aufstellung zeigt die 
Entwicklung in den letzten drei J ahren . 

Z ahl d e r bei den Arbeitsin pektoraten vo r­
gemerkten A uftr aggebe r, H imarb eit e r und 

Z wi se h e n m e is te l' 

Jahr Auftraggeber H eimarbeiter I Zwischen meister 

1974 . . ......... . 
1973 .......... .. 
1972 .... . . . .... . 

1.710 
1.842 
1.812 

13.099 
14.711 
15.370 

374 
475 
630 

Neben den Überprüfungen bei Auftraggebern, 
Heimarbeitern und Zwischenlllei tern wurden von 
den Arbeitsinspektoren noch 212 (383) weitere Amts­
handlungen in Heimarbeitsangel genheiten durch­
geführt. Der Umfang der Überprüfungstätigkeit 
der Arbeit in pektOl'ate im Berichtsjahr mit den 
Vergleich zahlen der Jahre 1972 und 1973 ist der 
folgenden Tabelle zu entnehmen . 

überprüfungstätigkei t 

überprüfte 
Anzahl der bel den überprüften Auftraggebern 

beschäftigten 
Jahr 

" 

I Heimarbeiter I Auftraggeber H eimarbeiter ZwIschenmeIster 1---==';'-"'':''::'':'''_--
männlich I weiblich 

ZwIschenmeIster 

männlich I welbllcb 

1974 ...... . ............ . 
1973 ....... . . .... .. ... . . 
1972 .. ... . ... ..... ..... . 

85 
963 
990 

2.901 
3.618 
3.846 

Im Bericht jahr mußten die Arbeit inspektorate 
192 (237) Auftraggeber zur Nachzahlung von in -
gesamt 813.891 S (950.163 ) auffordern. Der Jach­
zahlung betrag war damit kleiner als im Jahre 
vorher, der durchschnittliche Jachzahlungsbetrag 
lag jedoch mit rund 4239 S je Auftraggeber über 
jenem des Jahres 1973 mit 4009 S. Diese Zahlen 
zeigen, daß dem Entgelt chutz in der Heimarbeit 
be onderes Augenmerk zugewendet werden muß. 
Nachfolgende Tabelle enthält zum Vergleich auch 
die n t prechenden Zahlen der Jahre 1973 und 1972. 

1974 
1973 
1972 

Jahr 

Nachzahlunge n 

Zahl de.r zu 
NaChzahlungen 
aufgeforderten 
Auftraggeber 

192 
237 
264 

umme der 
Nachzahiungs­
beträge in 

813.891 
950.163 

1,001.142 

Durchschnitt­
licher Nach­

zahiungsbetrag 
Je A'f~sggeber 

4.239 
4.009 
3.792 

Von den Arbeit inspektoren wurden im Berichts­
jahr insgesamt 2548 (3100) Übertretungen von Vor­
schriften zum Schutze der in Heimarbeit Beschäftig-

112 

109 
156 
128 

231 
359 
350 

7.074 
8.960 

10.823 

78 
131 
152 

105 
117 
229 

ten fe tgestellt . Die Zahl der wesentlichen Über­
tretung n ist mit den Vergleich zahlen der Vorjahre 
der an chließenden Tabelle zu entnehmen. 

B ea n sta ndun gen auf d e m Gebiete d er 
H eimar b eit 

1974 1973 1972 

Insgesamt ..... . . . .... .... 1 2.548 3.100 3.334 

Listenführung .... . . ....... 504 488 545 
Bekanntgabe der Arbeits· 

und Lieferbedingungen ... 25 28 36 
Abrechnungsbuch .. . ....... 971 1.036 1.268 
W artezeit . ... .. ........... 2 30 7 
Entgeltschutz .......... .. . 91l 1.255 1.343 
Sozialversicherung .. . ...... 11 46 23 

Vor allem in den Berichten über die Jahre 1970 
und 1971 wurde auf mißbräuchliche Werbemethoden 
für Heimarbeit durch Inserate in Tageszeitungen 
hingewiesen. Auch im Berichtsjahre sind den 
Arbeitsinspektoraten wieder Fälle dieser Art be­
kanntgeworden; es wurde Anzeige erstattet. 
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VERKEHRS-ARBEITSINSPEKTION 

Nach den Bestimmungen des Verkehrs-Arbeits­
inspektionsgesetzes obliegt die Wahrnehmung des 
gesetzlichen Schutzes der Arbeitnehmer bei den 
Eisenbahnunternehmen, der Post- und Telegraphen­
verwaltung, jeweils einschließlich deren Kraftfahl'­
betrieben, der Binnenschiffahrt und der Luftfahrt 
dem Bundesministerium für Verkehr, Verkehrs­
Arbeitsinspektorat. 

Die nachstehenden Ausführungen, die einen allge­
meinen Überblick geben, stützen sich auf die Tätig­
keit und die Wahrnehmungen der Verkehrs-Arbeits­
inspektion . 

Am Ende des Jahres 1974 hatte da Verkehrs­
Arbeitsinspektorat bei 11.255 Betrieben, in denen 
163.849 Arbeitnehmer beschäftigt wurden, die Be­
lange des Arbeitnehmerschutzes wahrzunehmen . 
Damit ergab sich bisher die größte Zahl von Arbeit­
nehmern im Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeits­
inspektion, einer Zahl, die nunmehr mit rund 20 % 
über jener des Jahres 1953 (135.343 Arbeitnehmer) 
liegt. Die nähere Aufgliederung sowie eine zusam­
menfas ende Darstellung der Zahl der Arbeitnehmer 
sowie die Größe, Verteilung und Zahl der Betriebe 
ist aus dem Tabellenanhang, Seite 170, ersichtlich. 

I m Berichtsjahr wurden von den Verkehrs­
Arbeitsinspektoren 4917 Betriebe inspiziert . Davon 
wurden 4720 Betriebe einmal, 197 Betriebe mehr 
als einmal besucht und hiebei die Einhaltung der 
zum Schutze der Arbeitnehmer erlassenen Vor­
schriften und behördlichen Verfügungen für ins­
gesamt 11 1.069 Arbeitnehmer überwacht . Von diesen 
waren 97 .010 männliche und 11.309 weibliche 
Arbeitnehmer, sowie ferner 2708 männliche und 
42 weibliche Arbeitnehmer, die unter die Begriffs­
bestimmung Jugendliche im Sinne des Bundes­
gesetzes über die Beschäftigung von Kindern und 
Jugendlichen fallen. 

Eine Betrachtung der Entwicklung der Inspek­
tionstätigkeit zeigt, daß es im Jahre 1974 gelang, 
sowohl hinsichtlich der Zahl der besuchten Betriebe, 
der Zahl der Besichtigungen und der Zahl der 
Arbeitnehmer, für die Belange des Arbeitnehmer­
schutzes in den inspizierten Betrieben wahrgenom­
men werden konnten , jeweils durchwegs diesbezüg­
liche Größtwerte in der bisher fast ein Vierteljahr­
hundert umfassenden Tätigkeit der Verkehrs­
Arbeitsinspektion zu erreichen . 

Bei den von den Verkehrs-Arbeitsinspektoren im 
Berichtsjahr in den Betrieben durchgeführten 5114 
(1973 : 5068) Inspektionen ergaben sich, parallel 
zur höheren Zahl durchgeführter Besichtigungen 
eine erhöhte absolute Zahl der bei diesen getroffenen 
unfalltechnischen, arbeitshygienischen und den Ver­
wendungsschutz betreffenden Beanstandungen. 
(1974 : 15.698, 1973 : 14.342). 

Wesentlich größere Aussagekraft jedoch besitzt 
die Durchschnittszahl der pro Inspektion getroffenen 
Beanstandungen, die im Laufe einer mehr als zwei 
Jahrzehnte umfassenden Tätigkeit der Verkehrs­
Arbeitsinspektion von einem im J ahr 1953 über 

8 

vier liegenden auf einen im Berichtsjahr bei drei 
liegenden Wert absank, was für eine wesentliche 
Verbesserung der arbeitnehmerschutzmäßigen 
Situation im Wirkungsbereich der Verkehrs-Arbeits­
inspektion spricht. 

Die getroffenen Bean tandungen sind in der 
Mehrzahl t echnischer Natur und verteilen sich auf 
die einzelnen Gruppen wie folgt: 

1974 

Betrieb räume und Arbeitsstätten 8.463 
Allgemeine Mänge.l . .. .......... . 2.266 
Krafterzeugung und Kraftübertra-

gung . .. .. .. .. ......... .. . . .. _ 750 
Arbeitsmaschinen für die Herst el-

lung, Bearbeitung und Lagerung 
von verschiedenen Stoffen . . . . . . 896 

Fördermaschinen (-einrichtungen) . . 315 
F ehlverhalten bei verschiedenen 

Arbeitsverrichtungen . . . . . . . . . . . 74 
Spezielle Eisenbahnanlagen und 

-einrichtungen .... . .... . . . . ... . 2.791 
Fahrzeuge .. ... ........ . .... . ... 113 
Beanstandungen auf dem Gebiete 

1973 

7.473 
2. 109 

705 

831 
219 

176 

2.637 
159 

des Verwendungsschutzes . . . . . . . 30 33 
-----
15.698 14.342 

Einen Überblick über die Tätigkeit der Verkehrs­
Arbeitsinspektion in den Jahren 1960 bis 1974 zeigt 
nachstehende Darstellung, in der die Anzahl der 
durchgeführten In pektionen, die Zahl der dabei 
erfaßten Arbeitnehmer und die Zahl der vorge­
nommenen Beanstandungen aufgezeigt wird. 

If 1000 

Bunst~ndung ~" 

1/nsPdtiontn 

I I . I . Arh/tnthmtr 
I 

I i 
I ,j 
I . 

! 150 

I I 
I 71 

15-1 

I i 
I i 
I 'I 
I i 
I i 

5 • 100 

I ! 
I ! 
I ,1 
I ! 

10-1 

I I 
~x" r-:. I 3J 

I I 
. so 

I ! 
I 2~ t-' I I 
I i 

5-1 

I I~ 
I i 
I i 

/ 

."" 

li'O 6Z 

I 
i.' 

" 
, , , I 

I "-~' 

~ 

! --- ",. r- --
/ '-", ' 

I"- ! 

./ 
.' 

.... -' 

70 7Z " Johl 

Tätigkeit des Verkehrs-Arbeitsinspektorates in den Jahren 
1960-1974 

113 

III-23 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 113 von 270

www.parlament.gv.at



Technischer und arbeitshygienischer Arbeitnehmer­
schutz 

Wie schon im Teilkapitel Verkehrs-Arbeits­
in pektion des Berichtes über die soziale Lage 1973 
angeführt wurde, waren auf Grund des am 1. Jän­
ner 1973 in Kraft getretenen Arbeitnehmerschutz­
gesetzes betriebliche Einrichtungen zu schaffen, die 
den Arbeitgeber b i Durchführung der ihm ob­
liegenden Vorsorge fm' den Schutz der Arbeitnehmer 
unter tützen. Jäher regelt die die Verordnung über 
"Einrichtungen in den Betrieben für roe Durch­
führung de Arbeitnehmer chutze " vom April 1973. 
Hiezu ergab ich für d n Bel' ich der Österreichi ehen 
Post- und Telegraphenverwaltung, b dingt durch 
eine große Zahl örtlich voneinander getrennter Be­
triebe (Dienststellen) und dem Bestehen von für 
die Lenkung des Dienstes die er Dien tstellen regional 
zustänrogen Verwaltung dien t t eIlen (Po t- und 
Telegraphendirektionen bzw. Po t- und Telegraphen­
inspektorat) , die Notwendigkeit, zur bestmöglichen 
Durchführung des Arbeitn hmer chutzes im Be­
reiche der Ö terreichi ehen Po t- und Telegraphen­
verwaltung bweichungen zuzula sen. niese R e­
gelung oll e iner eit ermöglichen, zur be eren 
regionalen reuung ine größere Zahl von icher­
heitsvertrauenspersonen be tellen zu könn n, als e 
§ 3 der Verordnung vorsieht, ohne deshalb den 
P ersonal tand der Po t- und Telegraphenverwaltung 
zusätzlich belasten zu mü en, bzw. wäre ein den 
Vorschriften der Verordnung ent prechender zentra­
ler icherheit au chuß im Bereich d r P o t- und 
Telegraphenverwaltung mit etwa 175 ~1.itgliedern 
zu umfangreich gewesen, um wirksam arb iten zu 
könn n . E empfahl lüch daher, der Organi ation 
der Post - und Telegraphenverwaltuug cut prechend, 
zusätzliche I' gionale icherheit au. chü e am Sitz 
jeder P ost- und T I graphendireHion bzw. d 
P o t- und Telegrapheninsp ktorate zu schaffen, au 
denen Vertreter in einen ntsprechend kleiner ge­
haltenen zentralen Sicherheitsaus chuß entsendet 
werden. Th ematisch gleich wurde auch für den 
Bereich der Ö terreichischen Bundesbahnen ein 
analoge R egelung getroffen , roe, vom Bundes­
mini tel' für Verkehr im Einvernehmen mit dem 
Bund mini. tel' fm' oziale Verwaltung im De­
zember 1973 verfügt , im Bericht jahr effektu iert 
werden konnte. 

Im Arbeitnehmerschutzgesetz i ,t weiters fest­
gelegt , daß zu Tätigkeiten, bei denen die dabei 
Beschäftigten Einwirkungen ausgesetzt ein können, 
roe erfahrungsgemäß di Ge undheit zu schärogen 
vermögen, Arbeitnehmer mcht herangezogen werden 
dürfen, deren Gesundheit zu tand eine derartige 
Beschäftigung nicht zuläßt. Di gilt für Tätigkeiten, 
bei denen infolge der Art der Einwirkung die Gefahr 
besteht, daß Arbeitnehmer an einer Beruf krankheit 
erkranken, für Tätigkeiten, deren u übung mit 
besonderen physischen Bela tungen unter er chw ren­
den Berongungen verbunden i t, und ähnliche Tätig­
keiten . Diese Tätigkeiten ind nunmehr, ent prechend 
dem Al:beitnehmerschutzge etz , durch di Ver­
ordnung vom Dez mber 1973 über roe ge und-
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heitliche E ignung von Arbeitnehmern für bestimmte 
Tätigkeiten festgelegt worden , 

Für die Tätigkeit der Verkehrs-Arbeitsinspektion 
waren ferner roe beiden im Berichtsjahr beschlo enen 
Novellen zum Mutter chutzgesetz wichtig, insbe­
besondere jene Festlegung, wonach der Dienstgeber 
verpflichtet i t, unverzüglich nach Erlangung der 
K enntni der Schwanger chaft einer Dienstnehmerin 
oder, wenn er eine ka sen ärztliche Bescheinigung 
darüber verlangt hat, unverzüglich nach Vorlage 
dieser Bescheinigung hievon dem Verkehrs-Arbeit -
inspektorat Mitteilung zu machen, wodurch eine 
weitgehende Kontrolle seitens der Organe der Ver­
kehrs-Arbeitsinspektion gewährleistet ist. 

Eine weitere wichtige Bestimmung des Mutter­
schutzge etzes stellt da absolute Beschäftigungs­
verbot vor und nach der Entbindung dar. Während 
bisher werdende Mütter in den letzten sechs Wochen 
vor der Entbindung nicht mehr be chäftigt werden 
durften, ist nun eine Frist von acht vVochen vor­
ge ehen. 

Neben diesem ab o luten Beschäftigungsverbot 
enthält das Mutterschutzge etz ein n ganzen Katalog 
relativer Be chäftigung verbote, das heiß t , e wird 
mcht jede Arbeit der werdenden Mutter unter agt 
sondern es werden nur jene Arbeiten verboten, 
roe Gefahr n für Mutter und Kind mit sich bringen . 
Hierher gehört zum Bei piel das Heben von chweren 
Lasten , Arbeiten mit gesundheitsschädigenden 

toffen, Al'beiten mit hoher Fußbeanspruchung und 
ähnliche. Arbeiten im tehen waren nach bi herigem 
R echt hingegen nur dann verboten, wenn ie ein 
tändiges tehen erforderten und auch ein kurz­

f ri tige Sitzen nicht möglich war. ach neuem 
Recht genügt e für das Verbot solcher Arbeiten 
bereit, wenn die rbeit überwiegend im Stehen 
au geübt wird oder wenn es sich um Arbeiten 
handelt, die in ihrer statischen Belastung stehenden 
Arbeiten gleichkommen. Die Beschäftigung auf B -
förderungsmitteln war bi her bis zum vierten 
Schwangerschaftsmonat gestattet, nunmehr i t sie 
bereits ab Beginn der Schwangerschaft verboten. 

Ab chließend wäre noch die im Bericht jahr er­
folgte teilweise .. nderung der Strafbestimmungen 
des Arbeitn hmer chutzge etzes anzuführen. 

U nfäll e 

Die dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat in seiner 
nunmehr mehl' als zwei J a hrzehnte umfassenden. 
Tätigk it zur K cnntni gebrachten Unfälle zeigen 
h in ichtlich der Ge amtzahl der gemeldeten Unfälle, 
die in die em Zeitraum Jahres pitzenwerte von über 
14.000 Unfällen aufwies, ei ne au geprägte ab­
nehmende Tendenz (1970: 9948, 1971: 9935, 
1972: 9417, 1973 : 9350, 1974: 9065). Damit sank 
im Bericht -jahr die Ge amtunfallszahl im Wirkung -
krei der Verkehrs-Arbeitsinspektion auf den bisher 
niedrig ten Wert . Innerhalb von 23 J ahren erhöhte 
ich der Ge. amtarbeitnehmer tand im Wirkung ­

bereich der Verkehrs-Arbeit inspektion um rund 
20 Prozent. Trotzdem zeigt die Kurve der absoluten 
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Za.hlen dEs Unfallgeschehens eine deutlich fallende 
Tendenz , wie sich aus der folgenden Darstellung und 
der Tabelle im Anhang S .. . .. . ergibt. 
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Entwicklung des Gesa.mtunfallgeschehens 

Bemerkenswert ist, daß bei den tödlichen Unfällen 
auf dem Weg zur oder von der Arbeits- oder 
Ausbildungsstätte der prozentuelle Anteil am Ge­
samtunfallgeschehen sich im Verlauf von eineinhalb 
Jahrzehnten etwa verdoppelt hat . 

Die Zahl der Unfälle auf dem Weg zur oder von 
der Arbeitsstätt e verringerte sich von 1575 im Jahre 
1973 auf 1398 im Berichtsjahr. Die Zahl der Unfälle 
auf dem Weg zur oder von der Arbeitsstätte ent­
spricht trotz der Verringerung rund einem Sech t el 
der Gesamtzahl der nfälle. Fast in derselben 
Größ nordnung, mit rund einem Siebentel, li egen 
mit 1229 nfäll n die sonstigen nicht in unmittel­
barem Zusammenhang mit arbeitnehmerschutz­
mäßigen Maßnahmen beeinflußbaren bzw. unabhängig 
v m Betrieb tehenden Unfälle, wie dies typisch etwa 
~olche sind, die sich durch Elementarereignisse und 
Wittel ungseinflüsse eder durch außergewöhnliche 
spezifi che Verkehrsereigni se, beispielsweise Zugs­
oder Autobuskolli sionen, ereignen . Besonders be­
merl,enswert sind auch die Wegunfälle, die sich im 
Dien t der Öst erreichischen Post- und Telegra,phen­
venvaltung ereignen. Im B richtsja,hr ereigneten 
sich so mehr als ein Viertel der Gesamtunfallszahl 
der Öst rreichischen Post- und Telegraphenver­
waltung. BEmerkenswert ist, daß so im Verein mit 
den Unfällen auf dEm Wege zur oder von der Ar­
beitsstätte, der resul tierende Anteil der Wegunfälle, 
also die Unfälle auf dEm Wege zur oder von der Ar­
beitsstätte, bzw. im Dienste außerhalb de Betriebes, 
insgesamt fast die H älfte des Unfallgeschehens bei 
der Öst rreichisch n Post- und Telegraphenver­
wa.ltung, bei Betrachtung aller Unfälle, die in nicht 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb 
bzw. unabhängig von di s m ich ereigneten , mehr 
als die H älfte des GeEamtunfallgeschehens bei der 
ÖstelIeichischen P ost- und Telegraphenverwaltung 
beträgt . Betrachtet man die Ge 'amtzahl aller dem 
Verkehrs-Arbeitsin pektorat im Berichtsjahr zur 
K enntnis ge brachten Unfii lle, entfielen fa st 30 Prozent 
aller Unfälle auf solche, die sich nicht durch un­
mittelbare arbeitnehmerschutzmäßige Maßnahmen 

verhindern lassen bzw. sich unabhängig vom Betrieb 
ereigneten. 
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---- Prozentsatz der Unfälle auf dem W eg zur oder von 
der Arbeitsstätte bezogen auf die Gesamtzahl 
der Unfälle. 

- Prozentsatz der tödlichen Unfälle auf dem W eg 
zur oder von der A rbeitsstätte bezogen auf die 
Gesamtzahl der tödlichen Unfälle. 

Prozentsatz der Unfälle auf dem Weg zur oder von der 
Arbeitsstätte bezogen auf die Gesamtzahl der Unfälle 

Bei den tödlichen Unfällen dominieren die im 
indirekten Zusammenhang mit dem Betrieb stehenden 
Unfälle wesentlich mehr. Die darauf entfallenden 
25 Unfalltoten, also mehr als 60 Prozent der 40 
(1973 : 38) im Wirkung bereich d I' Verkehrs-Ar­
beitsinspektion tödli ch verunglückten Arbeitnehmer 
des Berichtsjahres, stehen - im Berichtsjahr ge­
genüber dem Vorjahr unverändert - 15 Unfall­
tote gegenüber, deren Unfall anlaß in unmittel­
barem Zu ammenhang mit dem B trieb stand. Im 
Jahre 1974 sind bemerkenswerterweise 17 Unfalltote 
auf dem Wege zur oder von der Arbei t sstätte 
zu verzeichnelJ , was mehr als 40 Prozent der im Wir­
kungsbereich der Verkehrs-Arbeitsinspektion tödlich 
verunglückten Arbeitnehmer ent pricbt , eine Zahl, 
die prozentm äßig in der gleichen Größenordnung 
wie im Vorjahr liegt . Nähere Angaben über das 

nfallgescheh n sind der Tabelle im Anhang, 
Seite 171 , zu entnehmen. 

Zieht man in Betracht, daß inige Unfalltote 
durch weitere arbeitnehmer chutzmäßig nicht be­
einflußbare außergewöhnli che Ereignisse zu beklagen 
waren, engen sich die vom Standpunkt des Arbeit­
nehmerschutzes charakteristischen, zahlenmäßig aus­
schlagg benden Unfälle hauptsächlich auf jene des 
Eisenbahnbetriebes und hier wiederum, volums­
mäßig bedingt, auf jene der Ö terreichischen Bundes­
bahnen ein, da von den 15 im unmittelbaren Zu-
ammenhang mit dem Betri b stehenden Unfalltoten 

des Berichtsjahres 13 im Eisenbahnbetrieb bzw. 
12 bei d n Österreichischen Bundesbahnen anfielen . 
E s zeigte sich auch in diesem Berichtsjahr, daß 
mit diesen Zahlen der Ei enbahnbetl'ieb ungünst,iger 
liegt, als dies seinem prozentuellen Anteil an der 
Gesamtzahl der Arbeitnehmer ent pricht. Dies ist 
auf den Umstand zurückzuführen , daß viele Tätig­
keiten des Ei enbahndienste an sich gefährlich und 
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die Folgen von Unfällen insbesondere im Bereich 
der Gleisanlagen in der R egel sehr schwer sind, 
wie überhaupt sich die Eigenart der Arbeits- und 
Betri bsvel'h ältnisse sehr von der anderer Unter­
nehmen unterscheidet. Dennoch gelang es, bei den 
Österreich ischen Bundesbahnen in rund eineinhalb 
J ahrzehnten die Rate der P ersonalunfälle von größen­
ordnungsmäßig fast bei achtzig liegend auf eine unter 
fünfzig liegend Zahl abzusenken. Gegenüber dem 
Vorjahr i ·t eine leichte teigerung der nfallrate von 
4f3 ·7 auf 47 ·2 im Bcrichtsjahr eingetreten, wa 
zum Teil auch mit den bei den Ö terreicni ehen Bun­
de bannen tätigen Ga tarbeitern und der we entlieh 
höheren nfallrate der eIben im Zusammenhang 
steht. 
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---- Arbeitsunfälle 2) - . - • - Per onalunfälle 

') Die hier angegebenen Zahlen stellen für 1974 ein n 
vorläufigen W ert der tatisti chon uswertung der U nfälle 
dar, d ie s ich etwa um + 0·1 verändern können, da die end­
glUtigen VI erte bei Druckl gung noch nicht vorlagen. 

') Arbeitsunfälle a ls Summe der P ersonal- und WegunfälJe. 

Entwicklung der UnfalJrate bei den Österre ich isch n Bunde -
b ahnen ') 

Unter dem Begriff Unfallrate ist gemäß der von 
den Ö terreichi ehen Bundesbahnen geführt n Sta­
ti tik die Anzahl der in einem Kalenderjahr auf 
1000 Bedienstete entfallenden Unfälle, die eine 
Arbeitsunfähigkeit von einem Tag oder länger (Tod 
innerhalb 24 Stunden nach dem Unfall) herbei­
geführt haben , zu verstehen (unter chiedlich zu den 
on t angegebenen nfallszahlen, die alle dem Ver­

kehrs-Arb itsin pektorat zur: K enntnis gebracht n 
Unfälle, also auch olche ohne Arbeitsunfähigkeit 
erfas en) . 

D iese Entwicklung ist vor allem auf die gute 
und planmäßige Zusammenarbeit aller mit der 
Unfall verhütung befaßten Stellen zurückzuführen. 
Wesentlich trug zur Verminderung der Gefährdung 
der Arbeitnehmer die Be eitigung t echnischer Unfall­
quellen bei. Hier konnten in einem fa t zwei Jahr­
zehnte umfassenden Zeitraum die durch techni che 
Mängel, wie etwa solchen an Werkzeugen, Ma chinen, 
Geräten u . dgl. , verursachten Unfälle von einer 
Unfallrate b i fast dreißig liegend auf ein solche 
von rund fünf bzw. in ab oluten Zahlen die 
Zahl der Unfälle von 1746 im Jahre 1956 
auf 265 im Jahre 1974 abgesenkt werden. Im Zu­
sammenhang dami t i t darauf zu verweisen, da.ß 
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in dem genannten Zeitraum die Zahl der Betriebs­
besichtigungen bei den Österreich ischen Bundes­
bahnen durch das Verkehrs-Arbeitsi nspektorat tark 
intensiviert und damit im Zusammenhang stehend 
die Zahl unfalltechni chcr Beanstandungen - im 
Jahre 1974 allein 6217 g genüber 1839 im J ahre 1956-
stark ange ·tiegen i t. Für die Verbes erung der 
arbeitnehmer chutzmäßigen Situation spricht auch 
clje Tat ache, da ß im gleichen Zeitraum wohl die 
Zahl der unfalltechnischen Beanstandungen, die, 
wie angegeben, in gesamt auf das mehr als Dreifache 
ent prechend der we entli eh mehr gesteigerten In­
spektionstätigkeit absolut stieg, jedoch die Zahl 
der dabei getroffenen unfall technischen Bean tan­
dungen pro Inspektion auf etwa den halben Wert 
ab ank. 

~ Zahl dor Inspektionen 

mm Zahl der unfaUtec lmischen Beanstandungen 
o Zahl der P ersonal unfälle 

durch techni ehe Ursachen 

Tät igkeit des Verkehrs.Arbeitsinspek tora tes bei den Öster­
reichischen Bundesba hnen 

hnliche berlegungen für den ge a mten Wir-
kung bereich des Verkehrs-Arbeitsin pektorates an­
ge teilt, zeigen auch hier eine schon angeführte, 
zwar zahlenmäßig geringere, aber eben 0 deutliche 
Abnahme der Durch chnittszahl der pro Inspektion 
getroffenen Beanstandungen. Dieser Zahlenwert 
korrespondiert durcbau mit der Abnahme der 
Unfallrate im ge amten Wirkungsbereich der Ver­
kehr -Arbeit inspektion, wobei hier nunmehr alle 
gemeldeten nfäHe ohne Rücksicht auf die Dauer 
der Arbeitsunfähigkeit erfaßt sind. Die Entwicklung 
zeigt die folgende Dar teIlung. 
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Entwicklung der Unfallrate im Gesamtbereich der Verkehrs­
Arbeits inspektion 
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Unter dem Begriff Unfallrate ist die Anzahl der 
in einem Kalenderjahr auf 1000 Bedienstete ent­
fallenden Unfälle zu verstehen. 

Die Unfallrate sank - betrachtet man der 
Parallelität wegen wieder die Jahre 1956 bis 1974 -
im genannten Zeitraum um rund ein Drittel auf 
einen absoluten Tiefwert von 55·3 im Berichtsjahr 
ab, wobei in dieser Zahl fast ein Drittel nicht un­
mittelbar durch arbeitnehmerschutzmäßige Maß­
nahmen beeinfiußbare Unfälle enthalten sind. Dazu 
sei bemerkt, daß die Rate der in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Betrieb sich ereigneten 
Unfälle erfreuli cherweise von 40·4 in dem dem 
Berichtsjahr vorangegangenen Jahr auf 39·3 
zurückging. Der präventive Charakter der Arbeit­
nehmerschutzarbeit in all ihren Teilkomponenten -
wovon eine wesentliche jene der Tätigkeit der Ver­
kehrs-Arbeitsinspektion ist - findet hier besonders 
seinen positiven Ausdruck in einem klaren Zahlen­
wert., wobei nur kurz auf die menschlich-ethische, 
soziale, aber auch volkswirtschaftliche Bedeutung 
verminderter Unfallgefahr verwiesen sein soll . 

Gestaltung der Arbeitsbedingung e n 

Auch im Berichtsjahr blieb die Thematik, die 
wesentlich zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
im Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion 
beitrug, durchaus jene, die sich schon in den voran­
gegangenen Berichten piegeIt. . 

So stand auch im Jahre 1974 bcim größten Unter­
nehmen im Wirkungsbereich des Verkehrs-Arbeits­
inspektorates , den Österreich ischen Bundesbahnen, 
vor allem die Fortführung der Arbeiten zur Ab­
lösung der Dampf traktion durch Elektrifizierung 
und Umstellwlg auf Dieselbetrieb im Vordergrund. 

Im Berichtsjahr wurden rund 105 Streckenkilo­
met er dem elektri schen Betrieb übergeben . Damit 
erhöhte sich die Länge der Strecken mit elektrischer 
Traktion auf 2595 km, das sind 44,5 % des gesamten 
Streckennetzes von insgesamt 5883 km, auf dem 
jedoch rund 88 % de Verkehrs-Aufkommen an­
fallen . Weitere Investitionen und organisatorische 
Maßnahmen sowie Vorbereitungsarbeiten galten dem 
Ausbau der Sicherungs- und F ernmeldeanlagen, 
dem Bau technisch moderner Güterzentren, der 
Mechanisierung der Gleiserhaltung und der auto­
matischen Sicherung der Eisenbahnkreuzungen. 

Hiezu sei bemerkt, daß vor allem die P ersonal­
situation im Betriebsdienst sehr angespannt ist. 
Insbesondere in den Dienstzweigen Verschub-, 
Weichen- und Stellwerksdienst herrscht großer 
Personalmangel. Um dieser Situation entgegenzu­
wirken, werden laufend nach Maßgabe der finan­
ziellen Mögli chkeiten t echnische Rati onalisierungs­
maßnahmen, wic Errichtung von l'I'Üttel- und 
Zen tralstellwerken , Fernsteuerung von Betriebs­
stellen, Automatisierung von Schrankenanlagen und 
Blockpo ten, verwirklicht, wodurch nicht nur ein 
besonders hoher Einsparungseffekt, sondern daneben 
auch eine wesentliche Steigerung der Verkehrs­
sicherheit wie auch der arbeitnehmerschutzmäßigen 
Situation des P ersonals erreicht wird . 

Das Sinken des P ersonalstandes im Bau- und 
Babnerhaltungsdienst erzwingt immer mehr den 
Einsatz von Ma chinen und die Mechanisierung 
der Arbeiten. Die Aufzeichnungen des Oberbau­
Meßwagens ermöglichen die sofortige F eststellung, 
in welchen Abschnitten Verbesserungen der Gleis­
lage erfolgen müssen . Auf dieser Basis werden 
die Einsatzpläne für die maschinellen Durcharbei­
t ungszüge für die Stopfmaschinen und die Gleis­
richtmaschinen erstellt. Ein maschineller Durch­
arbeitungszug be teht aus einer Stopf- und Richt­
maschine, die das Gleis entsprechend richtet, einer 
Schotterplaniermaschine, welche das Schotterbett 
profiliert, und aus einem Zwischenfachverdichter, 
der das Schotterbett zwischen den Schwellen ver­
festigt . Die Maschinen arbeiten hintereinander im 
Verband im gleichen Streckenabschnitt. Auch 
werden schon Maschinen eingesetzt, die Weichen 
nivellieren, heben, richten und stopfen. 

Die Forcierung von Rationalisierungsmaßnahmen, 
beispielsweise die Bestrebungen zur Einführung des 
gänzlich schaffnerlosen Betriebes, charakterisieren 
die Gegenwartsituation der österreichischen Straßen­
bahnbetriebe. Ferner wäre noch die Vollendung des 
Baues der neuen Zentralwerkstätte der Wiener 
Stadtwerke- Verkehrsbetriebe, einer der bedeutend­
sten Betriebsbauten in Wien seit dem Krieg sowohl 
den Dimensionen wie der Qualität nach, anzu­
führen. Die Zentralisierung der Werkstätten für 
Straßenbahn, Autobus und U-Bahn bringt nicht 
nur betriebstechnische und wirtschaftliche Vorteile 
mit sich, sondern ist auch vom arbeitnehmerschutz­
mäßigen Standpunkt überaus zu begrüßen, da hier 
unter Ausnützung in- und ausländi cher Erfahrun­
gen versucht wurde, optimale Arbeitsbedingungen, 
eine perfekte Arbeitsorganisation, den zweckmäßig­
sten Arbeitsablauf und dabei die Verbindung 
modernster Einrichtungen mit größtmögli cher \-Virt­
schaftlichkeit zu erreichen. Schließlich soll noch 
zum Bau der Wiener U-Bahn angeführt werden, 
daß im Berichtsjahr hier das Verkehrs-Arbeit­
inspektorat bereit zur Wahrung des Arbeitnehmer­
schutzes vielfach zu Bauentwürfen Stellung genom­
men bzw. an Bauverhandlungen teilgenommen hat . 

Mit Ende des Jahres 1974 gab es in Öst erreich 
194 H auptseilbahnen und 193 Einsessellifte. Alle 
diese Anlagen sind - mit Ausnahme von lediglich 
15 Hauptseilbahnen, die aus der Zeit vor 1938 
stammen - in den letzten 25 Jahren errichtet 
worden. Dabei sind mehr als die Hälfte der nach 
1945 gebauten Hauptseilbahnen, nämlich 94 An­
lagen, allein innerhalb der letzten fünf Jahre in 
Betrieb genommen worden, woraus die geradezu 
explosive Entwicklung, die der Seilbahnsektor er­
fahren hat, ersehen werden kann. Bei einer R eihe 
von Seilbahnen wurden zur Erhöhung der Förder­
leistung Umbauten durchgeführt, um bisherige 
Wartezeiten abzubauen und eine rationellere Be­
triebsführung zu ermöglichen . Dem engen Kontakt 
zwischen Verkehr -Arbeitsinspektorat und Untel'~ 
nehmungen kommt gerade auf diesem Sektor dabeI 
besondere Bedeutung zu. 
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Auch das Jahr 1974 stellte die Österreichische 
Post- und Telegraphenverwaltung bei der Bewälti­
gung der st eigenden Anforderungen vor eine R eihe 
schwieriger Probleme, die zum Teil auch auf den 
P er onalmangel zurückzuführen war n. Um auch 
die Zu teilung auf dem Lande zu verb ern, wurde 
di Motorisierung der Landzu tellerbezirke fortge-
etzt . Groß ist allerdings der achholbedarf auf 

dem Hochbausektor. Vor allem Groß dien tstellen 
de P o t - und Postautodien t sind in der über­
wiegenden Zahl noch s hr schI cht untergebracht, 
wenngleich die Anstrengungen zur Sanierung oder 
zum Neubau in den letzten Jahren ni cht zu über­
'eh n ind und im Beri chtsjahr wi.ed r eine größere 
Anzahl neuer Dien tgebäude dem Betrieb über­
geben wurde. 

Auf dem Gebiete der Luftfahrt i t die auf dem 
Flughafen Wien im Berichtsjahr erfolgte Inb trieb­
nahme der nach modern ten Ge icht punkten er­
ri chteten neuen Werft für die Au trian Airline au 
arbeitnehmer chutzmäßiger Sicht be onder anzu­
führen . 

Da Schwergewicht der österreichi chen Binnen-
chiffahrt liegt bei der ö terr ichischen Donau­

schiffahrt, bei der kapazitätsmäßig die Erste 
Donau-Dampf chiffahrt -Ge ell chaft (DD G) über­
wiegt. K ernpunkt der Moderni ierung - und Ratio­
nalisierungsbemühungen des Unternehmen ist der 
Er atz der unwirtschaftlichen Zug chiffahrt durch 
moderne Traktion y terne. Der Einsatz die e 
modernen S hiffpark hat bereit beachtliche be­
tri b wirt chaftli che Erfolge erzielt. Von Anfang 
1972 bi Ende 1974 konnte unter völliger V r­
meidung ozialer Härten der Per onal tand durch 
natürlichen Abgang um 22'5 % gesenkt worden. 
Gleichzeitig tieg die Nettotonnenkilometerlei tung 
pro Bediensteten von 779.160 auf über 1,100.000. 
Insge amt konnte eine Produktivität teigerung von 
31 % reali 'iert werden . 

Vom Standpunkt des Arbeitnehmer chutzes soll 
beispielhaft auf die Bemühungen um einen weit­
gehenden Schallschutz verwiesen werden . So wurden 
beispielsweise bei einem der im Berichtsjahr in 
Dien t ge teIlten Motorgüterschiffe zur Erreiohung 
eine geringen Schallpegel nach außen unter anderem 
erweiterte challdämpferanlag n für ämtliche 
10toren und challdämpfer bei ämtlichen Zu- und 

Abluftkanälen eingebaut. Um in den Wohn- und 
Aufenthalt räumen einen niedrigen Sohallpeg~l zu 
erreichen , wurde der gesamte Wohnaufbau auf 
Federkörpern gelagert. Der Fußboden in den 
R äumen wurde auf Trittschalldämmatten verlegt 
und die Wand- und Decken chalung ela ti ch auf­
gehängt . Für die Besatzung tehen ferner zwei 
Einmann- und drei Zweimannl{abinen owie eine 
Me se, eine Küche und ein Vorrat raum zur er­
fügung. Bei der Einrichtung und Au tattung der 
R äume wurde auf freundli ches und moderne Au -
ehen großer Wert gelegt, wobei auf den chon im 

Bau tadium gepflegten guten K ontakt zwi chen 
Bauh errn, Werft und V rkehl' -Arbeitsin p ktorat 
be onders hingewiesen werden oll . 
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Auoh die Verbesserung der Arbeitsplatzgestaltung 
in den Führerständen der Lokomot iven wird kon­
sequent weitergeführt. Sie umfaßt unter anderem 
bessere Schalldämmung, bes ere Heizungsanlagen, 
moderne, einstellba re Lokführerse sei und wärme­
dämmende Scheiben . 

Im Beri.chtsjahr wurden von der Österreichischen 
Post- und Telegraphenverwaltung neue Bahnpo t­
wagen in die planmäßigen Inlands-Fernzugkurse 
eingereiht . Die neuen Wagen haben ein Eigen­
gewicht von 38 t, automatische La tabbremsung, 
können mit 19 t Fracht beladen und bis zu 120 kmJh 
Höch tge chwindigkeit eingesetzt werden. Be ondere 
Augenmerk wurde auf eine vollkommen neu 
gestaltete und den Anforderungen de modernen 
Bahnpostbetriebes entsprechende Inneneinrichtung 
der Wagen gelegt. Als erste Bahnpostwagen Ö ter­
reichs haben sie eine doppelte Energiever orgung: 
die Warmluftheizung kann im normalen Fahr­
b tri b mit elektri ch m trom gespei t werden . 
Da Bahnpo twagen a ber auch gelegentlich längere 
Zeit an An chluß- , Be- oder Entladepunkten vom 
Zug getrennt abge tellt stehen müssen , wal' auch 
eine netzunabhängige Beheizung notwendig. Daher 
ist die Warmluftheizung des Wagens so einge­
richtet, daß ie außer mit elektri cher Energie auch 
mit Öl brennern betrieben werden kann. 

Bei vielen im Eisenbahndienst anfallenden 
Arbeiten sind die Bedienst ten in einem überdurch­
schnittlich hohen usmaß gefährdet, durch Unfälle 
K opf-, Hals- oder ackenverletzungen zu erleiden. 
Die Versorgung der Bedien teten mit Schutzhelmen 
wurde eing~hend in den Unfallverhütungsvorschrif­
ten der 0 terreichi chen Bundesbahnen geregelt 
und dabei unter anderem fe tgelegt, welche Bedienste­
ten obligatorisch mit Schutzhelmen zu versorgen sind 
und welche Bedien teten über Anforderung der 
Dienst telle mit Schutzhelmen ver orgt werden . E s 
wurde auch festgehalten , daß die mit Schutz­
helmen versorgten Bedien teten diese H elme bei 
Durchführung von Arbeiten, die mit einer Gefähr­
dung von K opf, Hals oder Nacken verbunden sind, 
zu tragen haben. 

Be onders einschlägig gefährdet sind im Eisen­
bahndien t olche Bedienstete, die im Gefähr­
dung bereich der Gleisanlagen arbeiten müssen, wie 
etwa jene, die im Ver chubdienst be chäftigt sind. 
Beim Verschub sind besondere Gefahren durch 
Sturz und Fall gegeben. So i t in Bahnhofgleisen , 
ausgenommen in jenen , in welchen in der Regel 
nicht verschoben wird, sowie in den als Auszieh­
gleis verwendeten Abschnitten der Streckengleise 
bi zur Verschub tafel da ' Schotterbett bis Schwellen­
oberkante mit Schotter der Körnung II auszubilden. 
Für Weichen und Kreuzungen auf H olz- und Stahl-
chw lIen ist jedoch Schotter der Körnung I zu 

verwenden. Auch Hinderni e anderer Art, die zu 
tolp runfällen Anlaß geben können, stellen im 

Gleisbereich ine besondere Gefährdung dar . So hat 
in einigen Bahnhöfen die Versetzung von Kabel­
anschlußkä ten und Anschlußgehäusen zur Sorge 
um d ie per önliche Sicherheit der Ver chubbedien-
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steten Anlaß gegeben. Bei Neubauten und Ände­
rungen von Außenanlagen soll in Hinkunft im Ein­
vernehmen zwischen Bahnhofleitung und dem 
Sicherungsdienst jene Gleisseite festgelegt werden, 
auf ehe Anschlußkästen versetzt werden sollen, 
damit die stärker begangenen Verschieberbahnsteige 
möglichst von Einbauten freigehalten werden. Im 
Bedarfsfall kann jedoch, wenn die Möglichkeit dazu 
besteht, auch in Bahnhöfen die für die Strecke vor­
gesehene Verlegung zur Anwendung gelangen . 

Bau- und Erhaltungsarbeiten in befahrenen 
Streckengleisen erfordern ein Höchstmaß von 
Sicherheitsmaßnahmen für die dort Arbeitenden. 
Im Bereich der Österreichischen Bundesbahnen 
wurden Warnungen bisher ausschließlich in Form 
akustischer Signale von Streckenwarnposten abge­
geben, doch hing dies na türlich stets vom vollen 
Einsatz des Warnpersonals ab, und außerdem war 
dieses System gerade per onell sehr aufwendig. Die 
Österreichischen Bundesbahnen haben nunmehr im 
Berichtsjahr verschiedene vollautomat i ehe Rotten­
warnanlagen in Erprobung genommen . Im Prinzip 
bestehen solche neue Geräte im wesentlichen aus 
einer Zugmeldeanlage, an die eine Alarmanlage 
angeschlos en ist . Für die Warnung an der Bau­
stelle werden sowohl optische al auch akustische 
Warnmittel verwendet. Es sind dies Drehleuchten 
und Sirenen oder Hörner . Die Ein- und Abschaltung 
der Alarmanlage erfolgt selbständig durch Zugein­
wirkung. Zu diesem Zweck werden in entsprechen­
der Entfernung von der Baustelle bzw. am Ende 
der Baustelle hochempfindliche Schienenkontakte 
eingebaut. Für stationäre Baust ellen (z . B. Brücken­
bausteIlen) werden Anlagen verwendet , die mit 
220 V Netzstrom betrieben werden und bei denen 
die Schienenkont akte mit dem Schaltkasten durch 
Kabel verbunden sind. Für wandernde Baust ellen 
gibt es Anlagen, die durch Funk gesteuert und mit 
Batteriestrom gespeist werden . Es besteht die Ab­
sicht, nach genauer Überprüfung und Genehmigung 
durch die zuständigen Stellen das Gerät auch bei 
den Österreichischen Bundesbahnen , und zwar zu­
nächst für einfache Verhältnisse, einzuführen . Zur 
rationelleren Abwicklung der Gleiserhaltungsarbei­
ten bedienen sich die Österreichischen Bundes­
bahnen schon seit einiger Zeit auch auf Schmal­
spurstrecken eines maschinellen Durcharbeitungs­
zuges, so daß auch auf diesen Strecken wesentliche 
P ersonaleinsparungen ermöglicht und dadurch be­
dingt bei Bauarbeiten im Gleisbereich die immer 
gegebene Unfallsgefahr weitgehend eingeschränkt 
wird. 

Nicht nur personalwirtschaftlich, sondern auch 
vom arbeitnehmerschutzmäßigen Standpunkt sind 
die verschiedenen Typen von Weichenauftauan­
lagen wichtig, weil so ebenfalls zahlreiche Aufent­
halte des Bahnpersonals im Gefährdungsbereich der 
Gleisanlagen vermieden werden . Um die Weichen­
anlagen von Eis und Schnee freizuhal ten , bedienen 
sich deshalb die Österreichischen Bundesbahnen 
neben stationären - elektrisch oder gasbeheizten -
Anlagen schon seit einigen Jahren auch mobiler 
Auftauanlagen . Diese best ehen im wesentlichen aus 

einem offenen Güterwagen, auf dessen Plattform ein 
großer Gastankbehälter und ein Bedienungsstand 
aufgebaut sind. Über zahlreiche Ausströmdüsen ' 
kann das Gas bis nahe an die aufzutauenden Weichen 
herangebracht werden und durch Entzündung ein 
Wegschmelzen der Eis- und Schneeschicht bewirken. 
Diese Wagen werden von einem kleinen Triebfahr­
zeug bewegt und haben sich im Wintereinsatz auf 
großen Bahnhöfen bewährt. Untersuchungen des 
Verhalten von Eisenbahnfahrzeugen und Eisen­
bahnmaterial bei verschiedenen klimat ischen Um­
weltbedingungen, vor allem hier interessierend unter 
harten wintermäßigen Bedingungen , wurden auch 
im Berichtsjahr in der Bundesversuchs- und For­
schungsanst alt Arsenal in Wien durchgeführt . Hier 
seien beispielshaft Schneeversuche an Eingangs­
türen von Reisezugwagen bzw. die vom Stand­
punkt des Arbeitnehmerschutzes besonders wichti­
gen Versuche an vereisten Hochspannungs-Scheren­
trennschaltern sowie Vereisungsversuche an einem 
Prototyp der Mit telpufferkupplung ein chlägig an­
geführt . 

Gerade die Mittelpufferkupplung und die um den 
Einführungstermin im Berichtsjahr erneut aufge­
lebte Diskussion zeigen, daß die Probleme tech­
nisch bereits weitgehend gelöst sind und daß die 
E inführung automatischer Kupplungen eine erheb­
liche R eduzierung der Arbeitsunfälle mit sich 
bringen und betriebswirtschaftliehe Vorteile für die 
Eisenbahnverwaltungen sowie indirekte positive 
verkehrs- und umweltpolitische Auswirkungen haben 
würde. Vom arbeitnehmerschutzmäßigen Stand­
punkt aus muß hier nochmals darauf verwiesen 
werden, daß zum Kuppeln und Entkuppeln, das 
manuell besorgt wird, der Verschieber zwischen 
zwei Fahrzeugen stehen muß . Besonders gefährlich 
ist das Kuppeln der gegeneinanderstoßenden Fahr­
zeuge, bei denen sich die meisten Unfälle ereignen. 
In den Vereinigten Staaten und Japan, die schon 
lange das Prinzip der Mittelpufferkupplung ver­
wenden, liegt die Unfalls quote 75 % unter der der 
UIC (Union Internationale des Chemins de Fer­
Internationaler Eisenbahnverband). Es muß hier 
jedoch zu bedenken gegeben werden , daß die in 
den Vereinigten Staaten und in Japan verwendeten 
Typen der automatischen Kupplung zum Teil 
manuell bedient werden müssen . Die für Europa 
geplante Mittelpufferkupplung mit automatischen 
Luft - und Elektrokupplern bietet dagegen dem 
Rangierper onal maximalen Schutz. Lediglich das 
Entkuppeln geschieht manuell durch Betätigung 
der Entkuppelvorrichtung an der Seite des Fahr­
zeuges, doch entsteht dabei für den Kuppler keinerlei 
Gefahr. Die Vorteile der automatischen Kupplung 
werden allerdings erst spürbar , wenn der gesamte 
Fahrzeugpark umgestellt ist . In der Übergangszeit 
muß daher mit erhöhter Gefahr für da Verschub­
personal gerechnet werden, da beim Gemischt­
kuppeln der freie Platz zwischen den Fahrzeugen 
noch geringer ist als bisher. 

Der Erhöhung der Arbeitssicherheit dienten in 
besonderer Weise Ausbildungskurse des Unfallver­
hütungsdienstes der Allgemeinen Unfallversiche-
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rungsanstalt bzw. jene der Versicherung anstalt der 
österreichischen Eisenbahnen sowie ferner auch die 
betriebliche Weiterbildung von hiefür in Betracht 
kommenden Arbeitnehmern. 

Eine überau wichtige Teilkomponente stellen 
die gemeinsam von den Ö terreichi chen Bundes­
bahnen, dem Unfallverhütung dien t der Versiche­
rung anstalt der ö terreichischen Ei enbahnen, der 
Gewerkschaft der Ei enbahner unter Teilnahme 
von Vertretern de Verkehrs-Arbeit inspektorates 
seit Jahren durchgeführten Aus prachen über Pro­
bleme der Unfallverhütung dar . Sie werden bei 
jenen Dienststellen abo-ehalten , bei denen im abge­
laufenen Jahr gegenüber dem Vorjahr eine tarke 
Steigerung der nfalll'ate eingetr ten ist bzw. diese 
erheblich über dem für den jeweiligen Fachdienst 
ermittelten Durch chnitt wert liegt . Der Unfall­
statistik kommt also erhöhte Bed utung zu ; sie 
wird so zu einem we entlichen Hilf: mittel prak­
tischer Arbeitnehmer chutzarbeit. 

Auf Grund aller im Berichtszeitraum eingetrete­
nen Arbeitsunfälle (Personal- und Wegunfälle) der 
Ö terreichi chen Bundesbahnen ergaben ich im 
Berichtsjahr : 

a) als Unfallhäufigkeit : 25·1 
d. h . auf 1,000.000 Arbeitsstllnden entfallen 
25·1 Arbeitsunfä lle; 

b) a ls Unfallrate : 55 
d . h . auf je 1000 Bedien tete entfallen 
55 Arbeit unfäll ; 

c) al Unfallzeitverlust: 3269 
d . h . von je 1,000.000 Arbeit stunden gehen 
3269 Arbeit .. tunden durch Arbeitsunfälle ver­
loren ; 

d) als Unfallschwere : 130 
d. h . infolge eine Arbeit unfalle' versäumt 
ein Bediensteter wegen der Unfallheilbehand­
lung (Krankenstand) 130 Arbeitsstunden, d. s. 
2J'7 Kalendertage. 

Großer Anstrengung bedarf noch die Eingliede­
rung au, ländi cher Arbeit kräfte in da be tehende 
System zur Hebung der Arbeit icherheit , wenn­
gleich schon viel wer tvolle Arbeit crelei ·tet worden 
i t. Besondere. G wicht wurde auf die Überwin­
dung der Verständigung chwierigkeiten bzw. auf 
die Aufklärung und Einschulung auf dem Gebiet 
der Unfallverhütung gelegt . Da die Unfallrate der 
bei den Österreichi chen Bundesbahnen beschäftig­
ten jugoslawischen Gastarbeiter rund doppelt so 
hoch ist wie die Rate der P ersonalunfälle vergleich­
barer österreichischer Bediensteter, wurde im Be­
richtsjahr eine besondere Unfallverhü tungsakt ion 
für jugoslawische Gastarbeiter durchgeführt . Hiezu 
sei bemerkt, daß die Gastarbeiter vielfach au 
Berufen kommen, die mi t dem Ba hn betrieb in 
keinem Zusammenhang tehen und außerdem viel­
fach mit den Ga tarbeit rn, zumindc t am Beginn 
ihrer Tätigkeit, die bereit erwähnten Verständi-
gung schwier igkeiten be 'tehen, di inen Hinwei 
auf bestehende oder mögliche Gefa hren vielfach ehr 
er chweren . Nach einer verhält ni mäßig kurzen 
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Anlaufzeit tritt dann bei den Gastarbeitern erfah­
rungsgemäß eine Phase erhöhter Gefährdung ein, 
in der der ausländische Bedienstete in der Meinung, 
seine Arbeit schon zu kennen, die hiebei auftreten­
den Gefahren unterschätzt. In der Folge, etwa nach 
einem halben Jahr, i ,t die Einordnung in den 
Ei enbahnberuf abge cblos en und die Anpassung 
an die Arbeitsgewohnheiten de Gastlandes voll­
zogen. 

Lag di Unfallrate der Ö terreichischen Post - und 
Telegraphenverwaltung im Jahre 1973 noch bei 
52'6, konnte sie im Jahre 1974 auf 46,6, das ist 
um 11,3 %, abgesenkt werden. 

Trotzdem gingen im Jahre 1974 im Bereich 
der Po t - und Telegraphenverwaltung insgesamt 
219.569 Arbeitsstunden, d . s. rund 35.995 Kalender­
tage, durch unfallbedingte Krankenstände verloren. 
Zur Unter tützung der Tätigkeit der Arbeitnehmer­
schutz organe der Ö terreichischen Po t- und Tele­
graphen verwaltung wurden von der Verwaltung 
erstmalig "Informationsblätter für Arbeitnehmer-
chutzorgane" herausgegeben . Außerdem wurde für 

die Durchführung der Aufgaben de Arbeitnehmer-
chut ze im Bereich der Post- und Telegraphen­

verwaltung ein " Schwerpunktprogramm " ausge­
arbeitet . Diese Maßnahmen ermöglichen eine ge­
zielte Bekämpfung der häufigsten Unfallur achen, 
eine wirk 'ame Informat ion der Arbeitnehmer chutz­
organ und eine K onzentration der Bemühungen 
auf be t immte dringliche Probleme. 

Die mit 1. Jänner 1974 neu eingeführte Unfall­
meldung hat sich sehr gut bewährt und auf Grund 
der tati t i chen Auswertung mit elektronischer 
Datenvera rbeitung er tmals eine genaue Analy e 
des UnfaHgeschehen im Bereich der Post- und 
Telegraphenverwaltung ermöglicht . 

Angeführt sei noch, daß in arbeitshygienischer 
Sicht bei den einzelnen Verkehrsträgern trotz zahl­
reicher Neu- bzw. Umbauten und einer gegenüber 
ander n parten gün tigen Lage auf dem F ern­
melde ktor der Ö terreichi chen Post- und Tele­
graphen verwalt ung noch immer ein großer Nach­
holbedarf an Neuba uten auf dem Hochbau ektor 
be teht. 

B erufs k ran k h e i t e n 

Die Verordnung des Bunde ministers für 
soziale Verwaltung vom Dezember 1973 über die 
gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern für 
bestimmte Tätigkeiten bestimmt we entlieh die im 
Beri cht jahr die von den Betrieben bzw. Verwal­
tung n ergriffenen Maßnahmen, die dem Entstehen 
von Ber ufskrankheiten entgegenwirken. Bei den 
Ö terreichi chen Bundesbahnen wurden anläßlich 
von 2891 ä rzt li chen K ontrollunter uchungen im 
Beri cht jahr in elf Fällen ärzt li che Anzeigen über 
eine B rufskrankheit er tattet, wobei sechs Anzeigen 
Lärm chäden , drei Anzeigen Erkrankungen durch 
H alogen-Kohlenwa er toffe, eine Anzeige eine Er­
krankung durch Nitroverbindungen des Benzols 
und eine eine Staublungenerkrankung beinhalten. 
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Bei der Österreichischen Post- und Telegraphen­
verwaltung wurde anläßlich von 3554 ärztlichen 
Kontrolluntersuchungen bei einem Arbeitnehmer 
ein beruflich verursachtes Asthma bronchiale und 
bei einer Arbeitnehmerin eine Erkrankung durch 
Chrom oder seine Verbindungen festgestellt. 

Insgesamt wurden im Wirkungskreis der Ver­
kehrs-Arbeitsinspektion in einem zehnjährigen Zeit ­
raum in 83 Fällen eine ärztliche Anzeige über eine 

Berufskrankheit erstattet. K ein Fall nahm emen 
tödlichen Verlauf. 

Die Anzahl der ärztlichen Anzeigen über eine 
Berufskrankheit verteilt auf die einzelnen Jahre 
bzw. die beiden großen Unternehmen Österreichische 
Bundesbahnen und Österreichische Po t - und Tele­
graphenverwaltung sowie die sonstigen Verkehrs­
unternehmen verteilt sich wie folgt: 

Anzahl d e r ä rztliche n Anz e ige n üb e r e in e B e rufs krankheit 

Unternehmen I 
Im Jahre I Summe 

1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 1~~~~ 

Österreichische Bundesbahnen .... ..... ... 8 5 10 4 4 7 6 8 6 11 69 
Österreichische Post- und Telegraphen. 

verwaltung ..... . . .... . . ..... . ...... . 2 - - 1 1 - - 1 1 2 8 
Sonstige Unternehmen . . ........ ... . .. . . - - 1 1) - 11) 2 I) - 1 1) 1 ') - 6 

Jahressumme ·· ········ ········ ···· ·· ··1 10 I 5 1 II 1 5 1 6 9 1 6 1 10 1 8 1 13 I 83 

1) Luftfahrt 
2) Graz-Köflacher Eisenbahn und BergbaugeselIschaft AG 
3) Anschlußbahn 

Verwendungsschutz 
Dieser betrifft besonders jene Arbeitnehmergrup­

pen, für die zum Teil besondere gesetzliche R ege­
lungen bestehen , wie Jugendliche und weibliche 
Arbeitnehmer . Der Großteil von diesen , jeweils über 
90 %, ist bei der Österreichischen Post- und Tele­
graphenverwaltung bzw. bei den Österreichischen 
Bundesbahnen beschäftigt, wozu bemerkt wird, daß 
diese Unternehmen um eine möglich t genaue Ein­
haltung der geltenden Schutzbestimmungen für 
diesen P ersonenkreis bemüht sind . Die Verbesserun­
gen des Mutterschutzgesetzes durch die im Berichts­
jahr ergangenen Novellen zum Mut terschutzgesetz 
bedingen demnach automat isch eine gewisse Schwer­
punktsetzung der Inspektionstätigkeit. So wurden, 
unterschiedlich zum vorangegangenen J ah r, in dem 
lediglich in sechs Betrieben insgesamt zwölf kon­
krete Erhebungen in Angelegenheiten des Mutter­
schut zes durchgeführt worden waren, im Berichts­
jahr in 89 Betrieben insgesamt 113 diesbezügliche 
konkrete Erhebungen durchgeführt, während im 
allgemeinen dies im R ahmen der üblichen Inspek­
tionstätigkeit geschieht . 

Auch bezüglich der übrigen arbeitsrechtlichen 
Maßnahmen zeigt sich im Wirkungskreis der Ver­
kehrs-Arbeitsinspektion keine besondere Proble­
matik, wie dies auch aus der geringen Gesamt zahl 
der diesbezüglich getroffenen Beanstandungen (im 
Berichtsjahr lediglich 30 gegenüber 15.668 unfall­
t echllischen und arbeitshygienischen Beanstandun­
gen) ersichtlich ist . Somit entfielen 1974 weniger 
als ein Viertelprozent der wegen Nichteinhaltung 
arbeitnehmerschutzmäßiger Vorschriften bei Amts­
handlungen der Verkehrs-Arbeitsinspektoren getrof­
fenen Beanstandungen auf solche de ' Verwendungs­
schutzes. 

Ein großes Problem ist der Personalnachwuchs bei 
den Österreichischen Bundesbahnen . Es werden 

daher neuerdings - neben dem traditionellen Ein­
satz als Lehrlinge in technischen Dienstzweigen -
gleich nach der Schulentlassung Jugendliche als 
Nachwuchskräfte bei den Österreichischen Bundes­
bahnen aufgenommen. Diese Nachwuchskräfte 
werden für den Dienst als Fahrdienstleiter, für den 
kommerziellen Hilfsdien t und als Zugbegleiter aus­
gebildet. Bei der Ausbildung und Beschäftigung 
dieser Nachwuchskräfte müssen die verant wort ­
lichen Stellen dafür Sorge t ragen, daß die Bestim­
mungen des Bundesgesetzes über die Beschäftigung 
von Kindern und Jugendlichen , das Schutzbest im­
mungen vor Überbeanspruchungen und gewisse 
Beschäftigungsverbote enthält, genau eingehalten 
werden , wozu hier Binschlägig das Führen von 
Fahrzeugen , ebenso aber Arbeiten im Eisenbahn­
betrieb angeführt sein sollen . Hier in spiegelt sich 
sowohl die allgemeine Erfahrung als auch jene, die 
bei den Österreichischen Bundesbahnen aus der 
Unfallstatistik gewonnen wurde, daß nämlich die 
für den Eisenbahnbetrieb t ypischen Gefahren durch 
das Verhalten der Jugendlichen in vielen Belangen 
vergrößert werden ; darüber hinaus erwies es sich, 
daß das Risiko, durch technische Unfallursachen 
oder durch das Verhalten dritter P ersonen, einen 

nfall zu erleiden , für alle Bediensteten etwa gleich 
groß , das Risiko, infolge eigenen unrichtigen Ver­
haltens, einen solchen Unfall herbeizuführen , für 
jugendliche Bedienstete aber wesent li ch höher als 
für im Ei enbahnbet rieb stehende ältere Bedien­
stete ist . 

BERGBEHÖRDEN 

Der folgende Beitrag gibt Einblick in den Wir­
kungsbereich der Sekt ion V - Bergbau im Bundes­
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
und befaßt sich im Rahmen des Berichtes über die 
soziale Lage mit spezifischen Aufgaben des t echni-
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chen und arbeitshygienischen Arbeitnehmer chutzes 
wobei auf die Belange alter mäßige Zusammen-
etzung der Bergarbeiter , Unfallgeschehen, Berufs­

krankheiten, ärztliche benvachung, Grub nl'et­
t ung we en und Berufsau bildung näher eingegan­
gen wird ; darüber hinau werden wesentliche 
bergwirtschaftliche K ennzahlen angeführt. Weiter­
gehende Informationen üb I' den ö terreichischen 
Bergbau berührende Frag n vermittelt da " Ö ter­
reichi che Montan-Handbuch 1975 ' . 

Für den Zeitraum von 1954 bis 1975 bildete 
das Bergge etz vom März 1954 die rechtliche Grund­
lage für da ö terreichi che B rgw ·en. Im Bricht -
jahr wurden die Arbeiten an inem neuen Bergge etz 
fortgesetz t. 

D r B rgbau unterli at, o,yeit hiefür nicht die 
Gcrichte zu tändig ind, der Auf icht der Berg­
behörden . Di 'e ind die B rghauptmann chaften 
und der Bunde mini t l' für Handel, Gewerb und 
Indu trie, dem die Berghauptmann chaften unter-
tehen. Im Verlauf de' Jahre 1974 wurden von 

den B rghauptmann chaften bei in ge amt 212 B rg­
bauen 1908 Befahrungen durchgeführt ; vergleichs­
wei wurden im Jahr zuvor in 210 B trieben 
2163 In pektionen vorgenommen . Diese Befahrungen 
erstr ckten sich auf Gruben-, Tagbau- und Ober­
taganlagen, sie chließ n aber auch solche ein, 
bei denen anläßlich von prengmittelrevi ion n , 
Baukommissionen oder nfallerhebungen näher ge­
legene Teile von Gru benanlagen mi in piziert wurden; 
berücksichtigt sind fern l' Befahrunaen von ge­
fri teten B rgbau n, auch wenn die e zur Zeit keinen 
fann chaft tand aufzuwei cn hatten. 

D e r ö terreichisch e B e rgbau 
im Jahr 1974 

Die Bergwirtschaft nahm bei den einzelnen Berg­
bauzweigen eine unterschiedliche Entwicklung. Im 
einzelnen waren erheblich Förderrückgänge im Erdöl­
und Erdga bergbau, beim Gip. bcrgbau owie in 
geringerem faße beim Nichtei enmetallbergbau zu 
verzeichnen. Die Förd rmengen an Braunkohle 
hielt n sich annähernd auf der Höhe de Vorjahre; 
hingegen konnten im Ei enerzbergbau, bei den 

alinen (Sud alzerzeugung) und in einigen parten 
de t eine- und des Erdenbergbaues beträchtliche 
Zuwachsraten bei den Produktionszahlen erzielt 
werden. Beispielswei e betrugen die Zuwach raten 
gegenüber dem J ahr 1973 bei Graphit 71'7 % und 
bei Ton 35·1 % . 

Von den erwähnten 212 Bergbauen standen im 
Jahr 1974 nur 94 Betriebe in Produktion ; die 
Gewinnung der minerali chen Roh toffe ging bei 
51 % der Betriebe in Tagbauen und bei 31 % tief­
baumäßig vor ich. B i d n re tlichen B trieben 
erfolgte die Gewinnung owohl in Gruben al auch 
in Tagbauen. 

Nachstehendes Aufbaudiagramm zeigt die Ent­
wicklung der Produktion zahlen der wesentlichen 
Mineralgruppen : 
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*) UlII1'eohnunge.ohlUa •• l: t m3n Erdg •• • 0,74 l<g 

Gewinnwlg von mineralischen Rohstoffen 
in den J ahren 1953 bis 1974 

(Aufbaud iagramm) 

Der Produktion,'wert für die Bergbauproduktion 
d es Jahr 1974 beträgt nach vorläufigen Ergeb­
nissen 8059 Millionen S und liegt damit um 10,8 % 
ü bel' dem '" ert de V orj ahre . Für die Bewertung 
wurde sowohl bei den Rohprodukten als auch bei den 
auf bereit ten Produkten (Konzentrate, Hütten­
produkte) der Brutto-Verkaufswert ab Werk zu­
grunde gelegt. Hingegen erfolgte die Bewertung 
für jene Bergbaue, deren Produkte innerhalb des-
eIben Unternehmens verarbeitet wurden, zu internen 

Verrechnungspreisen. Gegliedert nach l\1ineralgruppen 
ind folgende Produktionswerte für das Jahr 1974 

festzuhalten : 
tei ne und Erden .. .... . .. . 

Erdöl und N aturga ....... . 
Erze .................. .. . . 
Kohle ........ . ........... . 

alz oIe und Sud alz ....... . 

3576 1:illionen S 
2672 Millionen S 

792 Millionen S 
778 Millionen S 
241 Millionen S 

8059 Millionen S 

Nach dem Bergbauförderungsgesetz 1973, welches 
die Sicherung des Bestandes von Kohlenbergbauen 
owie von Kupfer-, Blei-, Zink- und Antimonerz­

bergbauen und die Deckung von Aufwendungen für 
die Stillegung einschlägiger Bergbaubetriebe zum 
Ziele hat, wurden im Jahr 1974 an Bergbauberechtigte 
Beihilfen in der Ge amthöhe von annähernd 189 Mil­
lionen gewährt . Im einzelnen entfielen auf den 
Kohlenb rgbau 180·4 Millionen S und auf den Bunt­
metallerzbergbau 8·5 Millionen S. Seit dem Jahr 1963 
gelangten aus Budgetmitteln im Rahmen der Berg­
bauförderung insge amt 1·09 Milliarden S zur Vcr­
gabe; davon wurden allein etwa 204 Millionen S 
zur Deckung von Aufwendungen anläßlich von Be­
trieb stillegungen gewährt. 
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Von den zu Ende des Jahres 1974 im österreichi-
ehen Bergbau be chäftigten 13.679 Arbeitnehmern 

- die ent prechende Zahl des Jahres 1973 beträgt 
13.725 konnten im weitesten Sinne 10.098 Per­
onen, d. . 73,8 %, eine berufliche Qualifikation 

durch Ausbildung oder aber auch durch Anlernung 
in einem bestimmten Beruf: zweig nachweisen; 
825 Bergarbeiter oder 6% der bergbaulichen Ge­
samtbelegschaft unterzogen sich im Verlaufe des 
Jahre 1974 einer beruflichen Ausbildung. 

Altersaufbau d er B er ga rb eiter a m J a hresende 1974 (Gesamtbergbau); Vergleic h 1973 

1974 I 1973 

Lebensalter (Jahre) Zahl der Arbeiter 

Grube I Tagbau I Sonden- I über Tage I Zusammen I % I Zusammen I % bergbau 

15 bis 18 ........ .. ..... . ....... .. 18 5 113 350 486 3' 5 471 3'4 
19 bis 21 . .. ... .................. . 119 20 84 202 425 3' 1 330 2'4 
22 bis 25 ..... ...... .............. 219 41 185 220 665 4'9 517 3'8 
26 bis 30 ....... ..... . .. ...... .. .. 310 47 254 280 891 6' 5 815 5'9 
in bis 35 ••••• • • •• ••••••• • • 0 •• •• •• 510 113 253 478 1.354 9·9 1.393 10·1 
36 bis 40 ....... .. .. .......... . . .. 680 126 353 533 1.692 12·4 1.699 12'4 
41 bis 45 ••••••• • • •• 0 •••• • •••• •••• 1.010 140 666 881 2.697 19·8 2.685 19·6 
46 bis 50 .... ..... .. . .. . .... ...... 925 141 597 1.022 2.685 19·6 2.619 19·1 
-5 1 bis 55 ...................... ... 659 93 502 814 2.068 15·1 2.067 15'1 
56 bis 60 ••••••• 0 ••• •• • •• • • ••••••• 154 30 240 235 659 4·8 1.085 7·9 
61 bis 65 .... .. .... .... ... ........ 5 4 25 23 57 0·4 44 0'3 

Zusammen ······· ···· ··· ··· ······· 1 4.609 I 760 I 3.272 I 5.038 1 13.679 I 100·0 1 13.725 I 100·0 
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Altersstufe 
3 ..... 31 bis 45 Jahre 
4 .. '" ab 46 Jahre 

Altersaufbau 

Da s Unfallges chehen im B ergbau 

Die Initiativen auf dem Gebiet der Unfallver­
hütungsarbeit im österreichischen Bergbau waren 
während de Jahres 1974 zwar von unterschied­
l ichem Erfolg begleitet, insgesamt ist aber festzu-
teUen, daß gegenüber dem Jahr 1973 die UnfaU­

zahl um 10 Unfälle auf 1925 und die Unfallhäufigkeit 
zufolge einer um 2,6 % niedrigeren Zahl der von 
den Bergarbeitern verfahrenen Stunden um 3,3 % 
a uf 63'5 % angewachsen ist. Die Unfallzahl des 

Jahre 1974 chließt alle jene Unfälle ein, die Berg­
arbeitern im Betrieb bei Ausü bung der beruflichen 
Tätigkeit oder einem damit im Zusammenhang 
stehenden Vorgang zugestoßen sind ; sie berück­
sichtigt somit keine ufälle, die auf dem Weg zum 
oder vom Arbeitsplatz außerhalb des Werksbereiches 
eingetreten sind. Im einzelnen wurden den Berg­
behörden im Berichtsjahr 672 (691 im Jahr 1973) 
schwere und 1249 (1216 im Jahr 1973) leichte Un­
fälle gemeldet. Ein Unfall wird da.nn als schwer 
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Unfallhäufigkeit 1974 
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eingestuft, wenn er eine Heildauer von mindestens 
20 Kalendertagen zur Folge hat oder mit Rücksicht 
auf clie Erheblichkeit der Unfallverletzung oder 
Gesundheitsstörung an sich als schwer erscheint. 
Schließlich verloren im Jahr 1974 4 Bergarbeiter (8 
im Jahr 1973) bei Arbeitsunfällen ihr Leben . 

Die wenn auch geringe Zunahme der nfallzahl 
um 10 Unfälle resultiert aus dem nfallge chehen 
im untertägigen Bereich, bei welchem sich 1967 
oder um 5,3 % mehr Unfälle al im Jahr 1973 er­
eigneten und weiters Zuwach raten von 11 '3 % 
bei der Zahl der leichten nfälIe und von 7,2 % 
bei d r Unfallhäufigkeit für den ge amten nter­
tag bergbau festzustellen ind. 

Zur Erhöhung der Unfallzahlen im untertägigen 
Bereich haben neben dem Kohlenbergbau mit einer 
Zu wach rate von 1·1 % vor allem clie Gruben­
betriebe des Erzbergbaue und des Bergbaues auf 
grundeigene Mineralien beig tragen . Bei diesen 
Bergbauzweigen erfuhr die Unfallzahl für unter Tag 
zusammen eine Zunahme auf 381 oder um 14'4 %. 

In d n Bereichen Tagbau und Übertag ist ge-
genüb r dem Jahr 1973 ein enku ng der Unfall-

zahlen und Unfallh äufigkeiten zu beobachten . Im 
einzelnen verringerten sich die Unfall zahlen bei den 
Tagbauen auf 59 oder um 11'9 % und über Tag 
auf 699 oder um 5'5 %. Dieser Entwicklung folgten 
auch die Unfallhäufigkeiten, welche im Tagbau 
auf 22,8 % oder um 8·1 % und über Tag auf 37 ,6%. 
oder um 2,8 % abgesunken sind . 
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nfaLlhäuilgkeit 

Unfallz a hl , Unfallhäufigke it, Unfallz eitverlu s t in d e n J ahren 1974 und 1973 
gegliedert nach B e r gbauzwe ig en 

Zahl der Unfälle UnfiilJe je 1 Million entgangene Stunden je 1 Milli on. 
im Jahre verfahrene Stunden verfahrene Stunden 

Bergbauzweig Im Jahre im Jahre 

1974 I 1973 1974 I 1973 1974 I 1973 

Kohle . . .. ... .. ... . .. .. ..... . . .. . ... . 972 979 99·5 97· 15.732 15.308 
Erze ... .... . . . ...... . ... . ... . . . .. . . 404 3 9 57· 1 54·3 7.776 7.507 
sonstige be rg freie Mineralien ..... . . . .. 55 62 5 ·5 60· 8.294 5.536 
grundeigene Mineralien ... . . .. . ..... .. 250 250 70·2 68·2 11.261 8.381 
Salz .. ... ...... . . . .... . ..... . .. .. .. . 36 36 32· 31· 4.439 4.550 
Erdöl, Erdgas . . .... . ... . ... .. . .. . . .. 181 173 24·8 22 ·9 3.477 2.916 
untertäg ige Betriebs tätten, Hütte ... .. 27 26 45·7 43· 11. 38 7.615 

Summe . . . \ 1.925 1.915 63·5 61-6 9. 689 8. 37 

Entwicklung der Unfallz a hl en und d er Unfa llhäufigke it im l etzt en Jahrz ehnt 

Gesamtunfiille tödliche schwere lei chte 

Jahr je 1 Mio. verr. je 1 Mio. verr. je 1 Mlo. ven. I je 1 Mio. verr. 
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Arbeitsstunden Arbeitsstundeu Arbeitsstunden Arbeitsstunden 

1965 .. . ... 4.477 85·5 20 
1966 ...... 4.042 84· 1 19 
1967 ...... 3.279 76·4 19 
1968 .. .. .. 2.752 70·8 13 
1969 . .. .. . 2.516 67·4 12 
1970 .. . . . . 2.373 67·3 11 
197 1 ...... 2.344 6 ·9 10 
1972 . ... . . 2.157 67·3 7 
1973 . .... . 1.91 5 61-5 
1974 ...... 1.925 63·5 4 

Dm'ch Arbeit 'unfälle sind d m ö terreichischen 
Bergbau im Jahr 1974 in ge amt 293. 55 Stunden 
oder um 6,8 % mehr an Arbeit zeit als im voran­
gegangenen J ahr verloreng gangen ; daraus resultiert 

124 

i 
0·4 1.524 29· 1 2.933 56·0 
0·4 1.352 28· 1 2.671 55·6 
0·4 1.091 25·4 2.169 50·6 
0·3 82 22·7 1.857 47·8 
0·3 913 24·4 1.591 42·7 
0·3 884 25· 1 1.47 41·9 
0·3 87 1 25·6 1.463 43·0 
0·2 795 24·8 1.355 42·3 
0·2 691 22·2 1.216 39·1 
0·1 672 22 ·2 1.249 41 ·2 

unter B rücksichtigung der während des Jahres 1974 
im Bergbau verfahrenen 30,325.609 Stunden ein 

nfallzeitverlust von 9689 (8837 im Jahre 1973) . 
Die e Zunahme de Unfallzeitverlustes um 9,6 % 
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hatte ein Anheben der durchschnittlichen Heildauer 
eines Unfalles auf 152,7 % (143'7 % im Jahre 1973) 
Stunden oder auf 20'4 % (19,1% im Jahre 1973) 
Schichten unter der Vot"au setzung einer täglichen 
Arbeitszeit von 7·5 Stunden zur Folge. 

Den folgenden tabellarischen Übersichten sind 
Gliederungen sowohl der Unfallzahlen nach wesent­
lichen Unfallursachen als auch der Unfallzahlen, 
Unfallhäufigkeiten und Unfallzeitverluste nach Berg­
bauzweigen unter Anführung von Vergleichszahlen 
zu entnehmen: 

Aufg;liede rung der Gesa mtunfallzahl der Jahre 1974 und 1973 nach den wesentlichen 
Unfallu rsachen 

Unfallursache 

Zahl der Unfälle 
Im Jahre 

Anteil In % 
Im Jahre 

1974 

Steinfall, Kohlefall ...... .. ........ .. .... . . 31 8 
H a uwerk und Versatzmaterial. ... .. ... . . ... . 106 
abspringende Splitter ..... ........... .... .. 54 
Ausbaumaterial und Ausbauarbeit . ........ . 269 
Maschinen, Gezähe, Werkzeuge . .. . .. ..... .. 350 
Betriebsmateria l . . ... . .... ........... . ... . . 175 
Förderung insgesamt . .... ..... . . ........... 272 
Fahrung . .... ... .. ....................... . 141 
andere Ursachen insgesam t . . . ..... . ... . .... 240 

Summe ... / 1.925 

B erufs krankh eiten im B e r gba u 

Im Jahre 1974 gelangten der Bergbehörde 92 
Meldungen über Berufskrankheiten einschließlich 
Verdachtsfälle zur Kenntnis; die entsprechende 
Zahl für das Jahr 1973 beträgt 75. Diese An­
gaben lassen jedoch keinen bindenden Schluß 
über den Gesundheitszustand der Bergarbeiter 
oder über die Entwicklungstendenz auf dem Gebiet 
der Beruf: krankheiten im österreichischen Bergbau 
zu. Die Ursache für die von Jahr zu Jahr stark di­
vergierende Anzahl von neu gemeldeten Er­
krankungen ist im wesentlichen mit der Intensität 
der Untersuchungstätigkeit der Österreichischen 
Staub (Silikose-)Bekämpfungsstelle und der Lärm­
bekämpfungsstelle der Allgemeinen Unfallversiche­
rungsanstalt bei den Bergbaubetrieben zu erklären, 
da sich diese Untersuchungen naturgemäß in gleicher 
Weise auf Betriebe mit unterschiedlicher Gesamt­
belegschaft und Gesundheitsgefährdung der dort 
beschäftigten Arbeitnehmer erstrecken. 

Bei Beurteilung der Meldungen über Neuer­
krankungen im Jahre 1974 ist zu berücksichtigen, daß 
letztlich die Zahl der tatsächlich Erkrankten, ins­
besondere der Staublungenerkrankungen, erheblich 
unter dem Maß der angezeigten Krankheitsfälle 

1973 1974 1973 

302 16·5 15·8 
118 5·5 6·2 
49 2·8 2·5 

266 14·0 13·9 
350 18·2 18·3 
198 9·1 10·3 
260 14·1 13·6 
131 7·3 6·8 
241 12·5 12·6 

1.915 100·0 100·0 

liegt. Von den behandelnden Ärzten werden die 
Meldungen über das Ergebnis von Untersuchungen 
im wesentlichen zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt 
erstattet . Genaue Diagnosen setzen aber die Vor­
nahme von eingehenden Spezialuntersuchungen vor­
aus. Dies trifft vor allem auf Staublungenerkrankun­
gen zu, bei denen Frühdiagnosen nur sehr schwer 
gestellt werden können . Daraus erklärt sich auch, 
daß die Untersuchungen über die im Berichtsjahr 
gemeldeten Staublungenerkrankungen noch nicht 
abgeschlos en werden konnten. 

Im Jahr zuvor waren 39 Fälle von Silikose und 
Siliko-Tuberkulose gemeldet worden, von denen 
jedoch nur zwei Erkrankungen von der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt als entschädigungs­
pflichtig anerkannt wurden. Bei den übrigen An­
zeigen bestätigte sich entweder die ursprüngliche 
Annahme einer Silikose nicht oder die aufgezeigte 
Erkrankung war noch nicht so weit fortgeschritten, 
daß sie eine Minderung der Erwerbsfähigkeit zur 
Folge gehabt hätte. 

Einen Überblick über die Häufigkeit des Auf­
tretens von Silikose- und Siliko-Tuberkulose im 
österreichischen Bergbau und über deren Aus­
wirkungen im Verlauf der vergangenen 15 Jahre 
vermitteln folgende Übersichten: 

Neugemeldete Erkrankungen einschließlich der Fälle von Silkoseverdacht 

Bergbauz"elge I 
Berufs· I Si:~~~~~~er- I ErJaankun- 1 Schleim· I MeniSkus- I Schäden I Lärm· I Hautcr- I Sonstige 

erkrankungen kulose und gen durch ~~utelent- schäden durch Preß- schilden Jaankungen Ja Be~~~t 
Silik t s Kohlenoxid zundungen luft"erkzeuge an e en aoe 

Kohlenbergbau .. " 45 36 - - 6 1 1 1 -
Erzbergbau . . ...... 27 16 - - - - 8 1 2 
Bitumenbergbau ... 1 - - - - - 1 - -
Übriger Bergbau 19 8 - - - - 11 - -.. 

Insgesamt . .. \ 92 60 6 1 21 2 2 
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Neug e melde t e 
erkrankung e n 

Fäll e von Staublungen-
und Rent e nzu erke nnungen 

I Kohlen- I I übriger I I davon Jahr bergbau Erzbergbau Bergbau Insg samt Rentenzuer-
kennungen 

1960 .. 5 30 10 98 12 
1961 .. 0 28 ll6 Jl 
1962 .. 65 24 7 96 9 
1963 .. 59 24 11 94 12 
1964 . . 3 16 10 64 7 
1965 .. 68 37 12 117 3 
1966 . . 209 III 42 362 7 
1967 .. 13 13 6 32 1 
1968 . . 44 13 5 62 3 
1969 .. 17 6 I 41 1 
1970 .. 19 13 12 44 2 
1971 . . 2 11 47 1 
1972 . . 19 13 40 3 
1973 .. 17 15 7 39 2 
1974 .. 36 16 8 60 *) 

*) Noch k eine Angaben . 

Tod e fälle durch Stau blun g en e rkrankun g en 

J ahr 
Kohlen- Erzberg- übrig r I Insgesamt bergbau bau Bergbau 

1960 ... .. ...... 3 2 6 
1961 . ..... . .... 4 5 17 
1962 ........... 3 4 2 9 
1963 . ..... .. ... 1 3 2 6 
1964 . ......... . 3 4 5 12 
1965 ....... . ... 5 3 7 15 
1966 ..... . ..... II 5 24 
1967 ........... 5 2 5 12 
196 . . ....... . . 2 I 6 9 
1969 . . . ...... . . 6 0 4 10 
1970 .. . ........ 9 2 4 15 
1971 . ....... . .. 5 3 3 11 
1972 .... . .. . ... 7 5 1 13 
1973 . .......... 4 3 2 9 
1974 ........ . .. 7 5 1 13 

H in ichtlich der Tod fäll durch taublung n­
erln a.n1 un gfll i. t fcstzll t eIlen , daß die Mehrzahl der 
Verstorbenen g, undheit chädJjchen taub xposi­
b onen zu einer Zeit au. geeet zt war, als taubb ­
kämpfun g&maßnahm n vor allem im Unterta,ge­
betri b nt ", der üb rhaupt noch nicht oder nur 
in unzureich nd m Maße Platz g griffen hatten. 
Auch die heute geübte lück nlose ärztliche Über­
wachung der Arbeitnehmer i t das Ergebnis lang­
jähriger Erfahrungen in der m dizim ehen Betreuung 
im Bergbau. 

Die Bemühungen zur Hintanhalt ung von Beruf: -
krankheiten im Bergbau sind vielfältig, sie richten 
si h überwiegend auf die Bekämpfung der t aub­
gefahr ; aber auch der Mjnderung der Lälmemi ionen 
k mmt in zunehmendem Maß B deutung zu , wobei in 
gleicher Weise Aufgaben owohl auf techni ehern al 
auch auf medizinischem Gebiet wahrgenommen wer­
den . Besonderes Augenmerk wird bei Erfüllung w e er 
Aufga ben der ärzt lich n berwachung d Ge­
&undh it zu t and . d I' im B rgbau B häftigten 
zur Früherkennung von silikoti ehen Lung nver­
änderungen oder von Anz ichen b ruf: b wngter 

126 

Lärmschwerhörigkeit beigemessen. Im Zusammen­
hang mit der Beurteilung der lärmhygienischen 
Situation im Bergbau sind hinsichWeh der meß­
technischen Erfassung der Schallpegelwerte und der' 
EI' t eIlung einschlägiger Gutachten die Dienste der 
Lärmbekämpfungs, teUe der Allgemeinen Unfall ­
versicherungsanstalt zu erwähnen. 

Auf dem Gebiet der Staubbekämpfung konnte die 
Arbeit auf der Ba is langjähriger erprobter Methoden 
zur Gewährleistung unterkritIscher Stau bsituationen 
im unter- und obertägigen Bereich fortgeführt wer­
den . Zur F e t ·tellung der taubhygieni ehen Ver­
hältm e werden in allen Bergbaubetrieben, in denen 
rillt dem Auft reten ge undheitsgefährlicher Stäube 
zu rechnen i t, unter Verwendung geeignet er Staub­
meßgeräte (Standard Kommetel' der Fa. Sartorius) 
von ge chulten Betrieb 'angehörigen Staub messungen 
durchgeführt. Die Schulung des für wese Me ungen 
einge etzten P ersonals erfolgt zentral in Leoben 
durch die Techm ehe Abteilung der Österreichischen 

taub (Siliko -)Bekämpfung teIle; darüber hinaus 
werden im R ahmen von Wiederholungskur en den 
Teilnehmern laufend prakti ehe und theoretische 
I enn tni se vermittelt, um die E rzielung realistischer 
K ennwerte für die Beurteilung der t aubsituation 
im B tri eb sicherzu teIlen . 

In der technischen taubbekämpfung wurde in 
den I tzten J alu'en den Fragen der Bewetterung 
erhöhtes Augenmerk zugewandt owie im Zu -
ammenwirken von Bergbehörde und Bergbaube­

t rieben Lösungen für chwierige Bewetterungs­
probleme angestrebt und zum Teil auch verwirklicht . 
Die Einrichtung optimal dirnen iomer ter künstlicher 
Bewetterungen i t mcht nur vom tandpunkt der 

taubbekämpfung von vorrangiger Bedeutung, son­
dern ent pricht auch den E rforderm en d r fort ­
ge chri tenen Mechanisierung in den Grubenbe­
t rieben und der unter anderem dadurch notwendigen 
Abführung d I' mit Abgasen aus Die elmotoren von 
Gewinnungs-, Lade- und F ördermaschinen unter 
Tag belasteten Atemluft. 

Zur Verringerung der taub xpo ition von Berg­
arbeitern wird in b währter Wei e durch die Ver­
legung der Schieß arbeit an das Schichtende oder in 
Arbeit pausen beigetragen . B i Einhaltung wes r 
Maßnahme ist wegen der mei. t hohen Grubenfeuch­
tigkeit der alpinen Bergbaue für die nachfolgende 
Ladearbeit eine genügende Verrillnderung schäd­
licher Staubkonzentrationen zu erreichen; hingegen 
werden in staubintensiven Betrieben die beim 

chjeßen auftretenden Stäube durch den Einsatz 
von prüh- und Nebeldüsen und durch den Betrieb 
von E inrichtungen zur onderbewetterung wirksam 
bekämpft. 

Einen we 'entliehen Beitrag zur Verbesserung der 
taubsituation tellt in Erzbergbauen rillt V rsat z­

wirtschaft we Einbringung von Spül- bzw. von 
Mag rbetonversatz dar . In zunehmendem Maße 
w rden aber auch w e Bemühungen zur Erzielung 
zulä igel' Staubkonzentrat ionen , etwa im Bereich 
von t Ul'Zl'ollen und Fi.i.llörtern und vor allem auch 
an ü bergabe teilen von Stromfördermitteln, von 
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Erfolg begleitet. Voraussetzung für die Verwirk­
lichung dieser Maßnahmen war, daß die Gruben­
gebäude mit einem hinreichend dichten Wasser­
leitungsnetz ausgerüstet werden konnten ; dadurch 
war im großen gesehen die Umstellung auf Naß­
bohrung gegeben. Nur dort, wo das Hauwerk mit 
Rücksicht auf den nachfolgenden Verarbeitungs­
prozeß einen Kontakt mit Wasser weitestgehend 
ausschließt oder in quellenden Gebirgsteilen wird auf 
konventioneHe Methoden der Trockenabsaugung 
zurückgegriffen . Günstige Staub belastungen konnten 
ferner beim Einsatz von Walzenschrämladern durch 
eine der zu gewinnenden Kohle angepaßte Meißel­
auswahl, durch Innenbedüsung der Walzen und Ein­
bau von Fächerdüsen zur Befeuchtung der Abbau­
front erzielt werden. 

Die beispielhaft angeführten Maßnahmen ver­
folgen zusammengefaßt den Zweck, den Schwebe­
staubgehalt in den Grubenbetrieben so weit zu ver­
dünnen, daß persönliche Staubschutzmittel nur 
in Ausnahmefällen herangezogen werden müssen. 
Wo auf die Verwendung persönlicher Staubschutz­
mittel noch nicht verzichtet werden kann, wurde 
für die hygienische R einigung und Lagerung sowie 
die Ausgabe samt regelmäßiger Überprüfung der 
Staubschutzmasken Sorge getragen*) . 

Im obertägigen Bereich wurde in Aufbereitungs­
und Weiterverarbeitungsanlagen mehr als bisher 
dem Gedanken der Bereitstellung umwelt freundlicher 
Produktionsstätten Vorrang eingeräumt. Bei der 
Umgestaltung bestehender und bei der Errichtung 
von neuen Anlagen wurden zahlreiche Emissions­
quellen für Staub und Lärm mit dem letzten Stand 
der Technik auf dem Gebiet des Umweltschutzes 
entsprechenden Einri chtungen au gerüstet. 

Ärztliche Untersuchung der Bergarbeiter 

Die bergmännischen Arbeiten führen vielfach zu 
körperlichen Belastungen, die nur gesunde Arbeit­
nehmer ohne gesundheit liche Schädigung auf sich 
nehmen können . Sicherheitsvor chriften des Berg­
baues regeln daher die ärztliche Überwachung der 
Per onen, die im Bergbau beschäftigt werden sollen 
oder in diesem tätig sind. So macht die Allgemeine 
Bergpolizeiverordnung in ihrem § 326 bei Neuauf­
nahmen eine genaue Anlegeuntersuchung zur F est­
stellung der Tauglichkeit durch einen mit den Ar­
beitsbedingungen im Bergbau vertrauten Arzt zur 
Pflicht. Weiters bestimmt § 326 a dieser Verordnung, 
daß Personen unter 21 J ahren, die unter Tag be­
schäftigt sind, regelmäßig in Zeitabständen von 
nicht mehr als einem J ahr auf Tauglichkeit für diese 
Arbeiten zu untersuchen sind . 

Wiederkehrende Unter uchungen sind unter ande­
rem für Arbeitnehmer vorgesehen , die der Gefahr 
einer Berufskrankheit ausgesetzt sind, wie etwa bei 
Beschäftigung an Orten, an denen gesundheits­
gefährdende Stäube auftreten können, . bei Arbeiten 

*) E s bedarf der Erwähnung, daß nach der Staubschä­
denbekämpfungsverordnung Staubmasken und Prüfeinrich­
tungen typen mäßig zugelassen Bein müssen. 

unter Belastung ionisierender Strahlen oder bei 
Gefährdung durch Benzol oder Bleiverbindungen . 

Für die Überwachung der Arbeitnehmer hinsicht­
lich des Auftretens von Staublungenerkrankungen 
steht den Betrieben die Österreichische Staub 
(Silikose-)Bekämpfungsstelle mit ihren erfahrenen 
Ärzten zur Verfügung, die in Abständen von zwei bis 
drei Jahren Röntgenreihenunter uchungen durch­
führt . Im Jahre 1974 wurden durch solche Untersu­
chungen 1968 Arbeitnehmer aus 20 Bergbaubetrieben 
erfaßt. Eine ähnliche Einrichtung zur Feststellung von 
Gesundheitsschädigungen durch Lärm besteht in 
der Lärmbekämpfungsstelle der Allgemeinen Un­
fallversicherungsanstalt. Auch sie hat im Beric4ts­
zeitraum audiometrische Untersuchungen in Berg­
baubetrieben durchgeführt. 

Der § 132 ader 29. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz regelt die wiederkehrende 
ärztliche Untersuchung aller Jugendlichen bis zum 
vollendeten neunzehnten Lebensjahr. Im Berichts­
jahr wurden 543 (davon 33 weibliche) Jugendliche 
dieser ärztlichen Unter uchung zugeführt . Nach den 
bisher vorliegenden Untersuchungsergebnissen scheint 
kein Fall auf, in dem Bedenken gegen die weitere 
Berufsausübung bestehen . 

Zusammenfassend kann festgest ellt werden, daß· 
ich die bestehenden Einrichtungen zur ärztlichen 

Überwachung der im Bergbau beschäftigten Ar­
beitnehmer als ausreichend und zweckentsprechend 
erwie en haben, um im Falle einer gesundheitlichen 
Gefährdung recht zeitig Maßnahmen zur Verhüt ung 
einer Gesundheitsschädigung ergreifen zu können. 

Rettungswesen und Rettungswerke im Bergbau 

Die Organi ation des R ettungswesens im öster ­
reichischen Bergbau blieb gegenüber dem J ahr 1973 
im wesentlichen unverändert. Den Bergbaubetrieben 
standen neben der HauptsteHe für das Gruben­
rettunO'swesen in Fohnsdorf 21 Grubenrettungsstellen o . 
zur Verfügung. Einigen R ettung stellen waren III 

der Jähe gelegene, kleinere Bergbaue angeschlossen , 
deren oeringer Belegschaft tand die Einrichtung. 
eine ei~enen Grubenrettung 'dienstes nicht gestattet 
hatte. Bei diesen Bergbauen war die erforderliche 
Zahl von Betriebsaufsehern und H auern im Gebrauch 
von Atemschutzgeräten ausgebildet worden, um 
bei Ernsteinsätzen den zu Hilfe eilenden Gruben­
wehren als ortskundige Führer dienen zu können . 
Außerdem müssen die angeschlossenen Bergbaue 
von den Oberführern der zuständigen Gruben­
wehren mindestens einmal jährlich befahren werden . 

Hiedurch wird erreicht, daß auch die Führer der 
zur Hilfelei tung verpflichteten Grubenwehren die 
nötigen Ortskenntnisse erwerben. 

Die gegenseitige Unterstützung und Hilfeleistung 
der Grubenrettungsdienste bei R ettungswerken regelt 
der Hauptrettungsplan, der jährlich von der H aupt­
stelle für das Gru benrettungswe en vorgeschlagen 
wird und der Genehmigung durch das Bundes­
ministerium für Handel, Gewerbe und Indnstrie 
bedarf. 
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Am Ende des Jahres 1974 belief sich die Gesamt­
stärke der Grubenwehren auf 458 Mann (474 im 
Jahr 1973) oder näherungsweise 10 % der unter Tag 
beschäftigten Arbeiter. 

Den Grubenwelu-en standen insgesamt 182 Sauer­
stoffkreislaufgeräte zur Verfügung. Die Zahl der 
CO-Filter-Selbstretter hat mit 1525 Stück einen 
vorläufigen Höch tstand erreicht . Hiedurch haben 
sich die Überleben chancen der Untertagebeleg­
'chaft bei Auftreten unatembarer Wetter vergrößert. 
Bei den Grubenrettung stellen werden ferner Prüf­
geräte, Wiederbelebung 'geräte, Ga pür- und Ga -
meßgeräte im erforderlichen Au maß vorrätig ge­
halten . 

Im Berichtsjahr waren bei Arbeiten in unatem­
baren Wettern insge amt 11 Ernstein ätze geringen 
Umfanges erforderli ch . ämtliche Einsätze der 
Grubenwelu-en verliefen erfolgreich, eine chädigung 
der Gesundheit von Grubenwehrmitgliedern war 
nicht zu verzeichnen. 

Berufsausbildung der Bergarbeiter 

Innerhalb der Gruppe der im Jahr 1974 in Au -
bildung ge tandenen 825 Personen ist der Anteil 
der Berglehrlinge, der gewerblichen Leh rlinge und 
der Lehrhäuer von 76 ,3 % im Jahr 1973 auf 73,3 % 
im Berichtsjahr zurückgegangen . Im einzelnen erfuhr 
die Zahl der Berglehrlinge eine Abnahme von 34 
auf 29 und di der Lehrhäuer von 123 auf 38 ; hin­
gegen erfreute ich die Facharbeiterau bildung mit 
einer Zuwachsrate von 24 % bei der Lelulingszahl 
eines bemerkenswerten Zuspruches. Nach Beendigung 
der vorgesehenen Ausbildungszeit haben 10 Berg­
lehrlinge und 87 gewerbliche Lehrlinge die Abschluß­
prüfungen mit Erfolg abgelegt. 

Im R ahmen der Beruf au bildung im B rgbau 
wird in gleicher Wei e versucht, den Erfordernis en 
für die Heranziehung von Naohwuchskräften und 
die Erhaltung eines zahlenmäßig optimalen wie 
qualifizierten Belegschaftsstandes R echnung zu tra­
gen. Dieses Bemühen kommt im Bereich der rein 
bergmännischen Ausbildung dadurch zum Ausdruck, 
daß im Jalu 1974 der Anteil der Häuer mit Häuer­
brief und Häuerschein an der erwähnten Ge amtzahl 
von 10.098 beruflich qualifizierten Personen mit 35'4 % 
nur unwesentlich unter dem ent prechenden Ergebnis 
des Vorjahres liegt. Für die H äuerau bildung im 
österreichischen Bergbau ind im wesentlichen fol­
gende Ausbildungsvarianten maßgebend : 

a) eine Variante sieht vor, daß zu selbständigen 
Häuerarbeiten nur solche P ersonen verwendet 
werden dürfen , die nach einem dreijährigen 
Bergbaulelugang die Knappenprüfung abgelegt, 
hierauf durch mindesten zwei Jahre Häuer­
arbeiten verrichtet und dann nach Besuch 
eines Häuerkurses die H äuerprüfung mit Er­
werb des Häuerbriefes abgelegt haben ; 

b) nach der zweiten Möglichkeit zur Häueraus­
bildung dürfen Personen ohne Ablegung einer 
Knappenprüfung zu selbständigen Häuer­
arbeiten dann verwendet werden, wenn sie 
nach entsprechender Anlernung ebenfalls durch 
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mindestens zwei Jahre H äuerarbeiten geleistet, 
einen Häuerkurs besucht und die Häuerprüfung 
mit Erlangung des H äuerscheines abgelegt 
haben. 

Am Ende des Berichtsjahres waren bei den Be­
trieben sämtlicher Bergbauzweige 511 Häuer mit 
Häuerbrief und 2320 Häuer mit Häuerschein 
be chäftigt. Die Häuerkurse werden nach Bedarf 
bei den Bergbaubetrieben abgehalten, wobei nur 
Betrieben , die Werksschulen unterhalten, auch 
schulische Einrichtungen für die Häuerausbildung 
zur Verfügung stehen. Daneben hat sich eine 
weitere Ausbildung praxis, in der Lehrhäuer ver­
schiedener ö ·terreichischer Bergbaue in einem vom 
Betrieb örtlich getrennten Ausbildungszentrum zur 
Durchführung bzw. Ergänzung eines Häuerkurses zu­
sammengefaßt werden, bewährt. Während dieses 
internatsmäßig geführten Kurses gelangten in der 
Erwachsenenbildung erprobte Methoden zur An­
wendun!!. 

Den Forderungen nach einer zeitgemäßen, dem 
techni chen Fortschritt vor allem im Untertageberg­
bau angepaßten Ausbildung soll künftig durch Schaf­
fung eine ' neuen Berufsbildes " Bergwerksschlosser -
Ma chinenhäuer", für welches vorbereitende Ar­
beiten in ein konhetes Stadium getreten sind, 
R echnung getragen werden. 

Über p zifisch bergmännische Ausbildungs-
möglichkeiten hinaus ist bei der Mehrzahl der Betriebe 
aber auch Gelegenheit zur Teilnahme an einem breit 
gefächerten Kursprogramm gegeben. Während des 
J ahres 1974 haben an verschiedenen Kursen, die 
sowohl bei Bergbaubetrieben al auch an bergbau­
fremden Au bildungsstätten veranstaltet wurden, 
insgesamt 221 P ersonen tl,ilgenommen. Unter den 
Kur en werden von einem interess ierten P ersonen­
h ei im allgemeinen die Fachgebiete mit Ausbildung 
zu Lokomotivführern, Fahrzeuglenkern, insbesondere 
aber zu Schweißern, bevorzugt. 

Von den 13.679 zum Jahresende 1974 im Bergbau 
beschilftigten Arbeitnehmern konnten nach Er­
hebungen der Bergbehörde 10.098 Arbeiter eine 
berufliche Qualifikation nachweisen. 

Anzahl d e r ausgebildeten oder 
angelernten Arbeit e r 

ausgebildet oder angelernt als 
Anzahl 

Bergknappe ...... . . .. ... ... .. . . ... ... .. . . 
Häuer. . . . . . . . . . . . . .. mit Häuerschein ... . 

mit Häuerbrief . ... . 
Tief bohrer .... . ... ... . .................. . 
Elektriker ........... Facharbeiter . ... .. . 

angelernt ......... . 
chlosser ... ..... ... . Facharbeiter . . . . . . . 

angelernt ..... .. . . . 
sonstige Facharbeiter.. ausgebildet ........ . 

angelernt ... . . .. .. . 
Fördermaschinist für Seilfahrtanlagen . ..... . 
Kranführer . .. .............. .... . . . . .... . 
Baggerführer ............................ . 
Lokomotivführer .................... . .. . . 
Lenker für LKW und Sonderfahrzeuge .... . 
K e selwärter ....... .. ... .... ... ... . .. . ... . 
Motorwärter ..... .. .... ... ... . . ......... . 

1974 1 1973 

621 
2.320 

511 
122 
498 

63 
1.316 

209 
1.383 

430 
121 
139 
187 
738 

1.088 
192 
160 

626 
2.511 

435 
100 
513 

59 
1.305 

216 
1.364 

388 
130 
112 
169 
709 

1.077 
206 
186 

S· 
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Innerhalb der Gruppe der 10.098 im Bergbau 
bel'luli ch Qualifizierten beträgt der Anteil der Ar­
beiter mit spezifisch bergmänni 'cher Ausbildung 
35'4 %. Im einzelnen ist im Vergleich zum J ahr 1973 
die Zahl der Bergknappen geringfügig von 626 auf 621 
und die der H äuer mit Häuer chein um 7,6% auf 
2320 ab ge unken ; hingegen erfuhr der Anteil der 
Häuer mit Häuerbrief eine Zunahme um 17,5 %. 

9 

Die Gruppe der ausgebildeten und angelernten 
Elektriker, Schlosser und onstiger Facharbeiter 
hat gegenüber dem Stand de Jahre, 1973 von 3845 
auf 3899 angezogen ; ihr Anteil an den 10.098 
beruflich qualifizierten P ersonen erfuhr dadurch 
eine Zunahme auf 38,6 % (38 ,0 %). 
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VII. Internationale Sozialpolitik 

Eine kurze Darstellung der Tätigkeit des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung auf internatio­
nalem Gebiet erscheint deshalb erforderlich, da 
diese Tätigkeit starke Rückwirkungen auf die inner­
staatliche soziale Lage zeitigt. 

Internationale Organisationen 

Orga ni sation d e r V er e inte n N ati on en 

Das Bundesmini terium für soziale Verwaltung 
hat auch im Berichtsjahr bei der Behandlung 
sozialer Fragen durch die UNO, den Wirtschafts­
und Sozialrat (ECOSOC), uie Europäische Wirt­
schaftskommission (ECE), den Frauenrechtsaus­
schuß, den Bevölkerungsausschuß sowie durch den 
Ausschuß für soziale Entwicklung des ECOSOC, in 
den Österreich im Jahre 1972 für einen Zeitraum 
von vier Jahren gewählt worden ist, mi tgewirkt . 

Int erna tio nal e Arbeit organisation 

Im Berichtsjahr konnten t rotz großer Bemühun­
gen keine weiteren Übereinkommen der Internatio­
nalen Arbeitsorganisation einer Ratifikation zuge­
führt werden . 

An der im Juni des Berichtsjahres abgehaltenen 
59. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz 
nahm eine österreichische Delegation, bestehend aus 
Vertretern der R egierung, der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer, teil. Von den Arbeiten der Konferenz 
ist dieses Jahr insbesondere in Übereinkommen 
über die Verhütung und Bekämpfung der durch 
krebserzeugende Stoffe und Einwirkungen verur­
sachten Berufsgefahren, eine Empfehlung betreffend 
den gleichen Gegenstand, ein Übereinkommen über 
den bezahlten Bildungsurlaub und eine Empfehlung 
betreffend den gleichen Gegenstand zu erwähnen. 

Zu der im Jänner des Berichtsjahres abgehaltenen 
2. Europäischen R egionalkonferenz der Internatio­
nalen Arbeitsorganisation, die sich mit den Arbeits­
markta pekten der jüngsten wirtschaftlichen Ent­
wicklung in Europa und mit Fragen der Sicherung 
des Einkommens angesichts struktureller Änderun­
gen befaßte, wurde von Österreich eine dreigliedrig 
zusammengesetzte Delegat,ion entsandt. 

Bei der im September 1974 stattgefundenen 
7. Tagung des Beratenden Ausschusses für Ange­
stellte und Geistesarbeiter der Internationalen 
Arbeit sorganisation, die sich mit den Arbeits- und 
Lebensbedingungen im Handel und in Büros sowie 

mit den Problemen und Möglichkeiten älterer 
Angestellter im Handel und in Büros auseinander­
setzte, war Österreich ebenfalls durch eine drei­
gliedrige Delegation vertreten. 

Österreich entsandte schließlich auch eine drei­
gliedrig zusammengesetzte Delegation zu der 
November/Dezember abgehaltenen zweiten drei­
gliedrigen Fachtagung für Hotel- und Gaststätten­
gewerbe, auf deren Tagesordnung Fragen der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Wander- und 
Saisonarbeiter im Hotel- und Gaststättengewerbe 
sowie der Ausbildung von leitendem Personal und 
von Arbeitnehmern im H otel- und Gaststätten­
gewerbe standen . 

Die von Österreich seit einiger Zeit unternom­
menen Bemühungen um eine Kandidatur für den 
Verwaltungsrat der Internationalen Arbeitsorgani­
sation wurden durch Entsendung eines österreichi­
sehen Beobachters zur Herstellung und Aufrecht­
erhaltung der notwendigen Kontakte mit den 
anderen Delegationen zu der 192 ., 193. und 
194. Tagung des Verwaltungsrate fortgesetzt. 

Europarat und andere Organi satione n 

Im Rahmen des Sozialexpertenausschusses des 
EuroparateS' wurde eine Entschließung betreffend 
die soziale Lage der Nomaden in Europa, eine 
Entschließung betreffend die Arbeitslosigkeit unter 
jungen Menschen und eine Entschließung und ein 
Teilabkommen betreffend Erleichterungen für 
Schwerbehinderte angenommen . Ferner beteiligten 
sich ö terreichische Delegierte aktiv an den Arbeiten 
des Unterausschu ses für die Beschäftigung von 
Frauen, der Arbeitsgruppe für Ehe- und Familien­
beratungsstellen, des Ausschusses des Sonderberaters 
für Flüchtlinge und Überschußbevölkerung, des 
Sozialausschusses des Teilabkommens, einer Ver­
einigung, die die sieben Staaten der ehemaligen 
Westeuropäischen Union gegründet haben, sowie 
dessen Unterausschüsse für Betriebssicherheit und 
Arbeit hygiene, mechanische und chemische Fragen. 
Weiters wirkten österreichi. che Delegierte bei zwei 
Tagungen der Arbeitsgruppe des Europarates be­
treffend Funktion und Stellung der Sicherheits­
dienste und Sicherheit t echniker und bei einer 
Sitzung der Arbeitsgruppe für da "Gelbe Buch" 
mit. 

Das Expertenkomitee für Soziale Sicherheit, das 
auf Einladung der österreichischen Bundesregierung 
seine 43. Tagung im September 1974 in Wien durch-
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geführt hat, be chäftigte ich 1974 mit der Au'­
arbeitung eines Handbuche~ zur praktischen Durch­
führung de 1972 unterzeichneten Europäischen 
Abkommens über Soziale icherheit . Des weiteren 
hat da Expertenkomitee einen Empfehlungsentwurf 
zur Koordination und Verbesserung des ozialen 

chu tze der nichterwerb tätig n Frauen au ge­
arb itet und Maßnahmen rörtert, di s rb it­
nehmern rmöglichen ollcn, eine B chäftigung 
nach Erreichung de P en ion alter unter grund-
ätzlichem Pen 'ion fortbezug auszuüben. 

Auch i t die Mi tarbeit an den Akt ivitäten de 
Gemischten Au chus c für R ehabi litation und 
berufliche Eingliederung Behinderter im Rahmen 
de' Europar te (Teila bkomm n) anzuführen, die 
der chrittwei n H armoni ierung der inschlägigen 
Ge etzgebung und Verwaltung in den beteiligten 

taaten dienen und d n internationalen Erfahrung _ 
au tau ch fördern. Dazu gehörte auch die Teilnahme 
an der Tagung de Gemi chten Au schu e im 
Mai 1974 owie an itzungen de Unt rau chu e 
betreffend ine vergl ichende tudie über 1ethoden 
der Ermittlung und Ecra ung der Behinderten 
und der Arbeit gruppe zum tudium der Fr izeit­
ak t ivitäten und rl aubsmöglichkeiten für B hin­
d rte. 

Österreichi ehen F achkräften wurde durch die 
Verleihung von ti pendien de Europarate di 
Möglichk it zu tudi n auf dem Gebiet d r ozial­
arbeit im usland gegeben. 

Be ond r. i t auf die Gründung de " Europäi 'chen 
Zentrum für u bildung und For chung auf dem 
Gebiet der ozialen Wohlfahrt" hinzuwei en , die 
auf eine R eihe von Empfehlungen internationaler 
Gremien zurückg ht . ach lang n int n iven Ver­
handlungen und Vorbereitung arbeiten , an denen 
da. Bundesministerium für soziale Verwaltung 
führend beteiligt war, konnte im Juli 1974 zwischen 
der ö terreichJschen Bunde regierung und den Ver­
einten Nationen ein übereinkommen über die 
Errichtung de Wohlfahrt institut abge chlo en 
und die es im September 1974 eröffnet werden . 
Das Zentrum, da unter den Auspizien der Ver­
einten Nationen steht und eine ent prechendinter­
nationale Organi ation truktur aufwei t , wurde auf 
Verein basi in Wien errichtet. eine Zi le liegen 
in der Förderung von Au bildung und Forschung 
auf dem Gebiet der sozialen Wohlfahrt. Obwohl 
ich sein Wirkungsgebiet auf ganz Europa erstreckt, 

werden (Sich einzelne Proj kte besonders mit der 
ö terreichi chen Situation befa en. 0 ollen die 
b tehenden Lücken im österreichischen Wohlfahrts-
y tem erhoben und die Au bildung '- und For­

schungssituation in Ö terreich durchleuchtet werden . 

Schließlich ist noch die Mitwirkung auf ozialem 
Gebiet in ver~chiedenen internationalen K örp r­
schaften anzuführen, so in der Organi ation für 
wi.rtschaftliche Zu ammenarb it und Ent wicklung 
(OECD) und in der Europäi chen Freihandel zon 
(EFTA) owie in international n Vereinigungen, vor 
allem in der Vereinigung für ozial icherh it, in 
der internat ionalen Union geg n den Krebs, in der 
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internationalen Vereinigung gegcn Tu berkulosc und 
im Internationalen Roten Kreuz . 

Gegenseitigkeitsabkommen und sonstige Maßnahmen 
im Bereich der zwischenstaatlichen Sozialen Sicherheit 

Auch im J ahre 1974 konnten die Bemühungen, 
im Intere e der im Au land oder bei internatio­
nalen Organisationen be 'chäftigten und beschäftigt 
gew enen ö terreichi chen taat bürger bilaterale 
Ab] ommen im Bereich der ozial n Sicherheit a b­
zu chließen bzw. be t ehende bkommen der R echts­
entwicklung in den Vertragsstaaten anzupa en, 
rfolgreich fortge 'etzt werden. Ebenso war es erfo r­

derlich, die im Hinblick auf die Be chä ftigung aus­
ländi cher Arbeit kräfte in Ö' terreich abgeschlos­
'en n bkommen üb I' oziale icherheit in Anpas­
sun O" an die R echt entwicklung entsprechend zu 
modifizi ren . 

m 1. J änner 1974 sind da ' im Dezember 1971 
unterzeichnete ö tel'l'eichi ch-Iuxemburgische Ab­
kommen über Soziale Sicherheit sowie das im Mai 
1973 unterz ichnete Zusatzabkommen hiezu in 
Kraft getreten (BGB!. r. 73/1974) . 

Im Jänner 1974 wurden Expertenbesprechungen 
zur Vorb reitung allfälliger R egierung verhandlun­
gen betreffend ein ö terreichi ch-ungarische. b­
kommen über oziale Sicherheit durchgeführt. 

Ein ö terreichi ch-niederländi che ' Abkommen 
über oz iale icherheit wurde im Mai 1974 unter­
zeichnet. Da Abkommen hat ö terreichischerseits 
im Juli 1974 die Zu timmung der ge 'etzgebenden 
Körperschaften gefunden und i t nach dem im 
November 1974 erfolgten u tau ch der Ratifika­
tionsurkund n am 1. J änner 1975 in Kraft getreten 
(BGBl. r. 754/1974). 

Das Zweite Zusatzabkommen zum ö terreichisch­
deutschen Abkommen über oziale Sicherheit wurde 
im März 1974 unterzeichnet. Das Zu atzabkommen 
hat österreichischerseits im Juli 1974 die Zu tim­
mung der ge etzgebenden Körperschaften gefunden. 
E bedarf noch der R atifizierung durch die Bundes­
republik Deut chland und des Au tausches der 
Ratifikation urkunden. 

Am 3. Mai 1974 i t da im Juni 1973 unter­
zeichnete Abkommen zwischen der R epublik Ö ·ter­
reich und der Europäischen Organi ation für K eL'l1-
for chung (CER J) im Bereiche der Sozialen Sicher­
heit in Kmft getreten (BGB!. Nr. 217/1974) . 

Die im März 1974 begonnenen Expertenbe­
prechungen betreffend eine R evision de ö ter­

reichisch-britischen Abkommens über Soziale Sicher­
heit wurden im Juni 1974 fortgesetzt . 

m 1. Juli 1974 ist da im Mai 1973 unter­
zeichnete Zusatzabkommen zum österreichisch­
chweizeri chen Abkommen übel' Soziale Sicherheit 

in Kraft getreten (BGBl. r. 341 /1974). 

Ebenfalls am 1. Juli 1974 ist das im August 1973 
unterzeichnete Abkommen zwischen der R epublik 
Ö terreich und der Internationalen Atomenergie­
Organisation (IAEO) betreffend die Soziale Sicher-
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heit der Angestellten dieser Organisation, das an 
die Stelle der beiden Sozialversicherungsabkommen 
mit der IAEO vom Dezember 1958 und vom 
Feber 1959 tritt, in Kraft getreten (BGBL NI'. 3301 
1974). 

Im Juli 1974 hat das im ovember 1973 unter­
zeichnete ö terreichisch-israelische Abkommen über 
Soziale Sicherheit österreichi cher eits die Genehmi­
gung der gesetzgebenden Körperschaften erhalten . 
Das Abkommen ist nach dem Austausch der Ratifi­
kationsurkunden mit 1. J änner 1975 in Kraft ge­
treten (BGBL Nr. 6/1975). 

Zum österreichisch-türkischen Abkommen wurde 
im August 1974 ein Zu atzabkommen über Soziale 
~cherheit unterzeichnet, das österreichischerseits 
im November/Dezember 1974 die Zustimmung der 
gesetzgebenden Körperschaften gefunden hat. E s 
bedarf noch der Ratifizierung durch die Türkei und 
des Austausches der Ratifikationsurkunden. 

Im September 1974 wurde die zweite Pha e der 
R egierungsverhandlungen betreffend den Abschluß 
eines österreichi ch-belgischen Abkommens über 
Soziale Sicherheit durchgeführt und mit der Para­
phierung eines Abkommensentwurfes abgeschlossen. 

Die im März 1974 begonnenen Expertenbe­
sprechungen zur Vorbereitung allfälliger R egierungs-

verhandlungen betreffend ein österreichisch-bulga­
risches Abkommen über Soziale Sicherheit wurden 
Ende September und Anfang Oktober 1974 fort­
gesetzt. 

Im Oktober 1974 wurden die im Dezember 1973 
und März 1974 durchgeführten Expertenbesprechun­
gen betreffend ein vier eitiges Abkommen zwischen 
der Republik Österreich, der Bundesrepublik 
Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein über 
Soziale Sicherheit fortgesetzt. 

Die im April 1974 begonnenen R egierungsver­
handlungen betreffend den Abschluß eines öst er­
reichisch-sclnvedischen Abkommens über Soziale 
Sicherheit wurden im November 1974 fortgesetzt 
und mit der Paraphierung eines Abkommensent­
wurfes abgeschlossen. 

Gleichfalls im Jovember 1974 fanden Experten­
besprechungen betreffend ein Zweites Zusatzabkom­
men zum österreichisch-schweizerischen Abkommen 
ü bel' Soziale Sicherheit statt. 

Schließlich wurden im ovember 1974 noch 
Expertenbesprechungen betreffend ein Zusatzab­
kommen zum ö terreichisch-liechtenst einischen Ab­
kommen im Bereiche der Sozialen Sicherheit durch­
geführt . 
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VIII. Sozialpolitische Vorschau 

Vorwort 

In dieser Vorschau werden weitere Zielsetzungen 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
zur Gestaltung im sozialen Bereich dargelegt. Es 
werden eine Reihe von sozialen Problemen aufgezeigt, 
deren künftige Lösung zur weiteren Verbesserung 
der sozialen Lage der österreichischen Bevölkerung 
beitragen soll. 

Aus der Tagespolitik ist es hinreichend bekannt, 
daß Erklärungen , in denen bestimmte Ziele dar­
gelegt werden, im Zuge der darüber nach demo­
krat ischen Grundsätzen abgeführten öffentlichen 
und besonders der parteipolitischen Erörterung 
vielfach als zu allgemein bemängelt werden. Es 
wird dann auch öfter festgestellt, daß die beab­
sichtigten Maßnahmen schon früher hätten ge­
troffen werden sollen. Dazu ist zu bemerken, daß 
die sozialpolitische Entwicklung, wie bereits in der 
Einleit ung des Berichts ausgeführt wurde, mit der 
Finanz- und der Wirtschaftspolitik eng verbunden 
ist und auch eine Abstimmung mit den Interessen 
der gesamten Bevölkerung erfordert. Die Vorschau 
gibt daher wohl Ziele für die künftige Entwicklung 
an, doch kann daraus nicht abgeleitet werden, daß 
alle dafür notwendigen Maßnahmen schon in nächster 
Zeit verwirklicht werden können . Auch im sozialen 
Bereich ist der Fortschritt das Ergebnis eines 
Reifungsprozesses und der Beurteilung der Situation 
in dem Zeit punkt, in dem eine Maßnahme ver­
wirklicht werden soll. Aus diesen Gründen können 
in der Vorschau aber auch nur Ziele und keine 
Detailvorschläge für in Aussicht genommene Maß­
nahmen genannt werden . 

Möge diese Vorschau , die in kurzen Darstellungen 
nur wesentliche Fragen aufzeigen kann, im Rahmen 
wirtschaft lich vertretbarer und in sozialer Hinsicht 
zufriedenstelIender Maßnahmen, welche die Inter­
essen der gesamten Bevölkerung berücksichtigen, 
zur weiteren Entwicklung im Sinne des humanitären 
Anliegens einer Ver besserung der sozialen Lage 
beitragen . 

Sozialversicherung 

Die in der ozialpolitischen Vorschau des Sozial­
berichtes 1973 (S . 138 ff.) dargelegten Entwicklungs­
ziele, nämlich Ausbau der Rehabilitation, Öffnung 
des Zuganges zur P ensionsversicherung für bisher 
nicht versichert gewesene Personen sowie die Inan­
griffnahme einer Neuregelung des Hilflo enzuschusses 
sind nach wie vor aktuell . Daß Maßnahmen zur 

Realisierung dieser Ziele in der XIII. Legislatur­
periode nicht mehr gesetzt worden sind, findet 
seine Begründung in der gegebenen wirtschaftlichen 
Situation, die im Gefolge der internationalen ökono­
mischen Flaute zu einer abwartenden Haltung 
zwingt . Der schon wiederholt aufgezeigt e enge 
Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwick­
lung und sozialpolitischen Fortschritten wird nun 
ganz besonders deutlich sichtbar. Vordergründig 
ist daher gegenwärt ig im sozialen Bereich die Er­
haltung der Vollbeschäftigung und damit die Siche­
rung des erreichten Leistungsniveaus. Verbesserun­
gen mit unmittelbaren finanziellen Auswirkungen 
auf die Gebarung der Versicherungsträger und des 
Bundes werden im allgemeinen nur Zug um Zug 
mit der wirtschaftlichen F estigung und nur jeweils 
im Ausmaß des Wirtschaftswachstums möglich sein. 
Insbe ondere gilt dies - wie auch schon in der 
Vorschau 1973 gesagt worden ist - für die im 
Bereich des Hilflosenzuschusses erhobenen F orde­
rungen, deren auch nur teilweise Erfüllung be­
t rächt.liche finanzielle Mittel erfordern wird . 

Die Bundesregierung geht, wie auch der von ihr 
vorgelegte Entwurf des Bundesfinanzgesetzes 1976 
zeigt , davon aus, daß die internationale Wirtschaft 
in diesem J ahr die Talsohle, in der sie sich befindet , 
überwinden wird und demnach auch in Österreich 
mit einer realen Wachstumsrate von etwa 1'5% 
gerechnet werden kann. Dies läßt es zu , schon 
jetzt das eine oder andere Vorhaben im sozialen 
Bereich in Angriff zu nehmen , wobei das Wirk­
samwerden der R ealisierungsetappen der tatsäch­
lichen Entwicklung vorbehalten werden kann. 

So ge ehen wird in erster Linie die Neuregelung 
der R ehabilitation und ihre Weiterentwicklung im 
Sinne der modernen Auffassungen über die Ge­
staltung dieses Leistungsbereiches nach den Leit­
linien, wie sie in der Vorschau 1973 dargestellt 
wurden, zur Diskussion gestellt werden . 

Ein weiterer Schwerpunkt der künftigen Ge­
staltung des Sozialversicherungsrechtes liegt bei 
der Reform des Hilflosenzuschusses, wobei nach 
dem gegenwärtigen Stand der Dinge zunächst eine 
Entwicklung eingeleitet werden wird , an deren 
Ende ein von der Pensionshöhe unabhängiger 
Hilflosenzuschuß stehen soll. Dieses Ziel wird nur 
in Etappen durch Heranführung des Mindestbe­
trages an den Höchstbetrag des Hilflosenzuschusses 
erreichbar sein. Weiters soll jenen P ensionist en 
geholfen werden, die auf Grund ihrer Altersbe-
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chwerden zwar nich t " hilflos" im Sinne der ge etz­
lichen Vorschriften sind, die aber doch für viele 
notwendige Verri ch ungen de täglichen Leben 
auf clie Unter t ü tzung anderer P r on n ange­
wiesen sind . Für ie soll eine neue L istung einge­
fü hrt werden , di nicht an den achweis einer 
be ond ren Hilflo igkeit, ondern nur an clie Er­
reichung eines bestimmten Leb n 'alter gebunden 
. ein wird . Auch hier wird, owohl was das " An­
fallsalter" al auch die Höhe d ieser Zulage anlangt, 
an eine Etappenlö ung g dacht. 

Weiterhin aktuell bleibt die schon erwähnte 
Öffnung der P nsion ver 'icherung, die ein I' eit in 
der Ermöglichung eine rückwirkenden E inkaufe 
in die Psenion ver icherung und and rerseit in der 
Erleichterung de B itritt zur frei willigen Pen ion -
ver ich rung besteh n oll. Zu rwägen wird ein, 
ob nicht noch ein weiterer chri t t g tan und auch 
eine Öffnung der K rankenver icherung eingeleitet 
werden oll. Denn s erscheint im Hinblick auf die 
bisherige E ntwicklung die e Ver icherung zweige, 
der derzeit bereit 96 % d I' Ö terreichi ch n Be­
völkerung betrcut, wenig SillllvOlJ , die re t lichen 4% 
der Bevölkerung au zuschließen . Hieb i wäre in b -
ondere an eine Lockerung der derzeit noch be­
'tehend n Be chränkung n der "\ I' icherung b _ 

I' chtigung hin ichtlich de Per onenlu i e und de 
Ge 'undhcitszustande zu denken. 

Die allgemein Einkommen entwicklung und truk­
turv ränderung n im Be chäftigten 'tand führ n 
dazu, daß in den letzten Jahrcn die Zahl der "\ 1'­

icherten, clie mit ihrem E inkommen clie R öch t ­
beitrag grundlage der P n ion v I' icherung üb 1'-

teigen, imm I' größer wüd. v aren e im J ahr 1966 
noch 6'5 % der G. -V I' icherten , die m it ihren 
Bezügen üb r d r damaligen Höch . tbeitrag gr und­
lage lag n, 0 waren e im Jahre 1975 bereit 13'3 % . 
Im Bereich der Gewerblichen Selb tändigen-Pen-
ionsvers icherung liegen gcg nwärtig rund ein Viertel 

aller Ver ichert n mit ihrem Einkommen über der 
Höch tbeitragsgrundJage. D ie Folge die I' En­
wicklung i, t eine immer tärkere nt rver ich rung 
d ie er V r ich rtcngrupp n in der P en ion v 1'­

, icherung, die , ich letzten Ende, da die Beitl'ag _ 
grund lag n auch für die Bildung d I' Bem ung ­
grundlage heran<Y zogen w rd n, in inem emp­
findlichen Abfall der Pensionsleistung gegenüber 
dem letzten Aktiv bezug auswü'kt . Die 'er Ent ­
wicklung oll durch eine etappenwei e, über die 
laut nde Anpassung hinau 'gehende Anhebung d I' 

Höchstbeitragsgrundlage in der Peusion ver icherung 
R echn ung getragen werden . 

Ebenfall t eilwei 'e auf t rukturv ränd rungen 
i, t eine weitere E ntwicklung zurückzuführen, di 
.ich im V rhältni zwi chen der Pen ionsvcr ich rung 
der Arbeiter und der Pension ver icherung d I' 

Angestell ten abzeichnet. I n teigendem Maß \ erden 
bi her als Arbeiter geführtc Di n tnehmer durch 
vertrag I' chtliche und innerbetrieblich Maßnahmen 
in den Angestelltenstatu überg führt. Damit i t 
auch ein Wechsel in der Versicherung zugehörigkeit 
von d r P ension ver icherung d I' Arbeit I' zur 
P ension ver ich erung der Ange tellten verbunden . 
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Die Zahl der Versicherten , für die die P ensions­
v rsicherungsanstalt der Ange tellten Beit räge er ­
hält, nimmt ständig zu, wähl' nd d ie Zahl der 
Ver ich rten , deren Beit räge der Pen ionsver iche­
rung der Arbeiter zufließen , inkt . Unverändert 
bleibt j doch der P ension stock der P ension ver-
icherung der Arbeiter , für des en Betreuung eine 

immer <Y ringer werdende Zahl von beitragzahlenden 
V I' ich rten zur Verfügung steht. Dazu kommt 
noch, daß nach den geltenden Bestimmungen über 
di Lei tung zuständigkeit bei einem Wechsel de 
Ver ich rten von der Pen ionsversicherung der 
Arbeiter zur Pen ion ver icherung der Ange tellten 
der er tgenannte Ver icherung zweig noch durch 
6 Y4 J ahr da Ri 'iko de Lei tung anfalles zu tragen 
hat. Es werden daher Wege zu uchen sein, um 
zum Au gleich die er Bela tungsverschiebung einen 
Teil der Beit räge der neu zur P enionsversieherung 
der Angestellten stoßenden Dienstnehmer an die 
P n ion versicherung der Arbeiter zurückzuführen. 

chli ßI ich wird im Bereich der Pension ver-
icherungen der elb tändigen die Notwendigkeit 

von Maßnahmen, die der finanziellen Sicherung 
dieser V r icherUl1 <Yen clienen , zu prüfen ein ; daneben 
w rden ab I' in besondere in der bäuerlichen Pen-
ion ver icherung auch sehl'i ttwei e Lei t ung ver­

b serung n zugunstcn der Zu chußrentenempfänger 
anzustr ben sein . 

Arbeitsmarktverwaltung und -politik 

Die Grundlinie für clie W iterge taltung der Dienste 
d I' Arb itsmarktverwaltung i t in dem 1970 vom 
Bundeslninisterium für soziale Verwaltung entwickel­
ten langfri t igen 1 onzept für die Ge taltung und den 
Ein atz le1' arbeitsmarktpoliti ehen Instrumente ent­
halten. Demnach i t icherzu tellen , daß das arbeits­
marktpolitische Instrumen tarium des 1969 in Kraft 
getretenen und seit her durch drei Jovellen ver­
be erten Arbeitsmarktförderungsge etzes (A:NIFG.) 
so einge etzt werden kann, daß die Ziele der aktiven 

rb it marktpolit ik , nämlich d ie volle, frei gewählte 
und produktive Bes häftiO'ung zu erreichen und zu 
b wahren, verwirklicht werd n können . 

Ein nt ch idend I' Schritt dazu war d ie Ent ­
wicklung der Arbeitsmarktverwaltung zu einer 
Dienstleistungseinrichtung. Nach dem K onzep t wäre 
diese Umgesta.ltung im we ent lichen durch den 
Aufbau eines Arbeitsmarktservice, durch die Ver­
bes. erung des Informat ionswesen , durch R a tionali-
i rung der Organisation , durch entsprechende 

p I' onelle und materielle Dotierung sowie lurch 
qualifizi r nde Aus- und F ort bildung der Bedien te­
ten zu erreichen . ·Wie dem Beri chtsteil zu entnehmen 
i t haben Tätigkeiten in die er Richtung gezeigt, daß 
cli a,rbeit marktpolitischen Instrumente, insbesondere 
m bili tät fö rdernde und regionalpolit ische Maß­
nahmen effektiver eingesetzt werden konnten. 

Die Arbeiten zur weiteren Verbe serung und 
Anpa ung d r Arb itsmarktverwaltung, die s er­
leichtern , auf die Gegebenheiten des Arbeitsmarktes 
ra eh und zielführend reagieren zu können , werden 
p lanmäßig fortge etzt. Eine Bestandsaufnahme, in 
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welchem Ausmaß das arbeitsmarktpolitische Kon­
zept bereits ver:wirklicht ist, wurde in Angriff ge­
nommen und wIrd nach der Behandlun O' im Beirat 
für Arbeitsmarktpolitik gegebenenfalls z~ ergänzen­
den Planungen für die Gestaltung und den Einsatz 
der arbeitsmarktpolitischen Instrumente führen. 

Al~ Grundlage für die Arbeitsprogramme der 
ArbeItsmarktverwaltung dient die Arbeitsmarkt­
vorschau, die jährlich im Österreichischen Institut 
für Wirtschaftsforschung erstellt wird. Insbesondere 
das darauf basierende arbeitsmarktpolitische Schwer­
punktprogramm für 1976 enthält die der zu er­
wartenden Entwicklung entsprechenden Maßnahmen 
damit die verfügbaren Instrumente so eingesetzt 
werden , daß die Ziele der aktiven Arbeitsmarkt­
politik erreicht werden können. 

Grundsätzlich muß bemerkt werden , daß die 
Aussagen der Arbeitsmarktvorschau für 1976 von 
viele~ Unsicherheitsmomenten gekennzeichnet sind, 
wobeI zwar eine Aussage über die allgemeine Rich­
tung der Entwicklung gemacht wird, Quantifizie­
rungen sich jedoch wegen der erwähnten Unsicher­
heiten als besonders schwierig erweisen . Die H offnung, 
daß ich die internationale Konjunktur noch im 
Laufe des Jahres 1975 merklich erholen werde 
hat sich nicht erfüllt. In Westeuropa dürfte di~ 
Talsohle der Konjunktur gerade erst erreicht worden 
s~in ; schlüssige Beweise fehlen jedoch noch, und 
dIe vorauseilenden Indikatoren sind widersprüchlich. 
Nach Erreichen der Talsohle dürfte sich die K on­
junktur voraussichtlich nicht wieder sofort steil 
aufwärts entwickeln , sondern einige Zeit auf nieill'i­
gern Niveau verharren und sich dann nur allmählich 
beleben. Zahlreiche Experten neigen zu der Ansicht, 
daß auf die starke R ezession nur ein geringer Auf­
sc~wun~ folgen werde. Eine solche Entwicklung 
ware mcht unproblematisch , denn je länger die 
!(onj.unktur auf der Talsohle verweilt, desto größer 
Ist dIe Gefahr, daß neue restriktive Momente auf­
t reten . Der bisherige Verlauf der internationalen 
und der österrcichischen Konjunktur sO\l'i e die 
abschätzbare Entwicklung in der nächsten Zukunft 
l ~gen eine vorsichtige Einschätzung der wirtschaft­
hchen Entwicklung im Jahre 1976 nahe. Insgesamt 
dürfte das Wachstum 1976 etwa 1 1h% betragen. 

Insge amt wird mit einer Zunahme der Arbeits­
Josenzahl auf rund 80.000 P ersonen im J ahres­
durchschnitt zu rechnen sein, falls keine arbeits­
marktpolitischen Hilfen eingesetzt werden. Aufgrund 
der Entspannung des Arbeitsmarktes wird auch 
die Au länderbeschäftigungspolit ik dieser Arbeits­
marktsituation Rechnung tragen müssen ; die Zahl 
der beschäftigten ausländischen Arbeitskräfte dürfte 
sich bei Fortsetzung der bisherigen P olitik um 
ctwa 30.000 reduzieren. U m ein globales Gleich­
gewicht auf dem Arbeitsmarkt herzustellen wird 
eine zusätzliche R eduktion der Ausländerzahl zwi ­
schen 10.000 und 20.000 P ersonen erforderlich sein. 

Der voraussichtlichen Wirtschaftsentwicklung ent­
sprechend, wird es auch 1976 notwendig sein , 
Maßnahmen zu treffen , um einen Ausgleich zwischen 
Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt 

herbeizuführen, in dem arbeitsmarktpolitisch er­
wünschte Umstrukturierungen unterstützt und Ar­
beitskräfte in nachfragenden Bereichen beschäftigt 
werden. Dabei werden die übergeordneten Ziele der 
Arbeitsmarktverwaltung, nämlich die Einkommens­
sicherung für den einzelnen , die freie Wahl der 
Arbeit (des Berufes), die überlegte Wahl der Arbeit 
und eine produktive Beschäftigung der einzelnen 
Arbeitskräfte, anzustreben sein . Vorbeugende Maß­
nahmen, wie Mobilitätsförderung oder Arbeitsplatz­
sicherung, sollen zur Vermeidung von Arbeitslosig­
keit Vorrang vor Kurzarbeiterunterstützung haben . 

Die Schwerpunkte werden 1976 bei Maßnahmen 
liegen, die 

a) zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit beitragen , 
b) das Eintreten jener P ersonen , die erstmals 

auf dem Arbeitsmarkt auftreten , erleichtern 
und 

c) für besondere K ategorien von Arbeitskräften 
zu setzen sind . 

Diese Schwerpunkte werden entsprechend der 
zu erwartenden Arbeitsmarktlage so gestaltet, daß 
sie der Arbeitsmarktverwaltung den vorrangigen 
Anwendungsbereich und die Leitlinien für den 
b stmöglichen Einsatz der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente angeben. Bei ihrer Verwirklichung 
wird auch darauf zu achten sein, daß als Konsequenz 
der Ergebnisse der Imageuntersuchung die Arbeits­
marktverwaltung ihre Dienste so anbietet , daß sie 
nicht nur für jene P ersonen interessan t werden, 
deren Beschäftigungsprobleme sie geradezu zwingen , 
sich an die Arbeitsmarktverwaltung zu wenden. 
Eine dem Ratsuchenden angepaßte Betreuung und 
die Ausnützung fundierter Unterlagen über die 
Arbeitsmarktsituation und Arbeitsmarktentwicklung 
sowie verbesserte Öffentlichkeitsarbeit schein t ge­
eignet zu sein, den Bekannth itsgrad der Arbeits­
marktverwaltung zu steigern un d zur Imagever­
be serung beizutragen. 

Der Geschäftsfüh.rende Ausschuß des Beirates für 
Arbeitsmarktpolitik hat bereits durch seine zu­
stimmende Haltung zu den Vorschlägen für die 
Gestaltung des Budgets 1976 die Verwendung der 
Förderungsmittel in ihren Grundzügen abgesteckt 
und damit eine bestimmte Richtung der arbeits­
marktpoliti chen Schwerpunkte angedeutet. E s wird 
empfohlen im Bereich der Föderungsmaßnahmen 
die Förderung der beruflichen Mobilität in den 
:Mittelpunkt der arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten 
zu steJIen , wäh.rend die Ausbildungsbeihilfen für 
Lehrlinge in der gegenwärtigen Form und die 
Beihilfen zur Bekämpfung kurzfri stiger Beschäfti­
gungsschwankungen (im wesentlichen Wintermelu­
ko ten - P AF und Winterbekleidung) im bisherigen 
Ausmaß bleiben oBte. Einen zweiten Schwerpunkt 
wird zweifellos die Arbeitsplatzsicherung einzu­
nehmen haben. Zum Ausgleich kurzfristiger Be­
schäftigungsschwankungen stehen für die Betriebe, 
die sich in Schwierigkeiten befinden , und iluen 
B diensteten die versch,iedenen Förderungsmaßnah­
men nach dem AMFG. zu Verfügung. Die Kurz­
arbeitsbeihilfe ist dabei im arbeitsmarktpolitischen 
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Instrumentarium nicht immer das günstigste ; Er­
tragsmind rung eines Betriebes , Einkommensverluste 
der Dien tnehmer und volkswirtschaftliche Wert-
chöpfung verluste machen die Kurzarbeiterunter­

stützung problematisch. Aus der vorübergehenden 
Natur der Über\\indung einer kurzfristigen Be-
chäftigungsschwankung ergibt sich, daß begründete 

Aus icht bestehen muß , daß nach der Kurzarbeit 
die Arbeitsplätze weiterhin gesichert ind. Die im 
vergallgenell Jahr ehr zahlreich eingebrachten 
Begehren um I urzarbeit beihilfe ließ n erkennen, 
daß im w ntlichen die trukturelle .. nderung der 
Wirt chaft nach der Abkehr der Pha e der Hoch­
konjunktur und die Anpa sung der Unternehmer 
an die n uen Gegebenheiten al Begründung für 
die Einführung von Kurzarbeit genommen wor­
den i t . 

In die r wirt chafts- und arbeitsmarktpolitischen 
ituation i t auch die Funktion der B ihilfen nach 

§ 35 zu sehen . Denn für wirt chaftlich benachteiligte 
Räume wirkt ich eine wenig r günstige Ent­
wicklung vo r allem durch Schwierigkeiten von 
Betrieben , die den Arbeitsmarkt einer R egion maß­
gebend beeinflu en , aus : 0 können n ue Problem­
gebiete ent teh n . Die Förderungsmittel für Maß­
nahmen gemäß § 35 ollen daher 0 einge etzt werden 
daß ie neben der langfristiO'en trukturentwicklung 
vor allem der Arb it platz ich rung dienen und 
zur Verhinderung d s Ent tehens neuer Problem­
gebiete b it ragen. Projekte im R ahmen regional­
politi eher Be trebungen ollten dann für eine 
Förderung in Betracht kommen , wenn sie T il von 
Entwicklungsprogrammen ind. 

Als maßgebende Kriterium für die Beurteilung 
der Priorität einer Förderung bietet sich der Status 
der einzelnen Arbeitskraft auf dem Arb itsmarkt an. 
J e größer die . n icherheit der einzeln en Arbeit -
kraft auf dem Arbeitsmarkt, desto höher die P riorität 
einer Förderung. 

ogenannte uffangschulungen werden vorau-
sichtlich für die Belegschaft ganzer Betriebe bzlV. 
für einzelne freigestellte Arbeitskräfte verstärkt in 
den Vordergrund treten müssen . Ein e olche Vor­
gangswei e kann wirk am als vorbeugend Maß­
nahme gegen Frei etzungen oder Kurzarbeit eing -
etzt werden. Eine wesentliche Rolle werden Kur -

veranstaltungen pielen, die von der Arbeit markt­
verwaltung nach den Erfordernissen der Wirtschaft 
geplant und an Schulungseinrichtungen zur Durch­
führung übertragen werden. Der Gesichtspunkt der 
bestmöglichen Ausnützung be tehender Einri ch­
tungen und die Vorsorge für die Bereit teIlung aller 
verfügbaren Kapazitäten wird in den Vord rgrund 
zu teIlen sein . In di sem Zusammenh!',ng i tauch 
der Ver uch zu sehen, mittels Fernkur n eine 
Höherqualifiziel'ung in Zeiten rückläufiger Konjunk­
tur zu erzielen . 

Im Bereich der Ausländerbeschäftigung wird der 
ich aus der Prognose ergebende geringere Bedarf 

eine gewis e Zurückhaltung bei der Zula ung von 
Ga tarbeitern notwendig machen. E wird für die 
Arbeitsmarktverwaltunganzu treben ein , fürarb its-
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los werdende Österreicher die von Ausländern be­
setzten Plätze einzubeziehen. Um einen reibungslosen 
Ersatz der von Ausländern bisher besetzten Plätze 
zu erreichen, wird ein verstärkter Kontakt der 
Betriebe mit den Arbeitsämtern anzustreben sein, 
um die in Betracht kommenden Österreicher schon 
vor Ablauf der Be chäftigungsgenehmigung für 
den Ausländer im Betrieb zu Schulungszwecken 
einzu teIlen. 

Die zu erwartende wirtschaftliche Lage wird auch 
1976 die r gionalen und strukturellen Schwierig­
keiten stärker hervortreten las en, al dies in der 
H ochkonjunkturlage der er ten siebziger J abre der 
Fall war. Obwohl bei der Gewährung von Beihilfen 
zum Au gleich längerfristiger Beschäftigungsschwie­
rigkeiten vor allem solche Projekte im Vordergrund 
stehen werden , die entweder im Rahmen der regional­
politischen Bestrebungen der Bundesregierung der 
Verbesserung der truktur in bisher benachteiligten 
R äumen oder flankierenden Maßnahmen der all­
gemeinen Wirt chaftspolitik dienen, durch die uner­
wünschte Au wirkungen im Bereich des Arbeits­
marktes aufgefangen oder gemildert werden sollen, 
ist ange icht der konjunkturellen Gesamtsituation 
d nkbar, daß auch Beihilfen für F älle, die nicht 
im Zu ammenha ng mit regionalpolitischen Vor­
haben stehen , gewährt werden. ' iVährend die N ot­
wendigkeit be timmter cbritte der zuletzt ge­
na nnten Art im einzelnen nicht abgeschätzt und 
daher allfällige Auswirkungen, die durch pezielle 

![aßnahmen der Arb itsmarktpolit ik au zugleichen 
wären , nicht vorgeplallt werden können , werden 
unter d m Gesicht punkt der R egionalpolitik vor 
allem solche Projekte für eine Förd rung in Betracht 
kommen, die sich einem sinnvollen Entwicklungs­
plan einfügen . 

N ben dem Ein atz der In trumente zur Be­
kämpfung kurzfristiger Beschäftigungsschwankungen 
und zur B kämpfung längerfristiger Beschäftigungs-
chwierigkeiten kann in jenen Fällen , in denen ein 

b tri blicher chulungsbedarf größeren Umfangs 
mit chwierigkeiten aufgrund der allgemeinen wirt­
schaftlichen Un icherheit zeit lich zusammenfällt, 
bei entsprechender betrieblicher Schulungskapazität 
die Förderung der Durchführung der entsprechenden 
Schulung durch die Arbeit marktverwaltung den 
Einsatz der erstgenannten Instrumente unter gleich­
zeitiger Erzielung eines höheren arbeitsmarktpoliti­
schen Effekts erübrigen . 

In der zu erwartenden konjunkturellen Situation 
wird es anzustreben sein , den Einschaltungsgrad 
der Arbeitsmarktverwaltung sowohl bei der Er­
fa ung der offenen Stellen als auch bei der Be­
ratung und Vermittlung der Arbeitskräfte zu er­
höhen. Hiezu kann die EDV-unterstützte Arbeit -
vermittlung einen wertvollen Beitrag leisten, weshalb 
die Ver uch tätigkeiten im kommenden Jahr ver­
stärkt fortgesetzt werden sollen. 

Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften ist, 
wenn auch in den einzelnen Branchen unterschiedlich, 
weierthin gegeben. Für die einzelne Arbeitskraft ist 
der Grad der Qualifikation entscheidend für die 
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berufliche Sicherheit; daher kommt der Ausge­
staltung und dem Einsatz eines der wichtigsten 
Instrumente der Arbeitsmarktpolitik, nämlich der 
Arbeitsmarktausbildung, für strukturpolitische wie 
für konjunkturpolitische Zwecke größte Bedeutung 
zu. 

In der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation 
besteht eine wesentliche Aufgabe der Arbeitsmarkt­
ausbildung darin, die Schulung von Arbeitskräften, 
die arbeitslos sind oder Gefahr laufen, arbeitslos 
zu werden, und für die eine Schulung notwendig 
ist, um ihnen die Qualifikation für eine gesichertere 
Beschäftigung zu vermitteln. Im Falle von bereits 
erfolgter Freisetzung kann durch die Einbeziehung 
in Schulungsmaßnahmen die Zeit der Arbeits­
losigkeit sinnvoll überbrückt werden . Durch die 
Schulung für aussichtsreichere Branchen bzw. quaii­
fizi ertere Tätigkeiten wird der Status der geschulten 
Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt entsprechend 
verbessert. Die Arbeitsmarktausbildung soll grund-
ätzlich nicht nur nach dem augenblicklichen 

Bedarf der Wirtschaft ausgerichtet sein , sondern 
in immer stärkerem Maße als sogenannte Präventiv­
schulung künftiger Arbeitslosigkeit vorbeugen. Sie 
soll dem einzelnen die Gewähr bieten, daß er bei 
einer eventuellen Freisetzung so bald als möglich 
auf einem seiner Fähigkeiten entsprechenden neuen 
Arbeitsplatz unterkommen kann. 

Besondere Bedeutung kommt der Facharbeiter­
kurzausbildung zu. Dadurch können Arbeitskräfte 
mit nur geringen oder fehlenden einschlägigen 
Berufserfahrungen eine Lehrausbildung in Lehr­
gängen von etwa zwei Semestern nachholen; anderer­
seits können Arbeit kräfte, die bereits einige Zeit 
im Beschäftigungsbetrieb a ngelernt wurden, die 
volle Qualifikation eines entsprechenden Lehr­
berufes durch prakt ische und theoretische Instruk­
tionen in Kursen erlangen. 

Durch die Verbesserung der Richtlinien zum 
Ausgleich kurzfristiger Beschäftigungsschwankungen 
oder Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze während 
der Wintermonate insbesondere für die Bauwirt­
schaft wird eine noch höhere Wirksamkeit im 
Sinne der arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen - in 
diesem F all der stärkeren H eranführung der Winter­
beschäftigung an die Sommerbeschäftigung - er­
wartet. Auch sollen durch günstigere Bedingungen 
für strukturell und wirtschaftlich schwächere Ge­
biete, in denen auch aus Gründen einer besonders 
ungünstigen Witterung traditionellerweise nur ein 
sehr niedriger Beschäftigtenstand während der 
Wintermonate gehalten werden kann, Förderungs­
maßnahmen wirksam eingesetzt werden können. 

Die wichtigste Determinante des inländischen 
Angebots an Erwerbstätigen ist die Bevölkerungs­
entwicklung. Von ihr gehen in den kommenden 
J ahren kräftige Impulse aus. Zwar wird die Gesamt­
bevölkerung schrumpfen , doch gilt das nicht für die 
aktive Bevölkerung (15 bis 65 bzw. 60 Jahre) ; 
diese wird vielmehr expandieren . So ist ein Anstieg 
der aktiven Bevölkerung Österreichs für 1976 
um 39.200 P ersonen zu erwarten. Der kommende 
g rößere Jahrgang wird in Zeiten einer Konjunktur-

verflachung durch besondere Maßnahmen , allen­
falls auch durch die Anpassung gesetzlicher Vor­
schriften im Bereich der Individualförderung, auf 
den Arbeitsmarkt überzuleiten sein. 

Da es sich bei diesem Personenkreis primär um 
Schulabgänger handelt, ist mit einer gesteigerten 
Nachfrage nach Lehrausbildung und Berufsvor­
schulung zu rechnen. Da die bisherige Form der 
Lehrlingsförderung nicht geeignet scheint, die Dis­
parität zwischen Angebot und Nachfrage auf dem 
Lehrlingssektor zu beseitigen, wird es notwendig 
sein, das Instrument der Ausbildungsbeihilfe so 
umzugestalten, daß den Betrieben ein vermehrter 
Anreiz zur Lehrlingsausbildung gegeben wird. 

Um die Lücken im Lehrstellenangebot wenigstens 
zum Teil auszufüllen , wird im kommenden Jahr 
eine verstärkte Förderung der Lehrlingsausbildung 
in bereits eingerichteten bzw. einzurichtenden Lehr­
werkstät ten zu erfolgen haben . Der kommende 
größere Jahrgang wird durch besondere Maß­
nahmen , wie eine arbeitsmarktpolitisch wirksamere 
Gestaltung der Richtlinien bzw. auch durch die 
Anpassung :5 t zlicher Vorschriften im Bereich 
der investiven Förderung, auf den Arbeitsmarkt 
überzuleiten sein . 

Eine spezielle Gruppe von Arbeitskräften bilden 
die Behinderten, auf die das Arbeitsmarktförderungs­
gesetz besonders Bedacht nimmt. Auch im kommen­
den Jahr sollen Behinderte durch den Einsatz 
geeigneter Förderungsmaßnahmen auf dem Sektor 
der Berufsausbildung und der Arbeitsmarktaus­
bildung eine angemessene berufliche Qualifikation 
erhalten; durch die Förderung der Anschaffung von 
Arbeitsplatzausrüstungsoll ihnen die Berufsausübung 
erleichtert werden. Die begünstigte Förderungsart 
bei Beihilfen zum Ausgleich kurzfristiger Be­
schäftigungsschwankungen bzw. zum Ausgleich des 
Minderertrages nicht voll produktiv einsetzbarer 
Arbeitskräfte soll dazu beitragen , P ersonen im 
Sinne des § 16 auch in Zeiten ungünstiger Konjunktur­
entwicklung in Beschäftigung zu halten . Mit dem 
Einsatz all ihrer arbeitsmarkt politischen Instrumente 
zum Zwecke der dauernden Eingliederung Be­
hinderter in das Erwerbsleben trägt die Arbeits­
marktverwaltung zur Verbesserung der sozialen 
Lage der Betroffenen bei. Mit der Förderung der 
Errichtung von R ehabilitationszentren wird auf 
lange Sicht die Möglichkeit der qualifizierten Berufs­
ausbildung für eine Reihe von Behinderten eröffnet. 

Das Ziel der Arbeitsmarktpolitik, die volle, 
produktive und frei gewählte Beschäftigung zu 
erreichen und zu bewahren, erfordert gegebenenfalls 
Verbessernngen und Anpassungen des arbeitsmarkt­
politischen Instrumentariums im Hinblick auf die 
relevanten Entwicklungen in der Wirtschaft und auf 
dem Arbeitsmarkt. In diesem Zusammenhang sind 
auch die von den verschiedenen internationalen 
Organisationen , wie der Internationalen Arbeits­
organisation (ILO) und der Organisation für wirt­
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklnng 
(OECD), ausgearbeiteten übereinkommen und 
Empfehlungen zu berücksichtigen. 
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Ein Überprüfung des bestehenden arbeitsmarkt­
politischen Instrumentariums ergibt aus den er­
wähnten inländischen und auch internationalen 
Blickwinkeln Ansatzpunkte und An töße für eine 
Weiterentwicklung der Arbeitsmarktpolitik, die in 
Form einer weiteren ovellierung des Arbeit ­
marktförderungsgesetzes zu vollzi hen wäre. 

Gerade eine ituation der Entspannung auf dem 
Arb it markt macht in noch größ rem Au maß 
al bi her die Jotwendigkeit einer rechtzeitig n 
Iuformation der für die Durchführung der Arbeit -
marktpolitik verantwortlichen Dienststellen über 
die b absichtigte Freisetzung von rbeit kräften 
oder di Einführung von Kurzarbeit deutlich. 
Ein chwerpunkt der ovelle i t daher die Ver­
be rung der Informationsmöglichkeiten der Arbeits­
marktverwaltung. Im Zu ammen hang mit der fort-
chr itenden En wicklung im internationalen Be­

reich 'chein t der Z itpunkt für die rechtliche iche­
rung de Information bedarfe d I' Arbeit markt­
verwaltung gegeben . Die em B darf wurde chon 
bi h I' in der Praxi weitgeh nd, j doch nicht immer 
r chtzeitig aufgrund fr iwilliger M Idung n ent­
sprochen . 

Auch die Verpfli chtung zur M ldung offener 
tel! n an die rb it ämter, die zu j der Zeit in 

Vorau etzung für da Funktion ieren von Angebot 
und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt i t , kann 
in Zeiten der Ent pannung zum be eren Funktio­
nier n de Information flu s und damit zur 
Verm idung von Friktionen auf dem Arb it markt 
beitragen . 

Ein Ergänzung der Vor. chriften über die I urz­
arbeit beihill n eremäß 27 (1) d 11 die rechtzeitige 
Ver tändigung der rbeit marktverwaltung bei be­
ab ichtigter Kurzarbeit einer eits und die " ahr­
nehmung allfälliger Möglichkeiten zur Verm iduner 
von I urzarbeit durch andere arbeitsmarktpoIitische 
Förderung maßnahmen sich rstellen. 

Ein weitere aktuelle Problem , das die komm nde 
Novelle von der arbeitsmarktpoli ti chen eite her 
einer weitestmöglichen Lö ung zuführen will , i t 
das der Beschäftigung älterer Arb itskräfte. Es 
ollen vor allem die Grundlagen ge chaffen werd n , 

der rbeit. marktverwaltung di zur aktiven Be­
handlung dieses Problemkreises notwendige Info r­
mationsbasis zu geben, die es ihr dann ermögli chen 
soll , im Zusammenwirken aller an diesem Problem 
Interes ierten Lösungen für die Beschäftiguner älterer 
Arbeitskräfte zu finden . 

Eine " 'eitere Grupp von Abänderungen ind 
Erweiteruneren od I' Anpas ung n be tehender In­
strum nte im Hinbli ck auf di B dürfni se der 
Prax i , wie die Einbeziehung der Ausbi ldung in 
Lehrberufen in d i Möglichkeiten der Übertragung 
solcher Ausbildungsmaßnahmen an geeignete Be­
triebe und Einrichtungen unter gleichzeitiger Er­
öffnung der Mögli hkeiten inve tiver Förderungen 
und flexiblere Förderung mögli chkeiten b i d n 
Beihilfen zum Ausgleich kurzfristig I' Be chäftigung _ 
schwankungen und den trukturbeihilfen. 
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Eine andere Gruppe von Änderungen dient vor 
allem der Vereinfachung und Beschleunigung des 
Verfahrens und damit sowohl der unmittelbaren 
Kostenersparnis als auch der Abwendung wirt­
schaftli cher Nachteile für die Beihilfenwerber und 
die betroffenen rbeitskräfte durch vermeidbare 
admini trative Verzögerungen . Dazu gehören die 
Be timmungen über die P auschalierungsmöglich­
keiten b i der B ihilfengewährung und üb I' die 
Anh bung der Betragsgrenzen , ab denen der Bundes­
mini te l' für soziale Verwaltung über B ihilfe­
b gehl' n zu befinden hat. 

Kriegsopfer- und Heeresversorgung, 
Opfer- und sonstige Fürsorge 

Kri gso pfe r ve r so rgun g 

Der ationalrat hat im J änner 1975 ein Vier­
E tapp n- ovelle zum Kriegsopferversorgungsgesetz 
be chlo sen, die wesentliche Verbes erungen für die 
Kriegsopfer bringt. Im Hinblick auf den dadurch 
bedingten finanziell n Mellraufwand wird in den 
näch ten Jahren kaum mit iner neuerlichen 
Nov lli rung de Kriegsopferver orgung ge etzes 1957 
zu I' chn nein . 

Die bi herige Tätigkeit der Landesinvaliden­
ämter auf dem Gebiet d I' ozialb ratung wird in 
Zukunft weiter ausg baut und den Bedürfnissen 
der Behinderten , besonders hinsichtlich Ort und 
Zeit der Beratung, in noch verstärktem Maße 
angepaßt werden mü sen. m der schwierigen 
Aufgabe gerecht zu werden, im 'Wege des Beratungs­
di n te rasch und zielstrebig Hilfe zu leisten , 
i t daran gedacht, elie im Beratunersdienst einge-
etzt n B dienstet n d r Landesinvalidenämter in 

der nä h ten Zeit ein r umfas enden Schulung auf 
allen ein chlägig n R echt gebieten zu unterziehen . 

H eere ve r sorg ung 

Die für den Bereich der Kriegsopfervers rgung 
durch die ben angefülute Novelle vorgesehenen 
Verbe erungen werden im we ntlichen auch in 
der He I.' sversor uner wirksam. 

Verbr ec hensopfe rge et z 

Die bi her bei der Durchfü hrung des Bundes­
gesetzes übel' d ie Gewährung von Hilfeleistungen 
an Opfer von Verbrechen gewonnen en Erfahrungen 
hab n eine Reihe von Problemen rkennen lassen , 
di nur im Weg ein er Novellierung des Ge etzes 
gelöst werden können. Inwie"- it diesen Änderung -
wün chen R echnung getragen werden kann , wird 
er t nach Befas ung des Bundesministeriums für 
Justiz beurteilt werden können. 

In va lid e n e in ste llungsg e et z 

Die Tätigkeit d r Landesinvaliclenämter, die mit 
der Durchführung des Invalideneinstellungsgesetzes 
1969 betraut ind , wird sich im J a hre 1976 auch auf 
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die Durchführung der im Jänner 1975 vom National­
rat verab chiedeten Novelle dieses Gesetzes erstrek­
ken. Dies sind insbesondere die weitere Erfas ung 
de zu betreuenden P er onenkreises (Anlage von 
Datenträgern) und die Information der Dienstgeber , 
die Invalide beschäftigen . Des weiteren wird die Ko­
ordination mit den Dienststellen der Arbeitsmarkt­
verwaltung und der Bundesländer auf dem Gebiet 
der Invalidenbetreuung zu intensivieren sein ; dies 
insbesondere auch wegen der Förderungsmaßnahmen 
für jene Behinderten , die in geschützten Werk­
stätten untergebracht sind und für die ab 1. J änner 
1976 ebenfalls Förderungsmittel aus dem Ausgleich -
taxfonds (§ 10 Invalideneinstellungsgesetz ) aufge­
wendet werden können. 

Arbeitsrecht 

Kodifikati o n des Arbeitsrechtes 

Die Arbeiten an der Kodifikation des Arbeits­
rechtes werden intensiv fortgesetzt. Auf Grund der 
positiven Erfahrungen , die bei der Kodifikation des 
kollektiven Arbeitsrechte mit der Erstellung von 
Kontrastentwürfen und der Beratung an Hand vor­
formulierter Entwürfe von Gesetzestexten gemacht 
wurden , soll diese Vorgangsweise auch bei den Arbei­
ten an der Kodifikation des Individualarbeitsrechtes 
beibehalten werden. Die Kodifikationskommission 
wird daher die Beratungen zum Themenkreis " Die 
Rechtswirkungen des Arbeitsverhältnisses" an Hand 
solcher Kontrastentwürfe weiterführen . 

Auch die Kodifikation des Individualarbeitsrechtes 
wird - um in absehbarer Zeit zu greifbaren Ergeb­
nissen zu gelangen - den Weg der Kodifikation in 
Teilen gehen müssen. Für eine kodifikatorische Zu­
sammenfassung bietet sich u. a. das Urlaubsrecht an, 
das durch die Einzelgesetzgebung bereits weitgehend 
vereinheitlicht ist . Im Rahmen einer solchen kodifi­
katorisehen Bearbeitung des Urlaubsrechtes wären 
auch die sozialpolitischen Forderungen nach gesetz­
licher Verankerung des vierwöchigen Mlndesturlau­
bes, nach Vereinheitlichung der Arbeitsfreistellung 
zum Zwecke der Pflege erkrankter naher Familien­
angehöriger und nach Schaffung der arbeitsrecht­
lichen Voraussetzungen für den allgemeinen Bildungs­
urlaub zu verwirklichen. Die Arbeiten an diesem 
Teil des Kodifikationsvorliabens werden 1976 fort­
gesetzt werden. 

Indi vid ualar b ei tsrech t 

Im Bereich des Individualarbeitsrechtes werden 
jene Bemühungen fortzusetzen sein, die auf eine 
Zusammenfassung einzelner Teilbereiche des Arbeits­
rechtes zwecks Vorbereitung der Kodifikation dieses 
Rechtsgebiet es gerichtet sind. Hiedurch wird die kodi­
fikatorische Bearbeitung des Individualarbeitsrechtes 
erleichtert. Durch eine schrittweise Angleichung der 
Rechtsstellung der Arbeiter an jene der Angestellten 
in einzelnen materiellen Bereichen soll das Kodifi­
kationsvorhaben entlastet werden. 

Anges tell tenrech t 

Schon in der sozialpolitischen Vorschau 1973 
wurde eine Novellierung des Geltungsbereiches des 
Angestelltengesetzes durch Beseitigung des für die 
Anwendung dieses Gesetzes erforderlichen Merk­
males der hauptsächlichen Inanspruchnahme der 
Erwerbstätigkeit des Angestellten als erforderlich 
bezeichnet. Dies unabhängig davon, zu welchem Er­
gebnis die Bestrebungen nach chaffung eines eige­
nen Teilzeitbeschäftigungsgesetzes führen. Eine solche 
Ausweitung des Geltungsbereiches des Angestellten­
gesetzes darf jedoch nicht dazu führen, daß auch 
Arbeitsverhältnisse von nur ganz geringfügigem 
Ausmaß oder bloße Gelegenheitsarbeiten dem Gel­
tungsbereich des Angestelltengesetzes unterliegen . 
Es ist daher eine Abgrenzung vorzunehmen, welche 
einerseits auch Angestelltendienstverhältnisse mit 
kurzem Beschäftigungsausmaß erfaßt, andererseit 
aber geringfügige Beschäfti gungen weiterhin von der 
Ex-lege-Anwendung des Angestelltengesetzes aus­
schließt. 

Die stürmische Entwicklung des Arbeitsrechtes 
hat überdies dazu geführt , daß das Angestelltenrecht 
in einzelnen Bestimmungen hinter der allgemeinen 
Entwicklung des Arbeitsrechtes zurückgeblieben ist . 
Es sei in diesem Zusammenhang nur auf die ver­
!1leichweise günstigeren Regelungen des Entgeltfort­
~ahlungsgesetzes bei Arbeitsunfällen hingewiesen. 
Im Sinne einer harmonischen Weiterent\vicklung des 
Arbeitsrechtes wurden legistische Maßnahmen er­
griffen, um solche Ungereimtheiten zu beseitigen. 
Eine entsprechende Novelle zum Angestelltengesetz 
(Gutsangestelltengesetz) ist am 1. 8. 1975 in Kraft 
getreten. Sonstige berechtigte Wünsche nach Ver­
bes erung der Rechtsstellung auch der Angestell~en 
werden darüber hinaus nach Maßgabe der WIrt­

schaftlichen Möglichkeiten zu erfüllen sein. 

T eilzei t beschäftigung 

Die seinereit gesetzten Initiativen zur Schaffung 
eines Teilzeitbeschäftigungsgesetzes ließen sich nicht 
zuletzt von der Erwägung leiten, durch Schaffung 
eines solchen Gesetzes könnten vorhandene Arbeits­
kraftreserven mobilisiert werden. Mit der gegenwärtig 
zu beobachtenden Entspannung auf dem Arbeits­
markt verliert diese Motivation zunehmend an Be­
deutung. E s war daher besonders kritisch zu prüfen, 
ob die auf dem Gebiet der Teilzeitbeschäftigung an­
stehenden Probleme sinnvollerweise durch ein eige­
nes Gesetz gelöst werden sollen. Hiebei ist vor allem 
auch zu bedenken, daß seit dem Inkrafttreten des 
Arbeitsverfassungsgesetzes am 1. Juli 1974 den Be­
triebsvertretungen ein erweitertes Instrumentarium 
zur Bewältigung der durch Beschäftigung von Teil­
zeitarbeitnehmern allenfalls entstehenden Probleme 
zur Verfügung steht. Die Problematik der unmittel­
baren Anwendbarkeit des Angestelltenrechtes (insbe­
sondere des Angestelltengesetzes aber auch des Guts­
angestelltengesetzes ) aufTeilzeitbeschäftigteist jeden­
falls gruppenspezifisch und daher besser durch eine 
entsprechende Novellierung des Angestelltenrechtes, 
nicht aber durch ein allgemeines Teilzeitbeschäfti-
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gungsgesetz zu lösen . Diese Erkenntnis hat auch be­
reits zu konkreten legisti chen Maßnahmen mit dem 
Ziel geführt, alle t eilzeitbeschäftigten Angestellten, 
deren Beschäftigungsausmaß im ionatsdurchschnitt 
zuminde t ein Fünftel der Normalarbeitszeit erreicht, 
in den Geltungsbereich des Ange teIltengesetze 
(Gutsangestelltengesetzes) einzubeziehen. Entspre­
chende Novellen zum Ange teIltengesetz (Gutsange­
stelltenge etz) sind am 1. Juli 1975 in Kraft getreten. 

J ournali stenrech t 

Die Bemühungen um die icherung der Meinungs­
vielfalt im Pressewesen und der freien Meinung -
äußerung der Journalist n haben bereits im Jahre 
1971 das damal zuständige Bunde ministerium für 
Justiz veranlaßt, den Entwurf eine Bunde gesetze, 
mit dem das Journalistengesetz geändert wird, aus­
zuarbeiten . Dieser Entwurf (92 d. Blg. z. d . steno Prot. 
XIII. GP.) wurde allerdings wegen der durch zahl­
reiche andere wichtige Vorhaben bedingten über­
la tung de Justizaus chus es und der notwendigen 
Bedachtnahme auf di Arbeiten an inem Medien­
gesetz vom Nationalrat nicht mehr verabschiedet. 

Die in dieser N ovell vorge eh nen Maßnahmen 
zum chutz de Journalisten werden unter B dacht­
nahme auf die Entwicklungen im Medienrecht, in -
besondere der dort beabsichtigten Gewährleistung 
der inneren Pres freiheit bzw. Schaffung von R edak­
tionsstatuten zu t reff n sein . Die beabsichtigte g -
gesetzliche Verankerung von R edaktion statuten 
erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Bunde -
ministerium für oziale Verwaltung . 

eea rb e i t recht 

Da Be tehen ein er ö terreichi chen Hoch e -
schiffahrt (ca. 50 Hochseeschiffe) erfordert die Schaf­
fung eines Seearb itsrechtes. Die Vorarb iten für 
die Er teIlung eines Gesetzentwurfe werden fort­
ge tzt. Zur Verwirklichung dieses sozialpoli t ischen 
Vorhabens, das der Praxis und insbesondere den 
internationalen Anforderungen genügen soll, wurde 
auch mit den für das Seearbeitsr cht in der BRD zu­
ständigen Stellen Fühlung genommen . 

Arbeitnehmerähnli che P erso n n 

Die chutzbedürftigkeit arbeitnehmerähnlich r 
P ersonen , die in wirt chaftlicher Abbängigk it von 
den Auftraggebern lcben , ist bereit seit geraumer 
Zeit erkannt (vgl. Sozialpolitische Vorschau in den 
Berichten 1972 und 1973). Die Anknüpfungspunkte 
für ihre rechtliche Besserstellung sind jedoch nicht 
au chließlich Kompetenztatbe tände, die vom Bun­
de ministeriengesetz 1973 dem Bundesmini terium 
für soziale Verwaltung zur Vollziehung übertragen 
sind . So wird etwa eine Besserung der rechtlichen 
Situation der sogenann ten " freien Mitarbeiter" der 
Medienunternehmen durch den vom Bundesmini te­
rium für Justiz vorbereiteten Entwurf eine Medien­
gesetzes erwartet werden können , 01; rn da dor t zu 
verankernde arbeitsr chtliche Instrument der " R e­
daktionsstatuten" au b zum chutze der freien Mit­
arbeiter konzipiert wird . 
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Hausgehilfen und Hausangestellt e 

Die seit dem Hausgehilfen - und Hausangestellten­
gesetz in der Fassung 1972 eingetretenen Änderungen 
auf den Gebieten der Hauswirtschaft und mit Rück­
sicht auf das starke Absinken der in Haushalten be­
schäftigten und wohnenden Hausgehilfen sowie die 
Zunahme der teilzeitbeschäftigten Hausgehilfen 
machen es U. a. notwendig, die Vorschriften des 
H ausgehilfen- und Hau angestelltengesetzes diesem 

m tand anzugleichen. Die Zweckmäßigkeit der 
Einbeziehung der teilzeitbeschäftigten Hausange­
'tellten in das Ge etz wird einer Prüfung unterzogen. 

Die Anhebung der Qualifikation der Hausgehilfen 
erfordert mit Rück icht auf die Aufgabenstellung 
(Hygiene, Ernährung, technische Haushaltsgeräte, 
Kindererziehung usw.) eine entsprechende Berufsaus­
bildung. 

Landar b ei tsrech t , Entgeltfortzahlung, 
Kind er- und Juge ndlich e nb esc häftigung 

(Ge l tungs b erei ch) 

Die Bundesverfas trug ge etz-Novelle 1974 hat 
entscheidende kompetenzrechtliche Änderungen auf 
den Gebietendes Arbeits-und Dienstrechtes gebracht. 
Diese Änderungen betr ffen die Zuständigkeiten 
hin ichtlich des Dienstvertrages, des Arbeitnehmer­
schutzes und der P er onalvertretung für die Arbeit­
nehmer in den land - und for twirt chaftlichen Be­
trieben des Bundes, der Länder , Gemeindeverbände 
und Gemeinden . Durch die ovelle zum ArbVG. vom 
11. Juni 1975, BGBL r. 360, wurde vom Bundesge­
setzo-eber eine entsprechende Klarstellung hinsicht­
lich der Arbeitsverfas ung getroffen. Weitere legi ti­
scbe Maßnahmen hin ichtlich der Geltung bereiche 
ver chiedener Ge etze sind unter Beachtung der als 
herr chend zu betrachtenden V erfassungs i n t erpre­
tation vorzunehmen . Betroffen ind in be ondere das 
Landarbeitsgesetz, das Mutterschutzgesetz , das 
Kinder- und Jugendlicbenbeschäftigungsgesetz, da 
Arbeitszeitgesetz und das Entgeltfortzahlungsgesetz. 

Im Interesse einer verfassungskonformen Lösung 
der entstandenen Probleme sind eing hende Bespre­
chungen mit dem Verfassung dienst und den betei­
ligten Dienststellen und Interessengruppen im Gange. 

B eru fsa u s bildung in d er Land- und Forst­
wirtschaft 

Die Novellierung des land- und forstwirt 'chaft­
lichen Berufsausbildungsge etzes ist, insbe ondere 
durch die Neufassung des § 19 über die Zulassung 
zur Facharbeiterprüfung für Land- und Forst­
arbeiter und zur Gehilfenprüfung für Arbeitnehmer 
in ondergebieten der Landwirtschaft (z. B. Weinbau, 
Gartenbau) für jene Arbeitnehmer, die keine Lehr­
zeit nachweisen können, gefordert worden . Bisher 
war neben dem Nachweis des Be uehes eines Vor­
bereitungskur es der Jachweis einer mindestens 
fünf jährigen praktischen Tätigkeit in der Land­
und For twirt chaft für die Zulassung zur Prüfung 
erforderli ch. Die ovelle ieht hingegen an Stelle 
die er Voraussetzung den Nachweis einer mindesten 
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dreijährigen praktischen Tätigkeit auf dem Gebiet 
der Land- und Forstwirtschaft und die Vollendung 
des 20. Lebensjahres vor . 

Die Neuregelung soll dem immer stärker werdenden 
Mangel an Facharbeitern und Gehilfen insbesondere 
auf dem Gebiet der Forstwirtschaft abhelfen . 
Dieser Mangel ist nicht zuletzt auf das ständige 
Sinken der Anzahl der Lehrlinge zurückzuführen . 
Die Novelle soll auch älteren Arbeitskräften die 
Möglichkeit geben, ohne Absolvierung einer Lehre 
die Facharbeiterprüfung abzulegen. Ähnliches ist 
auqh auf dem Gebiet des Gartenbaues geplant. 

Ar b e i t s p latz s i ch erung 
für ältere Arbeitnehmer 

Die Sicherung der Arbeitsplätze ält erer Arbeit­
nehmer ist ein wichtiges sozialpolitisches Anliegen, 
zu dessen Verwirklichung schon vor längerer Zeit 
Überlegungen angest ellt und Vorschläge zur Lösung 
vorbereitet wurden . Diese waren zunäch tauf 
personelle Maßnahmen im Zusammenhang mit 
t echnischen und organisatorischen Vorgängen in 
Betrieben und Unternehmungen bezogen und werden 
nunmehr auch auf die personelle Entwicklung im 
Zusammenhang mit den derzeit igen Veränderungen 
der Beschäftigungslage ausgedehnt . Es wird ge­
prüft, durch welche Maßnahmen Arbeitnehmer be­
stimmten Alters ohne Rücksicht auf das Geschlecht 
und ihren rechtlichen Status vor Verlust ihres 
Arbeitsplatzes bei Abbaumaßnahmen geschützt wer­
den können . Dies gilt sowohl für !ien individual­
rechtlichen Bereich als auch für den Bereich des 
kollektiven Arbeitsrechtes. Abgesehen von einer 
Verstärkung des Kündigungsschut zes wird auch 
Vorsorge zu treffen sein , daß solchen Arbeitnehmern 
erworbene Ansprüche nicht verlorengehen und 
ihre R echtsstellung keine Verschlechterung erfährt. 
Bei all diesen Maßnahmen wird genau zu über­
legen sein, welche R eflexwirkungen sie auf die 
Beschäftigung anderer Arbeitnehmer haben könnten . 

für Präsenz- und Zivildiener 

Wie bereits in der Vorschau 1973 ausgeführt 
wurde, erfordert die Änderung der wehrrecht lichen 
Bestimmungen durch die Wehrgesetz -Novelle 1971 
und die Einführung des Zivildienstes durch das 
Zivildienstgesetz eine Anpassung an die neue R echts­
lage. 

Das Arbeitsplatzsicherungsgesetz sieht in seiner 
derzeitigen F orm grundsätzlich die Aufrechter­
haltung bestehender Arbeitsverhältn isse wälu-cnd 
der Zeit der Leistung des Präsenzdienstes und in 
diesem Zusammenhang auch einen besonderen Kün­
digungs- und Entlassungsschutz vor. D iese Schutz­
bestimmungen sollen auch für Zivildienstpfli chtige 
gelten , wobei auf den durch das Arbeitsverfa ungs­
gesetz gewährleisteten allgemeinen Kündigungs­
und Entlassungsschutz Bedacht zu nehmen ist. 
Die überholte Systemat ik und die sich ergebenden 
Schwierigkeiten bei der R echtsanwendung einzelner 
Bestimmungen lassen es angezeigt erscheinen, das 

Arbeitsplatzsicherungsgesetz zur Gänze durch eine 
Neufassung zu ersetzen . 

Überla ss ung von Arb e itn e h m e rn 

Die gewerbsmäßige Überlassung von Arbeits­
kräften an Dritte (" Personalleasing" ) nimmt in 
Öster reich seit J ahren zu . Dies hat zu Überlegungen 
geführt, wie diese moderne Erscheinung des Ar­
beitslebens durch eine rechtliche Ordnung oder 
sonstige Maßnahmen gesteuert werden kann. Eine 
rechtliche R egelung würde die Zulässigkeit der 
Überlassung von Arbeitskräften, die Rechte der 
überlassenen Arbeitnehmer gegenüber demjenigen, 
der die Arbeitsleistung in Anspruch nimmt, die 
Zweckmäßigkeit besonderer Formerfordernisse und 
eines Mindestinhaltes der Überlassungsverträge, die 
Möglichkeit von Befristungen solcher Verträge und 
anderes mehr betreffen. Eine arbeitsrechtli(;he R ege­
lung kann allerdings nur in K onnex mit den anderen 
rechtlichen Problemen - Gewerbe und Sozial­
versicherungsrecht, Arbeitsmarktverwaltung - die­
ser Beschäftigungsform getroffen werden. Bei Klä­
rung dieser Probleme wird auch auf das Tätig­
werden von ausländischen Unternehmen mit ihren 
Arbeitnehmern im R ahmen großer Bauvorhaben 
Bedacht zu nehmen sein. Da diese Arbeitsvert räge 
im Ausland zwischen ausländischen Firmen und 
ausländischen Arbeitnehmern abgeschlossen werden , 
ist die Umgehung des öst erreichischen R echtes , 
vor allem des Arbeitsvertragsrechte!'l und des Sozial­
versicherungsrechtes, nicht ausgeschlossen. Da nach 
der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes d ie 
österreicrnsche Firma, die solche ausländischen 
Arbeitskräfte im Rahmen ihrer Baustellen einsetzt, 
nicht al Arbeitgeber anzusehen ist, wird man 
zunächst nach den neuen gewerberecht lichen Vor­
schriften den Ein atz der Firmen und ihrer Be­
schäft igten prüfen müssen . Vom Ergebnis dieser 
Prüfung wird es abhängen, welche Maßnahmen zu 
treffen ind, um die Einhaltung der ö t erreichischen 
R echtsvorschriften sicherzustellen. 

Arb eit s ruh e 

Der Entwurf eines Arbeitsruhegesetzes und des 
zugehörigen Ausnahmenkataloges befindet sich in 
Vorbereitung und ist - nunmehr völlig losgelöst 
von den Bestimmungen der Gewerbeordnung - al ' 
eine Norm des Arbeitnehmerschutzes zu verstehen . 
Während das Arbeitszeitgesetz die Normala rbeit -
zeit (Tage - bzw. Wochenarbeitszeit), die Zulässig­
keit von Überstundenarbeit, die Einhaltung der 
Ruhepausen u. a. regelt, soll das Arbeitsruhege etz 
den Anspruch auf eine mindestens 36stündige 
wöchentliche R uhezeit und die Arbeitsruhe an 
gesetzli chen F eiertagen sicherst ellen . Die wöchent­
liche Ruhezeit, die Ersatzruhe, die Sonn- und 
Feiert agsruhe, die Vergütung für geleistete Sonn­
und F eiertagsarbeit sowie eine R eihe von Normen, 
die eine mö<Ylichst umfassende und tl'Otzdem flexible 
Anwendung'" der Vorschriften dieses Rechtsbereiches 
gewährleisten sollen, werden Inhalt dieses Arbeits­
ruhegesetzes sein. 
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Bei den in Gang befindlichen Verhandlungen über 
den Entwurf eines Arbeitsruhegesetzes zeigte sich 
die Zweckm äßigkeit, parallel dazu über die Aus­
nahmen von der Wochen- und Feiertagsruhe zu 
verhandeln. Bei der Erarbeitung diese. usnahmen­
katalogs für die vom Bundesmini tel' für oziale 
Verwaltung zu erla sende Verordnung kristallisiert 
. ich immer stärker das Bedürfnis heraus, auch dem 
Arbeitsinspektorat die Möglichkeit einzuräumen , in 
be timmtcn Einzelfällen in Au nahmegenehmigung 
zu erteilen. Bi her wmden Fragcn der gen rell n 
Au nahmen, die im VVege einer Verordnung vor­
ge ehen werden 'ollen, für die Bereiche Indu trie 
in tcinen , Erden, Ton und Gla , Hüttenwerke und 
Metallverarbeitung, Zell toff- und Papierindu tri , 

ahrungs- und Genußmi ttelindustrie sowie chemi­
che Industrie einschließlich der erdölveral'beitenden 

Indu trie behandelt. 

Ju ge nd schutz 
(Verzeichni der für Jugendliche verbotenen Be­

triebe und Arbeiten - § 23 Ab . 2 KJBG.) 

Zu dem VeJ'zeichni der für Jugendlich ver­
botenen Betriebe und Arbeiten li gen Anträg der 
Intere senverbände der Arbeitgeber und der Arb it­
n hmer vor, die auf einc .. nderunO' der bestehend n 
Be. chäftigungsverbote abzielen. Infolge technischer 
Verbe erungen bzw. berechtigter anderer Gründe 
er 'cheinen einzelne Be chäftigungsverbote als nicht 
mehr zeitgerecht. 

Die Beratungen mi t den zu tändigen Intere en­
vertretungen über eine neue Verordnung über die 
Beschäftigung verbote werden in Kürze aufge­
nommen . 

Probl eme d er Frauenb e. chäftigung 

Die zukünftige Arbeit zm Verbe erung der 
teIlung der Frauen auf beruflichem und sozialem 

Gebiet wird auf die Verwirklichung der Zielsetzungen 
d Internationalen Jahre der Frau (IJF) au ge­
richtet sein . 

Die drei Leitmotive umfassen : 
die Gleichstellung der Frau mit dem Mann, 

die Integrierung der Frauen in das ge amte wirt­
chaftliche, soziale, kulturelle und politische Ent­

wicklungsprogramm auf nationaler und regionaler 
Ebene und 

den Beitrag der Frau zum Weltfrieden auf inter­
nationaler Ebene. 

Nach den Intentionen der Vereinten Nationen 
soll das IJF nicht nm Frauen an prechen , sondern 
auch über das Jahr 1975 hinaus owohl 'länner wie 
Frauen zur Mitwirkung am vVohl aller 'litglieder 
der Gesellschaft auffordern. Daher wird das IJF 
auch eine Zeit zur Überprüfung und Feststellung 
des Fortschrittes sein, den die Frauen in der laufen­
den Entwicklungsdekade erreicht haben. 

Ausgehend von der Tat ache, daß bei einem 
Großteil der weiblichen Bevölkerung die Ziel etzun­
gen der Vereinten Nationen erst verwirklicht werden 
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mü en, kann man doch feststellen , daß in Österreich, 
wie auch in anderen entwickelten Ländern, der 
Anteil der Frauen in verantwortlichen und leitenden 
berufli chen und politischen Funkt ionen langsam 
wächst. Daher müssen die Programme zur Förderung 
der Stellung der Frau differenziert werden. D ie 
etzt die Entwicklung eines Stufenplanes voraus, 

nach welchem die Realisierung der gestellten Ziele 
in der gesamten Bevölkerung kontinuierlich verfolgt 
werden muß. 

Die e Zielsetzung würde auch den vorgeschlagenen 
mittel- und langfristigen Programmen im Sinne 
deo Weltakt ion planes der Vereinten Nationen ent­
sprechen, der anläßlich der Welt konferenz zum 
Internationalen Jahr der Frau in Mexiko im Sommer 
1975 angenommen wurde. 

Dic einzelnen Phasen des Stufenplanes, die als 
ein Teil der nationalen Strategien des 'Veltaktions­
plane gewertet werden können, sind im Zeitablauf 
nicht nacheinander zu verwirklichen, ondern mü sen 
gleichzeitig in ngriff genommen werden, um der 
Viel. chichtigkeit der Ge ellschaft und dem jeweiligen 
Statu der einzelnen Frauen in emotionaler und 
kognitiver Hinsicht R echnung zu tragen. 

Grundsätzl ich wäre in der er ten Phase des 
Entwicklllngsprogramms durch ent prechende In­
formations- und Werbetätigkeit ein Bewußtseins­
wandel und damit auch eine Verhaltensänderung 
in bezug auf die teUung der Frau in der Gesellschaft 
bei beiden Ge chlechtern anzu treben. Dabei müßte 
al Zielvor tellung bei Frauen eine Stärkung ihres 

elbstvertra.uen ' erreicht werden, ohne bei den 
Männern zu den vielfach beobachteten Frustrationen 
zu führen. 

In der zweiten Phase müßte das be ondere Schwer­
gewicht in der Förderung von Bildungs- und Schu­
lungsmaßnahmen liegen, damit die Frauen in die 
Lage versetzt werden, aus eigener Initiative ihren 
Wirkungsbereich in Familie, Beruf und Gesellschaft 
zu erweitern. 

In der dritten Phase müßten die Frauen in stär­
kerem Maße als bisher ei.ne selbständige und beruf­
lich qualifizierte Stellung einnehmen und in wichtigen 
Ent cheidungsprozessen in allen Bereichen der Ge-
eIl chaft als gleichberechtigte Partner mitwirken. 

Daher bedarf es fortgesetzter Bemühungen, die 
maßgebenden Stellen für die Einsicht zu gewinnen, 
daß die V orenthaltung und Einschränkung der 
fakti chen Gleichstellung der Frau mit dem Mann 
im jnne des Art. 1 der UN-Deklaration zur Be­
seitigung der Diskriminierung der Frau ihrem Wesen 
nach ungerecht i t und eine Verletzung der Men­
schenwürde darstellt. 

Technischer und arbeitshygienischer Arbeitnehmer­
schutz, Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes 

Der Fortschritt auf den verschiedenen wis en­
schaftlichen Gebieten und die prakti che Um­
setzung der gewonnenen E rkenntnis e sowie die 
damit verbundene technologi che Entwicklung einer­
seit und die Anwendung der Erkenntnisse auf 
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medizinischem Gebiet , insbesondere hinsichtlich der 
Arbeitshygiene und der Arbeitsphysiologie anderer­
seits, erfordern die stete Weiterentwicklung des 
Arbeitnehmerschutzes sowohl in den Betrieben 
selbst als auch des diesbezüglichen Vorschriften­
werkes. Mit dem Arbeitsinspektionsgesetz wurde 
der Arbeitsinspektion die Verpflichtung auferlegt, 
um diese Weiterentwicklung bemüht zu sein ; dies 
erfordert ein ständiges Beobachten der Fortschritte 
in den einzelnen F achgebieten durch ein entspre­
chend qualifiziertes P ersonal und die Zusammen­
arbeit mit den verschiedenen wissenschaftlichen 
Instituten . Auf diese Weise werden in Überein­
stimmung mit den betrieblichen Notwendigkeiten 
Grundlagen für die Weiterentwicklung und die 
Gestaltung des Arbeitnehmerschutzes zu erarbeiten 
sein. 

Die vielgestaltigen Probleme des Arbeitnehmer­
schutzes, die sich in der Arbeitsumwelt von heute 
ergeben, können nur unter Mitwirkung eines größeren 
Personenkreises bewältigt werden, wobei jeder ein­
zelne bemüht sein muß, sich dafür besonders ein­
zusetzen . Vor allem ist die Tätigkeit der Führungs­
kräfte und der für die Durchführung des Arbeit­
nehmerschutzes in den Betrieben eingerichteten 
Dienste von größter Bedeutung für eine entspre­
chende Breitenwirkung der Maßnahmen zum Schutz 
der Arbeitnehmer. Dadurch soll sich in den Be­
trieben des Verständnis für die Belange des Arbeit­
nehmerschutzes immer mehr durchsetzen und jeder 
einzelne Arbeitnehmer bestrebt sein, seinen Beitrag 
,dazu zu leisten. 

Die Überwachung der Einhaltung der zum Schutz 
der Arbeitnehmer erlassenen gesetzlichen Regelungen 
und der darauf gestützten behördlichen Verfügungen 
in den Betrieben durch behördliche Organe ist 
.eine unbedingte Notwendigkeit . Dies gilt heute 
noch ebenso wie im Mai 1883, als im Abgeordneten­
haus der Gesetzentwurf für die Bestellung von 
-Gewerbeinspektoren behandelt wurde, wobei ein 
R edner bemerkte, daß ohne Überwachung die 
Gesetzgebung toter Buchstabe bleibe. Die behörd­
lichen Organe tragen durch ihre Tätigkeit auch zur 
Weiterentwicklung des Arbeitnehmerschutzes sowohl 
in den Betrieben selbst als auch bei der Schaffung 
neuer Rechtsvorschriften bei. Es ist daher im 
Interesse des Arbeitnehmerschutzes gelegen, die 
mit der Überwachung der Einhaltung der Schutz­
vorschriften betraute Arbeitsinspektion in perso­
neller und sachlicher Hinsicht besonders zu fördern 
und zu unterstützen. 

T echni sc her und arb e itshygieni s cher Arbeit­
nehm e r sc hutz 

Das mit 1. J änner 1973 in Kraft getretene Arbeit­
nehmerschutzgesetz regelt die Grundsätze für alle 
Maßnahmen und Vorkehrungen, die notwendig sind, 
um einen dem Stand der einschlägigen Wissen­
schaften und der medizinischen Erkenntnisse ent­
sprechenden Schutz des Lebens und der Gesundheit 
.der Arbeitnehmer bei ihrer beruflichen Tätigkeit 
,zu erreichen und dessen Weiterentwicklung zu 
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fördern. Die Vorsorge für den Schutz des Lebens 
und der Ge undheit der Arbeitnehmer umfaßt nicht 
nur alle Maßnahmen, die der Verhütung von berufs­
bedingten Unfällen und Erkrankungen der Arbeit­
nehmer dienen, sondern geht davon au , daß die 
Gesundheit entsprechend der Satzung der Welt­
gesundheitsorganisation ein Zu t and vollkommenen 
physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens 
ist und nicht nur das Freisein von Krankheiten und 
Gebrechen. Alles Bemühen ist daher darauf zu 
richten, die Umwelt so zu gestalten, daß sie der 
Würde des Menschen Rechnung t rägt . 

Der Schwerpunkt der Arbeiten wird auch weiterhin 
in der Ausarbeitung von Durchführungsverordnungen 
zum Arbeitnehmerschutzgesetz liegen . Vor allem 
werden die vor dem Inkrafttreten des genannten 
Gesetzes erlassenen Schutz vorschriften , die zunächst 
als Bundesgesetze weitergelten, durch neue Arbeit­
nehmerschutzvorschriften zu ersetzen sein, wobei 
für den Fortschritt in dieser Tätigkeit insbesondere 
die fachliche Arbeitskapzität im Zentral-Arbeits­
inspektor at maßgebend ist. 

Nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz dürfen zu 
Arbeiten, die im Hinblick auf die Konstitut ion 
und die Körperkräfte weiblicher Arbeitnehmer, in 
bezug auf die Wahrung der Sittlichkeit oder sonst 
auf Grund ihrer Art mit einer erhöhten Gefährdung 
von Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit weiblicher 
Arbeitnehmer verbunden sind, diese nicht oder nur 
unter bestimmten Bedingungen herangezogen werden. 
Diese Arbeiten sind durch Verordnung zu bezeichnen . 
Zurzeit gilt eine erhebliche Zahl von Beschäft i­
gungsverboten und -beschränkungen für weibliche 
Arbeitnehmer, die in verschiedenen Arbeitnehmer­
schutzvorschriften festgelegt sind. Es wird nun 
eingehend zu prüfen sein, für welche Arbeiten ein 
Beschäftigungsverbot oder eine -beschränkung fest­
gelegt werden soll . Grundsatz hiefür muß einerseits 
die Gleichberechtigung von Mann und Frau sein, 
andererseits sind jedoch die biologischen Unter­
schiede zwischen beiden zu berücksichtigen . Es 
sollen jedenfalls nur für solche Arbeiten Beschäfti­
gungsverbote oder -beschränkungen ausgesprochen 
werden, bei denen das besondere Schutzbedürfnis 
der weiblichen Arbeitnehmer eine solche Maßnahme 
rechtfertigt. 

Nach diesen Grundsätzen wurde ein Verord­
nungsentwurf ausgearbeitet, der ein Beschäftigungs­
verbot für weibliche Arbeitnehmer bei Einwirkung 
bestimmter , die Gesundheit schädigender Stoffe 
sowie bei Arbeiten vorsieht, die mit besonderen 
physischen Belastungen verbunden sind. Dieser 
Entwurf wird zurzeit in der Arbeitnehmerschutz­
kommission von einem hiefür eingesetzten Fach­
ausschuß eingehend begutachtet. 

Als nächstes Vorhaben ist die Erarbeitung einer 
Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung anzu­
führen, die an die Stelle der im Jahre 1951 er­
lassenen und 1962 novellierten Allgemeinen Dienst­
nehmerschutzverordnung treten soll. Ähnlich wie 
diese Verordnung soll die Allgemeine Arbeitnehmer­
schutzverordnung unter Bedachtnahme auf § 2 des 
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Arbeitnehmerschutzgesetzes die allgemeingültigen 
R egelungen zur Durchführung der §§ 3 bis 19 dieses 
Gesetzes enthalten ; diese Verordnung soll zu einem 
wesentlichen Fortschritt bei der Gestaltung der 
Arbeitsumwelt beitragen . Bei der Erarbeitung der 
Verordnung wird dann auch zu prüfen sein, ob 
und inwieweit zur Klärung bestimmter Fachfragen 
auch noch Richtlinien erstellt werden sollen. Für 
einzelne Gebiete wird sich die Verbindlicherklärung 
von ÖNormen al zweckmäßig erweisen. 

Im Zusammenahng mit dem Entwurf einer All­
gemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung wird auch 
eine neue Maschinen-Schutzvorrichtungsverordnung 
vorzubereiten ein , die auf Grund der Gewerbe­
ordnung 1973 mit dem Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie zu erlassen i t. In dieser 
Verordnung sollen zum Unterschied von der geltenden 
R egelung, die nur Be timmungen für die darin 
angeführten Ma chinen etnhält, Anforderungen hin­
sichtlich der allgemeinen Schutzvorrichtungen für 
Maschinen und Geräte, die wegen ihrer Bauart 
oder Wirkung wei e Gefahren für Leben oder 
Ge undheit der Benützer herbeiführen können und 
darüber runau weitere Anforderungen über be­
sondere Schutzvorrichtungen für die in der Ver­
ordnung bezeichneten Maschinen und Geräte fest­
gelegt werden. Dadurch owie unter Berücksichti­
gung der in verschiedenen B reichen gewonnenen 
Erfahrungen und der aufgetretenen Bedürfnisse 
wird sich eine s hr weitgehende Neuregelung auf 
dem Gebiet des Ma chinen chut zes ergeben. Auf 
Grund der Gewerbeordnung 1973 dürfen Gewerbe­
treibende Maschinen oder Geräte nur dann in den 
inländischen Verkehr bringen oder im Inland aus­
stellen, wenn die Ma chinen, Geräte und ihre Teile 
den Anforderungen die er Verordnung entspr ehen. 

Die notwendigen chutzvor chriften für bestimmte 
Arbeiten, wie Bauarbeiten oder prengarbeiten, 
sollen im Zuge der weiteren Arbeiten am Vor­
schriftenwerk in besonderen Arbeitnehmerschutz­
verordnungen festgelegt werden, wie dies auch schon 
bisher der Fall ist. Bereiche, für die eine Erla sung 
von speziellen Durchführungsbestimmungen zum 
Arbeitnehmerschutzgesetz vordringlich erscheint, 
sind vor allem solche für die Ausführung von Bau­
arbeiten, für die Tätigkeiten in Krankenanstalten 
und runsichtlich der Verwendung von Lö ung -
mitteln. 

Schließlich wird eine Novelle des Landesarbeits­
gesetzes vorzubereiten sein, durch die diesem Gesetz 
im Sinne einer Weiterentwicklung des Schutzes 
von Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer in 
der Land- und Forstwirtschaft eingehendere Grund­
satzbestimmungen auf dem Gebiet des t echnischen 
und arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutzes, ähn­
lich dem Arbeitnehmerschutzgesetz, eingefügt wer­
den sollen. 

Ar bei tsinsp ektion 

Mit dem im Feber 1974 vom Nationalrat be­
schlossenen Arbeitsinspektionsgesetz 1974 wurde 
auch der Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion 
erweitert. Den damit in die Aufsicht der Arbeits-
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inspektion einbezogenen Betrieben wird in bezug 
auf die Wahrnehmung der Belange des Arbeit­
nehmerschutzes in nächster Zeit besondere Auf­
merksamkeit zuzuwenden sein; dies gilt vor allem 
runsichtlich der von Gebietskörperschaften oder 
einem Verband solcher Körperschaften geführten 
Krankenanstalten. Auch wird auf die Durchführung 
der Verordnung über die gesundheitliche Eignung 
von Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten und 
besonders darauf zu achten sein, daß die vorge­
schriebenen ärzt lichen Vorsorgeuntersuchungen vor­
genommen und dabei die für die Durchführung 
dieser Untersuchungen festgelegten Grundsätze ange­
wendet werden. Auch wäre eine generelle Auswertung 
der Befunde dieser Untersuchungen aus arbeits­
medizinischer Sicht wünschenswert. Schließlich ist 
auch eine verstärkte Überwachung der Einhaltung 
der Strahlenschutzvor chI'iften geboten. 

Durch die Ausdehnung des Wirkungsbereiches 
der Arbeitsinspektion ist die Auffüllung des Personal­
standes be onders dringlich geworden, wobei auch 
darauf geachtet werden muß, daß im höheren 
Arbeitsinspektionsdienst die notwendigen Fachrich. 
tungen vert reten sind und auch die Altersstruktur 
verbessert wird. Be onder vordringlich ist die 
Besetzung der noch freien teIlen für Arbeits­
inspektionsärzte, da sich der Arbeitsumfang dieser 
Ärzte durch die Verordnung über die gesundheitliche 
Eignung von Arbeitnehmern für bestimmte Tätig­
keiten erheblich ausgeweitet hat. 

ach dem Inkrafttreten des Bundesdienstnehmer­
Schutzgesetzes, dessen Entwurf die Überwachung 
der Einhaltung der Schutzvorschriften auf techni· 
ehern und arbeitshygienischen Gebiet für den 

Bereich der Dienststellen des Bundes durch die 
Arbeitsin pektion vorsieht, wird die Zahl der Ar· 
beitsin pektoren im höheren und gehobenen Dienst 
angemes en erhöht werden müssen . 

Ferner werden die Bemühungen um eine weitere 
Verbesserung der Außendiensttätigkeit auch in 
bezug auf Auswirkungen dieser Tätigkeit in den 
Betrieben fortzusetzen sein. Im Zusammenhang 
damit ist besonders darauf zu verweisen, daß sich 
bei den Arbeitsinspektoraten , die ihren Amtssitz 
außerhalb Wiens haben, die Dienstzeit der Arbeits­
inspektoren an Tagen mit Außendi en t zu einem 
erheblichen Teil regelmäßig über die normale 
Arbeitszeit hinaus erstreckt ; dies insbesondere in 
den Fällen mit ausgedehnter Reisebewegung. Für 
die weitere Entwicklung dieser Außendiensttätigkeit 
ist es von grundsätzlicher Bedeutung, daß Maß­
nahmen getroffen werden, die dem Erfordernis 
einer möglichst umfangreichen Außendiensttätigkeit 
unter Beachtung verwaltungs ökonomischer Grund­
sätze Rechnung tragen und auch die damit zu­
sammenhängenden dienstrechtlichen Fragen einer 
befriedigenden Lösung zugeführt werden. 

Vor allem die technische, aber auch die sozial­
politische Entwicklung erfordern auch weiterhin 
eine entsprechende fachliche Ausbildung der Arbeit -
inspektoren sowohl durch Abhaltung entsprechender 
fachlicher Veranstaltungen als auch durch Bei-
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stellung von Fachliteratur. Seit der Einführung 
solcher Veranstaltungen im Jahre 1960 wurden 
bis Ende November 1975 insgesamt 61 Veranstaltun­
gen zur Aus- und Weiterbildung abgehalten, an 
denen 1139 Arbeitsinspektoren und vereinzelt auch 
Organe anderer mit der Wahrnehmung des gesetz­
lichen Arbeitnehmerschutzes befaßter Behörden teil­
nahmen. 

Die umfangreiche Tätigkeit im Außendienst und 
die sonstige Tätigkeit, so auch jene, die sich durch 
die Ama,rbeitung von Stellungnahmen im Zusammen­
hang mit Entwürfen für neue Schutzvorschriften 
auf technischEm und arbeitshygienischem Gebiet 
ergibt, wwie die große Zahl neuer arbeitsrechtlicher 
Vorschriften bedingen eine starke Inanspruchnahme 
der Arbeitsinspektoren. Die hicfür notwendige Ein­
sat.zbereit.schaft der in der Arbeitsinspektion Tätigen 
möge auch in der Zukunft erhalten bleiben. 

Internationale Sozialpolitik 
Zu den Bestrebungen um die Weiterentwicklung 

der innerstaatlichen Sozialpolitik treten noch jene 
im internationalen und übernationalen Bereich. 
Hier kommen vor a.Ilem die Ratifikation beschlossener 
"übereinkommen und die Weiterentwicklung der 
zwischenstaatlichen Sozialversicherung in Betracht. 

Internationale Arbeitsorganisationen 
Die Bestrebungen, eine Reihe weiterer von der 

Internationalen Arbeitskonferenz beschlossener "über­
einkommen zu ratifizieren, so vor allem der "über­
einkommen (Nr. 115) über den Schutz der Arbeit­
nehmer vor ionisierenden Strahlen und (Nr. 129) 
über die Arbeitsaufsicht in der Landwirtschaft 
werden weiterverfolgt werden. 

Das "übereinkommen (Nr. 102) über die Mindest­
normen der Sozialen Sicherheit wurde von Österreich 
bereits im Jahre 1970 ratifiziert, wobei die Ver­
pflichtungen aus den Teilen II (Ärztliche Betreuung), 
V (Leistungen bei Alter) und VIII (Leistungen bei 
Mutterschaft) übernommen wurden. Auf Grund der 
seither eingetretenen Rechtsänderungen können nun­
mehr auch die Verpflichtungen aus den Teilen IV 
(Leistungen bei Arbeitslosigkeit) und VI (Leistungen 
bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten) über­
nommen werden. Das Verfahren zur Nachratifizierung 
dieser Teile soll im Jahre 1976 durchgeführt werden. 

Die Prüfung der Frage der Ratifizierbarkeit des 
"übereinkommens (Nr. 118) über die GIeichbehandlung 
der Inländer und Ausländer in der Sozialen Sicherheit 
führte zu der Feststellung, daß eine Ratifizierung 
des "übereinkommens zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht in Betracht gezogen werden sollte. Die Gründe 
für die Nichtratifizierung sind im einzelnen einem 
diesbezüglichen Bericht der Bundesregierung an den 
Nationalrat zu entnehmen. 

Soziale Sicherheit 
Zwischenstaatliche Abkommen 

Die in den Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg 
rasch zunehmenden internationalen Verflechtungen 
im wirtschaftlichen Bereich sowie der rapid an­
steigende Strom von Wanderarbeitern machten es 

erforderlich, die Rechte der betroffenen Personen 
auf dem Gebiete der Kranken-, Unfall- und Pensions­
versicherung sowie der Familienbeihilfen durch den 
Abschluß zwischenstaatlicher Vereinbarungen über 
Soziale Sicherheit zu regeln. Derartige Abkommen 
wurden von der Republik Österreich bereits mit 
einer Reihe von Staaten und mit internationalen 
Organisationen abgeschlossen. Die Entwicklung auf 
diesem Gebiet zielt auf einen weiteren Ausbau der 
zwischenstaatlichen Beziehungen Eowie auf eine 
laufende Anpassung der bestehenden Regelungen 
an die wesentlichen innerstaatlichen Rechtsände­
rungen ab. In den folgenden Ausführungen wird 
die in den nächsten Jahren zu erwartende Ent­
wicklung im Bereich der internationalen Sozialen 
Sicherheit behandelt. 

Bereits abgeschlossene bilaterale Abkommen, mit 
deren Inkrafttreten in nächster Zeit zu rechnen ist 

Im Jahre 1976 werden voraussichtlich in Kraft 
treten: 

Das am 16. September 1975 unteIzeichnete Zu­
satzabkommen zum österreichisch-britischen Ab­
kommen über Soziale Sicherheit, welches noch der 
verfassungsmäßigen Genehmigung durch die bei den 
Vertragsstaaten bedarf; 

das am ll. November 1975 unterzeichnete öster­
reichisch-schwedische Abkommen über Soziale Sicher­
heit, welches ebenfalls noch der verfassungEmäßigen 
Genehmigung durch die beiden Vertragsstaaten 
bedarf; 

das am 6. August 1974 unterzeichnete und von 
österreichischer Seite bereits ratifizierte Zusatzab­
kommen zum österreichisch-türkischen Abkommen 
über Soziale Sicherheit. 

Bilaterale Abkommen, mit deren Inkrafttreten 
wegen laufender oder bevorstehender Verhandlungen 

innerhalb der nächsten Jahre zu rechnen ist 

Belgien: 
Die im Oktober 1973 und September 1974 ge­

führten Regierungsverhandlungen betreffend ein 
österreichisch-belgisches Abkommen über Soziale 
Sicherheit sind bereits abgeschlossen. Das A bkom­
men soll demnächst unterzeichnet und Eodann der 
parlamentarischen Behandlung zugeführt werden. 

Schweiz, Liechtenstein: 
Auf Grund der im November 1974 und März 1975 

durchgeführten österreichisch-schweizerischen und 
österreichisch-liechtensteinischen Experten bespre­
chungen ist im Jahre 1976 mit dem Abschluß eines 
Zweiten Zusatzabkommens zum österreichisch­
schweizerischen Abkommen über Soziale Sicherheit 
und eines Zusatzabkommens zum österreichisch­
liechtensteinischen Abkommen im Bereiche der 
Sozialen Sicherheit zu rechnen. 

Griechenland: 
Auf Grund der im Juni 1975 durchgeführten 

österreichisch-griechischen Experten bes prech un gen 
kann im Jahre 1976 mit dem Abschluß eines öster­
reichisch-griechischen Abkommens über Soziale Si­
cherheit gerechnet werden. 
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Großbritannien: 
Im Mai 1975 und im September/Oktober 1975 

wurden ö terreichisch-britische Expertenbesprechun­
gen über ein neues österreichisch-britisches Ab­
kommen über Soziale Sicherheit durchgeführt. Auf 
Grund die er Besprechungen ist im Jahre 1976 odel' 
19'77 mit dem Ab chluß eines olch n bkommen 
zu rechnen . 

Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, Liechten tein : 
Die im Dezember 1975 nach Vorbereitung auf 

Expertenebene begonnenen vierseitigen R egierung -
verhandlungen sollen im Jahre 1976 fortgesetzt 
werden. E s i t daher in absehbarer Zeit mit dem 
Ab chluß eine vierseit igen Abkommens iiber oziale 
Sicherheit zu rechnen . 

Frankreich : 
Auf Grund der im April 1975 und November 1975 

durchgeführ ten ö terreicl1isch-fra nzösi ehen Exper­
tenbe prechnugen kann in absehbarer Zeit mit de m 
Ab chluß eine Zusatzabkommen zum österrei­
chi ch-franzö ischen Abkommen über Soziale icher­
heit ger chnet werden . 

I srael : 

Auf Grund der im Oktober 1975 aufgenommenen 
ö terreichi ch-i raeli ehen Expertenbesprechungen i t 
in absehbarer Zeit der Abschluß eine Zu atzab­
kommen zum österreichisch-israelischen Abkommen 
über Soziale icherheit zu erwarten. 

Italien : 
Zum Zwecke einer R evision des durch die R echts­

entwicklung in den beiden Vertrags taaten una n­
wendbar gewordenen Vert rage über ozialver i­
cherung vom 30. Dezember 1950 fanden im ep­
tember 1972 und im Juni 1973 R egierungsver­
handlungen über den Abschluß eines neuen öster­
reichi eh-italienischen Abkommens über Soziale Si­
cherheit statt. Die Verhandlungen konnten im 
Hinblick auf die mangelnde Bereitschaft der italieni­
schen Seite bisher nicht fortgesetzt bzw. a b<Ye­
schlossen werden. 

Spanien : 

Infolge von Rechtsänderungen in Österreich und 
in panien i t das österreichisch-spanische Ab­
kommen über Soziale Sicherheit vom 23. Oktober 
1.969 revisionsbedürftig geworden. Die diesbezüg­
hchen österreichischen Vorschläge für ein Zusatz­
abkommen sind der spanischen Seite bereits zu­
gegangen. 

Staaten, mit denen in den nächsten Jahren eine 
Aufnahme von Verhandlungen über ein Abkommen 

bzw. Zusatzabkommen zu erwarten ist 

Bundesrepublik Deutschland : 
Im Hinblick auf R echtsänderungen im Bereich 

der Familienbeihilfen in der Bunde republik Deut ch­
land wird eine Revi ion der entsprechenden b­
kommen bestimmungen in einem Dritten Zusatz­
abkommen erforderlich sein. Darüber hinau werden 
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Regelungen vorzusehen sein, die sich insbesondere 
aus Änderungen auf dem Gebiet des österreichischen 
zwischenstaatlichen Sozialversicherungsrechtes er­
geben und auf eine Vereinfachung der Durchführung 
de Abkommens hinzielen . Weiters soll der Bereich 
der Arbeitslosenversicherung in da Abkommen 
einbezogen werden . 

Jugoslawien , Luxemburg : 
Die derzeit mit diesen Staaten bestehenden Ab­

kommen sind durch die Rechtsentwicklung der 
letzt n Jahre revi. ionsbedürftig geworden . Im Ver­
hältnis zu Luxemburg wurden bereits Experten­
besprechungen betreffend Änderung des Abkommens 
aufg nommen. 

Ungarn , Bulgarien: 
Mit diesen Staaten wurden Expertenbe prechun­

gen zur Erörterung von Problemen im Zusammen­
hang mit dem allfälligen Abschluß eines Abkommens 
über oziale icherheit durchgeführt. Ob e zu 
die bezüglich n R egierungsverhandlungen kommen 
wird , ist zur Zeit noch offen. 

Tschechoslowakei : 
Jach dem nunmehr erfolgten Ab chluß de 

österreichisch- tschechoslowakischen Vermögensver­
t rage wird in absehbarer Zeit mit Verhandlungen 
üb r den Abschluß eines österreichisch-tschecho-
lowaki ehen Abkommens über Soziale Sicherheit 

zu rechnen sein. 

Deu tsche Demokratische Republik : 
Es wurde mit den zuständigen Stellen in der 

Deutschen Demokratischen R epublik wegen vor­
bereitender Gespräche über die mit einem all­
fälligen künftigen Abkommen im Bereich der 

ozialen Sicherheit zusammenhängenden Probleme 
K on akt aufgenommen. 

Europäi s ch e Abkommen 
Europäi ehe Ordnung der Sozialen Sicherheit 

Dieses europäische Vertrags werk stellt eine " ge­
hobene Mindestnorm" dar und liegt hinsichtlich 
seiner Forderungen zum Teil erheblich über dem 
weltweiten Niveau des Übereinkommens (Nr. 102) 
der Internationalen Arbeitsorganisation. Im Hin­
blick auf die Fragen , die sich hinsichtlich der Ver­
pflichtungen aus dem Übereinkommen (NI'. 102) 
ergeben haben, wird eine Ratifikation der Europä­
ischen Ordnung erst in Betracht gezogen, sobald die 
erwähnten Fragen im Einvernehmen mit dem Inter­
nationalen Arbeitsamt geklärt sind. 

Europäisches Übereinkommen über die Soziale 
Sicherheit 

Diese Vertrags werk, das die üblichen bilateralen 
R egelungen in der Sozialen Sicherheit in den multi­
lateralen Bereich überträgt, wurde von Österreich 
ber its unterzeichnet und ratifiziert. Es wird nach 
Ratifikation durch mindestens zwei weitere Ver­
trags taaten voraussichtlich im Jahre 1976 in 
Kraft treten. 
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Lohnstufenelnrelhung der unselbständig Erwerbstätigen 1) 

Monatliche Arbeits-
Zahl der Pftlchtverslcherten am Endo des Monats verdienste In 8 

Lohn8tufe 

1 I I I I I über bis Jänner 1972 Jnll 1972 Jänner 1973 Juli 1973 JAnner 1974 J uli 1974 

1 225 2.593 3.206 2.754 2.489 2.752 3.218 
2 225 375 3.980 3.850 2.401 2.710 1.907 1.931 
3 375 525 9.918 8.039 5.861 5.624 4.450 4.426 
4 525 675 16.408 12.335 9.160 8.471 6.654 6.567 
5 675 825 36.147 21.352 17.636 16.202 13.523 9.772 
6 825 975 29.499 32.764 29.661 29.460 16.380 13.840 
7 975 1.125 36.497 33.545 32.152 31.817 28.529 27.912 
8 1.125 1.275 30.514 29.724 25.933 24.510 26.666 26.785 
9 1.275 1.425 26.165 28.351 31.388 33.187 22.809 20.083 

10 1.425 1.575 25.484 24.628 23 .686 23.613 28.144 27.090 
11 1.575 1.725 20.747 23.377 23.695 22.387 23 .410 24.233 
12 1.725 1.875 21.078 19.728 20.375 22.722 25.009 25.709 
13 1.875 2.025 22.245 21.073 22 .042 22.544 23.074 21.625 
14 2.025 2.175 23.040 19.080 19.694 17.835 20.310 22.223 
15 2.175 2.325 27.820 22.497 19.130 20.400 18.465 17.309 
16 2.325 2.475 26.118 25.412 21.863 20.727 17.609 16.570 
17 2.475 2.625 35.146 30.995 26.540 27.723 24.309 22.529 
18 2.625 2.775 33.070 29.943 23.912 23.238 18.760 16.843 
19 2.775 2.925 40.814 34.337 26.576 25.292 19.584 17.695 
20 2.925 3.075 53.010 44.504 34.727 37.444 31.183 30.293 
21 3.075 3.225 49.861 40.952 32.111 29.544 23.052 20.894 
22 3.225 3.375 54.719 45.220 35.0 7 33.223 24.271 22.593 
23 3.375 3.525 64.971 54.954 45.6i ii 43.244 32.153 27.505 
24 3.525 3.675 59.186 52.879 42.167 38.996 29.292 27.090 
25 3.675 3.825 64.456 57.262 46.240 43.074 30.391 27.679 
26 3.825 3.975 61.033 56.651 47 . 06 44.899 33.600 28.543 
27 3.975 4.125 68.946 67.832 60.266 59.293 44.738 38.649 
28 4.125 4.275 62.162 60.413 53.362 50.757 39.106 33.095 
29 4.275 4.425 62.154 59.918 54.251 53.853 42.446 36.857 
30 4.425 4.575 63.303 62.818 60.796 62.503 50.489 44.655 
31 4.575 4.725 57.953 56.457 53.290 54.449 47.044 42.319 
32 4.725 4.875 57.456 56.098 53.245 54.080 48.376 44.717 
33 4.875 5.025 59.888 60.718 57.461 63.032 55.657 55.096 
34 5.025 5.175 51.028 52 .247 49.835 51.889 47.619 47.734 
35 5.175 5.325 49.341 51.650 49.894 53.930 47.745 47.509 
36 5.325 5.475 45.567 49.676 49.569 53.234 49.731 49.161 
37 5.475 5.625 47.177 50.898 49 .899 54.506 50.450 51.270 
38 5.625 5.775 40.504 44.834 46.995 48.888 45.895 47 .254 
.39 5.775 5.925 38.135 42.862 45.143 46.741 43.764 45.801 
40 5.925 6.075 41.374 46.878 49.912 55.226 52.012 54.098 
41 6.075 6.225 33.048 39.034 41.590 44.729 44.092 46.484 
42 6.225 6.375 30.383 36.548 39.655 42.904 42.270 44.248 
43 6.375 6.525 32.604 38.143 41.845 46.779 47.550 49.469 
44 6.525 6.675 26.077 33.021 35.881 41.100 38.516 41.363 
45 6.675 6.825 24.621 31.306 34.857 38.523 39.310 42.977 
46 6.825 6.975 21.453 28.311 31.849 36.039 35.245 39.730 
47 6.975 7.125 24.300 31.553 34.959 39.708 40.674 45.013 
48 7.125 7.275 19.194 25.731 29.034 32.557 35.092 38.551 
49 7.275 7.425 17.120 23.796 27.362 30.394 33.077 36.814 
50 7.425 7.575 18.054 24.718 28.374 32.655 36.076 39.878 
51 7.575 7.725 15.106 21.202 24.685 28.220 30.612 33.992 
52 7.725 7.875 13.454 19.325 22.957 26.050 29.586 33.745 
.53 7.875 8.025 15.093 21.049 24.422 29.594 32.969 37.354 
54 8.025 8.175 19.975 18.424 19.853 22.523 26.347 30.190 
55 8.175 8.325 10.495 15.822 18.963 22.845 26.843 31.040 
56 8.325 8.475 9.538 14.425 17.126 19.782 24.129 27.832 
.57 8.475 8.625 11.061 16.186 17.748 21.148 25.736 30.194 
.58 8.625 8.775 152.280 237.236 25.069 18.486 21.822 25.573 
59 8.775 8.925 - - 14.255 16.841 21.542 25.724 
60 8.925 9.075 - - 14.844 18.903 23.533 27.668 
61 9.075 9.225 - - 11.886 14.795 18.774 23.571 
62 9.225 9.375 - - 12.272 15.820 17.360 21.139 
63 9.375 9.525 - - 208.776 270.422 25.942 23 .710 
64 9.525 9.675 - - - - 15.712 19.681 
65 9.675 9.825 - - - - 14.485 18.379 
66 9.825 9.975 - - - - 13.358 17.405 
67 9.975 10.125 - - - - 15.883 20.988 
68 10.125 10.275 - - - - 12.059 15.903 
69 10.275 10.425 - - - - 13.023 16.766 
70 10.425 - - - - - 240.557 299.345 -

I 
Summe ... \ 2,113.363 I 2,215.787 I 2,180.452 I 2,324.573 I 2,253.532 I 2,353.898 

I) Mit AU8nahme der bel der Versicherungsanstalt der Öllterrelehlschen Eisenbahnen und der Verslchel11llgS&natalt OffentlIch Bediensteter ver­
-sicherten pragmat1s1erlen Bedienateten. 
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~ Gebarung laut Bundesrechnungsabschluß 

(Kapitel 15 "Soziales" und Kapitel 16 "Sozialversicherung") 

Gesetzliche Verpflichtungen ') 

1971 I 1972 I 1973 

Sozialversich erung ..•. . . 11.642'401 13.308'603 13.882'867 

Kriegsopferversorgung. 
Heeresve.r sorgung. 
Opferfürsorge und 
Kleinrentnerent-
scbii.dig ung 2&) •..••• .• 2.709'680 3.019 '840 3.426·990 

Arbeitsmarkt-
verwaltung I 2b) . . ... 1.615'985 1.689'710 1.721·896 

Volksgesundheit 2c) 8) .. . 318'105 36'350 -

Sonstiges 2d). , .• .•.... . 254'552 287' 743 288·159 

Insgesamt 2e) •..... . . ... 16.540'723 18.342'246 19.319'912 

I) EinschlleßUch PenonalaufWand. 
' ) Hlevon Penonalaufwand: 

1971 1972 1973 

MUI. S 

a 80'695 87'394 99'762 

b 232'494 255'624 296'284 

c 46'343 8'711 

d 96·326 89'892 101'362 

e 454'868 436'621 497'408 

1974 

110'7i5 

318·882 

113 '516 

543'173 

I 1974 

16,398'608 

3.834'335 

2.641'253 

-

643'968 

23.518'164 

Ausgaben 

ErmeSllensausgaben Zusammen 

Mlll. S 

I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1971 I 1972 I 1973 

I 
- - - - 11.642·401 13.308'603 13.882'867 

16·170 15' 738 16'788 18'138 2.725,850 3.035'578 3.443'778 

353·813 337'513 571 ' 730 804'528 1.969·798 2.027'223 2.293'626 

40·267 4'060 - - 358·372 40'410 -

51·072 63'012 60'248 112'210 305·624 350'755 348'407 

461·322 420'323 648'766 934'876 17.002,045 18.762'569 19.968'678 

Einnahmen 

I 1974 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 

16.398'608 438·026 515'592 759'424 562'369 

3.852'473 10·404 12'459 28'039 31'297 

3.445'781 1.721·738 1.815'900 2.018'653 3.119'758 

- 31·640 2'244 - -

756'178 434·705 530'025 544'845 329'204 

24.453'040 2.636,513 2.876,220 3.350'961 4.042 '628 

') Das Bundesgesetz über die Errichtung eines Bundesminlsteriwns für Gesundheit und Umweltschutz, BGBI. Nr. 25/1972, ist am 1. Feber 1972 in Kraft ge treten. Im Sinne der Ermächtigung der 1. Bundes­
flnanzgesetz·Noveiie 1972, BGßI. Nr. 26, wurden von den tm ßundesvoranschlag 1972 bei Ansätzen des Kapitels 15 "Soziales" vorgesehen gewesenen Jahresnnsatzbeträgen im Wege finanzieller Ausgleiche 
Teilbetriige auf Ansätze des Kapitels 17 "Gesundheit und Umweltschutz" übertrngen und die entsprechenden Ausgaben auch ab 1. Feber 1972 bei diesen AnsAtzen verrechnet. Die ausgewiesenen Erfolge fUf das 
Jahr 1972 betreffen daher 'lur die noch bel Kapitel 15 angefallene Jänner-Gebarung. 
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Gebarung taut Bundesrechnungsabschluß 
(Kapitel 15 .. Soziales" und Kapitel 16 .. Sozialversicherung") 

- - -- , ) 

Ausgaben 
Einnahmen 

Gesebllche Verplllchtungen ') Ermel8elllaUBlLaben Zusammen 

% 
1971 I 11172 I 1973 I 1974 I 1971 I 1972 I 1973 i 1974 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1970 I 1971 I 1972 I 1974 

Sozialversicherung .... ... .. ...... ..... . .. 68·48 70·93 69·52 67·06 - - - - 68·48 70·93 69·52 67·06 16·61 17·93 22 ·66 13·91 

KriegBOpferversorgung. IIeeresversorgung. 
Opferfürsorge und Kleinrentnerentschädi-
gung .. ... .. ... ......... ............ . 15·93 16·10 17"16 15·68 0·10 0·08 0·09 0·08 16·03 16·18 17·25 15·76 0·40 0·43 0·84 0·78 

Arbeitsmarktverwaltung I ... ......... .. 9·50 9·01 8·63 10·80 2·08 1·80 2·86 3·29 11·58 10·81 11 ·49 14·09 65 ·30 63·13 60'24 77'17 

Volksgesundbeit I) . ....... ........ ...... 1·87 0·19 - - 0'24 0·02 - - 2· 11 0·21 - - 1'20 0·08 - -

Sonstiges .......• . . . _ ... ... . ........... 1·50 1·53 1·44 2·63 0·30 0·34 0'30 0'46 1'80 1·87 1'74 3'09 16'49 18·43 16'26 8'14 

Insgesamt ................ . ... ... ... ..• 97·28 97·76 96'75 96·17 2·72 2'24 3'25 3·83 100·00 100·00 100·00 100·00 100·00 100·00 100·00 100·00 

') Elll.IChlleBlIch Penonalaufwand. 
' ) Das Bundesgesetz über die Errichtung eines Bundesminlsteriums für Gesundheit und Umweltschutz, BGBl. Nr. 25/1972, ist am 1. Feber 1972 in Kraft getreten. Im Sinne der Ermächtigung der 1. Bundes­

f1nanzgesetz-Novelle 1972, BGBl. Nr. 26, wurden von den im Bundesvoranschlag 1972 bei Ansätzen des Kapitels 15 "Soziales" vorgesehen gewesenen Jahresansat zbeträgen im Wege finanzieller Ausgleiche 
Teilbeträge auf AnsAtze des Kapitels 17 "Gesundheit'und Umweltschutz" übertragen und die entsprechenden Ausgaben auch ab 1. Feber 1972 bei diesen Ansätzen verrechnet. Die ausgewiesenen Erfolge für das J ahr 
1972 betreffen daher nur die noch bei Kapitel 16 angefallene Jänner-Gebarung. 
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Gebarung laut Bundesrechnungsabschluß 
(Aufgliederung der "Sonstigen Ausgaben" und "Sonstigen Einnahmen") 

SOll8tige Au.sgaben 
Soll8tlie Einnahmen 

Gesetzliche Verpflichtungen Ermesaensausgaben Zusammen 

MUI. S 

1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1971 I 1972 I 1978 I 1974 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 

Bundesministerium für soziale Verwaltung 81·238 73·302 70'606 79 '632 12·901 12·908 14·283 20'844 94·139 86·210 84·889 100'476 8·909 9·768 9·697 10'839 

Reservefonds nach dem AIVG. ........ . . - - - - 20'000 30'000 20'000 58'198 20'000 30'000 20'000 58' 198 268·871 343·953 333·071 77 '350 

Bundesministerium für soziale Verwaltung; 
Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen .. - - 0'046 0'394 - - - - - - 0'046 0'394 - - - -

Schlechtwetterentschädigung im Baugewerbe 105· 105 142·334 149'295 189'896 - - - - 105·105 142·334 149'295 189'896 107·631 129·289 151·833 188'015 

Leistungen nach dem Wohnungsbeihilfen. 
gesetz (Arbeitslosenversicherung) .. .. ... 29·196 28·595 26·273 28'000 - - - - 29·196 28·595 26'273 28·000 47·959 45·557 48·808 51'428 

Einigungsämter, Schlichtungsstellen, H eim-
arbeitskommissionen .......... .. ..... .. 1·015 1·013 1-181 1'238 0·507 0·536 0·512 0·682 1·522 1·549 1'693 1·920 - - - -

Är ztliche Untersuchung in Beschäftigung 
stehender Jugendlicher .... ...... ...... 7·000 8·000 2'402 - - - - - 7·000 8·000 2·402 - - - - -

Ersatz d er Sonderunterstützung nach dem 
Mutterschutzgesetz . .. ..... . ... .. .... . 0·363 0·371 0·304 0'292 - - - - 0·363 0·371 0·304 0·292 - - - -

überbrückungshilfen an ehemalige öffentlich 
Bedienstete ....... ..... . .. ....... .. .. . 0·202 0·099 0·109 0' 149 - - - - 0·202 0·099 0·109 0·149 0·049 0·090 0·025 0·062 

Bundesministerium für soziale Verwaltung; 
Allgemeine Fürsorge (ohne K leinrentner-
entschädigung) . ... .. .. .. . .. . . . . .. .. .• - - - - 11·010 12·859 18·400 24'236 11·010 12·859 18·400 24'236 - - - -

Beitrag des Bundes an den Erstattungsfonds - - - 300'000 - - - - - - - 300'000 - - - -

Arbeitsinspektion . . ....... . . . .. .. .... ... 30·433 34·029 37·943 44'367 6·654 6·709 7·053 8·250 37·087 40·738 44·996 52'617 1·286 1·368 1-411 1·510 

flqmme . .. ..... . , .. . .. .. .. . ...... . . • . . . ' 1 254'5521287'7431288'~91;43~68151 '07;1 63'0-1 ~i-6;'2~~F12'2 101305'~241 3~0' ;551 348'407 1 75~1781 434'7051530'025 1 544-8451329'20, 
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Öffentliche Fürsorge/Sozialhilfe 

Gegenstand 

Jahreebruttoaufwand für Dauerbefürsorgte (Dauerunterstützungen) .. • . 
Jahresbruttoaufwand für dauerbeft1rsorgte Pflegekinder (Dauerunter. 

stützungen) ... ...... . ..... ..... .. . ......... .. .................. 
Einmalige wirtschaftliche Unterstützungen für Dauerbefürsorgte . ..... 
Einmalige wirtechaftliche Unterstützungen flir Nicht.Dauerbefürsorgte . 
Jahresbruttoaufwand für Kranken· und WochenflirBorge (Dauer. 

beft1rsorgte) . .... .... ..... .. . .. ... . ..... .. ..... . . ... . . .. . . . .. . .. 
Jahresbruttoaufwand für Kranken. und Wochenfürsorge (Nicht.Dauer. 

befürsorgte) .. .. .... . ... . .... . ... . .. . ... . .. .. . . ... .... . .. . .. . .. . 

Ja.hresbruttoaufwand für Befürsorgte in Krankenanstalten ... ..•...... 
Jahresbruttoaufwand flir Befürsorgte in Altersheimen .........•...... 
J ahreebruttoaufwand für Beft1rsorgte in Siechenheimen ........•... . .• 
Jahresbruttoaufwand für Befürsorgte in Obdachlosenheimen ....... . . . 
Ja.hresbruttoaufwand für Befürsorgte in Kinder. und Jugendheimen .. . 
J ahreebruttoaufwand für Befürsorgte in Säuglings., Entbindungs. und 

Wöchnerinnenheimen . ... .. ...... . .. . . .. .. .. . ................. . . . 
Jahresbruttoaufwand für Befürsorgte in Taubstummenanstalten .... . . . 
J a.hresbruttoaufwand flir Befürsorgte in Blindenanstalten ..... . ...... . 
Jalireebruttoaufwand für Beflireorgte in Heil· und Pflegeanstalten für 

Geisteskranke .......................... . .. . . .. ............... . . . 
Jahresbruttoaufwand für Beflirsorgte in Auebildungsßn8talten für geistes· 

schwache Kinder . . ..... .... ......... .... .. ......... . .. .. ......• 
J ahresbruttoaufwand flir Beflirsorgte in Anstalten flir Körperbehinderte. 
Jahreebruttoaufwand flir Befürsorgte in Tbc·Heilanstalten ........... . 
Jahresbruttoaufwand für Befürsorgte in Kur. und Genesungsheimen .. . 
Jahresbruttoaufwand für Befürsorgte in Trinkerheilatätten ...•....... 
Jahresbruttoaufwand für Befürsorgte in sonstigen Anstalten ......... . 

Transport. und ÜbersteIlungskosten in der geschlO8ll8nen Fünorge 

Jahresbruttoaufwand für dauerunterstützte Sozialhilfeempfänger . ..... . 
Jahresbruttoaufwand für dauerunterstützte P flegekinder .. ........ . .. . 
Jahresbruttoaufwand für einmalige Leistungen an Dauerunterstützte . . 
Ja.hresbruttoaufwand für einmalige Leistungen an Nicht·Dauerunter . 

stützte ................ .. .................. . . .. ... . . ... ... . .... . 
Jahresbrutt oaufwnnd für Sozialhilfeempfänger in Alten· und P ensionisten· 

heimen ohne Pflegestationen ...... . ........... . . . ... .. ... . . .... . . 
Jahresbruttoaufwand für Sozialhilfeempfänger in Pflegeheimen und Pflege· 

st ationen in Altenheimen . .. ... ... .. .... ........... ........ ... . . . 
Jahresbruttoaufwand für Sozialhilfeempfänger in Obdachlosenheimen . . 
Jahresbruttoaufwand für Sozialhilfeempfänger in Kinder. und Jugend. 

heimen (ohne FÜl'sorgeerziehung) ... ..... ..... .. ................. . 
Jahresbruttoaufwand für Sozialhilfeempfänger in Säuglingsheimen .... . 
Jahresbruttoaufwand für Sozialhilfeempfänger in Taubstummen· 

anstalten ..... .. . .. .... ...... ... . ... . ... ... .... . ............... . 
J ahresbruttoaufwand für Sozialhilfeempfänger in Blindenanstalten .... . 
Jaluesbruttoaufwand für Sozialhilfeempfänger in Anstalten für Körper. 

behinderte ... .. .. ... . . . .... ........ . .... ... ........ . .. . ... . .... . 
Jahresbruttoaufwand für Sozialhilfeempfänger in P sychiatrischen Kranken· 

anstalten . ... . .. .. ... ... ...... . . ...... . .. .. . . . ... . . ... .. .. ..... . 
Jahresbruttoaufwand für Sozialbilfeempfänger in Entwöhnungsanstalten .. 
Jahresbruttoaufwand für Sozialbilfeempfänger in Sonstigen Anstalten .. . 

Blindenbeihilfe . . . ......... . ............ ......... . ........ ..... . ... ...... 1 

Summe . ..... .... . ... ...... . ........ ....... ..... ........ . ....... ........ . 

Behindertenhilfe ............. .. . .. . .. ... .. .... .. .. .... ...... . .... .. . ... .. 1 

1 

LelltunpaufW'and In 1000 S 

1971 1972 1973 1974 

1) 287.887 298. 198 328.330 111.210 

115.981 121.590 138.478 60.591 
21.908 22 .638 20.818 10.861 
18.485 21.647 31.530 8.211 

24.882 26.916 27.962 9.410 

24.906 31.242 43.339 6.822 

494.0491 528.231 1 590.4571 1) 207.105 

56.541 59.578 65.261 28.544 
277.128 180.249 210.941 36.819 

90.834 104.254 119.785 60.711 
197 200 785 73 

350.531 377.343 414.239 35.290 

8.625 8.337 8.243 2.317 
997 792 701 482 

3.575 3.184 3.551 1.940 

571.019 546.408 627.805 173.487 

10.865 6.326 5.954 3.901 
3.706 3.407 3.498 3.801 

2 58 85 72 
184 320 172 3 
663 1.682 4.165 349 

1.941 2.576 1.529 362 

2.747 2.991 3.353 542 

1,379.555 1,297.7051 1,470.0671 2) 348.693 

- - - ') 267 .070 
- - - 98.803 
- - - 103.504 

- - - 138.752 

- - - 152.092 

- - - 157.839 
- - - 19.134 

- - - 146.713 
- - - 5.483 

- - - 819 
- - - 2.361 

- - - 1.101 

- - - 401.188 
- - - 63 
- - - 6.060 

1
3

) 4) 1,500.988 

106.6591 115.051 1 140.3691 195.991 

1,980.2631 1,940.98712,200.8931 2,274.096 

164.9151 208.761 1 259.2001 339.243 

') Einschließllch eines Betrages zum Ausländer-Fonds. 
') Die Bundesländer Burgenland, Kärnten, Salzburg und Steiermark haben ihre Leistnngen im Jahre 1974 noch nach den bisher geltenden Kate· 

gorien des alten FUrsorgerechtes gegliedert. 
') Die Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg und Wien, deren Sozl.llhilfegesetze Im Jahre 1974 bereits In Kraft standen, 

gliederten ihre Leistungen der Sozialhilfe nach den neuen Gesichtspunkten. 
') Außerdem Mietzin.beiWlfen und Wohn beihilfen von 21,313.000 S. 
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Präsenzdlel1lt leistende Personen 

Versicherungsträger 

Krankenversicherung ins g e s amt 1) . . ... . . . ,' . . . .... ........ . . . 1 

Gebietskrankenkasse Wien ') . . . ..... . . ... . ... . . . .. . .. . .. . ... .. . 

Gebietskrankenkasse Niederösterreich ') . .. . . .. . .. . . . . . . .. .. ... . 

Gebietskrankenkasse Burgenland 2) ... . . . • . .• . ...•. • . .. . . ••• ••. • 

Gebietskrankenkasse Oberösterreich ') .. .... . . . . ... .. . .. . . . .. . . . 

Gebietskrankenkas e Steiermark 2) .....•.. .... .......... • . . . . .. 

Gebietskrankenkasse Kärnten ') . .. ... . .. . .. . ... ... .. ... .. .. ... . 

Gebietskrankenkasse Salz burg 2) •• •• • • ..• • •. .• • • • .••.• ••• .... • • 

Gebiet skrankenkasse TiroP ) .... .. ... .. ... . .... . . .. . ... . .. . .. . . 

Gebietskrankenkasse Vorarlberg 2) ... .... ... . • ....•.•.. • • • .• • .• . 

All e Gebietskrankenkassen .. . . .. . . . ... .. . . . .... . . .. .. .. . . . .. . 

All e B etriebskrankenkassen . . ...... .. . . . . .. . ... . ... . .. .. . . .. . 

Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues . .... . ... .. . . 

Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen .. .... . ... . 

Versicherungsanstalt öffent lich Bed iensteter 

S ozial versicherungsanstalt der Bauern ... . . . . .. .. . . .. .. .... . ... . 

160 

') Ohne ozialversicberungsanstalt der gewerblicben Wirt chart. 
') E inschließlich der Landwittschaftskrankenkasscn. 

1971 

22.929 

3.840 

3.401 

460 

3.732 

2. 26 

3.081 

1.654 

1.239 

09 

21.042 

329 

131 

230 

1.197 

J ahreadurchschnltt 

1972 1973 

17.855 17.800 

2.009 2.072 

2.911 2. 35 

459 337 

3.043 2.520 

2.351 2.890 

2.398 2.508 

1.581 1.422 

1.094 877 

601 549 

16.447 16.010 

201 219 

85 70 

174 203 

948 1.298 

1974 

18.062 

1.969 

3.743 

138 

2.066 

1.968 

2.575 

2.056 

913 

519 

15.947 

255 

70 

294 

35 

1.461 

10· 
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Veränderung im Pensionsstand (Dezember 1974-Dezember 1973) 

Zunahme bzw. Abnahme 

Versicherungsträger D avon aus de.m Versicherungsfall 
alle Pensionen I---------;----~-,------------

und R enten der geminder ten I des Todes 
Arbeitsf ähigkei t des Al ters Witwen Waisen 

Ins~esamt ......... .. ......... ... .. . .... . ...... 1 + 24. 166 - 1.127 + 17.048 + 6.940 + 1.305 

Pensionsversicherullgsanstal t der Al'bei tel' 1) ... . . . .. + 8.633 - 3.800 + 8. 199 + 3.396 + 838 

Versicherungsanst alt der öst erre ichischen 
E isenbahnen . ...... .. ..... . ................... + 62 69 + 102 + 71 52 

Pensionsversicherung an st alt der Angestellten ...... + 7.910 322 + 6.644 + 1.468 + 230 

Versicherungsanst alt des österreichischen Bergbaues. 18 293 + 193 + 136 64 

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft . .......... . . . ... . ........ .. .... . ... + 4.797 + 732 + 2.726 + 1.137 + 203 

Sozial versicherungsanstalt der Bauern . . ... ......... + 2.774 + 2.61 6 722 + 742 + 139 

Versicherungsanstalt des österreichischen otariates . + 8 + 7 + 

1) Einschließlich der L and· und Forstwlrtschaftllchen Sozlalversi cherungaanstalt. 
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Penslonsver-
sIcherungs-Bezeichnung anstalt der 
Arbeiter 

Zahl der Ausgleichszu-
lagen zu den Pensionen 
aus dem Versicherungs-
fa ll der geminderten 
Arbeitsfähigkeit .... . . 76.953 

in % der Pensionen . . . . 39· 

Zahl der Ausgleichszu -
lagen zu den Alters-
pensionen .... . . . . ... . 59.196 

in % der P ensionen .. .. 19·4 

Zahl der Ausgleichszu-
lagen zu den Witwen-
pensionen . .. .. . . . . . .. 73.547 

in % der P ensionen .... 31 ·5 

Zahl der Ausgleichszu-
lagen zu den Waisen-
pension en . . . . . . .. .... 14.4 8 

in % der P ensionen .... 32· 

Gesamtzahl der Aus-
gleichszulagen ... . .. . . 224. 184 

in % der P ensionen .. .. 2 ·9 

162 

Ausglelc:hszuIagen In der Penslonsverslc:herung 
(Berichtsmonat : Dezember 1974) 

Verslcherungs- Penslonsver- VersIcherungs- Summe 
anstalt der sicherungs- anat&lt des Pensions ver-

öster- anstalt der Oster- sicherung der 
relchlschen AngeateUten reichIschen Unaelb-

Eisenbahnen Bergbaues ständigen 

429 3.546 77 2 81.700 
15· 9·4 ·8 33·7 

378 2.507 94 62. 175 
9·0 1·9 1·3 14·0 

1.286 7.093 3.274 85.200 
15·8 8·2 27·1 25·0 

119 831 300 15.738 
1 9·2 15·7 2 ·3 

2.212 13.977 4.440 244. 13 
14·1 5·3 14·8 22· 6 

Sozialver- Sozial-alcherungs- versIcherungs-anstalt der anstalt der gewerbUchen Bauern WIrtschan 

6.178 11.325 
40·7 44·5 

21.370 40.136 
33·3 41-1 

18.228 23.516 
48·7 58·0 

1.576 5.562 
30' 0 52·5 

47.352 80. -39 
38·8 49·7 
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Gebarungsübersicht der Sozialversicherung 
Erstellt auf Grund der Erfolgsrechnungen (1974) 

I I 
Gesamt- Gesamt-

Saldo Au.gaben Versicherungszweig einnahmen ausgaben 
(Versicherungsträger) In % 

der Einnahmen 
In 1000 S 

Sozialversicherung insgesamt ..... ... 1 77 ,280.508 75,306.634 + 1,973.874 97·4 

Kranken versicherung ........ ...... . .. 1 20,496.077 20,355.201 + 140.876 99·3 

Gebietskrankenkassen . ....... ... . .. . . 15, 136.555 15,120.904 + 15.651 99·9 
Betrieb skrankenkassen ........ .. ..... 375.063 367.108 + 7.955 97'9 
Versicherungsanstalt des österreichischen 

Bergb aues .. . .... . ...... . ........ . 271.519 260.492 + 11.027 95·9 
Versicherungsanstalt der öst erl'eichischen 

Eisenbahnen .... . ............ . .. . . 1,075.1 59 1,068.190 + 6.969 99'4 
Versicherungsanstalt öffentlich Bedien-

steter .. .. . . ........ .. ... . .... . ... 1,724.102 1,665.137 + 58.965 96 ·6 
Sozial versicherungsanstalt der gewerb-

lichen Wirtschaft ... .......... . ... . 924.591 917.40 1 + 7.190 99·2 
Sozial versicherungsanstalt der B auern .. 989.088 955.969 + 33 .119 96·7 

P en sionsversicherung der Unselb- I 1 1 I 
ständigen.. .. . . . ......... . .... . ... . . 45,526.103 43,875.377 + 1,650.726 96'4 

P ensionsversicherungsanstalt der Arbei -
t er ................. .. .. .......... 27,791.984 27,559.526 + 232.458 99 '2 

Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen .. .. .................. 557.543 552.247 + 5.296 99' 1 

P ensionsvers icherungsanstalt der Ange-
stellten .. ....... ................. 15,656.890 14,255.625 + 1,401.265 91 '1 

Versicherungsanstalt des österreich ischen 
Bergbaues ... ... .... . ... ... ..... ... 1,519.686 1,507.979 + 11.707 99'2 

7,790.866 1 + 63.070 1 

Sozialversicherungsanstal t der gewerb-
lich en Wirtschaft .. . . . ......... .. .. 4,299.872 4,265.930 + 33.942 99'2 

Sozialversicherungsanstalt der B au em .. 3,515.784 3,491.657 + 24.127 99' 3 
Versicherungsanstalt des österreichischen 

Notariates . .. .. . ..... . ......... . .. 38.280 33.279 + 5.001 86'9 

Unfallversicherung .. .. . .. ......... . .. 1 3,404.392 3,285.190 + 119.202 96' 5 

Allgemeine Unfall-Versicherungsanstalt. 2, 793.069 2,721.111 + 71.958 97'4 
Sozialvers icherungsanstalt d er Bau ern . . 421.399 375.519 + 45.880 89' 1 
Versicherungsanstalt der österreichischen 

Eisenbahnen . . ..... ... .. .. ... ...... 133.557 129.721 + 3.836 97'1 
Versicherungsanstalt öffentlich Bedien-

steter ......... .... . .. . . ...... ... . . 56.367 58'839 2.472 104'4 

Zahl der Kassen 
(Anst. Abt.) mit 

aktiver I passiver 

Gebarung 

29 6 

19 5 

6 3 
8 2 

1 -
1 -
1 -

I -
1 -

4 

1 -

I -

1 -
1 -

3 

1 -
1 -

1 -

3 
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Finanzielle Gebarung der Arbeitslosenversicherung Im Kalenderjahr 1974 

Aufwand 

A. Leistungen nach dem Arbeitslo n-
versicherung ge etz ........ . ...... . 

B .. onderunterstützung ..... ... . . .... . 

ach dem Arbeit marktförderung -
ge etz 
1. für arbeit marktpolitische Förde-

rungsrnaßnahmen 1) ............ . 
2. für den Verwaltung aufwand 

a) Verwaltung ko ten der LAÄ 
und AÄ 2) . . . .. . . . .... ... ... . 

b) Vergütung an die Träger d er 
Krank envers i herung und an die 
G meinden ............... .. . 

D. Als Beitrag zur Schlechtwetterent­
schädigung gern. § 12 (1) lit. b (BGB!. 

r. 4/1971 ) ...................... . 

E. Gebarung~über chuß im Kalenderj ahr 
1974 der gern. § 64 (2) AlVG 195 dem 
R e ervefond der Arbeit losenver . 
icherung zuzuführen i t ..... . ..... . 

umm e ... 

164 

2.261,217 .315·40 

21,416.09 ·66 

74 ,953.703'40 

37 ,274.621'9 7 

32,469.9 0·58 

20,620. 69·45 

Deckung des Aufwandes 

Arbeit losenversicherungsbeiträge .. .... . S 2.927,337.004'28 

Bitrag des Bundes 
zum K arenzurlauhsgeld . .. . .. .... . . . 
zur onderunter tützung ......... .. . 

zur :rot tand hilfe . ......... ..... . 
zum Verwaltwlg a ufwand . ...... .. . 

Beitrag de Au gleichsfonds für F a milien­
beihiLfen zum K arenzurlaubsgeld ..... S 

Inanspru chnahme von ?fitteln des R e-
s r vefond gern. § 51 (7) AMFG .... . S 

106,718.259' 14 
7, 138.699'55 

189,137.3 10'99 

223,029 .372'63 

30,000.000'00 

um me ... S 3.4 3,360.646'59 
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Einnahmen an AIV-Belträgen in den Jahren 1970 bis 1974: 

1970 .. ..... . . . ... ... ......... . .. . . . . .. ....... .. . ... . . S 1.690,328.837·04 
1971 ... .. .. . ...... .. .. .. . .•. . ... .. . ... ......... . .... . S 1.981,764.311'1 5 
1972 . . ...... .. . .. .. . . ......... . ... . .. . . ....... . .. . ... S 2.1 51,240.527'58 
1973 . ... . . .. . . .. . . .... .. ...... . .... .. ..... . ...... . ... S 2.325,013.335'71 
1974 .... . . .. .. ... . ..... . . ........ .. . . . ... .. .. .. ..... . S 2.927,337.004·28 

S 11.075,684.015·76 

Durchschnitt 1970 bis 1974 . . . .... . . .......... ...... ... S 2.215,136.803'1 5 

Mittel des Reservefonds nach dem AlVG 

Stand : 31. Dezember 1974 

Geldstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 1.802,831.056'56 
d azu Forderungen: 

Darlehen an BWS·Fonds . .. ... . . . . ... .. . .. .. . . . .. .. S 24,000.000'-
Darlehen an Firma Arland Papierfabrik ......... . . . . S 3,941.142'21 S 27,941.142·2 1 

Vermögensstand per 31. Dezember 1974 . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 1.830,772.198·77 

Gesamtentwicklung der arbeitsmarktpolitischen Förderungsmaßnahmen 
(Erfolg 1970- 1974) 

J ahr AMl'·Erfolg in Mio. S 
Veränderung gegenüber dem 

Vorjahr in Mio. S 
Veränderung gegenüber dem 

Vorjahr in ,/, 

1970 . .. .. . ... .. .. . . ..... . . . . .. . ... . . . 
1971 .. . .. .. . .. .... .. . ... . .. . .. . . .. .. . 
1972 .... .. . .... . .. . . . . .. . . . ... . . . . .. . 
1973 . . . . .. . ... . . . .. .. ........ . ..... . . 
]974 .. . .. . .... . . .. .... .. . .. . .. . .. . . . . 

168·053 
329·438 
303·378 
525·276 
751·977 

+ 161 ·385 
- 26·060 
+ 221 '898 
+ 226·701 

+ 96·03 
- 7·91 
+ 73·14 
+ 43·16 
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Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
Erfolg 1970-1974 sowie BVA 1975 

Ressort 

Erfolg 70 Erfolg 71 

1 ARBEI1'Si\1ARK1'INl< ORMA1'ION ... .. .. ...... 3·633 10·593 

II Grund lagena rbeit n . .. ... ..... ... ....... .. ..... - -

12 Information ....... .. .. .... ... .. .......... . ... - -

2 i\10BILI1'Ä1'SFÖRDER JG ...... .. . ........ . 35·362 87·94 

21 Arbeit matrkausb. § 19 ( 1) b u . § 26 ....... . . . 32·462 81·762 

22 Geogr. Mob. u . Arbantr. § 19 (1) c-k . .. ... . .. 2·900 6· 186 

3 ARBEITSBESCHAFF r G .. . ..... . .. . .. .... .. 78·763 161·373 

31 Konj . betr . Be eh . Schw. § 27 (1) a u. d . . . . . . . . . 0· 134 0·328 

32 Sa ison. Be eh. Schw. § 27 (1 ) b u. c ....... .... 77·667 1) 159·529 

33 Längerfr . Be eh. chw. § 35 ................... 0·962 1·516 

4 LEHR USBILDG. U. BER FSVOR CHULG . .. 50·190 69·142 

41 Ausbildgsbeih. (Lehrlg.) § 19 ( 1) a . ...... ...... 45·176 6 1·520 

42 Ausbi ldgsbeih. ( onst.) § 19 (1) a .............. 2·646 2·975 

43 Beruf vorschulung § 19 (1) b . .. . . ..... .. ...... 2·36 4·647 

Erfolg 72 

19·8 16 

-

-

123·075 

118·949 

4·126 

107·798 

0·200 

') 104·841 

2'757 

51·956 

46·074 

2·235 

3·647 

5 BEHI DER1'E . ... . ... .... . .. .. . .... . . .. .... Getrennte Verrechnung erfolgt erst 

52 Mobilitätsförderung .............. .... .......... - - -

53 Arbeitsbeschaffung .. . ........... . . . .. .. ... . ... - - -

54 Lehrausbildg . u. Berufsvorschulg. ...... . . ... .. . - - -

ab 

6 AUSLÄNDER ...... . . . ..... ............... ... Getrennte Verrechnung erfolgt erst ab 

61 Verfahren u . bes. Einrichtungen .. . . . ... ... . . .. - - -

62 i\1obilitätsförderung ...... . . . ............. .. .... - - -

63 Arbeitsbeschaffung .. .. ....... ...... .. . .. ...... - - -

64 L hrau bildg. u . Berufsvor chulg. .......... . ... - - -

8 A SS1'A1'1' r G .......... . . ... ........ . . ... . . 0·105 I 0·382 I 0·733 I 
80 Fremde Schulungseinrichtungen § 26 .. . .... .. ... Kommt erst durch die 1. Novelle 

zum AMFG zu tragen 

82 Eigene Schulungseinr. u. Ausstatt . ..... .. .. . ... . 0·105 0·382 0·733 

83 Wolmpla tzbeschaffung § 26 a .. .. . . . ... .. . ..... - - -

5 Kinderbetreuungsbeih . § 26 b .. . .. . ........... - - -

SUMME: ........ . ....... . ..... . . . ... . .... . ... I 168·053 329·43 303·37 

Davon PAF Bindung ') 6'420 
') 7'170 

166·957 327·594 300·421 

166 

Erfolg 73 Erfolg 74 

27·891 37·445 

- 4·204 

- 33·241 

167·350 269 ·590 

161·673 264·309 

5·677 5·28 1 

151·63 1 148·956 

5·720 9·917 

107·5 79 94·715 

38·332 44·324 

5 ·317 67·306 

48·616 53 ·041 

5· 119 11 ·62 1 

4'-82 2·6i4 

1974 16' 715 

- 10·833 

- 5·742 

- 0·140 

1974 1-430 

- _ 0 

- 1·343 

- 0·005 

- 0·082 

120·087 I 210·535 

119·593 204· 123 

0·494 0·412 

- 6·000 

- -

525·276 751 ·977 

36 1·63 1 487·6 13 
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Hauptprogramm 9 

Barleistungen bei Arbeitslosigkeit und Mutterschaft 

Programme - 'l'eilprogramme 

PI Arbeitslosigkeit 

TP 1 Arbeitslosengeld: 

Im Jahresdurchschnitt 36.000 Bezieher, 2.300 S monatlich 27.600 S pro J ahr lt. BVA 1974 
Im Jahresdurchschnitt 33.080 Bezieher, 2.344 S monatlich 28. 128 S p ro J ahr lt . Erfolg 

TP 2 Notstandshilfe: 

Im Jahresdurchschnitt 7.000 Bezieher , 1.660 S monat lich 19.920 S pro Jahr lt. BVA 1974 
Im Jahresdurchschnitt 6.796 Bezieher, 1.627 S monatlich 19.530 S pro Jahr lt. E rfolg 

TP 3 Sonderunterstützung : 

I m Jahresdurchschnitt 500 Bezieher, 4.200 S monat lich und 2 SZ lt. BVA 1974 
Im Jahresdurchschnitt 314 Bezieher, 4.658 S monat lich und 2 SZ lt . E rfo lg 

TP 4 überbrückungshilfen : 

Für 10 Unterstützungsbezieher im J ahresdurchschnitt lt . BVA 1974 
Für 4 Unterstützungsbezieher im J ahresdurchschnitt lt. Erfolg 
wie sie für das AIVG. angenommen wurden 

TP 5 Einhebungsvergütung : 

Rund 1,2% der mit 2.860 Mill. S veranschlagten Einnahmen an AlV Beiträgen 
(16 % MWSt. inkJ.) lt . BVA 1974 

Rund 1,1 % von 2.927 iVIill. S tatsäcblichen Einnahmen an 
AIV.Beit rägen lt. E rfolg 1974 

P 2 Mutterschaft 

TP 1 K arenzurlaubsgeld : 

Im J ahresdurchschnitt 28.500 Bezieherinnen , 1.380 S monatlich 16.560 S pro J ahr 
lt. BVA 1974 3) 

Lt . Erfolg 1974 I-XII: 30.359 Bezieherinnen, 2.424 S monatlich 29.100 S pro J ahr 

TP 2 'vVochengeld : 

Steigerung um 3,5 Mill. S gegen über Voranschlag 1973 infolge Lohnerhöhungen 
bzw. Leistungsverbesserungen nach dem A1VG. 

Erfolg 1974: Steigerung um 0,5 Mill. S gegenüber Voranschlag 1974 infolge 
Leistwlgsverbessenmgen nach dem AIVG. 

TP 3 Sonderunterstützung/Mutterschutzgesetz : 

Auf Grund des bisherigen Gebarungserfolges um 100.000 S geringer als im 
Voranschlag 1973. 

Erfolg 1974 um rund 100.000 S weniger als im BVA 1974 angenommen . 

1) It. BV A 1974 
') It. Erfolg 1974 
') Bel Inkraft t reten des neuen Systems tri tt Erhöhung ei n. 

1.369·512 1.276·927 

1.142· 100 1.070·953 

161 ·700 151·938 

30·900 21·416 

0·312 0·150 

34·500 32·470 

581·600 1.038·619 

542·200 998·836 

39·000 39·49 1 

0·400 0·292 
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Zahl der Senatsverhandlungen der ElnJgungsämter und des OberelnJgungsamtes (1974) 

Obereinigungsamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Einigung amt Wien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 
Einigungsamt Wr. Neustadt ... .............. ... ... .. . ........ . . 34 
Einigungsamt St. Pölten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Einigungsamt Krems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Einigungsamt Amstetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Einigungsamt Gmünd . ....................... . ... . . .......... .. 14 
Einigung amt Linz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Einigungsamt Salzburg ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Einigungsamt Innsbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Einigungsamt Feldkirch. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 15 
Einigungsamt Graz........... . . ... . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Einigungsamt Leoben . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 6 
Einigungsamt Klagenfurt ..................... .. . ............... 35 
Einigungsamt Eisenstadt ......................... . ............. 4 

übersicht über die Tätigkeit der ElnJgungsämter (1974) 

Rech tsprecbende Tä tigkei t nach 

Einigungsamt 

Wien ..... . . .. .. . .. . ... . . .. . . . · . 
Wr. Neustadt .. .. .. . . .. . . . .. . 
St. Pölten ...... ..... . .. . ... . .. . 
Krems .. ... .. . . .... . .. . ..... . 
Amstetten. .. .. . . ... . . . .. . 
Gmünd . . . . .... . . .... . . . .... . 
Linz ... . .. .. . .. . . . . .. . . . . . .. 
Salzburg . ..... . .. • 0 ••• . ... 
Innsbruck. .. . .... . .. .. . . . · . 
Feldkirch .... . . . . . .... . . ... 
Graz ... . .... .... . ... ... . ..... . · . 
Leoben . . ... . .......... . .. ... . 
Klagenfurt ... . .... . ..... . . . .. . 
Eisenstadt .. . ... . . . ... .. . . . .. . · . 

Hinterlegung von 
Kollektivverträgen 

490 
293 
324 
2 2 
302 
2 1 
293 
269 
265 
235 
2 3 
293 
2 0 
25 

4.14 

E rlassung vou 
Mindestlohn· 

tarifen 

5 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 

35 

Betriebsrätegesetz I I Arbeitsplatz· 
bzw' Arbeits· Mutterschutzgese tz Sicherungsgesetz 

verfassungsgesetz 

98 
9 
4 
2 
2 
7 

36 
10 
26 
10 
13 

3 
17 

5 

242 

62 
23 

2 

1 
6 

18 

5 
3 
4 

2 

126 

4 

1 

3 

1 

1 
1 

11 

übersicht über die Tätigkeit des OberelnJgungsamtes (1974) 

Gegenstand 

Zuerkennung der Kollektivvertrag fähigkeit ........ . 

Aberkennung der Kollektivvertragsfähigkeit . .. ..... . 

Erlassung von Satzungen ............. . ... ....... . 

Erlassung von Mindestlohntarifen ...... . .......... . 

Auslegung von Kollektivverträgen . ... ... . . ....... . 

Festsetzung von Lehrlingsentschädigungen .... .. . . . . 

168 

vom Vorjahr 
übernommen 

1 

1 

2 

2 

Geschiirtsfli llo 

neu angefallen 

2 

erledigt 

1 

2 

3 

2 

unerledigt 
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Entwicklung der bei den Arbeitslnspektoraten zur Inspektion vorgemerkten Betriebe 1) 

Zahl der vorgemerkten Betriebe mit 

Betriebszweig Jahr 1-4 I 5-19 I 20-50 I über 60 Summe 

Arbeitnehmern 

1973 7.406 ll.417 1.980 695 21.498 
Bauwesen 1974 7.184 10.807 1.880 702 20.573 

und Bauhilfsbetriebe 

-222 -610 - 100 + 7 -925 

1973 8.792 6.867 1.828 1.444 18.931 
Eisen- und Metallgewinnung und 1974 8.393 6.855 1.898 1.468 18.614 

-bearbeitung 

- 399 - 12 +70 + 24 - 317 

1973 6.214 3.015 53 1 250 10.010 
1974 

Holzbearbeitung 
5.942 3.053 553 248 9.796 

-272 + 38 +22 -2 -214 

1973 582 366 212 294 1.454 
1974 

Textilbetriebe 
575 369 200 286 1.430 

-7 + 3 -12 -8 -24 

1973 3.640 1.146 443 330 5.559 

Bekleidungsbetriebe 
1974 3.482 1.120 438 296 5.336 

- 158 -26 -5 - 34 -223 

1973 545 417 154 125 1.241 

Graphische Betriebe 
1974 505 427 154 132 1.218 

-40 + 10 0 + 7 -23 

1973 6.875 2.728 430 342 10.375 

Nahrungs- und Genußmittelbetriebe 
1974 6.691 2.802 471 392 10.356 

-184 + 74 +41 I + 50 - 19 

1973 11.148 3.606 557 

I 
148 15.459 

Hotel-, Gast- und Schankbetriebe 
1974 11.305 3.744 568 157 15.774 

+ 157 + 138 + ll I + 9 + 315 

1973 24.866 8.856 1.579 

I 
747 36.048 

1974 24.979 9.234 1.672 768 36.653 
Handel 

+ 113 +378 +93 I + 21 + 605 

1973 796 

I 
719 267 

I 
222 2.004 

Geldwesen, Privatversicherung 
1974 849 823 2S4 234 2. 190 

+53 I + 104 + 17 I + 12 + 186 

1973 82.559 

I 
44.705 

I 
9.488 

I 
5.760 

I 
142.512 

1974 81.340 44.906 9.588 5.934 141. 768 
Summe aller vorgemerkten Betriebe 

- 1.219 I + 201 I + 100 I +174 I -744 

') + . ... Zuwachs gegenüber 1973 
- . .. . Verringerung gegenüber 1973 
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Gliederung der den Arbeitslnspektoraten zur Kenntnis gekommenen Unfalle nach Ursachen 

Ursachen der Unfälle 

Krafterzeugung und Kraftüber tmgung .. 
Mechanische Be· oder Verarbeitung .. .. . 
Sonstige Verarbeitung ... . ... .. ..... . . 
-Transportmittel . ... . .. . . . . .. . . ..... . 
Verschiedene Arbeitsverrichtungen ... . 
Sonstige beziehungsweise unbekannte 

Ursachen .... .. . .... . .. .. . . .. ... .. . 
In nicht unmittelbarem Zusammenhang 

mit dem oder unabhängig vom Betrieb 

Zahl 

266 
12.330 
4.465 
3.932 

74.594 

1.58 

15.924 

Summe ... 1 113.099 

K rafterzeugung und K raftübertragung .. 23 
Mechanische Be- oder Verarbeitung .... . 11.613 
Sonstige Verarbeitung . .. ........... .. 3.954 
Transportmittel . ....... .......... . .. 3.91 6 
Verschiedene Arbeitsverrichtungen .... 75.360 
Sonstige beziehungsweise unbekannte 

Ursachen . .. . .... _ . .. .. ... _ ..... . . . 1.658 
In nicht unmittelbarem Zusammenhang 

mit dem oder unabhängig vom Betrieb 15.040 

Summe ... 1 111. 77 9 

Unfälle 

I
in Prozenten der 

Summe 

0 ·235 
10·902 

3·948 
3·477 

65·954 

1·404 

14·080 

100·000 

0·213 
10-390 

3·537 
3·504 

67-419 

1·4 3 

13·454 

100·000 

Zahl 

2 
7 

20 
56 

106 

2 

237 

430 

2 
10 
10 
54 

107 

1 

1 0 

364 

Davon Todesfälle 

I In Prozenten der Summe 

I der Unfälle mit 
aller Todesfälle der Unfiille gleicher Ursache 

1973 

1974 

0·465 
1·628 
4·651 

13·023 
24·651 

0·465 

55·117 

100·000 

0· 549 
2·747 
2·747 

14· 35 
29·396 

0·275 

49·451 

100·000 

0·002 
0·006 
0·018 
0·049 
0·094 

0·002 

0·209 

0·380 

0·002 
0·009 
0·009 
0·048 
0·096 

0·001 

0·161 

0·326 

0·752 
0·057 
0·448 
1·424 
0·142 

0·1 26 

1·488 

0·840 
0·086 
0·253 
1·404 
0·142 

0·060 

1·190 

Übersicht über die dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat zur Wahrnehmung des gesetzlichen Arbeitnehmerschutzes 
unterliegenden Verkehrsbetriebe (1974) 

Bezeichnung der Größe, Verteilung und Zahl der Betriebe mit Zahl der Arbei tnehmer 
Betriebe, Dienststellen 

/ / 
/ 50-

499
1 

männliche weibliche Gesamt-
! sowie der d.Iesen nach- 500 Gesamt- zahl der 

Po< 
geordneten, örtlich ge- Q-4 5-19 20-49 und zahl der Arbeit.-trennten Stellen mehr Betriebe Erwach- / Jugend- ErwaCh- I Jugend- nehmer der einzelnen Unternehmen sene liche ') sene IIche ' ) bzw. Verkehrszweige Arbeitnehmern 

1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 8 9 I 10 I 11 I 12 I 13 

A E isenbahnen (e inschI. 
deren Kraftfahr-
betriebe) .. .. .... 3.415 1.281 416 299 33 5.444 89.883 2.063 6.046 80 98.072 

B Schlaf- und Speise-
wagenunter-
nehmen . ........ - 2 2 2 - 6 365 - 45 - 410 

C Österr. P ost - und Te-
legraphenverwal-
tung (.Jinschl . deren 
Kraftfahrbetriebe) 2.935 1.765 249 156 12 5. 117 45.166 1.231 13_508 166 60.071 

D Radio Austria AG . . - 1 1 1 - 3 235 - 89 - 324 
E Schiffahrt . . . . ... . . 525 52 8 7 - 592 2.089 42 135 3 2.269 
F Luftfahrt .......... 60 21 9 1 2 93 1.901 9 787 6 2.703 

Summe (Pos. A-F) 1 
alle r Verkehrszweige . . 6.935 / 3.122 / 6 5/ 47 / 11.255 1139.639 1 3.345 1 20.610 I 255 1163.849 

') Jugendliche im Sinne des § 3 des Bundesgesetzes über d.Ie Beschäftigung von Kindern und J ugendlichen, BGBI. Nr. 146/1948, in der Fassung 
BGBI. r. 331/1973 _ 
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Gesamtzahl der dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat zur Kenntnis gebrachten Unfälle 

Gesamtzahl der gemeldeten Unfälle 

Verkehrszweige Gesamtzahl (ein. 
schließlich der hlevon tödlich 

Todesfälle) 

1973 

I 
1974 1973 

I 
1974 

2 3 4 6 1 

Eisenbahnen 

Öffentliche Eisenbalmen 

Haupt. und Nebenbahnen 

Österreichische Bundesbahnen ........ ...... . 5.105 4.911 25 22 
Schienenbahnen . ............ . ...... . ..... 4.971 4.783 25 22 
Kraftwagendienst . ... . .... ........... .. .. 134 128 - -

Haupt. und Nebenbahnen 
im Privatbetriebe .............. . ... ...... 212 231 3 1 
Schienenbahnen .... . ...... . . . . .. .. ... .... 206 212 3 1 
Kraftwagenbetriebe ......... . ..... . . . ... . 6 19 - -

Straßenbahnen 714 746 - -
Normal. upd Schmalspurstraßenbahnen, 

Oberleitungs.Omnibusbetriebe .. . ......... 604 642 - -
Kraftwagenbetriebe . . . . ... .. ... . .. ...... . 110 104 - -

Seilbahnen .. . ..... ... .. .. ... .......... ..... 105 123 - 2 
Hauptseilbahnen ........................ . 95 108 - 2 
Kleinseilbahnen . .... .... ... ... . . .... . .... 10 15 - -

Nicht öffentliche Eisenbahnen 

Anschlußbahnen, Materialbahnen, Materialseil. 
bahnen .. ........... ..... . ... .. . .. ....... . 21 16 1 -

Summe Eisenbahnen .. .. ...... . .. ....... . ..... ·1 6.157 I 6.027 I 29 I 25 

S chlaf· und Speisewagenunternehmen .. .... . ..... 19 20 - -

Ö sterreichisc he Post· und Telegraphen. 
verwaltung 

Verwaltungs. und Rechnungsdienst .... . ....... . 70 63 1 -
Postdienst .. .. .............. . ... .. . ......... . 1.642 1.607 4 9 

Postautodienst .......... ... ... .... . .......... 302 266 2 1 

Fernmeldedienst .... ..... .. . ........ .. .. ...... 924 868 1 2 

S~;alt~~er~~~c.~i~~~~ .. ~~~~ ... ~~ .. ~e.l~~~~~~~~~ I 2.938 2.804 8 I 12 

Radio Austria AG ...... .. ... . .......... . ...... 7 7 

'Schiffahrt ......................... . ...... . ..... 148 110 2 

Luftfahrt ........ . ..... ......... . .. ... . ...... .. 81 97 

Summe aller Verkehrszweige ... ... . . ... . ......... 1 9.350 9.065 38 40 

.) Die Zahlen der Spalten 6-9 sind In jenen der Spalten 2-5 enthalten. 

1 

I 

Unfälle auf dem Wege zur oder 
von der Arbeitsstätte·) 

Gesamtzahl (ein· 
schließlich der h1evon tödlich 

Todesfälle) 

1973 

I 
1974 1973 

I 
1974 

6 7 8 9 

878 675 10 7 
873 661 10 7 

5 14 - -

19 35 - 1 
19 35 - 1 
- - - -
86 86 - -

74 73 - -
12 13 - -
7 12 - 1 
7 9 - 1 

- 3 - -

2 4 - -
992 I 812 I 10 I 9 

- - - -

28 32 1 -
338 307 2 5 

17 23 1 1 

188 197 1 2 

571 559 I 5 I 8 

3 2 

5 6 

4 19 

1.575 1.398 15 17 
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ANHANG 2 

VERZEICHNIS 

der Dienstbehörden und Dienststellen 
im Bereiche des Bundesministeriums 

für soziale Verwaltung 
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Verzeichnis 
der Dienstbehörden und Dienststellen im Bereiche des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 

(Stand 1. Jänner 1975) 

Landesarbeitsämter und Arbeitsämter 

Landesarbeitsamt BURGENLAND 7001 Eisenstadt, Permayerstraße 10 

Arbeitsämter: 

Eisenstadt 
Mattersburg 
N eusiedl am See 
Oberpullendorf 
Oberwart 
Stegersbach 

Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Güssing 

7001 Eisenstadt, P ermayerstraße 10 
7210 Mattersburg, Mozartgasse 2 
7100 Neusiedl am See, Eisenstädter Straße 
7350 Oberpullendorf, Spitalstraße 24 
7400 Oberwart, Prinz Eugen-Straße 1 
7551 Stegersbach 73 

Stegersbach: 
7540 Güssing, Grabenstraße 9 

1 b 

Landesarbeitsamt KÄRNTEN 9010 Klagenfurt, Kumpfgasse 25 

Arbeitsämter: 

Feldkirchen 
Hermagor 
Klagenfurt 
Spittal a. d. Drau 
St. Veit a. d. Glan 
Villach 
Völkermarkt 
Wolfsberg 

9560 Feldkirchen , Gurktaler Straße 11 
9620 Hermagor, Nr. 239 
9010 Klagenfurt, Kumpfgasse 25 
9800 Spittal a. d . Drau, 10. Oktober-Straße 6 
9300 St. Veit a. d . Glan, Friesacher Straße 3 
9501 Villach, Meister Friedrich-Straße 3 
9100 Völkermarkt, H erzog Bernhard-Platz 5 
9400 Wolfsberg, Lindhofstraße 207 

Landesarbeitsamt NIEDERÖSTERREICH 1013 Wien, Hohenstaufengasse 2 

Arbeitsämter: 

Amstetten 
Zweigstelle 
Haag 

Baden 

des Arbeitsamtes 

Berufsberatung: 
Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Pottendorf 

Berndorf-St. Veit 
Bruck a. d. Leitha 

Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Hainburg 

Gänserndorf 

3300 Amstetten, Preinsbacherstraße 13 
Amstetten: 

3350 Haag, Höllriglstraße 7 
2500 Baden, Palffygasse 28 
2500 Baden, Antonsgasse 16 

Baden: 
2486 Pottendorf, Gemeindeamt, Hauptstraße 11 
2562 Berndorf-St. Veit, Hauptstraße 53 
2460 Bruck, Schillerstraße 5 

Bruck a. d. Leitha: 
2410 Hainburg, Hauptplatz 10 
2230 Gänserndorf, Friedensgasse 4 

Zweigstellen des Arbeitsamtes 
Groß-Enzersdorf 

Gänserndorf: 
2301 Groß-Enzersdorf, Elisabethstraße 7 
2225 Zistersdorf, Hauptstraße 12 Zistersdorf 

Gmünd 
Hollabrunn 
Horn 
Korneuburg 
Krems 
Lilienfeld 
Melk 

Melk : 

3950 Gmünd, Bahnhofstraße 33 
2020 HolJabrunn, Koliskoplatz 9 
3580 Horn , Frauenhofnerstraße 10 
2100 Korneuburg, Wiener Ring 24 
3500 Krems, Kasernstraße 29 
3180 Lilienfeld, Dörflstraße 2 
3390 Melk, Bahnhofstraße 2 

Zweigstelle des Arbeitsamtes 
YbbsJDonau 3370 Ybbs, Siedlung Gottsackerfeld, Block B, Stauwerkstraße 14 
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1i ·telbach 2130 Mistelbach, Oserstraße 29 
Zweig teile de Arbeitsamtes Mistelbach : 
Laa a . d . Thaya 2136 Laa, Stadtplatz 43 

Mödling 2340 Mödling, Weißes Kreuz-Ga se 4 
Jeulengbach 3040 Neulengbach, Hauptstraße 2 

Neunkirchen 2620 Neunkirchen , Po tga se 4 
Zweigstelle de Arbeitsamte N eunkirch n: 

loggnitz 2640 Gloggnitz , Fr. W. Raiffei en -Gasse 4 
t . Pöl ten 3100 t. Pölten, Rennbahn traße 4 
cheibb 3270 cheibbs, Schacherl-weg 2 
chwechat 2320 chwechat, Sendnergasse 13-15 

Tulln 3430 Tulln Bahnhofstraße 20 
Waidhofen a. d . Thaya 3 30 Waidhofen, Thayastraße 3 
Waidhofen a. d. Ybb 3340 Waidhofen , chäffel traße 4 
Wiener u tadt 2700 Wr. Neustadt, eunkirchner traße 36 
Zwettl 39]0 Zwettl, Hamerling traße 2 a 

Landesarbeitsamt OBERÖSTERREICH 4010 Linz, Gruberstraße 63 

Arb eit ämt r : 

5280 Braunau , Theatergasse 2 
4070 Eferding, tadtplatz 37 

Braunau 
Eferding 
Frei tadt 
Gmunden 

4240 Freistadt, Am Pregarten 1 
4810 Gmunden, J ohann Evangelist Habert -Straße 13 

Zw igsteile des Arbeitsamte 
Bad l schl 

Grie kirchen 
Bad l schl, Salzburger Straße 8 a 
Grieskirchen , Manglburg 23 

Kirchdorf 
Linz 

Gmunden: 
4820 
4710 
4560 
4021 

Kirchdorf, Simon Redtenbacher-Platz 3 
Linz, Wien er Straße 7 

Zweigstellen 
Enns 

des Arbeitsamtes Linz : 

Traun 
Perg 
Ried 
Rohrbach 
Schärding 
Steyr 
Vöcklabruck 
Wels 

4470 Enns, Kasernenstraße 1 a 
4050 Traun, Leerwies 5 
4320 P erg, Stifterstraße 2 
4910 Ried, Turnerstraße 8 
4150 Rohrbach, H aslacher St raße 7 
4780 Schärding, Bahnhofstraße 141 
4400 Steyr , Tomitzstraße 7 
4840 Vöcklabruck, Hinterstadt 13/15 
4601 Wels, Karl Loy-Straße 23 

• Landesarbeitsamt SALZBURG 5021 Salzburg, Schießstattstraße 4 

Arbeitsämte r : 

Bischofshofen 
Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Bad Gastein 

H allein 
Salzburg 
Tamsweg 
Zell am See 

5500 Bischofshofen , Hauptschulstraße 16 
Bischofshofen : 

5640 Bad Gastein, Grillparzerstraße 21 1 
5400 H allein, Ritter von Schwarz-Straße, 
5021 Salzburg, Schießstattstraße 2 
5580 Tamsweg, Kirchengasse 107 
5700 Zell am See, Bahnhofstraße 10 

Landesarbeitsamt STEIERMARK 8021 Graz, Babenbergerstraße 33 

Arb eitsämter: 

Bruck a. d. Mur 8601 Bruck, Grazer Straße 15 
Zweigstelle des Arbeitsamtes Bruck a . d . Mur: 

Amtsgebäude 

Mariazell 8630 Mariazell, Pater H ermann Geist-Plat z 1 (Rathaus) 
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Deutschlands berg 
Feldbach 
Fürstenfeld 
Gleisdorf 
Graz 

8530 Deutschlandsberg, Rathausgasse 5 
8330 Feldbach, Schillerstraße 7 
8280 Fürstenfeld , Klostergasse 28 
8200 Gleisdorf, Bahnhofstraße 11 
8021 Graz, Babenbergerstraße 33 

Zweigstelle des 
Peggau 

Hartberg 
Judenburg 

Nebenstelle des 

Arbeitsamtes Graz : 
8120 Peggau, Peggau 1 
8230 Hartberg, Ressavarstraße 29 
8750 Judenburg, Kapellenweg 5 

Arbeitsamtes Judenburg: 
Murau 8850 Murau, Grünfelsgasse 1 

Zweigstelle der 
Neumarkt 

Knittelfeld 

Arbeitsamtsnebenstelle Murau: 

Leibnitz 

8820 Neumarkt 1 
8720 Knittelfeld, Hans Resel-Gasse 17 
8430 Leibnitz, Schmidgasse 32 

Nebenstelle des 
Mureck 

Arbeitsamtes Leibnitz : 
8480 Mureck, Feldgasse 3 

Leoben 8700 Leoben , Erzherzog Johann-Straße 8 
Zweigstelle des 
Eisenerz 

Arbeitsamtes Leoben : 

Liezen 
Zweigstellen des Arbeitsamtes 
Bad Aussee 
Gröbming 

Mürzzuschlag 
Voitsberg 
Weiz 

8790 Eisenerz, Dr. h . c. Theodor Körner-Platz 1 
8940 Liezen, Siedlungsstraße 2 

Liezen: 
8990 Bad Aussee, Parkgasse 153 
8962 Gröbming 206 
8680 Mürzzuschlag, Bleckmanngasse 11 
8570 Voitsberg, Stadtpark 1 
8160 Weiz, Hans Klöpfer-Gasse 6 

Landesarbeitsamt TIROL 6010 Innsbruck, Schöpfstraße 5 

Arbeitsämte r: 

Imst 6460 Imst, Dr . Pfeiffenberger-Straße 8 b 
Innsbruck 6010 Innsbruck, Schöpfstraße 5 

Zweigstelle des Arbeitsamtes Innsbruck: 
Solbad HaU in Tirol 6060 Solbad Hall, Unterer Stadtplatz 20 

Kitzbühel 6370 Kitzbühel, Hinterstadt 30 
Kufstein 6332 Kufstein, Inngasse 4 
Landeck 6500 Landeck, Innstraße 11 
Lienz 9900 Lienz, Beda Weber-Gasse 20 
Reutte 6600 Reutte, Bahnhofstraße 19 
Schwaz 6130 Schwaz, Swarovskistraße 22 

Landesarbeitsamt VORARLBERG 6901 Bregenz, Bahnhofstraße 43 

Arbeitsämter: 

Bludenz 
Bregenz 

Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Riezlern 

Dornbirn 
Feldkirch 
Heimarbeitskommission für 

Maschinstickerei nach Vorarl­
berger Art und maschinelle 
Klöppelspitzenerzeugung beim 
Einigungsamt Feldkirch 

12 

6700 Bludenz, Hermann Sander-Straße 12 
6901 Bregenz, Bahnhofstraße 43 

Bregenz: 
6991 Riezlern 21, Klein-Walsertal 
6850 Dornbirn, St. Martinstraße 6 
6800 Feldkirch, Graf Hugo Wuhr-Gang 3-5 

6850 Dornbirn, Eisengasse 10 

177 

III-23 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 177 von 270

www.parlament.gv.at



Landesarbeitsamt WIEN 1011 Wien, Weihburggasse 30 

Arbeit sämte r : 
Angestellte 
Bau-Holz 

1050 Wien , Embelgasse 2-4 
1050 Wien , Embelgasse 6-8 

Bekleidung, Textil , Leder 
Graphik, Papier 

1050 Wien, Obere Amtshausgasse 5- 7 
1031 Wien , Esteplatz 2 

Handel, Transport, Verkehr 
und Landwirtschaft 

Jugendliche 
Körperbehinderte 
Lebensmittel 

1060 Wien , Mollardgasse 8 
1031 Wien , Esteplatz 2 
1050 Wien , Obere Amtshausgasse 1- 3 
1050 Wien , Castel1igasse 17 

Metall, Chemie 
P ersönliche Dienste, Gastgewerbe 
Liesing 

1050 Wien , Obere Amtshausgasse 1- 3 
1050 Wien , Castelligasse 17 
1235 Wien, Liesing, Dr. Karl Neumann-Gasse 7 

Geschäftsstelle der H eimarbeits­
kommi sionen beim Einigungs­
amt Wien 1030 Wien , Löwengasse 47 

Landesinvalidenämter und Prothesenwerkstätten 

Landesinvalidenamt für Wien , Niederösterreich und 
Burgenland 

Landesinvalidenamt für Oberösterreich 
Landesinvalidenamt für alzburg 
Landesinvalidenamt für Tirol 
Landesinvalidenamt für Vorarlberg 
Landesinvalidenamt für teiermark 
Landesinvalidenamt fm· K ärnten 
Bundesstaatliehe Prothesenwerk tätte Wien 
Bundes. taatliche Prothe enwerkstätte Linz 

1010 Wien, Babenbergerstraße 5 
4010 Linz, Gruberstraße 63 
5021 alzburg, Schieß tattstraße 4 
6010 Innsbruck, Herzog Friedrich-Straße 3 
6901 Bregenz, Bahnhofstraße 43 
8021 Graz, Babenbergerstraße 35 
9010 Klagenfurt, Kumpfgasse 23 
1050 Wien , Geigergasse 5 
4020 Linz , Gruberstraße 63 

Arbeitsinspektora te 

Arbeitsin pektorat für den 1. Aufsichtsbezirk 
Arbeitsinspektorat für den 2. Aufsicht bezirk 
Arbeitsinspektorat für den 3. Aufsicht bezirk 
Arbeitsin pektorat für den 4. Auf icht bezirk 
Arbeitsinspektorat für den 5. Auf ichtsbezirk 
Arbeitsinspektorat für den 6. Aufsichtsbezirk 
Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten 
Arbeitsinspektorat für den 7. Aufsichtsbezirk 
Arbeitsinspektorat für den 8. Aufsichtsbezirk 
Arbeitsinspektorat für den 9. Aufsichtsbezirk 
Arbeitsinspektorat für den 10. Aufsichtsbezirk 
Arbeitsinspektorat für den 11 . Aufsichtsbezirk 
Arbeitsinspektorat für den 12. Aufsichtsbezirk 
Arbeitsinspektorat für den 13. Aufsicht bezirk 
Arbeitsinspektorat für den 14. Aufsichtsbezirk 
Arbeitsinspektorat fm· den 15. Aufsichtsbezirk 
Arbeitsinspektorat für den 16. Aufsichtsbezirk 
Arbeitsinspektorat für den 17. Aufsichtsbezirk 
Arbeitsinspektorat für den 18. Aufsichtsbezirk 

178 

1010 Wien , Fichtegasse 11 
1010 Wien , Fichtegasse 11 
1010 Wien , F ichtega e 11 
1010 Wien , Fichtegasse 11 
1010 Wien , Fichtegasse 11 
1010 Wien , Fichtegasse 11 
1010 Wien , Fichtegasse 11 
2700 Wr. Neustadt, Engelbrechtgasse 8 
3100 St. Pölten , Radetzkystraße 1 
4010 Linz, Finanzgebäude - West 
5020 Salz burg , Schießstattstraße 4 
8010 Graz, Opernring 2 
8700 Leoben , Erzherzog J ohann-St raße 6/8 
9020 Klagenfurt, Herrengasse 9 
6020 Innsbruck , Schöpfstraße 5 
6900 Bregenz, Weiherstraße 8 
7001 Eisenstadt, P ermayerstraße 10 
3500 Krems, Kasernstraße 29 
4840 Vöcklabruck, Graben 19 
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ANHANG 3 

VERZEICHNIS 

der Sozial versicherungsträger 
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Verzeichnis 

der Sozialversicherungsträger 

(Stand 1. Jänner 1975) 

Hauptverband der österreichiscben Sozialversicherungs­
träger 

1037 Wien, Traungasse 14 -16 
Postfach 50 

Versicherungsträger 

Ge bietskrankenkassen 

Wiener Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte 

Zweigstelle 

1013 Wien, Wipplingerstraße 28 
Postfach 183 

1062 Wien, Mariahilferstraße 85-87 
Postfach 286 

Niederösterreicrusche Gebietskrankenkasse für Arbeiter 
und Angestellte 

3100 St. Pölten, Dr. Karl Renner·Promenade 14 
Postfach 164 und 174 

Burgenländische Gebietskrankenkasse für Arbeiter und 
Angestellte 

Oberösterreicrusche Gebietskrankenka.sse für Arbeiter 
und Angestellte 

Steiermärkische Gebietskrankenka.sse für Arbeiter und 
Angestellte 

Kärntner Gebietskrankenkasse für Arbeiter und 
Angestellte 

Salzburger Gebietskrankenkasse für Arbeiter und 
Angestellte 

7001 Eisenstadt, EsterMzyplatz 3 
Postfach 108 

4010 Linz, Gruberstraße 77 
Postfach 61 

8011 Graz, J osef Pongratz.Platz 1 
Postfach 426 

9010 Klagenfurt, Kempfstraße 8 

5024 Salzburg, Faberstraße 19-23 
Postfach 20 

Tiroler Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte 6021 Innsbruck, Museumstraße 33 
Postfach 574 

Vorarlberger Gebietskrankenkasse für Arbeiter und 
Angestellte 

Betrie bskrankenkassen 

6850 Dornbirn, Frühlingstraße 11 
Postfach 4 

Betriebskrankenkasse der Österreicruschen Staatsdruckerei 1037 Wien, Rennweg 12 a 
Betriebskrankenkasse der Austria Tabakwerke·Aktien· 1091 Wien, Porzellangasse 51 

gesellschaft Postfach 14 
Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe 

Betriebskrankenkasse der Semperit.Aktiengesellschaft 

Betriebskrankenkasse der Neusiedler AG. für Papier. 
fabrikation 

1100 Wien, Leebgasse 17 
Postfach 164 

2632 Wimpassing 

3363 Ulmerfeld·Hausmening 

Betriebskrankenkasse des Werkes Donawitz der 
Vereinigten Österreichischen Eisen. und Stahlwerke­
Alpine Montan Aktiengesellschaft (VÖEST-Alpine) 

8704 Leoben.Donawitz, Kerpelystraße 201 

Betriebskrankenkasse des Werkes Zeltweg der 
Vereinigten Österreicruschen Eisen· und Stahlwerke­
Alpine Montan Aktiengesellschaft (VÖEST.Alpine) 

Betriebskrankenkasse des Werkes Kindberg der 
Vereinigten Österreicruschen Eisen· und Stahlwerke­
Alpine Montan Aktiengesellschaft ,VÖEST.Alpine) 

Betriebskrankenkasse der Gebrüder Böhler & Co., 
Aktiengesellschaft 

Betriebskrankenkasße der Firma. Johann Pengg 

8740 Zeltweg 
Postfach 10 

8652 KindbergJ Aumühl, Alpinestraße 9 
Postfach 20 

8605 Kapfenberg, Friedrich Böhler·Straße 11 
Postfach 5 

8621 Thörl 
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Sozial versicherungsanstalt der Bauern 

1021 Wien, Schiffamtsgasse 15 
Po tfach 50 

L andesstellen : 

Wien 1021 Wien, Schiffamtsgasse 15 
Postfach 50 

Niederösterreich 1021 Wien, Schiffamtsgasse 15 
Postfach 50 

Burgenland 7000 Eisenstadt, Krautgartenweg 4 
Postfach 110 

Oberösterreich 4020 Linz, Huemerstraße 23 
Postfach 99 

Steiermark Oll Graz, Rembrandtgasse II 
Postfach 198 

Kärnten 9021 Klagenfurt, Fromillerstraße 29, 
Postfach 160 

Salz burg 5021 Salzburg, Rainerstraße 25 
Postfach 184 

Tirol 6021 Innsbruck, Fritz Konzert-Straße 5 
Postfach 641 

Vorarlberg 6901 Bregenz, Montfortstraße 9 
Postfach 14 

Versicherungsa nstal t öffentlich Bediensteter (Kranken- und Unfallversicherungsträger) 

1082 Wien, Wickenburggasse 8 
Postfach 500 

Landesgesc h äftsstellen: 

Wien, Niederösterreich und Burgenland 

Oberösterreich 

Steiermark 

Kärnten 

Salzburg 

Tirol 

Vorarlberg 

Allgemeine U nfa.llversicherungsansta1 t 

Landesstellen : 

Wien 

Linz 

Graz 

Salzburg 

182 

1082 Wien, Wickenburggasse 8 
Postfach 500 

40ll Linz, Hessenplatz 5 
Postfach 312 

80ll Graz, Jakob Redtenbacher-Gasse 
Postfach 729 

9011 Klagenfurt, Paradeisergasse 
Postfach 394 

5020 Salz burg, Residenzplatz 
Postfach 27 

6021 Innsbruck, Hofburg 
Postfach 564 

6901 Bregenz, Montfortstraße 
Postfach 33 

1200 Wien, Webergasse 2-4 
Postfa.ch 18 

1200 Wien, Webergasse 2-4 
Postfach 18 

4021 Linz, Blumauerplatz 1 
Postfach 299 

1 

II 

12 

8011 Graz, Theodor Körner-Straße 38 
Postfach 730 

11 

5020 Salzburg, Dr. Franz Rehrl-Platz 5 
Postfach 666 
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Pensionsversicherungsanstal t der Angestellten 

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter 

Landesstellen : 

Wien 

Linz 

Graz 

Salzburg 

1053 Wien, Blechturmgasse 11 
Postfach 44 

1092 Wien, Roßauer Lände 3 
Postfach 218 

1092 Wien, Roßauer Lände 3 
Postfach 218 

4010 Linz, Volksgartenstraße 14 
Postfach 132 

8021 Graz, Bahnhofgürtel 79 
Postfach 1019 

5021 Salzburg, Faberstraße 20 
Postfach 174 

Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen (Kranken-, Unfall- und Pensionsver­
sicherungsträger) 

1061 Wien, Linke Wienzeile 48-52 
Postfach 86 

Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues (Kranken- und P ensionsversicherungs­
träger) 

8011 Graz, Lessingstraße 20 
Postfach 620 

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 

Landesstellen : 

Wien 

Niederösterreich 

Burgenland 

Oberösterreich 

Steiermark 

Kärnten 

Salzburg 

Tirol 

Vorarlberg 

1053 Wien, Wiedner Hauptstraße 84-86 
Postfach 47 

1053 Wien, Wiedner Hauptstraße 84-86 
Postfach 47 

1053 Wien, Wiedner Hauptstraße 84-86 
Postfach 47 

7000 Eisenstadt, Osterwiese 2 

4020 Linz, Dinghoferstraße 7 

8010 Graz, Schönaugasse 10 

9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 67 

5027 Salzburg, Schrannengasse 4 

6020 Innsbruck, Schöpfstraße 6 a 

6800 Feldkirch, Schloßgraben 14 

Versicherungsanstalt d es österreichischen Notariates 
träger) 

(Unfall- und Pensionsversicherungs-

Zuschußkassen 

Pensionsinstitut der österreichischen Privatbahnen 

Pensionsinstitut der Linzer Elektrizitäts-, und 
Straßenbahngesellschaft 

1080 Wien, Florianigasse 2 

1030 Wien, Untere Weißgerberstraße 37 

4020 Linz, Schillerstraße 9 
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ANHANG 4 

VERZEICHNIS 

über die eigenen Einrichtungen der 
Sozial versicherungsträger 

185 

III-23 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 185 von 270

www.parlament.gv.at



• 

III-23 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)186 von 270

www.parlament.gv.at



Name, Ort 

Wien 

H anuschkrankenhaus, 
Wien 14 

Steiermark 

Werkspital des Werkes 
Donawitz der VÖEST . 
Alpine AG Leoben 

Name, Ort 

Niederösterreich 

Heilstätte Alland, Alland 

Heilstätte Laab, L aab 
im Walde 2) 

Oberösterreich 

H eilstätte Weyer, Weyer 

S teiermark 

Heilstätte Gröbming, 
Gröbming 

Verzeichnis 
über die eigenen Einrichtungen der Sozial versicherungsträger 

(Geschäftsjahr 1974) 

Allgemeine Krankenanstalten 

Medizinische Angaben, Stationäre, Stand der 
Rechtsträger Abteilungen bzw. ambulante Betriebszeit lystemi81erten 

Facbatatlonen für Behandlunll Betten 

GKK. Chirurgie, Interne, beides 1. 1.-31. 12. 596 
Wien Augen , Hals-Nasen-

Ohren, Urologie 
Unfallch irurgie, I. Med. , 
lI. Med. 

BKK. d. Chirurgie beides ganzjährig 30 
Werkes 
Donawitz 
der 
VÖEST -
Alpine AG 

626 

Tbc-Anstalten 

Medizinische Angaben, Stationäre, Stand der 
Rechtstriller Abteilungen bzw. ambulante Betriebszeit IYltemtsler ten 

Facbatatlonen f Ur Behandlung Betten 

1) 

PVA. d . Lungenkrankheiten stationär ganzjährig 158 
Arb. 

PVA. d. Lungenkrankheiien stationär ganzjährig 74 
Arb. 

PVA. d . Lungenkrankheiten stationär ganzjährig 165 
Arb. 

P VA. d . Lungenkrankheiten stationär ganzjährig 84 
Arb. 

481 

Stand der 
Notbetten 

4 

10 

14 

Stand der 
Notbetteo 

') perre v. Pavillon Widholz wegen Adaptlerung vom 1. 1. 1974 bis 2 . 2. 1975. 
') Voraussichtliche Umwidmung iu eine Sonderheilanstalt zur Behandlung von Stoffwechsel· und Verdauungserkrankungen , insbesondere fiir 

Diabetes ; Transferierung der Patienten nach A1lnnd. 
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Name, 
Ort 

Wien 
ArbeitBunfa.llkrankenhau8, 

Wien 20 
Arbeitsunfallkrankenhaus, 

Wien 12 
Oberösterreicb 
Arbeit&unfallkrankenhaus, 

Linz 

Steiermark 
Arbeitsunfallkrankenhaus, 

Graz 

U nfa.llkrankenhaus 
Kalwang 

Kärnten 
ArbeitBunfallkrankenhaus, 

Klagenfurt 
Salzburg 
Arbeitsunfallkrankenhaus, 

Salzburg 

Wien 
Rehabilitationszentrum 

Wien 12 

Frauenhospiz, Wien 19 

Niederösterreich 
R ehabilitationszentrum 

tollhof bei Kloster· 
neu burg 

B äuerliche onderkranken· 
anstalt für Rheuma. 
kranke, Baden 

Herz. und Kreislauf· 
heilstätte Felbring 

Rehabilitationszenttum 
Hochegg 

Burgenland 
Sonder heilanstalt Bad 

Tatzmannsdorf 
Steiermark 
Rehabilitationszentrum 

Tobelbad b ei Graz 
Silikosekrankenhaus 

Tob Ibad bei Graz 
Herz. und Kreislaufheil. 

stätte St. Radegund 
Sonderheilanstalt 

J udendorf.Straßengel 

Sonder he ilanstalt 
B ad Gleichenberg 

Salzburg 
Sonderheilanstalt 

B ad Hofgastein 

Tirol 
Rehabilitationszentrum 

B ad Häring 

Recht&-
träger 

AUVA 

AUVA 

AUVA 

AUVA 

SVA d. 
Bauern 

AUVA 

AUVA 

AUVA 

GKK. 
Wien 

AUVA 

VA . d. 
Bauern 

PVA. d. 
Arb. 

PVA. d . 
Ang. 

PVA. d . 
Ang. 

AUVA 

AUVA 

PVA. d. 
Arb. 

VA . d. ö. 
Eisen· 
bahnen 

SVA c\. 
B auern 

PVA. d. 
Ang. 

AUVA 

Unfallkrankenhäuser 

Medlzlnlache Angaben, Stationäre, 
Abteilungen bZlf. ambulante 
Fachltatlonen fUr Behandlung 

Unfallchirurgie beides 

Unfallchirurgie beides 

Unfallchirurgie beides 

Unfallchirurgie beides 

Unfallbehandlung bzw. beides 
Wiederherstellung 

Unfallchirurgie beides 

Unfallchirurgie beides 

Sonstige Sonderkrankenanstalten 

Behandlung und R ehabili· 
tation hirnverletzter 
Arbeitsversebrter 

Geburtshilfe und 
Gynäkologie 

Sonderstation für beruf· 
liehe \Viederherstellung 

Sonderanstalt für Rheuma· 
kranke 

H erz. und Kreislauf· 
erkrankungen 

H erz., Kre islauf. und Ver . 
dauungserkrankungen, 
unspezifische Erkrankun· 
gen der Atmungsorgane 

H erz· und Kreislauf· 
erkrankungen 

Sonderstation für beruf· 
liehe Wied erherstellung 

Silikosekrankenhaus 

Herz und Kreislaufer. 
krankungen 

Sonderhe ilanstalt für 
innere Erkrankungen 

Interne R ehabilitation 

Erkrankungen des rheuma· 
tischen Forrnenkreises 

Sonderstation für beruf· 
liche Wiederher tellung 

stationär 

beides 

stationö,r 

stationär 

stationär 

stationär 

stationär 

stationär 

stationär 

stationär 

stationär 

stationär 

stationär 

stationär 

Betrlebuelt 

ganzjährig 

ganzjährig 

ganzjährig 

ganzjährig 

ganzjährig 

ganzjährig 

ganzjährig 

ganzjährig 

ganzjährig 1) 

ganzjö,hrig 

7. I. bis 
20. 12. 

ganzjährig 

ganzjährig 

ganzjährig 

ganzjährig 

ganzjährig 

ganzjährig 

8. I. bis 
18. 12. 

2. l. bis 
20. 12. 

ganzjährig 

ganzjährig 

') Gynäkologische Abteilung vom 24. 6. bis 15. 9. eingescbränkter Betrieb. DIe gynäkologische und geburts· 
hilni cho Abteilung wurde nm 17. 2. 1975 in das Hanuschkrankenhnus übersiedelt. Das Fmuenhospiz wurde 
geschlossen. 

188 

Stand der Stand 
IYltemlAler ten der Notbetten 

Betten 

122 

208 

145 20 

218 

70 10 

90 10 

162 

1.015 40 

52 

95 

90 

122 

120 

220 

150 

176 

46 

144 

136 

98 

176 

120 

1.745 
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Name, Ort 

Niederösterreich 

Kurheim "Melanie", Baden 

Kurhaus "Engelsbad", Baden 

Kuranstalt "Sonnwendhof" , 
Semmering 

Burgenland 

Kurheim "Rosalienbof" 
Bad Tatzmannsdorf 

Oberösterrelch 

Kuranstalt "Hanuschhof" 
Bad Goisem 

Kurheim "Sonnenheim", 
Bad Hall 

Kuranstalt Bad Hall 2) 

Kurheim "JustusschlößI" und 
"Dependance", Bad Hall 

Kurheim der VA d. ö. Eisen­
bahnen, Bad Hall 

Kurheim "Franz Kari", 
Bad lschl 

Kurheim "Goldenes Kreuz", 
Bad lschl 

Kuranstalt "Helios", Bad l schl 

Kurheim Bad Schallerbach l 

Rechtakäger 

BVA 

BVA 

PVA. d . Arb. 

BVA 

• 

Kurhelme und Kurhäuser 

Medlzlnlsche Angaben 
Abteilungen bzw. FachstatIonen für 

VerabreIchung 
der Kurmlttel 

Behandlung des Rheumakomplexes außer Haus 

Behandlung des Rheumakomplexes beides 

Diät bei Erkrankungen des Verdauungstraktes, Stoff- im Haus 
wechselerkrankungen 

Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen, I außer Haus 
chronische entzündliche Erkrankungen der weib-
lichen Adnexorgane, rheumatischer Formenkreis 

GKK OÖ Unspezifische chronische und subakute Entzündun- I im Haus 
gen der oberen Luftwege, Emphyseme, spastische 
Bronchitis, Bronchiektasien, Asthma bronchialis, 
rheumatische Erkrankungen 

GKK OÖ Herz- und Gefaßerkrankungen, chronische entzünd- I beides 
liche Erkrankungen der Atmungsorgane, Augen­
erkrankungen, Restzustände nach Schlaganfällen 

SV A d. Bauern I Herz- und Kreislauferkrankungen im Haus 

BV A Behandlung von Kreislaufstörungen, Augenkrank- außer Haus 
heiten, gewisse Formen rheumatischer Erkran-
kungen 

VA. d. ö. EB. Herz- und Gefäßerkrankungen, Augenleiden, Frauen- I außer Haus 

BVA 

leiden 

Behandlung nichtspezifischer Erkrankungen der außer Haus 
Atmungsorgane 

SVA d_ Bauern I Atmungsorgane, Verdauungsorgane, Herz und Kreis- außer Haus 
lauf, Nerven und Bewegungsorgane 

PVA d. Arb. Unspezifische Erkrankungen der Atmungsorgane beides 

PV A d . Arb. I Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates I im Haus 

') Ab 24. 4. Sperre wegen Adaptierung. 
') Im 1. Halbjahr 1975 ist eine Umwandlung in eine Sonderkrankenanstalt für Herz- und Krelslauneiden vorgesehen. 

:;; ') Bis 30. 6. 1974 76 Betten. 
<:0 

Betrleb8zelt 

7. 1.- 3. 12. 

7. 1.- 7. 11. 

9. 1.-23. 4. 1 ) 

7. 1.- 3. 12. 

29. 1.- 13. 12. 

4. 2.-20. 12. 

ganzjährig 

7. 1.- 3. 12. 

29. 1.-21. 12. 

7. 1.-26. 11. 

7. 1.- 6. 12. 

7. 1.-14. 12. 

7. 1.-21. 12. 

Stand der 
8ysteml81ertenBetteniStand der Notbetten 

59 

90 

52 

59 

153 

82 

114 

80 

55 

70 

86 3) 

107 

145 

Fürtrag: 1152 
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...... 
co o 

Name, Ort 

Kurheim Bad Schallerbach II 

Kurheim "St. Sebastian", 
Bad Schallerbach 

Kurheim "Linzerheim", 
Bad Schallerbach 

Kurheim Bad Schallerbach 

Kurheim "Austria", 
Bad Schallerbach 

Kurheim d. VA. d. ö. Eisen· 
bahnen, Bad Schallerbach 

Kurheim Bad Schallerbach 

Kurheim "Schallerbacherhof", 
Bad Schallerbach 

Steiermark 

Kurheime "Plankenstein" und 
"Rosenhof" , Bad Gleichenberg 

Kurheim "Triestina", 
Bad Gleichenberg 

Kurheim "Styria", 
Bad Gleichenberg 

Rechtsträger 

PVAd. Arb. 

GKKOO 

Kurheime und Kurhäuser 

Medizinische Angaben 
Ab teilungen bzw. FachBtationen für 

Verabrelchung 
der Kurmtttel 

Erkrankungen des Bewegungs · und Stützapparates im H aus 

Chronische rheumatische Gelenkserkrankungen ent· außer Haus 
zündlicher und degenerativer Natur, Arthrosen, 
Spondylosen, M. Bechterer, Neuritiden, I schias, 
posttraumatische Gelenks., Muskel. , Sehnen., Kno· 
chen· und Nervenschäden, Folgezustand nach 
Lähmungen, insbesondere Kinderlähmung und 
Gicht 

GKK 00 Chronische rheumatische GelenkserkranJrungen ent. I beides 
zündlicher und degenerativer Natur, Arthrosen, 
Spondylosen, M. Bechterer, Neuritiden, I schias, 
posttraumatische Gelenks·, Muskel., Sehnen., Kno· 
chen· und Nervenschäden, Folgezustand nach 
Lähmungen, insbesondere Kinderlähmung und 
Gicht 

BKK Wr. Ver. Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises außer Haus 
kehrsbetr. 

BV A Behandlung des Rheumakomplexes außer Haus 

VA. d. ö. EB. Chronische rheumatische Gelenkserkrankungen ent· I außer Haus 
zündlicher und degenerativer Natur, Arthrosen, 
Spondylosen, Neuralgien, M. Bechterer, Neuritiden, 
Ischias, posttraumatische Gelenksschäden usw. 
Folgezustand nach Lähmungen usw. 

PV A d. Ang. I Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises beides 

SV A d . Bauern Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises außer Haus 

BVA Behandlung nichtspezifischer Erkrankungen der außer Haus 
Atmungsorgane 

VA. d. Ö. EB. Herz. und Kreislauferkrankungen, Magen. und außer Haus 
Darmkrankheiten, Erkrankungen der ableitenden 
Harnwege und der Atmungsorgane 

PVAd. Arb. Unspezifische Erkrankungen der Atmungsorgane I beides 

') Sperre wegen Adaptlerung vom 20. 6. 1974 bis 20. 10. 1974. 
') Ab 21. 10. 50 Betten. 
') Mit 16. 10. 1974 wurde der Patientenbetrieb gänzlich eingesteut. 

Betriebszeit 
Stand der 

systemlsler tenBetten lStand der Notbetten 

Übertrag: 1152 

2. 1.- 7. 12. ') 

28. 1.-14. 12. 

30. 1.-21. 12. 

25. l.- IIJ. 12. 

4. 2.- 7. 12. 

3. 1.-20. 12. 

7. 1.-20. 12. 

ganzjährig 

28. 2.-21. 11. 

1. 3.- 19. 11. 

26. 4.- 16. 10. 8) 

Fürtrag: 

63 Z) 

34 

120 

51 

85 

84 

112 

96 

50 

45 

129 

2021 

21 
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~ 
co 
~ 

Name, Ort 

Kurheim .. Villa Barbara", 
Bad Gleichenberg 

Salzburg 

Kurhaus .. Josef Matejcek­
Heim" , Badgastein 

Kuranstalt .. Paracelsushof" , 
Badgastein 

Kurhaus .. Tauernhof", 
Badgastein 

Kurhaus .. Stadt Wien", 
Bad Hofgastein 

Kurhaus .. Hohe Tauern" , 
Bad Hofgastein 

') Zusätzlich zehn Vertragsbetten. 
') Bi. 29. 4. 1974 23 Betten. 

Rechtstriiger 

VA. d . ö. 
Bergbaues 

VA. d. ö. EB. 

SVAd. B.I) 

BVA 

BVA 

VA. d. ö. EB. 

.. 

Kurheime und Kurhäuser 

Medizinische Angaben 
Abteilungen bzw. FachstatIonen für 

Herz- und Asthmaleiden 

Verabrelchnng 
der Kurmlttel 

außer Haus 

Primär- Wld sekundär-chronische Polyarthritis, alle I im Haus 
rheumatischen Affektionen einschließlich echter 
Gicht, Kreislaufstörungen sowie vegetative Dystonie 

Radonbehandlung I beides 

BehandlWlg des Rheum akomplexes I im Haus 

Behandlung des Rheumakomplexes I im Haus 

Rheumatische Affektionen , einschl ießlich echter Gicht,l im Haus 
sowie deformierende Arthrosen, Kreislaufstörun-
gen, vegetative Dystonie, Erkrankungen des zen-
tralen und peripheren Nervensystems bestimmter 
Art usw. 

Betriebszeit 
Stand der 

systemtslerten Betten I Stand der Notbetten 

'Übertrag: 2021 

11. 3.-26. 10. 35 

4. 1.-18. 12. 66 

8. 1.-21. 12. 33 I) 

7. 1.- 3. 12. 69 

7. 1.- 3. 12. 67 

7. 1.- 17. 12. 115 

2406 
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..... 
<:0 
I>:l 

.... 
t<) . 

Genesungs- und Erholungsheime 

Name, Ort Rechtsträger 
Verwendlmgszweck 

lfedlzinlsche Angaben 

Niederösterreich 

Rekonvaleszentenheim GKKWien Rekonvaleszen ten heim 
P erchtoldsdorf 

Erholungsheim Kirchberg am SVA d . gew. Erholungsheim 
Wechsel Wirtschaft 1) 

Genesungsheim D örfi bei Kasten P VA d. Arb. D iät bei Erkrankungen des Verdauungst rak tes und 
für postopera tive Fälle 

Diät·Genesungsheim Ober. P VAd. Arb. Diät bei Erkrankungen des Verdauungstraktes und 
Rohrbach bei Spillern Sto~echselerkran1uxngen 

Diät-Genesungsheim, Rosenburg PVA d. Arb. D iät bei Erkrankungen des Verdaungstraktes, Stoff· 
am K amp wechselerkran1uxngen und fü r postoperative F älle 

Genesungsheim "Haus Vienna", BVA Behandlung von H yperthyreosen 
Semmering 

Heilanstalt "Buchenbergheim ", BVA Heim für Genesende nach Operationen und Erkran· 
Waidhofen/Ybbs kungen 

Franz Bauer·Erholungs. und GKKNÖ Erholungs· und Genesungsheim 
Genesungsheim, Lehenrotte 

Oberösterreich 

Erholungsheim " Tisserand" GKK OÖ Erholungsheim 
Bad I schl 

' ) Das Heim Ist verpachtet. 
' ) Vom 20. 6. bis ~4 . 7. Sperre wegen Instandsetzung der Küche . 

-
UnterliegtdemKAG. 

Betriebszeit 
Stand der 

Stand der Notbetten (§ 2 Abs. 1 Z. 3) systemisier ten Bet ten 

ja 4. 1.- 13. 12. 90 

nein 7. 1.- 17. 11 35 6 

ja 3. 1.-18. 12. 2) 58 

ja 9. 1.- 17. 12. 74 

ja 4. 1.- 11. 12. 98 

nein 4. 1.- 4. 12. 30 

ja 23 . 1.- 17. 12. 138 

nein 14. 1.- 15. 12. 79 

nein 11. 2.- 14. 12. 98 

F ürtrag: 700 
I 
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.... 
Co> 

..... 
co 
~ 

Name, Ort 

Steiermark 

Erholungsheim .. J osefhof", 
Niederschöckl 

D iätheim AHenz 

Salzburg 

E rholungs. und Genesungsheim 
Goldegg im Pongau 

Tirol 

Erholungsheim St. Jakob in 
Defereggen, Osttirol 

Erholungsheim Kössen bei 
Kufstein 

Vorarlberg 

Erholungsheim Rütte ob Götzis 

Name, Ort 

Niederösterreich 

Kindererholungsheim Breiten· 
stein am Semmering 

Rechtstriger 

VA. d . ö. Berg. 
baues 

PVAd. Ang. 

GKK Sbg. 

GKKKämten 

GKK Tirol 

GKK Vorarl. 
berg 

Rechtetrill8r 

GKKNÖ 

... 

Genesungs. und Erholungsheime 

Erholungsheim 

Verwendungszweck 
Med1zlnische Angaben lunternegt dem KAG.I 

(§ 2 Abs. 1 Z. 3) 

nein 

Erkrankungen des Verdauungstraktes, insbesondere I ja 

nach Magen. oder Gallenoperationen, unkompli. 
zierte Diabetes 

Erholungs. und Genesungsheim 

Erholungsheim 

Erholungsheim 

Erholungsheim 

Kindererholungsheime 

VerwenduDlllzweck 

Erholungsh eim für Kinder vom 6. bis zum 15. Leb ens· 
jahr 

nein 

nein 

nein 

nein 

l
unternegt dem KAG.I 

(I 2 Abs. 1 Z. 3) 

nein 

.. 

Betriebszeit I Stand der I eyetemlslertenBetten Stand der Notbetten 

Übertrag: 700 6 

21. 1.-14. 12. 54 II 

8. 1.-18. 12. 81 

14. 1.-15. 12. 69 3 

27. 4.-11. 10. 50 4 

4. 3.-16. 11. 118 4 

4. 3.-20. 12. 75 

1147 2 8 

Betriebszeit 
I 

Stand der I syeteml.llerten Betten Stand der Notbetten 

13. 3.- 4. 12. 52 

52 
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ANHANG 5 

ZUSAMMENSTELLUNG 

der wichtigeren gesetzlichen Vorschriften nach 
dem Stande vom 31. Dezember 1974 
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Sozial versicherung 
A. Allgemeines Sozialversicherungs gesetz 

(ASVG) 
Bundesgesetz vom 9. September 1955, BG BL Nr. 189, 

über die Allgemeine Sozialversicherung (Allge­
meines Sozialversicherungsgesetz - ASVG). 

Bundesgesetz vom 18. Dezember 1956, BGBL 
Nr. 266, mit dem das Allgemeine Sozialversiche­
rungsgesetz abgeändert und ergänzt wird (No­
velle zum ASVG). 

Bundesgesetz vom 18. Juli 1957, BGBL Nr. 171 , 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert wird (2. Novelle zum ASVG) . 

Bundesgesetz vom 18. Dezember 1957, BGBL 
Nr. 294, mit dem das Allgemeine Sozialversiche­
rungsgesetz abgeändert und ergänzt wird (3 . No­
velle zum ASVG). 

Bundesgesetz vom 17. Dezember 1958, BGBL 
Nr. 293, mit dem das Allgemeine Sozialversiche­
rungsgesetz abgeändert und ergänzt wird (4. No­
velle zum ASVG). 

Bundesgesetz vom 17. Dezember 1959, BGBI. 
Nr. 290, mit dem das Allgemeine Sozialversiche­
rungsgesetz abgeändert und ergänzt wird (5. No­
velle zum ASVG) . 

Bundesgesetz vom 6. April 1960, BGBL Nr. 87 , 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert und ergänzt wird (6. Novelle zum 
ASVG). 

Bundesgesetz vom 14. Juli 1960, BGBL Nr. 168, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicher ung gesetz 
abgeändert wird (7. Novelle zum ASVG). 

Bunde gesetz vom 5. Dezember 1960, BGBL Nr. 294, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert und ergänzt wird (8. Novelle zum 
ASVG). 

Bundesgesetz vom 15. Dezember 1961 , BGBL 
Nr. 13/1962, mit dem das Allgemeine Sozialver­
sicherungsgesetz abgeändert und erg änzt wird 
(9. Novelle zum ASVG) . 

Bundesgesetz vom 16. April 1963, BGBL Nr. 85, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert wird (10. Novelle zum ASVG). 

Bundesgesetz vom 11. Juli 1963, BGBL NI'. 184, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert wird (11. Novelle zum ASVG). 

Bundesgesetz vom 23. Oktober 1963, BGBL Nr. 253, 
mi t dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert wird (12. Novelle zum ASVG). 

Bundesgesetz vom 12. Dezember 1963, BGBL 
Nr. 320, mit dem das Allgemeine Sozialversiche­
rungsgesetz abgeändert wird (13 . Novelle zum 
ASVG). 

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1964, BGBL 
NI'. 301 , mit dem das Allgemeine Sozialversiche­
rungsgesetz abgeändert wird (14. Novelle zum 
ASVG). 

Bundesgesetz vom 7. April 1965, BGBL NI'. 81 , 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert und ergänzt wird (15. Novelle zum 
ASVG). 

Bundesgesetz vom 7. Juli 1965, BGBL Nr. 220, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert wird (16. Novelle zum ASVG). 

Bundesgesetz vom 17. November 1965, BGBL 
Nr. 309, mit dem das Allgemeine Sozialversiche­
rungsgesetz abgeändert wird (17 . Novelle zum 
ASVG) . 

Bundesgesetz vom 14. Juli 1966, BGBL Nr. 168, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert wird (18. Novelle zum ASVG). 

Bundesgesetz vom 8. Feber 1967, BGBL Nr. 67 , 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert wird (19. Novelle zum ASVG). 

Bundesgesetz vom 31. Mai 1967, BGBL Nr. 201 , 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert wird (20. Novelle zum ASVG). 

Bundesgesetz vom 15. Dezember 1967, BGBL 
Nr. 6/1968, mit dem das Allgemeine Sozialver­
sicherungsgesetz abgeändert wird (21. Novelle 
zum ASVG). 

Bundesgesetz vom 21. Juni 1968, BGBL Nr. 282 , 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert wird (22. Novelle zum ASVG). 

Bundesgesetz vom 10. Dezember 1968, BGBL 
Nr. 17/1969, mit dem das Allgemeine Sozialver­
sicherungsgesetz abgeändert wird (23. Novelle 
zum ASVG) . 

Bundesgesetz vom 27 . November 1969, BGBL 
NI'. 446, mit dem das Allgemeine Sozialversiche­
rung 'gesetz abgeändert wird (24. Novelle zum 
ASVG) . 

Bundesgesetz vom 1. Dezember 1970, BGBL Nr. 385, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert wird (25. Novelle zum ASVG). 

Bundesgesetz vom 16. Juli 1971 , BGBL NI'. 373, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert wird (26. Novelle zum ASVG) . 

Bundesgesetz vom 15. Dezember 1971 , BGBL 
NI'. 473, mit dem das Allgemeine Sozialversiche­
rungsgesetz abgeändert wird (27. Novelle zum 
ASVG) . 

Bundesgesetz vom 26. April 1972, BGBL Nr. 162, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert wird (28. Novelle zum ASVG). 

Bunde gesetz vom 16. Dezember 1972, BGBL 
Nr. 31 /1973, mit dem das Allgemeine Sozialver­
sicherungsgesetz abgeändert wird (29. Novelle 
zum ASVG). 

Bundesgesetz vom 14. Dezember 1973, BGBL 
NI' . 23/1974, mit dem das Allgemeine Sozialver­
sicherungsgesetz abgeändert wird (30 . Novelle 
zum ASVG). 
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Bundesgesetz vom 28. November 1974, BGBi. 
Nr. 775, mit dem das Allgemeine Sozialversiche­
rungsge etz abgeändert wird (31. Novelle zum 
ASVG). 

B. Künstler-Sozialversicherungsgesetz 

Bunde. ge etz vom 10. Juli 1958, BGBi. Nr. 157 , 
über die ozialversicherung der bildenden Künstler 
(Künstler-, ozialver icherungsge etz). 

C. Pensionsanpassungsgesetz 

Bunde ge etz vom 28. April 1965, BGBt. NI'. 96' 
über die npa sung der P en ionen (Renten) au 
der P en ions- und Unfallversicherung nach dem 
Allgemeinen ozialver icherungsgesetz und au 
der P ensionsver icherung nach dem Gewerblichen 
Selb tändigen-Pension versicherung aesetz (Pen­
sionsanpas ungsge etz - PAG). 

D. Gewerbliches Selbständigen-Pensions­
versicherungsgesetz (GSPVG) 

Bunde gesetz vom 18. Dezember 1957, BGBI. 
Nr. 292, über die P en ion ve r icherung der in der 
Gewerblichen Wirt chaft elbständig Erwerbs­
tätigen (Gewerbliches elb tändigen-Pen ionsver­
sicherung ge etz - GSPVG). 

Bunde ge etz vom 4. 1ärz 1959, BGB!. Nr. 65, 
mit dem da Gewerbliche Selb tändigen-P ension -
versicherungsge etz abaeändert und ergänzt wird 
(Novelle zum G PVG) . 

Bunde gesetz vom 17. Dezember 1959, BGB!. 
Nr. 291 , mit dem d'ts Gewerbliche Selbständigen­
Pen ions ver icherungsgesetz neuerlich abgeändert 
und ergänzt wird (2. Novelle zum G PVG). 

Bunde ge etz vom 14. Juli 1960, BGBl. Nr. 169, 
mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Pen ion -
versicherungsge etz abgeändert wird (3. Novelle 
zum GSPVG). 

Bunde gesetz vom 5. Dezember 1960, BGBl. Nr. 295 , 
mit dem das Gewerbliche SeLbständigen-Pensions­
ver"icherungsge etz abegändert wird (4. Novelle 
zumGSPVG) . 

Bundesgesetz vom 15. Dezember 1961, BGBI. 
Nr. 14/1962, mit dem das Gewerbliche SeLbständi­
gen-Pensionsversicherungsgesetz abgeändert wird 
(5. Novelle zum GSPVG). 

Bundesgesetz vom 19. Dezember 1962, BGBl. 
Nr. 324, mit dem das GewerbLiche Selbständigen­
P en ionsversichemngsge etz abgeändert wird 
(6. Novelle zum GSPVG). 

Bundesgesetz vom 16. April 1963, BGBt. Nr. 86 , 
mit dem das Gewerbliche SeLb tändigen-Pensions ­
ver icherungsge etz abaeändert und ergänzt wird 
(7. Novelle zum GSPVG). 

Bundesgesetz vom 11. Juli 1963, B GBl. Nr. 185 , 
mit dem da G werbliche SeLb tändigen-Pen ion -
ver~ i cherungsgesetz abgeändert wird (8. N ovelL 
zum GSPVG) . 

198 

Bundesgesetz vom 23. Oktober 1963, BGBi. Nr. 254, 
mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Pensions­
versicherungsgesetz abgeändert wird (9. Novelle 
zum GSPVG) . 

Bundesgesetz vom 12. Dezember 1963, BGBl. 
Nr. 321 , mit dem da Gewerbliche Selbständigen­
Pension versicherungsge etz abgeändert wird (10 . 
Novelle zum GSPVG). 

Bundesge etz vom 16. Dezember 1964, BGBI. 
Nr. 302, mit dem da Gewerbliche SeLbständigen­
P en ion ver icherung ge etz abgeändert wird (11. 
Novelle zum GSPVG). 

Bundesgesetz vom 7. April 1965, BGBI. NI'. 82, 
mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Pensions­
versicherungsgesetz abgeändert wird (12. Novelle 
zum G PVG). 

Bundesge etz vom 7. Juli 1965, BGBI. Nr. 222, 
mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Pensions­
versicherungsgesetz abgeändert wird (13. Novelle 
zum GSPVG). 

Bundesge etz vom 17. November 1965, BGBl. 
Nr. 310, mit dem das Gewerbliche Selbständigen­
Pension versicherungsgesetz abgeändert wird (14. 
Novelle zum GSPVG). 

Bundesge etz vom 14. Juli 1966, BGBl. NI'. 169, 
mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Pen ion -
ver icherungsgesetz abgeändert wird (15 . Novelle 
zum G PVG) . 

Bundesge etz vom 8. Feber 1967, BGBl. Nr. 68, 
mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Pensions­
versicherungsgesetz abgeändert wird (16. Novelle 
zum GSPVG). 

Bunde ge etz vom 15. Dezember 1967, BGBt. 
Nr. 7/1968, mit dem das Gewerbliche Selb tändi­
gen-P en ionsversicherungsge etz abgeändert wird 
(17. Novelle zum GSPVG). 

Bundesge etz vom 27. November 1969, BGBl. 
Nr. 447, mit dem das Gewerbliche Selbständigen­
Pension versicherungsgesetz abgeändert wird (18. 
Novelle zum GSPVG). 

Bundesgesetz vom 1. Dezember 1970, BGBi. Nr. 386, 
mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Pensions­
versicherungsgesetz abgeändert wird (19. Novelle 
zum GSPVG). 

Bundesgesetz vom 13. Juli 1971, BGBl. Nr. 288, 
mi t dem das Gewerbliche Selb tändigen-Pen ions­
versicherungsgesetz abgeändert wird (20. Novelle 
zum GSPVG). 

Bunde ge etz vom 16. Dezember 1972, BGBl. 
Nr. 32/1973, mit dem das Gewerbliche Selbstän­
digen-Pensionsversicherungsgesetz abgeändert wird 
(21. Novelle zum GSPVG). 

Bundesge etz vom 14. Dezember 1973, BGBl. 
Nr. 24/1974, mit dem das Gewerbliche Selb tändi­
gen-Pensionsversicherungsge etz abgeändert wird 
(22. Novelle zum GSPVG). 
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Bundesgesetz vom 28. November 1974, BGBL 
Nr. 776, mit dem das Gewerbliche Selbständigen­
Pensionsversicherungsgesetz abgeändert wird 
(23. Novelle zum GSPVG) . 

E. Notarversicherungsgesetz 1972 (NVG 1972) 

Bundesgesetz vom 3. Feber 1972, BGBL Nr. 66, 
über die Pensionsversicherung für das Notariat 
(Notarversicherungsgesetz 1972 - NVG 1972). 

Bundesgesetz vom 28. November 1974, BGBL 
Nr. 781 , mit dem das Notarversicherungsgesetz 
1972 geändert wird (Novelle zum NVG). 

F. Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
(B-KUVG) 

Bundesgesetz vom 31. Mai 1967, BGBL Nr. 200, 
über die Kranken- und Unfallversicherung öffent­
lich Bediensteter (Beamten-Kranken- und Unfall­
versicherungsgesetz - B-KUVG). 

Bundesgesetz vom 21. Juni 1968, BGBI. Nr. 284, 
mit dem das Beamten-Kranken- und Unfall­
versicherungsge etz abgeändert wird (Novelle zum 
B-KUVG). 

Bundesgesetz vom 11. Dezember 1968, BGBL 
Nr. 24/1969, mit dem das Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz abgeändert wird (2. No­
velle zum B-KUVG). 

Bundesgesetz vom 1. Dezember 1970, BGBL Nr. 388, 
mit dem das Beamten-Kranken- und Unfall­
versicherungsgesetz abgeändert wird (3. Novelle 
zum B-KUVG). 

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1972, BGBI. 
Nr. 35/1973, mit dem das Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz abgeändert wird 
(4. Novelle zum B-KUVG). 

Bundesgesetz vom 28. November 1974, BGBI. 
Nr. 780, mit dem das Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz abgeändert wird 
(5. Novelle zum B-KUVG). 

G. Bauern-Krankenversicherungsgesetz (B-KUVG) 

Bundesgesetz vom 7. Juli 1965, BGBL Nr. 219, 
über die Krankenversicherung der in der Land­
und Forstwirtschaft selbständig Erwerbstätigen 
(Bauern-Krankenversicherungsgesetz - B-KVG) . 

Bundesgesetz vom 28. Juni 1967, BGBi. Nr. 256, 
mit dem das Bauern-Krankenversicherungsgesetz 
abgeändert wird (Novelle zum B-KVG). 

Bundesgesetz vom 10. Dezember 1968, BGBL 
Nr. 19/1969, mit dem das Bauern-Krankenver­
sicherungsgesetz abgeändert wird (2. Novelle zum 
B-KVG) . 

Bundesgesetz vom 27. November 1969, BGBL 
Nr. 449, mit dem das Bauern-Krankenversiche­
rungsgesetz abgeändert wird (3. Novelle zum 
B-KVG). 

Bundesgesetz vom 1. Dezember 1970, BGBL Nr. 387, 
mit dem das Bauern-Krankenversicherungsgesetz 
abgeändert wird (4. Novelle zum B-KVG). 

Bundesgesetz vom 15. Dezember 1971, BGBL 
Nr. 474, mit dem das Bauern-Krankenversiche­
rungsgesetz abgeändert wird (5. Novelle zum 
B-KVG). 

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1972, BGBI. 
Nr. 34/1973, mit dem das Bauern-Krankenver­
sicherungsgesetz abgeändert wird (6. Novelle 
zum B-KVG). 

Bundesgesetz vom 6. Feber 1974, BGBI. Nr. 97, 
mit dem das Bauern-Krankenversicherungsgesetz 
abgeändert wird (7. Novelle zum B-KVG). 

Bundesgesetz vom 28. November 1974, BGBL 
Nr. 778, mit dem das Bauern-Krankenversiche­
rungsgesetz abgeändert wird (8. Novelle zum 
B-KVG). 

H. Gewerbliches Selbständigen-Krankenversicherungs­
gesetz (GSKVG 1971) 

Bundesgesetz vom 13. Juli 1971 , BGBL Nr. 287, 
über die Krankenversicherung der in der gewerb­
lichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen (Ge­
werbliches Selbständigen-Krankenversicherungsge­
setz - GSKVG 1971). 

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1972, BGBL 
Nr. 36/1973, mit dem das Gewerbliche Selbstän­
digen-Krankenversicherungsgesetz abgeändert 
wird (1. Novelle zum GSKVG 1971). 

Bundesgesetz vom 21. März 1973, BGBL Nr. 172, 
mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Kranken­
versicherungsgesetz abgeändert wird (2. Novelle 
zum GSKVG 1971). 

Bundesgesetz vom 14. Dezember 1973, BGBL 
Nr. 26/1974, mit dem das Gewerbliche Selbstän­
digen-Krankenversicherungsgesetz abgeändert 
wird (3. Novelle zum GSKVG 1971). 

Bundesgesetz vom28. Novemberl974, BGBL Nr. 779, 
mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Kranken­
versicherungsgesetz abgeändert wird (4. Novelle 
zum GSKVG 1971). 

I. Bauern-Pensionsversicherungsgesetz (B-PVG) 

Bundesgesetz vom 12. Dezember 1969, BGBL Nr. 28/ 
1970, über die Pensionsversicherung der in der 
Land- und Forstwirtschaft selbständig Erwerbs­
tätigen (Bauern-Pensionsversicherungsgesetz -
B-PVG). 

Bundesgesetz vom 1. Dezember 1970, BGBL Nr. 389, 
mit dem das Bauern-Pensionsversicherungsgesetz 
abgeändert wird (Novelle zum B-PVG) . 

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1972, BGBL Nr. 33/ 
1973, mit dem das Bauern-Pensionsversicherungs­
gesetz abgeändert wird (2. Novelle zum B-PVG). 

Bundesgesetz vom 14. Dezember 1973, BGBL Nr. 25/ 
1974, mit dem das Bauern-Pensionsversicherungs­
gesetz abgeändert wird (3. Novelle zum B-PVG). 
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Bundesgesetz vom 28. November 1974, BGBL Nr. 777, 
mit dem das Bauern-Pensionsversicherungsgesetz 
abgeändert wi rd (4. Novelle zum B-PVG). 

Arbeitsmarktverwaltung und Arbeitsmarkt­
politik 

L Arbeitslosenversicherung 

Arbeitslo enversicherungsge etz 1958 - AlVG 1958, 
BGBL Nr. 199, in der Fa ung der Bunde gesetze 
BGBL Ir. 92/1959, 88/1960, 242/1960, 119/1961 , 
17/1962, 323/1962, 84/1963, 198/1963, 35/1964, 
335/1965, 261 /1967, 9/1968, 30/1969, 3/1971, 
31/1973 (Art. XIII) , 124/1973, 642/1973 (Art. III) , 
23/1974 (Art. IV) und 179/1974. 

Verordnung des Bunde mini ter für soziale Ver­
waltung vom 20. Juni 1973, BGBL Nr. 315/1973, 
über die Durchführung der Arbeitslosenversi­
cherung im Zollau chußgebiete der Gemeinden 
Jungholz und Mittelberg , in der Fa sung der 
Verordnungen BGBL Nr. 638/1973 und 93/1974. 

Verordnung des Bunde mini terium für soziale 
Verwaltung vom 11. iai 1956, BGBL Nr. 106, 
über die Durchführung de Arbeit 10 enversi­
cherung ge etzes, BGBL Ir. 184/1949 (7. Durch­
führungsvel'o rdn u ng zum Ar beislosen v ersi c h erungs­
ge etz) . 

Verordnung de Bundesministers für soziale Ver­
waltung vom 10. Juli 1973, BGBL NI'. 352/1973, 
betreffend Richtlinien für die Gewährung der 
Not tandshilfe (Notstandshilfeverordnung). 

Verordnung de Bunde mini tel' für soziale Ver­
waltung vom 10. Juli 1973 , BGBL r . 351/1973, 
über die Au zahlung des Arbeitslo engeldes (Ar­
beitslo engeld-Au zahlungsverordnung). 

Bundesgesetz vom 30. November 1973, BGBL 
Nr. 642, über die Gewährung einer Sonderunter­
stützung an P er 'onen, die in bestimmten, von 
Betrieb einschränkung oder Betrieb tillegung be­
troffenen Betrieben beschäftigt waren (Sonder­
unterstützungsgesetz - SUG). 

Bundesgesetz vom 4. Juli 1963, BGBL Nr. 174, 
über die Gewährung von Überbrückung hilfen an 
ehemalige Bundesbedienstete, in der Fas ung 
de Bundesgesetzes BGBL NI'. 22/1964. 

2. Angelegenheiten des Arbeitsmarktes 

Gesetz vom 16. Juli 1927, DRGBL I . 187, über 
~beit vermittlung und Arbeit losen ver icherung 
(m Österreich mit V\ irkung vom 1. Jänner 1939 
eingeführt durch § 1 Abs. 1 Z. 4 der Verordnung 
vom 22. Dezemb r 1938, DRGB1. I . 1912, 
GBL f. d . L. Ö . .r r. 703/193 , und al vorläufige 
österreichi che Recht vor chrift gem. § 2 R- G., 
StGBI. Nr. 6/1945, in Geltung geblieben) mit 
Ausnahme des 2. , 3. und 4. Abschnitte und 
der übrigen Bestimmungen de Ge etze , in ow it 
sie sich auf die Arbeitslosenver ich rung und die 
Arbeisvermittlung und Berufsberatung beziehen 
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(K undmachung vom 3. Feber 1950, BGBL Nr. 69, 
und § 52 Abs. 1 Z. 1 des Arbeitsmarktförderungs­
gesetzes vom 12. Dezember 1968, BGBL Nr. 
31/1969) . 

Verordnung vom 23. Jänner 1933, DRGBL I S. 26 , 
über ausländische Arbeitnehmer (in Österreich 
mit Wirkung ab 1. April 1941 eingeführt durch 
die Verordnung vom 24. Jänner 1941, DRGBL I 

. 44, und als österreichische Rechtsvorschrift 
gem. § 2 R-DG. in Geltung geblieben). 

Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz 
1957, BGBL Nr. 129, in der Fassung der Bundes­
gesetze BGBL Nr. 284/1963, 315/1964 und 4/1971. 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung, des Bundesministeriums für Handel, 
Gewerbe und Industrie, des Bundesministerium. 
für Land- und Forstwirtschaft und des Bundes­
ministerium für Bauten und Technik vom 
21. Juli 1967, BGBL Nr. 334, mit der Stich­
probenerhebungen über Arbeitskräfte, Wohnun­
gen sowie sonstige Räumlichkeiten und deren 
Bewohner (Mikrozensu ) angeordnet werden. 

Bundesgesetz vom 12. Dezember 1968, BGBL Nr. 31 / 
1969, betreffend die Arbeitsmarktförderung (Ar­
beitsmarktförderung gesetz), in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBL r. 173/1973, 642/1973 und 
179/1974. 

Verordnung de Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom 16. Juni 1969, BGBL Nr. 213, 
über die Durchführung der Vermittlung schwel' 
vermittelbarer Personen. 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom 18. Oktober 1972, BGBL Nr. 391, 
betreffend die Einbeziehung der Betriebe des 
Steinhauergewerbes in den Geltungsbereich des 
Bauarbeiter-Schlechtwetterent. chädigungsgesetze 
1957. 

Kriegsopfer- und Heeresversorgung, Opfer­
und sonstige Fürsorge 

A. Kriegsopferversorgung 

Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 - K OVG 1957, 
BGBL Nr. 152. 

Bundesgesetz vom 18. Juli 1957, BGBL Nr. 172, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsge etz 1957 
abgeändert und ergänzt wird. 

Bundesgesetz vom 2. Dezember 1957, BGBI. Nr. 261. 
mit dem da Krieg opferversorgungsgesetz 1957 
abgeändert wird . 

Bundesgesetz vom 17. Dezember 1959, BGBL Nr. 289, 
mit dem das Krieg opferversorgungsgesetz 1957 
und da Opferfür orgegesetz abgeändert werden. 

Bunde gesetz vom 15. Dezember 1961, BGBL Ir . 319, 
mit dem da Krieg opferversorgung gesetz 1957 
abgeänder und das Kriegsopfer-Ernährungszu ­
lagenge etz 1957 aufgehoben wird . 
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Bundesgesetz vom 11. Juli 1962, BGBl. Nr. 218, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
und das Opferfül'sorgegesetz abgeändert werden. 

Bundesgesetz vom 23. Oktober 1963, BGBI. Nr. 256, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
neuerlich abgeändert wird. 

Bundesgesetz vom 26. November 1963, BGBI. Nr. 282, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
neuerlich abgeändert wird. 

Bundesgesetz vom 17. Juli 1964, BGBI. Nr. 202, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
abgeändert und ergänzt wird. 

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1964, BGBI. Nr. 305, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
neuerlich abgeändert wird. 

Bundesgesetz vom 7. April 1965, BGBl. Nr. 83, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
und das Opferfürsorgegesetz abgeändert werden . 

Bundesgesetz vom 15. Dezember 1966, BGBl. Nr. 7/ 
1967, mit dem das Kriegsopferversorgungsge etz 
1957 neuerlich abgeändert wird. 

Bundesgesetz vom 30. Juni 1967, BGBI. Nr. 258, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
neuerlich abgeändert und ergänzt wird. 

Bundesgesetz vom 11. Dezember 1968, BGBl. NI'. 21/ 
1969, mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957 neuerlich abgeändert und ergänzt wird. 

Bundesgesetz vom 22. Mai 1969, BGBI. Nr. 204, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
neuerlich abgeändert und ergänzt wird. 

Bundesgesetz vom 11. Novemberl970, BGBI. Nr. 350, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
neuerlich abgeändert und ergänzt wird. 

Bundesgesetz vom 13. Juli 1971 , BGBI. Nr. 316, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, 
BGBl. NI'. 152, geändert wird. 

Bundesgesetz vom 26. April 1972, BGBl. NI'. 163, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
geändert wird. 

Bundesgesetz vom 20. Juni 1973, BGBl. NI'. 327, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
geändert wird (18. Novelle zum KOVF). 

Bundesgesetz vom 19. Oktober 1960, BGBI. NI'. 217, 
über die Errichtung eines Kriegsopferfonds 
(Kriegsopferfondsgesetz) . 

Bundesgesetz vom 25. Juni 1958, BGBI. NI'. 128, 
über finanzielle Hilfeleistungen an Spätheimkehrer. 

Verordnung vom 23. Dezember 1943, Deutsches 
RGBl. 1944 I S. 5, über Vergünstigungen für 
Kriegsbeschädigte im öffentlichen Personenver­
kehr. 

Verordnung vom 17 . Jänner 1946, BGBl. NI'. 55, 
über Sitz und Sprengel der Landesinvalidenämter . 

Verordnung vom 9. Juni 1965, BGBl. NI'. 150, 
über die Richtsätze für die Einschätzung der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit nach den Vor­
schriften des Kriegsopferversorgungsgesetze 1957 . 

Verordnung des Bundesmmisteriums für soziale 
Verwaltung vom 22. J uli 1967, BGBl. NI'. 272, 
über die Rentenanpassung in der Kriegsopfer­
versorgung für das zweite Halbjahr 1967. 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom 31. August 1967, BGBl. NI'. 312, 
über die Rentenanpassung in der Kriegsopfer­
versorgung für das Kalenderjahr 1968. 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom 10. September 1968, BGBl. 
NI'. 363, über die Rentenanpassung in der Kriegs­
opferversorgung für das Kalenderjahr 1969. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Ver­
waltung vom 21. Juli 1969, BGBI. Nr. 301 , über 
die Rentenanpassung in der Kriegsopferversorgung 
für das Kalenderjahr 1970. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Ver­
waltung vom 13. Oktober 1970, BGBl. Nr. 315, 
über die Rentenanpassung in der Kriegsopfer­
versorgung für das Kalenderjahr 1971. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Ver­
waltung vom 16. September 1971 , BGBI. Nr. 386, 
über die Rentenanpassung in der Kriegsopferver­
sorgung für das Kalenderjahr 1972. 

Verordnung des Bundesminist ers für soziale Ver­
waltung vom 13. Oktober 1972, BGBl. NI' . 397 , 
über die Rentenanpassung in der Kriegsopfer­
versorgung für das Kalenderjahr 1973. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Ver­
waltung vom 19. Jänner 1974, BGBl. NI'. 66, 
über die Rentenanpassung in der Kriegsopfer­
versorgung für das Kalenderjahr 1974. 

B. Heeresversorgung 

Bundesgesetz vom 5. Feber 1964, BGBI. NI'. 27, 
über die Versorgung der den Präsenz dienst 
leistenden Wehrpflichtigen und ihrer Hinter­
bliebenen (Heeresversorgungsgesetz - HVG) . 

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1964, BGBI. NI' . 306, 
mit dem das H eeresversorgungsgesetz abgeändert 
und ergänzt wird. 

Bundesgesetz vom 7. April 1965, BGBI. NI'. 84, 
mit dem das Heeresversorgungsgesetz neuerlich 
abgeändert und ergänzt wird (2. Novelle zum 
H eeresversorgungsgesetz ). 

Bundesgesetz vom 17 . November 1965, BG BI. 
Nr. 336, mit dem das Heeresversorgungsgesetz 
neuerlich abgeändert und ergänzt wird (3. Novelle 
zum H eeresversorgungsgesetz ). 

Bundesgesetz vom 15. Dezember 1966, BGBI. 
NI'. 9/1967, mit dem das Heeresversorgungsgesetz 
neuerlich abgeändert wird (4. Novelle zum 
H eeresversorgungsgesetz ). 

Bundesgesetz vom 1. Juli 1967, BGBl. NI'. 260, 
mit dem das Heeresversorgungsgesetz neuerlich 
abgeändert und ergänzt wird (5. Novelle zum 
H eeresversorgungsgesetz ). 
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Bunde gesetz vom 11 . Jänner 1968, BGBI. NI'. 39 , 
mit dem das H eere versorgung gesetz neuerlich 
abgeändert wird (6. Novelle zum Heeresversor­
gung gesetz) . 

Bund gesetz vom 11 . Dezember 1968, BGBL r . 22/ 
1969, mit dem da Heeresversorgungsgesetz neuer­
lich abgeändert und ergänzt wird (7 . Novelle zum 
H eeresversorgungsgesetz ). 

Bunde ge etz vom 22. Mai 1969, BGBI. Tl'. 206, 
mit dem da Heere versorgung 'ge etz neuerlich 
abgeändert und ergänzt wird (8. ovelle zum 
He I' versorgungsge etz). 

Bundesgesetz vom 24. J~ni 1971 , BGBI. Tl' . 315, 
mit dem das He resversorgung gesetz geändert 
wird (9. Iovelle zum H eeresversorgungsgesetz) . 

Bunde ge etz vom 26. April 1972, BGBI. r . 165, 
mi dem das Heer sversorgungsge etz geändert 
wird (10. Novelle zum H eere versorgungsgesetz). 

Bunde gesetz vom 20. Juni 1973 , BGBI. NI'. 328, 
mit dem das Heere versorgungsgesetz geändert 
WÜ'd (11. Novelle zum H eere ver orgung gesetz). 

Verordnung vom 9. Juni 1965, BGBI. NI'. 151 , 
über die Richt ätze für die Ein chätzung der 
Mind rung der Erwerbsfähigkeit nach den Vor­
schriften des Heeresversorgung gesetzes. 

Verordnung vom 21. Dezember 1965, BGBI. NI'. 369, 
über die F e tstellung der Aufwertungsfaktoren 
und der Mindest- und Höchstbeme ' ung grundlage 
nach dem H eere versorgungsge etz für da Kalen­
derjahr 1966. 

Verordnung vom 4. Oktober 1966, BGBI. NI'. 232, 
über die F eststellung der Aufwertungsfaktoren 
und der Minde t- und Höchstbeme ung grundlage 
nach dem Heere ver orgungsgesetz für da Kalen­
derjahr 1967. 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom 22. Juli 1967, BGBI. NI'. 273, 
über die R entenanpas ung in der Heeresver 01'­

gung für da zweite Halbjahr 1967 . 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom 31. August 1967, BGBI. NI' . 313, 
über die Feststellung der Aufwertungsfaktoren, 
der Mindest- und Höchstbemessungsgrundlage 
und die Rentenanpassung in der Heeresversorgung 
für das Kalenderjahr 1968. 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom 10. September 1968, BGBL 
NI'. 364, über die Feststellung der Aufwertungs­
faktoren , der Mindest- und Höchstbemessungs­
grundlage und die Rentenanpa sung in der 
Heeresversorgung für das Kalenderjahr 1969. 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom 18. Jänner 1969, BGBI. NI' . 37, 
mit der die Verordnung über die Feststellung 
der Aufwertungsfaktoren , der Mindest- und 
Höchstbemessungsgrundlage und die Renten­
anpassung in der Heeresversorgung für das 
Kalenderjahr 1969 abgeändert und ergänzt wird. 
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Verordnung des Bundesministers für soziale Ver­
waltung vom 21. Juli 1969, BGBI. Nr. 303, 
über die F eststellung der Aufwertungsfaktoren, 
der Mindest- und Höchstbemessungsgrundlage 
und die Rentenanpa sung in der H eeresversorgung 
für da Kalenderjahr 1970. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Ver­
waltung vom 16. Dezember 1970, BGBI. NI'. 402, 
über d ie Fe t tellung der Aufwertungsfaktoren , 
der Mindest- und Höchstbemessungsgrundlage 
und die Rentenanpassung in der Heeresversorgung 
für da Kalenderjahr 1971. 

Verordnung des Bund 'ministers für soziale Ver­
waltung vom 16. September 1971 , BGBL N I' . 387, 
über die Feststellung der Aufwertungsfaktoren, 
der Mindest- und Höchstbemessungsgrundlage 
und die Rentenanpassung in der Heeresversorgung 
für da Kalenderj ahr 1972. 

Verordnung des Bundesminister für soziale Ver­
waltung vom 17. Oktober 1972, BGBI. NI'. 400, 
über die Feststellung der Aufwertungsfaktoren , 
der Mi ndest- und Höchstbemessungsgrundlage 
und die Rentenanpa ung in der H eeresversorgung 
für da Kalenderjahr 1973. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Ver­
waltung vom 19. Jänner 1974, BGBI. Ir. 67, 
über die Feststellung der Aufwertungsfaktoren, 
der ~1indest- und Höchstbemessungsgrundlage 
und die Ren tenanpassung in der Heeresversorgung 
für da Kalenderjahr 1974. 

C. Opferfürsorge 

Bunde ge etz vom 4. Juli 1947, BGBI. NI'. 183, 
über die Fürsorge für die Opfer des Kampfes 
um ein freies, demokratisches Österreich und die 
Opfer politischer Verfolgung (Opferfürsorgegesetz). 

Bunde gesetz vom 18. Dezember 1947, BGBI. 
NI'. 29/1948, womit das Opferfürsorgegesetz ab­
geändert wird (1. Opferfürsorgegesetz-Novelle). 

Bundesgesetz vom 15. Oktober 1948, BGBI. NI'. 218, 
womit das Opferffusorgegesetz in der geltenden 
F assung abgeändert und ergänzt wird (2. Opfer­
fürsorgegesetz-Novelle). 

Bundesgesetz vom 9. Feber 1949, BGBI. NI' . 58, 
womit das Opferfürsorgegesetz in der geltenden 
Fassung abgeändert und ergänzt wird (3. Opfer­
fürsorgegesetz-N ovelle). 

Bundesgesetz vom 14. Juli 1949, BGBI. NI'. 198, 
womit das Opferfürsorgegesetz in der geltenden 
Fassung abgeändert und ergänzt wird (4. Opfer­
fürsorgegesetz-N ovelle). 

Bunde ge etz vom 25 . Oktober 1950, BGBI. NI'. 214, 
mit dem das Opferfürsorgegesetz in der geltenden 
Fassung ergänzt wird (5. Opferfürsorgegesetz­
Novelle). 

Bundesgesetz vom 25. J uli 1951, BGBI. NI'. 160, 
womit das Opferfürsorgegesetz in der geltenden 
Fassung ergänzt wird (6 . Opferfürsorgegesetz­
Novelle). 
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Bundesgesetz vom 17. Dezember 1951, BGBl. Nr. 8{ 
1952, über Änderungen auf dem Gebiete der 
direkten Steuern und der Umsatzsteuer (2. Steuer­
änderungsgesetz 1951). 

Bundesgesetz vom 18. Juli 1952, BGBI. Nr. 180, 
womit das Opferfürsorgegesetz in der geltenden 
Fassung abgeändert und ergänzt wird (7 . Opfer­
fürsorgegesetz -N ovelle) . 

Bundesgesetz vom 8. Juli 1953, BGBI. Nr. 109, 
womit das Opferfürsorgegesetz in der geltenden 
Fassung abgeändert und ergänzt "tird (8. Opfer­
fürsorgegesetz -Novelle) . 

Bundesgesetz vom 6. Juli 1954, BGBI. Nr. 173, 
womit das Opferfürsorgegesetz in der geltenden 
Fassung abgeändert und ergänzt wird (9. Opfer­
fürsorgegesetz -N ovelle). 

Bundesgesetz vom 8. September 1955, BGBI. Nr. 186, 
womit das Opferfürsorgegesetz in der geltenden 
Fassung abgeändert wird (10. Opferfürsorgegesetz­
Novelle). 

Bundesgesetz vom 13. März 1957, BGBI. Nr. 77, 
mit dem das Opferfürsorgegesetz in der geltenden 
Fassung abgeändert und ergänzt wird (11. Opfer­
fürsorgegesetz-N ovelle) . 

Bundesgesetz vom 17. Dezember 1959, BG BI. N r. 289, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
und das Opferfürsorgegesetz abgeändert werden. 

Bundesgesetz vom 22. März 1961 , BGBI. Nr. 101 , 
mit dem das Opferfürsorgegesetz abgeändert und 
ergänzt wird (12. Opferfürsorgegesetz-Novelle). 

Bundesgesetz vom 15. Dezember 1961, BGBl. Nr. 18{ 
1962, mit dem das Opferfürsorgegesetz neuerlich 
abgeändert wird (13. Opferfürsorgegesetz-Novelle). 

Bundesgesetz vom 21. März 1962, BGBl. Nr. 91, 
womit das Bundesgesetz vom 22 . März 1961, 
BGBl. Nr. 101 (12. Opferfürsorgegesetz-Novelle), 
abgeändert wird. 

Blmdesgesetz vom 13. Juni 1962, BGBl. Nr. 175, 
mit dem das Opferfürsorgegesetz abgeändert und 
ergänzt wird (14. Opferfürsorgegesetz-Novelle). 

Bundesgesetz vom 11. Juli 1962, BGBl. Nr. 218, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
und das Opferfürsorgegesetz abgeändert werden. 

Bundesgesetz vom 23. Oktober 1963, BGBl. Nr. 255, 
mit dem das Opferfürsorgegesetz neuerlich abge­
ändert wird (15. Opferfürsorgegesetz-Novelle). 

Bundesgesetz vom 12. Dezember 1963, BGBl. 
Nr. 323, mit dem das Opferfürsorgegesetz neuerlich 
abgeändert und ergänzt wird (16. Opferfürsorge­
gesetz-Novelle). 

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1964, BGBl. 
Nr. 307, mit dem das Opferfürsorgegesetz neuerlich 
abgeändert und ergänzt wird (17. Opferfürsorge­
gesetz-Novelle). 

Bundesgesetz vom 7. April 1965, BGBl. Nr. 83, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
und das Opferfürsorgegesetz abgeändert werden. 

Bundesgesetz vom 15. Dezember 1966, BGBl. Nr. 8{ 
1967, mit dem das Opferfürsorgegesetz neuerlich 
abgeändert wird (18. Novelle zum Opferfürsorge­
gesetz). 

Bundesgesetz vom 1. Juli 1967, BGBl. Nr. 259, 
mit dem das Opferfürsorgegesetz neuerlich ab­
geändert und ergänzt wird (19. Opferfürsorge­
gesetz-Novelle) . 

Bundesgesetz vom 22. Mai 1969, BGBl. Nr. 205, 
mit dem das Opferfürsorgegesetz neuerlich ab­
geändert und ergänzt wird (20. Opferfürsorge­
gesetz-Novelle). 

Bundesgesetz vom 11. November 1970, BGBl. 
Nr. 352, mit dem das Opferfürsorgegesetz neuer­
lich abgeändert und ergänzt wird (21. Opfer­
fürsorgegesetz-N ovelle). 

Bundesgesetz vom 26. April 1972, BGBl. Nr. 164, 
mit dem das Opferfürsorgegesetz geändert wird 
(22. OpfeI'fürsorgegesetz-Novelle). 

Verordnung des Bundesministers für oziale Ver­
waltung yom 16. September 1971 , BGBl. Nr. 385, 
über die Anpassung von Versorgungsleistungen 
in der Opferfürsorge für das Kalenderjahr 1972. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Ver­
waltung vom 27. September 1972, BGBl. NI'. 385, 
über die Anpassung von Versorgungsleistungen 
in der Opferfürsorge für das Kalenderjahr 1973. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Ver­
waltung vom 19. Jänner 1974, BGBl. Nr. 68, 
über die Anpassung von Versorgungsleistungen in 
der Opferfürsorge für das Kalenderjahr 1974. 

D. Invalideneinstellung 

Bundesgesetz vom 11. Dezember 1969, BGBl. Nr. 22{ 
1970, über die Einstellung und Beschäftigung 
Invalider (Invalideneinstellungsgesetz 1969). 

Bundesgesetz vom 20. Juni 1973, BGBl. Nr. 329, 
mit dem das Invalideneinstellungsgesetz 1969 ge­
ändert wird (1. Novelle zum IEinstG). 

Bundesgesetz vom 26. Juni 1974, BGBl. Nr. 399, 
über die Fortzahlung des Entgelts bei Arbeits­
verhinderung durch Krankheit (Unglücksfall), 
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit (Entgeltfort­
zahlungsgesetz - EFZG), Artikel V. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Ver­
waltung vom 22. September 1971 , BGBI. Nr. 394{ 
1971 , über die Änderung der Pfiichtzahl nach 
dem Invalideneinstellungsgesetz 1969 für die Be­
triebe der österreichischen Fleischwarenindustrie. 

E. K1einrentnerfürsorge 

Bundesgesetz vom 18. Juli 1929, BGBl. Nr. 251, 
über die Errichtung eines Fonds zur Gewährung 
von Unterhaltsrenten an Kleinrentner (Klein­
rentnergesetz). 

Bundesgesetz vom 11 . Juli 1930, BGBl. Nr. 239, 
womit das Kleinrentnergesetz abgeändert und 
ergänzt wird (Novelle zum Kleinrentnergesetz). 
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Gesetz über die Abänderung des Kleinrentner­
gesetzes, BGBL Nr. 251/1929, GBL f. d. L. Ö. 
Nr. 181 /1939 (kundgemacht am 17. Feber 1939). 

Bundesgesetz vom 12. Mai 1955, BGBL Nr. 90, 
betreffend Abänderung und Ergänzung des Klein­
rentnergesetzes. 

Bundesgesetz vom 26. November 1959, BGBL 
Nr. 266, mit dem das Bundesgesetz vom 12. Mai 
1955, BGBI. r. 90, betreffend Abänderung und 
Ergänzung des Kleinrentnergesetzes neuerlich 
abgeändert und ergänzt wird. 

Bundesgesetz vom 11. Juli 1962, BGBI. Nr. 217 , 
betreffend die Gewährung von Sonderzahlungen 
an Kleinrentner (Kleinrentnergesetznovelle 1962) . 

Bundesgesetz vom 15. Dezember 1966, BGBI. NI'. 10/ 
1967, mit dem das Bundesge etz betreffend Ab­
änderung und Ergänzung des Kleinrentnergesetzes 
neuerlich abgeändert wird. 

Bundesgesetz vom 15. Dezember 1967, BGBL NI'. 11/ 
1968, mit dem da Bundesgesetz b t reffend Ab­
änderung und Ergänzung des Kleinrentnerge etzes 
neuerlich abgeändert wird. 

Bunde gesetz vom 25. Juni 1969, BGBI. r. 239, 
mit dem das Bundesge etz betreffend Abänderung 
und Ergänzung des Kleinrentnergesetze neu r­
lich abgeändert wird. 

Bundesgesetz vom 11. November 1970, BGBI. 
NI'. 351 , mit dem das Bundesgesetz betreffend 
Abänderung und Ergänzung des Kleinrentner­
gesetzes geändert wird. 

Bunde ge etz vom 15. Dezember 1971 , BGBI. 
Nr. 472, mit dem das Bunde gesetz b tmffend 
Abänderung und Ergänzung des Kleinrentner­
gesetze geändert wi rd . 

Bundesge etz vom 16. Dezember 1972, BGBL Nr. 2 / 
1973, mit dem das Bundesgesetz betreffend 
Abänderung und Ergänzung des Kleinrentner­
gesetzes geändert wird. 

Bundesgesetz vom 20. Juni 1973, BGBL NI'. 326, 
mit dem das Bundesgesetz betreffend Ab­
änderung und Ergänzung des Kleinrentner­
gesetzes geändert wird. 

Verordnung vom 31. August 1929, BGBI. Nr. 294, 
zur Durchführung des § 9 des Bundesge etzes 
vom 18. Juli 1929, BGBL l" . 251 (1. Durch­
führungsverordnung zum K leinrentnergesetz). 

Verordnung vom 16. Juli 1930, BGBI. NI'. 242, 
über das Ausmaß der Unterhaltsrenten nach dem 
Kleinrentnergesetz (H. Durchführungsverordnung 
zum Kleinren t nergesetz). 

Verordnung vom 27. August 1930, BGBL NI". 271, 
betreffend die Geschäftsordnung der K ommis ion 
des Kleinrentnerfond (IH . Durchführung ver­
ordnung zum Kleinrentnerge etz) . 

Verordnung vom 15. Dezember 1933, BGBL J r . 565, 
betreffend die Abänd rung de § 7 Ab . 3 de 
K1eimentnerge etze vom 18. Juli 1929, BGBL 
NI'. 251. 
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Verordnung vom 19. Dezember 1933, BGBL Nr. 577 , 
zur Durchführung des § 2 Abs. 1 der Verordnung 
der Bundesregierung vom 15. Dezember 1933, 
BGBL NI'. 565 (IV. Durchführungsverordnung 
zum K lei nren tnergesetz). 

Verordnung vom 21. März 1962, BGBL Nr. 90, 
über die Einbeziehung weiterer Gruppen von 
P ersonen in die Krankenversicherung. 

Verordnung vom 8. Juli 1964, BGBL Nr. 172, 
mit der die Verordnung über die Einbeziehung 
weiterer Gruppen von P ersonen in die Kranken ­
versicherung abgeändert wird. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Ver­
waltung vom 28 . November 1969, BGBI. Nr. 420, 
über die Durchführung der Krankenversicherung 
für die gemäß § 9 ASVG in die Krankenver­
sicherung einbezogenen P ersonen . 

Erlaß des R eichsarbeitsministers vom 13. August 
1942, ZI. II b Nr. 4415/42, betreffend den Aus­
gleich von H ärten bei der Durchführung des 
österreichi chen Kleinrentnergesetzes, BGBI. 
Nr. 251 /1929. 

Erlaß des Reichsarbeitsministers vom 5. Juni 1943, 
ZI. H b-1052/43, betreffend die Auflösung des 
Klei n ren t nerfonds. 

F. Mutterschafts- , Säuglings- und Jugendfürsorge 

Bunde gesetz vom 9. April 1954, BGBL Nr. 99, 
womit Grundsätze über die Mutterschafts-, Säug­
ling - und Jugendfürsorge aufgestellt und un­
mi ttel bar anzuwendende Vorschriften über die 
Jugendwohlfahrt erla sen werden (Jugendwohl­
fahrtsgesetz - JWG). 

G. Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen 

Bundesgesetz vom 9. Juli 1972, BGBI. .r r . 288, 
über die Gewährung von Hilfeleistungen an 
Opfer von Verbrechen. 

Bundesgesetz vom 20. Juni 1973 , BGBL Nr. 330, 
mit dem das Bundesgesetz über die Gewährung 
von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen 
geändert wird (1. Novelle zum VOG). 

Arbeitsrecht 

1. Arbeitsvertragsrecht 

a) Allgemeine Grundlage 

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, 26. Haupt­
t ück; in der Fassung der IH. Teilnovelle, RGBL 

NI'. 69/1916, und des Bundesgesetzes BGBL 
J r . 15 /1947 . 

b) Spezialgesetze 

1. Haupt tück der Gewerbeordnung vom 20. De­
zember 1859, RGBl. Nr. 227 (gemäß § 377 Z. 47 
GewO 1973 im wesentlichen aufrechterhalten) . 
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Bundesgesetz vom 11. Mai 1921, BGBL Nr. 292, 
über den Dienstvertrag der Privatangestellten 
(Angestelltengesetz) , in der Fassung der Bundes­
gesetze BGBL Nr . 229/1937, 174/1946, 159/1947, 
108/1958, 253/1959, 292/1971 und 317/1971. 

Bundesgesetz vom 26. September 1923, BGBL 
Nr. 538, über den Dienstvertrag der Angestellten 
in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Guts­
angestelltengesetz), in der Fassung des Bundes­
gesetzes NI'. 229/1937, der Verordnung DRGBI. I 
S. 1999 und der Bundesgesetze BGBL NI'. 174/1946, 
159/1947, 183/1947, 108/1958,253/1959, 117/1960, 
293/1971- und 317/1971. 

Gesetz vom 11. Feber 1920, StGBl. NI' . 88, über die 
Rechtsverhältnisse der J ournalisten (J ournalisten­
gesetz) , in der Fassung der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 295/1921 , 158/1955 und 108/1958. 

Bundesgesetz vom 13. Juli 1922, BGBL Nr. 441 , 
über den Bühnendienstvertrag (Schauspielerge­
setz), in der Fassung der Bundesgesetze BGBL 
NI'. 108/1958 und 462/1969. 

Bundesgesetz vom 2. J uni 1948, BGBl. Nr . 140, 
betreffend die Grundsätze für die Regelung des 
Arbeitsrechtes in der Land- und Forstwirtschaft 
(Landarbeitsgesetz) , in der Fassung der Bundes­
gesetze BGBL Nr. 279/1957, 92/1959, 241 /1960, 
97/1961 , 10/1962, 194/1964, 238/1965, 265/1967, 
283/1968, 463/1969, 239/1971 , 318/1971, 333/1971 , 
457/1974 und 782/1974 und die auf Grund des 
Landarbeitsgesetzes erlassenen Landarbeitsord­
nungen . 

Bundesgesetz vom 20. Dezember 1928, BGBL 
Nr. 359, über die Regelung des Dienstverhältnisses 
der Privatkraftwagenführer (Privat -Kraftwagen­
führergesetz) , in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL NI'. 174/1946, 50/1948, 313/1964 und 317/ 
1971. 

Bundesgesetz vom 14 . .Tuli 1937, BGBL Nr. 229, 
betreffend K autionen , Darlehen und Geschäfts­
einlagen von Dienstnehmern (Kautionsschutz­
gesetz) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 50/1948. 

Bundesgesetz vom 23. Juli 1962, BGBl. Nr. 235, 
über die Regelung des Dienstverhältnisses der 
Hausgehilfen und Hausangestellten (Hausgehilfen­
und H ausangestelltengesetz) , in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBL Nr . 104/1965, 94/1969, 
462/1969, 317/1971 und 471 /1971. 

Verordnung vom 24. Juli 1963, BGBl. NI'. 227, 
mit der die Geschäftsführung der Kommissionen 
nach § 24 des Hausgehilfen- und Hausangestellten­
gesetzes geregelt wird (Hausgehilfenkommissions­
Geschäftsordnung - HGK-Geo. ). 

Bundesgesetz vom 11 . Dezember 1969, BGBl. 
Nr. 16/1970, über den Dienstvertrag der Haus­
besorger (Hausbesorgergesetz) in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 314/1971 und 317/ 
1971. 

c) Urlaub 
Arbeiterurlaubsgesetz 1959, BGBl. NI'. 24, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 317/ 
1971. 

Bauarbeiter-Urlaubsgesetz 1972, BGBL NI'. 414. 

Verordnung vom 25. November 1974, BGBI. NI'. 738, 
betreffend Festsetzung des Zuschlages zum Lohn 
gemäß § 21 Bauarbeiter-Urlaubsgesetz. 

Bundesgesetz vom 13. Mai 1964, BGBl. NI'. 108, 
betreffend Erkrankung während des Urlaubes. 

Bundesgesetz vom 13. Juli 1971 , BGBl. Nr. 317, 
mit dem Urlaubsvorschriften geändert werden. 

d) Entgeltfortzahlung 

Bundesgesetz vom 26. J uni 1974, BGBl. NI'. 399, 
über die Fortzahlung des Entgelts bei Arbeits­
verhinderung durch Krankheit (Unglücksfall) , 
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit (Entgeltfort ­
zahlungsgesetz - EFZG). 

e) Wohnungsbeihilfen 

Bundesgesetz vom 21. September 1951 , BGBl. 
Nr. 229, über Wohnungsbeihilfen , in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBl. NI'. 163/1956, 90/1960, 
305/1960, 120/1961 , 320/1961 , 7/1970, 28/1970, 
414/1970, 313/1971 , 475/1971 , 27/1973, 795/1974. 

2. Arb eitnehm e r schutz 

a ) Arbeitszeit 

Bundesgesetz vom 11. Dezember 1969, BGBl. 
NI'. 461 , über die R egelung der Arbeitszeit (Arbeits­
zeitgesetz), in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. NI'. 238/1971 , 2/1975. 

Bundesgesetz vom 31. März 1955, BGBl. Nr. 69, 
über die Regelung der Arbeit in Betrieben , in 
denen Backwaren erzeugt werden (Bäckerei­
arbeitergesetz) , in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBl. Nr. 116/1960. 

Bundesgesetz vom 9. Juli 1958, BGBl. Nr. 156, 
über den Ladenschluß an Werktagen (Laden­
schlußgesetz) , in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 203/1964. 

Bundesgesetz vom 25. Juni 1969, BGBl. Nr. 237, 
über die Nachtarbeit der Frauen in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 235/1972. 

b) Heimarbeit 

Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. NI'. 105/1961, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. NI'. 317/1971. 

Verordnung vom 4. Juli 1969, BGBl. Nr. 264, be­
t reffend die Errichtung von H eimarbeitskommis­
sionen. 

Verordnung vom 9. Juni 1954, BGBl. Nr. 136, 
über die Anzeige bei erstmaliger Vergebung der 
H eimarbeit, über die Verzeichnisse der mit Heim­
arbeit beschäftigten Personen und über die Ab­
rechnungsbücher, in der Fassung der Verordnung 
BGBl. Nr. 30/1961. 
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Verordnung vom 24. August 1954, BGBl. Nr. 223, 
betreffend eine Rahmengeschäftsordnung für die 
H eimarbeitskommissionen und deren Entgeltbe­
rechn ungsa ussch üsse (Hei mar bei tskommissions­
Rahmengeschäftsordnung), in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr . 92/1959 und der Ver­
ordnung BGBl. Nr. 176/1960. 

c) Kinder- und Jugendschutz 

Bundesgesetz vom 1. Juli 1948, BGBl. Nr. 146, 
über die Beschäftigung von Kindern und Jugend­
lichen , in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 45/1952, der Verordnung BGBl. Nr. 258/1954 
und der Bundesgesetze BGBl. Nr. 70/1955, 113/ 
1962, 103/1969, 462/1969, 470/1971 und 331 /1973. 

Bundesgesetz, betreffend die Grundsätze für die 
Regelung der Kinderarbeit in der Land- und 
Forstwirt chaft, BGBl. Nr . 297/1935. 

d ) Mutterschutz 

Bundesgesetz vom 13. März 1957, BGBl. Nr . 76, 
über den Mutterschutz (Mutterschutzge etz) , in 
der F assung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 92/1959, 
240/1960, 68/1961 , 9/1962, 199/1963, 281/1968, 
462/1969, 178/1974 und 459/1974. 

e) Sonn- und Feiertagsruhe 

Gesetz vom 16. J änner 1895, RGBl. Nr. 21, betref­
fend die Sonn- und Feiertagsruhe in Gewerbebe­
trieben , in der Fassung der Gesetze RGBl. Nr . 125/ 
1905 und StGBl. Nr. 282/1919 owie der Bundes­
gesetze BGBl. II Nr . 421/1934, BGBl. Nr. 548/1935, 
194/1947 und 156/1958. 

Verordnung vom 24. April 1895, R GBl. Nr . 58, 
womit die gewerbliche Arbeit an Sonntagen bei 
einzelnen K ategorien von Gewerben gestat tet 
wird, in der Fassung der Verordnungen RGBl. 
Nr. 186/1912 und 208/1913 und BGBl. Nr. 98/1924, 
44/1926, 403/1935, 273/1959 und 369/1967. 

Gesetz vom 15. Mai 1919, St GBl. Nr. 282, über die 
Mindestruhezeit, den Ladenschluß und die Sonn­
tagsruhe in Handelsgewerben und anderen Be­
t rieben . 

Verordnung vom 30. Juni 1911 , R GBl. Nr. 129, 
über die Einhaltung der Sonn- und Feiertags­
ruhe in K anzleien der Rechtsanwälte und Not are, 
in der Fassung des Gesetzes StGBl. Nr. 95/1919 
und der Vollzugsanweisung StGBl. Nr. 124/1920. 

Vollzugsanweisung vom 24. Juni 1919, StGBl. 
Nr. 326, über die Sonntagsruhe in den Kanzleien 
der Patentanwälte. 

Feiertagsruhegesetz 1957, BGBl. Nr. 153, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr . 264/1967. 

Verordnung vom 29. Oktober 1945, StG.Bl. Nr . 212, 
über die Lohnzahlung an Feiertagen . 

Verordnung vom 6. April 1933, BGBl. Nr. 166, be­
t reffend Bewilligung von Ausnahmen von der 
Feiertagsruhe für den Bergbau. 
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Verordnung vom 26. Juni 1933, BGBl. Nr. 261 r 

betreffend Ausnahmen von der Arbeitsruhe an 
Feiertagen (Ruhe- und Festtagen) . 

Verordnung vom 28. Juni 1933, BGBl. Nr. 262, 
betreffend Ausnahmen von der Arbeitsruhe an 
Feiertagen (Ruhe- und Festtagen ), in der Fassung. 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 455/1937. 

f ) Arbeitsplatzsicherung 
Bundesge etz vom 18. Juli 1956, BGBl. Nr. 154, 

über die Sicherung des Arbeitsplatzes der zum 
Präsenzdienst einberufenen Dienstnehmer (Ar­
bei tsplatz -Sicherungsgesetz ). 

3. Arb e i tsve rfass un gs r e cht 
Gesetz vom 7. April 1870, RGBl. Nr. 43, wodurch. 

unter Aufhebung der §§ 479, 480 und 481 des 
Allgemeinen St rafgesetzes in betreff der Verab­
redungen von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern 
zur Erzwingung von Arbeitsbedingungen , und von 
Gewerbsleu ten zur Erhöhung des Preises einer Ware 
zum Nachteile des Publikums besondere Bestim­
mungen erlassen werden (Koalit ionsgesetz) . 

Bundesgesetz vom 5. April 1930, BGBl. Nr. 113, 
zum chutz der Arbeits- und der Versammlungs­
freiheit (Antiterrorgesetz), in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 196/1954. 

Bundesge etz vom 19. Mai 1954, BGBl. Nr. 105, 
über die K ammern für Arbeiter und Angestellte 
und den Österreichischen Arbeiterkammerta~ 
(Arbeiterkammergesetz - AKG) , in der Fassung 
der Kundmachung BGBl. Nr. 239/1954 und der 
Bundesgesetze BGBl. Nr. 89/1960, 236/1965, 
25/1969, 5/1971 und 380/1973. 

Verordnung vom 28. März 1969, BGBl. Nr. 119, 
über die Durchführung der Wahl der Vollversamm­
lung der einzelnen K ammern für Arbeiter und An­
gestellte (Arbeiterkammer-Wahlordnung) in der 
Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 616/1973. 

Verordnung vom 13. Juni 1947, BGBl. Nr. 138, 
über die Standorte und Sprengel der Einigungs­
ämter in der Fassung der Verordnungen BGBl. 
Nr. 230/1947, 274/1949 und 227/1954. 

Bundesgesetz vom 14. Dezember 1973, BGBl. 
Nr. 22/1974, betreffend die Arbeitsverfassung 
(Arbeitsverfassungsgesetz ). 

Verordnung vom 22. Mai 1974, BGBl. Nr. 319, über 
die Vorbereitung und Durchführung der Wahl zum 
Betriebsrat , Zentralbetriebsrat und Jugendver­
trauensrat sowie über die Bestellung und Tätig­
keit von Wahlkommissionen und Wahlzeugen 
(Betriebsrats-Wahlordnung 1974 - BRWO 1974). 

Verordnung vom 17. Juni 1974, BGBl. Nr. 343, 
über die Entsendung von Arbeitnehmervertretern 
in den Aufsichtsrat. 

Verordnung vom 24. Juni 1974, BGBl. Nr. 355, 
über die Geschäftsführung der Betriebs(Gruppen -, 
Betriebshaupt -)versammlung, des Betriebsrates, 
des Betriebsausschusses, der Betriebsräteversamm­
lung, des Zent ralbetriebsrates, der Jugendver­
sammlung und des Jugendvertrauensrates (Be 
t riebsrats-Geschäftsordnung 1974 - BRGO). 
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Verordnung vom 24. Juni 1974, BGBI. Nr. 354, 
mit der die Geschäftsführung der Einigungs­
ämter , des Obereinigungsamtes und der Schlich­
tungsstellen geregelt wird (EA-GeO 1974). 

Verordnung vom 1. August 1974, BGBI. Nr. 524, 
über die Einhebung der Betriebsrats(Zentralbe­
triebsrats)umlage, über die Errichtung; Verschmel­
zung, Trennung, Auflösung und Verwaltung des 
Betriebsrats (Zentralbetriebsrats)fonds, über die 
Revision seiner Gebarung und die R echte und 
Pflichten der R evisionsorgane sowie über die 
Wahl der Rechnungsprüfer und ihre Geschäfts­
führung (Betriebsratsfonds-Verordnung 1974). 

Verordnung vom 14. Juni 1974, BGBI. Nr. 356, 
über die Staatliche Wirtschaftskommission beim 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie. 

Verordnung vom 18. Juni 1974, BGBI. Nr. 357, 
über die Staatliche Wirtschaftskommission beim 
Bundesministerium für Verkehr. 

Verordnung vom 25. Juni 1974, BGBI. Nr. 358, 
über die Staatliche Wirtschaftskommission beim 
Bundeskanzleramt. 

Bundesgesetz vom 12. Juli 1974, BGBI. Nr. 458, 
betreffend die Mitwirkung von Arbeitnehmerver­
tretern im Aufsichtsrat der " Österreichische 
Elektrizitätswir tschafts-Aktiengesellschaft" (Ver­
bundgesellschaft ). 

Vorschriften über die Arbeitsinspektion, den 
technischen und arbeitshygienischen Arbeit­
nehmerschutz sowie über den Verwendungs-

schutz 

A. Arbeitsinspektion 

Bundesgesetz vom 5. Feber 1974, BGBI. Nr. 143, 
über die Arbeitsinspekt ion (Arbeitsinspektions­
gesetz 1974 - ArbIG 1974). 

Verordnung vom 18. März 1950, BGBI. Nr. 80, über 
die Aufsichtsbezirke der Arbeitsinspekt ion , in der 
Fassung der Verordnungen vom 15. März 1954, 
BGBl. Nr. 56, vom 16. November 1954, BGBI. 
Nr. 256, vom 12. Mai 1956, BGBL Nr. 107, und 
vom 18. Dezember 1970, BGBL Nr. 422. 

Bundesgesetz vom 20. Mai 1952, BGBI. Nr. 99, über 
die Verkehrs-Arbeitsinspektion (Verkehrs-Arbeits­
inspektionsgesetz - Verkehrs-ArbIG), in der Fas­
sung der Bundesgesetze vom 13. März 1957, 
BGBl. Nr. 80, und vom 30. Mai 1972, BGBL 
Nr. 234. 

Bundesgesetz vom 10. März 1954, BGBL Nr. 73, über 
das Bergwesen (Berggesetz) , in der Fassung der 
Bundesgesetze vom 12. April 1967, BGBl. Nr. 162, 
und vom 22. Jänner 1969, BGBL Nr. 67, sowie der 
Kundmachung vom 20. Mai 1968, BGBl. Nr. 185. 

Bundesgesetz vom 2. Juni 1948, BGBl. Nr . 140, be­
t reffend die Grundsätze für die Regelung des 
Arbeitsrechtes in der Land- und Forstwirtschaft 

(Landarbeitsgeset z) , in der Fassung der Bundes­
gesetze BGBI. Nr. 279/1957, 241 /1960, 97/1961 , 
194/1964, 238/1965, 265/1967, 283/1968, 463/1969, 
239/1971 , 318/1971 , 333/1971,457/1974 und 782/ 
1974 sowie der hiezu erlassenen Landarbeitsord­
nungen. 

Bundesverfassungsgesetz vom 2. Juni 1948, BGBI. 
Nr. 139, betreffend die Zuständigkeit des Bundes 
auf dem Gebiete des Arbeiterrechtes sowie des 
Arbeiter- und Angestelltenschutzes und der Be­
rufsvertretung. 

Bundesgesetz vom 10. Juli 1963, BGBI. Nr. 204, 
über militärische Sperrgebiete. 

B. Technischer und arbeitshygienischer Arbeit­
nehmerschutz 

Anstreicher- , Lackierer- und Malerarbeiten 
Verordnung vom 8. März 1923, BGBl. Nr. 186, 
womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und 
der Gesundheit der in gewerblichen Betrieben mit 
Anstreicher-, Lackierer- und Malerarbeiten beschäf­
tigten Personen erlassen werden, in der Fassung 
der Verordnung vom 14. Dezember 1973, BGBl. 
Nr. 39/1974. 

Arbeitnehmerschutzgesetz 
Bundesgesetz vom 30. Mai 1972, BGBl. Nr. 234, 
über den Schutz des Lebens, der Gesundheit und 
der Sittlichkeit der Arbeitnehmer (Arbeitnehmer­
schutzgesetz), in der Fassung des Bundesgesetzes 
vom 5. Feber 1974, BGBI. Nr. 144. 

Durchführungsvorschriften zum Arbeitnehmer­
schutzgesetz . 
Verordnung vom 9. Feber 1973, BGBl. Nr. 82 , 
über die Geschäftsordnung der Arbeitnehmer­
schutzkommission. 
Verordnung vom 30. April 1973, BGBl. Nr. 253, 
über Einrichtungen in den Betrieben für die 
Durchführung des Arbeitnehmerschutzes. 

Verordnung vom 25. Juli 1973, BGBl. Nr. 501 , 
über den Schutz des Lebens und der Gesundheit 
der Arbeitnehmer bei Arbeiten in Druckluft sowie 
bei Taucherarbeiten (Druckluft- und Taucherar­
beiten-Verordnung). 
Verordnung vom 25. Juli 1973, BGBl. Nr. 502, 
über die Verbindlicherklärung einer ÖNORM für 
Sicherheit sgürtel und Zubehör. 

Verordnung vom 14. Dezember 1973, BGBl. 
Nr. 39/1974, über die gesundheit liche Eignung von 
Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten. 

Arbeitnehmerschutzkommission 
Verordnung vom 9. Feber 1973, BGBl. Nr. 82, 
über die Geschäftsordnung der Arbeitnehmer­
schutzkommission. 

Arbeitsstoffe, gesundheitsschädliche oder feuerge­
fährliche 

Gesetz vom 25. März 1939, GBIÖ. Nr. 419, über 
gesundheitsschädliche und feuergefährliche Ar­
beitsstoffe. 
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Arsen 
Verordnung vom 30. Jänner 194-5, deutsches 
RGBL I S. 31, über das Verbot der Verwendung 
von Arsen und arsenhaitigen Stoffen in Reini­
gungsmitteln. 

Aufzüge 
Verordnung vom 15. Juni 1943 RMinBI. S. 46, 
über die Einrichtung und den Betrieb von Auf­
zügen . 

Azetyl n 
Verordnung vom 20. Dezember 1950, BGBL Nr. 75/ 
1951 , über die gewerbsmäßige Lagerung und Zer­
kleinerung von Karbid und über die Erzeugung und 
Verwendung von Azetylen (Azetylenverordnung), 
in der Fassung der Gewerbeordnung 1973, BGBL 
Nr. 50/1974, und der Kundmachung vom 7. März 
1958, BGBL Nr. 70. 

Bauarbeiten 
Verordnung vom 10. November 1954, BGBL 
Nr. 267, über Vorschriften zum Schutze des Lebens 
und der Gesundheit von Dienstnehmern bei Aus­
führung von Bauarbeiten, Bauneben- und Bau­
hilfsarbeiten , in der Fassung der Verordnungen 
vom 25. Juli 1973, BGBL Nr. 501, und vom 
14. Dezember 1973, BGBL Nr. 39/1974. 

Benzol 
Verordnung vom 28. März 1934, BGBL I Nr. 205, 
über den Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer in gewerblichen Betrieben , in denen 
Benzol, Toluol , Xylol, Trichloräthylen , Tetrachlor­
äthan , Tetrachlorkohlenstoff oder Schwefelkohlen­
stoff erzeugt oder verwendet wird (Benzolverord­
nung) , in der Fassung der Verordnung vom 14. De­
zember 1973, BGBL Nr. 39/1974. 

Bestimmte Arbeiten 
Verordnung vom 3. Dezember 1956, BGBL Nr. 259, 
womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und 
der Gesundheit von Dienstnehmern bei Ausfüh­
rung bestimmter Arbeiten erlassen werden , in 
der Fassung der Verordnung vom 1. Dezember 
1970, BGBL Nr. 382, des Bunde gesetze vom 30. 
Mai 1972, BGBL r. 234 und der Verordnung 
vom 14. Dezember 1973, BGBL Nr. 39/1974. 

Blei- und Zinkhütten 
Verordnung vom 8. März 1923, BGBL Nr. 183, 
womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und 
der Gesundheit der in den der Gewerbeordnung 
unterliegenden Blei- und Zinkhütten und Zink­
weißfabriken beschäftigten P ersonen erlassen wer­
den, in der Fassung der Verordnung vom 14. De­
zember 1973, BGBL Nr. 39/1974. 

Bleiwarenerzeugung 
Verordnung vom 8. März 1923, BGBL Nr. 184, 
womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und 
der Gesundheit der in gewerbliohen Betrieben zur 
Erzeugung von Bleiverbindungen, Bleilegierungen 
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und Bleiwaren beschäftigten Personen erlassen 
werden, in der Fassung der Verordnung vom 
14. Dezember 1973, BGBL Nr. 39/1974. 

Bolzensetzgeräte 
Verordnung vom 12. November 1962, BGBI. 
Ir . 305, über die VerbindlicherkJärung einer 

ÖNorm für Bolzensetzgeräte. 

Brennbare Flüs igkeiten ; Mineralöl 
Verordnung vom 7. Feber 1930, BGBL Nr. 49, 
betreffend grundsätzliche Bestimmungen über die 
Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in gewerb­
lichen Betriebsanlagen , in der Fassung der Ver­
ordnung vom 30. März 1966, BGBL Nr. 52. 
Verordnung vom 23. Jänner 1901, RGBL Nr. 12, 
betreffend den Verkehr mit Mineralö)en, in der 
Fassung der Verordnung vom 24. August 1912, 
RGBL Nr. 179. 

Buchdruckereiar bei ten 
Verordnung vom 8. März 1923, BGBL Nr. 185, 
womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und 
der Gesundheit der in gewerblichen Betrieben mit 
Buch- und Steindruckerei- sowie Schriftgießerei­
arbeiten beschäftigten P ersonen erlassen werden, 
in der Fassung der Verordnung vom 14. Dezem­
ber 1973, BGBL Nr. 39/1974. 

Dampfkessel 
Artikel 48 des Bundesgesetzes vom 21. Juli 1925, 
BGBL Nr. 277, über die Vereinfachung der Ver­
waltungsge etze und onstige Maßnahmen zur 
Entlastung der Verwaltungsbehörden (Verwal­
tungsentlastungsgesetz - V. E. G.), in der Fas­
sung d s Bundesgesetzes vom 21. Jänner 1948, 
BGBL Nr. 55. Bundesgesetz vom 21. Jänner 1948, 
BGBL Nr. 55, über die Aufhebung von Rechts­
vorschriften des Deutschen Reiches auf dem Ge­
biete des Dampfkesselwesens. 
Verordnung vom 17. April 1948, BGBL Nr. 83, 
betreffend Dampfkessel, Dampfgefäße, Druckbe­
hälter und Wärmekraftmaschinen (Dampfkessel­
verordnung - DKV), in der Fassung der Verord­
nungen vom 2. April 1957, BGBI. Nr. 94, vom 
18. Mai 1967, BGBI. Nr. 187, vom 23. September 
1972, BGBL Nr. 396, und vom 7. Mai 1974, BGBL 
Nr.383. 
Verordnung vom 29. September 1949, BGBL 
Nr. 264, betreffend Werkstoff- und Bauvorschriften 
für die H erstellung von Dampfkesseln (W. B. V.), 
in der Fassung der Verordnung vom 24. Septem­
ber 1973, BGBL Nr. 524, und der Kundmachung 
(Druckfehler berichtigung) vom 5. April 1950, 
BGBL Nr. 103. 

Dienstnehmerschutzverordnung, Allgemeine 
Verordnung vom 10. November 1951, BGBL 
Nr. 265, über allgemeine Vorschriften zum Schutze 
de Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer 
(Allgemeine Dienstnehmerschutzverordnung), in 
der Fassung der Verordnungen vom 29. Dezem­
ber 1961, BGBL Nr. 32/1962, und vom 14. Dezem­
ber 1973, BGBL Nr. 39/1974, sowie der Kund­
machung vom 9. Feber 1965, BGBL Nr. 31. 
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Druckluft 
Verordnung vom 25. Juli 1973, BGBl. Nr. 501 , 
über den Schutz des Lebens und der Gesundheit 
der Arbeitnehmer bei Arbeiten in Druckluft so­
wie bei Taucherarbeiten (Druckluft- und Taucher­
arbeiten-Verordnung). 

Durchführung des Arbeitnehmerschutzes 
Verordnung vom 30. April 1973, BGBl. Nr. 253, 
über Einrichtungen in den Betrieben für die Durch­
führung des Arbeitnehmerschutzes. 

Eisen- und Stahlhütten 
Verordnung vom 31. März 1955, BGBl. Nr. 122, 
über den Schutz des Lebens und der Gesundheit 
von Dienstnehmern in Eisen- und Stahlhüttenbe­
trieben, in der Fassung der Verordnung vom 
14. Dezember 1973, BGBl. Nr. 39/1974. 

Elektrotechnik 
Bundesgesetz vom 17 . März 1965, BGBl. Nr. 57, 
über Sicherheit smaßnahmen, Normalisierung und 
Typisierung auf dem Gebiete der Elektrotechnik 
(Elektrotechnikgesetz ). 

Durchführungsvorschriften zum Elektrotechnikge­
setz . 

Verordnung vom 3. Mai 1965, BGBl. Nr. 141, über 
die Geschäftsführung und Organisation des Elek­
trotechnischen Beirates. 

Verordnung vom 22. März 1967, BGBl. Nr. 135, 
über die Sicherheit und den störungsfreien Betrieb 
elektrischer Betriebsmittel und Anlagen (2. Durch­
fühnmgsverordnung zum Elektrotechnikgesetz ), 
in der Fassung der Verordnungen vom 1. Juli 1969, 
BGBl. Nr. 263 (3. Durchführungsverordnung zum 
Elektrotechnikgesetz) , vom 12. Juli 1971, BGBl. 
Nr. 300 (4. Durchführungsverordnung zum Elek­
trotechnikgesetz) , und vom 1. F eber 1974, BGBl. 
Nr. 99 (5. Durchführungsverordnung zum Elek­
trotechnikgesetz) , sowie der Kundmachung (Druck­
fehlerberichtigung) vom 7. Oktober 1971, BGBl. 
Nr. 411. 

Verordnung vom 10. Jänner 1966, BGBl. Nr. 5, 
über die statistische Erfassung von P ersonenun­
fällen durch elektrischen Strom sowie durch Blitz­
schlag. 

Bundesgesetz vom 6. Feber 1968, BGBl. Nr. 70, 
über elektrische Leitungsanlagen, die sich auf 
zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken (Stark­
stromwegegesetz 1968) . 

Bundesgesetz vom 6. Feber 1968, BGBl. Nr. 71 , 
über elektrische Leitungsanlagen , die sich nicht 
auf zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken . 

Flüssiggas 
Verordnung vom 8. März 1971, BGBl. Nr. 139, 
über den Schutz der Nachbarschaft und der Dienst­
nehmer beim Betrieb von Anlagen , in denen 
Flüssiggas gelagert, abgefüllt oder verwendet 
wird (Flüssiggas-Verordnung) . 

Garagen, Einstellplätze 
Verordnung vom 18. November 1939, GBlÖ. 
Nr. 1447, über Garagen und Einstellplätze, in 
der Fassung des Erlasses vom 13. September 1944, 
RABI. 1944, Teil I S. 325. 

Gase 
Verordnung vom 18. Juli 1906, RGBl. Nr. 176, 
mit welcher Vorschriften für die H erstellung, Be­
nützung und Instandhaltung von Anlagen zur 
Verteilung und Verwendung brenn barer Gase erlas­
senwerden (Gasregulativ) , in der Fassung der Ver­
ordnungen BGBl. Nr. 63/1936 und BGBl. Nr. 236/ 
1936 sowie der Kundmachung BGBl. Nr. 75/ 
1936. 

Gesundheitliche Eignung 
Verordnung vom 14. Dezember 1973, BGBl. 
Nr. 39/1974, über die gesundheitliche Eignung von 
Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten . 

Gifte; Suchtgifte 
Kundmachung vom 18. September 1951 , BGBl. 
Nr. 235, über die Wiederverlautbarung des Ge­
setzes über den Verkehr und über die Gebarung 
mit Gift (Giftgesetz). 

Verordnung vom 20. Dezember 1928, BGBl. 
Nr. 362, über den Verkehr und die Gebarung mit 
Gift (Giftverordnung) , in der F assung der Verord­
nungen vom 3. Dezember 1934, BGBl. Ir Nr. 392, 
BGBl. Nr. 177/1935, vom 1. Dezember 1938, 
GBIÖ. Nr. 5/1939, vom 15. März 1954, BGBl. 
Nr. 54, vom 22. Juli 1958, BGBl. Nr. 211, und 
vom 16. September 1968, BGBl. NI'. 397 , sowie der 
Kundmachung BGBl. Nr. 306/1935. 

Kundmachung vom 18. September 1951 , BGBI. 
Nr. 234, über die Wiederverlautbarung des Bun­
desgesetzes über den Verkehr und die Gebarung 
mit Suchtgiften (Suchtgiftgesetz) , in der Fassung 
der Bundesgesetze vom 16. Juli 1952, BGBl. 
Nr. 160, vom 4. Juli 1963, BGBl. Nr. 175, und vom 
24. Juni 1971 , BGBl. Nr. 271. 

Verordnung vom 20. Dezember 1946, BGBl. Nr. 19/ 
1947, über den Verkehr und über die Gebarung 
mit Suchtgiften (Suchtgiftverordnung), in der 
Fassung der Verordnungen BGBl. Nr. 71 /1948, 
90/1951 , 122/1952, 234/1958, 128/1963, 256/1965, 
205/1966 und 379/1971. 

Glashütten 
Verordnung vom 23. Dezember 1938, GBIÖ. Nr. 57/ 
1939, über Glashütten , Glasschleifereien , Glas­
ätzereien, Glasmalereien, Glashafenfabriken und 
verwandte Betriebe (Glashüttenverordnung) , in 
der Fassung der Verordnungen vom 31. Juli 1939, 
GBIÖ. Nr. 1003, vom 13. September 1940, deut­
sches RGBl. I S. 1246, und vom 14. Dezember 1973, 
BGBl. Nr. 39/1974, sowie der Abänderung durch 
das Bundesgesetz vom 1. Juli 1948, BGBl. 
Nr. 146, über die Beschäftigung von Kindern und 
Jugendlichen, in geltender Fassung. 
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Kälteanlagen 
Verordnung vom 21. Juli 1969, BGBL Nr. 305, 
über den Schutz der Dienstnehmer und der Nach­
barschaft beim Betrieb von Kälteanlagen (Kälte­
anlagenverordnung) . 

Krane, Winden , Fla chenzüge 
Verordnung vom 19. November 1965, BGBL Nr.19/ 
1966, über die Verbindlicherklärung von ÖNormen 
für die Errichtung und Prüfung von Kranen, 
Winden und Flaschenzüg n owie für den Betrieb 
und die Wartung von Kranen. 

Magnesiumlegierungen 
Verordnung vom 6. Juni 1939, GBlÖ. Nr. 744, 
über Magnesiumlegierungen und Sicherheitsvor­
schriften für Magne iumlegierungen. 

Maschinenschutz 
Verordnung vom 19. Jänner 1961 , BGBL Nr. 43, 
über Maschinen , die nur mit chutzvorrichtungen 
in den inländischen Verkehr gebracht werden 
dürfen (Maschinen-Schutzvorrichtungsverord­
nung). 

Methanol 
Verordnung vom 6. Augu t 1942, deutsches RGBL I 
S. 498, über die Verwendung von Methanol in 
Lacken und Anstrich mitteln. 

Milzbrand 
Verordnung vom 1. August 1922, BGBL Nr. 588, 
womit Vorschriften zum Schutze de Lebens und 
der Gesundheit der Hilfsarbeiter gegen Milzbrand 
erlassen werden. 

Papierfabriken 
Verordmmg vom 25. September 1911, RGBL 
Nr. 199, mit welcher Vorschriften zum Schutze 
des Lebens und der Gesundheit der bei der Pa­
pierfabrikation beschäftigten Arbeiter erlassen 
werden. 

Schädlingsbekämpfung 
Verordnung zur Ausführung der Verordnung über 
die chädJingsbekämpfung mit hochgiftigen tof­
fen vom 25. März 1931, deutsches RGBl. I S. 83, 
in der Fassung der Verordnungen vom 29. Novem­
ber 1932, deutsches RGBL I S. 539, vom 6. Mai 
1936, deutsches RGBL I S. 444, und vom 6. April 
1943, deutsches RGBL I S. 179, sowie der Gewerbe­
ordnung 1973, BGBL Nr. 50/1974. 

Verordnung über die Verwendung von Phosphor­
wasserstoff zur Schädlingsbekämpfung vom 6. 
April 1936, deutsches RGBL I S. 360, in der Fas­
sung der Verordnung vom 15. August 1936, 
deutsches RGBL I S. 633. 

Verordnung über den Gebrauch von Äthylenoxyd 
zur Schädlingsbekämpfung vom 25. August 1938, 
deutsches RGBL I S. 105 ,in der Fassung der Ver­
ordnung vom 2. Feber 1941 , deutsches RGBL I 
S. 69. 
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Verordnung über den Gebrauch von Tritox (Tri­
chloracetonitril) zur Schädlingsbekämpfung vom 
2. Feber 1941 , deutsches RGBL I S. 72. 

Schleifkörper 
Verordnung vom 23. Jänner 1969, BGBL Nr. 81, 
über die Verbindlicherklärung von ÖNormen für­
Schleifkörper . 

Sicherheitsfilme 
Bundesgesetz vom 9. November 1966, BGBL 
Nr. 264, über den gewerbsmäßigen Verkehr mit 
Laufbildfilmen (Sicherheitsfilmgesetz). 

Verordnung vom 21. Dezember 1966, BGBL Nr. 34/ 
1967, über die Voraussetzungen der Anerken­
nung als Sicherheitsfilm, das Prüfungsverfahren 
und die K ennzeichnung von Laufbildsicherheits­
filmen (Sicherheitsfilmverordnung). 

icherheitsgürtel 
Verordnung vom 25. Juli 1973, BGBL Nr. 502, 
über die Verbindlicherklärung einer ÖNorm für 

icherheitsgürtel und Zubehör. 

oda wassererzeugung 
Verordnung vom 29. November 1910, RGBl. 
Nr. 212, mit welcher das Gewerbe der Sodawasser­
erzeugung an eine Konzession gebunden wird, in 
der Fas ung der Gewerbeordnung 1973, BGBL 

r. 50/1974 . 

prengwesen 
Verordnung vom 19. Mai 1899, RGBL Nr. 95, mit 
welcher Anordnungen betreffend den Verkehr mit 
sprengkräftigen Zündungen erlassen werden. 

Bundesgesetz über Schieß- und Sprengmittel 
(Schieß- und Sprengmittelgesetz) , BGBL NI'. 196/ 
1935, in der Fassung des Artikels I der Verordnung 
GBIÖ Nr. 483/1938, des Gesetze GBIÖ Jr . 227/ 
1939, der Verordnung vom 19. Jänner 1942, 
deutsches RGBL I S. 37, und der Bundesgesetze 
vom 30. Oktober 1959, BGBL NI'. 232, und vom 
20. März 1973, BGBL Nr. 169. 

Verordnung BGBL Nr. 203/1935 über die Anwen­
dung der Monopolsvorschriften auf Fälle der Verar­
beitung von Schieß- und Sprengmitteln und über 
die beschränkte Anwendung des Schieß- und 
Sprengmittelgesetzes auf Schieß- und Sprengmittel, 
die zu arzneilichen Zwecken bestimmt sind, in 
der Fassung des Artikels II der Verordnung GBlÖ. 
Nr.483/1938. 

Verordnung BGBL Nr. 204/1935 zur Durchfüh­
rung des 1. Hauptstückes des Schieß- und Spreng­
mittelgesetzes, BGBL r. 196/1935 (Schieß- und 
Sprengmittelmonopolsverordnung), in der Fassung 
der Artikel III und IV der Verordnung GBlÖ. 
Nr.483/1938. 

Verordnung vom 7. Dezember 1939, GBlÖ . 
Nr. 1448, über die Einführung von Vorschriften. 
über die Herstellung von Knallkorken. 
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Verordnung vom 7. Jänner 1954, BGBL Nr. 77, 
über den Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Dienstnehmer bei der Ausführung von Spreng­
arbeiten , in der Fassung der Verordnung vom 
12. März 1965, BGBL Nr. 77. 

Stein brüche 
Verordnung vom 25. Oktober 1955, BGBL Nr. 253, 
über den Schutz der Dienstnehmer und der Nach­
barschaft beim Betrieb von Steinbrüchen, Lehm-, 
Ton-, Sand- und Kiesgruben sowie bei Haldenab­
tragungen . 

Strahlenschutz 
Bundesgesetz vom 11. Juni 1969, BGBL Nr. 227, 
über Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der 
Gesundheit von Mensch en einschließlich ihrer 
Nachkommenschaft vor Schäden durch ionisie­
rende Strahlen (Strahlenschutzgesetz). 

Verordnung vom 12. Jänner 1972, BGBL Nr. 47, 
über Maßnahmen zum Schutz des Lebens oder der 
Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer 
Nachkommenschaft vor Schäden durch ionisie­
rende Strahlen (Strahlenschutzverordnung). 

Textilbetriebe 
Verordnung vom 5. September 1956, BGBL 
Nr. 194, über den Schutz des Lebens und der Ge­
sundheit von Dien tnehmern in Textilbetrieben. 

Thomasmehl 
Verordnung vom 9. November 1939, GBIÖ. 
Nr. 1436, zur Einführung der Vorschriften über 
Herstellung und Vertrieb von Thomasmehl , in der 
Fassung der Verordnung vom 14. Dezember 1973, 
BGBL Nr. 39/1974. 

Zelluloid 
Verordnung vom 15. Juli 1908, RGBL NI'. 163, 
betreffend den Verkehr mit Zelluloid , Zelluloid­
waren und Zelluloidabfällen , in der Fassung des 
§ 46 Z. 20 des Schieß- und Sprengmittelgesetzes, 
BGBL NI'. 196/1935, in geltender Fassung und 
der Gewerbeordnung 1973, BGBL Nr. 50/1974. 

Zuckerfabriken 
Verordnung vom 22. August 1911 , RGBL NI'. 172, 
womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und 
der Gesundheit der bei der Zuckerfabrikation be­
schäftigten Arbeiter getroffen werden. 

Zündwaren 
Verordnung vom 17. Jänner 1885, RGBL NI'. 8, 
durch welche zum Schutze der bei der Erzeugung 
von Phosphorzündwaren beschäftigten Personen 
bezüglich der in den Betriebsanlagen erforderli­
chen Einrichtungen und Vorkehrungen Anord­
nungen getroffen werden, in der Fassung des Bun­
desgesetzes vom 30. Mai 1972, BGBL NI'. 234. 

Gesetz vom 13. Juli 1909, RGBL NI'. 119, betreffend 
die Herstellung von Zündhölzchen und anderen 
Zündwaren. 

c. Verwendungsschutz 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 
Allgemeines bürgerliches Gesetz buch, vor allem 
Zweiter Teil , 17. und 26. Hauptstück, sowie Dritter 
Teil, 4. Hauptstück. . 

Angestellte (Journalisten, Privatangestellte, Schau­
spieler) 

Gesetz vom 11. Feber 1920, StGBl. NI'. 88, über 
die Rechtsverhältnisse der Journalisten (Journa­
listengesetz) , in der Fassung der Bundesgesetze 
vom 12. Mai 1921, BGBL NI'. 295, vom 20. Juli 
1955, BGBL NI'. 158, und vom 21. Mai 1958, BGBL 
NI'. 108. 

Bundesgesetz vom 11. Mai 1921 , BGBL NI'. 292, 
über den Dienstvertrag der Privatangestellten 
(Angestelltengesetz), in der Fassung der Bundes­
gesetze BGBL NI'. 229/1937, vom 25. Juli 1946, 
BGBL NI'. 174, vom 3. Juli 1947, BGBL NI'. 159, 
vom 21. Mai 1958, BGBL NI'. 108, vom 18. No­
vember 1959, BGBL NI'. 253, vom 30. Juni 1971, 
BGBL NI'. 292, und vom 13. Juli 1971 , BGBL 
NI'. 317 , sowie der Kundmachung (Druckfehlerbe­
richtigung) vom 7. Oktober 1971 , BGBL NI'. 411. 

Bundesgesetz vom 13. Juli 1922, BGBL NI'. 441 , 
über den Bühnendienstvertrag (SchauspieJerge­
setz), in der Fassung der Bundesgesetze vom 21. 
Mai 1958, BGBL NI'. 108, vom 11. Dezember 1969, 
BGBL NI'. 462, und vom 30. Mai 1972, BGBL 
NI'. 234 . 

Arbeit,sverfassung 
Bundesgesetz vom 14. Dezember 1973, BGBL 
NI'. 22/1974, betreffend die Arbeitsverfassung 
(Arbeitsverfassungsgesetz - Arb VG). 

Durchführungsvorschriften zum Arbeitsverfas-
sungsgesetz 

Verordnung vom 22. Mai 1974, BGBL NI'. 319, 
über die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl zum Betriebsrat , Zentralbetriebsrat und 
Jugendvertrauensrat sowie die Bestellung und 
Tätigkeit von Wahlkommissionen und Wahlzeugen 
(Betriebsrats-Wahlordnung 1974 - BRWO 1974). 

Verordnung vom 24. Juni 1974, BGBL NI'. 354, 
mit der die Geschäftsführung der Einigungsämtflr, 
des Obereinigungsamtes und der Schlichtungs­
stellen geregelt wird (Einigungsamts-Geschäfts­
ordnung 1974 - EA-Geo. 1974). 

Verordnung vom 24. Juni 1974, BGBL NI'. 355, 
über die Geschäftsführung der Betriebs(Gruppen- , 
Betriebshaupt)versammlung, des Betriebsrates, des 
Betriebsausschusses, der Betriebsräteversammlung, 
des Zentralbetriebsrates, der Jugendversammlung 
und des Jugendvertrauensrates (Betriebsrats-Ge­
schäftsordnung 1974 - BRGO 1974). 

Arbeitszeit 
Bundesgesetz vom 11. Dezember 1969, BGBL 
NI'. 461 , über die Regelung der Arbeitsz eit (Ar­
beitszeitgesetz), in der Fassung des Bundesge­
setzes vom 16. Juni 1971 , BGBL Nr. 238. 
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§ 16 der Arbeitszeitordnung, GBIÖ. Nr. 231/1939. 

NI'. 20 und NI". 5'{' ers~er bis dritter Satz der Ver­
ordnung zur Einführung von Arbeitszeitvol'schrif­
ten , GBlÖ. r. 667/1939 ( usführungsverordnung 
zur Arbeit zeitordnung). 

Bundesge etz vom 11 . Dezember 1969, BGBI. 
r . 462, mit dem Arb it zeitvor chriften abge­

ändert und ergänzt werd n. 

Kundmachung vom 2. Juni 1970, BGBI. Nt'. 163, 
betreffend Zeitpunkt einer Arbeit zeitverkürzung 
für den überwiegenden Teil der Arbeitnehmer in 
öffentlichen Heil- und Pfl.egeanstalten (Kranken­
an talten ) der Gebiet körperschaften. 

Bäckerei ar bei ter 
Bunde ge etz vom 3l. März 1955, BGBJ. Nr. 69, 
über die R eaelung der Arbeit in Betrieben, in denen 
Backwaren erzeug t werden (Bäckereiarbeiterge­
setz), in der Fas ung des Bundesgesetzes vom 
l. Juni 1960, BGBL Nr. 116. 

Betrieb räte 
sieh Arbeit verfassungsge etz und Durchführungs­
vor chriften. 

En tgeltfortzahlung 
Bunde gesetz vom 26. Juni 1974, BGBL NI'. 399, 
übel' die Fortzahlung de Entgelt bei Arbeit ver­
hinderung durch Krankheit ( nglück fall ), Ar­
beitsunfa ll oder Berufskrankheit (Entgeltfortzah­
lungsgesetz - EFZG), in der Fa ung des Bundes­
ge etze vom 2 . November 1974, BGBL NI'. 775 
(3 l. Novelle zum ASVG) *) . 

- '-1 

Gewerbeordnung 
§§ 72, 73, 76 bis 7 e, 82 (in der Fa ung de Ent-::' 
geltfortzahlungsgesetzes, BGBL r. 399/1974), 
82a bis 84,86,88, 90 bis 92 und 96e Abs. 4 der Gewer­
beordnung vom 20. Dezember 1859, RGBL NI'. 227, 
in geltender F assung. Für den Anwendungsbereich 
des Landarbeitsgesetzes bleibt Artikel IV Abs. 2 
des Kundmachungspatentes zur Gewerbeordnung 
bis zur Neuerlassung des § 5 Abs. 4 des Land­
arbeitsge etzes weiter in Kraft . 

H eimarbeit 
Kundmachung vom 2l. Juni 1960, BGBI. Nr. 105/ 
1961 , über die Wiederverlautbarung des H eim­
arbeitsgesetzes, in der Fassung des Bundesgesetzes 
vom 13. Juli 1971 , BGBl. Nr. 317. 

Verordnung vom 12. Dezember 1930, BGBL Nr. 3/ 
1931 , über die Verarbeitung von Zelluloid in der 
Heimarbeit. 

Verordnung vom 9. Juni 1954, BGBL NI'. 136, 
über die Anzeige bei erstmaliger Vergebung von 
Heimarbeit, über die Verzeichnis e der mit H eim­
arbeit beschäftigten P er.onen und über die Ab­
rechnungsbücher, in der Fassung der Verordnung 
vom 5. J änner 1961, BGBI. Nr. 30. 

*) Änderung mit Wirksamkeit vom 1. J änner 1975. 
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Verordnung vom 10. November 1956, EGBI. NI'. 
227, womit H eima.rbeit in gewissen Erzeugungs­
zweigen aus Gründen de Verbraucherschutzes 
verboten wird. 
Verordnung vom l. Oktober 1957, B GB I. Nt'. 226, 
womit H eimarbeit in gewis en Erzeug ungszweigen 
au~ Gründen des Dienstnehmerschutzes verboten 
wird. 
Verordnung vom 4. Juli 1969, BGBI. Nr. 264, 
betreffend die Errichtung von Heimarbeitskom­
mi ionen. 

In validenein teltung 
Bundesgesetz vom 1l. Dezember 1969, BGBL NI'. 
22/1970, über die Einstellung und B schäftig ung 
Invalider (Invalidenein tellungsgesctz 1969), ill 
der Fa sung der Bundesgesetze vom 20. Juni 1973, 
BGBL NI'. 329, und vom 26. Juni 1974, BGBL 
Nr. 399. 

K inder- und Jugendschutz 
Bunde ge etz vom l. Juli 19i , BG BI. N r. 146, 
über die Beschäftigung von Kindern und J ugend­
Lichen, in der Fas ung der Bunde ge3etze vom 
13 . Feber 1952 , BGBL Nr. 45, vom 3l. März 195- , 
BGBL r. 70, vom 5. April 1962, B GBI. Nr. 11 3, 
vom 1l. Dezember 1969, BGBL Nr. 462, vom 
20. Juni 1973, BGBL NI' . 331 , vom 26. Juni 1974, 
BGBI. Nr. 399 , und des Abschnitte II des An­
hange, in der Fassung der Verordnung vom 
25. Oktober 1954, BGBI. r. 258. 

Kollektivvertragswesen , Mindestlohntarife und Be­
t rieb vereinbarungen 

siehe rbeitsverfa. sung ge etz . 

Mut terschutz 
Bundesgesetz vom 13. März 1957, BGBL Nr. 76, 
über den Mutterschutz (Mutterschutzgesetz), in 
der Fassung der Bunde gesetze vom 18. März 1959, 
BGBL Nr. 92, vom 28. November 1960, BGBI. 
NI'. 240, vom 15. F eber 1961 , B GBL Nr. 68, vom 
15. Dezember 1961 , BGBL Nr. 9/1962, vom 10. Juli 
1963, BGBL r. 199, vom 2l. Juni 1968, B GBI. 
Nr. 281, vom 1l. Dezember 1969, B GB L Nr. 462 , 
vom 6. März 1974, BGBI. NI'. 178, vo m 12. Juli 
1974, BGBI. Nr. 459, sowie vom 28. November 
1974, BGBL Nr. 775, 778, 779 und 780 *) . 

Nachtarbeit der Frauen 
Bundesgesetz vom 25. Juni 1969, BGBI. NI'. 237, 
über die Nachtarbeit der Frauen, in der Fassung 
des Bundesgesetzes vom 30. Mai 1972, BGBI. 
NI'. 235. 

Pri vat-Kraft wagenführer 
Bunde ge etz vom 20. D zember 1928, BGBL 
Nr. 359, über die R egelung des Dienstverhält­
nisses der Privatkraftwagenführer (Privat-Kraft­
wagenführergesetz) , in der Fassung der Bundes­
ge etze vom 25. Juli 1946, BGBI. Nr. 174, vom 
16. Dezember 1964, BGBL NI'. 313 , und vom 
13. Juli 1971 , BGBI. Nr. 317. 

*) Änderung mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1975. 
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Sonn- und Feiertagsruhe 
Gesetz vom 16. J änner 1895, RGBI. Nr. 21 , be­
treffend die Regelung der Sonn- und F eiertags­
ruhe im Gewerbebet,riebe, in der Fassung der 
Gesetze vom 18. Juli 1905, RGBI. NI' . 125, und vom 
15. Mai 1919, StGBI. NI'. 282, der Bundesgesetze 
vom 21. Dezember 1934, BGBJ. II Nr. 421 und 
BGBJ. NI'. 548/1935, sowie des Ladenschlußgesetzes 
vom 9. Juli 1958, BGBJ. NI'. 156 in geltender 
F assung, und des Arbeitsinspektionsgesetzes 1974, 
BGBJ. NI'. 143. 

Verordnung vom 24. April 1895, R GBJ. NI'. 58, 
womit die gewerbliche Arbeit an Sonntagen bei 
einzelnen Kategorien von Gewerben gestatt et wird , 
in der F assung der Verordnungen vom 12. Sep­
tember 1912, RGBI. NI'. 186, vom 3. März 1924, 
BGBI. NI'. 98, vom 18. J änner 1926, BGBI. N I'. 44, 
BGBJ. NI' . 403/1935, vom 27 . November 1959, 
BGBJ. NI' . 273 , und vom 28. August 1967, BGBJ. 
Nr. 369. 

Verordnung vom 30. Juni 1911 , R GBJ. Nr. 129, 
über die Einhaltung der Sonn- und Feiertagsruhe 
in den K anzleien der Rechtsanwälte und Notare, 
in der F assung des Gesetzes vom 6. F eber 1919, 
StGBJ. NI' . 95, und der Vollzugsanweisung vom 
17. März 1920, StGBI. NI' . 124. 

Gesetz vom 15. Mai 1919, StGBJ. NI' . 282, über 
die Mindestruhezeit, den Ladenschluß und die 
Sonntagsruhe in Handelsgewerben und anderen 
Betrieben , in der F assung der Gewerbeordnung 
1973, BGBI. Nr. 50/1974. 

Vollzugsanweisung vom 24. J uni 1919, StGBl. 
NI" . 326, über die Sonnt agsruhe in den Kanzleien 
der Patentanwält e. 

Verordnung vom 26. J uni 1933, BGBJ. NI' . 261, 
betreffend Ausnahmen von der Arbeitsruhe an 
Feiertagen (Ruhe- und Festtagen). 

Verordnung vom 28. Juni 1933, BGBJ. NI'. 262, 
betreffend Ausnahmen von der Arbeitsruhe an 
F eiertagen (Ruhe- und Festtagen) , in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBJ. Nr. 455/1937. 

Verordnung vom 29. Oktober 1945, StGBJ. Nr. 212, 
über die Lohnzahlung an Feiertagen , in der F assung 
des H eimarbeitsgesetzes 1960, BGBI. NI'. 105 /196l. 

Kundma.chung vom 18. Juni 1957, BGBI. NI'. 153, 
über die Wiederverlaut barung des Feiertagsruhe­
gesetzes, in der F assung des Bundesgesetzes vom 
28. Juni 1967, BGBI. NI'. 264. 

Urlaub 
Bundesgesetz vom 11 . Mai 1921, BGBI. NI'. 292, 
über den Dienstvert rag der Privatangestell ten 
(Angestellten gesetz) , in der F assung der Bundes­
gesetze BGBI. NI'. 229/1937, vom 25. Juli 1946, 
BGBI. NI'. 174, vom 3. Juli 1947 , BGBI. NI'. 159, 
vom 21. Mai 1958, BGBJ. NI' . 108, vom 18. No­
vember 1959, BGBI. NI'. 253, vom 30. Juni 1971 , 
BGBI. NI'. 292, und vom 13. J uli 1971 , BGBJ. NI'. 
317, sowie der Kundmachung (Druckfehlerbe­
richtigung) vom 7. Oktober 1971 , BGBI. Nr. 41 1. 

Bundesgesetz vom 25 . Oktober 1972, BGBJ. Nr. 414, 
betreffend den Urlaub für Arbeitnehmer in der 
Bauwirtschaft (Bauarbeiter-Urlaubsgesetz 1972 -
BArbUG 1972) . 

Verordnung vom 7. Dezember 1972 , BGBI. Nr. 485, 
betreffend die F estsetzung des Zuschlages zum 
Lohn gemäß § 21 des Bauarbeiter-Urlaubsge­
set zes 1972, BGBI. NI'. 414. 

Kundmachung vom 13. J änner 1959, BGBI. NI'. 24, 
über die Wiederverlaut barung des Arbeiterurlaubs­
gesetzes, in der Fassung des Bundesgesetzes ,om 
13. Juli 1971 , BGBI. NI'. 317, und der Kundma­
chung vom 14. November 1959, BGBI. NI'. 246. 

Bundesgesetz vom 13. Juli 1971, BGBI. NI' . 317, 
mit dem Urlaubsvorschriften geä,ndert werden , in 
der Fassun g der Kundmachung (Druckfehlerbe­
richtigung) vom 7. Oktober 1971 , BGBI. Nr. 411. 

Bundesgesetz vom 13. Mai 1964, BGBJ. NI'. 108, 
betreffend Erkrankung währen d des Urlaubes. 

Internationale Regelungen auf dem Gebiete 
der Sozialversicherung 

Vertrag zwischen Österreich und Italien über Sozial­
versicherung vom 30. Dezember 1950, BGBI. NI'. 
52/1955. 

Abkommen zwischen der R epublik Öst erreich und 
der Sozialistischen Föderativen R epublik Jugo­
slawien über Soziale Sicherheit vom 19. Novem­
ber 1965, BGBI. Nr. 289/1966. 

Abkommen zwischen der R epublik Österreich und 
der Türkischen Republik über Soziale Sicherheit 
vom 12. Okt ober 1966, BGBI. Nr. 337/1969. 

Abkommen zwischen der Republik Öst erreich und 
der BundEsrepublik Deutschland über Soziale 
Sicherheit vcm 22. Dezember 1966, in der F assung 
des Zm atzabkommens vom 10. April 1969, BGBJ. 
Nr. 382/1969. 

Abkommen zwischen der R epublik Österreich und 
der Schweizeri schen Eidgenossenschaft über Soziale 
Sicherheit vom 15. November 1967, BGBI. Nr. 4/ 
1969, in der F assung des Zusatzabkommens vom 
17. Mai 1973, BGBI. Nr. 341 /1974. 

Abkommen zwischen der R epublik Ö terreich und 
dem Fürst entum Liechtenstein im Bereiche der 
Sozialen Sicherheit vom 26. September 1968, 
13 GBI. NI'. 72/1969. 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
df m Spanischen Staat über Sozia le Sicherheit 
vc m 23 . Okt ober 1969, BGBJ. Nr. 358/1970. 

Allgf meines Abkommen zwischen der R epublik 
Öst erreich und der Französischen R epublik über 
Soziale Sicherheit vom 28. Ma.i 1971 , BGBI. NI'. 
383/1972. 

Abkommen zwischen der R epublik Ö terreich und 
dem Vereinigt en Königreich von Großbritannien 
un d Nordirland über Soziale Sicherheit vom 
18 . J uni 1971 , EGBI. Nr. 346/1972 . 
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bkommen zwischen der Republik Österreich und 
dem Großherzogturn Luxemburg über Soziale 
Sicherheit vom 21. Dezember 1971, in der Fassung 
de Zu atzabkommens vom 16. Mai 1973, BGBL 
Nr. 73/1974. 

bkommen zwischen der Regierung der Republik 
Österreich und der Organi ation der Vereinten 
Nationen für Industrielle Entwicklung betreffend 
die Soziale Sicherheit der Angestellten dieser 
Organi ation vom 15. Dezember 1970, BGBL 
Nr. 424/1971. 

Abkommen zwischen der R epublik Österreich und 
der Europäischen Organi ation für K ernforschung 
im Bereich der Sozialen icherheit vom 1. Juni 
1973, BGBL r . 217/1974. 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
der Internationalen Atomenergie-Organisation be­
treffend die Soziale Sicherheit der Angestellten 
dieser Organisation vom 7. August 1973, BGBL 
Nr. 330/1974. 

' erordnung de Bundesmini teriums für soziale 
Verwaltung vom 14. März 1956, BGBL Nr. 63, 
zur Wahrung der Gegenseitigkeit für die Ge­
währung von Leistungen der Sozialversicherung 
gegenüber den Vereinigten taaten von Amerika, 
in der Fa sung der Verordnung vom 13. Juli 1960, 
BGBL Nr. 160. 

Verordnung des Bunde mini teriums für soziale 
Verwaltung vom 5. Juli 1961, BGBL Nr. 175, 
zur Wahrung der Gegen eitigkeit für die Ge­
währung von Leistungen aus der Gewerblichen 

elb tändigen-Pensionsversicherung gegenüber den 
Vereinigten Staaten von Amerika. 

Verordnung des Bundesministers für soziale Ver­
waltung vom 11. Dezember 1970, BGBL Nr. 393, 
zur Wahrung der Gegenseitigkeit für die Ge­
währung von Leistungen aus der Pensionsver­
sicherung der in der Land- und Forstwirtschaft 
elbständig Erwerbstätigen gegenüber den Ver­

einigten Staaten von Amerika. 
Bundesgesetz vom 22. November 1961, BGBL Nr. 

290, über Leistungsansprüche und Anwartschaften 
in der Pensions(Renten)versicherung und Unfall­
ver icherung auf Grund von Beschäftigungen im 
Ausland (Auslandsrenten-übernahmegesetz -
ARüG) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 114/1962. 

Internationale Regelungen auf dem Gebiete 
der Arbeitsmarktverwaltung und -politik 

Bilaterale Übereinkommen 

Gastarb ei tnehmer 

Abkommen vom 23. November 1951, BGBL .r r . 10/ 
1953, zwischen der R epublik Österreich und 
der Bundesrepublik Deutschland über Gastarbeit­
nehmer samt Schlußprotokoll. 

Zusatzvereinbarung vom 31. Oktober 1953, BGBL 
Nr. 74/1955, zum Abkommen zwischen der 
Republik Österreich und der Bundesrepublik 
Deut chland über Gastarbeitnehmer. 
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Notenwechsel zwischen der Österreichischen Bundes­
regierung und der Regierung des Königreiches 
Dänemark über den Austausch von Gastarbeit­
nehmern, BGBL Nr. 35/1955. 

Abkommen vom 17. November 1954, BGBL Nr. 176/ 
1955, über den Austausch von Gastarbeitnehmern 
zwischen der Republik Österreich und dem 
Königreich der Niederlande. 

Abkommeu zwischen der Republik Österreich und 
der Frauzösischen Republik über den Austausch 
von Gastarbeitnehmern, BGBL Nr. 208/1955. 

Abkommen zwischen der Östen eichischen Bundes­
regierung und der Regierung des Königreiches 
Schweden über den Austausch von Gastarbeit­
nehmern, BGBL Nr. 250/1955. 

Notenwechsel zwischen der Österreichischen Bot­
chaft in Brüssel und dem Königlich-Belgischen 

Außenministerium über den Austausch von Gast­
arbeitnehmern, BGBL NI'. 117/1956. 

Notenwechsel zwischen der Österreichischen Ge­
sandtschaft in Bern und dem Eidgenössischen 
Politischen Departement, betreffend die Verein­
barung über den Austausch von Gastarbeit­
nehmern zwischen der Republik Österreich und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft, BGBL 
NI'. 141/1956. 

bkommen vom 12. Juli 1956, BGBL Nr. 123/1958, 
über den Austausch von Gastarbeitnehmern 
zwischen der R epublik Österreich und der Republik 
Italien. 

Notenwechsel zwischen der Österreichischen Bundes­
regierung und der Luxemburgischen Regierung 
über den Austausch von Gastarbeitnehmern 
zwischen Österreich und Luxemburg, BGBL NI'. 27/ 
1959. 

Notenwechsel vom 1. Feber 1962, BGBL Nr. 87/ 
1962, zwischen der Bundesregierung der R epublik 
Österreich und der Regierung der R epublik 
Finnland über den Austausch von Gastarbeit­
nehmern zwischen Österreich und Finnland (Öster­
reichisch-finnisches Gastarbeitnehmerabkommen). 

Erl eichte rung der Arbeitsaufna hm e 

Vereinbarung zwischen der Österreichischen Bundes­
regierung und der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland über die Erleichterung der Arbeits­
aufnahme vom 23. November 1951, samt Noten­
wechsel vom 12. März 1958, BGBL Nr. 122/1958. 
betreffend die Abänderung der vorliegenden Ver­
einbarung. 

Notenwechsel zwischen der Österreichischen Bot­
schaft Bonn und dem Auswärtigen Amt der 
Bundesrepublik Deutschland, betreffend den Ab­
schluß einer Vereinbarung zwischen der Öster­
reichi chen Bundesregierung und der R egierung 
der Bundesrepublik Deutschland über die Be­
schäftigung österreichischer und deutscher Arbeit­
nehmel' bei der Österreichisch-Bayerischen Kraft­
werke AG., BGBL Nr. 61 /1959. 
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Abkommen zwischen der Österreichischen Bundes­
regierung und dem Schweizerischen Bundesrat, 
betreffend zusätzliche Vereinbarungen über die 
Niederlassungsverhältnisse der beiderseitigen 
Staatsbürger, BGBI. Nr. 204/1951. 

Anwe r bung ausländischer Arbeitskräfte 
Abkommen zwischen der Republik Österreich und 

der Türkischen Republik über die Anwerbung 
türkischer Arbeitskräfte und deren Beschäftigung 
in Österreich, BGBI. Nr. 164/1964. 

Notenwechsel zwischen dem österreichischen Bundes­
minister für Auswärtige Angelegenheiten und der 
Türkischen Botschaft in Wien über die Ab­
änderung des Abkommens zwischen der Republik 
Österreich und der Türkischen Republik über 
die Anwerbung türkischer Arbeitskräfte und deren 
Beschäftigung in Österreich, BGBI. Nr. 14/1967. 

Abkommen zwischen der R epublik Österreich und 
der Sozialistischen Föderativen Republik Jugo­
slawien über die Regelung der Beschäftigung 
jugoslawischer Dienstnehmer in Österreich, BGBI. 
Nr. 42/1966. 

Abkommen zVi1.schen Österreich und Spanien über 
die Anwerbung spanischer Arbeitskräfte und deren 
Beschäftigung in Österreich, BGBI. Nr. 26/1969. 

Ar bei tslosen versicherung 
Abkommen zwischen der Republik Österreich und 

der Bundesrepublik Deutschland über Arbeits­
losenversicherung, BGBI. Nr. 9/1953, in der 
Fassung des zweiten Abkommens zwischen der 
Republik Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland über Arbeitslosenversicherung, BGBI. 
Nr. 248/1955, samt Schlußprotokoll und Zusatz­
protokoll. 

Vereinbarungen über die Durchführung des vor­
stehenden Abkommens, Amtliche Nachrichten 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung, 
IX. Jahrgang, Nr. 8/1953, und X. Jahrgang, 
Nr. 3/1954. 

Vertrag zwischen Österreich und Italien über 
Sozialversicherung, BGBI. Nr. 52/1955, soweit er 
die Arbeitslosenversicherung betrifft. 

Vereinbarung zur Durchführung des vorstehenden 
Vertrages, Amtliche Nachrichten des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung, XII. Jahr­
gang, Nr. 7/1956. 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
der Sozialistischen Föderativen Republik J ugo­
slawien über Soziale Sicherheit, BGBI. Nr. 289/ 
1966, soweit es die Arbeitslosenversicherung be­
trifft. 

Vereinbarung zur Durchführung des vorstehenden 
Abkommens, BGBI. Nr. 290/1966. 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
dem Spanischen Staat über Soziale Sicherheit 
sowie Vereinbarung zur Durchführung des Ab­
kommens, BGBI. Nr. 358/1970, soweit es die 
Arbeitslosenversicherung betrifft. 

Abkommen zwischen der Regierung der Republik 
Österreich und der Organisation der Vereinten 
Nationen für Industrielle Entwicklung betreffend 
die Soziale Sicherheit der Angestellten dieser 
Organisation, BGBI. Nr. 424/1971 , soweit es die 
Arbeitslosenversicherung betrifft . 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
dem Vereinigten Königreich von Großbritannien 
und Nordirland über Soziale Sicherheit samt 
Protokoll, BGBI. Nr. 346/1972, soweit es die 
Ar bei tslosen versicherung betrifft. 

Verein barung zur Durchführung des vorstehenden 
Abkommens, BGBI. Nr. 347/1972. 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
dem Großherzogtum Luxemburg über Soziale 
Sicherheit samt Schlußprotokoll und Zusatzab­
kommen, BGBI. Nr. 73/1974, soweit es die Arbeits­
losenversicherung betrifft. 

Vereinbarung zur Durchführung des vorstehenden 
Abkommens, BGBI. Nr. 145/1974. 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
der Europäischen Organisation für Kernforschung 
im Bereich der Sozialen Sicherheit, BGBI. Nr. 217/ 
1974, soweit es die Arbeitslosenversicherung be­
trifft. 

Internationale Regelungen auf dem Gebiete 
der Kriegsopferversorgung 

Vertrag zwischen der Republik Österreich und 
der Bundesrepublik Deutschland über Kriegs­
opferversorgung und Beschäftigung Schwerbe­
schädigter, BGBI. Nr. 218/1964. 

Zusatzvertrag vom 7. Feber 1969 zur Durchführung 
und Ergänzung des Vertrages vom 7. Mai 1963 
zwischen der Republik Österreich und der Bundes­
republik Deutschland über Kriegsopferversorgung 
und Beschäftigung Schwerbeschädigter, BGBI. 
Nr. 201/1970. 

Internationale Regelungen auf dem Gebiete 
des Arbeitsrechtes 

Internationale übereinkommen 
übereinkommen der Internationalen Arbeitskonferenz 

Grundlage der Geschäftsführung in Angelegen­
heiten der Internationalen Arbeitsorganisation sind 
der Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye, 
StGBI. Nr. 303/1920, die Abänderung des Staats­
vertrages, BGBI. Nr. 394/1924, die Urkunden über 
die Abänderung der Verfassung der Internationalen 
Arbeitsorganisation, BGBI. Nr. 223/1949, 232/1954, 
243/1963 und 154/1975, sowie die nachstehend ange­
führten von Österreich ratifizierten Übereinkommen 
der Internationalen Arbeitskonferenz, im Zusam­
menhalt mit der Verfassung der Internationalen 
Arbeitsorganisation. 
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Übereinkommen der Konferenz der Internationalen 
Arbeitsorganisation 

Übereinkommen (Nr. 1) über die Begrenzung der 
Arbeitszeit in gewerblichen Betrieben auf acht 
Stunden täglich und achtundvierzig Stunden 
wöchentlich , BGBI. Nr. 227/1924. 

Übereinkommen (NI'. 2) über Arbeit losigkeit, BGBI. 
Nr. 226/1924. 

Übereinkommen (NI' . 4) über die achtarbeit der 
Frauen , BGBI. r . 226/1924. 

Übereinkommen ( r . 5) über das ~{jndestalter für 
die Zulassung von Kindern zur gewerblichen 
Arbeit, BGBI. NI'. 279/1936. 

Übereinkommen (NI'. 6) über die achtarbeit der 
Jugendlichen im Gewerbe, BGBI. Nr. 226/1924. 

Übereinkommen (NI'. 10) über da Alter für die 
Zulassung von Kindern zur Arbeit in der Land­
wirtschaft, BGBI. NI'. 226/1924. 

Übereinkommen (Nr. 11) über das Vereinigungs­
und Koalit ion recht der landwirtschaftlichen Ar­
beitnehmer, BGBI. NI'. 226/1924. 

bereinkommen (N r . 12) über die Entschädigung 
bei Betrieb unfällen in der Landwir t chaft, BGBI. 
Nr. 233/1954. 

Übereinkommen ( r . 13) über die Verwendung von 
Bleiweiß zum An trieh, BGBI. NI'. 226/1924 . 

Übereinkommen (NI'. 17) über die Entschädigung 
bei Betrieb unfällen , BGBI. J r . 40/1937. 

Übereinkommen (NI' . 18) über die Entschädigung 
bei B ruf krankheiten , BGBI. Nr. 288/192 . 

bereinkommen (Nr. 19) über die Gleichbehandlung 
einheimi eher und au ländischer Arbeitnehmer 
in der Entschädigung bei Betriebsunfällen, BGBI. 
Nr. 288/1928. 

Übereinkommen ( r. 21) über die Vereinfachung 
der Aufsicht über die Auswanderer an Bord von 
Schiffen, BGBI. NI'. 219/1950. 

Übereinkommen (Nr. 24) über die Krankenver­
sicherung der Arbeitnehmer in Gewerbe und 
Handel und der Hausgehilfen , BGBl. NI'. 10'/,/ 
1929. 

Übereinkommen (NI'. 25) über die Krankenversiche­
rung der Arbeitnehmer in der Landwirtschaft, 
BGBI. NI'. 102/1929. 

Übereinkommen (l: r . 26) über die Einrichtung von 
Verfahren zur F estsetzung von ~ndestlöhnen , 
BGBI. N I'. 293/1974. 

Übereinkommen (Nr. 27) über die Gewichtsbezeich­
nung an schweren , auf Schiffen beförderten 
Frachtstücken , BGBI. r. 3 0/1935. 

Übereinkommen (Nr. 29) über Zwangs- oder Pflicht­
arbeit, BGBI. Nr. 86/1961. 

Übereinkommen (NI'. 30) über die R egelung der 
Arbeitszeit im Handel und in Büros, BGBI. 
NI'. 219/1930. 
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Übereinkommen (Nr. 33) über das Alter für die· 
Zulassung von Kindern zu nichtgewerblichen 
Arbeiten , BGBI. NI'. 280/1936. 

Übereinkommen (Nr. 42) über die Entschädigung 
bei Berufskrankheiten (abgeänderter Wortlaut 
vom Jahre 1934) , BGBI. NI'. 278/1936. 

Übereinkommen (N r. 45) über die Beschäftigung 
von Frauen bei Untertagearbeiten in Bergwerken 
jeder Ar t, BGBI. NI'. 324/1937. 

Übereinkommen (NI' . 63) über Statistiken der Löhne 
und der Arbeitszeit in den hauptsächlichsten 
Zweigen de Bergbaues und der Industrie ein­
chließlich des Baugewerbes und in der Land­

wirtschaft, BGBI. NI'. 14/1959. 

Übereinkommen (NI'. 80) über die Abänderung der 
Schlußartikel, BGBI. NI'. 224/1949. 

Übereinkommen (NI'. 81) über die Arbeitsaufsicht 
in Gewerbe und Handel, BGBI. NI'. 225/1949. 

Übereinkommen ( 1' . 87) über die Vereinigung ­
freiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes, 
BGBI. Nr. 228/1950. 

Übereinkommen (Nr. 88) über die Organisation 
der Arbeit marktverwaltung, BGBI. NI'. 596/1973. 

Übereinkommen ( J r . 89) über die Nachtarbeit der 
Frauen im Gewerbe (abgeänderter W'ortlaut vom 
J ahre 1948), BGBI. 1'. 229/1950. 

Übereinkommen (NI'. 94) übel' die Arbeitsklauseln 
in den von Behörden abgeschlos enen Verträgen , 
BGBI. NI'. 20/1952. 

Übereinkommen (Nr. 95) über den Lohnschutz, 
BGBI. r . 20/1952. 

Übereinkommen (NI'. 98) üb I' die Anwendung der 
Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des 
R echte zu K ollektivverhandlungen , BGBI. Nr. 20/ 
1952. 

Übereinkommen (N I' . 99) über die Verfahren zur 
F estsetzung von Mindestlöhnen in der Landwirt­
schaft, BGBI. NI'. 38/1954. 

Übereinkommen (r r . 100) über die Gleichheit des 
Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte 
für gleichwertige Arbeit, BGBI. NI'. 39/1954. 

Übereinkommen (NI'. 101) über den bezahlten 
Urlaub in der Landwirtschaft, BGBI. Nr. 234/ 
1954 . 

bereinkommen (NI'. 102) über die Mindestnormen 
der ozialen Sicherheit, BGBI. J r . 33/1970. 

bereinkommen ( J r . 103) über den Mutterschutz 
( eufa sung vom Jahre 1952), BGBI. NI'. 31/1970. 

Übereinkommen ( Jr . 105) über die Abschaffung 
der Zwang arbeit, BGBI. NI'. 81/1958. 

Übereinkommen (Nr. 111 ) über die Diskriminierung 
in Beschäftigung und Beruf, BGBI. NI'. 111/1973 . 
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Übereinkommen (Nr. 116) über die t eilweise Ab­
änderung der von der Allgemeinen Konferenz der 
Internat ionalen Arbeitsorganisation auf ihren 
ersten zweiunddreißig Tagungen angenommenen 
Übereinkommen zur Vereinheitlichung der Be­
stimmungen betreffend die Ausarbeitung von 
Berichten über die Durchführung der Überein­
kommen durch den Verwaltungsrat des Inter­
nationalen Arbeitsamtes, BGBI. Nr. 39/1964. 

Übereinkommen (Nr. 122) über die Beschäftigungs­
politik, BGBI. Nr. 355/1972. 

Übereinkommen (Nr. 124) über die ärztliche Unter­
suchung Jugendlicher im Hinblick auf ihre Eignung 
zur Beschäftigung bei Untertagearbeiten in Berg­
werken , BGBI. Nr. 238/1972. 

Übereinkommen (Nr. 128) über Leistungen bei 
Invalidität und Alter und an H interbliebene, 
BGBI. Nr. 34/1970. 

Übereinkommen (Nr. 135) über Schutz und Er­
leichterungen für Arbeitnehmervertreter 1m 
Betrieb , BGBI. Nr. 88/1974. 

Sonstige multilaterale Übereinkommen 

Berner Übereinkommen zur Unterdrückung der 
Verwendung von weißem (gelbem) Phosphor 
bei der Streichholzfabrikation, BGBl. Nr. 519/ 
1921. 

Konvention über die R echtsstellung der Flücht­
linge, BGBI. Nr. 155/1955. 

Satzung des Europarates, BGBI. Nr. 121/1956, 
in der F assung der Kundmachungen BGBI. Nr. 40/ 
1971 und 111/1975. 

Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten , BGBL Nr. 210/1958. 

Europäische Sozialcharta, BGBl. NI'. 460/1969. 
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Beiträge der Interessenvertretungen der Arbeitnehmer 
und der Arbeitgeber 

Die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer und 
-der Arbeitgeber t ragen durch ihre Tätigkeit erheb­
lich zur Gestaltung der sozialen Lage bei. Vor allem 
b eeinflussen sie durch ihre Initiat iven und durch 
i hre Stellungnahme im Rahmen der Begutachtung 
von Entwürfen für gesetzliche Regelungen die 
Weiterentwicklung der Rechtsvorschriften auf sozia­
lem Gebiete. Darüber hinaus wirken die Vertreter 
dieser Instit utionen in Beiräten und Kommissionen 
im Sozialbereich, vor allem auch im R ahmen der 
Sozialversicherung, mit und tragen dazu bei, für 
die Probleme vielfach gemeinsam erarbeit ete Lösun­
gen finden zu können , die von sozialem Geiste 
geprägt sind und auch auf die Interessen der All­
gemeinheit Rücksicht nehmen . Die Interessenver­
tretungen sind aber a uch in ihrem Bereich unmittel­
bar bestrebt, die soziale Lage ihrer Mitglieder zu 
verbessern oder allgemein den sozialen F ortschritt 
zu fördern. In den nachstehenden Beiträgen der 
Interessenvertretungen geben diese einen über­
blick über ihr Wirken und ilrre Stellungnahme zur 
sozialen Lage. 

Österreichiseher Arbeiterkammertag 

Allgemeine und sp ezifi s che sozialpolitis c h e 
T ä ti g k ei te n d e r Arb eite rkamm ern 

In enger Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften 
und in Erfüllung des Auftrages des Arbeit erkammer-. 
gesetzes vom 19. Mai 1954, BGBI. Nr. 105/1954, 
die sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen und kultu­
rellen Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten 
und zu fördern, geben die Arbeiterkammern zu 
allen wesentlichen Problemen der Wirtschaft, der 
Sozialpolitik und der Kulturpolitik Stellungnahmen 
ab, die von der Regierung und dem Parlament, 
aber auch von der Öffentlichkeit beachtet werden 
und vielfach ihren Niederschlag in Gesetzgebung 
und Verwaltung finden . über die Zusammensetzung 
der Gremien , in denen diese Stellungnahmen be­
raten und beschlossen werden, entscbeiden die 
Arbeitnehmer bei den alle fünf Jahre stattfindenden 
Arbeiterkammerwahlen . Am 29. und 30. Septem­
b er 1974 entschieden die Arbeitnehmer durch die 
Wahl der K ammervollversammlungen aller Bundes­
länder , also durch die Wahl von insgesamt 810 Kam­
merräten, in demokratischer Weise über die Zu­
sammensetzung der maßgeblichen Organe der K am­
mern für Arbeiter und Angestellte. Die günstige 
wirtschaftliche Entwicklung der letzten J ahre be-

wirkte, daß die Anzahl der Wahlberechtigten 
gegenüber 1969 um 252.699 (oder um 15·2 % ) ge­
stiegen ist. Absolut war dieser Anstieg in Ober­
österreich (+ 54.908) und Niederösterreich (+44.451) 
am höchsten, relativ in Vorarlberg (+32'7 % ) und 
in Salz burg (+ 29'7 % ). 

Die Arbeiterkammerwahlen werden nicht nur 
länderweise, sondern auch getrennt nach Wahl­
körpern durchgeführt . Entsprechend der allge­
meinen E nt wicklu ng i t die Zahl der wahlberechtigten 
Angestellten am stärksten gestiegen . Gegenüber 1969 
ergab sich ein Zuwachs um 177.005 P ersonen oder 
35'5 % . Die Anzahl der wahlberechtigten Arbeiter 
stieg hingegen nur um 74.214 oder 7'3 % . Im Wahl­
körper Verkehrsbedien tete hielten sich die Ver­
änderungen in engsten Grenzen ; insgesamt wurden 
1480 Wahlberecht igte (knapp 1 % ) mehr als 1969 
erfaßt. 

Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergibt 
sich folgende Verteilung der erfaßten Wahlbe­
rechtigten (Vergleichszahlen 1964 und 1969) : 

1964 1969 1974 

Wahlkörper Arbeiter .. . . . 
Wahlkörper Angestellte .. 
Wahlkörper Verkehrsbe-

64,3 % 61,0 % 56,8% 
26'5% 30,0 % 35,3% 

dienstete .. . . . . ... . . . . 9,2% 9,0 % 7'9% 

Dieser Entwicklung wurde vom Bundesministe­
rium für soziale Verwaltung durch folgende Ände­
rung der Mandatszuteilung an die Wahlkörper 
Rechnung getragen (Vergleichszahlen 1964 und 1969) : 

Wablkörper Arbeiter .. .. .. . . . ... . 
Wahlkörper Angestellte ... .. .. . . . 
Wahlkörper Verkehrsbedienstete .. . 

1964 1969 1974 

547 529 505 
192 211 239 

71 70 66 

Veränderungen ergaben sich aber nicht nur im 
Verhältnis der Wahlkörper zueinander, sondern 
auch innerhalb der Wahlkörper. Der übergang zur 
Individualbesteuerung im Jahre 1973 hatte unter 
anderem zur Folge, daß eine beträchtliche Anzahl von 
Arbeitgebern ihre mithelfenden Familienangehörigen 
als Dienstnehmer führen . Diese neue Gruppe von 
Wählern war insbesondere im Wahlkörper der 
Angestellten bedeutsam. Bei den Arbeitern ver­
änderte sich die Wählerstruktur dadurch, daß sich 
die Zahl der Gastarbeiter von rund 70.000 (1969) 
auf rund 210.000 erhöhte. Schließlich erweiterte 
sich der Kreis der Wahlberechtigten auch dadurch, 
daß aus verfassungsrechtlichen Gründen die ein-
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jährige Beschäftigungsdauer als Voraussetzung für 
die Wahlberechtigung gestri chen wurde. 

Trotz der verst ärkten Öffentlichkeitsarbeit der 
K ammern und des starken E insatzes der wahl­
werbenden Gruppen ist die Wahl beteiligung im 
Bunde durchschnitt nicht wesent lich (+2% ) ge-

stiegen . Wenn zu den 64·4 % gültigen noch die 
ungültigen Stimmen hinzugerechnet werden , dann 
ergib t sich , daß zwei Dritt el der Wahlberechtigten 
ihre Stimme abgegeben haben . 

Das Ergebnis der Arbeiterkammerwahlen kann 
der folgenden Tabelle ntnommen werden: 

Arbeiterkammerwahlen - Gesamtübersicht 

Gültige Stimmen 
Fraktion sozialistischer 

ÖAAB Gilwerkschafter 

Bundesland J ahr Erfaßte ~ 8 .8 
Wahlb - Anzah l Proze nt ~~ Stimmen P rozent Mandate t immen P rozent ~ 
rechtigtc 'g ~ '" "'''' '" ;:;1 .:: ;a 

Wien .. . . . . . ... 1969 517.157 296.908 57·4 1 0 213.475 7J ·9 135 5 .808 19·8 33 
1974 551.204 326.4 13 59·2 1 0 226.003 69· 2 13.1 75.4 7 23· 1 39 

Jiederöster re ich 1969 257.380 188.008 73·0 11 0 131.316 69 ·8 0 48.608 25·9 27 
1974 301. 3 1 222. 502 73·7 11 0 144.430 64·9 76 67 .365 30·3 31 

Bllrgen1and . . .. 1969 32.339 26.0 7 0·7 40 17.031 65·3 27 8.760 33·6 J3 
1974 39.559 32.945 83·3 40 20.391 61·9 27 11.882 36·1 13 

Ob rö te rreich J969 255.4 17 173 .777 6 ·0 110 11 5.091 66· 2 76 42.484 24·5 27 
J974 310.325 210.955 6 ·0 )] 0 13 1.582 62·4 72 6 1.043 28·9 32 

Stei rmar k . .. . . 1969 22 . 176 142.04 2 62·3 11 0 103.942 73·2 4 27.308 19·2 20 
1974 255.823 170.197 66· 5 11 0 II 6.028 6 ·2 78 42.803 25·2 27 

K ärnten . . . .. . . 1969 98.996 65.440 66·1 70 44 .646 68·2 50 13.144 20·0 .14 
1974 I J5.32 1 75.458 65·4 70 47. 649 63·2 47 J .463 24·5 J7 

Sa lzburg .. .... . 1969 97.030 5 .145 59· 9 70 33.996 58·5 42 14.715 25·3 .1 8 
1974 125.87 72. 132 57·3 70 4 1.033 56·9 43 22.362 31·0 21 

T irol . ... ..... . 1969 11 3.278 53.1 2 46·9 70 30.552 57·4 42 17.390 32·7 23 
1974 132.435 71.952 54·3 70 35.350 49 ·1 36 32.411 45·0 32 

Vorarlberg . . ... 1969 61.434 32.495 52 ·9 50 14. 43 45·7 24 12.499 38·5 20 
J974 81.530 50.697 62·2 50 19.109 37·7 21 27 .453 54·2 27 

Ö t erre ich . .. .. J969 1,661.207 1,036.0 4 62·4 10 704. 92 68·0 560 243.7 16 23·5 195 
1974 1,913.906 1,233.25 J 64·4 10 781.575 63·4 531 359.269 29 ·1 239 

F PÖ GewerkscbafWche 
Linksblock DFA Parteifreie J,iste Einheit 

Bundesland J ahr ~ '" -d Stimmen ::: Stimmen " ~ 't:l ~ ; 0 0 

~ ~ :8 

Wien .. . . .. .. . 1969 10.946 3·7 6 9.196 3·1 
1974 12.985 4·0 6 3.114 1·0 

iederö terreich 1969 3.1 85 1·7 I 4. 99 2·6 
1974 4.535 2·0 I - -

Burgenland .. . . 19ß9 235 0·9 - 61 0· 2 
1974 547 1·6 - - -

Oberösterre ich 1969 9.755 5·6 5 4.385 2·5 
1974 12.024 5·7 5 - -

teiermark . . ... 1969 5.8 J4 4· 1 3 4.978 3·5 
1974 5.358 3· 1 2 268 0·2 

K ärnten . . ... . 1969 5.534 8·5 6 1.267 2·0 
1974 6.967 9·2 5 - -

Salzburg ... .. . 1969 8. 755 15·0 10 679 1·2 
1974 7.803 10·8 6 - -

Tirol .. . .. . ... 1969 3.1 21 5·9 3 515 1·0 
1974 3.477 4·8 2 - -

Vorarlberg ... . . 1969 4.134 12·7 6 380 1·2 
1974 3.595 7·1 2 - -

Öst erreich . . . .. 1969 51.479 5·0 40 26.360 2·6 
1974 57.29 1 4·6 29 3.3 2 0·3 

Wenn auch im Mi ttelpunkt der ad mini trativen 
Arbeiten des Berichtsjahre 1974 die Vorb reitung -
arbeiten und die Durchfüh rung der Neuwahlen in 
die neun Kammervollv rsammlungen standen , konn-
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.8 ., B '" ., .8 ., .8 
" .g Stimmen ~ '" e; II '" Stimmen " '" 't:l 't:l Q) 't:l 

" '" ~ 
..., 

" 
N Cl 

'" 8 oS 8 ~ 8 .. .., ::a Po< '" rn Po< "" Po< -<. 

4 - - - - - - 4.483 1·5 2 
1 7.955 2·4 3 869 0·3 - - - -
2 - - - - - - - - -

- 6. 172 2· 2 - - - - - -
- - - - - - - - - -
- 125 0·4 - - - - - - -

2 - - - - - - 2.062 1·2 -
- 4.722 2·2 1 - - - 1.584 0·8 -

3 - - - - - - - - -
- 5.740 3·4 3 - - - - - -
- - - - - - - 849 1·3 -
- 2.379 3·1 1 - - - - - -
- - - - - - - - - -
- 934 1·3 - - - - - - -
- - - - - - - 1.604 3·0 2 
- 714 1·0 - - - - - - -
- - - - - - - 639 1·9 -
- 540 1·1 - - - - - - -
11 - - - - - - 9.637 0·9 4 

1 29 .281 2·4 10 69 0·1 - 1.584 0·1 -

ten auch im J ahre 1974 eine R eihe großer R eformen 
im Sozialrecht erreicht werden . 

In der nunmehr nahezu 30jährigen Geschichte 
der Zweiten R epublik wurden in keinem J ahr 
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sozialpolitisch so viele einschneidende, die sozial­
politische Landschaft verändernde Maßnahmen ge­
setzt wie im Jahre 1974. Mit 1. Juli 1974 ist ein 
durch viele Jahre gefordertes modernes R echt der 
Betriebsräte in Form de' Arbeitsverfassungsge­
setzes in Kraft getreten. 'Wenn es auch, wie dies 
schon aus der einstimmigen Be chlußfassung im 
Parlament hervorgeht, naturgemäß zu einem Kom­
promiß zwischen den Wünschen der Gewerkschafts­
bewegung und den Vorbehalten der Wirtschaft 
gekommen ist, so ist rein rechtssystematisch dieses 
neue Gesetz doch modern und beispielgebend für 
das Verhältnis Gewerkschaft - Wirtschaft und Be­
triebsrat - Unternehmer. Desgleichen biet et dieses 
Gesetz auch ein Fundament für eine sich in der 
Zukunft darauf aufbauende Weiterentwicklung. 

Der weitere sozialrechtliche Höhepunkt des Jahres 
1974 lag zweifellos in der Beschlußfassung des 
Entgeltfortzahlungsgesetzes. Die Arbeiterkammern 
unterstützten die mit dieser Regelung getroffen e 
arbeitsrechtliche Lösung, weil nur mit einer gesetz­
lichen R egelung, die von der Fortzahlung des Ent­
gelts bei Krankheit und Unfall durch den Arbeit­
geber ausgeht, eine echte Gleichstellung von Arbei­
tern und Angestellten in einem der elementaren 
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis erreicht werden 
konnte. Eine solche Gleichstellung sollte demnach 
nicht nur materiell gegeben sein, sondern sie war 
auch in formeller Hinsicht Voraussetzung dafür, 
daß mit dem Entgeltfortzahlungsgesetz gleichzeitig 
ein weiterer Beitrag zur Vorbereitung der nach dem 
kollektiven Arbeitsrecht demnächst in Angriff zu 
nehmenden Kodifikation des Arbeitsvertragsrechtes 
geleistet werden konnte . 

Auch auf dem Gebiet der Sozialversicherung 
sind erhebliche Veränderungen eingetreten. Die 
mit 1. Jänner 1974 bewirkte Zusammenlegung von 
Versicherungsträgern auf dem Gebiet der Kranken­
und P ensionsversicherung hat zweifellos eine wesent­
liche Verbreiterung der Baiss der Versicherten be­
wirkt. 

Obgleich oft stark poli tisch-polemisch gefärbte 
Proteste gegen diese zielführenden Maßnahmen der 
R ationalisierung in der Sozialversicherung erhoben 
'wurden , hat die Praxis denjenigen verantwortungs­
vollen Funktionären recht gegeben , die diese Maß­
nahmen zum Vorteil der Versicherten parlamen ­
tarisch betrieben haben. F estzustellen ist allerdings, 
daß die Maßnahmen sinnvoller Zusammenlegungen 
von Sozialversicherungsträgern noch lange nicht 
abgeschlossen sind. Die wirtschaftliche Entwicklung 
der achtziger Jahre wird weitere Konzentrations­
maßnahmen notwendig machen . 

Ein an sich ungelöstes Problem , welches gerade 
in der Vergangenheit; wiederholt zu einstimmig 
verabschiedeten Resolutionen in den Vollversamm­
lungen geführt hat, ist eine Reorganisation in der 
Gerichtsbarkeit für alle Teile des Sozialrechts. Die 
Schiedsgerichtsbarkeit der Sozialversicherung gibt 
mit Recht zu großer Kritik Anlaß. Es erscheint 
nahezu als eine Mißachtung der Bedürfnisse des 
arbeitenden Menschen, wenn mehr oder weniger 

n ebenberuflich über Schicksalsfragen im Rahmen 
der Schiedsgerichtsbarkeit der Sozialversicherung 
entschieden wird. Durch die Verzögerungen bei 
der Erstellung ärztlicher Gutachten und die sehr 
starke anderweitige berufliche Befassung der dem 
richterlichen Stand angehörigen Vorsitzenden der 
Schiedsgerichte der Sozialversicherung wird die 
Verfahrens dauer weit über Gebühr in die Länge 
gezogen, was nicht nur nicht im Sinne des Gesetzes 
ist, sondern auch unter der arbeitenden Bevölkerung 
zu nicht unerheblichen Mißfallensäußerungen führt . 
Aber auch die Arbeitsgerichtsbarkeit ist nur in 
Ballungsräumen wohl organisiert. Bei den kleinen 
Arbeitsgerichten in den Sitzen der Bezirksverwal­
tungsbehörden stellt sich oft heraus, daß die R echts­
sicherheit infolge nachrangiger Befassung des richter­
lichen P ersonals mit arbeitsrechtlichen Fragen oft 
zu erheblicher Rechtsunsicherheit und Verfahrens­
dauer führt . Auch hier wäre eine sinnvolle Konzen­
tration wünschenswert. Die Sozialgerichtsbarkeit, 
die bereits seit vielen Jahren immer wieder ge­
fordert wird, muß endlich sinnvoll verwirklicht 
werden. 

Im Bereich der Sozialversicherung spielen die 
Fragen der Koordinierung der R ehabilitation eine 
große Rolle. Endlich wurden auf diesem so wichtigen 
Gebiet, welches der Wiedereingliederung versehrter 
P ersonen in den Arbeitsprozeß gewidmet ist, ernst 
zu nehmende Beratungen eingeleitet. 

Das Gebiet der Arbeitsmarktförderung nimmt 
weiter an Bedeutung zu. In einer Phase, in der es 
da und dort zu strukturellen wirtschaftlichen Schwie­
rigkeiten kommt, dienen zielführende Maßnahmen 
der Arbeitsmarktförderung der Erhaltung von Ar­
beitsplätzen und der Ausbildung von Arbeits­
kräften in Mangelberufen. Die Bestrebungen der 
Arbeiterkammern sind darauf gerichtet, daß die 
Mittel der Arbeitsmarktförderung in Bereiche ge­
lenkt werden, welche dem Allgemeinwohl zugute 
kommen und nicht dem Individualegoismus dienen . 
Im Zusammenhang mit Betriebsschließungen, Neu­
gründungen und strukturellen wirtschaftlichen Ver­
schiebungen spielt die in den letzten Jahren völlig 
umgestaltete und verbesserte Sonderunterstützungs­
regelung eine bedeutsame Rolle. Durch diese ge­
setzliche R egelung können älteren Arbeitnehmern, 
deren Arbeitsplätze großräumig bedingt verloren­
gehen und deren Wiedereingliederung in die Wirt­
schaft erfahrungsgemäß nahezu unlösbar erscheint, 
Leistungen durch die Arbeitslosenversicherung in 
der Größenordnung einer normalen ASVG-Alters­
pension gewährt werden. 

Wenngleich sich im letzten Quartal 1974 bereits 
deutlich abzeichnete, daß der internationale Kon­
junkturrückgang auch die heimische Wirtschaft 
zunehmend in Mitleidenschaft zieht, sichert doch 
das in den letzten Jahren erkämpfte soziale Schutz­
paket den Arbeitnehmern ausreichend Verdienst­
und Arbeitsmöglichkeit. Es wird nun in gemeinsamer 
Arbeit der Gewerkschaften und der Arbeiterkam­
mern das Erreichte bewahrt und die wirtschafts­
politischen Aktivitäten zur Arbeitsplatzsicherung 
intensiviert werden müssen. 
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Untersuchungen und Forschungsarbeiten 

Freizei ter he bung 

Die in der modernen Industriegesellschaft immel' 
mehr zu einem Problem werdende Frage von Frei­
zeitau maß und Freizeitverbringung steht im Mittel­
punkt eines seit längerer Zeit laufenden , großan­
gelegten Proj ekts, de sen Frage teHung von der 
Struktur der Freizeitbe chäftigungen über Aspekte 
des freizeitlichen Geschmack niveaus bis zu den 
Zusammenhängen zwischen Arbeits-, Freizeit- und 
Schlafdauer reicht. 

Die Interpretation der Fragebogendaten konnt 
abgeschlossen werden. 

For chungsprojekt "Armut in Österreich" 

Den bisherigen publizistischen Niederschlag des 
anfänglich von drei Arbeitskreisen getragenen For­
schung projekts bilden zwei Berichtsbände : ein 
für den engeren Fachkrei bestimmter und ein 
mehr an der intere ierten Öffentlichkeit orien­
tierter. Die Prä entation beider chriften, die sich 
auf eine im Auftrag de Arbeiterkammertages und 
des Sozialamtes der tadt Wien erfolgte Erhebung 
der Wiener Armutssituation beziehen - die eine 
kam unter dem Titel "Armu t in Wien" im R ahmen 
der Schriftenreihe der Arbeiterkammer heraus, die 
andere unter dem Titel " Im Schatten des Wohl­
stands" als Publikation des Europaverlages -, er­
folgte gelegentlich ein r Mitte Oktober des Be­
richtsjahres stattgefundenen Enquete. Die R e ultate 
ein er von der AK alzburg im Hinblick auf den 
ländlich n Raum durchgeführten P arallelerhebung 
liegen bereits seit einiger Zeit vor. Die Abwicklung 
des Proj ekts erfolgt in zwei Stufen. Während ich 
die in R ede stehende, noch in der Berichtsperiode 
abgeschlossene Erhebungs tufe auf die ökonomi­
schen Verhältnisse und objektiven Lebensbedin­
gungen sowie einige subjektive Indikatoren über 
die Selbsteinschätzung der Armutspo it ion konzen­
trierte, sind die Arbeiten an einer abschließenden 
zweiten Erhebungsstufe, die sich mit sozialpsycho­
logisehen und sozialhygienischen Problemen der 
Armutslage sowie damit verbundenen R eaktions­
mustern b eschäftigt, schon seit längerem im Gange. 
Dabei wird von der Annahme au gegangen, daß 
die durch finanzielle Beengtheit b dingte unzu­
reichende Befriedigung von menschlichen Grund­
bedürfnissen zu sozialem F ehlverhalten führt, das 
seinerseits wieder zu einer weiteren Verfestigung 
der Armutsposition beiträgt. Ziel ist, mit Hilfe 
der Ergebnisse sozialtherapeutische und sozial­
präventive Ansätze zu gewinnen, die über rein 
finanzielle Gesichtspunkte hinausgehen. Die Basis 
gibt eine Erhebung der Lebensverhältnisse von rund 
200 ausgewählten Ausgleichszulagenempfängern und 
Dauerbefürsorgten der Gemeinde Wien ab. 

Studie über die Au wirkungen der technischen 
Entwicklung auf den Arbeit inhalt 

Im Rahmen dieser mehrjährigen Studie hatten 
sich drei Arbeitsgruppen (Ökonomie, Arbeitstechnik, 
Soziologie) konstituiert, von denen letztere vor 
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allem die Aufgabe der Konzeption und wissenschaft­
lichen Kontrolle des soziologischen Teils der Er­
hebungsarbeiten wahrnahm , während die konkrete 
Durchführung dem Interviewer-Apparat des Instituts 
für empirische Sozialforschung (IFES) oblag. 

Kurz-Umfragen 

Aus Gründen der unmittelbaren Aktualität ließ. 
die Arbeiterkammer Wien in der Berichtsperiode 
zwei Kurz- mfragen durchführen : 

1. Zum Thema "Einstellung zur Belästigung 
durch Rauchen" wurde ein repräsentativer Quer-
chnitt der österreichischen Berufstätigen befragt, 

deren Arbeit in der Regel o beschaffen ist , daß sie 
mit anderen zusammen im sei ben Raum erfolgt. 
Inhalt der Umfrage waren die Meinungen von 
Rauchern und Nichtrauchern zur Beeinträchtigung 
des Wohlbefinden und der Arbeitsleistung durch 
R auchen bzw. Verzicht aufs Rauchen während der 
Berufsarbeit sowie zu ver chiedenen Möglichkeiten, 
hier Abhilfe zu schaffen. Die F ertigstellung der Un­
ter uchung erfolgte Ende Juli des Berichtsjahres. 
Eine Wiederholung untersuchung zu einem noch 
näher zu bestimmenden Zeitpunkt ist vorgesehen. 

2. Zum Thema " Bevor chussung der Alimenta­
tionsleistung durch den taat" wurde ein repräsen­
tativer Querschnitt der österreichischen Bevöl­
kerung zwischen 16 und 70 J ahren darüber befragt, 
ob der Staat in jenen Fällen , in denen der alimen­
tationspflichtige Elternteil nicht zahlt, die finan­
zielle Versorgung der Kinder dadurch sicherstellen 
soll, daß er die fälligen Alimente zunächst auszahlt 
und ie dann vom Verpflichteten wieder eintreibt, 
und unter welchen Voraus etzungen dies geschehen 
soll. Die Fertigstellung der Untersuchung erfolgte 
im Oktober des Berichtsjahres. 

Berufsverkehr der beiden Linzer Großbetriebe 
VÖEST- Alpine und Chemie Linz AG 

Im Frühjahr 1973 wurde in den oberöstel'l'eichi­
sehen Betrieben von der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte fÜl' Oberösterreich eine Umfrage durch­
geführt, deren Ziel es war, einen überblick über die 
Bedeutung der Ma senverkehrsmittel für die ober­
ö terreichi ehen Arbeitnehmer zu bekommen . 

Diese ntersuchung wurde nun mit einer weiteren 
empirischen Untersuchung fÜl' die beiden Linzer 
Großbetriebe im Frühjahr 1974 fortgesetzt, Die 
Auswertung der Befragung mittels Fragebogens soll 
unter anderem einen überblick über die Belastung 
der P endler im Berufsverkehr und die Gründe für 
die Wahl bestimmter Verkehrsmittel ergeben. 

Sozialwissenschaftliehe Projekte der Arbeiterkammel" 
, Tirol 

Von der K ammer für Arbeiter und Angestellte für 
Tirol wurden folgende sozialwissenschaftliehe Pro­
jekte in Angriff genommen: 

Berufsausbildung und Berufslaufbahn von Lehr­
lingen 
Tiroler Arbeitnehmerfamilien 1948-1972 
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Gastarbeiter in Tirol 
Das kulturelle Verhalten der Tiroler Bevölkerung 
Sozial- und Wirtschaftskunde Tirols 

Ar b ei tsr e ch t 

Die Prüfung von arbeitsrechtlichen Einzelfällen 
gehört nach wie vor zu den wichtigen und von den 
Arbeitnehmern immer mehr in Anspruch genomme­
nen Aktivitäten der Arbeiterkammern. Dabei ist 
zwischen solchen Angelegenheiten zu unterscbeiden, 
die Probleme von Einzelpersonen betreffen , und 
F ällen , bei denen es um Rechtsfragen für die Arbeit ­
nehmerscbaft ganzer Betriebe oder Branchen geht. 

Die Behandlung von Schwierigkeiten, die für 
einzelne Arbeitnehmer am Arbeitsplatz auftreten , 
kann in sinnvoller Ergänzung zur Gewerkschafts­
arbeit in der Weise erfolgen , daß der Arbeitnehmer 
über seine Rechte aufgeklärt wird und ihm die Mög­
lichkeiten aufgezeigt werden , diesen Rechten zum 
Durchbruch zu verhelfen. Wie wichtig es ist , die 
Arbeitnehmer über ihre R echte zu informieren , 
beweist die ständig steigende Zahl jener P ersonen , 
die diesbezüglich in den Arbeiterkammern persön­
lich vorsprechen , telefonisch Auskunft erhalten oder 
ein schriftliches Ansucben um Rechtsberatung stellen. 

Die Themen dieser rechtsberatenden Aussprachen 
bewegen sich naturgemäß in erster Linie um jene 
arbeitsrechtlichen Fragen , bei denen besonders 
häufig Unklarheiten und Schwierigkeiten auft reten -
Auflösung des Arbeitsverhältnisses, Arbeitsverhin­
derung durch Krankheit oder Unfall , Versetzungen , 
Auslegung von Ver trags bestimmungen -, doch 
kommt es nicht selten vor , daß im Rahmen einer 
Aussprache auch Probleme des Gesellschaftsrechts -
etwa im Zusammenhang mit der passiven Klags­
legitimation des Unternehmers - , des Insolvenz­
rechts, des Handelsrechts, des Strafrechts oder des 
Erbrechts zu erörtern sind. Es liegt auf der H and, 
daß die Erfahrung in einer so großen Zahl von 
Rechtsfällen sehr wertvoll für eine andere Haupt ­
aufgabe der Arbeiterkammern ist, nämlich für die 
Mitwirkung am Gesetzwerdungsprozeß in arbeits­
und sozialrecht lichen Angelegenheiten. 

Bei der Prüfung arbeitsrecht licher Fragen für 
Betriebe oder Branchen geht es meistens um die 
Auslegung von Betriebsvereinbarungen und K ollek­
t ivverträgen. Gutachten der Arbeiterkammern in 
solchen Angelegenheiten haben sehr oft großen Ein­
fluß auf die H andhabung der entsprechenden Rechts­
quellen in der Praxis. 

Themen solcher Gutachten waren im Jahr 1974 
beispielsweise in der Arbeiterkammer Wien Fragen 
der Anrechnung nach einem innerbetrieblichen Pen­
sionsstatut, der allgemeinen Vordienstzeitenanrech­
nung oder von Entgeltfortzahlungsansprüchen im 
Krankheit sfall. Gutachten , die nicht mit bestimmten 
Betriebsvereinbarungen oder Kollektivverträgen zu­
sammenhängen , wurden zum Beispiel zu der Frage 
erstellt, ob die Behinderung der freien Arbeitsplatz­
wahl durch Absprachen zwischen Unternehmern 
zulässig ist . Auf diesem Gebiet mußte eine recht 

ungünstige Rechtslage für die Interessen der Ar­
beitnehmer festgestellt werden . Weiters wurde zu 
der Frage Stellung genommen , in welcher Weise 
sogenannte " Leiharbeitnehmer" , die ständig an 
einem bestimmten Arbeitsplatz eingesetzt sind, in 
den Genuß der innerbetrieblichen Interessenvertre­
tung nach dem Arbeitsverfassungsgeset z kommen 
können. Hier mußte der Arbeitnehmerbegriff nach 
dem Arb VG eingehend geprüft werden . 

Zu den Aufgaben der sozialpolitischen bzw. der 
Rechtsabteilungen in den Arbeiterkammern gehört 
es auch, zu Gesetzes- und Verordnungsentwürfen 
über allgemeine Rechtsfragen Stellung zu nehmen. 
Beispiele dafür im Jahr 1974 waren Entwürfe zum 
Gebührenansprucbsgesetz, zur Novelle des Staats­
bürgerschaftsgesetzes, zur Novelle des St rafregist er­
gesetzes, zum Strafprozeßanpassungsgesetz , zum 
Vermessungsgesetz , zur Waffengesetznovelle, zur 
Novelle der Einführungsgesetze zu den Verwaltungs­
verfahrensgesetzen , zum Sachverständigengesetz und 
zu ortspolizeilichen Vorschriften . In all diesen Ma­
terien war zu prüfen , ob durch Einzelbestimmungen 
jene Interessen berührt werden, deren Vertretung 
den Arbeiterkammern obliegt . Ein besonderes An­
liegen der Arbeiterkammern auf diesen Gebieten 
ist es, Formvorschriften möglichst einfach und all­
gemein verständlich zu gestalten , um Rechtsvor­
schriften auch an jenen zugänglich zu machen , die 
die K osten einer laufenden rechtsfreundlichen Ver­
t retung nicht auf sich nehmen können. 

Wie in jedem J ahr wurde auch für 1974 von der 
Arbeiterkammer für Wien eine ausführliche arbeits­
gericht liche Statistik erarbeitet, die im J ahrbuch 1974 
veröffentlicht ist. 

Öffe n t li c h er Di e n st 

Mit dem Bundesverfassungsgesetz vom 10. Juli 
1974, BGBl. NI'. 444, ist nicht nur das sogenannte 
Forderungsprogramm der Bundesländer aus dem 
J ahr 1964 erfüllt worden und den Ländern die 
K ompetenz zur R egelung des Dienstrechts und des 
P ersonalvertretungsrechts der Bediensteten der 
Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände über­
t ragen worden. Auch das Disziplinarverfahren betref­
fend die Beamten wurde durch die B-VG-Novelle 
1974 wesent lich beeinflußt. War bisher die Zu­
ständigkeit des Verwaltungsgerichtshofs in Diszi­
plinarangelegenheiten der Angestellten des Bundes, 
der Länder , der Bezirke und Gemeinden ausgeschlos­
sen , kann nunmehr der VGH angerufen werden , 
wenn einfache Rechtswidrigkeiten, wie mangelhaftes 
Verfahren , falsche Rechtsauslegung und ungerechte 
Strafbemessung, angenommen werden . Die Möglich­
keit der ü berprüfung von Entscheidungen der Dis­
ziplinarkommissionen durch unabhängige Gericbte ist 
in einem Rechtsstaat unerläßlich , weshalb die 
Schließung der bisherigen Lücke im rechtsstaatlichen 
System zu begrüßen ist. 

Die Verwirklichung der vorletzten Etappe des. 
1971 abgeschlossenen Gehaltsabkommens brachte 
den öffentlich Bedienstet en neben der Teuerungsab­
geltung auch einen Reallohnzuwachs. 
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Entscheidende Verbesserungen wurden auf dem 
Gebiet de KarenzurJaubsgeldes erreicht. J ede An­
spruchsberechtigte gelangt - ungeachtet des Ein­
komm ns deo Ehegatten - in den Genuß des 
Karenzurlaubsgeldes. Die komplizierten und ver­
,valtung erschwerenden Anrechnung bestimmungen 
wurden eliminiert . 

P ensionsge etzlich wmde eine Verbe serung des 
An pruchs auf Ruhe- bzw. Versorgungsgenuß da­
durch rzielt, da ß die Ermittlung der Einkünfte 
im inne de Pen ionsgesetzes künftig unter Aus­
schluß jener Bezüge, die ein in Schulausbildung be­
findliche Kind aufgrund einer Ferialbe chäftigung 
bezieht, erfolgt. 

Die Verpflichtung zur Ausschreibung leitender 
Fo ten im Bunde dienst brachte das sogenannte 
Ausschreibung gesetz. Danach sind drei Monate vor, 
späte ten jedoch innerhalb eine ![onat nach Frei­
werden einer be timmt n P o 'ition im Amt blatt 
zur Wiener Zeitung b stimmte Po ten in Bunde -
dienst teilen (ZentralstelIen, Bundeskanzleramt, 
]'1inisteri n) au zuschreiben . Für die Einreichung der 
Bewerbung darf nicht weniger als ein Monat Zeit 
zm Verfügung stehen . Die Gesuche und ihre Aus­
wertung müs en vertraulich behandelt werden. 
Außerdem beurteilt eine K ommi ion die Eignung 
der Bewerber. Die Mitglieder der Kommission sind 
weisungsfrei . 

Die Errichtung einer Verwaltung akademie, die 
ihre Tätigkeit im Jahre 1976 aufnimmt, wurde in 
Au icht genommen. Ziel ist die praktische u­
bildung und die Vertiefung der Kenntni e der be­
reits in der Laufbahn stehenden Beamten sowie die 
Verbesserung der Aufstiegsmöglichkeiten. 

Schutz d e r berufstätigen Frau 

Die Zahl der unselbständig weiblichen Arbeits­
kräfte stieg auch im Berichtsjahr weiter an. Lag der 
J ahresdmchschnitt an unselbständig beschäftigten 
weiblichen Arbeitskräften im Jahre 1969 nur bei 
868.983, d. S. 36,9 % , so betrug er 1971 bereits 
910.053, d. S. 37·1 %, 1972936.328, d . S. 37'3 % , 1973 
988.965 , d. S. 37,9 %, und schließlich 1974 1,019 .257 , 
d. S. 38'4% aller unselbständig Erwerb tätigen. 

Arbeitnehmerinnen erhalten in allen Fragen des 
Mutter chutzes Rat und nter t üt zung bei den Ar­
beiterkammern. Eine praktische Hilfe bietet die vom 
Österreichischen Arbeiterkammertag verlegte Bro­
schüre " Was tue ich, wenn ... ?", die über alle 
Rechte, Ansprüche sowie notwendigen Behörden­
wege im Falle der Mutterschaft Auskunft gibt. Außer­
dem sind die Arbeiterkammern durch zahlreiche Vor­
träge bemüht, die Arbeitnehmerinnen über das 
Mutterschutzrecht einschließlich Familienleistungen 
zu informieren, damit sie keinen Schaden erleiden. 

Der den Arbeiterkammern zur Begutachtung zu­
geleitete Entwurf einer Jovelle de Mutterschutz­
gesetzes wurde grundsätzlich begrüßt, da die von 
den Arbeiterkammern angeregten Verbesserungen des 
Mutterschutzrechtes Aufnahme fanden. 
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Die Ergebnisse der im Rahmen des Programms 
zum Internationalen Jahr der Frau von der Ar­
beiterkammer dmchgeführten Studien " Mutterein­
fluß und Berufsvorstellungen von Töchtern" sowie 
die Erhebung über die Betreuung erkrankter Kinder 
weiblicher Berufstätiger bilden eine wertvolle Grund­
lage fü r die sozialpolit i ehen Aktivitäten auf diesem 
Gebi t . 

Zu ammenfassend kann gesagt werden , daß im 
Bericht jahr für die Familien und die berufstätige 
Frau wesentliche Verbesserungen erreicht werden 
konnten: Neben der Erhöhung der Familienbeihilfe 
und der Gebmtenbeihilfe sind vor allem die Ver­
längerung bei Schutzfri ten nach dem Mutter chutz­
ge etz owie die eugestaltung und Erhöhung des 
K arenzurlaubsgeldes zu erwähnen . Eine Novelle 
zum Arbeitsmarktförderungsgesetz ermöglicht die 
Gewährung von Beihilfen für berufstätige Mütter 
zur nterbringung ilner Kinder in Kindergärten und 
die Ber itsteUung von Mitteln der Arbeitsmarktför­
derung zur chaffung und Ausstattung von Kinder­
gartenplätzen . Das Famj]ienberatungsförderungsge­
setz bildet die Grundlage für die Förderung der Ein­
richtung und des Betriebes von F amilienberatungs­
·tellen. 

A rb eits losenver icherung und Arbeits-
marktverwal tung 

Im legistischen Bereich galt das Hauptaugenmerk 
der chaffung eines ö terreichischen Ausländerbe-
chäftigungsgesetze . Der hiezu vom Bundesministe­

rium für soziale Verwaltung übermittelte Entwurf 
baute auf den R eg lungsvorschlägen von Arbeiter­
kammern und Gewerkschaften, den Teilergebni sen 
von Verhandlungen der Wirtschaftspartner, die aller­
ding infolge de Verlangens der Arbeitgeberseite 
nach völliger Liberalisierung des Arbeitsmarklies ins 

tücken geraten sind, sowie den Erfahrungen auf, 
die in den vergangenen Jahren mit der Beschäfti­
gung ausländi cher Arbeitnehmer in Österreich ge­
wonnen wurden . Die Arbeiterkammern begrüßten 
diese Initiative und waren bemüht, im Zuge der 
Nemegelung einen verstärkten Schutz der Arbeit­
nehmer - und zwar so wohl der inländischen als auch 
der au ländischen - zu erreichen. Zu diesem Zweck 
wurde in umfassender Geltungsb reich gefordert, 
der jed Beschäftigung von Ausländern erfaßt; also 
nicht nur Arbeitnehmer österreichi cher Arbeitgeber, 
sondern auch Montagearbeiter und auch arbeitneh­
merähnliche Personen, wie Z. B. H eimarbeiter und 
Künstler . Desgleichen wurde verlangt, daß im Gegen­
satz zur bisherigen Praxis in Zukunft die Zulassung 
zur Beschäftigung erst nach Erteilung der Bewilli­
gung rigoros beachtet werde. Hinsichtlich des not­
wendigen achweises über das Vorhandensein einer 
ortsüblichen Unterkunft verlangten die Arbeiter­
kammern eine zusätzliche Bestimmung, die mithelfen 
oll, dem Mietenwucher bei ausländischen Arbeit­

nehmern Einhalt zu gebieten. 

Da sich das System der Vereinbarung zahlen­
mäßig begrenzter Kontingente an ausländischen Ar­
beitnehmern zwischen den zuständigen kollektiv ver-
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tragsfähigen Berufsvereinigungen bewährt hatte, 
wurden die bisher geübten Kontingentvereinbarun­
gen in den Gesetzentwurf aufgenommen. Um jedoch 
bei F ehlen einer solchen Vereinbarung ein unbe­
grenztes E inzelgenehmigungsverfahren hintanzu­
halten , regten die Arbeitnehmervertreter eine Be­
stimmung an , derzufolge der Bundesminister für 
soziale Verwaltung auch ohne Vorliegen einer Kon­
t ingentvereinbarung Kontingente und darüber hinaus 
auch absolute Höchstgrenzen festlegen kann. 

Im Rahmen der nach Abschluß des Begutachtungs­
verfahrens durchgeführ ten neuerlichen Beratungen 
-der Wirtschaftspartner waren die Arbeitnehmerver­
treter bemüht, die divergierenden Auffassungen zu 
überbrücken und im Interesse aller eine einvernehm­
liche Lösung zu finden . 

L e hrlings- und Juge nd sc hu t z 

Auf die Lehrlings- und Jugendarbeit wirken nicht 
nur die Änderungen auf dem speziellen legistischen 
Gebiet des Lehrlings- und Jugendschut zes ein, son­
dern auch andere R echtsbereiche. Ein Beispiel dafür 
bildet die im August 1974 in Kraft getretene Ge­
werbeordnung. An dieses Gesetz knüpfte man be­
sonders große Erwartungen im Hinblick auf eine 
posit ive Einflußnahme zugunsten des Lehrlings­
wesens. Sie wurden aber , wenn überhaupt, so nur 
zum Teil erfüllt. Am Prinzip des gewerberechtlichen 
Befähigungsnachweises, der im wesentlichen die 
überkommene Einteilung " Lehrling", " Geselle", 
" Meister" vorsieht, änderte sich nichts; und so be­
stimmen nach wie vor gewerberechtliche Maßnah­
men das Berufsausbildungswesen . 

Die Auswirkungen dieser Situation sind besonders 
auf dem Gebiet der Lehrberufe zu verspüren. Hier 
gelang es zwar , mit Ende des J ahres 1974 eine neue 
Liste zu erstellen , die immerhin nur noch 220 Posi­
t ionen nach den. Vorstellungen des Berufsausbil­
dungsbeirates umfaßt, die aber dennoch nach wie 
vor, da dem Gewerberecht verhaftet , Berufe ent ­
hält, die keineswegs ausbildungsbedürftig erscheinen . 
Mit 1975 soll die neue Liste in Kraft t reten , ange­
reichert durch weitere vier Berufe, deren Erlernung 
eher fragwürdig erscheint, die aber nach den Vor­
stellungen der Gewerbeverwaltung unbedingt not ­
wendig sind. 

Neben der Arbeit an der neuen Lehrberufsliste 
war es erforderlich , Ausbildungsvorschriften und 
Prüfungsordnungen für einzelne Lehrberufe zu kon­
zipieren , wobei mit den bisher erschienenen diesbe­
züglichen Vorschriften ein sehr hoher Prozentsatz 
an Lehrverhält nissen erfaßt ist. 

Ohne geeignete Maßnahmen auf dem Gebiet des 
Berufsschulwesens kann die Lehrlingsausbildung 
nicht sinnvoll gestaltet werden . E s war daher diesem 
Sektor besondere Aufmerksamkeit zu widmen , was 
in der Schaffung einer Berufsschulreformkommission 
sichtbaren Ausdruck erlangte. Bereits Ende 1974 
zeigten die Arbeiten dieser Kommission greifbare 
Erfolge bezüglich der Lehrpläne in den Berufs­
schulen . Offen blieben aber neuerlich die FTagen 

15 

eines erweiterten Berufsschulunterrichtes und des 
Berufsschulbesuches für jugendliche Arbeitnehmer 
schlechthin . 

Besonders bezüglich der beiden zuletzt genannten 
Materien set zten weite Arbeitnehmerkreise entspre­
chende Erwartungen in die von der österreichischen 
Gewerkschaftsjugend im Berichtsjahr ins Leben 
gerufene Aktion 75. Im Rahmen dieser Maßnahmen 
sind zahlreiche E xperten der Arbeiterkammern um 
ein .gänzlich neues Konzept über berufliche Bildung 
in Osterreich bemüht . 

Auch das mit Juli 1974 in Kraft getretene Arbeits­
verfassungsgesetz beeinflußte die Berufsausbildung 
der Lehrlinge. Hier sind die Vorschriften über die 
Erlassung von Lehrlingsentschädigungen und die - . 
allerdings nicht erzwingbaren - Betriebsverein­
barungen bezüglich der Auflassung von Lehrwerk­
stätten von Bedeu tung. 

I n die Kompetenz des Jugendschutzes fallen auch 
die Angelegenheiten des Wehrwesens einschließlich 
des mit 1975 in Kraft getretenen Zivildienstgesetzes. 
Vorarbeiten für die Administrat ion dieser Materie 
brachten den Arbeiterkammern eine Fülle neuer Auf­
gaben , wobei noch die Angelegenheiten der 1974 
auslaufenden Waffendienstverweigererkommission 
entsprechender Arbeiten bedurften . 

Auf dem Gebiet der Interventionstätigkeit soll 
vor allem jene Arbeit hervorgehoben werden , mit 
der versucht wurde, die verbotene Kinderarbeit 
hintanzuhalten . Veröffen tlichungen für die Presse 
dienten diesbezüglich der allgemeinen Information. 

Mit der Durchführung der Berufswettbewerbe 
leisteten die Arbeiterkammern einen wesentlichen 
Beitrag zur Lehrlingsau sbildung. Ergänzend dazu 
bemühen sich die F achausschüsse um die konkrete 
Betreuung der Wiener Arbeitnehmer sowie um deren 
berufliche Fort- und Weiterbildung. Die Lehraus­
bildungshilfen gestatten es finanziell schlechtge­
stellten P ersonen , eine entsprechende berufliche Aus­
bildung . zu erlangen. Das Jugendheim Annental, 
das modernst ausgestattet ist , bietet Kinder- und 
Jugendgruppen in einer der schönsten Gegenden 
Niederösterreichs Möglichkeiten zur Erholung und 
Schulung. 

F achausschüsse 

In acht Arbeiterkammern bestehen Fachaus­
schüsse, die sich vor allem der Schulung und Be­
rufsinformation der betreuten Arbeitnehmer widmen. 
Die 120 bestehenden Fachausschüsse hielten insge­
samt an die 108 Sitzungen und Tagungen ab. 

Arb ei tstechnik 

Im Mai wurde die zweite verbesserte Auflage der 
Broschüre " Menschengerechte Arbeitsgestaltung" im 
R ahmen einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vor­
gestellt. Wesentlichste Neuerung in der Broschüre 
ist eine Systembetrachtung zur menschengerechten 
Ar bei t sgestaltung. Diese System betrachtung stellt den 
Menschen in den Mittelpunkt und soll es ermöglichen, 
über eine Analyse des Ist-Zustandes Belastungen 
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durch Arbeitshaltung, Umgebungseinfiüsse und Ar­
beitsart festzustellen und Verbesserungsmöglich­
keiten zu erkennen . Im Rahmen dieser Presse­
konferenz wurde der Film " Menschengerechte Ar­
beitsgestaltung" der Pre se vorge teilt ; er fand 
anerkennende Beach tung. 

In viermonatiger Arbeit wurden 40 Werke auf 
dem Gebiet der Ergonomie und Arbeitsgestaltung 
nach bes immten Fachgebieten durchgearbeitet. 
Diese Literaturuntersuchung ermöglicht nunmehr 
einen optimalen Vergleich der Aus agen der einzelnen 
Autoren zu bestimmten F achgebieten. 

Neben dem viertelj ährlich er cheinenden " In­
formation dienst des usschusses für Arbeitstech­
nik und Au tomation" wurde bei verschiedenen 
Ausstellungen (Internation ale F achmesse für Büro­
organisation , icherheit ausstellung im Bauzen trum) 
da Thema " Mensch und Arbeit" der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Das Publikumsinteresse bei diesen Aus­
stellungen war sehr groß ; auch in den Ma enmedien 
wurde über die Au stellungen berichtet. 

Im Rahmen verschiedener Belangsendungen im 
J ahre 1974 wurde die Jotwendigkeit der menschen­
gerechten Arbeitsgestaltung unterstrichen. Die Schu­
lungsarbeit auf dem Gebiet der Arbeit technik und 
Ergonomie wurde kontinuierlich weitergeführ t . 

o zi a l ve r i ch e run g 

Im Bereich der ozialversicherung brach te die 
30. Jovelle zum ASVG eine bedeut ame R eform 
der R en ten - und P ension anpassung. Durch die 
neuen Be t immungen ü ber die Errechnung der 
Richtzahlen und des npassung fak tors wurde die 
Anpassung gegenüber der bi herigen Methode um 
ein halbes J ahr näher an die aktuelle Lohnent­
wicklung herangeführ t. Dadurch konn ten die R enten 
und P ensionen beträcht lich über das nach der bisheri­
gen Methode errechnete Ausmaß hinaus erhöht 
werden. Eine noch stärkere Anhebung wurde bei den 
Richtsätzen für die Gewährung der Ausgleich­
zulage vorgenommen . 

Anläßlich der Begu tachtung der Novelle zum 
Kriegspoferversorgung ges tz tellten die Arb iter ­
kammern fest, daß e wünschenswer t wäre, über­
legungen anzu tellen , ob die bi herige Organ i ation 
in der Versorgung der Kriegsopfer noch zeitgerech t 
und funktionsgerecht ist, und wiesen darauf hin, 
daß im Interesse einer Verwaltungsvereinfachung 
und einer möglichen Kosteneinsparung auch andere 
zweckm äßigere Lösungen für die Administration 
der Kriegsopferversorgung und der Invalidenein­
stellung denkbar wären . 

Dem ebenfalls übermittelten Ent wurf einer Novelle 
zum Invalideneinstellungsgesetz 1969 stimmten die 
Arbeiterkammern zu, erhoben jedoch Bed nken 
gegen den globalen Ab chlag von 40 % der Be­
schäftigten beim Bund , bei den Ländern und den 
Gemeinden bei Berechnung der Pfiicht zahl . E s 
wurde vorgeschlagen , nur 30 % der in Betracht 
kommenden Dienstnehmer bei der Berechnung der 
Pfiichtzahl außer Ansatz zu las en. ach Auffassung 
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der Arbeiterkammern sollte ü berdies das Gesamt­
konzept der Invalideneinstellung neu überdacht 
werden , wobei sowohl bei der Administration als 
auch bei den arbeitsrechtlichen Vorschriften die 
verstärkte Aktivität der Arbeitsmarktverwaltung 
und der Sozialversicherung auf dem Gebiet der 
R ehabilit ation Berücksichtigung finden müßte. 

Ehrun g v on Ar b e i ts j u bilar e n 

Alle Arbeiterkammern ehren Arbeitnehmer für 
langjährige Dienste. Teils wird diese Ehrung - meist 
in Form einer Gedenkmedaille - nach 25-, 35-, 
40- und 45jähriger Zugehörigkeit zu einem Betrieb 
vergeben , teils für 35- bzw. 45jährige Dienste in 
der österreichi ehen Volkswirt chaft. Diese Ehrungen 
finden zumeist im Rahmen von Betriebsfeiern 
oder Gewerk chaftsveranstaltungen statt. 

Revi s ion d e r B etri e bs r atsfond s 

Die bei den Arbeiterkammern gemeldeten Be­
trieb rat sfonds werden in bestimmten Zeitabständen 
überprüft . 

Wohn baudarle h e n 

Die Beschaffung von Wohnraum gehört zu den 
schwierigsten Problemen junger Menschen , und die 
Arbeiterkammern bemühen sich , nach ihren finan­
ziellen Möglichkeiten bei der Lösung dieses Problems 
in jeder Weise zu helfen . Eine dieser Hilfen bildet 
die Gewährung von Wohnbaudarlehen und Zinsen­
zuschü sen . Im Berichtsjahr wurden für diese 
Zwecke weitere Mittel in der Höhe von 21 ·643 Millio­
nen zur Verfügung gestellt . 

U rl a ub s- und Sc hu lungs h eime d er Arb eite r­
k a mm ern 

E inzelne Arbeiterkammern führen Erholungs­
heime, in denen die Kammerzugehörigen zu be­
sonder günstigen Bedingungen ihren Urlaub ver­
bringen können . 0 haben z. B . die Kammerzuge­
hörigen in Wien die Möglichkeit, das Urlaubsheim 
Annental oder da Urlaub heim Vöslau in An pruch 
zu nehmen . Von dieser Möglichkeit machten im 
Jahre 1974 während 48 Betriebswochen im Er­
holung - und chulung heim Bad Vö lau 2108 Ar­
beitn bmer und deren ngehörige und im Urlaubs­
heim Annental insgesamt 2400 Arbeit nehmer und 
deren Angehörige Gebrauch. 

Im Schulungs- und Erholungsheim " Seehof" der 
Arbeiterkammer Tirol auf der Hungerburg bei 
Innnsbruck fanden insgesamt 1705 Arbeitnehmer 
zu chulungs- und Erholungszwecken Unterkunft. 

AK- rlaubsaktion " K arl 1antler-Fonds" 

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für 
Wien gewährt verdienten Funktionären der Arbeiter­
bewegung, die sich im Ruhestand befinden , kosten-
10 e Erholungsaufen thalte. Behinderte können Be­
gleitpersonen mitnehmen, für die der Aufenthalt 
ebenfalls kostenlos ist. I m Jahre 1974 wurde die 
Aktion in der Zeit vom 16. April bis 14. Oktober 
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durchgeführt . In den Vertragshäusern Ulrich 
(St. Anna a. A.), Paunger (Miesenbach bei Birkfeld) , 
Pink (St . Jakob i. W .) und Fink (Riegersburg, 
Stmk.) wurden 13 Turnusse, im Madonnenschlößl 
(Bern stein , Burgenland) in zwei Perioden (16 . April 
bis 24. Juni und 22. Juli bis 14. Oktober) elf Tur­
nusse geführt. Insgesamt haben 550 Kollegen bzw. 
Kolleginnen mit und 190 Kollegen ohne Begleit­
person , somit imgesamt 1290 P ersonen , an der 
Urlaub~aktion t eilgenommen. Die Zahl der im 
Laufe der letzten Jahre entsendeten Personen 
betrug 22.829. 

B era tungs- und In terven tionstäti gkei t 

Die Kammern für Arbeiter und Angestellte 
werden in Fragen des Arbeitsrechtes, des öffent­
lich-en Dienstes, des Lehrlings- und Jugendschutzes, 
der Arbeitslosenversicherung, der Arbeitsmarktver­
waltung, des Schutzes der arbeitenden Frau, der 
Sozialversicherung, des Steuerrechts und des Schul­
und Bildungswesens als Beratungsorgan in An­
spruch genommen. 

Eine große Gruppe der Ratsuchenden bilden 
die Gastarbeiter, weshalb alle Arbeiterkammern 
Dolmetscher für die serbokroatische Sprache be­
schäftigen . 

Für Erfinder führt die Arbeiterkammer für Wien 
seit J ahren erfolgreich eine Erfinderberatung, von 
der auch im Jahre 1974 eine große Anzahl von 
Personen Gebrauch gemacht hat. 

In vielen Fällen übernehmen die Arbeiterkammern 
Vertretung vor den Schiedsgerichten der Sozial­
versicherung. 

W ett bewerb s- und Kon sumentenschutz 

Im Zuge der den Arbeiterkammern durch das 
Kartellgesetz 1972 eingeräumten Möglichkeit, die 
Vbertragungsanträge von Altkartellen in das neu 
zu führende Kartellregister auf ihre volkswirtschaft­
liche R echtfertigung unter besonderer Bedachtnahme 
auf die Interessen der Letztverbraucher zu prüfen, 
wurden zahlreiche Lockerungen von Wettbewerbs­
beschränkungen in Kartellvereinbarungen angestrebt 
und auch erreicht. 

So wurde vorrangig versucht, starre Quoten , die 
den Absatz regeln und nahezu jeden Preiswettbe­
werb ausschalten, aufzulösen. Erfolge in dieser 
Richtung konnten insbesondere beim Zement-, Bau­
stahlgitter- und N atursteinwerkekartell erzielt wer­
den. 

Weiters war die Erwirkung einer zeitlichen Be­
fristung von Kartellvereinbarungen (in der R egel 
von zwei bis drei Jahren) möglich, um so einen 
Vbergang zu einer neuen Wettbewerbssituation zu 
schaffen . Solche Befristungen kamen unter anderem 
bei der Verkaufsgemeinschaft steirischer Ziegelwerke, 
beim Schallplattenkartell und bei der " Vertriebs­
gesellschaft isolierter Leitungen" zustande. 

In den noch nicht abgeschlossenen Vbertragungs­
verfahren wurden die Verhandlungen weiterge­
führt, insbesondere bei den für den Letztverbraucher 

bedeutenden Kartellen, wie die Österreichische 
Papierverkaufsgesellschaft mbH, die Zucker- und 
Bier kartelle. 

Bedingt durch die Partei stellung der Arbeiter­
kammern im Kartellverfahren, z. B . bei den noch 
nicht abgeschlossenen Vbertragungsverfahren , bei 
der Erfassung von markt beherrschenden Unter­
nehmen und Zusammenschlüssen, ist eine sehr 
große Zahl von Erledigungen in Form von Anträgen , 
Schriftsätzen, R echtsmitteln u. dgl. angefallen. 

Ein von den Arbeiterkammern angestrengtes 
Mißbrauchsaufsichtsverfahren wegen mißbräuchli­
cher Ausnützung einer marktbeherrschenden Stellung 
wird weitergeführt; es sind im gegenständlichen 
Fall umfangreiche Erhebungen und mehrere Tag­
satzungen durchgeführt worden. 

Von den Arbeiterkammern wurden auch Gut­
achten wegen Verstoßes gegen das Kartellgesetz 
ersteHt. 

Aufgrund des Entwurfs einer Verordnung des 
Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie, 
mit der die Verordnung, mit der die Herausgabe 
von Preisempfehlungen untersagt wird, geändert 
wird , ist die Gültigkeitsdauer dieser Verordnung 
bis 30. September 1975 erstreckt. Die Arbeiter­
kammern erhoben keinen Einwand. 

Der Entwurf einer Verordnung des Bundes­
ministers für Handel, Gewerbe und Industrie über 
die K ennzeichnung von Waschmitteln (Wasch­
mittelkennzeichnungsverordnung 1974) sieht vor , 
daß zum Schutze des Konsumenten, zur Förderung 
des lauteren Wettbewerbs und der besseren Markt­
transparenz klare Informationen über die ver­
kauften Produkte erfolgen sollen. 

Von den Arbeiterkammern wurde grundsätzlich 
der Entwurf begrüßt, jedoch wurden gleichzeitig 
Änderungsvorschläge (Bezug auf Ö-N ormen, genauere 
Dosierungstabellen, Erweiterung des Geltungsbe­
reichs der Verordnung um Waschmittel in Tabletten , 
Pasten oder flüssiger Form u. a.) unterbreitet. 

Aufgrund der in den letzten zwölf J ahren festge­
stellten Mängel wurde der Entwurf eines Bundes­
gesetzes, mit dem das Bundesgesetz über das Ab­
zahlungsgeschäft geändert wird (Ratengesetz) , aus­
gearbeitet. Er sieht folgende Verbesserungen vor : 

Erhöhung der Wertgrenze von 50.000 auf 75.000 S; 
Verbesserung jener Bestimmungen , die eine Um­

gehung des Ratengesetzes mittels Darlehensfinan­
zierungen (sofortige Barzahlung durch Darlehen, 
daher keine Ratenvereinbarungen) verhindern; 

Einbeziehung der Werkverträge und der Dauer­
und Wiederverkehrsschuldverhältnisse in das Raten­
gesetz. 

Die Arbeiterkammern forderten eine voraus­
schauende Umgestaltung des Ratengesetzes, ver­
langten die Aufnahme der Ansparverträge, die 
Einführung eines generellen Rücktrittsrechts des 
Konsumenten bei allen Geschäftsabschlüssen außer­
halb der Geschäftsräume, einerlei, ob es sich hierbei 
um ein Ratengeschäft handelt oder nicht - Ver­
ankerung dieses Rücktrittsrechts im ABGB. -, die 
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Erhöhung der Wertgrenze von 50.000 auf 1000.000 S 
und die Wiederverlautbarung des Ratengesetze 
statt bloßer ovellierung. 

Von allen diesen Forderungen der Arbeiterkam­
mern hat die R egierungsvorlage lediglich die Ein­
beziehung gewis er Typen von Werkverträgen in 
da Ratenge etz und die Erhöhung der Wertgrenze 
von 50.000 auf 100.000 S berücksichtigt. 

mw e l tpolit ik 

Die 1973 konstituierte Arbeitsgruppe " Umwelt­
politik" , zu der ich Mitarbeiter der Arb itcr­
kammern zusammenfanden, setzte 1974 ihre Be­
ratungen fort und arbeitete eine proorammati ehe 
Grundlage zu Fragen der mweltpoli tik aus. 

Vertreter der Arbeiterkammern wirkten auch in 
der Arbeitsgruppe " Ökonomische A pekte der m­
weltpolitik" de Beirats für Wirt chaft - und ozial­
fragen mi t. Die e rbeit gruppe hat ihre Beratungen 
an der tudie " Aktuelle Probleme der mwelt­
politik in Ö terTeich" fortgesetzt und im we ent­
liehen abge chlossen . 

Von be onderer B deutung für die mweltpolitik 
war die tü rmi ehe Entwicklung auf d m Gebiet 
der En rgiepoli t ik. Die u wirkungen der veränder­
ten Situation auf di em Gebiet ind vielfält iger 
Art. Die Vertreter der rbeiterkammern vert raten 
dabei den tandpunkt, daß die aus der Energie­
situation en tstehenden Probleme nicht al R cht­
fertigung dafür verwendet werden ollten, mwelt-
chutzvor chriften zu verzögern, milder zu ge­

stalten oder aufzuheben, da solche Verzögerung n 
oder VerscWechterungen verhängni volle Kon e­
quenzen für die Volksge undheit nach ich ziehen 
müßten und weil auch die langfri tigen Au wir­
kungen einer derartigen Polit ik nich abzu eh n 
wären. 

In einzelnen Ländern besteht die Möglichkeit 
der Einflußnahme der Arbeiterkammern auf Raum­
ordnung und mwelt chutzmaßnahmen. So ist z. B . 
die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol 
in der Tiroler Raumordnungskonferenz und im 
Raumordnungsbeirat vertreten. 

Im Rahmen der Raumordnung wurde im Jahre 
1974 be onders erfolgreiche Arbeit geleistet , die in 
vielen Ent wicklungskonzepten ihren Niederschlag 
fand . E s wurde von der Untergruppe " Energie­
konzept" des Tiroler Raumordnungsbeirates ein 
energiewirtschaftlicher Problemkatalog Tirols als 
Beitrag zum österreichischen Energieplan erstellt. 

Kultur- und Bildungspolitik 

Die Formen und Methoden der Erwach enen­
bildung wurden in letzter Zeit besonder durch 
didaktische Maßnahmen und durch die ver tärkte 
Verwendung audiovisueller Unterricht mittel beein­
flußt und erneuert. Ein bedeutender Bereich, das 
Lernen im Medienverbund, gewann nun auch im 
deutschen prachraum immer mehr an Aktualität. 

In Österreich wurden bereit einige Studien­
programme vom ORF in Zu ammenarbeit mit dem 
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Bundesministerium für Unterricht und Kunst sowie 
den Erwachsenenbildungsinstitutionen erarbeitet und 
gesendet . Im Herbst 1974 wurden die Vorberei­
tungen für das erste Hörfunk-Studienprogramm 
abgeschlossen , das die arbeits- und sozialrechtli chen 
Bestimmungen für Arbeitnehmer behandelt. Der 
Medienverbund wurde durch die Ergänzung der 
Hörfunk endungen mit einem Arbeitsbuch, die 
Abhaltung von Gruppentagen samt freiwilliger 
Te t und die Möglichkeit der Ablegung einer 
Externistenprüfung hergestellt. Die Arbeiterkam­
mern und die Bundeswirtschaftskammer erstellten 
die Arbeitsunterlagen und die Sendetexte, die An­
meldung und die Produktion lag in den Händen 
des ORF, die wissenschaftliche Betreuung erfolgte 
durch das Institut für Pädagogik der Universität 
Wien. Das Bundesministerium für Unterricht und 
Kun t stellte die Verbindung zu den Schulen her 
und unterstützte die Sozialphase, die von den 
Arbeiterkammern , dem Berufsförderungsinstitut, den 
Volk hoch chulen, Wirtschaftsförderungsinstituten 
und nicht zuletzt vom Österreichi ehen Gewerk-
ehaft bund durchgeführt wurde. 

Die Arbeiterkammern erfüllen mit der Mi t­
wirkung an die em Studienprogramm ihre Ver­
pflichtung, alle Arbeitnehmer über ihre sozialen, 
berufli chen und wirtschaftlichen R echte zu infor­
mieren. Das Studienprogramm umfaßt Informa­
t ionen über die Arbeitsplatzsuche bis zum Abschluß 
des Arbeitsvertrages, vom Arbeitsbeginn bis zur 
Auflö ung de Arbeitsverhältnis e und zur Pen io­
nierung. E s schließt ferner Lohn- und Gehalts­
fragen owie Krankheit, Unfall und Urlaub ein . 
Das tudienprogramm hat nicht die Aufgabe, Be­
t riebsräte zu schulen oder Mitarbeiter der P ersonal­
abteilungen auszubilden. E s soll vielmehr die Arbeit­
nehmer mit den wichtigsten gesetzlichen R egelungen 
für die alltäglichen Ereignisse im Betrieb bekannt 
machen. In Hinkunft soll der Arbeitnehmer besser 
erkennen , welche Rechte und Pflichten in be­
stimmten Situationen des Arbeitslebens für den 
einzelnen bestehen . J ach den vorläufigen Anmel­
dungen (bisher wurden mehr als 20.000 eingesandt) 
besteht großes Interesse für dieses Studienpro­
gramm. Die Sendungen begannen im Jänner 1975 
und endeten im Mai 1975 mit der Möglichkeit, 
eine Externistenprüfung abzulegen. 

Einen weiteren Schwerpunkt im Bereich der 
Bildungspolitik für Erwachsene stellt der Bildungs­
urlaub dar . Seit langem beschäftigen sich die Inter­
essenvertretungen der Arbeitnehmer mit dem Pro­
blem de Bildungsurlaubes. Auf nationaler und 
internationaler Ebene wurde das Prinzip der be­
zahlten Bildungsfreistellung als neues soziales Recht 
diskutiert, formuliert und gefordert. Die Inter­
nationale Arbeitskonferenz hat dieses Jahr ein 
über inkommen und eine Empfehlung beschlossen, 
der ÖGB-Bundeskongreß hat sich 1971 in einer 
Resolution für die Einführung der Bildungsfrei-
teilung au ge proehen . Die Arbeiterkammern haben 

wiederholt die Bedeutung des Bildungsurlaubes für 
die Arbeitnehmer unterstrichen. 
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Am 10. und 11. Oktober 1974 fand in Wien eine 
Enquete zum Thema " Bildungsurlaub (Bildungs­
freistellung)" unter dem Vorsitz von Unterrichts­
minister Dr. Sinowatz statt, bei der auf die von den 
Gewerkschaften und Arbeiterkammern verfolgte 
Politik, die als einen ersten Schritt die Verankerung 
der Bildungsfreistellung für Betriebsräte und Ver­
trauensmänner durch eine Novelle zum Betriebs­
rätegesetz (1971) vorsah , hingewiesen wurde. Diese 
Bestimmung wurde dann auch in das Arbeitsver­
fassungsgesetz aufgenommen. Die Bildungsfreistel­
lung für alle Arbeitnehmer soll nach dem Inkraft­
treten der 40-Stunden-Woche und der Erweiterung 
des Mindesturlaubes in Angriff genommen werden . 
Sie soll ferner sowohl für berufliche Bildung, All­
gemeinbildung als auch für gewerkschaftliche Bil­
dung und politische Bildung zur Verfügung stehen. 

Die Tätigkeit der Arbeiterkammer im Bereich 
der Schul- und Hochschulpolitik wurde im Berichts­
jahr intensiv fortgesetzt. Aus der umfangreichen 
Begutachtungstätigkeit sind die Stellungnahmen 
zur 6. Schulorganisationsgesetz-Novelle, mit der 
vor allem Verbesserungen auch für die Schulen 
für Berufstätige vorgesehen wurden, und zum 
Gesetzentwurf zur Schaffung der Hochschulreife­
prüfung hervorzuheben . Die Hochschulreifeprüfung, 
im Anschluß an einen mehrmonatigen Vorberei­
tungslehrgang, soll auch jenen P ersonen den Zugang 
zur Hochschule und der gewünschten Studien­
richtung ermöglichen , die verhindert waren, eine 
R eifeprüfung abzlllegen . Die Hochschulreifeprüfung 
stellt eine Erweiterung, aber keinen Ersatz für die 
Berufsreifeprüfung dar. 

Büchereien 

Die von den Arbeiterkammern geführten Biblio­
theken dienen in erster Linie der wissenschaftlichen 
Arbeit. Sie 'werden besonders stark von Studenten, 
Funktionären, Experten und Wissenschaftern fre­
quentiert. Im Jahre 1974 hatte die sozialwissen­
schaftliche Studienbibliothek der Arbeiterkammer 
Wien einen Bücherzuwachs von 5149 Bänden zu 
verzeichnen. Der Gesamtbestand der katalogisierten 
Bücher erreichte mit Jahresende 151.945 Bände. 

Aus Anlaß der 40. Wiederkehr des Jahres­
tages des 12. Feber 1934 zeigte die Bibliothek der 
ATbeiterkammer Wien in einer kleinen Buchaus­
stellung einschlägige Bücher und Literat1ll'. 

Die Studien bibliothek der Arbeiterkammer Tirol , 
die zu den bestausgestatteten Studienbibliotheken 
Tirols im Bereich der Sozialwissenschaften und auf 
dem Sektor der Bildung und Weiterbildung zählt, 
verzeichnete Ende 1974 ein en Buchbestand von ins­
gesamt 12.542. 

Neben den Studienbibliotheken füillen alle Arbei­
terkammern aber im Rahmen ihres Bildungspro­
gramms auch belletristische Büchereien , die viel­
fach als Wanderbüchereien in kleineren Orten ein 
Angebot wertvoller, interessanter Bücher bieten. 
Betriebsbüchereien ergänzen die Aktion. 

Sozialarchiv 

In das von der Wiener Arbeiterkammer geführte 
Bildarchiv wurden 360 Fotos - hauptsächlich Bil­
der aus dem Bereich der Kammertätigkeit - neu 
aufgenommen. 

Die biographische Sammlung hat einen Zuwachs 
von zehn neuen Biographien, und bei 103 bereits 
vorhandenen konnten Ergänzungen durch Doku­
mente, Fotos oder Zeitungsmeldungen vorgenommen 
werden. 

Dokumentation 

Die von der Arbeiterkammer Wien gefüillte 
Sozialwissenschaftliche Dokumentation ist allgemein 
zugänglich. Die Dokumentation umfaßt drei Ab­
teilungen: 

A usschni ttarchi v 

(umfaßt die Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, 
die systematisch nach Sachgebieten geordnet sind, 
und die Gesetzesdokumentation) ; 

Zei tschriftenkartei 

(alphabetisch geordnet nach Autor, Titel und 
Schlagworten) ; 

Tagblatt-Archiv 

(dem Ausschnittarchiv angegliedert und ebenso 
archiviert). 

Gesammelt wird, neben den Unterlagen über die 
Tätigkeiten der Arbeiterkammern und des Österrei­
chischen Gewerkschaftsbundes, Schrifttum aus dem 
gesamten Bereich der Sozialwissenschaften, d. s. die 
Sachgebiete: Zeitgeschichte, Politik, Gesellschafts­
polit ik , innere und nationale Sicherheit inklusive 
Landesverteidigung, Massenmedien , Wirtschaft , 
Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsrecht , Währungs-, 
Finanz- und Steuerwesen, Verkehrswesen, Industri e, 
R egionalpolitik und R aumplanung, Kommunalpoli­
tik, Wohnbau, Bauwirtschaft, Umweltschutz, Ge­
sundheitspolitik, Sozialpolitik, Sozialversicherung, 
Arbeits- und Sozialrecht, Familienpoli tik , Frauen­
frage, Jugendschut z, Forschung, Bildungs- und Un­
terrichtswesen. 

Das Ausschnittarchiv umfaßte Ende 1974 rund 
eine Million Zeitungs- und Zeitschriftenartikel in­
klusive Gesetzesmaterial (Zuwachs 1974 ca. 
272.000), in der Zeitscilliftcnkartei sind 4200 wissen­
sc haftliche Zeitschriften artikel erfaßt. 

Statistik 

Die Tätigkeit der Arbeiterkammern auf dem 
Gebiet der Sozial- und Wirtschaftsstatistik wird von 
der Erkenntnis geleitet, daß einer zielführenden 
und sachlichen Wirtschafts- und Sozialpolitik ob­
jektive und möglichst genaue Zahlenunterlagen über 
den Stand und die Entwicklung der verschiedenen 
Bereiche der Gesellschaft als Information und Ent ­
schei dungshilfe zugrunde liegen müssen. Deshalb 
sind die Arbeiterkammern bestrebt, einerseits am 
Ausbau und an der Verbesserung der a,mtlichen 
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Stati ljik aktiv mitzuarbeiten und andererseits ba­
t hende Lücken derselben durch eigene Primärer­

hebungen au zufü llen. 

Da.rüb r hinau' w rd n die E rg bnisse eigener und 
fremder E rhebunO" n für a ktuelle Aufgaben det' 
Arbeiterka mmern lauf nd au 0" wertet und a naly­
siert. Um dem gr ß n I nform'1ti nsb dürfnis breiter 
Kreise der rbeiterbewegung zu entsp rechen, ver­
öffentlicht die rb iterkammer Wien regelmäßig 
zwei umfa sende tati t ische ach chlag werke, die 
inhaltlich auf die prakti che Tätigke it von K '1mm r­
und G werkschaft funktionären abO" ~lje ll t sind. 

Die igenen Erhebungen der rbeiterk mm r um­
fa sen: 

Fe t tel! ung der tat ächlichen Verdienslje und der 
Arbeit zeit von rbeitern in der achgüterproduk­
t ion ; 

Au wertung d r abgeschlo senen K ollektivver­
t räge nach ihren Bestimmungen ; 

laufende Budgeterhebungen in Arbeiter- , Ange­
stellten- und P en ioni tenhau~halten fü r die Zwecke 
einer Haushalt stat i tik. 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

r. L oh np oli tik 

Beim Lohnunte rau chuß der Parität i ehen K om­
mission für Preis- und L ahnfragen wurdeu im J ahre 
1974 vom Ö terreichi ehen G werkschaft bund ins­
ge amt 122 (geg nüber 14 im J ahre 1973 bzw. 
llO im Jahre 1972) Freigabeanträge eingebracht, 
von denen zehn die L :tndwir t chaft betroffen haben. 
Mit 19 Freigabeanträgen hatte sich die Pa ritätische 
Kommi io n zu befa sen, und zwa. r in elf Fä llen wegen 
Nichteinigung im L ahnunt;erau chuß (es wa ren 
die u. a. die Forderungen betreffend den Milch-
ektor, die Danauschiffa hrt, das Speditionsgewerbe, 

die Versicherun g unte rnehmungen) und ach"tm'1l auf­
grund einvernehmlicher Abtretung durch den Lohn­
unterau schuß (Industrie- und Gewerbeangestellte, 
Ei en- und Metallsektor, Ha ndelsarbeiter und 
-angestellte). 

Der ch werpunkt der letzten L ahnrunde vor dem 
J ahre 1974 lag in der zweiten J a hreshälfte 1973. 
Im Hinblick darauf herrschte in den ersten M naten 
des J a hres 1974, vo n folgenden Ausnahmen abge­
se hen, auf dem L ahnsektor eine gewisse R uhe. 
Immerhin wurden zu B eginn des Jahre 1974 vom 
Österreichischen Gewerkschaftsbund Freigabeanträ ­
ge betreffend den gesam ten Milch ek tor, die Fleisch­
wa renindustrie und da Fleischergewerbe so wie für 
den gesamten indust;riellen und ge werb lichen Bau­
H olz- ek t; r, der allein rund 350.00 Arbeite r 
umfaßt , eingebracht. D ie K ollektivvertrag verhand­
lungen führten zu Erhöhungen der Vjhne und 
Gehälter bei den Molkereien um 16'5% , im Fleisch-
ektor um 17,6% und beim B auhilE'- und 

Baunebengewerbe um 14,62 %, wobei für den letzt­
genannten Abschluß eine L '1ufzeit von 13 Monaten 
vereinbart wurde. Am 1. J ä nner 1974 i t auch für 
die Arbeiter und nge teIlten de H andel - wie 

230 

alle Jahre um diese Zeit - ei ne Erhöhung der 
L 3hne und Gehälter, und zwar um 12 % bei Auf­
rechterhaltung der bi herigen Überzahlungen wirk­
sam geworden. Von den übrigen, in der ersten 
Jahreshälfte 1974 eingebrachten 52 Freigabeant l'ä­
gen bet;rafen 9 die L :1 ndwil't chaft , 11 den Verkehl's­
sek tor, einige di e a hmngs- und Genußmit tel­
indust;rie, die T xtilindustrie und die papierver­
a rbeitende Indu trie. Der R t bezog ~ i ch im 
großen und ganzen au f zahlenm äßig w nige r 
bedeutende Branchen bzw. Nachzügler a us der 
letzten L hnrunde. 

Mit B vginn der zweiten Jahreshälfte 1974 setzte 
da nn die L hnrunde mit den Anträgen für die 
Ange teIlten der Indust rie und de Gewerbes sowio 
für den ge am ten indu t rieHen und gewerblichen 
Eisen- und M:etallsek to r vo ll ein ; in die em Zeit raum 
wurden in gesamt 70 Freigabeant räge, damnt;er 
für alle wichtigen B ranchen, eingebracht. 

Von den wesentlichsten Kollektivvcrtragsabschlüs-
en des J a hre 1974 mit ihren Erhöhungen wären 

u . a . zu nennen : die für die Ange tellten der Indu­
strie und des Gewerbes bzw. für die Arbeiter des 
industriellen und gewerblichen Eisen- und Metall-
ektors mit 16 '7% bzw. 16,5 % KV. und 12,5% Ist , 

mindesten 630'- monatlich ab 1. November 
1974 (ab 1. Dezember 1974 für den Bereich des 
Gewerbe), für die Arbeiter d Bl" Textilindu trie 
(14,68 % KV., 2·80 td ./I st ab 1. Juli 1974), 
für die Arbeiter der papierverarbeitenden Industrie 
(14% KV. und I t ab 1. August; 1974), für die Ar­
beiter der chemi 'chen Industrie (16,6 % KV., 
14,4 % I t ab 1. November 1974), für die Arbeiter 
der ahrungs- und Genußmittel industrie (zwischen 
15·5 und 16'5%) sowie für die Angestell ten der 
Ver"ichemng unternehmungen (14,2 % KV. ab 
1. Juli 1974). 

Die Erhöhung infolge der Kollektivvel'trags­
ab chlüsse des Jahres 1974lag bei rund 15 bis 16,5% 
KV. und etwa 12·5 bis 13 % Ist, wobei ich die Ab­
schluß intervalle gegenüber der vorangegangenen 
L ohnrunde nicht mehr weiter verkürz t;, s ndern 
im Schnitt auf 13 bis 14 Monate eingependelt haben. 

Die im Jahre 1974 erfolgten KoUekt;ivvertrags­
a b chlü se fanden ihren statistischen Niederschlag 
in einer Erhöhung der Bruttom natsverdienste je 
Industriebeschäftigten um rund 15,6 % gegenüber 
13,2 % im Jahre 1973. Stellt man diesem 
Einkommenszuwachs die Steigerung des Index der 
Verbraucherprei e im Au m'1ß von 9'5 % gegenüber, 
o ergibt sich daraus für das J ahr 1974 eine Er­

höhung des R ealeinkommens der unselbständig 
Erwerbstätigen um rund 6 % . 

H . Arbeit s r echtskodifikationskommi ssion 

Im Jahre 1974 nahm die Kodifikationskommission 
ihre Tätigkeit wieder auf und begann mit den Be­
ratungen über da Arbeit vertrags recht. Al Ver­
handlung unterlage dienten ein von Prof. Mayer­
Maly über Auftrag de Bundesministeriums für 
oziale Verwaltung au gearbeiteter 1. Teil des 
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Arbeitsverhältnisgesetzentwurfes sowie der vom 
ozialministerium im Jahre 1960 erstellte 1. Teil­

entwurf. In mehreren Sitzungen wurden Entgelt­
probleme behandelt. 

IH. Inkrafttreten von Verordnungen zum 
Ar bei tsverfassungsgesetz 

Am 1. Juli 1974 trat das Arbeitsverfas ungsgesetz, 
das am 14. Dezember 1973 vom Nationalrat ein­
stimmig beschlossen worden war, in Kraft. Eine 
Reihe ergänzender Verordnungen ist seither er­
lassen worden: die Betriebsrats-Wahlordnung 1974 
(BRWO. 1974), die Verordnung über die Entsendung 
von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsrat, 
die Einigungsamts-Geschäftsordnung 1974, die Be­
triebsratsgeschäftsordnung 1974, die Betriebsrats­
fonds-Verordnung 1974 sowie die Verordnungen 
über die Staatlichen Wirtschaftskommissionen beim 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Indu­
·trie, für Verkehr sowie beim Bundeskanzleramt. 

Arbeitnehmer chutz 

Im Berichtszeitraum fanden sechs Sitzungen 
eines von der Arbeitnehmerschutzkommission ein­
gesetzten Fachausschusses zur Begutachtung des 
Entwurfes einer Verordnung über den Nachweis der 
Fachkenntnisse für bestimmte Arbeiten statt. Auf­
gabe dieses Fachausschusses war es, entspre­
chend dem Gesetzesauftrag des § 6 Arbeitnehmer­
schutzgesetz für solche Arbeiten, bei denen es mit 
Rücksicht auf die mit den Arbeiten verbundenen 
Gefahren für die damit Beschäftigten von wesent­
licher Bedeutung ist, daß die notwendigen Fach­
kenntnisse für eine sichere Durchführung dieser 
Arbeiten vorliegen (wie für Sprengarbeiten, Taucher­
arbeiten, Führen von Kranen und Staplern und für 
Gasrettungsdienste), diese Fachkenntnisse fest­
zulegen. Im anschließenden Begutachtungsverfah­
ren sprach sich die Bundeskammer mit der Ein­
schränkung für den erarbeiteten Entwurf aus, daß 
bereits in der Verordnung die Kranarten, für welche 
Zeugnisse erworben werden können, taxativ auf­
gezählt werden sollten, damit der Arbeitgeber 
zweifelsfrei die Zuordnung des im Betrieb ver­
wendeten Kranes unter eine bestimmte Kranart 
vornehmen kann. 

Im Jänner 1974 ist auch die Verordnung über 
die gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern 
für bestimmte Tätigkeiten in Kraft getreten, die 
besondere ärztliche Untersuchungen für jene Arbeit­
nehmer vorschreibt, die infolge der Einwirkung 
besonderer, in der Verordnung aufgezählter giftiger 
bzw. gesundheitsschädlicher Stoffe, großer Hitze 
oder infolge großen Lärms erkanken können. 

Am 12. Dezember 1974 fand auch die erste Sitzung 
des Fachausschusses der Arbeitnehmerschutzkom­
mission zur Begutachtung des Entwurfes einer 
Verordnung über die Betriebsbewilligungen nach 
§ 27 Arbeitnehmerschutzgesetz statt. Mit dieser 
Verordnung soll für jene Betriebe, bei deren Führung 
infolge der Art der Betriebseinrichtungen, der 
Betriebsmittel, der verwendeten Arbeitsstoffe oder 

der Arbeitsverfahren in besonderem Maße eine 
Gefährdung des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer auftreten kann und für die durch 
keine andere bundesgesetzliche Vorschrift eine Be­
willigung vorgesehen i t und die auch nicht unter 
die Bestimmungen der Gewerbeordnung 1973 fallen, 
ein Bewilligungsverfahren zur Wahrung des Arbeit­
nehmerschutzes vorgesehen werden. 

Schließlich wurde noch im Dezember ein weiterer 
Fachausschuß zur Begutachtung der Verordnung 
über die Verbindlicherklärung von ÖNORMEN 
für Bolzensetzgeräte eingesetzt. 

Begutachtung von Gese tzentwürfen 
(Novelle zum Arbeitszeitgesetz ) 

Durch einen am 6. November 1974 eingebrachten 
gemeinsamen Initiativantrag der ÖVP und der 
SPÖ wurde ab 6. Jänner 1975, dem Zeitpunkt der 
Einführung der 40-Stunden-Woche, das Höchst­
ausmaß der täglichen Normalarbeitszeit im Falle 
einer anderen als der im Gesetz vorgesehenen 
Verteilung der Arbeitszeit von derzeit zehn auf neun 
Stunden herabgesetzt. Diese Änderung des Arbeitszeit­
gesetzes zielte darauf ab, eine ansonsten mögliche 
Einführung der 4-Tage-Woche im Zusammenhang 
mit der 40-Stunden-Woche zu verhindern. Schon 
anläßlich des Abschlusses des Generalkollektiv­
vertrages betreffend die etappenweise Einführung 
der 40-Stunden-Woche war in einer gemeinsamen 
Erklärung der Bundeskammer und des Öster­
reichischen Gewerkschaftsbundes der Grundsatz 
einer ausgewogenen betrieblichen Arbeitszeiteintei­
lung festgehalten worden. 

In Verhandlungen zwischen der Bundeskammer 
und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund , die 
der Einbringung des Initiativantrages vorausgegan­
gen waren, konnte erreicht werden, daß bei der 
Einarbeitung von Arbeitszeit, die im Zusammen­
hang mit Feiertagen ausgefallen war, weiterhin 
eine Normalarbeitszeit bis zu zehn Stunden täglich 
möglich ist. Anläßlich der Neuregelung der Be­
stimmungen über das Führen von Fahrtenbüchern 
gelang es der Bundeskammer, anstelle der vor­
gesehenen Verpflichtung der Arbeitgeber zur Kon­
trolle der Fahrtenbücher zu erreichen, daß die 
Verpflichtung sich auf eine Überprüfung, ob die 
Arbeitnehmer die erforderlichen Eintragungen über­
haupt vorgenommen haben, beschränkt. 

Nove ll e zum Baual'beiter-Schlech twetter­
en tschädigungsgesetz 

Der Entwurf einer Novelle zum Bauarbeiter­
Schlechtwetterentschädigungsgesetz 1957 will eine 
rationelle Durchführung der Agenden dieses Ge­
setzes durch den Einsatz der elektronischen Daten­
verarbeitung ermöglichen. Diese Zielsetzung wurde 
von der Bundeskammer begrüßt, wie auch die Ab­
schaffung der vom Dienstgeber auszustellenden 
Schlechtwetterbescheinigung, die eine große admini­
strative Belastung der Arbeitgeber bedeutete und 
außerdem von den Arbeitnehmern vielfach verloren 
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wurde. An ihre Stelle soll nunmehr eine gesetzliche 
Auskunftspfiicht der Arbeitsämter über den Stand 
der verbrauchten entschädigungsfähigen Schlecht­
wetterstunden treten. Die Bundeskammer gab 
jedoch ihrer Befürchtung Au druck, daß durch diese 
an sich begrüßenswerte überwälzung der Evidenz­
führung auf die Arbeit ämter - bedingt durch 
die für die teIlung des Erstattungsantrages ein­
geräumte Fri t - Verzögerungen in der Ermittlung 
chon kon umierter SchJechtwetterstunden auftreten 

könnteI!. Sie chlug daher eine ergänzende Bestim­
mung vor, wonach die Au zahlung der Entschädigung 
erst dann erfolgen muß, wenn vom Arbeitsamt mit 
Sicherheit sämtliche in das frühere Arbeitsverhältnis 
fall enden ScWechtwetterstunden bekanntgegeben 
werden können . 

Bei dieser Gelegenheit wies die Bunde kammer 
darauf hin , daß der Arbeitgeber derzeit da Risiko 
der Entscheidung über das Vorliegen von chlecht­
wetter im inne de Ge etzes selb t zu tragen hat, 
weil keine Mögli chkeit besteht , schon bei der Ent­
scheidung, ob die Arbeit infolge Schlechtwetters 
einzu tellen ist, das Arbeit amt zu Rate zu ziehen . 
Da da Arbeit amt die Vorau setzungen für die 
Einstellung der Arbeiten er t bei der Bearbeitung 
des Rückerstattungsantrages zu prüfen hat, kann es 
vorkommen, daß der Arbeitgeb r die Arbeiten 
wegen cWechtwetter eingestellt hat und das Arbeits­
amt im nachhinein zu der Auffas ung gelangt, daß 
kein Schlechtwetter vorlag und daher keine Rück­
erstattung leistet. Eine diesbezüglich von der 
Bundeskammer beantragte Risikoab icherung des 
Arbeitgebers ist jedoch in die gegenständliche 
Nov Ile nicht aufgenommen worden. 

Novelle zum Invalideneinstellungsge etz 

Der im H erbst 1974 vom Sozialministerium aus­
gesandte Entwurf einer ovelle zum Invaliden­
einstellung gesetz sah al wesentlichste Bestimmung 
die Verpfiichtung des Arbeitgebers zur Zahlung einer 
von 250 Sauf 350 S erhöhten und ab 1. J änner 
1977 dynamisierten Au gleichstaxe vor, die nunmehr 
auch dann zu entrichten sein soll ,. wenn das Arbeits­
amt die zur Erfüllung der Einstellungsverpfiichtung 
erforderliche Anzahl von Invaliden gar nicht ver­
mitteln kann . Die Bundeskamm r erhob dagegen 
chwerste Bedenken , weil damit d n Unternehmun­

gen gleichsam eine neue Abgabe auferlegt werden 
würde. Außerdem wendete ich die Bundeskammer 
gegen den Wegfall der Möglichkeit, nur vorüber­
gehend beschäftigte Dienstnehmer oder nicht voll 
beschäftigte Dien tnehmer für die Berechnung der 
Pflichtzahl nicht einzurechnen , weiters gegen die 
Au dehnung des Kündigung chu tze auch auf nicht ­
einsteIlung pfiichtige Betriebe sowie gegen die vor­
gesehene Außerkraftsetzung ämtlicher bis 31. De­
zember 1974 bewilligten Änderungen der Pfiicht­
zahl. 

Angesichts der vielen , di gewerbliche Wirt chaft 
schwer und achlich ungerechtfertigt bela tenden 
Bestimmungen dieser ovelle war die Bundeskam­
mer bestrebt, noch im vorparlamentarischen Raum 
Verhandlungen einzuleiten , um in den we ntlich-
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sten Punkten noch ein igermaßen vertretbare Kom­
promisse zu erzielen . Leider blieben diese Be­
mühungen vergeblich. 

Novellen zum Opferfürsorgegesetz, Kriegsopfer­
versorgung gesetz und Heeresversorgungsgesetz 

Die Bundeskammer wies bei der Begutachtung 
de vom Sozialministerium ausgesandten Entwurfes 
einer 23. Novelle zum Opferfürsorgegesetz u. a. 
auf die Problematik der darin vorgesehenen Aus­
weitung de anspruch berechtigten P ersonenkreise 
hin. Bedenken im Hinblick auf allfällige Folge­
wirkungen im Bereich der Sozialversicherung äußerte 
die Bundeskammer ferner hinsichtlich der in den 
Entwürfen für Novellen zum Kriegsopferversor­
gungsgesetz und zum Heeresversorgungsgesetz vor­
gesehenen Bindung von Leistungen an die Er­
reichung einer Altersstufe. 

Novelle zum Heimarbeitsgesetz 

Den Schwerpunkt des gegenständlichen Novellel1-
ntwurfe stellte der Versuch einer Angleichung der 

R echtslage des nach dem Heimarbeitsgesetz ge­
schützten P ersonenkreises bezüglich der Entgelt­
fortzahlung im Krankheitsfall an die durch das 
Entgeltfort zahlung gesetz für die Betriebsarbeiter ge-
chaffene R echtslage dar. An der vom Sozial­

ministerium vorge chlagenen Regelung war vor 
allem ignifikant,ldaß sie den Begriff des " regelmäßig 
be chäftigten H eimarbeiters" völlig über Bord warf 
und keine der im bisherigen § 27 Abs. 1 des Heim­
arbeitsge etzes statuierten Anspruchsvoraussetzun­
gen , nämlich die Dritteldeckung als Kriterium der 
Regelmäßigkeit und die mit einem Betriebsarbeiter 
vergleichbare Arbeit leistung, vor ah. Die Bunde -
kammer rklärte dazu , einer derart schwerwiegenden 
Neuregelung nur unter der Voraussetzung zu­
stimmen zu können , wenn das den Auftraggeber 
treffende erhöhte Risiko durch ein e Erstattungs­
regelung im inne des EntgeltfortzaWungsgesetze 
eliminiert wird. Soll te jedoch eine derartige Er­
stattungsr gelung nicht zu erreichen ein , könnte 
einer rein arbeitsrechtlichen Lösung nur unter dem 
ausdrücklichen Vorbehalt zugestimmt werden, daß 
der Per onenkreis, der eine solche Entgelt fort­
zahlung in Anspruch nehmen kann, dmch eine ent-
prechende Defini tion des Begriffes der " R egel­

mäßigkeit" in einer vertretbaren 'Veise einge-
chränkt wird. Außerdem müßten hinsichtlich der 

Festlegung de " Arbeitsjahres" und bezüglich des 
Lohnausfallprinzip für die gewerbliche Wirtschaft 
annehmbare Lösungen zustande kommen . 

über die übrigen Bestimmungen der gegenständ­
lichen Jovelle wurde im Zuge von Sozialpar tner­
gesprächen Einvernehmen erzielt. So insbesondere 
auch über die Einführung von Ausgabe- und Ab­
rechnungsnachweisen, die in Betrieben mit elektro­
ni cher Datenverarbeitung bearbeitet werden kön­
nen, anstelle des Abrechnungsbucbe . Neu ein ­
geführt oll auch da Verbot von Vereinbarungen 
über Vodei tungen von H eimarbeitern für die Ver­
gabe oder Zusicherung der Vergabe von Heimarbeit 
werden. 
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Novelle zum Bäckereiarbeitergesetz 

Aufgrund des vom Sozialministerium ausgesandten 
Entwurfes einer Bäckereiarbeitergesetz-Novelle soll 
die wichtigste Bestimmung dieses Gesetzes, nämlich 
das Nachtbackverbot , nicht mehr absolut, sondern 
n~r noch insoweit gelten, als durch Kollektivvertrag 
lllcht anderes vorgesehen ist. Im Hinblick darauf 
sowie angesichts des Umstandes, daß die Ent­
wicklung der Technik auch für die Arbeiter in den 
Backwaren erzeugenden Betrieben weitgehende Er­
leichterungen gebracht. hat, vertrat die Bundes­
kammer die Ansicht, daß der eigentliche Sinn des 
Bäckereiarbeitergesetzes - nämlich der Schutz der 
Arbeitnehmer vor den erschwerten Arbeitsbedingun­
gen infolge Nachtarbeit und Hitze - hinfällig 
geworden sei. Sie beantragte daher eine ersatzlose 
Aufhebung des Bäckereiarbeitergesetzes. 

Ganz entschieden sprach sich die Bundeskammer 
jedoch dagegen aus, daß durch diese Novelle die 
Definition der Arbeitszeit sowie auch anderer 
arbeitsrechtlicher Begriffe abweichend vom Arbeit s­
zeitgesetz vorgenommen werden soll. Die weiterhin 
vorgesehene Einrechung von Ruhepausen im Aus­
maß von einer halben Stunde täglich in die Arbeits­
zeit würde de facto eine Abkehr vom Grundsatz 
der ab J änner 1975 in Kraft getretenen 40-Stunden­
Woche bedeuten und eine wesent liche Unter­
schreitung dieser gesetzlichen Arbeitszeit zur Folge 
haben. Das von Arbeitnehmerseite vorgebrachte 
Argument, das Bäckereiarbeitergesetz habe schon 
bisher die Einrechnung einer halben Stunde täglich 
in die Arbeitszeit angeordnet, vermag nicht zu 
überzeugen , weil auch in anderen Bereichen be­
stehende Sonderregelungen mit Inkrafttreten der 
40-Stunden-Woche in der allgemeinen A.r beitszeit ­
regelung aufgegangen sind. 

Im H erbst 1974 fanden dann über diese Novelle 
noch Sozialpartnergespräche statt, in denen jedoch 
zu den wesentlichst en Punkten keine einvernehm­
lichen Auffassungen erzielt werden konnten . Der 
Ent wurf wurde so dann vom Ministerrat verab­
schiedet und harrte zur Jahreswende seiner parla­
men tarischen Behandlung. 

En t gelt fortzahlungsgesetz 

Am 5. Juli 1974 hat der Sozialausschuß des P arla­
ments das Entgeltfort zahlungsgesetz mit zahlreichen 
A~ä~derungen der R egierungsvorlage, die auf lang­
WIerIgen Verhandlungen der Sozialpartner beruhten , 
beschlossen. Die Konstruktion des neuen Gesetzes 
ist eine Mischform zwischen einer arbeitsrecht­
lichen und einer sozialversicherungsrecht lichen Lö­
sung. Im Verhältnis Arbeitgeber - Arbeitnehmer 
gilt so wie bei den Angestellten der Grundsatz der 
arbeitsrecht lichen Entgeltfortzahlung. Der Arbeit ­
geber hat also die Löhne an die Arbeiter im Krank­
heitsfall nach einer Betriebszugehörigkeit des be­
t reffenden Arbeiters von 14 Tagen bis zu vier Wochen 
fort zuzahlen , nach fünf J ahren bis zu sechs Wochen 
nach 15 J ahren bis zu acht Wochen und nach 25 J ahre~ 
bis zu zehn Wochen . Bei einer Arbeitsverhinderung in­
folge Arbeitsunfall oder Berufskrankheit besteht ein 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung vom Beginn des. 
Arbeitsverhältnisses an, für die Dauer von acht bzw. 
zehn Wochen , wenn das Arbeitsverhältnis 15 Jahre­
gedauert hat, pro Jahr. Die derzeit in Kollektiv­
verträgen vorgesehenen Krankengeldzuschüsse tre­
t en für die Zeiten , für die nach diesem Gesetz 
Ansprüche vorgesehen sind, außer Kraft. Sie 
bleiben jedoch insoweit aufrecht, als sie für Zeiten , 
die über die Anspruchsdauer nach diesem Gesetz 
hinausgehen , gebühren . 

Der Krankenversicherungsbeitrag wird von 7,5 % 
auf 6,3 % und ab 1977 auf 6 % gesenkt. Bei den 
Gebietskrankenkassen wird eine Rückversicherung 
in der Form von Erstattungsfonds errichtet , die den 
Arbeitgebern die ausbezahlten Bruttolöhne ein­
schließlich der darauf entfallenden Arbeitgeber­
anteile zur Sozialversicherung und zum Familien­
lastenausgleich rückvergüten . Der Anspruch auf 
Rückvergütung besteht auch bei Kurzkranken­
ständen . 

Beim H auptverband der österreichischen Sozial­
versicherungsträger wurde ein eigener Erstat t ungs­
fonds, der die Funktion eines Ausgleichsfonds hat, 
errichtet. Diese Rückversicherung wird haupt­
sächlich von den Arbeitgebern selbst finanziert, 
und zwar durch einen Beit rag in der Höhe von 3,8%. 
der Beit ragsgrundlage zur Pensionsversicherung. 
Dazu kommt ein Beitrag der Allgemeinen Unfall­
versicherungsanstalt in der Höhe von 1·5 % des. 
Aufwandes. Für die ersten drei Jahre wird zusätzlich 
ein Bundeszuschuß, und zwar in der Höhe von 300 Mil­
lionen S für 1974, 250 Millionen S für 1975 und 
200 Millionen S für 1976 sowie ein Zuschuß der 
Krankenversicherungsträger von 100 Millionen S 
für 1974 und von je 300 Millionen S für 1975 und 
1976, gewährt. I m Jahre 1976 soll die Finanzierung 
der R ückversicherung überprüft werden . 

Durch Vereinbarungen auf der Ebene der Sozial­
partner und des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger wurde festgehalten , daß 
die Gebiet skrankenkassen die Krankenstandskon­
trollen im bisherigen Umfang weiterführen . 

I m Zusammenhang mi t der Neuregelung der 
E ntgeltfort zahlung wäre noch erwähnenswer t , daß 
§ 82 der Gewerbeordnung hinsichtlich der Ent­
lassungsmöglichkeit von Arbeitern im Krankheits­
falle aufgehoben wurde. Arbeiter können daher 
wegen länger dauernder Krankheit nur noch ge­
kündigt, aber nicht entlassen werden. 

Entwurf eines Ausländerbeschäft igungsgesetzes 

Anfang Mai wurde vom Sozialministerium der 
Entwurf eines Ausländerbeschäftigungsgesetzes aus­
gesandt, der sich vom Entwurf aus dem J ahre 1960 
nur unwesentlich unterschied und daher auf heftige 
Ablehnung seiten f:! der gewerblichen Wirtschaft 
stieß. Dies vor allem deshalb , weil mit diesem 
E ntwurf eine wesentlich stärkere Einfiußmöglichkeit 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 
als bisher auf die Wirtschaft herbeigeführ t und die 
Ausländerbeschäftigung in Öst erreich sehr erschwert 
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llnd auf dem derzeitigen Stand eingefroren worden 
wäre. Erst nach langwierigen Sozialpartnerverhand. 
lungen auf Expertenebene in den Monaten eptem. 
bel' und Oktober konnte eine weitgehende An· 
näherung der Standpunkte erzielt werden. Die 
wich ig ten Grundsätze de neuen Ausländerbe chäf· 
tigung ge etzes ind demna h folgende: 

Der eltungsbereich de Ge etzes er treckt sich 
nicht nur wie bisher auf die chten Arbeitnehmer· 
verhältni e, ondern auch auf arbeitnehmerähnliche 
Verhältnis e sowie auf L hrverhältni se und die 
ogenannten Betri b entsendungen. 

Vorau etzung für die Be chäftigung von Au . 
ländern i t künftighin nur mehr eine Bewilligung, 
nämlich die Be chäftigung bewilligung, dercn der 
Arbeitg bel' bedarf. Die bisher für den Arbeitnehmer 
erforderli che Arbeitserlaubnis entfällt hingegen. 

Von be onderer Wichtigkeit ist, daß, von der 
-Obergangsregelung und einigen wenigen Ausnahmen 
abgesehen , in Zukunft der strenge Grund atz gelten 
wird , daß ein u länder ine Be chäft igung er t 
dann antreten und au üben darf, wenn für ihn eine 
Beschäftigungsbewilligung erteilt wurde oder wenn 
er einen Befreiung chein b itzt. 

Grundvoraussetzung für die Erteilung d r Be­
schäftigungsbewilligung i t, daß die Lage und 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt die Be chäfti­
gung zuläßt und keine wichtigen öffentlichen oder 
gesamtwirt chaftlichen Interessen dem entgegen. 
tehen. Von den onstigen Voraus etzung n 'wären 

u . a. da Vorliegen des sogenannten " Infektion _ 
freiheit cheine" und die recht verbindliche Er­
klärung eines nterkunft geber (dies kann auch 
eine vom Arbeitgeber ver chi dene P erson sein) 
zu nennen , daß dem Ausländer eine ortsübliche 
Unterkunft zur Verfügung ge tellt wird. 

Ausländer dürfen primär im Rahmen der nunmehr 
gesetzlich verankerten Kontingente beschäftigt wer. 
den. Neben den " Sozialpartnerkontingenten" sind 
subsidiär auch sogenannte " Ministerialkontingente ' 
vorgesehen. -Ober diese Kontingente hinau sieht 
das Gesetz im Rahmen des sogenannten ,,-ober­
ziehungsverfahrens" noch eine Reihe von Möglich. 
keiten zur Erteilung weiterer Beschäftigungsbewil­
ligungen vor. Die obere Grenz für Beschäftigungs­
bewilligungen stellen allenfalls vom Sozialminister 
erlassene Höchstzahlen dar, wobei es auch hier 
Möglichkeiten gibt, in besonders dringenden Fällen 
darüber hinaus Bewilligungen zu erteilen. Damit 
ist eine gewisse Flexibilität und die Möglichkeit der 
Anpassung an dringende wirtschaftliche Bedürfnisse 
gewährleistet. Es ist zu hoffen, daß die Arbeits. 
ämter von diesen Möglichkeiten in einer den Be­
dürfnissen der gewerblichen Wirtschaft entspre­
chenden Weise Gebrauch machen werden. 

In den Verhandlnngen konnte weiters eine weit­
gehende Ein chränkung der im ursprünglichen 
Ministerialentwurf vorge ehenen Möglichkeit de 

ozialministers, ein Verbot der " Touristen be chäfti­
gung" zu erla sen, erreicht werden. Ein derartiges 
Verbot kann nur mehr bei einer -oberlastnng der 
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Infrastruktur, bei einer Gefährdung der Volksgesund­
heit und zur Einhaltung der angeordneten Höchst­
zahlen angeordnet werden. Innerhalb der Kontin­
gente kann ein solches " Touristenverbot" jedoch 
nur dann ausge prochen werden, wenn dies aus 
Gründen der Voll{ gesundheit erforderlich ist. Da· 
mit i t icherge tellt, daß auch in Zukunft innerhalb 
der Kontingente Touristen beschäftigt werden 
können, 

Die Beschäftigungsbewilligung wird grundsätz­
lich nur für ein en bestimmten Arbeitsplatz erteilt 
und ist bis zur Höchstdauer eines J alues b fristet. 
Lehrlingen ist die Beschäftigungsbewilligung für die 
Dauer der Lehrzeit und der gesetzlichen oder 
kollektivvertraglichen Verpflichtung zur Weiter­
verwendung zu erteilen. 

Beabsichtigt ein Arbeitgeber, Ausländer in ihrem 
Heimatstaat anzuwerben, so ist ihm auf Antrag eine 

icherungsbescheinigung darüber auszustellen, für 
welche Anzahl von Au ländern bei Vorliegen der 
Voraus etzungen Beschäftigung bewilligungen er­
teilt werden. 

Grundsätzlich bedürfen auch solche Ausländer, 
die von einem ausländischen A:rbeitgeber im In­
land beschäftigt werden, ohne daß dieser aus­
ländische Arbeitgeber in Österreich einen Betriebs­
sitz hat, einer Be ·chäftigungsbewilligung. Ausge­
nommen davon sind u. a . alle jene Ausländer, die 
nur kurzfri tig in Österreich beschäftigt werden, 
owie jene, die bei Montagearbeiten und Repara­

turen im Zusammenhang mit der Lieferung von 
Anlagen und 1Ia chinen und deren Inbetrieb­
nahme be chäftigt werden, wenn diese Arbeiten 
nicht länger als drei Monate dauern und von in· 
ländischen Arbeitnehmern nicht erbracht werden 
können. 

Werden Ausländer entgegen den Vorschriften die­
ses Gesetzes beschäftigt , so haben sie gegenüber dem 
Betriebsinhaber für die Dauer der tatsächlichen Be· 
schäftigung die gleichen lohnrechtlichen Ansprüche 
wie aufgl'Und eines gültigen Arbeitsvertrages. Der 
Arbeitgeber kann jedoch, da es sich hier um ein soge­
nanntes " faktische " Arbeitsverhältnis handelt, das 
Beschäftigungsverhältnis jederzeit ohne Einhaltung 
einer Frist beenden. 

Schließlich ist zu vermerken, daß der strenge 
Grundsatz, wonach eine Beschäftigung von Aus· 
ländern erst nach Erteilung der Beschäftigungsbe· 
wiJligung zulässig ist, aufgrund einer Übergangs­
bestimmung erst ein Jahr nach Wirksamwerden 
dieses Gesetzes, also erst am 1. Jänner 1977, in Kraft 
treten soll. 

31. Novelle zum ASVG. 

Die 31. Novelle enthält neben einer Reihe von 
Anpassungen an die Rechtsentwicklung in anderen 
Bereichen des Verwaltungsrechtes auch Regelun­
gen, die durch das Inkrafttreten des neuen Strafge-
etzbuche und des Zivildienstge etzes erforderlich 

wurden. Die Geringfügigkeitsgrenze wurde von 
910 S monatlich auf 1040 S monatlich 
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-etwas unter dem Wert des Saohbezuges der vollen 
freien Station von S 1080.- - angehoben. Weiters 
sieht die gegen tändliohe Novelle eine Angleiohung 
der Beitragsfreiheit von Entgeltsteilen an die Lohn­
steuerfreiheit vor, womit einem langgehegten Wunsoh 
der Wirtsohaft zur Vereinfachung der Lohnverreoh­
nung entsproohen worden ist . Hingegen spraoh sioh 
die Bundeskammer in ihrer Stellungnahme gegen die 
vorgesehene Erhöhung des Verzugszinssa tzes von 
7'5 % auf 8'5% ab 1. J änner 1975 aus, weil sich diese 
Erhöhung angesichts der derzeitigen wirtschaft li­
chen Situation infiationsfördernd auswirken würde. 
Darüber hinaus enthält die gegenständliohe N 0 -

velle verschiedene Änderungen im Leistungswesen 
der Krankenversicherung sowie eine über die nor­
male Anpassung hinausgehende Erhöhung der Richt ­
sätze für die F eststellung der Ausgleichszulagen . Da­
mit sollte ein Ausgleich dafür geschaffen werden, 
daß auf grund der 29. ASVG.-Novelle ab 1. Jänner 1975 
nunmehr der Krankenversicherungsbeit rag von der 
vollen Ausgleichszulage zu entrichten ist. Die im 
ursprünglich vom Sozialministerium zur Stellung­
nahme ausgesandten Entwurf vorgesehene Nach­
k aufmöglichkeit für im Betrieb mittätige Ehegatten 
durch Nachentrichten von Beit rägen für Zeiten , die 
vor dem 1. Juni 1969 lagen und für die keine V ersi­
cherungszeiten erworben wurden , ist in den Gesetzes­
t ext nicht aufgenommen , sondern einer späteren 
Novelle vorbehalten worden. 

23. Novelle zum Gewerblichen Selbständigen-Pen­
sionsversicherungsgesetz 

Ent täuschend ist der Inhalt der gegen Jahres­
wende verabschiedeten 23. GSPVG.-Novelle. Sie 
tellt im wesent lichen nur einen .r achvollzug der 

g leichzeitig beschlos enen 31. ASVG.-Novelle dar. 
Abgesehen von einigen mehr technischen Bestim­
mungen , enthält die Novelle lediglich Verbesserun­
gen zum Ausgleichszulagenrecht, die überdies zum 
Teil infiationsbedingt sind. Spezifische Bedürfnisse 
d er selbständig Erwerbstätigen finden in der No­
velle keine Berücksichtigung. 

Dies gilt insbesondere für die von der Bundeswirt­
schaftskammer wiederholt vorgeschlagene Verkür­
'zung des P ensionsbemessungszeitraums von zehn 
auf fünf Jahre. Die derzeit geltende Regelung wurde 
1957 im Stammgesetz in der Absicht getroffen, bei 
schwankenden Einkünften der Versicherten zu einem 
möglichst repräsentativen Durchschnitt zu gelangen. 
'Sie hat sich aber in den letzten Jahren nicht mehr be­
währt. In zahlreichen P ensionsfällen wurde die Be­
messungsgrundlage durch sie erheblich gedrückt. 
Eine Verkürzung des P ensionsbemessungszeitraums 
würde als weitere Angleichung des GSPVG. an das 
ASVG. einen Akt sozialer Gereohtigkeit darstellen. 

Bedauerlich ist ferner die Beibehaltung der der­
zeitigen Altersgrenze bei der Erwerbsunfähigkeits­
pension. Im Normalfall ist die Erwerbsunfähig­
keitspension unverändert an eine totale und dau­
ernde Erwerbsunfähigkeit geknüpft , dafür aber von 
keinem Mindestalter abhängig. Demgegenüber gilt 
bei der an etwas weniger strenge Voraussetzungen 

gebundenen Erwerbsunfähigkeitspension nach § 74 
zweiter Satz GSPVG. die Mindestalter grenze von 
55 J ahren für männliche und weibliche Versicherte. 
Während nun die Bundeswirtsohaftskammer für 
diese im wesentlichen auf Alleinmeister beschränkte 
Art der Erwerb unfähigkeitspension den ersatzlosen 
Wegfall der Altersgrenze beantragt und der zur Be­
gutachtung versendete Minist erialentwurf wenigstens 
eine Reduktion auf das 50. Lebensjahr vorgesehen 
hat te, sah schließlich die Regierungsvorlage nicht 
einmal eine solche bescheidene Verbesserung vor. 
Selbst der gänzliche Wegfall der Altersgrenze wäre 
finanziell ohne nennenswerte Auswirkung, weil es 
nur um - allerdings berücksichtigungswürdige -
Einzelfälle geht. 

Die fiktive Anrechnung eines zumutbaren Aus­
gedinges auf das für die Beurteilung eines allfälli­
gen Ausgleichszulagenanspruohs maßgebliohe Ge­
samteinkommen erweist sich in der Praxis in man­
chen Fällen als zu hart, sosehr die Regelung grund­
sätzlich notwendig erscheint. Insbesondere führt die 
starre Prozentregelung, wonach 25 v . H . des zuletzt 
festgestellten Einheitswertes der übergebenen land­
(forst)wirtschnJtli chen Flächen zugrunde zu legen 
sind, immer wieder zu H ärten . Die Bundeswirt­
schaftskammer hat daher beim Sozialministerium 
die Einführung eines Freibetrages mit ansohließen­
der Staffelung der Prozentsätze angeregt. 

4. Novelle zum GSKVG. 1971 

Der Entwurf dieser Novelle enthält im wesent­
lichen jene ovellierungsvorsohläge der 31. ASVG.­
Novelle, die auoh für den Rechtsbereich der Ge­
werbliohen Selbst ändigen-Krankenversioherung we­
gen ihrer gleichartigen Regelung von Bedeutung sind. 
Darüber hinaus enthält der Entwurf noch Änderungs­
vorschläge administrativer Art , die über Anregung 
der Bundeskammer aufgenommen wurden. 

IV. B esc h ä fti g un g a u s l ä ndi s che r Arbeit s­
kräft e 

Die weltweite Verflachung der Wirtschaftskon­
junktur hat zu einer Entspannung auf dem euro­
päischen Arbeitsmarkt geführt, was sich im beson­
deren auch in einer rückläufigen Wanderbewegung 
ausländischer Arbeitskräfte aufgrund gezielter Maß­
nahmen einzelner Länder auswirkte . So hat die 
BRD im Jahre 1973 den Zuzug ausländischer Ar­
beitskräfte aus Nicht-EWG-Staaten unterbunden 
und im folgenden Jahr sogar Maßnahmen zweoks 
Reduzierung der Gastarbeiterbesohäftigung in die 
Wege geleitet. Dieser Trend zum Abbau auslän­
discher Arbeitskräfte war nicht nur in der BRD, 
sondern auoh in anderen europäisohen Ländern fest­
zustellen und hat sioh, wenn auoh in geringerem 
Umfang, ebenfalls in Österreioh gezeigt. Markie­
rungspunkte auf diesem Weg waren die von der 
österreiohisohen Arbeitsmarktverwaltung u. a. ver­
fügte Einsohränkung der Touristenbesohäftigung und 
der Entwurf eines Ausländerbesohäftigungsgesetzes. 

Laut Statistik des Bundesministeriums waren im 
August 1974, dem Zeitpunkt des Jahreshöohststan-
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des, 224.320 Gastarbeiter in Österreich beschäftigt. 
Dies bedeutet gegenüber dem bisherigen Höchst-
tand von 250.775 im November 1973 einen zahlen­

mäßigen Rückgang um 26.455 oder 10,5 %. E ent­
fallen jedoch ungefähr zwei Drittel dieser Zahlen­
differenz auf eine im Jahre 1974 ukzes iv durch­
geführte Stati tikbereinigung (Au cheidung der we­
gen Nichtabmeldung bi her tati tisch erfaß ge­
we enen " toten" Be chäftigung genehmigungen). 

Von der Ge amtzahl der Mitte August 1974 be­
schäftigt gewesen n ausländi ehen Arbeitskräfte 
entfallen auf die 

Bauwirt chaft .. ........ . .......... .. .. 25,0 % 
Ei en- und Metallindustrie ... . . 21 ·9 % 
Textilindustrie ...... . ......... 8,2 % 30·1 % 
Fremdenverkehr wirtschaft . . . .. .. . .. . .. 7,8 % 
übrigen Wirtschaft zweige .............. 37·1 % 

Nach H erkunft ländern ergibt 'ich folgende Auf­
teilung : 

Jugo lawien .. ... . .. .... . .... 169.748 75,7 % 
Türkei ...... . ...... . ...... . 30.735 13,7 % 
BRD .... . ... .. ...... . .... .. 6.023 2'7 % 
Griechenland. . . . . . . . . . . . . . . . 547 0,2 % 
Itali en . .... . ............... 1.652 0'7 % 

panien ....... . . . .. . .. . ... . 245 0· 1 % 
sonstige Länder. . . . . . . . . . . . .. 15.370 6'9 % - - -----:...;. 

224.320 100,0 % 

Bei der Anwerbung jugoslawi eher Arbeit kräfte 
haben sich unüberbrückbare Schwierigkeiten da­
durch ergeben , daß die jugoslawi ehe Arbeitsmarkt­
verwaltung prakti eh nur m hr Hilf kräfte und 
Sozialfälle (\ äter kinderreicher Familien , ungelernte 
Arbeitskräfte mit mangelhaft r Grundschulau 'bil­
dung usw. ) au ' unterentwickelten Gebieten für eine 
Vermittlung ins Ausland zur Verfügung stell t bzw. 
berücksichtigt. Gebietswünsche anwerbender Fir­
men werden überhaupt nicht mehr und namentlich 
angeforderte Arbeitskräfte nur mehr insoweit berück­
sichtigt , als es sich um Familienangehörige bereits 
in Ö terreich beschäftigter Gastarbeiter oder um 
Rückholer handelt . Ebenso wurde die Möglichkeit, 
Arbeit kräfte in Jugo lawien durch die Firmen elb t 
anzuwerben , fast vollkommen unterbunden. 

Hingegen war eine Zunahme in der Be chäfti­
gung türkischer Gastarbeiter festzustellen, was nicht 
zuletzt auf den Ausfall an jugo lawischen Arbeits­
kräften zurückzufü hren ist . Als weiterer Grund für 
die Zunahme der Beschäftigung von Türken i t 
der Umstand an zu 'ehen , daß die österreichischen 
Firmen mit den t ürkischen Ga tarbeitern durch­
weg zufrieden sind , Fluktuation probleme bei die­
sen weniger auftreten und auch die Bunde kammer 
bemüht ist, die günstigen Vorau e zungen für die 
Anwerbung von Türken laufend zu verbe ern. 

Mit Erlaß vom 1. März 1974 hat das ozialmini­
terium allen Lande arbeitsämtern Ri chtlinien zur 

Beschäftigung ausländi eher Arb it kräfte im Jahre 
1974, die eine Einschränkung der Touristenbeschäf-
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tigung sowie ein E infrieren der Gastarbeiterbeschäf­
tigung auf den Stand vom Oktober 1973 zum Ziele 
hatten , erteilt . 

m die für die Wirtschaft durch diesen Erlaß 
des Sozialministeriums entstehenden nachteiligen 
Auswirkungen im Bereich der Touristenbeschäftigung 
unter B rücksichtigung der erloschenen Beschäfti­
gung genehmigungen vor allem bei jugoslawischen 
Gastarbeitern abzuschwächen , hat die Bunde kam­
mer mittels eines an Tausende österreichische F ir­
men übermittelten Oomputerbriefes auf das durch 
die gegenständlichen R ichtlinien entstandene Erfor­
dernis hingewiesen , jeden aus dem Betrieb ausschei­
denden Gastarbeiter und jede innerhalb ihrer Gül­
keit dauer nicht benötigte Einzelzusicherung dem 
zu tändigen Arbeit amt umgehend bekanntzugeben 
bzw. zu retournieren. 

Ö terreichi ch-italieni ches Anwerbeabkommen 

Im H erbst 1974 fanden zwischen einer österreichi-
ehen und einer italienischen Delegation Vorge­

spräche für die Aufnahme offizieller Verhandlungen 
betreffend den Abschluß eines ö terreichisch-italie­
nischen Anwerbeabkommens statt . Bei d iesen Vor­
gesprächen konnte von seiten Österreichs erreicht 
werden, daß in einem olchen zwischenstaatlichen 
Abkommen neben der offiziellen Vermittlung auch 
die Möglichkeit vorgesehen wird , Arbeitskräfte in 
Italien durch ö terreichi ehe Firmen selbst anzu­
werben. 

Jugoslawi ehe Arbeitskräfte 

Gemi chte ö terreichi ch-jugoslawische Kommi sion 

Vom 13. bi 19. Mä rz 1974 fand in Wien die 3. Ta­
gung der Gemischten ö terreichisch-jugoslawischen 
Kommi ' ion statt, bei der u. a. der Text des Proto­
kolls zur Durchfü hrung des österreich isch-jugosla ­
wischen Anwerbeabkommen (administratives Ab ­
kommen) von bei den Delegat ionen fertiggestellt 
wurde. Die für den 22. Mai 1974 vorgesehen gewe-
ene nterzeichnung des administrativen Abkom­

mens fa nd jedoch nicht statt, weil von seiten Jugo la­
wiens angebliche Abweichungen zwischen bei den 
Texten in formeller und materieller Hinsicht gel­
tend gemacht wurden. Der von den Jugoslawen 
inzwischen au gearbeitete Gegenentwurf wird der­
zeit vom ö terreichi ehen Außenamt überprüft. 

Türkische Arbeitskräfte 

Im Interesse einer guten Zusammenarbeit mit 
der türki ehen Arbeitsmarktverwaltung besuchten 
der Generaldirektor derselben und der Dir ktor de 
Arbeit amte Istanbul über Einladung der Bunqes­
kammer im Frühjahr 1974 Österreich und besichtig­
ten im R a hmen ein er Bundesländerreise mehrere 
bedeutend , türkische Arbeitskräfte beschäftigende 
Firmen. 

Der Ö terreichi ehen Kommi ion in I stanbul war e 
möglich , eine Erhöhung der Vorstellungsquote an tür­
luschen Arbeitskräften zu erreichen , so daß der us­
fall bei den elektionen aus ge undheitlichen und 
fachlichen Gründen ausgeglichen werden kann_ 

• 
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Da die Deutsche Verbindungsstelle in Istanbul, 
welche bisher die im R ahmen der gesundheitlichen 
ü berprüfung erforderlichen Laboruntersuchungen 
bei den für Österreich bestimmten Arbeitskräften 
über Auft rag und Rechnung der Österreichischen 
Kommission durchgeführt hatte, aufgelöst wurde, 
mußte die e eine Neuorganisation der Laborunter-
uchungen in die Wege leiten. 

Die Türkei kann jedoch hinsichtlich der Gast­
arbeiteranwerbung als Zukunftsland für Österreich 
angesehen werden, zumal Jugoslawien für eine 
offizielle Vermittlung von Fachkräften kaum mehr 
in Frage kommt. 

Tunesische Arbeitskräfte 

Das Interesse an einer Beschäftigung t unesischer 
Arbeitskräfte ist in Österreich nach wie vor sehr 
gering, weil die Vermittlungsaufträge erst nach Mona­
ten von den tunesischen Stellen erledigt werden . 
Die t unesische Vert retung behörde in Wien ist den­
noch bemüht, die Zahl der in Österreich beschäftig­
ten Tunesier zu erhöhen . 

V. B e ru fsa u sb i ldung 

Seit J ahren ist in Österreich ein tändiges An­
steigen der Lehrlingszahlen nicht nur im gesamten 
Bundesgebiet , sondern auch in den einzelnen Bun­
desländern zu beobachten. Mit Ende 1974 wurde in 
Österreich der bisher höchste Stand an Lehrlingen 
erreicht. E s wurden nicht weniger als 163.655 Jugend­
liche gegenüber 155.856 Ende 1973 gezählt, was 
eine Steigerung um 5% bedeutet. Die er Aufwärts­
trend ist nicht nur auf die derzeit noch bis zum 
Jahre 1978 steigenden entsprechenden Geburten­
jahrgänge zurückzuführen , sondern vielmehr auch 
in der Anerkennung der betrieblichen Lehre als 
eigenständiges Ausbildungssystem im Gefüge der 
<österreichischen Bildungseinrichtungen durch einen 
Großteil der Jugendlichen und einen größeren 
Kreis der Eltern, als dies bisher der Fall war, zu 
suchen. Darüber hinaus bietet die Ausbildung im 
Betrieb, verbunden mit einem fachlich orientierten 
Unterricht in der Berufsschule, eine praxisna he Aus­
bildung und dadurch seinen Absolventen echte Be­
rufschancen und Möglichkeiten beruflichen Auf­
stiegs. Um auch in Zukunft einen den Erfordernissen 
'Von Wirtschaft und Wissenschaft entsprechenden Aus­
bildungsstand zu gewährleisten, ist die Bundeswirt­
schaftskammer daran interessiert, das duale Aus­
bildungssystem, das auch zum Leistungsstand unserer 
Wirtschaft entsprechend beit rägt , bestmöglich zu 
gestalten und weiter zu entwickeln. Die Bundes­
kammer hat daher ihre diesbezüglichen Vorstellun­
gen zur Weiterentwicklung der betrieblichen Aus­
bildung auf der Basis des derzeitigen Berufsaus­
bildungsgesetzes in einer Broschüre " Vorschläge zur 
Lehrlingsausbildung in Österreich" zusammenge­
faßt und zur Diskussion gestellt. 

Zur Verbesserung der betrieblichen Ausbildung 
trug auch die Erstellung von weiteren Lehrabschluß­
prüfungsordnungen sowie Ausbildungsvorschriften 
für einzelne Lehrberufe durch den Berufsausbil-

dungsbeirat bei. So konnte der Berufsausbildungsbei­
rat im Berichtszeitraum 32 neue Ausbildungsvor­
schriften und 80 neue Lehrabschlußprüfungsord­
nungen erstellen und in Fot'm von Gutachten dem 
Bunde. ministerium für Handel, Gewerbe und In­
dustrie übermitteln ; somit waren bis Ende 1974 
vom Berufsausbildungsbeirat für in gesamt 222 
Lehrberufe Ausbildungsvorschriften und für 195 
L ehrberufe Lehrabschlußprüfungsordnungen erar­
beitet worden. Im Bundesgesetzblatt waren bis 
Ende 1974 197 Ausbildungsvorschriften und 100 
Lehrabschlußprüfungsordnungen erschienen . 

Darüber hinaus konnten neben die en umfang­
reichen Arbeiten auch die Beratungen über die Neu­
gestaltung der Lehrberufsliste im Berufsausbildung -
beirat abgeschlossen werden. Es wurde in einem ein­
stimmig beschlossenen Gut achten dem Bundesmini­
sterium für Handel, Gewerbe und Industrie vorge­
schlagen, künftig in die neue Lehrberufsliste 220 
Lehrberufe - gegenüber derzeit 304 Lehrberufen 
in der geltenden Lehrberufsliste - aufzunehmen . 
88 Lehrberufe wurden entweder ersatzlos gestrichen 
oder mit anderen Lehrberufen zusammengelegt und 
vier neue Lehrberufe aufgenommen . 

Die Bundeskammer wirkt bereits seit dem J ahre 
1972 in der " Zentralen Arbeitsgruppe für die Bera­
tung von Maßnahmen zur weiteren Verbesserung 
der Lehrlingsausbildung" beim Bundesminist erium 
für Handel, Gewerbe und Industrie mit und ist be­
müht , ihre Vor teIlungen zur Weiterentwicklung der 
betrieblichen Ausbildung bei den dort durchge­
führten Arbeiten zu verwirklichen . Mitte 1974 wurde 
die Bundeskammer vom Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst eingeladen , in der " Kommis­
sion zur Beratung von Berufsschulangelegenhei­
t en" mitzuarbeiten. Diese Kommission im Unter­
richtsminist erium sieht als Aufgabengebiete die 
Überprüfung der Berufsschulzeit und der Dauer des 
Berufsschulunterrichtes, der Lehrinhalte und Lehr­
ziele der Berufsschulen sowie die Schul versuche im 
Bereiche der Berufsschulen vor. Als erster Schwer­
punkt für die Arbeiten im Berichtszeitraum wurde 
die Diskussion über Berufsschullehrpläne vorgesehen, 
wobei insbesondere Lehrplanentwürfe für Staats­
bürgerkunde, für den betriebswirtschaftlichen Unter­
richt und für die Lehrberufe im Bereiche des Han­
dels zur Beratung standen. Die Ergebnisse dieser 
Beratungen werden in entsprechenden Entwürfen 
vom Unterrichtsministerium den zuständigen Stel­
len zur Begutachtung zugeleitet werden . 

Den österreichischen Lehrlingen wurden von der 
Bundeskammer im Berichtszeitraum die von ihr 
herausgegebene Lehrlingszeitschrift " Wir und unsere 
Welt" kostenlos zwölfmal jährlich mit einer durch­
schnittlichen Auflagenzahl von 142.000 Exemplaren 
pro Monat zur Verfügung gestellt . 

Ein Beweis für das gute Ausbildungsniveau der 
Lehrlinge zeigte sich bei den im Bereiche der Han­
deiskammerorganisation im Jahre 1974 auf frei­
williger Basis durchgeführten Lehrlingswettbewer­
ben. Es wurden auf Landesebene nicht weniger als 
237 und auf Bundesebene 13 Lehrlingswettbewerbe 
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durchgeführt, wobei sich insgesamt rund 17.000 
Lehrlinge beteiligten. Es best eht das Bemühen, 
diese Wettbewerbe, die sowohl für die Lehrlinge als 
auch für die Lehrherren einen wichtigen Lei tung -
anreiz bieten , noch au<zuweiten . 

D r für den Sommer 1974 in Lissabon festge-
etzte XXII. Internationa.le Berufswettbewerb mußte 

aus den bekannten poli t ischen Entwicklungen in 
P ortugal verhält ni mäßig knapp vor Beginn abge­
'agt werden . Aus dem Sitz der " Ooncursos Inter­
nationales de F ormacion Professional" in Madrid 
wurde bekanntgegeben , daß mit der Durchführung 
dieses X XII. Internationalen Berufswettbewerbe 
im Laufe des Jahres 1975 voraussichtlich in Sparuen 
zu rechnen i t. 

Das Europäische Institut für Berufsausbildung, 
Paris, in dessen Verwaltungsrat und Präsidium die 
Bundeskammer vert reten ist, etzte seine Tätigkeit 
in koordinierender und informativer Hinsicht zwi­
schen den leitenden Berufsausbildungsexper ten der 
verschiedenen Staaten fort und veranstaltet e im 
Jahre 1974 mehrere K onferenzen bzw. Studienta ­
gungen in P ari s und anderen europäischen tädten 
über die Berufsausbildung in ver chiedenen Ländern. 

Im Berichtszeitraum wurden ferner in Zusammen ­
arbeit mit dem In tit ut und der Bunde ekt ion 
Fremdenverkehr wichtige Vorarbeit en für einen im 
Jahre 1975 in Österreich ( alzburg) geplanten euro­
päischen K ongreß geleist et ; dieser Kongr ß wird 
die Beruf au bildungsprobleme auf dem ek tor des 
Fremdenverkehrs in europäischer Sicht behandeln. 

Das Unterrichtsmirusterium hat im J ahre 1973 
einen Entwurf einer Schulzeitgesetznovelle zur Be­
gutachtung au gesandt und 1974 einen umgearbei­
teten 2. E ntwurf neuerli ch zur Stellungnahme vor­
gelegt. In diesem neuen Gesetzentwurf wurde hin­
sichtlich der R egelung der Hauptferien die Auftei­
lung in zwei Bundesländergruppen wieder aufgenom­
men, obwohl im erst en Entwurf bereits eine Staf­
felung der H auptferien in drei Gruppen vorgesehen 
war. Die Bundeskammer , die bereit s seit J ahren für 
eine Dreiteilung der H auptferien eingetret n ist, 
verwies nochmals nachdrückli ch auf die posit iven 
Aspekte dieser Lösung. Darüber hinaus wandte sich 
die Bundeskammer gegen eine in der diesbezügli­
chen R egierung vorlage vorgesehene R egelung, wo­
nach der Beginn des Schuljahres für Berufsschulen 
für September angesetzt wurde, da hjedurch Schwie­
rigkeiten bei der Durchführung von zwei aufeinan­
derfolgenden Berufsschullehrgängen vor Weihnach­
ten auftreten würden . Die Bundesk mmer hat sich 
daher für eine Regelung des Schulbeginns an Berufs­
schulen zwischen dem 16. August und 30. September , 
wie dies im Entwurf aus 1973 vorge ehen war, aus­
ge proehen . Im Zuge der parlamentari ehen Ver­
handlungen dieser Schulgesetznovelle wurde auch 
noch ine Seme terferienregelung für Berufs chulen 
wie an allen anderen chulen gefordert. Die Bundes­
kammer hat sich gegen eine derarti e R egelung für 
sai onmäßig und lehrgangsmäßig geführte Berufs­
schulen ausgesprochen , da es unweigerlich bei den 
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lehrgangsmäßigen und saisonmäßigen Berufsschulerr 
zu einer einwöchigen Unterbrechung im Feberr 
kommen müßte. 

Nach einem weiteren Gesetzentwurf, mit dem das 
Schulzeitgesetz für das Schuljahr 1975/76 abgeändert 
werden soll , sollen die Semesterferien im Schuljahr 
1975/76 aus Anlaß der XII. Olympischen Winter-
pi eIe in Innsbruck während dieser Winterspiele für 

alle Schüler bundeseinheitlich stattfinden . Die Bun­
deskammer sprach ich entschieden gegen diese Aus­
weitung der Semesterferienregelung aus, da die Be-­
gründung, allen Schulkindern die Möglichkeit zu ge­
ben , diese Wettkämpfe verfolgen zu können , keine 
Begründung für eine Verlängerung von Ferien dar­
stelle. Darüber hinaus wären durch die en Gesetz ­
entwurf auch sämtliche Berufsschulen betroffen , 
was im Hinblick auf die Lehrgangseinteilung bei den 
lehrgangsmäßigen Berufsschulen und die zwingend 
vorgeschriebene Ge amt tundenanzahl zu großen 
Schwierigkeiten führen würde. Weiters seien auch 
bei Einführung von Semest erferien die Lehrlinge 
verpflichtet, in ihrem Betrieb zu erscheinen, um 
ihrer betrieblichen Ausbildung nachzukommen, wes­
halb die Semesterferien an Berufsschulen lediglich 
den Beruf chullehrern zugute kämen. 

Die Bundeskammer nahm auch zu einer R eihe von 
Verordnung entwürfen des Bundesmirusters für Un­
terricht und Kunst, die auf Grund des Schulunter­
richtsgesetzes zu erlassen waren , Stellung : 

Bei den Verordnungsentwürfen über die Leistungs­
beurteilung an den allgemeinbildenden höheren 
Schulen , allgemeinbildenden Pilicht chulen und be­
rufsbildenden Schulen , den Anstalten der Lehrer­
bildung und Erzieherbildung verwies die Bundeskam­
mer darauf, daß keinerlei K oordinierung hinsicht lich 
der Umschreibung der Beurteilungsstufen bzw. hin­
sichtlich der Leistungsbeurteilung erfolgt sei. Diese 
t eilweise beträcht lichen Unterschiede in den B eschrei­
bungen der einzelnen Beurteilungsstufen seien bedenk­
lich. Die Bunde kammer vertrat daher die Meinung, 
daß es im Hinbli ck auf eine Einheitli chkeit und Ver ­
o-leichbarkeit der Leistungsbeurteilung zumindest an 
den österreichischen Pilichtschulen wün ehen wert, 
wäre, die ent . prechenden R egelungen möglichst gleich 
zu gestalten und nur dort Differenzierungen vorzu­
sehen , wo sie aus den Besonderheiten der einzelnen 
Schultypen begründbar erschienen . J edenfalls sollten 
die Grenzen der positiven und negat iven Beurteilung 
einheit lich für alle Schultypen vorgesehen werden . 

Die Bundeskammer bemängelt auch in ihrer Stel­
lungnahme zu den Verordnungsentwürfen über die 
R eifeprüfung in den allgemeinbildenden und be­
rufsbildenden höheren Schulen , daß auch hier keine 
entsprechende Koordinierung zwischen den unter­
schiedlichen R egelungen für die einzelnen Schul­
typen erfolgt sei. 

Die im Entwurf über die Feststellung der Voraus­
setzungen für den Wechsel des Klassenzuges in der 
Hauptschule vorgesehene Möglichkeit , zwischen 
1. und 2. Klassenzug der Hauptschule während bzw. 
am Ende des Unterrichtsjahres zu wechseln, wurde 
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von der Bundeskammer grundsätzlich begrüßt, da 
hiedurch zu erwarten sei, daß eine größere Anzahl 
von Schülern als derzeit die viel' Jahre der Haupt­
schule positiv abschließen würde. Allerdings wurde 
darauf hingewiesen , daß hiedurch insbesondere 
durch den Wechsel während oder am Ende des Un­
t errichtsjahres vom 2. Klassenzug in den 1. Klassen­
zug der Hauptschule keine Niveausenkung des 
1. Klassenzuges eintreten dürfe. 

In der Stellungnahme zum Verordnungsentwurf 
über die Gutachterkommissionen zur Eignungser­
klärung von Unterrichtsmitteln schlug die Bundes­
kammer vor, vor allem bei den Gutachterkommissio­
nen im Bereich der berufsbildenden Schulen einen 
von der Wirtschaft zu stellenden Gut achter beizu­
ziehen , da gerade für den berufsbildenden Sektor 
auch die Erfahrungen von Fachleuten , die im Wirt­
schaftsleben stehen , vor allem für die Beurteilung 
hinsichtlich der praxisnahen Gestaltung der Unter­
richtsmittel wertvoll wären. 

Österreichischer Gewerkschaftsbund 

Im Rahmen des Sozialberichts 1974 möchte der 
Österreichische Gewerkschaftsbund insbesondere auf 
das Entgeltfortzahlungsgesetz hinweisen. Das am 
26. Juni 1974 beschlossene Gesetz über die Fort­
zahlung des Entgelts bei Arbeitsverhinderung durch 
Krankheit (Unglücksfall), Arbeitsunfall oder Berufs­
krankheit - Entgeltfortzahlungsgesetz - ist ein 
wesentlicher Teilerfolg der vom ÖGB auf Bundes­
kongressen, in Bundesvorstandssitzungen und im 
Rahmen anderer Tagungen immer wieder geforder­
t en Kodifikation des Arbeitsrechts. Das Gesetz gilt 
grundsätzlich für alle Arbeitnehmer , deren Arbeits­
verhältnis auf einem privatrecht lichen Vertrag 
beruht. 

Ausgenommen sind bestimmte Gruppen von 
Arbeitnehmern, für die bereits Sondergesetze die 
Entgeltfortzahlung regeln. Zwischen der Bundes­
kammer der gewerblichen Wirtschaft und dem 
ÖGB wurde im Zusammenhang mit dem Entgelt­
fort zahlungsgesetz ein Generalkollekt ivvert rag abge­
schlossen, in dem der Begriff " Entgelt " definiert 
wurde. 

Weiters wurde 1974 das Arbeitsinspektion gesetz 
beschlossen, das das Arbeitsinspekt ionsgesetz 1956 
ersetzt hat. Mit diesem Gesetz wurde hauptsächlich 
der Wirk?ngsbereich der Arbeitsinspektion erweitert 
um die Überwachung der Einhaltung der Arbeit ­
nehmerschutzvorschriften , insbesondere des Arbeit­
nehmerschutzgesetzes und dessen Durchführungs­
verordnungen, zu gewährleisten. 

Am 6. März 1974 wurde im Nationalrat die 
Abänderung des Mut terscbutzgesetzes, die eine Ver­
längerung der Schutzfrist auf acht Wochen vor und 
nach der Entbindung sowie eine zwölfwöchige 
Schutzfrist für Mütter nach Mehrlingsgeburten vor­
sieht, beschlossen . 

'Außerdem beschloß der Nat ionalrat am 11. Juli 
1974 eine Abänderung des Heeresgebührengesetzes, 
die eine Neufassung der Bestimmungen über die 

den Wehrpflicht igen gebührende Entschädigung für' 
die Teilnahme an Truppenübungen, Kaderübungen, 
außerordentlichen Übungen oder an einem außer­
ordentlichen Präsenzdienst bzw. an Inspektionen 
oder an Instruktionen vorsieht. Die neuen Ent­
schädigungsbeträge und Bemessungsgrundlagen 
wurden nunmehr durch die Bindung an einen 
Gehaltssatz des Gehaltsgesetzes 1956 festgesetzt_ 

Die ebenfalls am 11. Juli 1974 beschlossene Ab­
änderung des Bundesgesetzes über die Ansprüche 
au der Ableistung freiwilliger Waffenübungen sieht 
eine Neufassung der Ansprüche vor . Dies geschieht 
auf der gleichen Grundlage wie beim H eeres­
gebührengesetz . Am 12. Juli 1974 wurde eine 
Novelle zum Familienlastenausgleichsgesetz be­
schlossen , die wesentliche Leistungsverbesserungen 
vorsieht und zwar betragen die Familienbeihilfen : 

für ein Kind monat lich .. .... . .. 
für zwei Kinder monatlich . ..... . 

für drei Kinder monatlich . ..... . 

für vier Kinder monatlich ....... 

für jedes weit ere Kind monatlich . 

vom 1. Juli 
bis 31. De- ab 1. J ä n­

zember 1974 ner 1975 

290 340 

640 740 

1.125 1.275 

1.505 1.705 

410 460 

In der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1974 
beträgt die monatliche F amilienbeihilfe für eine 
Vollwaise 290 S und erhöht sich für jedes erheblich 
behinderte Kind um monatlich 290 S. 

Ab 1. J änner 1975 beträgt die Familienbeihilfe 
für eine Vollwaise monatlich 340 S und erhöht sich 
für jede erheblich behinderte Kind um 340 S 
monatlich . 

Im J ahre 1974 wurden weiters zwei Landarbeits­
gesetznovellen beschlossen, mit denen die not­
wendige Anpassung an die in den letzten Jahren 
vorgenommenen Änderungen im Bereich des Arbeits­
rechtes vor allem auf Grund der Änderungen im 
Mutterschutzgesetz, im Kinder- und Jugendbe­
schäftigungsgesetz , im Arbeitsverfassungsgesetz, der 
Gewerbeordnung und des neu ge chaffenen Entgelt ­
fortzahlungsgesetzes vorgenommen wurde. Am 
28. November 1974 wurde eine Novelle zum Arbeits ­
zeitgesetz vom Nationalrat angenommen, die für 
bestimmte Fälle einer anderen Verteilung der 
Normalarbeitszeit Tagesarbeitszeit mit höchstens 
neun Stunden festlegt und bestimmt, daß eine Über­
schreitung der Wochenarbeitszeit nicht mehr als 
zebn Stunden ausmachen darf. 

Am 28. November 1974 wurde auch die 31. Novelle 
zum ASVG beschlossen . Dieses Ge etz enthält Be­
stimmungen im Zusammenhang mit dem Entgelt­
fortzahlungsgesetz, dem Mutterschutzgesetz, die 
Neufestlegung der Ausgleichszulagenrichtsätze für 
1975 und weiters die Einbeziehung des Zivildienstes 
in die Unfallversicherung. 

Im Jahre 1974 wurden auch die Durchführungs­
verordnungen zum Arbeitsverfassungsgesetz erlassen. 
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In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen 
Arbeiterkammertag hat der Österreichische Gewerk­
schaft bund im Rahmen de Begutachtung ver­
fahrens zu den erwähnten Bundesge etzen und Ver­
ordnungen - ebenso wie zu einer Vielzahl anderer -
Stellung genomm n . Im Bericht jahr gelang es dem 
ÖGB auch auf rue e Wei e wieder zahlreiche im 
Intere se der Arbeitnehmer gelegene Abänderungen 
der in Au arbeitung befindlichen R echtsvor chriften 
zu erreichen. Be ondere Bedeu tung kommt in diesem 
Zusammenhang auch den Be chlüssen und R e olu­
tionen des Bundesvorstande des ÖGB sowie der 
einzelnen Gewerk chaftstage zu. Diese zeigen immer 
wieder wichtige di Allgemeinheit und die Arbeit­
nehmer berührende arbeit rechtliche, kulturelle, 
oziale und wirtschaft politi ehe Probleme sowIe 

reale Möglichkeiten für deren Lösung auf. 

Der Bei rat für rue R enten und P en. ion anpassung 
trat im Lauf de ' Jahre 1974 zu zwei Sitzungen 
zusammen. Am 3. eptember 1974 wurde die Rege­
lung der Richtza hl für da Kalenderjahr 1975 kund­
gemacht und die ermittelte Richtzahl 1·102 fe t­
gelegt. 

Am 6. November 1974 wurde der Anpa ung­
faktor für da Jahr 1975 mit 1·102 fe tge etzt. 

Vereinba runge n üb er di e B e c h ä fti g ung au -
l ä ndi eh e r Arbe i t kr ä ft e 

Am 5. Dezember 1973 wurde - wie in den v 1'­

gangenen J ahren - für da Jahr 1974 zwi ehen 
der Bunde kammer der gewerblich n Wirt chaft 
und dem Ö terreichischen Gewerk chaftsbund eine 
Kontingentvereinbarung über die Be chäfti gung 
ausländi eher Arbeitskräfte abge chlo en. Die Lauf­
zeit der Kontingente erstreckt sich In der Regel 
vom 1. J änner bi 31. Dezember 1974 ; Ausnahmen 
hievon (mit einer kürzeren Laufzeit) bilden die 
Gärtner und Blumenbinder , die Steinmetzen, di 
Stein- und kerami ehe Industrie, das Baugewerbe, 
rue Zimmerer, das Bauhilfsgewerbe, das Hafner­
gewerbe, die bolzverarbeitende Indu trie und Ge­
werbe, die Dachdecker, Gla er und PBa terer, rue 
Maler , Anstreicher, Lackierer, die Sägeindustrie und 
teilwei e die Ga t-, Schank- und Beherbergung be­
triebe. Am 29. Dezember wurde für den B reich der 
Land- und Forstwü-t chaft zwischen der Prä identen­
konferenz der Landwirtschaftskammern Österreich, 
der Obmännerkonferenz der Arbeitgeberverbände 
der Land- und Forstwirtschaft in Österreich und 
dem Österreichischen Gewerkschaftsbund eine Ver­
einbarung über die Beschäftigung au ländischer 
Arbeitskräfte abgeschlossen. Die Laufzeit rue er 
Kontingente erstreckt sich im allgemeinen vom 
1. April bis 5. Dezember 1974 . 

Die folgende bel' 'icht zeigt eine Gegenüb r teI­
lung der vereinbarten Kontingente mit der Anzahl 
der beschäftigten ausländi ehen Arbeitnehmer und 
der Restkontingente im September 1974. Der Monat 
September zeigt den höchsten Beschäftigtenstand 
an ausländischen Arbeitskräften innerhalb der 
Kontingente. 
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Kontingentbezeichnung 

Gärtner und Blumenbinder . 
Steinmetzen .. . .... ... .. .. . 
Glasindustrie ... ... . ..... . 

tein· und kemmi ehe 
Ind u trie ... . .......... . 

Baugewerbe ............. . 
Zimme r rgewerbe ........ . 
Bauhilfsgewerbe ......... . 
H afn ergewerbe ........ . .. . 

Eisen-, MetaUgewinner, 
-verarbeiter, Bergbau, 
E lektriker, Industrie und 
Gewerbe . . ............ . 

H olzverarbeitende Industrie. 
Tapezierergewerbe ........ . 

Daehdeekel', Gla er, 
PBa terer ............. . 

Ledel'erzeuger, Industrie 
und Gewerbe . . ........ . 

Lederverarbeiter (ausge­
nommen ehuhindustrie 
und ehuhmaeher­
gewerbe), Industrie und 
Gewerb ......... . .... . 

Textilindustrie tmd 
-gewerbe .......... ..... . 

Bekleidungsindustrie und 
-gewerb ein ehließ lich 
Chemisehputzer, Wä cher 
und Färber (olule Schuh· 
macher) ............... . 

Schuhindustrie und Schuh· 
ma hergewerbe ...... . . . . 

P apierverarbeiter (Buch ­
binder, Kartonagen­
erzeuger etc.) Indu trie 
und Gew rbe .......... . 

Graphi ehe Berufe (Fach -
arbeiter) .............. . 

Graphische Berufe (Hilfs-
arbeite r) .... . ......... . 

Chemi ch Industr ie .. .. .. . 
Maler, An tre icher , 

L ackierer ............. . 
Friseure (Gewerbe ) . .. .... . . 

Luftfahrtunternehmungen .. 
Spediteure (Arbeiter) . .. . . . 

pediteure (AngesteUte) ... . 
Schiffahrtsunternehmungen . 
Schien enbahnen . . ... . ... . . 
Seilbahnen . ......... .. .. . 
Autobusunternehmtmgen 

(Arbeiter) ..... ...... ... . 

Autobusunte rnehmungen 
(Angestellte) . .. ...... . . . 

Verkehr (Arbeiter) .. ..... . 
Verkehr (Angestellte) ..... . 
Beförd erungsgewerbe mit 

P er onenkraftwagen 
(Arbeite r) ...... . ...... . . 

Befördenmgsgewerbe mit 
P er onenkraftwagen 
(Ange teilte ) ...... .. ... . 

Garagen, Tankstellen und 
Servicestationsunter ­
nehmungen (Arbeiter) ... 

Kontingent 

450 
310 

1.295 

3.010 
30.270 

730 
1.900 

20 

42.020 
2.510 

70 

330 

730 

490 

18.565 

7.305 

1.875 

2. 100 

230 

1.200 
7.520 

590 
200 

beschäftigte Rest-
Ausländer kontingent 

413 37 
261 49 

1.203 92 

2.714 296 

29.229 1.041 
478 252 

1.824 76 
19 

39.545 2.475 
2.282 228 

43 27 

290 

503 

455 

17.169 

6.000 

1.627 

1.876 

156 

1.186 
7.154 

519 
182 

40 

227 

35 

1.396 

1.305 

243 

224 

74 

14 

366 

71 

18 

wurde nicht abgeschlos en 
1.380 1.158 222 

160 127 33 
200 33 167 
105 99 6 

155 

70 

5 

30 
10 

55 

4 

456 

115 

61 

6 

39 

387 

40 

9 

5 
24 
10 

16 

4 

78 

15' 

, 
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Xontingentbezeichnung Kontingent 
beschäftigte Rest-

Kontingentbezeichnung Kontingent 
beschäftigte Rest-

Ausländer kontingent Ausländer kontingent 

Garagen, Tankstellen und Saisonarbeiter für die Land-
Servicestationsunter- wirtschaft .... . . . . . . . . .. 1.419 998 421 
nehmungen (ängestellte) 5 5 Landarbeiter für bäuerliche 

Handelsbetriebe (Arbeiter) .. 5.580 5.256 324 Betriebe (Gesindekräfte) .. 463 300 163 

Technische Angestellte in Gar tenarbeiter für die 
Industrie und Gewerbe ... 1.600 1.541 59 Gartenbaubetriebe ...... 1.417 1.200 217 

K aufmännische Angestellte Arbeiter in den landwirt -

in Industr ie und Gewerbe. 1.475 1.454 21 schaftlichen Genossen-

Sägeindustrie 790 690 100 
schaften Niederösterreichs 70 56 14 . .... . .. ..... 

Forstarbeiter 631 485 146 
Tischler, sonstige Holzver-

..... . .. . . .. . 
arbeitungsgewerbe ..... .. 2.230 2.089 141 Summe der 

Fremdenverkehrsbetriebe . . 15.000 14.364 636 Landwirtschaft ... 4.000 3.039 961 

Papier- , Zellulo e-, HolzstofI-
und P appeindustr ie ...... 850 724 126 Summe gewerbliche vVirt-

Privatkranken-, H eil- und schaft und Landwirtschaft 159.489 147.259 12.230 
Pflegeanstalten ... . . . . .. 1.600 949 651 Österreichische Bundes-

Summe der gewerblichen 
bahnen ................ . 3.500 2.554 946 

Wirtschaft ... 155.489 144.220 11 .269 Gesamtsumme .. . 162.989 149.813 13.176 

Darüber hinaus wurden im September 1974 von den zuständigen Landesarbeitsämtel'll und Arbeits­
ämtern insgesamt 43 .143 Beschäftigungsgenehmigungen im Normalverfahren ausgestellt. 

Kollekti vvertragswesen 

Gewerkschaft (der) 

ÖGB ............................................ . 

Privatangestellten ....................... . ....... ... ... . 

Kunst und freie Berufe .. ......... ..... .. . ... . . ... ... .. . 

Bau- und Holzarbeiter . . .... . ..... . ....•....... .. .... . . . 

Chemiearbeiter ... .. . ... ............. . ... .. . ..... . ... . . 

Eisenbahner . ... . .... . . . ..... . . .. ... .. . . .. . .... ..... .. . 

Druck und Papier .. ...... ... .... .......... ... .. . .. .... . 

Handel, Transport, Verkehr .. . .... . . '" .. .. .... . ....... . 

gastgewerbliche Arbeitnehmer . ....... .. ..... .. .... . ... . 

Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft . .. ............ . . 

Lebens- und Genußmittelarbeiter ........... .. . .. .. . . ... . 

Metall- und Bergarbeiter . . .. .. .. .. . . ........ ... .... .. .. . 

Textil-, Bekleidungs- und Lederarheiter .. . .... .. . ........ . 

Persönlicher Dienst .. . .. .. .... . ....... .. ... . .. .. . ..... . . 

Gesamtsumme ... , 

Vom Österreichischen Gewerkschaftsbund wurden 
im Berichtsjahr 582 Kollektivverträge abgeschlos­
sen, die sich aus 178 Bundeskollektivverträgen, 
363 Länderkollektivverträgen , 2 Betriebsverein­
barungen, 9 Heimarbeitsverträgen und 30 Mindest­
lohntarifen und Entgeltsverordnungen zusammen­
setzten . Am 2. August 1974 wurde vom Öster­
reichischen Gewerkschaftsbund über den Begriff 
des Entgelts gemäß § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz 
ein Generalkollektivvertrag abgeschlossen. 

Rech ts sc h u tztätigkei t 
Auch für das Jahr 1974 konnten die Gewerkschaf­

ten eine erfolgreiche Rechtsschutztätigkeit nach-

16 

Bundes­
KV 

69 

8 

26 

17 

2 

13 

11 

1 

2 

18 

9 

26 

1 

178 

Länder­
KV 

39 

6 

75 

5 

3 

11 

23 

52 

79 

57 

19 

363 

Be­
triebs­
verein­

barungen 

2 

2 

Helm­
arbelb!­
verträge 

2 

7 

9 

Mindest­
lohntarife 
oder Ent­
geItver-

ordnungen 

2 

28 

30 

Ins­
gesamt 

HO 
16 

101 

22 

5 

26 

34 

1 

54 

97 

9 

90 

48 

582 

weisen . Bei den Streitfällen handelt es sich in erster 
Linie um Lohn- oder Gehaltsdifferenzen, über­
stundenbezahlungen, Auflösung des Dienstverhält­
nisses, Urlaubsangelegenheiten, Sonderzahlungen, 
Abfertigungen und anderes mehr. 

Die von den Gewerkschaften der Gemeindebe­
diensteten, der Eisenbahner und der Post- und 
Telegraphenbediensteten geleistete Rechtshilfe ist 
infolge der Besonderheit des öffentlichen Dienstes 
in Zahlen kaum faßbar und deshalb in der nach­
folgenden Aufstellung nicht enthalten. 
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Oewerkechaft (der) 

Privatangestellten . . . . ........ . .. .. .. . ......... ... . .... . . 

Öffentlich Bediensteten .. . .... ... ... . . .. ....... ... . .. ... . 

Kunst und freie Berufe .. . . .. ... . ...... ......... .... .... . . 

Bau und Holzarbeiter ...... . . ... ... . . .......... .. ... .. .. . 

Chemiearbeiter ................................ .. .. .... . . 

Druck und Papier .. .. ... .. . .......................... . . . 

Handel. Transport. Verkehr . .... .... ........ .. . ....... .. . 

gastgewerbl iche Arbeitnehmer ......... . .... . . ...... .. . .. . 

Land- und Forstarbeiter ....... . ............ .. . .. ... .. .. . . 

Lebens- und Genußmittelarbeiter . . .. .. . _ ................. . 

Metall- und Bergarbeiter .. ......... . ..... ............... . 

Textil- . Bekleidungs- und Lederarbeiter .... .. ... ... ... .. .. . 

P ersönlicher Dienst .... ...... ..... . .... ........ . .. ... ... . 

Insgesamt .. _I 

Di e Lohnb e weg un gen 

Der kräftige Preisauftrieb und die anhaltende 
Wirtschaft expansion ließen die Löhne 1974 n uer­
lich stärker steigen al im vorangegangenen Jahr. 
Das Tariflolmniveau erhöhte sich in der Ge amt­
wirt chaft um 13 %. nach 11 % im Vorjahr. Ab­
weichungen in den Steigerungsraten sind vorwiegend 
auf den unterschiedlichen Rhythmus der Lohn­
bewegungen zurückzuführen. eine Ausnahme bildet 
die Minde tlohnentwicklung der Land- und Forst­
wirtschaft, die bereits da zweite Jahr über dem 
Durchschnitt liegt. Die in der Lohnrunde 1974 ver­
einbarten Tariflohnerhöhungen waren in einer ähn­
lichen Größenordnung wie im Jahr vorher (15 bis 
18 %). Die Laufzeiten der Verträge wurden über­
wiegend um einen Monat kürzer und lagen in der 
Mehrzahl zwischen 13 und 14 Monaten . Die in den 
K ollektivverträgen fe ·tgelegten I st-Lohn-Klau eIn 
lauten überwiegend auf 12 '5 % (höher liegen die 
Chemie- und Erdölindustrie mit 14'5 % ). 

Die Effektivverdienste in der Gesamtwirtschaft 
erhöh ten sich 1974 um 14 % nach knapp 13 % im 
Vorjahr (ohne die Gehälter im öffentlichen Dienst) . 
Die Pro-Kopf-Verdien te nahmen 1973 um 14 und 
1974 um 14,5 % zu. Im Jahresverlauf nahmen die 
Zuwachsraten im Vorjahrsvergleich durchwegs ab; 
teils mit zunehmender Entfernung von der Lohn­
runde, teils weil die Lohndrift bereits etwas ge­
drückt war. Im Gegensatz zum Vorjahr erhöhten 
sich die Nettoverdien te der Industriebeschäftigten 
(14 % ) 1974 um 1·5 Prozentpunkte weniger als die 
Bruttoeinkommen. Die Lohndrift hat sich in der 
Gesamtwirtschaft ebenso wie in der Privatwirt­
schaft 1974 deutlich verringert. Von 1,5% auf unter 
1 % bzw. von 2% auf 1 %, nachdem ie 1973 eher 
leicht steigende Tendenz gehabt hatte_ 

Die Arbeitskosten je Erzeugungseinheit nahmen 
1974 in der Gesamtwirtschaft etwa im gleichen 

242 

Durch Vergleich 1 Durch Interventionen 

1 
oder Urteil erzielte BetrAge Insgesamt 

entrlttene BetrAge 

Schilling 

11.949.597'79 17.418.206'05 29.367.803'84 

804.040,00 3.796.981-53 4.601.021,93 

670.039,10 541.537·77 1.211.576'87 

2.214.444·00 8.117.025'04 10.331.469,04 

92.033·80 580.555·60 672.589'40 

445.289'67 330.842·78 776.182·40 

76.221,00 1.372.999'00 1.449.220'00 

851.614·07 1.702.432'58 2.554.046·65 

73.366,00 2.370. 125'16 2.443.491-16 

182.176,00 1.068.923'00 1.251.099'00 

644.693,53 3.611.921'34 4.256.614·87 

5.135' 5.970.159'05 6.055.294'93 

539.458·84 1.981.431,20 2.520.890·04 

18.628.110'08 48.863.140'05 67.491.250,13 

Maß zu wie ein Jahr vorher (+ 11-5%); die Steige­
rung lag 1974 etwa im Durchschnitt der westlichen 
Indu triestaaten . 

Pr e i s unt e rau sschuß d er Parität is chen 
Kommi ssio n 

Im Rahmen der Paritäti chen Kommission konnte 
der Preisunterau schuß seine Tätigkeit neuerlich 
erweitern und effektuieren. Die bereits seit Ein­
führung der Mehrwertsteuer erkennbare Tendenz 
nach umfa 'senderen Unterlagen und firmenbezoge­
nen Anträgen verstärkte sich. Die langjährige 
Forderung seiten der Arbeitnehmervertreter nach 
Vorlage von wichtigen betriebswirtschaftlichen 
K ennziffern , Bilanzen und den Gewinn- und Verlust­
reclmungen konnte ver t ärkt verwirklicht werden_ 
Dies ist natürlich auch auf die bevorstehende Be­
schlußfas ung des neuen Preisregelungsgesetzes sowie 
auf die Nachwirkungen der bei den Abkommen vom 
Dezember 1971 und Juli 1972 der Wirtschafts­
partner im Rahmen der Stabilisierungsbemühungen 
der Bunde regierung zurückzuführen . Darüber hinaus 
war die Bereitschaft der Unternehmer auch mit der 
immer stärker wirkenden Kostenschere und den 
mas iven Rohstoffpreiserhöhungen zu begründen. 

Im J ahr 1974 wurden in 92 Sitzungen 746 (1973: 
598) Anträge erledigt. Das waren um 24 % mehr 
als 1973. Von diesen wurden 178 (1973: 195) in der 
Paritätischen Kommission behandelt, 291 (1973: 150) 
oder 39 % waren Gruppen- bzw. Branchenanträge. 

Die Zunahme der Anzahl der erledigten Gruppen­
bzw. Branchenanträge ist entgegen der Entwicklung 
in den Jahren 1972/73 dadurch bedingt, daß die 
Roh toffkostenzu chläge vor allem für Gruppen und 
Branchen beschlossen wurden , vereinbart in einem 
vereinfachten und beschleunigten Verfahren . 

Die ab olute und relative Zunahme der Branchen­
sowie der Gruppenanträge kann jedoch nicht darüber 

... 
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hinwegtäuschen, daß mehr Firmen als je zuvor sich 
dem Verfahren der Paritätischen Kommission unter ­
warfen und damit eine gewisse Kontrolle der Kosten ­
und Preisentwicklung im Bereich des P roduktions­
sektors möglich war. Dies ist insbesondere damit 
zu begründen, daß auch bei Gruppen- und Branchen­
ant rägen Erledigungen nur dann durchgeführt 
wurden , wenn eines oder mehrere der bedeutenden 
Unternehmen aus diesen Gruppen oder Branchen 
Firmenunterlagen zur Verfügung st ellten . 

Arb e it s markt 

Der Beirat für Arbeitsmarktpolitik wurde 1974 
einmal einberufen , sein geschäftsführender Ausschuß 
trat zu zwölf Sitzungen zusammen . Auch im Berichts­
jahr wurde unter ständiger Berücksicht igung der 
wirtschaftlichen Lage auf Maßnahmen zur Verbes­
serung der beruflichen Mobilität besonderes Augen­
merk gelenkt . 

Am 6. März wurde vom Nat ionalrat eine Novelle 
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958 und zum 
Arbeitsmarktförderungsgesetz beschlossen. Mit der 
Änderung des Arbeitslosenversicherungsgeset zes 
wurden vor allem Verbesserungen für Karenzurlaubs­
geldbezieherinnen geschaffen , wie z. B . Erhöhung 
des Karenzurlaubsgeldes, erhöhtes Karenzurlaubs­
geld für alleinstehende Mütter und im Anschluß 
daran Gewährung von Notstandshilfe, Beihilfen für 
Müt ter zur Unterbringung von Kindern in Kinder­
gärten, Bereitst ellung von Mitteln zur Schaffung 
und Ausstattung von Kindergartenplätzen . Des 
weiteren enthält die Novelle Leistungsverbesserun­
gen auf dem Gebiet der Arbeitslosenversicherung. 

Die Anzahl der nichtselbst ändig Beschäftigt en 
betrug im Juli 19742,687 .383. Die Zahl der Arbeits­
losen betrug im Jahresdurchschnit t 1974 41.306; 
dies entspricht 1·5 % der unselbständig Beschäftigten . 

S t r e iksta ti s tik 1974 

Im Jahr 1974 streikten in Österreich insgesamt 
7295 Arbeiter und Angest ellte; dabei gingen 
57 .948 Arbeitsstunden verloren . Die durchschnitt ­
liche Streikdauer betrug 7 Stunden 56 Minuten . 
Das bedeut et , daß sich 1974 nur 0·27% aller öster ­
reichischen Arbeit nehmer an einem Streik bet eilig­
ten. Auf jeden österreichischen Arbeitnehmer ent­
fällt damit nur etwas mehr als eine St reikrriinute 
(1·3) im ganzen Jahr. 

Ins Gewicht fielen dabei der Streik beim H ukla­
Werk in Wien - 34 Arbeiter streikten vom 27. Mai 
bis 20. Juni wegen Lohnforderungen und Ent las­
sungen, wobei 5426 Arbeit sstunden ausfielen -
und zwei Warnstreiks: In einem Teil der Molkereien , 
vor allem in Niederösterreich und in der Steiermark, 
kam es im März zu K ampfmaßnahmen wegen Ver­
zögerungen bei den Kollektivvertragsverhandlungen . 
Am 27 . Juni gab es auf Beschluß einer Betrie bs­
versammlung in den Betrieben der Simmering-Graz­
Pauker AG wegen innerbetrieblicher Lohn- und 
Gehalt sforderungen emen zWeIstündigen Warnstreik. 
Auf diese beiden Warnstreiks entfielen allein 
44.576 Streikstunden bei 6921 Streikenden . Be-

merkenswert war auch der Streik der R edaktion 
der Wiener Tageszeitung "Neue Kronen -Zeitung" 
am 21. und 22. November, bei dem es um die 
Sicherung der Arbeitsplätze und die Erstellung eines 
wirksamen R edakteurstatuts ging. 

Seit 1951 - seit damals führt der ÖGB eine 
vergleichbare Streikstatistik - hat es nur zweimal 
(1971 mit 29.614 und 1968 mit 53.365) weniger 
Streikstunden gegeben . Streikende gab es ebenfalls 
nur zweimal weniger , und zwar 1971 mit 2431 und 
1972 mit 7096. 

DIe meisten Streikstunden fielen diesmal wegen 
der Streiks bei den Molkereien , bei SGP und beim 
Hukla-Werk in die Ber p-iche der Gewerkschaft der 
Lebens- und GenußmIttelarbeiter (25.095 Streik­
stunden), der Gewerkschaft der Privatangestellten 
(16.201), der Gewerkschaft der Metall- und Berg­
arbeiter (7932) und der Gewerkschaft der Bau- und 
H olzarbeiter (7508) . Die übrigen Gewerkschaften 
haben keine oder äußerst geringe Streikzahlen 
aufzuweisen. 

Wegen der genannten Streiks verzeichnet en die 
meisten Streikstunden die Bundesländer Steier ­
mark (25.595) , Wien (17.691) und Niederösterreich 
(14.001) . 

Der Großt eil der Streikstunden (94 % ) ent fiel auf 
K ampfmaßnahmen, die wegen Lohnforderungen 
gesetzt wurden ; allerdings machten die beiden 
Warnstreiks allein rund 85 % aller St reikstunden 
aus. Wegen anderer F orderungen (Beseitigung von 
innerbetrieblichen Maßnahmen, Kündigung von 
Betriebsräten , R edakteurstatut) wurden nur 6 % 
der Streiks geführt. Bis auf einen kleinen Streik 
(21 St reikstunden) endeten alle K ampfmaßnahmen 
mit Erfolg bzw. Teilerfolg. 

Verglei ch d e r Streikzahle n 

Durchschnittliche 

Berichtsjahr Stunden ArbeIter Dauer pro Kopf 
und Angestell te 

Stunden I Mlnuten 

1951 . . . . . . .. 677.452 31.555 21 28 
1952 . .. ... .. 602. 758 31.942 18 52 
1953 ... . . . .. 304.817 12.695 24 -
1954 . .. . . . .. 410.508 21.140 19 25 
1955 . . . . .. . . 464.167 26.011 17 51 
1956 . .. . . ... 1,227.292 43.249 28 23 
1957 . ..... .. 364.841 19.555 18 39 
1958 . . . . .... 349.811 28.745 12 10 
1959 . . .. . . .. 404.290 47.007 8 36 
1960 . . . . .. . . 550. 582 30.654 17 58 
1961. ....... 911.025 38.338 23 46 
1962 . .. . . ... 5,181.762 207.459 24 59 
1963 ... .... . 272.134 16.501 16 29 
1964 .... . ... 283.588 40.843 6 56 
1965 .. . .. . . . 3,387.787 146.009 23 12 
1966 . . . .. . .. 570.846 120.922 4 43 
1967 . .... . .. 131.285 7.496 17 30 
1968 . . . . . . . . 53.365 1) 3. 129 17 3 
1969 .. ... . .. 148. 139 17.449 8 29 
1970 . ... .. . . 212.928 7.547 28 13 
1971. .... . .. 29.614 2.43 1 12 II 
1972 . .. . .... 120.832 7.096 17 2 
1973 .. ...... 794.119 78.25 1 10 9 
1974 . . . . . . .. 57.948 7.295 7 56 

1) Davon 4590 Stunden Aussperrung. 
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Streik beteiligung der Gewerkschaften 

Gewerkschaft (der) 

Privatangest ellten ................ . . 
öffentlich Bediensteten .. .... .. . .... . 
Kunst und fre ie Berufe ... .. ... .... . 
Bau· und Holzarbeiter . . ... . ..... .. . 
Druck und P apier ...... . .......... . 
Lebens. und Genußmittelarbeiter . . .. . 
Metall· und Bergarbeiter . . .. .... . . .. . 

Zu ammen ... 1 

Arbeiter 
und 

Angestellt" 

2. 290 
21 
53 

122 
21 

1.452 
3.336 

7.295 

Streik· 
stunden 

16.201 
21 

55 1 
7.508 

640 
25.095 

7.932 

57.948 

Streik bet ei l igung der Bundes länder 

Bundesland 

Burgenland ... .. ... ... ...... . . .. .. . 
Niederösterreich .. .. .. ... . . . ....... . 
Steiermark ........... ............ . 
Vorarlberg .... .. . . ..... ....... . . . . 
Wien .. .... ................ ..... . . 

Zusammen . .. 1 

Arbeiter 
und 

Angestellte 

2 1 
1.544 
2.5 15 

21 
3.194 

7.295 

Streik· 
stunden 

640 
14.001 
25.596 

21 
17.691 

57.94 

Streikgrund - Streikerfolg 

Mit Gewerkschaft 
Lohnford erungen 

mit Erfolg ......... 
ohne Erfolg ........ 

Andero; Forderungen 
mit Erfolg .. .. ..... 
ohne Erfolg . .. ... . . 

Warn· und Protest· 
streiks ...... .. .. . .. .. 

Ohne Gewer k sc haft 
Lohnforderungen 

mit Erfolg .. . . .... . 
ohne Erfolg .... . .. . 

Andere Forderungen 
mit Erfolg .... ... .. 
ohne Erfolg ... ... . . 

Warn· und Protest· 
streiks . .... .. .. . ..... 

I 
In Prozent zur Gesamtstreikdauer 

1970 I 1071 I 1972 I 1973 I 1974 

1·3 13·6 73'3 81,9 1 ) 17·1 

73·6 12·0 8·9 2) 6·0 
3·0 

6·0 

3·6 34·2 10·7 10,6 2) 

0·7 26·4 0· 2 1' 3 

1'2 14·9 6·9 
16·6 1·0 

0'2 76·9 

1) Einschließlich Teilerfolg 
2) Weniger als 0' 1% 

Internationale Sozialpolitik 

Vom 5. bis 26. Juni fand die 59. Tagung der 
Internationalen Arbeitskonferenz in Genf statt, an 
der wieder eine Delegation des Ö terreichischen 
Gewerkschaftsbundes t eilnahm, deren Mitglieder in 
den einzelnen Ausschüssen mitarbeiteten. Von den 
auf der Tagesordnung stehenden Punkten ind 
besonders die zweite Di kussion über "den be· 
zahlten Bildung urlaub" und die zweite Diskussion 
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über die "Verhütung und Bekämpfung durch krebs· 
erzeugende Stoffe und Einwirkungen verursachter 
Berufsgefahren " zu erwähnen. Weiters sei auf die 
er t en Diskussionen über die " Wanderarbeitnehmer" 
und die " Erschließung von Arbeitskraftreserven : 
Berufsberatung und berufliche Ausbildung" , hin· 
gewiesen. 

Die Arbeitskonferenz nahm ein Übereinkomme~ 
und eine Empfehlung über die Verhütung und Be .. 
kämpfung durch kreb erzeugende Stoffe und Ein· 
wirkungen verursachter Berufsgefahren an. Ein 
Übereinkommen und eine Empfehlung über den 
bezahlten Bildungsurlaub wurde gleichfalls von der 
Konferenz beschlossen. 

A llgemeine Probl e me d er arb e itende n 
Jugen d 

Au gehend vom "Unternehmen Stop" , das die 
Probleme des Jugendarbeitsschutzes sehr konkret 
aufgezeigt hatte, wurde 1974 die Arbeit zur Auf· 
klärung über den Jugendarbeitsschutz verst ärkt 
fortgesetzt . 

So führ te die Jugendabteilung der Landesexekutive 
Steiermark vor Weihnachten Erhebungen im R aum 
Graz wegen Überstundenleistungen von Lehrlinge!). 
durch. E wurden rund 80 Betriebe im Handel 
kontrolliert. 

In Tirol wurde zusammen mit der Jugendschutz. 
stelle der Arbeiterkammer ein Wettbewerb durch· 
geführt, der mehl' Information über Jugendarbeits. 
schutz und Berufsausbildung zum Ziel hatte. 

Darüber hinaus wurden an alle Funktionäre 
Erhebung bögen verteilt, mit denen sie Mißstände 
an das J ugenreferat melden konnten. In diesem 
Zu ammenhang wurde in allen Jugendgruppen 
eine Serie von R eferaten gehalten, und auch bei 
den Eintagsschulungen in den Bezirken wurde 
über den Jugendarbeitsschutz diskutiert, und von 
den R eferenten wurden Beschwerden aufgenommen. 
Es zeigt sich immer wieder, daß die Gewerkschafts· 
jugend die einzige wirkungsvolle Interessenver· 
tretung der arbeitenden Jugend ist. Sie zeigt Miß· 
stände im Bereich der Arbeits· und Ausbildungs. 
bedingungen auf und fordert von den zuständigen 
Stellen Abhilfe . 

Im Rahmen der Gruppenprogramme und der 
Schulungstätigkeit kommt der Information über 
den Jugendarbeitsschutz besondere Bedeutung zu. 
Die Arbeit der Gewerkschaftsjugend in diesem 
Bereich wäre aber undenkbar, ohne die umfassende 
Hilfe der Lehrlings. und JugendschutzsteIlen der 
Arbeiterkammern. Durch diese Tätigkeit werden 
für die jugendlichen Arbeitnehmer durch Inter· 
ventions· und Vertretungstätigkeit Beträge von 
mehreren Millionen S jährlich erstritten . Es kommt 
immer wieder vor, daß die ge etzlichen Bestimmun· 
gen des Jugendarbeit schutzes, aber auch die Er· 
richtung einer Jugendvertretung durch den Arbeit· 
geber nicht anerkannt werden. 

Ein be onder krasser Fall trat 1974 in-Deutsch· 
land berg auf. In einer Druckerei wurden nicht 
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nur die meisten Bestimmungen des Jugendarbeits­
schutzes übertreten, sondern auch die Wahl eines 
Jugendvertrauensrates verhindert. Erst nach einer 
Intervention durch Funktionäre der Gewerkschaft 
Druck und Papier und durch die Österreichische 
Gewerkschaftsjugend gelang es den Jugendlichen, 
ihre gesetzlichen Rechte zu sichern. 

Schon beim 13. Jugendkongreß des ÖGB wurde 
gefordert, um den Übertretungen des Jugend­
arbeitsschutzes Herr zu werden, die Arbeitsinspek­
torate personell so zu verstärken, daß eine intensivere 
und umfassendere Kontrolle auf dem Gebiet des 
Kinder- und Jugendarbeitsschutzes möglich ist. 

Zivildienstgesetz 

Nach vielen Diskussionen, die auch innerhalb 
der Gewerkschaftsjugend, der konfessionellen Ju­
gendorganisationen und im Österreichischen Bundes­
jugendring abgewickelt wurden, hat der Österrei­
chische Nationalrat 1974 ein Zivildienstgesetz be­
schlossen : Seit Bestehen des Wehrgesetzes vom 
Jahr 1955 gibt es in Österreich die Möglichkeit, 
den Dienst mit der Waffe zu verweigern . Diese 
Waffendienstverweigerer waren bis zur Verkürzung 
des ordentlichen Präsenzdienstes auf sechs Monate 
schwer benachteiligt, da sie ein Jahr lang im Bundes­
heer dienen mußten. Nun wurde allerdings eine 
Gleichstellung aller im Bundesheer dienenden Sol­
daten erreicht, und auch deI' Dienst ohne Waffe 
dauert nur sechs Monate. 

Das entscheidende Problem wurde aber auch 
mit dieser R egelung nicht gelöst. Denn auch wenn 
man den Dienst mit der Waffe verweigerte, wurde 
man zu militärischen Diensten, z. B . Sanitäts- oder 
Versorgungseinheiten herangezogen . Das 1974 be­
schlossene Zivildienstgesetz hat hier Abhilfe ge­
bracht. Die Zivildiener werden insbesondere in 
folgenden Bereichen eingesetzt werden: Dienst in 
Krankenanstalten, im Rettungswesen, Einsätze bei 
Epidemien, Sozialhilfe, Katastrophenhilfe und Zivil­
schutz, R egulierung und Instandhaltung von Ge­
wässern , Wildbachverbauung, Bau, Erhaltung und 
R einigung von Straßen, Meliorationen, Pflege und 
Schutz des Waldes, Abfallbeseitigung, Vermarkung 
der Bundesgrenze. Auch das Jugendfürsorgereferat 
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes wird Zivil­
diener im Rahmen der Jugenderholungsheime zum 
Einsatz bringen . 

Berufsau s bild un g 

Gleiches R echt für alle - für gleichwertige Bil­
dungschancen der arbeitenden Jugend, das war der 
Titel des Antrags des Jugendvorstandes zum 13. Ju­
gendkongreß. Dieser Antrag prägte 1974 die Arbeit 
der Gewerkschaftsjugend . In Informationsveran­
staltungen, Schulungen, Kursen, öffentlichen Aktivi­
täten der Gewerkschaftsjugend, aber auch im 
Berufsausbildungsbeirat, bei den Berufswettbewer­
ben , in der Berufsschulreformkommission wurde 
die Forderung der Gewerkschaftsjugend nach einer 
R eform der Berufsausbildung der Öffentlichkeit 
nähergebracht . 

Berufswettbewerbe 

In einer R eihe von Bundesländern wurden auch 
im Jahr 1974 wieder Berufswettbewerbe durchge­
führt. Haben 1973 9874 Lehrlinge in Wien am 
Berufswettbewerb t eilgenommen, so wurden 1974 
insgesamt 16.214 Teilnehmer gezählt. Diese Steige­
rung liegt einerseits in der sehr guten Zusammen­
arbeit mit den Berufsschulen und andererseits in 
der intensiven Werbearbeit für diesen Wettkampf. 
Erhebliche Steigerungen wurden bei den kauf­
männischen Lehrlingen, im Sektor der Metallberufe, 
bei den Friseuren und Kosmetikern sowie den 
Damenkleidermachern festgestellt. 

In Tirol wurden durch das Jugendreferat der 
Landesexekutive gemeinsam mit der Kammer für 
Arbeiter und Angestellte ein Landespreisfrisieren 
und ein Maschinschreibwettbewerb durchgeführt. 
Bei der Schlußveranstaltung, an der auch die Teil­
nehmer des Berufswettbewerbs der kaufmännischen 
Lehrlinge teilnahmen, hielt Bundesminister Sinowatz 
die Festansprache und überreichte mit den zu­
ständigen Funktionären die Preise. 

Auch in Salzburg wurde der bereits zur Tradition 
gewordene Maschinschreibwettbewerb wieder durch­
geführt. Darüber hinaus wurden Koch- und Kellner­
lehrlingswettbewerbe sowie Schlosserlehrlingswett­
bewerbe abgehalten. An diesen Veranstaltungen 
nahmen mehr als 4000 junge Kolleginnen und 
Kollegen teil. 

In K ärnten wurde der Berufswettbewerb der 
Koch- und K ellnerlehrlinge sowie ein Schaufrisieren 
der Friseurlehrlinge durch das Jugendreferat der 
Landesexekutive organisiert. 

Berufsaus bildungs beirat 

Der Berufsausbildungsbeirat hielt im Berichts­
zeitraum elf Vollsitzungen und zahlreiche Ausschuß­
sitzungen ab. Gegenstand der Beratungen waren 
die Erst ellung von Prüfungsordnungen für die Lehr­
abschlußprüfungen und von Ausbildungsvorschriften. 
Weiters Stellungnahmen zur Änderung der Ver­
ordnung über den Ersatz der Lehrabschlußprüfung 
der Lehrzeit auf Grund schulmäßiger Ausbildung 
und der Lehrberuf liste. Die Beratungen erfolgten 
unter Beiziehung von zahlreichen Experten aus 
den Betrieben, au den zuständigen Interessenver­
tretungen und aus dem Kreis der Berufsschullehrer. 

Zentrale Arbeitsgruppe 

Im Jahr 1974 fanden insgesamt drei Sitzungen 
der beim Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie eingerichtet en zentralen Arbeits­
gruppe zur Beratung neuer Modelle in der Lehr­
lingsausbildung statt. Neben Berichten der ein­
gesetzten Unterkommissionen, die sich mit der 
Grundau bildung kaufmännischer Lehrlinge sowie 
den Lehrplänen der Berufsschulen zu befassen 
hatten, wurde die Frage der für notwendig erachteten 
Durchführung einer wissenschaftlichen Untersuchung 
über die Ausbildung der Ausbilder erörtert. 
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Berufusschlreformkommission 

Am 11. Juni 1974 fand im Bundesministerium 
für Unterri cht und Kunst unter dem Vorsitz von 
Bunde mini tel' Dr. Sinowatz die kon tituierende 

itzung der K ommi ion zur Bcratung von Berufs­
chulangelegenheiten ·tatt. Der Kommission ge­

hören Vert r tel' de ntenicht mini t eriums, des 
Handelsmini . terium , de Ö terreichischen Arbeiter­
kammertages, de Ö terreichischen Gewerkschafts­
bunde, der Bunde wirt chaft kammer des Bundes­
jugendringe und der Lehrer chaft an. 

Im Rahmen der beiden weiteren im Berichts­
zeit raum durchgeführten Arbeit · itzungen wurde 
ein au fühl'ii cher .. berbli ck übel' den derzeitigen 
Stand des Berufs chulwe en gegeben, Schwerpunkte 
für die weitere Arbeit der Kommission gesetzt - hier 
vor allem die Lehrplaner teIlung - und Fragen 
bezüglich der Lehrplanentwürfe de nterricht -
gegen tande ' Warenkund owie deo Lehrberufes 

pedi teur erörtert . 

B erufs beratung - L e hrling sza hl e n 

Be onderes Interesse widmet die Gewerkschaft -
jugend der Frage, wie und durch welche Beratung 
die Lehrling und jugendlichen Arbeitnehmer zu 
ihrem jetzigen Beruf kommen. Bei der durchge­
führten Unter uchung zum "Unternehmen Stop" 
gaben insgesamt 60 % der Befragten an, durch 
per önliches Interes e zur Berufswahl veranla ßt 
worden zu ein . Bei je 11 % gaben die Eltern oder 
die Beruf beratung den Aus chlag. 14 % kamen 
zufällig zu ihrem Beruf. 

Typi ch ist hier der Unterschied der ErO'ebni e 
bei Mädchen und Burschen. Während 13 % der 
Bur ehen zufällig zu ihrem Beruf gekommen sind, 
sind e bei den Mädchen immerhin bereits 17 % . 
E s ist ganz offensichtlich immer noch üblich , der 
Berufsausbildung der Mädchen geringeres Gewicht 
zuzumessen . Unter diesem Aspekt kann es auch 
nicht verwundern, wenn zwar 76 % der Burschen, 
aber nur 69 % der Mädchen auf die Frage, ob ihnen 
ihr Beruf gefalle, mit "Ja" antworteten. Immerhin 
wollten 36% der Mädchen und 30 % der Burschen 
eigentlich einen anderen Beruf. 

Gerade deswegen verlangt die Gewerkschafts­
jugend in ihrer "Aktion 75" , daß bereits ab der 
sechsten Schulstufe ein berufsorientierender und 
berufskundlicher Unterricht in den Lehrplänen der 
Ptlichtschule Platz findet und so eine ausreichende 
Berufsvorbereitung geschaffen wird. Der Poly­
technische Lehrgang darf kein Wiederholungsjahr 
für den Lehrstoff der Pflichtschule sein . Wir ver­
langen, daß dem Jugendlichen eine umfassende 
praktische und theoretische Information über die 
300 Lehrberufe und deren Zukunft aussichten ge­
geben wird. Im Anschluß daran kann der Schül r 
durch die Wahl einer Grundberuf gruppe, z. B . 
kaufmännische Berufe, metallverarbeitende Berufe, 
b ruf bezogene Information rhalten . Gerade die 
t igenden Lehrling zahlen und da Drängen in 
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eine geringe Anzahl von Berufen zeigt, wie notwen­
dig die Berufsinformation und Beruf beratung ist . 

Frau e narb e it im Ös terr e ichi sc h e n Gew e rk­
'c h aft bund 

Die gün tige wirtschaftliche Situation in Österreich 
im Jahrc 1974 hat ihren sichtbaren Ausdruck auch 
in der neuerli ch gestiegenen Be chäftigtenzahl der 
Arbeitnehmerinnen. Im Jahresdurchschnitt waren 
es 1,019.257 Frauen. Das ist die höchste Zahl seit 
Gründung der 2. R epublik. Der Anteil der Frauen 
an den unselbständig Erwerbstätigen ist 38'4% . 

Intere ant i t die Verschiebung zwischen Ar­
beiterinnen und weiblichen Angestellten . Erstmals 
i t sowohl in ganz Ö terreich als auch in Wien 
ein Abgang bei den Arbeiterinnen zu verzeichnen, 
während die Frauen in den Angestelltenberufen 
eine erhebliche Auf;.tockung erfahren haben . 

Da Frauenreferat im ÖGB be chäftigte ich im 
Berichtsz itraum in er 'tel' Linie mit der Informat ion 
und chulung weiblicher Funktionärinnen. .Je eben 
ver chiedenen Bildung möglichkeiten haben da 
zentrale Frauenreferat und die Frauenreferate der 
Gewerkschaften und Länder 92 Spezialkurse für 
Betriebsrätinnen durchgeführt . In 117 Konferenzen 
wurden Fragen der berufstätigen Frauen behandelt . 
In ge amt wurden 1385 Veranstaltungen für die 
weiblichen Mitglieder abgehalten. Sie waren zahl­
reichen Themen gewidmet, wie Entlohnung, Mutter­
schutz, Karenzurlaub, ASVG, Arbeitnehmerschutz 
und Arbeitsin pektion. 

Die Information über spezielle Fragen der Berufs­
und Gewerkschaftsarbeit innerhalb des Frauen­
referates erfolgte ergänzend zu den Aussendungen 
des ÖGB. 

Ebenso wurden die Funktionärinnen über Gesetze 
des Jahres 1974, soweit sie im besonderen für die 
berufstätigen Frauen von Bedeutung ind, in K ennt­
nis gesetzt. 

Im Mittelpunkt der Bunde frauenau schußsitzung 
1974 standen Probleme der Wirtschafts- und Wäh­
rungspolitik neben noch ungelösten Fragen, wie 
Entgeltfortzahlung bei Heimarbeiterinnen, Novellie­
rung de Ange. telltengesetze, Dienstfreistellung 
bei Erkrankung eine Kindes, zur Behandlung. 

Die Funktionärinnen der Frauenabteilung haben 
auch im Berichtsjahr in diversen Ausschüssen und 
Institutionen die Interessen der berufstätigen Frauen 
wahrgenommen . Ebenso wurden die internationalen 
Verbindungen aufrechterhalten und durch den Aus­
tausch von Papieren und Delegationen ausgebaut. 

Arb eitswis se n sc haft und Arbeitstechnik 

Arbeitswissenschaftliche Bildungsstätte 

Im Bericht 'zeitraum stand die a rbeitswi sell­
schaftliche Bildungs tätte des ÖGB im Anton­
Hueber-Haus knapp vor der Fertigstellung. Das 

chulung zentrum wird über zwei neue L hrsäle 
verfügen , d ie nach neuesten ergonomi ehen Er-
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kenntnissen mit höhenverstellbaren Sesseln und 
Tischen eingerichtet sein werden , sowie über sämt­
liche audiovisuelle Hilfsmittel, die im Unterricht 
verwendet werden können . Zusätzlich wird im 
Anton-Hueber-Haus eine Lehr aalwerkstätte einge­
richtet, die hinsicht lich ihrer Ausrüstung für arbeits­
technische und Ergonomiekurse vorgesehen ist . 
Außerdem werden zwei ständige Ausstellungen 
eingerichtet, die die Betriebsräte über Arbeitsschutz 
und Meßgeräte der Arbeitsinspektion informieren 
werden. 

Bildungs-, S chulungs- und B eratungs täti g­
k e it 

Die Bildungs-, Schulungs- und Beratungstätigkeit 
der Betriebsrät e wurde im Beri chtszeitraum weiterhin 
verst ärkt. Auf dem Gebiet der menschengerechten 
Arbeitsgestaltung, der Arbeitsbewert ungs- und Lei­
stungslohnfragen, ist zu beobachten, daß sich immer 
mehr Betriebsrät e im R ahmen des § 92 der Arbeits­
verfassung hinsicht lich einer fachlichen Beratung 
an das arbeitswi enschaftliche Referat des ÖGB 
wenden. Es wurden im Einvernehmen mit den 
Gewerkschaften viele Beratungen unter Teilnahme 
an innerbetrieblichen Verhandlungen durchgeführt . 

Im Berichtszeit raum haben 50 Kurse, Seminare 
und Bildungsveranstaltungen auf dem Gebiet der 
Arbeitstechnik und menschengerechten Arbeitsge­
staltung, als Instrument des Betriebsrates, stattge­
funden. Außerdem wurden F achvorträge mit diesen 
Inhalten in das Programm der Gewerkschaftsschulen 
und der Sozialakademie aufgenommen . In Zusammen­
arbeit mit der IG-Metall-Bildung st ätte Spröck­
hövel und der DGB-Bundesschule Bad Kreuznach 
wurden Referenten ausgebildet. Außerdem wurde 
auch die Zusammenarbeit mit der Allgemeinen 
Unfallversicherung verst ärkt. 

Inte rnational e Ar b ei t ss tudi enk onfer e nz 

Vom 17 . bis 20. September 1974 fand in Winterthur 
die vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund veran­
staltete internationale Arbeitsstudientagung statt. 
Diese Tagung befaßte sich mit der Problematik 
der menschengerechten Gestaltung der Arbeit . Der 
von der Arbeiterkammer Wien und dem ÖGB 
gemeinsam produzierte Film " Menschengerechte 
Arbeitsgestaltung" wurde bei dieser Internationalen 
Tagung vorgeführt und fand allgemeine Aner­
kennung. Bei dieser Tagung wurden praktische 
Kollektivvertragsmodelle auf ihre Anwendung dis­
kutiert und die Ziele einer humaneren Arbeitsge­
staltung erörtert . 

Film " Menschengerechte Arbeitsgestaltung" 

Auf der Grundlage einer Systembetrachtung der 
menschlichen Arbeit wurde ein Film mit dem Titel 
" Menschengerechte Arbeitsgestaltung" fertiggestellt . 
Der Film ist in Farbe 16 mm und dauert 34 Minuten. 
Er dient der Schulung von Betriebsräten und wird 
auch bei Gewerkschaftsveranstaltungen verwendet. 
Dieser Film hat sich auch in der BRD und der 
Schweiz bestens bewährt und wird von den Gewerk-

schaften dieser Länder für die audiovisuelle Unter­
stützung des Unterrichts auf dem Gebiet der Ergo­
nomie eingesetzt. 

Broschüre " Menschengerechte Arbeitsgestaltung" 

I m Berichtszeitraum wurde die 2. Auflage der 
Broschüre "Menschengerechte Arbeitsgestaltung" im 
R ahmen eines Pressegespräches vorgelegt. Diese 
Broschüre ist eine vom Deutschen , Schweizerischen 
und Österreichischen Gewerkschaftsbund approbierte 
Grundlage für die Durchsetzung der Richt linien 
zur Vermenschlichung der Arbeit. Die österreichische 
Unterrichtsverwaltung wird diese Broschüre auch 
als Lehrunterlage verwenden . 

Gesellschaft für Arbeit smedizin 

Die Gesellschaft für Arbeitsmedizin, der auch der 
ÖGB angehört, hat eine Reihe neuer Aktivitäten 
begonnen . Sie hat im Berich tszeitraum zwei Be­
t riebsärztekurse mit einer Teilnehmerzahl von etwa 
50 Ärzten durchgeführt. Auf diesen Kursen wurde 
der Film " Menschengerechte Arbeitsgestaltung" vor­
gestellt und diskutiert . 

Wissenschaftliche Studien 

Der ÖGB beteiligt sich an einer internationalen 
Studie "Automation und industrieller Arbeitnehmer" , 
die von acht wissenschaftlichen Teams östlicher 
Länder und sieben wissenschaftlichen Teams west­
licher Länder im Rahmen des Europäischen Sozial­
forschungszentrums durchgeführt wird. Diese Studie 
ist der erstmalige Versuch, Sozialwissenschafter aus 
Ost und West zusammenzuführen, um Probleme 
des t echnischen F ortschritts und seine Auswirkungen 
auf die verschiedenen Gesellschaftssysteme zu stu­
dieren und Schlußfolgerungen daraus zu ziehen . 

OECD-Seminar " Lebensqualität am Arbeitsplatz" 

Im Mai 1974 wurde in Zusammenarbeit mit der 
OECD und dem Gewerkschaftlichen Beratungsaus­
schuß der OECD ein internationales Gewerkschafts­
seminar " Lebens qualität am Arbeitsplatz" durch­
geführt. An diesem Seminar haben sich 14 Gewerk­
schaftsverbände aus Europa und übersee, sowie 
einige internationale Organisationen bet eiligt. Dieses 
Seminar war der erst e Schritt und die erste offene 
internationale Diskussion unter Gewerkschaftern 
über die Problemstellung " Humanisierung der Ar­
beitswelt" . Der Bericht dazu wird in Kürze vor­
liegen . 

Int erna t ional es Sy mpo sium des Inte rnatio­
n a le n Arb eit samtes Bukarest 

Im September 1974 beteiligte sich der ÖGB an 
einem Symposium über Ergonomie und ihre An­
wendung im Betrieb in RumänienfBukarest . Dieses 
Symposium hatte die Aufgabe den Begriff der 
Ergonomie als interdisziplinäre Wissenschaft zu 
definieren und ihre Anwendungsmöglichkeiten zu 
klären . 
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I FABO 1974 

Der ÖGB, die Arbeiterkammer Wien und die 
Gewerkschaft der Privatange teilten beteiligten sich 
gemeinsam an der IFABO 1974. Im Mittelpunkt 
der Ausstellung des ÖGB tanden ergonomische 
Fragen und Fragen der Humanisierung der Büro­
umwelt. 

Jug endfür so rg e 

6850 Jugendliche und Kinder - davon 3468 be­
ruf: tätige Burschen und 1740 berufstätige Mäd­
chen-verbrachten 1974 einen Erholungsaufenthalt 
in den acht Jugenderholungsheimen des ÖGB. 
Seit Juni 1974 wird das Jugendheim des ÖGB Bad­
gastein in den Monaten Mai bis November der 
Erholung aktion zur Verfügung gesteilt und dient 
40 jugendlichen Gä ten. 

Die Auf teilung nach Bunde ländern zeigt , daß 
Wien mit 3353 Jugendlichen und Kindern, die in 
einem dieser Erholung heime waren, an der Spit ze 
lag, gefolgt von den Bunde ländern Ni derösterreich 
und der Steiermark. 

Aus den R eihenuntersuchungen der Gebiets­
krankenkasse ging hervor, daß in Wien noch immer 
18 % der untersuchten Lehrlinge und jugendlichen 
Arbeitnehmer erholung bedürftig ind. In den anderen 
Bundesländern liegt die er Durch chnitt bei unge­
fähr 7 % und ist bunde ländermäßig ver chieden. 
Heute sind es nicht mehr nterernährung, nter­
gewicht und deren Folgeersch inungen, ondern 
die Zivilisation krankheiten unserer hekti chen Zeit, 
welche die im Erwerb leben tehenden Jugendlichen 
bedrohen . Bei den erwähnten Zivilisation krank­
heiten handelt es sich um nervliche Überreizung 
der jugendlichen Arbeitnehmer, der Stresserschei­
nungen, welche im Gefolge Schädigungen des Ver­
dauungsapparates, Krankheiten de Bewegungs- und 
Stützapparates, Krankheiten der Organe mit innerer 
Sekretion, Avitamosen und Krankheiten der Ton­
sillen hervorrufen. Erwähnenswert sind die Zu­
nahmen der Erkrankungen der Augen, der H aut 
und des Stützapparate . 

Typi ch für da techni che Zeitalter un er r 
Tage sind die zahlreichen nfäll von Jugendlichen 
auf der Straße und im Betrieb. In Österreich sterben 
durch chnittlich pro Tag 2 Men chenim Alter von 
1 bis 20 Jahren den nfalltod . Die Zahl jener Kinder 
und Jugendlichen, die nach einem Unfall so schweren 
Schaden erleiden, daß eine gewisse Invalidität 
zurückbleibt, dürfte doppelt so groß sein. 

In den Jugenderholungsheimen wurde der Pflege 
kultureller Werte erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt: 
10.947 Bücher wurden gele en, 422 Feiern und 
Veranstaltungen durchgeführt, 687 Filmvorführun­
gen und 410 Diskussionen und Vorträge g startet. 

Bildungs - und Kultur arbeit 
Gewerk schaftli che Bildung arbeit 

Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit konnte auch 
im Jahr 1974 we entli che Fort chritte erzielen. 
Die beiden, über das ge amte Bunde gebiet größten 
Aktivitäten ind die I nternat kur e und die G werk-
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schaftsschulen. Die Anzahl der Seminare hat eine 
Steigerung von 423 im Jahre 1973 auf 459 im Jahre 
1974 erfahren. An 49 Orten wurden die Kurse abge­
halten, wobei die Schulungsheime des ÖGB und 
der Arbeiterkammern die meisten Internatskurse 
aufweisen. Im Anton-Hueber-Haus, in Neuwaldeggo 

und in der Gloriettegasse fanden 143 und in den 
Heimen der Arbeiterkammern 156 Seminare statt . 
Im Berichtsjahr wurden nicht nur mehr Kurse 
abgehalten, sondern es wurde auch die Qualität 
der Seminare verbessert . Weitgehend wurden neue­
Unterrichtsmethoden angewandt, und es war auch 
möglich, den Kursteilnehmern Skripten zur Ver­
fügung zu stellen. 

Internatskurse 
Im Berichtsjahr fanden 459 abgehaltene Inter­

natskurse, vorwiegend einwöchige Kursveranstal-­
tungen statt. 

Briefschule - Lehrbehelfe 
Im Berichtsjahr wurde eine Erweiterung der 

Briefschulreihen vorgenommen. Das mit 1. Juli 1974 
in Kraft getretene Arbeitsverfassungsgesetz gab 
Anlaß, eine neue arbeitsrechtliche R eihe herauszu­
bringen. Die Briefschule verfügt mit Ende des 
Jahres über drei F ernunterricht -reihen: 

Gewerkschaftskundliche R eihe (7 Lehrbriefe), 
Arbeit rechtliche R eihe (6 Lehrbriefe), 
Betriebswirtschaftliche R eihe (15 Lehrbriefe). 

In der nächsten Zeit wird eine Reihe über Sozial­
versicherung mit 10 Lehrbriefen erscheinen. Eine 
R eihe über die Bildungs- und Kulturtätigkeit der 
Gewerk chaften und Arbeiterkammern wird eben­
falls bald herausgegeben . Damit verfügt die Brief-
chule über fünf Fernunterrichtsreihen. 

Lehrbehelfe und Skripten 
Im Berichtsjahr stand die Erarbeitung von Lehr­

behelfen und Sluipten für die Vermittlung des 
Arbeit verfassung gesetze in der Betriebsräteaus­
bildung im Vordergrund. Be onderer Wert wurde 
auf die Bereit teilung audiovi ueller Hilfsmittel 
gelegt. In Zusammenarbeit mit der Sozialpolitischen 
Abteilung der Arbeiterkammer Wien wurde ein 
umfangreiches Folienpaket für den gewerkschaft­
li chen nterricht erarbeitet, wobei die dafür not­
wendigen Skripten von der Briefschule bereitge­
stellt wurden. Darüber hinaus wurde eine weitere 
Unterlage in Form von Arbeit blättern herausge­
bracht. 

Um einen sinnvollen Einsatz der Unterricht mittel 
zu erreichen, veranstaltete da Bildungsreferat 
de ÖGB eine R eferentenausbildung. Dabei wurden 
die neuerarbeiteten Unterricht mittel vorgestellt und 
deren innvoller Einsatz besprochen. Dieser gegen-
eit ige Erfahrungsaustausch brachte für die Teil­

nehmer wertvolle Anregungen. 
Derzeit liegen in der Abteilung Lehrbehelfe 

folgende Unterrichtsmittel auf: 
Gewerkschaftswesen und Gesellschaftspolitik : 

Die Zukunft des arbeitenden Men chen - Geschichte 
der ö terreichischen Gewerkschaften bis 1945 - Das 
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Verhältnis der katholischen K irche zur Gewerk­
schaftsbewegung 

Rhetorik : Kleine Redelehre 

P ädagogik : Auf der Suche nach dem Menschen -
Die Bedeutung der Gruppendynamik für die mensch­
liche Kommunikation - Lernpsychologie für Er­
wachsene 

Bildungspässe 

Nach ersten zögernden Versuchen im Jahr 1973 
beteiligten sich bis Ende 1974 fast alle Gewerk­
schaften an der Ausstellung der Bildungspässe. 
Mit Beginn des Jahres 1975 wird die zentrale Bil­
dungspaßkartei, die alle bisher eingelangten Kartei­
karten umfaßt, über die EDV -Anlage geführt. 
Dadurch wird es in Zukunft möglich sein, den 
Kursbetrieb des ÖGB-Bildungsreferates, der Ge­
werkschaften, Landesexekutiven usw. noch opti­
maler als bisher zu gestalten , da durch die gezielte 
Abberufung der vorhandenen Daten eine entspre­
chende Auswahl der Teilnehmer an Kursen gegeben 
ist. 

Berufliche Weiterbildung 

Die Funktionäre und Mitarbeiter des Berufs­
förderungsin ,titutes konnten im Berichtsjahr auf 
ein fünfzehnjähriges Wirken dieser Erwachsenen­
bildungseinricht ung zurückblicken . In dieser Zeit 
gelang es, eine Organisation und eine Vielzahl von 
Schulungseinrichtungen zu schaffen, die im Rahmen 
der Erwachsenenbildungsverbände eine führende 
Stellung einnehmen. Das Jahr 1974 war durch 
eine Konsolidierung der neu ins Leben gerufenen 
Bildungseinricht ungen sowie durch die Inangriff­
nahme neuer Schulungsobjekte gekennzeichnet . 

Während in Linz beim Neubau des Rehabilita­
tionszentrums die Dachgleiche gefeiert wurde, konn­
t en in Wien die erst en Anmeldungen für die H andels­
akademie verzeichnet werden und schlossen in 
Gmünd die ersten Datentypistinnen ihre Aus­
bildung ab. 

Kursveranstalter 

Gewerkschaften: 

Privatangestellte ..... .. ... .. . 
Öffent lich Bedienstete . . .. .. . 
Gemeindebedienstet e . . . . .. . . . 
Kunst und freie Berufe . .... . 
Bau- und Holzarbeiter . .... . . 
Eisenbahner .............. .. . 
Druck und Papier .. .... .. . . . 
Gastgewerbliche Arbeitnehmer 
Lebens- und Genußmitt el-

arbeiter .. .. ... .. ... .. ... . . 
Metall- und Bergarbeiter . ... . 
P ost- und Telegraphen-

bedienstete .. . ...... . ..... . 
Textil- , Bekleidungs- und 

Lederarbeiter .... . ... . ... . . 
P ersönlicher Dienst ...... . .. . 

Anzahl der 
Kurse 

891 
4 

35 
97 
10 

248 
53 
17 

14 
93 

15 

9 
95 

Anzahl der 
Teil nehmer 

4.557 
100 
734 
704 
204 

8.804 
384 
327 

498 
1.514 

1.250 

126 
1.471 

Kursveranstalter 
Anzahl dar Anzahl der 

Kurse '!'eUnehmer 

Berufsförderungsinstitut: 

Wien .. . . . . ... ..... .. . . .... 121 
Schulen und F ernkurse .. . 

Burgenland .. . .. ..... . ...... 27 
Niederösterreich ............. 405 
Oberösterreich .. .. ........ . . 342 
Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
Tirol . .. ....... .. .......... . 189 
Vorarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 
Kärnten .. .. " . . . . . . .. . .. . . . 94 

2.212 
1.824 

489 
5.745 
8.292 
3.167 
3.559 

140 
5.321 
1.838 

Insgesamt ... .. ..... .. 3.348 53.260 

Aus den Mitteln des Johann-Böhm-Fonds wurden 
im Berichtsjahr 5,651.700 S für Stipendien an 
Mittelschüler und Hochschüler gewährt, und zwar­
sind dies insgesamt 2.476 Stipendiaten. 

Zahl enmäßige Über sicht üb e r die Ge w erk­
s chaftli c h e Bildungs- und Kulturarb eit 

Internatskurse . .. ... .. ..... . 
Gewerkschaftsschulen . .. . .. . . 
Tages- und W ochenendkurse . 
Vort räge . .. . .. ... .. .. ... . . . 
Berufliche Weiterbildung ... . 
Exkursionen und F ahrten .. . 

1972 

344 
55 

805 
8.429 
3.397 

71 2 

1073 

423 
70 

775 
3.562 
3.371 

718 

1974 

459-
67 

836 
2.784 
3.348 

799 

Österr e i c hi sc h er V erband für Sozialt ouri s­
mus 

Der allgemeine Rückgang des Fremdenverkehrs 
im Sommer 1974 hatte auf die F eriendörfer des ÖGB 
keine Auswirkungen. Durch den weiteren Ausbau 
des F eriendorfes am Hafnersee konnten erstmals 
2602 F amilien (1973: 2153) einen vierzehntägigen 
Urlaub verbringen . Insgesamt fanden 9580 P ersonen, 
davon 5168 Erwachsene und 4412 Kinder , zu günsti­
gen Bedingungen in den F eriendörfern Erholung. 

Leider war es nicht möglich, alle Ansuchen um 
einen Aufent halt zu bewilligen. 1151 F amilien 
konnten in den Sommermonaten nicht unterge­
bracht werden . Auf die einzelnen F eriendörfer ent ­
fielen: Nächtigungen 

F eriendorf Hafnersee . ... .. .... . ..... . . 
F eriendorf Maltschachersee ........ . . . . . 
F eriendorf Ossiachersee .......... . .. . . . 
Camping Hafnersee . . .. . ........... .. . . 

Insgesamt .. . . . .. .... .. ... .. ... . 

76.255 
67 .728 
21.535 
30.676 

196.194 

St ellun g nahm e d es ÖGB-Bundes v o r st a ndes 
vo m 21. Mä rz 1974 

Wirtschaft spolitischer Teil 

Die Dynamik der österreichischen Wirtschaft ist 
t rotz der am J ahresende aufgetretenen internationa­
len Energieversorgungsschwierigkeiten im wesent­
lichen ungebrochen geblieben . Dies ist nicht zuletzt 
dem Zusammenwirken von Bundesregierung und 
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Interessenvertretungen sowie den Leistungen der 
Österreichischen Mineralölverwaltung zu verdanken . 
Die große Bed utung der Verstaatlichung für die 
österreichische Wirt chaft hat sich damit neuerlich 
erwiesen . 

Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß es mögli ch 
ein wird, die Vollbeschäftigung auch heuer zu 

erhalten. Vereinzelte regionale Schwierigkeiten sind 
bisher mi t Hilfe d l' Arbeitsmarktförderung größten­
teil überwunden worden . Die icherung der Voll­
be chäftigung wird für den ÖGB auch in den kom ­
menden 1:onaten da ' ober te Ziel d r Wirt chafts­
poli t ik ein . 

Der Prei auftr ieb in Österreich ha t sich durch 
die internationale Steigerung d l' R ohstoff- und 
Energiepreise weiter verstärkt. Neben der Sicherung 
der Vollb chäftigung muß daher alles getan werden , 
dami t Ö terreich eine bi herige Po ition im unteren 
Drittel de internationalen Prei auft riebes behauptet. 
Auch bei einer zu erwartenden etwas stärkeren 
Prei steigerung rate in diesem J ahr muß Österreich 
eine Konl urrenzfähigkeit gegenüber . einen wichtig­
ten Handel partnern bewahren . 

Da t ll t die ö terreichisch Wirt chaft und die 
BundesregierunO' vor eine große Bewährungsprobe. 
Die e Prüfung kann nur bestanden werden , wenn 
auf allen Seiten , auch von den polit i chen Parteien, 
auf eine kurzsicht ige P olitik egoisti cher Gruppen­
in teres en verzichtet wird. 

E in besonderes Problem in diesem Zusammenhang 
ist die Frage der Wohnkosten. Der Bundesvorstand 
des ÖGB forder t daher, daß ra ch wirksame gesetz­
liche Maßnahmen gegen die Mietenverteuerung und 
gegen die Boden- und Wohnungs pekulation er­
folgen . Die Verab chiedung de Bundesgesetze 
über die Änderung mietrecht licher Vorschriften 
und übel' die ![j t zin 'beihilfen ist ebenso dringend 
erforderlich wie eine Begrenzung der freien Miet­
zinsvereinbarung. F erner wären Maßnahmen vorzu­
sehen, damit eine Anpassung der Wohnbauförderung 
an die gestiegenen Baukosten erfolgt. 

Der Bundesvorstand des ÖGB nimmt die Vor­
schläge seiner Steuerkommission zur K enntnis und 
betrachtet die R eformvorschläge als Grundlage 
für die Verhandlungen mit dem Finanzminister . 

Die Vor chläge des ÖGB sind ein weiterer Schritt 
zu einem sozial gerechteren Steuersystem ; dies gilt 
besonders für die verlangt e Progres ions milderung, 
die steuerliche Entlastung der Alleinverdiener und 
Alleinstehenden, sowie die Umwandlung der Kinder­
absetzbeträge in eine Direktförderung. 

Der ÖGB erwartet, daß die e Steuerreform für 
die Arbeitnehmer noch vor diesem Sommer be­
schlossen und ab 1. J änner 1975 in Kraft tritt . 

Sozialpolit i cher Teil 

Der Bunde vorstand de ÖGB stellt mit Genug­
tuung fe t , daß mi t der einstimmigen Verabschiedung 
des Arbeitsverfa ungsges tze das bedeutsamste 
arbeitsrechtliche Gesetzeswerk der letzten Jahre 
beschlos en wurde. Der Bunde vor tand sieht in 
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den kürzlich beschlossenen Verbesserungen des 
Mutterschut zes und de Karenzurlaubsgelde owie 
der Gewährung von Kindergartenbeihilfen einen 
we entlichen sozialen Fortschritt . 

Der Bundesvorstand erwartet, daß als nächster 
Schrit t die Lohnfortzahlung für Arbeiter im Krank­
heit fall beschlos en wird und mit Jahresmitte 
in Kraft t ri tt. 

Ferner urgiert der Bundesvorstand die Fort­
etzung der Arbeiten an einem Bundesgesetz über 

die ozialgerichtsbarkeit. 

Der Bundesvor tand pricht sich für die Verab­
chiedung eines Au lä nderbeschäftigung gesetzes und 

des Wohnhygienege etzes au , um geordnete Ver­
hä ltnisse für die Gastarbeiter zu schaffen. 

E in weiteres wicht iges ozial- und gesundheits­
politi ehe Anliegen ist die Verlängerung des Mindest­
urlaube von drei auf vier Wochen . Die e Ver­
längerung wird nach Inkrafttreten der Vierzig-

tund n-Woche und im Rahmen der wirt chaftlichen 
Möglichkeiten angestrebt werden. Außerdem soll 
bei Erkrankung eine pflegebedürftigen im gemein­
samen Haushalt lebenden Kindes ein Elternteil 
die notwendige bezahlte Freizeit erhalten. 

Der Bundesvor t a nd betont neuerlich, daß die 
au tändige R egelung der Finanzierung des Kranken­
an taltenwe ens nicht zu Lasten der Arbeitnehmer 
gehen darf. 

Fo r d e run gs pro g ramm d es Ös t err e ichi s chen 
Gewerk sc h a f ts bundes für di e Lohns t e uer­

r e f o rm zum 1. Jänner 1975 

1. Tarif 
a) enkung der Progression (Steuersätze) in den 

unteren und mitt leren Einkommensbereichen 
unter besonderer Berücksichtigung jener Be­
reiche, in denen die Höchstbemessungsgrund­
lagen der Sozialversicherung noch nicht über­
schritten sind ; die daraus sich ergebenden 
Steuersenkungen sollen erst bei Spitzenein­
kommen durch eine leichte Anhebung der 
Steuersätze wieder verringert und allmählich 
zur Gänze abgebaut werden . 

b ) Abbau der Steuergruppe A, die dem System 
der Individualbesteuerung mit Absetzbeträgen 
von der Steuerschuld für Alleinverdiener wider­
spricht . Gleichzeitig Valorisierung des Allein­
verdienera bsetz betrages. 

2. Arbeitnehmerabsetzbetrag 

Anhebung des Arbeitnehmerabsetzbetrages von 
1100 S auf 2000 S im Jahr. 

3. Werbungskosten 
a) Erhöhung des Werbungskostenpauschales um 

150 S im Monat. 
b ) Analoge Erhöhung des Pensionistenabsetzbe­

trages (da dieser Betrag für Pensionisten die 
Werbung kosten ersetzt). 
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4. Kinder 

Überführung der Kinderabsetzbeträge In direkte 
L ei t un gen des Staates. 

Sollte eine Auszahlung dieser Leistungen über 
den Familienlastenausgleich erfolgen, muß jedoch 
dafür gesorgt werden, daß ein den Steuerausfällen 
aus dem Titel der Kinderabsetzbeträge entspre­
chender perzentueller Anteil an den Steuereinnahmen 
dem Familienlastenausgleich zugeführt wird und 
daß alle Gruppen der Bevölkerung gleichmäßig 
zur Aufbringung der Mittel für den F amilienlasten­
ausgleich herangezogen werden. 

Außerdem sollte die Lei t ung für das erste Kind 
mit dem gleichen Betrag festgesetzt werden wie 
,die Leistung für zweite und weitere Kinder, weil 
die Belastungen für das erste Kind nicht geringer 
sind als für ein zweites oder weitere Kinder. 

5. Wohnraumbeschaffung 

Umwandlung der derzeitigen Absetzmöglichkeiten 
für die Wohnraumbeschaffung in eine einmalige 
Zahlung analog der Leistung bei Hausstand gründung. 

6. Valorisierung 

Anpassung der verschiedenen für die Arbeit ­
nehmer relevanten Absetzbeträge im Einkommen­
steuergesetz an die Entwicklung der Einkommen 
und des Geldwertes . 

Stellungnahme d es ÖGB-Bundesvo r s tande s 
zu aktuellen wirtschaftspolitischen und 

Sozialproblemen vom 30. Mai 1974 

Der Bundesvorstand des Österreichi ehen Ge­
werkschaftsbundes stellt mit Befriedigung fest, 
daß sich die Konjunktur in Österreich im Gegensatz 
zu manchen anderen europäischen Staaten weiterhin 
günstig entwickelt. Die Kapazitäten der Betriebe 
sind im allgemeinen voll ausgelastet, und Brutto­
Nationalprodukt sowie Volkseinkommen nehmen 
weiterhin zu. 

Mit Sorge muß allerdings die Preisentwicklung 
beobachtet werden. Der internationale Auftrieb von 
Rohstoffpreisen in fast allen Industriestaaten hat 
ich auch in Öst erreich ausgewirkt . 

Der Österreichische Gewerkschaftsbund ist . bereit, 
die Stabilisierungsbemühungen der Bundesregierung, 
die weiterhin an der Politik der Vollbeschäftigung 
festhalten, zu unterstützen . Die Maßnahmen, die 
auf dem Sektor der Geld- und Währungspolitik 
sowie der Budgetpolitik ergriffen wurden, und die 
beabsichtigte Verbesserung des preisgesetzlichen 
Instrumentariums können wertvolle Beiträge zur 
Dämpfnng des Preis auf t riebes leisten. 

Der ÖGB begrüßt die Anhebung des Eckzins­
fußes auf 5%, weil damit auch für die kleinen 
Sparer jene Zins verbesserung wirksam wird, die die 
Großeinleger schon längere Zeit erhalten . 

Der ÖGB erwartet, daß die Kreditinstitute durch 
einen Abbau der grauen Zinsen und durch sparsame 
Gebarung in der Lage sein werden , die Kredit­
zinsen nur in geringem Ausmaß zu erhöhen. 

Für verschärfte Preisgesetze 
Der Bundesvorstand des Österreichischen Gewerk-

ehaftsbundes erwartet, daß die Verhandlungen 
über die Novellierung des Preisregelungsgesetzes 
und über das Preisbildungsgesetz rasch positiv 
abgeschlossen werden, damit diese Gesetze noch 
vor dem Sommer im Parlament verabschiedet 
werden können. 

Die jüngste Änderung des Wechselkurses des 
österreichischen Schilling ist ein Zeichen der 
Stärke unserer Währung und ebenfalls ein Beitrag 
zur Stabilisiemng der Preise. Mit Befriedigung 
wird auf die außerordentlich günstige Entwicklung 
der österreichischen Exporte im ersten Quartal 
dieses J ahres hingewiesen. Alle Anzeichen deuten 
darauf hin, daß die östeneichischen Exporte auch 
in den kommenden Monaten weiter ansteigen werden, 
weil im Ausland sowohl die hohe Qualität der 
österreichischen Waren als auch die Verläßlichkeit 
der österreichischen Lieferanten anerkannt werden . 
Die gestiegene Lieferfähigkeit der österreichischen 
Betriebe i~t nicht zuletzt das Ergebnis der An­
strengungen der Arbeitnehmer sowie der Erhaltung 
des sozialen Fri~dens in unserem Lande. 

Lohnsteuerreform ; 
ÖGB-Forderungen größtenteils verwirklicht 

Der Bundesvorstand des Österreichischen Ge­
werkschaftsbundes begrüßt das in den Verhand­
lungen mit dem Bundesministerium für Finanzen 
erzielte Ergebnis in der Frage der Lohnsteuerreform. 
Er weist darauf hin, daß die Forderungen des ÖGB 
zum allergrößten Teil verwirklicht worden sind. Er 
erinnert daran, daß der ÖGB seit langem auf dem 
Gebiet der Steuerbegüustigung für Kinder für das 
System der Absetzbeträge eingetreten ist, weil sie 

ine Voraussetzung für die gleiche Behandlung aller 
Kinder sind. Der ÖGB spricht sich daher gegen jede 
Abkehr von diesem System aus. 

Bauspekulation bekämpfen 
Der Gewerkschaftsbund sieht in den kürzlich be­

schlossenen Gesetzen über die Bodenbeschaffung 
und die Stadterneuerung einen wichtigen Beitrag 
zur Bekämpfung der Grundstückspekulation, deren 
Gewinne von der Öffentlichkeit mit immer höheren 
Wohnungskosten bezahlt werden mußten . 

Der ÖGB weist ferner darauf hin, daß die auf dem 
Wohnungssektor entstandenen Probleme einer drin­
genden Lösung bedürfen. 

Der Bundesvorstand des ÖGB fordert, daß mög­
lichst bald die Novelle zum Mietengesetz in Kraft 
tritt, die den Abbruchspekulanten das Handwerk 
legt und durch die Gewährung einer Mietzinsbei­
hilfe für §-7 -Betroffene die Mieter vor untragbaren 
Belastungen schützt. 

Weitere Fortschritte im Arbeitsrecht 
Die Lohnfortzahlung für erkrankte Arbeiter ist 

ein weiterer wesentlicher Schritt für die Vereinheit­
lichung des Arbeitsrechtes. Der Bundesvorstand des 
ÖGB erwartet, daß der Gesetzesentwurf noch in 
diesem Sommer vom Nationalrat bechlossen wird. 
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Stellungnahme des ÖGB-Bundesvorstandes 
zu aktuellen Wirtschafts- und Sozial pro­

blemen vom 10. Oktob er 1974 

Bekenntni zur einheitlichen 
Gewerkschaftsbewegung 

Seit fast dreißig Jahren hat der Österreichische 
Gewerkschaft bund viel im Intere e seiner Mit­
glieder geleistet und entscheidend zum Aufstieg 
un erer R epublik beigetragen. D r Bundesvorstand 
de ÖGB bekräftigt sein Bekenntnis zum einheit­
lichen und überparteilichen Gewerk chaft bund, 
dessen Stärke nioht zuletzt auf dem Fundament der 
Gemeinsamkeit beruht. 

Vollbeschäftigung erhalten­
Stabilisierungsmaßnahmen fortsetzen 

In Ö terreich hat ich heuer die Konjunktur 
weiterhin gün tig entwickelt. In einer Reihe euro­
päischer Länder, die für den österreichisohen Export 
große Bedeutung haben, sind jedoch R ezes ionser-
ch inungen fe tzustellen. Es mü en daher im näch­
ten Jahr alle An trengungen unternommen werden, 

damit die po itive Konjunkturentwioklung in un­
serem Lande nicht unterbrochen wird. D I' ÖGB 
verlangt, daß weiterhin alles getan wird, damit die 
Vollbeschäftigung in Ö terreich trotz der chwierig­
keiten in einigen Branchen aufrechterhalten werden 
kann. 

Die derzeitig n Prei teigerungen und die Vorau -
sagen der Wirtschaft forscher für 1975 beweisen 
deutlich die Jotwendigkeit der Fortsetzung aller 

tabilisierung maßnahmen. Die ö terreiohischen Ge­
werk chaften ind ich der Bedeutung ihr l' Lohn­
poli tik bewußt, wobei di e in erheblichem Ausmaß 
auch von der Entwicklung der Prei e be timmt wird. 

Preis- und Marktordnungsgesetze unzureichend 

In diesem Zusammenhang wei t der Bundesvor­
stand des ÖGB auf die unbefri edigende Prei ge etz­
gebung in Österreich hin . Da die von der Bundes­
regierung beabsichtigte Novellierung der Preisge-
etze Im Juli 1974 im Parlament die Zweidrittel­

mehrheit nioht erhalten hat, appelliert der Bundes­
vorstand des ÖGB an alle P arlaments-Fraktionen, 
der notwendigen Ver ohärfung der Preisge etze zu­
zustimmen, um ungerechtfertigte Preiserhöhungen 
und überhöhte Handel pannen bekämpfen zu kön­
nen. Die derzeitigen Marktordnungsgeset~e hält der 
Bundesvorstand für unzureichend und daher ihre 
unveränderte "' erlängerung nicht für sinnvoll. 

Erhöhter Kon umentenschutz 

Im Rahmen der Stabili ierungsbemühungen 011 te 
dem Kon umentensohutz erhöhte Aufmerk amkeit 
gewidmet werden. Der Bunde vor tand d ÖGB 
verlangt die rasche Erlassung der K ennzeiohnungs­
verordnung für Textilien und Wa chmittel und die 
Verab chiedung des Leben mitteIge etzes. 

Im Interesse d I' Ver orgung der Konsumenten 
müßte die Di kriminierung einzelner, knapp kal-
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kulierender Händler durch Nichtbelieferung seiten 
der Industrie und der Importeure gesetzlioh ver­
boten werden. 

Auf dem Gebiet der Werbung wäre dafür zu 
sorgen, daß die Firmen gesetzlioh verpflichtet werden, 
den Wahrheitsbeweis für die in ihrer Werbung auf­
ge tellten Behauptungen anzutreten. 

Gegen ungerechtfertigte Verteuerung 
der Kreditzinsen 

Mit Bedauern stellt der Ö terreichische Gewerk-
ohaftsbund fest, daß manche Kreditinstitute starke 

Erhöhungen der Kreditzinsen vorgenommen haben 
und dies mit der vom ÖGB durchgesetzten Er­
höhung der Verzinsung für Spareinlagen begrün­
den . 

Dazu stellt der Bunde vorstand des ÖGB fest, 
daß es vielfach schon vor der Erhöhung der Spar­
zin en zu nicht unbeträohtlichen Steigerungen der 
Kreditko ten gekommen ist. Die Ur 'ache dafür be-
teht darin, daß manche Kreditunternehmungen 

entgegen allen Vereinbarungen einzelnen Einlegern 
überhöhte, sogenannte graue Zinsen gewähren. Diese 
grauen Zinsen bela ten die Kreditinstitute oft viel 
tärker al die bessere Verzinsung der Spareinlagen_ 

Der Bunde vorstand des ÖGB fordert daher die dem 
Bundesmini terium für Finanzen unterstehende Kre­
ditaufsicht behörde auf, von ihren Befugnissen Ge­
brauoh zu machen, um der Gewährung grauer Zinsen. 
die nur bevorzugten Einlegern bezahlt werden , Ein­
halt zu gebieten. 

Abfertigung für Arbeiter 
und vier Woohen Mindesturlaub 

Der Bundesvorstand sieht in der Verabschiedung 
des Entgeltfortzahlungsgesetzes einen weiteren ent­
scheidenden Schritt zur Be eitigung arbeitsrecht­
lioher Unterschiede. Die Arbeiten in weiteren Be­
reiohen der Kodifikation de Arbeitsrechtes ollen 
möglichst bald abgeschlossen werden , wobei die Ein­
führung einer Abfertigung für Arbeiter vordringlich 
i t . 

Im Zuge der Verbe serung de Urlaubsrechtes ist 
die Sohaffung eines gesetzliohen Anspruohes auf 
einen vierwöchigen Mindesturlaub und des Anspru­
che auf fünfWooh en nach zwanzigjähriger Betriebs­
zugehörigkeit ein weiteres wichtiges sozial- und 
gesundheit politi ches Anliegen , das im Rahmen der 
wirt ohaftlichen Möglichkeiten nach dem Inkraft­
treten der 40-Stunden-Woche al Verkürzung der 
Jahresarbeitszeit angestrebt wird. In diesem Zu-
ammenhang ist auoh eine Arbeitsfreistellung eines 

Elternteiles zur Pflege erkrankter Kinder einzu­
führen. 

Der Bundesvorstand fordert die Verabschiedung 
eines Au länderbe chäftigung ge etzes, das in An­
b tracht der wirtsohaftlichen Entwioklung immel­
dringender wird. Außerdem ollten die Vorarbeiten 
für die Einführung der Sozialgeriohtsbarkeit be-· 
chleunigt werden . 
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Bundeseinheitliche Regelung für Rehabilitation 

Im Bereich der sozialen Sicherheit sollte eine 
bundeseinheitliche Regelung des Rehabilitations­
wesen und eine oziale Lösung des Anspruches auf 
Hilflosenzuschuß erfolgen. Das Programm der Ge­
sundenuntersuchung sollte schrittweise ausgeweitet 
werden. Der Bundesvorstand betont neuerlich mit 
1 achdruck, daß die Finanzierung des Krankenan­
anstaltenwesens nicht zu Lasten der Arbeitnehmer 
"Vorgenommen werden darf. 

Vereinigung Österreichiseher Industrieller 

Die Vereinigung Österreichischer Industrieller 
sieht als freiwilliger organisatorischer Zusammen­
schluß der in Österreich tätigen industriellen Unter­
nehmen, ihrer Eigentümer, leitenden Persönlich­
keiten und Führungskräfte ihre Aufgabe darin, 
die Stellung der Industrie in der österreichischen 
Wirtschaft und im Staat zu festigen und auszu­
bauen. 

Auf dem in den letzten Jahren stetig an Be­
~eutung gewinnenden Gebiet der Sozialpolitik ist 
sie bestrebt, für ein neues Verständnis des Be­
-griffes "sozial" zu werben, das den Veränderungen 
·in der Gesellschaft und in den Wertvorstellungen 
-der Menschen Rechnung trägt. Sie betrachtet es 
als Ziel ~hrer Arbeit im sozialen Bereich, möglichst 
viele Menschen in den Stand zu setzen, eine indivi­
duelle Lebensgestaltung zu verwirklichen, im Be­
rufsleben Arbeitsfreude und Entfaltungsmöglichkeit 
zu entwickeln sowie ein Höchstmaß an persönlicher 
Vorsorge für die Fährnisse des Lebens zu schaffen . 
Die Gestaltung der sozialen Sicherheit sollte daher 
.jn Zukunft mehr als bisher auf die Bedürfnisse des 
·einzelnen Rücksicht nehmen und einer wahllosen, 
unverantwortlichen Inanspruchnahme von Gemein­
schaftsleistungen vorbeugen. Unter Berücksichti­
·gung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Betriebe sollen die qualitativen Aspekte den Vorrang 
lTor quantitativen Überlegungen haben. 

Diesen Grundsätzen entsprechend, nahm die Ver­
,einigung Österreichischer Industrieller zu den teil­
weise sehr weittragenden Maßnahmen und Initiativen 
1m sozialen Bereich im Berichtsjahr Stellung. 

Ar bei tsrech t 

Die wichtigste Neuerung auf dem Gebiet des 
.Arbeitsrechtes stellte im Berichtsjahr das Arbeits­
verfassungsgesetz dar. Dieses nach langwierigen 
und komplizierten Verhandlungen der Sozialpartner 
zustande gekommene Gesetz stellt einen ersten 
"Teil der Kodifikation des österreich ischen Arbeits­
Iechtes dar und regelt neben der Betriebsverfassung 
auch die kollektive Rechtsgestaltung sowie das 
Verfahren vor den Einigungsämtern und Schlich­
tungsstellen. 

Mit 1. Juli 1974 trat eine Reihe von Durchfüh­
rungsverordnungen zum Arbeitsverfassungsgesetz in 
Kraft. Im Zuge der Entstehung dieser Verordnungen 
-war die Industriellenvereinigung erfolgreich be-

müht, Versuche von Arbeitnehmerseite, über das 
Arbeitsverfassungsgesetz hinausgehende Bestim­
mungen in die Durchführungsvorschriften einzu­
bauen, zu verhindern. So waren insbesondere im 
Entwurf der Betriebsrats-Geschäftsordnung Bestim­
mungen vorgesehen, die eine Ausdehnung von 
Mitbestimmungsrechten des Betriebsrates in wirt­
schaftlicher Hinsicht mit sich gebracht hätten. 

Die Auswirkungen des Arbeitsverfassungsgesetzes 
in der betrieblichen Praxis waren im Berichtszeit­
raum noch nicht klar abzuschätzen. Feststellbar 
war jedoch die Tendenz, daß in einer Reihe von 
kleineren und mittleren Betrieben Betriebsräte 
neu errichtet wurden und daß insbesondere die 
Betriebsorganisation im Zusammenhang mit Ände­
rungen im Bereich des Betriebsbegriffes teilweise 
neu überdacht wurde. Das in den meisten Betrieben 
feststellbare gute Betriebsklima ließ den Schluß 
zu, daß auch unter Geltung des Arbeitsverfassungs­
gesetzes die Zusammenarbeit im Betrieb als Leit­
linie der Betriebsverfassung Anerkennung finden 
wird. 

Eine weitere wichtige Änderung auf arbeits­
rechtlichem Gebiet stellte die mit 1. April 1974 
in Kraft getretene Novelle zum Mutterschutzgesetz 
dar. Wichtigster Punkt der Novelle ist eine Aus­
dehnung der Schutzfristen von sechs auf acht 
Wochen vor und nach der Entbindung. Aufgrund 
von Bemühungen der Industriellenvereinigung konnte 
erreicht werden, daß die während dieser Zeit ge­
bührenden aliquoten Sonderzahlungen (13. und 
14. Monatsbezug) von der Krankenversicherung 
und nicht wie früher vom Dienstgeber zu ersetzen 
sind . 

Im Berichtszeitraum wurde eine Reihe weiterer 
Änderungen beraten, die 1975 bzw. 1976 in Kraft 
treten werden: 

Das ab 1. J änner 1975 geltende Landarbeits­
gesetz bringt eine Übernahme von Bestimmungen 
des Arbeitsverfassungsgesetzes in das Landarbeits­
recht und regelt ferner neben anderen Fragen insbe­
sondere die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
neu. Eine Novelle zum Invalideneinstellungsgesetz 
sieht neben gewissen Erleichterungen bei der Be­
schäftigungspflicht und einem erweiterten Kündi­
gungsschutz für Invalide die Zahlung einer Aus­
gleichstaxe von monatlich 350,- S für jeden Inva­
liden vor, der zu beschäftigen wäre, aber nicht 
beschäftigt wird. Die bisherige Möglichkeit, die 
Zahlung der Ausgleichstaxe durch erfolglose An­
forderung von Invaliden zu vermeiden, wurde 
trotz heftigen Widerstandes der Wirtschaft be­
seitigt. Damit wurde die Taxe zu einer Art Ab­
gabe, der sich im Hinblick auf die rückläufige Ent­
wicklung der Invalidenstände kaum ein Dienst­
gebeI' entziehen können wird. Die Neuregelung 
muß als Bestrafung jener Dienstgeber angesehen 
werden, die bisher stets bemüht waren, ihrer Ein­
stellungspflicht durch Anforderungen für nicht 
besetzte Pilichtstellen nachzukommen. Für die 
Arbeitsämter wird zudem ein wesentlicher Anreiz 
wegfallen, ' sich erfolgreich der Vermittlung von 
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Invaliden anzunehmen. Das Gesetz wird zwar 
erst mit 1. Jänn er 1976 in Kraft t,reten, doch wird 
die Ausgleichstaxe schon für das Jahr 1975 auf­
grund d r n euen Be timmungen zu ermitteln sein. 
Eine mit 1. Jänner 1975 in Kraft tretende Novelle 
zum Opferfürsorgegesetz sieht neben einigen Lei­
stung verbesserungen auch eine Lockerung der 
Beschäftigung pflicht vor. Demnach ist statt auf 200 
nunmehr erst auf 250 Dien tnehmer ein Opferbe­
fürsorgter zu be cbäftigen . 

Durch eine mit 6. Jänner 1975 in Kraft tretende 
Änderung des Arbeitszeitgesetzes wird die zulässige 
Tagesarbeitszeit im Falle einer unregelmäßigen 
Verteilung der wöchentlichen Normalarbeitszeit, 
im Regelfall mit neun (bisher zehn) Stunden fest­
gelegt. Dadurch oll arbeitsmedizinisch nicht ver­
tretbaren Verlängerungen der täglichen Arbeitszeit 
(Viertagewoche) entgegengewirkt werden. eben 
einer Neugestaltung der Vor chriften über das 
Fahrtenbuch sieht die Novelle auch vor, daß Kurz­
pausen in Wechselschichten in jedem Fall zu ent­
lohnen sind. Bisher zählten diese Pausen er t dann 
zur Arbeit zeit , wenn ihre Ge amtdauer eine halbe 
Stunde überschritt. 

Im Berichtsjahr befand ich ferner eine Reihe 
arbeitsrechtlicher Materien im Beratungsstadium, 
die 1975 oder 1976 zu g etzlichen R egelungen 
führen werden . In er ter Linie ind hier die Be­
ratungen über ein mit 1. J änner 1976 in Kraft 
tretende Ausländerbeschäftigung ge etz zu nennen, 
das die reichsdeutsche Ausländerverordnung aus 
dem Jahr 1933 ersetzen wird. Der zur tellung­
nahme ausgesandte Ministerialentwurf en t hielt eine 
Reihe für die Wirt chaft unannehmbarer Be­
stimmungen , die eine quantitat iv und qualitativ 
ausreichende Versorgung mit ausländischen Arbeits­
kräften unmöglich gemacht hätten. In einer R eihe 
von Sozialpartnerverhandlungen, an denen auch 
die Industriellenvereinigung beteiligt war, gelang 
es, diesen Entwurf in wesentlichen Punkten abzu­
ändern . So sieht das Gesetz nunmehr nach Er­
schöpfung der Kontingente im Gegensatz zur seiner­
zeitigen Ministerialvorlage noch eine R eihe von 
Möglichkeit.en zur Erteilung von Beschäftigungs­
bewilligungen im Einzelgenehmigungsverfahren vor. 
Ferner wurden die Möglichkeiten für den ozial­
minister, ein Verbot der sogenann ten " Touri ten­
beschäftigung" zu erlassen , gegenüber dem Ent­
wurf sehr weitgehend eingeschränkt. Eine weitere 
wichtige Bestimmung des Gesetzes knüpft die Er­
teilung einer Beschäftigungsbewilligung an das 
Vorliegen einer rechtsverbindlichen Erklärung des 
Unterkunftgebers, aus der hervorgeht, daß dem 
Ausländer eine ortsübliche Unterkunft zur Ver­
fügung gestellt wird. Der Mangel an Unterkünften, 
insbesondere in Ballungsräumen, dürfte allerdings 
noch in absehbarer Zeit Schwierigkeiten bei der 
Beschaffung von Wohnraum für Ausländer verur­
sachen. Im Zusammenhang damit wurde eine 
verstärkte Förderung der Schaffung von Wohn­
raum durch Beihilfen nach dem Arbeit markt­
förderung gesetz beantragt. In einer Eingabe an 
das Bundesmini terium für soziale Verwaltung 
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sprach sich die Industriellenvereinigung für Ver­
besserungen bei der Gewährung von Zuschüssen 
für bewegliche Unterkünfte sowie der Förderung 
des Ausbaues und der Ausstattung von Baulich­
keiten aus. Für beide Maßnahmen ist im derzeit 
geltenden Arbeitsmarktförderungsgesetz nur unzu­
reichend Vorsorge getroffen. Daneben trat die 
Industriellenvereinigung dafür ein , geförderte Bau­
li chkeiten neben den gemeinnützigen Wohnbau­
vereinigungen auch von anderen Körperschaften 
errichten zu lassen und stellte die Gewährung von 
Mietzinsbeihilfen zur Diskussion. 

Im Beri chtsjahr wurden auch Beratungen zu 
einem neuen Arbeitsruhegesetz durchgeführt , die 
vor allem einer Erfassung der erforderlichen Aus­
nahmen von der von 24 auf 36 Stunden auszu­
dehnenden Wochenendruhe und der Feiertagsruhe· 
dienten. Darüber hinaus wurde mit Beratungen 
über Novellen betreffend das H eimarbeitsgesetz , 
das Bäckereiarbeitergesetz und das Bauarbeiter­
Schlechtwetterentschädigungsgesetz begonnen. Durch 
die Jovellierung des H eimarbeitsgesetzes wird vor 
allem die arbeit rechtliche Stellung der Heimarbeiter 
jener der Betrieb arbeiter angeglichen , wozu ins­
be ondere Be timmungen über die Entgeltfort­
za hlung im Krankheitsfall dienen. Insbesondere 
aus techni chen Gründen wird schließlich die Ände­
rung de Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigung­
gesetzes notwendig sein , da das gesamte Verfahren 
in Hinkunft unter Einsatz der elektronischen Daten­
verarbeitung erfolgen soll. 

Ar b e i tsmarktpoli t ik 

Die Vereinigung ist aufgrund der Bestimmungen 
de Arbeit marktförderungsgesetzes durch zwei Mit­
glieder und zwei Er atzmitglieder im Beirat für 
Arbeitsmarktpolitik beim Bundesministerium für­
soziale Verwaltung vertreten. Der Schwerpunkt 
der Arbeiten des Beirates lag auch im Berichtsjahr 
beim Geschäftsführenden Ausschuß, in dem der 
für Fragen der Arbeitsmarktpolitik zuständige 
R eferatsleiter der Industriellenvereinigung die Be­
lange der österreichischen Industrie wahrnahm. 
Dem Geschäftsführenden Ausschuß sind zahlreiche 
Angelegenheiten des Arbeitsmarktförderungsgesetzes 
zur selbständigen Erledigung übertragen worden, 
so insbe ondere die Beratung wichtiger Beihilfean­
suchen, die von Firmen und Einrichtungen zur 
Erlangung einer Förderung eingebracht werden. 

Wenn auch dem Geschäftsführenden Ausschuß 
keine Entscheidungsbefugnisse zukommen , so wird 
doch in aller Regel der Meinung die es Gremiums 
gefolgt. Insbesondere wird die Praxis der Vergabe 
von Beihilfen seitens der Landesarbeitsämter durch 
die richtungsweisenden Beschlüsse des Geschäfts­
führenden Ausschusses maßgebend beeinflußt. Der 
Ge chäft führende Ausschuß war darüber hinaus 
aber auch mit grundsätzlichen Fragen der Arbeits­
marktpolitik, insbesondere der teilweisen Neufassung 
von Durchführungsvorschriften des Arbeitsmarkt­
förderung gesetze und damit zusammenhängender 
Richtlinien, der Förderung der Berufsausbildung 
an chulen sowie der Ge t altung der Richtlinien 
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über die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte 
im Jahre 1974 befaßt . Darüber hinaus wurde die 
Einbeziehung verschiedener Wirtschaftszweige in 
das Sonderunterstützungsgesetz und die Neufassung 
der Richtlinien für die Wintermehrkostenbeihilfen 
in der Bauwirtschaft sowie schließlich die Ge­
staltung des Förderungsbudget s für 1975 beraten . 

Neben dem Geschäftsführenden Ausschuß be­
stehen noch die Ausschüsse für Arbeitsmarktbeob­
achtung, für Fragen der Arbeitsmarktausbildung, 
für arbeitsmarktpolitische Angelegenheiten der Frauen 
und ein Ausschuß zur Vorbereitung der Anhörung 
des Beirates für Arbeitsmarktpolit ik im Zusammen­
hang mit dem Verwaltungsverfahren nach den §§ 17 
und 18 des Arbeitsmarktförderungsgesetzes. Die Indu­
striellenvereinigung ist in allen diesen Ausschüssen , 
mit Ausnahme des letztgenannten , vertret en. 

Sozial e Siche rh eit 

Zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz er­
schien 1974 die 31. Novelle, die neben formalen 
Anpassungen an die Rechtsentwicklung in anderen 
Bereichen des Verwaltungsrechtes und Änderungen 
im Zusammenhang mit dem Inkraftt reten des 
neuen Strafgesetzbuches und des Zivildienstgesetzes 
nicht allzu viele meritorisch bedeutsame Materien 
enthält. 

In ihrer Stellungnahme zum Novellenentwurf 
hat sich die Industriellenvereinigung insbesondere 
gegen eine Einschränkung der Funktionen und der 
Dispositionsfreiheit der Selbstverwaltung der ein­
zelnen Versicherungsträger ausgesprochen . Ferner 
hat die Industriellenvereinigung eine Belastung des 
Ausgleichsfonds beim Hauptverband mit zusätz­
lichen Aufgaben deshalb abgelehnt , weil die dort 
angesammelten Mittel in den nächsten J ahren zur 
Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Gebarung 
der Krankenversicherungsträger benötigt werden. 
Dagegen wurde die vorgesehene Anpassung der 
Beitragsfreiheit von Entgeltsteilen an die Ände­
rungen durch die Einkommensteuergesetznovelle 
1974 im Sinne einer Vereinfachung der Lohnver­
rechnung begrüßt. 

Die 23. Novelle zum Gewerblichen Selbständigen­
P ensionsversicberungsgesetz brachte im wesentlichen 
Bestimmungen analog zur 31. ASVG.-Novelle. 

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung brachte 
eine mit 1. April 1974 in Kraft getretene Novelle 
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz vor allem eine 
völlige Umgestaltung des Karenzurlaubsgeldes. Die 
Industriellenvereinigung hat sich hieb ei vor allem 
gegen die völlige Abkehr von dem Grundsatz der 
Sozialversicherung ausgesprochen , daß Geldleistun­
gen in einer bestimmten Relation zum Arbeitsentgelt 
gewährt werden . Dennoch wurde durch diese Novelle 
das Karenzurlaubsgeld von der Entgeltshöbe gelöst 
und zu einer Art einheitlicher Mütterzulage um­
funktioniert. 

Das Berichtsjahr brachte auf dem Gebiet des 
Familienlastenausgleiches sehr kräftige Leistungs-

erhöbungen. Die Familienbeihilfen wurden erhöht 
und die Erhöhung der Geburtenbeihilfe auf 8000·- S­
an die Voraussetzung gebunden, daß sich die Mutter­
während der Schwangerschaft einer Reihe von Unter­
suchungen unterzogen hat. Wenn das Kind in den 
ersten Lebenswochen ärztlich untersucht wird , er­
höht sich die Geburtenbeihilfe um weitere 8000·- S. 
Zahl , Zeitpunkt und Umfang der Untersuchungen 
wurden im Mutter-Kind-Paß festgelegt. 

Entgeltfortzablung im Krankheitsfall 

Im Berichtsjahr konnten die noch im Vorjahr 
begonnenen schwierigen Verhandlungen auf Sozial­
partnerebene über den Gesetzentwurf des · Sozial­
ministeriums, der eine rein arbei tsrechtliche Ent­
geltfortzahlung vorsah, abgeschlossen werden . In 
den Verhandlungen ist es der Wirtschaft gelungen , 
sehr wesentliche Verbesserungen am Ministerialent­
wurf zu erreichen und nicht zuletzt aufgrund von 
Vorschlägen der Industriellenvereinigung eine Lö­
sungsform der Entgeltfortzahlung zu finden , die 
als Koppelung einer arbeitsrechtlichen mit einer 
versicherungsrechtlichen V arian te bezeichnet werden 
kann : Der Arbeitnehmer erhält einen arbeitsrecht ­
lichen Anspruch auf Entgeltfortzahlung gegenüber 
dem Arbeitgeber, und der Arbeitgeber ist seiner­
seits versicherungsmäßig voll abgedeckt im Rahmen 
eines Erstattungssystems, das von den Kranken­
kassen durchgeführt und durch Beiträge der Arbeit ­
geber (in Höhe von 3·8 % der P ensions-Beitrags­
grundlage) sowie durch Zuschüsse des Bundes und 
der Sozialversicherung finanziert wird. 

Die erzielte Lösungsform bringt einerseits der 
Arbeitnehmerseite den von ihr geforder ten arbeits­
rechtlichen Anspruch auf Entgeltfor tzahlung, an­
dererseits schafft sie für die Wirtschaft einen über­
betrieblichen Riskenausgleich ; außerdem sollen im 
Sinne einer gemeinsamen Sozialpartnerempfehlung 
die bewährten Krankenstandskont rollen der Kran­
kenkassen nicht eingeschränkt werden , und schließ­
lich wird ein Teil der Mehreinnahmen , die der 
Finanzminister und die Sozialversicherung aus der 
Brut tolösung erhalten , in Form pauschalierter Zu­
schüsse in das Erstattungssystem einfließen und 
damit direkt der Wirtschaft zugute kommen . 
Hinsichtlich der Auswirkungen des Gesetzes auf 
die Krankenstandsentwicklung reichen die bisher 
vorliegenden Daten für eine endgültige Beurteilung 
noch nicht aus. Die Krankenstandsstatistiken der 
ersten Monate nach dem Inkrafttreten deuten 
darauf hin, daß sich die Befürchtungen der Industrie 
im Zusammenhang mit der Einführung der Ent­
geltfort zahlung im Krankheitsfall vorerst bestätigen 
dürften . Denn trotz einer spürbaren Entspannung 
auf dem Arbeitsmarkt, die in der Regel - und 
dies ist keine speziell österreichische, sondern eine 
international nachweisbare Erfahrung - mit einer 
Abnahme der Krankenstände Hand in Hand geht, 
haben sich im Berichtsjahr nach Inkrafttret en des 
EFZG. die Krankenstände der Arbeiter nach oben 
hin entwickelt. 
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ktivitäten in der Selbstverwal tung der 
Sozial vers i cherung 

Im Bereich der Verwaltung der Sozialversicherung 
ist vor allem die Mitarbeit von Vertretern der 
Industriellenvereinigung im Rahmen der Selbst­
verwaltung hervorzuheben. Das chwergewicht ihrer 
T ätigkeit liegt im Bereich der Krankenversicherung. 
Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammen­
hang den in der Industriellenvereinigung periodisch 
abgehaltenen Besprechungen von Krankenkassen­
fragen zu, an denen die führenden Dienstgeber­
funk tionäre der Gebietskrankenkassen sowie der 
Versicherungsanstalt de Österreichischen Bergbaues 
teilnehmen . Hiebei erfolgt nicht nur ein sehr nütz­
licher Informations- und Erfahrungsaustausch aus 
den einzelnen Krankenkassen , sondern es wird 
auch zu einer Koordinierung der Aktivitäten der 
teilnehmenden Dienstgeberfunktionäre beigetragen. 

Arb e i tn e hm er sc h utz 

Im Berichtsjahr wurden die intensiven Beratungen 
in der Arbeitnehmerschu tzkommission beim Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung über die auf­
grund des Arbeitnehmerschutzgesetzes zu erlassen­
den Durchführungsverordnungen fortgesetzt . Hiebei 
wurden insbesondere eine Verordnung betreffend 
den Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte 
Tätigkeiten (Kranführer , Staplerfahrer, Gasrettungs­
-dienst , Sprengarbeiten) und eine Verordnung über 
Betriebsbewilligungen nach dem Arbeitnehmerschutz­
gesetz beraten . Ferner trat im J änner 1974 eine 
V erordnung über die gesundheitliche Eignung von 
Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten in Kraft. 
Diese Verordnung sieht unter anderem vor, daß 
"Zu Tätigkeiten , bei den en die dabei Beschäftigt en 
Einwirkungen ausge etzt sein können , die nach 
arbeitsmedizinischen Erfahrungen die Gesundheit 
zu schädigen vermögen, nur Arbeitnehmer heran­
gezogen werden , deren Gesundheitszustand eine 
-derartige Tätigkeit zulä ßt. Weiters wird festgelegt, 
in welchen F ällen besondere ärztliche Untersuchun­
.gen des Gesundheitszustandes bei gesundheitsge­
fährdenden Tätigkeiten erforderlich sind. 

Österreichiseher Landarbeiterkammertag 

Einl e itung 

In den Jahren 1974 und 1975 blicken die Land­
arbeiterkammern und der Österreichische Land­
arbeiterkammertag auf eine 25j ährige Tätigkeit 
·zurück . Der 25 Jahre währende Bestand der Land­
arbeiterkammern und des Öst erreichischen Land­
arbeiterkammertages ist Anlaß genug, einen Strich 
unter eine stolze Leistungsbilanz zu ziehen . Ist 
es doch in diesen 25 Jahren gelungen , die Dienst­
nehmer in der Land- und Forstwirtschaft aus 
partriarchalischen Verhältnis en in eine gleichbe­
rechtigte Partnerschaft mit ihren Dienstgebern zu 
führen. :Mit dem am 2. Juni 1948 im Nationalrat 
beschlossen en Landarbeitsgesetz wurde die bisherige 
Rückständigkeit auf arbeitsrechtlichem Gebiet ge­
genüber Gewerbe und Industrie mit einem Schlage 
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aufgeholt. Seit damals sind die Landarbeiterkammern 
und mit ihnen der Österreichische Landarbeiter­
kammertag Hüter eines fortschrittlichen Land­
arbeitsrechtes . Immer aber waren sie auch eifrig 
bemüht , die Errungenschaften in Gewerbe und 
Industrie in das Landarbeitsrecht herüberzuholen. 
Oft ist es auch gelungen , dem Arbeitsrecht in 
Gewerbe und Industrie voranzueilen . Dies ermög­
lichte vor allem der föderalistische Aufbau des 
österreichi ehen Landarbeitsrechtes. Dem Land­
arbeitsgesetz auf Bundesebene stehen ja die Aus.­
führungsgesetze (Landarbeitsordnungen) auf Landes­
ebene gegenüber. 

Ein schöneres Geschenk zum 25. Geburtstag ist 
wohl nicht vorstellbar , als die große Landarbeits­
gesetznovelle, die vom Österreichischen Parlament 
im Dezember 1974 beschlossen wurde. Diese größte 
Landarbeitsgesetznovelle seit Bestand des Land­
arbeitsgesetzes macht das Österreichische Land­
arbeitsrecht zum fortschrittlichsten R echt, das es 
in der Land- und Forstwirtschaft für die Dienst­
nehmer je gab. Damit ist aber auch der Beweis 
gelungen , daß die gesetzlichen Interessenvertretun­
gen der Dienstnehmer in der Land- und Forstwirt­
schaft in Österreich ihre Aufgaben in den letzten 
25 J ahren mit großem Erfolg verwirklicht haben. 

Im Laufe der vergangenen 25 Jahre konnten die 
Landarbeiterkammern mit Hilfe des Bundes und 
der Länder aber auch ein großes unübertroffenes 
Förderungswerk für die Dienstnehmer in der Land­
und Forst wirtschaft aufbauen. Viele Millionen Schil­
ling an nicht rückzahlbaren Beihilfen wurden für 
die Verbesserung der Wohnungsverhältnisse der 
Arbeiter und Angestellten in der Land- und Forst­
wirtschaft zur Verfügung gestellt. Die Förderung 
der Familiengründung tand von Anfang an im 
Vordergrund. U m Magd und Knecht aus ihrem 
Abhängigkeitsverhältnis herauszuführen, war auch 
die Förderung der Berufsaus-und -fortbildung immer 
eine wichtige Aufgabe. Auch wenn es Not zu lindern 
galt, waren die Landarbeiterkammern immer zur 
Stelle. Und die Berufstreue zur Land- und Forst­
wirtschaft war eine besondere Belohnung wert. 

Auch als kostenloser Anwalt vor dem Arbeits­
gericht und vor dem Schied gericht der Sozialver­
sicherung konnten sich die Landarbeiterkammern 
in den vergangenen 25 J ahren bestens bewähren. 
Viele Millionen Schilling an strittigen Lohnforde­
rungen wurden erfolgreich geltend gemacht. Und 
in wie vielen Fällen mußten nicht die Landarbeiter­
kammern vor dem Schiedsgericht der Sozialver­
sicherung eine Invaliditätspension erstreiten. 

So erfolgreich wie in der Vergangenheit werden 
die Landarbeiterkammern und der Österreichische 
Landarbeiterkammen ag auch in. Zukunft die Inter­
essen der Dienstnehmer in der Land- und Forst­
wirtschaft mit allen zur Verfügung stehenden 
Kräften bestens vertreten . 

Arb e it s markt 
Auch im Jahre 1974 hat die Zahl der in der Land­

und Forstwirtschaft beschäftigten familienfremden 
Arbeitskräfte abgenommen_ Der Hauptverband der 
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Österreichischen Sozialversicherungsträger teilt mit, 
·daß Ende Juli 1974 insgesamt 42.694 Arbeiter 
(1973 : 46.588) und 7421 Angestellte (1973: 7047) 
in der Wirtschaftklasse " Land- und Forstwirt­
schaft" beschäftigt waren. Nicht enthalten in 
·diesen Ziffern sind die bei den Sozialversicherungs­
trägern, Interessenvertretungen und Gebietskörper­
schaften beschäftigten Dienstnehmer. Nach Auf­
lösung der Landwirtschaftskrankenkassen konnten 
-die bisherigen Aufzeichnungen nicht weitergeführt 
werden. Ein Vergleich mit den früheren Berichten 
ist daher schwer möglich. 

In der Saison reichte das Angebot an inländischen 
Arbeitskräften zur Abdeckung des Bedarfes nicht 
aus. Es mußten daher auch ausländische Arbeits­
.kräfte eingesetzt werden. Im Oktober des Berichts­
jahres wurde der Höchststand der im Rahmen der 
Kontingentvereinbarung beschäftigten ausländi­
schen Arbeitskräfte mit 3039 (1973: 3055) erreicht. 

Win terar bei ts l osigkei t 

Aufgrund des milden Winters ist die Zahl der 
saisonal bedingten Arbeitslosen im Berichtsjahr vor 
allem in den Monaten März und April gegenüber 
dem Vorjahr erheblich zurückgegangen. Eine frühere 
Aufnahme der Schlägerungs- und Bringungsarbeiten 
in der Forstwirtschaft war dadurch möglich. Dem­
'gegenüber waren die Freistellungen in den Monaten 
November und Dezember gebietsweise etwas stärker 
als im Vorjahr. Im Jänner wurden am meisten 
Arbeitslose gezählt: 8872. 

Die verstärkte Förderung im Rahmen des Ar­
beitsmarktförderungsgesetzes ist sicher auch eine 
Ursache für den Rückgang an Arbeitslosen im 
Winter 1973/74. In der Forstwirtschaft betrug der 
Beihilfenzuschuß 6,350.000'- S, in der Landwirt­
schaft 1,838.000'- S. Die Zahl der geförderten 
Arbeitsplätze in der Forstwirtschaft nahm etwas ab 
(1974: 2201; 1973 : 2244). In der Landwirtschaft 
hingegen konnte eine Vermehrung der geförderten 
Arbeitsplätze festgestellt werden (1974: 964 ; 1973: 
867). Auch im Rahmen der Aktion "Erleichterung 
-der Beschaffung von Arbeitskleidung" konnte eine 
Steigerung verzeichnet werden. Wurden 1973 an 
2484 Personen Beihilfen zur Anschaffung von 
Winterbekleidung ausbezahlt, so waren es 1974 
6470 Personen. 

Lohnentwicklung 
Auch im Berichtsjahr wurden in fast allen Bundes­

ländern die Löhne der Land- und Forstarbeiter 
erhöht. Mit Ausnahme von Oberösterreich wurden 
in allen bäuerlichen Betrieben die Kollektivver­
tragslöhne erhöht. Die Erhöhung lag zwischen 11 und 
18 %. Eine Ausnahme bildet Vorarlberg mit 50%, 
·diese Steigerung allerdings gegenüber 1972. Bei den 
Gutsarbeitern betrug die Lohnerhöhung durch­
schnittlich 16,5%. Die Forst- und Sägearbeiter 
konnten eine kolJektivvertragliche Lohnerhöhung 
von 19,2% durchsetzen. 

Die freie Station wurde in allen Bundesländern 
von den Finanzlandesdirektionen mit 930,- S 
festgesetzt. 
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Berufsaus bild un g 

Im Berichtsjahr wurden aufgrund des Arbeits­
marktförderungsgesetzes an 726 Land- und Forst­
arbeitern (1973 : 689) Beihilfen für die berufliche 
Weiterbildung gewährt. 720 Personen nahmen an 
kurs- oder lehrgangsmäßigen und sechs an betrieblichen 
Schulungen teil. 

Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich die 
Zahl der Gehilfen- und Facharbeiterprüfungen, 
einen leichten Anstieg konnte man bei den Meister­
prüfungen verzeichnen. In der Landwirtschaft wur­
den 1519 Facharbeiter- und 336 Meisterprüfungen 
abgelegt, in der ländlichen Hauswirtschaft 657 Ge­
hilfen- und 134 Meisterprüfungen, in den übrigen 
Sondergebieten 365 Gehilfen- und 152 Meisterprü­
fungen. In der Forstwirtschaft wurden 178 Fach­
arbeiterprüfungen abgelegt. 

Die Gesamtzahl der Lehrlinge betrug Ende 1974 
8059 (1973: 8433). Während die Anzahl der Heim­
lehrlinge sich von 7733 auf 7256 verringerte, er­
höhte sich die Anzahl der Fremdlehrlinge von 
750 auf 803. Einen Rückgang verzeichnet die 
Heimlehre vor allem in der Landwirtschaft, während 
die Zunahme bei den Fremdlehrlingen im Gartenbau 
zu verzeichnen ist. 

Förderungswesen 
Die sozialpolitischen Förderungsmaßnahmen des 

Bundes und der Länder für die land- und forst­
wirtschaftlichen Dienstnehmer wurden im Berichts­
jahr fortgesetzt . Allgemein hat sich der im Jahre 
1970 einsetzende Trend fortgesetzt. Wurden im 
Jahre 1973 680 Eigenheime gefördert, waren es 
1974 nur mehr 677. Überraschend ist, daß trotz 
der hohen Baukostensteigerungen keine stärkere 
Abnahme verzeichnet wird. 

Der Bund verausgabte für die sozialpolitischen 
Maßnahmen für land- und forstwirtschafdiche Dienst­
nehmer im Berichtsjahr insgesamt 51,467.000'- S. 
Davon entfallen 45,347.000'- S auf den Land­
arbeitereigenheimbau, 1,350.000'- S auf den 
Landarbeiter-Dienstwohnungsbau, 2,518.000'- Sauf 
die Berufsausbildung und 2,249.000'- S auf die 
Treueprämienaktion. Gegenüber dem Bundesvor­
anschlag konnten um 6·5 Millionen S mehr veraus­
gabt werden, weil Überschüsse aus der Zinsen­
stützung für Agrarinvestitionskredite der Förde­
rungssparte "Sozialpolitische Maßnahmen" zur Ver­
fügung gestellt wurden. 

Den verausgabten und überwiesenen Bundes­
mitteln von 51,467.000'- S stehen bewilligte 
Förderungsanträge von insgesamt 54,741.000'- S 
gegenüber. Davon entfallen fast 50 Millionen Sauf 
den Landarbeitereigenheimbau. Besonders zu er­
wähnen wäre, daß als Ersatz für den Wegfall der 
Umsatzsteuerrückvergütung 7,822.000'- S bewilligt 
wurden. Für die Berufsausbildung wurden 
2,518.000'- S und für die Treueprämienaktion 
2,249.000'- S bewilligt. Diese letzteren Beträge 
decken sich mit den verausgabten Bundesmitteln. 

Die AlK-Aktion wurde im Jahre 1974 ebenfalls 
fortgeführt. Für ein Darlehensvolumen von 
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41,946.000'- S wurden Zinsenzuschüsse bewilligt. 
Davon entfallen 40,936.000'- S auf den Land­
arbeitereigenheimbau und 1,010.000'- S für den 
Dienstwohnungsbau. 

Im Jahre 1974 konnten auf die e Weise Zu­
schüs e für die Errichtung von 715 Eigenheimen 
(1973 : 726) und für die Herstellung bzw. Verbesse­
rung von 172 Dienstwohnungen (1973: 182) be­
willigt werden. Im Rahmen der Agrarinvestitions­
kreditaktion wurden von 395 Bewerbern Darlehen 
in der Höhe von 41·9 Millionen S in Anspruch ge­
nommen. 

Zur Finanzierung der 715 geförderten Eigenheime 
war ein Aufwand von insgesamt 339,425.000'- S 
erforderlich. Dieser Betrag wurde wie folgt aufge­
bracht : Bundeszuschüs e 48,370.000'- S, Landeszu­
schü se 3,555.000'- S, Landesdarlehen 51, 79.000'­
S, Agrarinve titionskredite 40,936.000'- S, pri­
vate Darlehen 13,089.000'- S, Eigenmittel 
und Eigenleistungen 181 ,596.000'- S. Für die 
Errichtung von 172 Dienstwohnungen war ein 
Aufwand von insgesamt 16,154.000'- S erforderlich. 
Die Mittel wurden in einem ähnlichen Verhältnis 
wie bei den Eigenheimen aufgebracht. 

Die Förderung der Berufsau bildung in der 
Land- und Forstwirtschaft erfolgt durch Gewährung 
von Beihilfen zur Erleichterung des Besuches der 
in den Ausbildung vor chriften vorgesehenen Kurse 
und Lehrgänge. Für den Besuch von 606 Kursen 
und Lehrfahrten wurden 12.682 Teilnehmern Bun­
desmittel von 2,518.000'- Sund Landesmittel 
von 1,818.000'- S zur Verfügung gestellt. 

Auch 1974 wurden den Arbeitsjubilaren in der 
Land- und Forstwirtschaft Treueprämien gewährt. 
Es erhielten 1729 Jubilare Treueprämien, wofür 
an Bunde mitteln 2,249.000'- S und an Landes­
mitteln 894.000·- S aufgebracht wurden. 

Die Länder und die Landarbeiterkammern bringen 
auch weiterhin Mittel für die Förderung der Familien­
gründung und für die Linderung von Notstands­
fällen auf. 

Die sozialpolitischen Maßnahmen, die überwiegend 
aus Bundes- und Landesmitteln finanziert werden, 
wurden im Berichtsjahr von den Landarbeiter­
kammern mit großem Erfolg durchgeführt. Es 
gelang damit nicht nur eine Verbesserung der 
Lebensverhältnisse auf dem Lande, sondern konnte 
damit auch ein wesentlicher Beitrag für die Er­
haltung der erforderlichen Arbeitskräfte in der 
Land- und Forstwirtschaft geleistet werden. 

Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen 

Zu den wichtigsten Aufgaben des Österreichischen 
Landarbeiterkammertage zählt die Stellungnahme 
zu Gesetzentwürfen der Bund regierung. Jene Ent­
würfe, die die Interes en der Dien tnehmer in der 
Land- und Forstwirtschaft besonders berühren, 
werden naturgemäß einer besonderen Begutach­
tung unterzogen. Dabei hat sich besonders die ge­
meinsame Beratung der Landarbeiterkammern be­
stens bewährt. 
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Zu folgenden Gesetzentwürfen hat der Österreichi­
sche Landarbeiterkammertag umfangreiche und ein­
gehende Stellungnahmen abgegeben: 

Eine sebr eingehende Stellungnahme gab der 
Österreichi ehe Landarbeiterkammertag zur 31. 
ASVG.-Novelle ab. Dabei ging es vor allem darum , 
den Versicherungsschutz des ASVG. auch den nahen 
Angehörigen des land- und forstwirtschaftlichen Be­
triebsinhabers zu erhalten. Im besonderen wurde 
die Einbeziehung der Schwiegerkinder in den Schutz. 
des ASVG. gefordert . Zur Frage der Unfallversiche­
rungspflicht wurde die Forderung aufgestellt, diese 
dann gelten zu lassen , wenn ein Grundstück die 
Größe von mindestens einem Hektar besitzt, jeden­
falls aber dann, wenn die land- und forstwirtschaft­
liehe Nutzung eines Grundstückes auf eigene Rech­
nung und Gefahr betrieben wird. Im übrigen hatte 
sich der Österreichische Landarbeiterkammertag 
für die Aufrechterhaltung und für den Ausbau der 
Selbstverwaltung in der Sozialversichenmg einge­
setzt. 

Zum Entwurf einer Einkommensteuergesetznovelle 
1974 forderte der Ö terreichische Landarbeiterkam­
mertag eine Vorausleistung auf die Steuerreform 
1975. Im besonderen wurde auf die Familienfeind­
lichkeit des geltenden Einkommensteuerrechts hin­
gewiesen. Vor allem die kinderreichen Familien in 
den niederen Einkommensgruppen sind gegenüber 
den kinderlosen Familien bzw. höheren Einkommens­
gruppen unverhältnismäßig stark benachteiligt. An­
ge ichts des drohenden Geburtendefizits und ange­
sicht der Armut der kinderreichen Familien Öster­
reichs wurde eine einkommensteuerliehe Ver besse­
rung der kinderreichen Familien gefordert. Schließ­
lich wurde eine gleichmäßige Behandlung der pau­
schalierten Aufwandsentschädigungen der Bedien­
steten öffentlich-rechtlicher Körperschaften und im 
Privatdienst gefordert. In diesem Zusammenhang 
wurde gegen die ungleiche Behandlung der pau­
schalierten Aufwandsentschädigungen der Förster 
der Österreichischen Bundesforste einerseits und der 
'Förster in den Privatforsten Österreichs anderer­
seits Stellung genommen. Wieder wurde natürlich die 
Forderung erhoben , den seit 1951 unverändert ge­
bliebenen Landarbeiterfreibetrag entsprechend dei 
Geldentwertung seit diesem Datum zu valorisieren 
und aufzustocken. 

Wie 'schon in den Jahren 1972 und 1973 wurde auch 
1974 die Forderung aufgestellt, die pauschalen Wer­
bungskosten für Forstarbeiter von 10% auf 15% zu 
erhöhen. Die Forderung wurde vor allem damit 
begründet, daß die Tieibstoffkosten für die Motor­
säge im Zusammenhang mit der sogenannten Öl­
krise sehr angestiegen waren. Der Forderung des 
Landarbeiterkammertages wurde leider nicht ent-
proehen. 

Zum Entwurf einer Novelle zum Familienlasten­
ausgleichsgesetz 1967 wurde vorgeschlagen, die Ge­
burtenbeihilfe auf 10.000'- S zu erhöhen und den 
Rest in zwei Raten zu je 3000,- S am Ende des 
4. und des 6. Lebensjahres zur Auszahlung zu brin­
gen. Zu diesen Zeitpunkten fallen die größten Kosten 
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an, die eine weitere Unterstützung aus Mitteln des 
Familienlastenausgleichsfonds gerechtfertigt erschei­
nen lassen. Außerdem wurde die Forderung erhoben, 
die Schulfahrtbeihilfe wieder in der Höhe des KFZ­
Pauschales festzusetzen . Gerade die Dienstnehmer in 
der Land- und Forstwirtschaft leben sehr oft in 
großer Streulage, und der Einsatz eines öffentlichen 
Verkehrsmit tels ist darum aus ver chiedenen Grün­
den nicht möglich . 

,Umfangreiche Stellungnahmen wurden auch zu 
den Entwürfen für eine Betriebsratswahlordnung 
1974 und für eine Betriebsratsgeschäftsordnung 1974 
abgegeben. Diese Verordnungen sind letzten Endes 
auch für die Dienstnehmer in der Land- und Forst­
wirtschaft maßgebend. Zur 6. Novelle der Bundes­
forste-Dienstordnung wurde die Forderung erhoben, 
den Förstern den Bezug von Zulagen zu erleichtern. 

Eine eingehende Stellungnahme wurde auch zum 
,Entwurf eines Lehrplanes für die forstliche Fach­
schule abgegeben. Detailliert wurde zu einigen Fach­
gegenständen des Lehrplanes Stellung bezogen . 

Zum Entwurf der 6. Schulorganisat ionsgesetz­
novelle wurde im Hinblick auf die E inrichtung von 
Vorschulklassen darauf hingewiesen , daß durch die 
beabsichtigte Regelung die Landkinder erneut be­
nachteiligt würden . 

Zu den Entwürfen einer Marktordnungsgesetz­
novelle 1974 und einer Landwirtschaftsgesetz­
novelle 1974 wurde die schon mehrmals gestellte 
Forderung erhoben , einen Vertret er des Österreichi­
schen Landarbeiterkammertages in die dort vorge­
sehenen Gremien aufzunehmen. 

Einer besonderen Begutachtung wurden auch die 
Entwürfe für eine Bundesverwaltungsabgabenver­
ordnung, Novelle 1974, des Gebührengesetzes 1974 
und eines Bundesgesetzes, womit Vorbereitungs­
lehrgänge für die Ablegung einer Hochschulreife­
prüfung probeweise eingerichtet werden , unterzogen . 

Landar b ei ts r ec h t 

Mit Rücksicht auf die durch das Bundesmini­
steriengesetz 1973 neugeschaffene Zuständigkeits­
regelung, wonach die Ministerialkompetenz für das 
Landarbeitsrecht beim Bundesministerium für so­
ziale Verwaltung liegt, hat der Österreichische 
Landarbeiterkammertag im Feber 1974 bereits 
vorliegende Abänderungsvorschläge für das Land­
arbeitsgesetz dem Bundesminist erium für soziale 
Verwaltung unterbreitet . Der damalige leitende 
Sekretär des Landarbeiterkammertages, Dr. Gott­
fried Opitz, hat diese Abänderungsvorschläge dem 
Herrn Vizekanzler und Sozialminister Ing. Rudolf 
Häuser persönlich überreicht. 

Mit den vorgelegten Abänderungsvorschlägen soll­
ten folgende Ziele erreicht werden : 

1. Weiterentwicklung des Landarbeitsrechtes und 
echte materielle Verbesserungen ; 
, 2. _fo,npassung des Landarbeitsgesetzes an die in 

>den l etzte~ Jahren eingetretenen Veränderungen 
im gewerblichen Arbeitsrecht und 

3. Streichung jener Bestimmungen , die sich seit 
Bestand des Landarbeitsgesetzes überlebt haben . 

Der vom Sozialministerium Mitte 1974 ausgesen­
det e Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Landarbeitsgesetz geändert werden sollte, hatte im 
wesent lichen die Vorschläge des Landarbeiterkam­
mertages übernommen . In einzelnen Fragen ging 
der Novellenentwurf des Bundesministeriums über 
die Vorschläge des Landarbeiterkammertages hinaus, 
in anderen wiederum wurden wohlbegründete Vor­
schläge des Landarbeiterkammertages nicht über­
nommen. 

Der Landarbeiterkammertag hatte zu diesem Ent­
wurf eine 15 Seiten umfassende Stellungnahme abge­
geben und einige wichtige Abänderungen gefordert. 
Der Entwurf des Sozialministeriums und die von 
den Interessenvertretungen abgegebenen Stellung­
nahmen waren Grundlage der im Anschluß stat t­
gefundenen Sozialpartnergespräche, bei welchen Sek­
t ionschef Dr. Martinek (Sozialministerium) den Vor­
sit z führte. Nach langwierigen Verhandlungen kam 
es zur Einigung. 

Diese Landarbeitsgesetznovelle ist die umfang­
reichste seit Bestand des Landarbeitsgesetzes im 
Jahre 1948. Sie regelt die eindeut ige Zuständigkeit 
des Landarbeitsrechtes für die Genossenschaften , 
bringt eine Weiterentwicklung der bisherigen Ent­
geltfortzahlungsbestimmungen im Krankheits{all in 
Anlehnung an das gewerbliche Entgeltfortzahlungs­
gesetz und eine Verkürzung der Arbeitszeit für die 
Dienstnehmer in Hausgemeinschaft. Die Vordienst­
zeitenanrechnung für den Urlaubsanspruch der 
Arbeiter wurde dem Angest elltengesetz angeglichen. 
Neu geregelt werden auch die Bestimmungen über 
die Kinderarbeit und über den Jugend chutz. Am 
umfangreichst en gestaltet sich der Abschnitt über 
die Betriebsverfassung, wo grundsätzlich eine An­
gleichung an das Arbeitsverfassungsgesetz erfolgte. 

Die Vollversammlung des Landarbeiterkammer­
tages hatte das Verhandlungsergebnis einstimmig 
gutgeheißen, vor allem weil wesentliche F orderungen 
des Österreichischen Landarbeiterkammertages er­
füllt wurden . 

Vor dieser großen Landarbeitsgesetznovelle wurde 
am 12. Juli 1974 vom Parlament ebenfalls eine 
Novelle zum Landarbeitsgesetz verabschiedet. In­
halt dieser Novelle war vor allem die Verbesserung 
der Mutterschutzbestimmungen in Analogie zum 
Mutterschutzgesetz und eine Neuformulierung der 
Aufgaben und der Stellung der Organe der Land­
und Forstwirtschaftsinspektionen. Damit wurden 
die Voraussetzungen für die Ratifikation eines 
internationalen übereinkommens geschaffen . 

Rech ts s ch u tz 

Die Rechtsschutztätigkeit bildet einen wicht igen 
Schwerpunkt der Arbeit aller Landarbeiterkammern. 
Als kostenloser Anwalt vor dem Arbeitsgericht und 
vor dem Schiedsgericht der Sozialversicherung war 
es auch im Berichtsjahr möglich, den Dienstnehmern 
in der Land- und Forstwirtschaft Rechtsschutz zu 
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gewähren. Mehrere Millionen Schilling an strittigen 
Lohnforderungen konnt 11 erfolgreich geltend ge­
macht werden. Aber nicht nur vor dem Arbeit -
gericht , auch auf außergerichtlicher Ebene konnten 
strittige Lohnfragen geklärt werden. 

Bei der Rechtsschutztätigkeit vor dem Schieds­
gericht der Sozialversicherung übernehmen die 
Landarbeiterkammern die wichtige Funktion des 
Brückenschlages vom aktiven Berufsleben in die 
P ension. Mehr al die H älfte der Verfahren konnte 
positiv abge chlo en werden. 

Im Bericht jahr wurden Schulung kurse der Land­
arbeiterkammern für die Weiterbildung der Kammer­
räte, Betrieb räte und Kammermitglieder weiter­
geführt . Diese Schulungen haben nicht nur die 
Neuerungen auf dem Gebiete des Arbeits- und 
Sozialversicherungsrechtes, des Einkommensteuer­
und Familienrechtes zum Inhalt; den Kammer­
mitgliedern werden in mit den Arbeitsämtern ge­
meinsam veran talteten Kursen auch berufliche 
K enntni e vermittelt. 

Aktion gegen Z eckenkrankh e i t 

Auf Anregung der Landarbeiterkammern - die 
niederö terreichische und die oberösterreichi che 
Landarbeiterkammer gingen hier bei pielhaft vor­
an - wurden Impfak t ionen für die Dienstnehmer 
in der Land- und Forstwirtschaft gegen die Zecken­
Encephalit i durchgeführ t . In Zusammenarbeit mit 
H errn Prof. Dr. Kunz vom Institut für Virologie 
der Universität Wien und mit der Allgemeinen 
Unfallver icherungsanstalt war es möglich die 
Aktion mit modernstem engli chen Impfstoff durch­
zuführen. Die K osten für die e Impfaktion hatte die 
Allgemeine Unfallver icherung anstalt übernommen. 
Um den Dienstnehmern in der Land- und Forst­
wirtschaft einen ausreichenden Schutz gegen diese 
heimtückische Krankheit zu gewähren, wird es not­
wendig sein, diese Impfaktion in verstärktem Um­
fange fortzusetzen . 

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs 

Auf dem Gebiet der bäuerlichen Sozialpolitik ist 
nach den Höhepunkten in den sechziger Jahren im 
vergangenen Jahr die notwendige weitere Verbes­
serung, insbesondere die Umwandlung der landwirt­
schaftlichen Zuschußrenten in Pensionen, ausge­
blieben. Das Jahr 1974 blieb auf sozialem Gebiet 
praktisch ohne jeden Erfolg für die Bauernschaft . 

Sozialpolitische Maßnahmen sind ein wichtiger 
Teil einer umfassenden Agrarpolitik. Aus der Ent­
wicklung der letzten J ahre ergaben sich zusätzliche 
sozialpolitische Aufgaben, etwa im Intere se der 
Nebenerwerbslandwirte und im Zusammenhang mit 
der organisierten Nachbarschaftshilfe und gemein­
samen Maschinennutzung. Besonders bemühte sich 
die Präsidentenkonferenz auch im Jahr 1974 um 
die längst notwendige Verbesserung der Lage der 
landwirtschaftlichen Zuschußrentner durch Um­
wandlung der Zuschußrenten in P ensionen. Da die 
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jahrelangen Verhandlungen bisher nicht zum Erfolg 
geführt haben, brachte die Präsidentenkonferenz 
die e Problem noch stärker an die Öffentlichkeit . 
Die Präsidentenkonferenz hat insbesondere folgendes 
unternommen: 

Bau e rn- Pensions ve r siche ru ng 

Die Umwandlung der Zuschußrenten in Bauern­
pensionen stellt da wichtigste und vordringlichste 
Anliegen der bäuerlichen Sozialpolitik dar. Die 
Prä identenkonferenz hat 1971 ein Konzept einer 
chrittweisen Lösung ausgearbeitet. 

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche 
Init iativen gesetzt , um eine Verwirklichung dieses 
Konzeptes zu erreichen: Anträge beim Bundes­
mini terium für soziale Verwaltung, Resolutionen 
der Pen ionsversicherungsan talt der Bauern , Ge-
präche auf politi cher Ebene, Ent chließungs­

a nträge und Initiativanträge im Parlament sowie 
Öffentlichkeitsarbeit. Auch im Jahre 1974 war es 
trotz inten iver Bemühungen der Präsidenten­
konferenz und verschiedener anderer Initiativen 
nicht möglich, das angestrebte Ziel zu erreichen . 
Der Sozialminister und die Bunde regierung be­
harrten auf ihrer strikten Ablehnung. 

Festzuhalten sind 
politi che Gespräche mit der Bundesregierung 

und Verhandlungen der Sozial versicherungsanstalt 
der Bauern mit dem Sozialministerium zur Lösung 
des Altrentnerproblems ; 

Ablehnung der 4. Novelle zum B-PVG., weil sie 
keine Lösung des Altrentnerproblem (Umwandlung 
der Zuschußrenten in Bauernpensionen und An­
gleichung des Ausgleichszulagenrechtes an jenes der 
P ensionisten) brachte und auch die besonderen 
Probleme der Bauern-Pensionsversicherung, wie die 
Einführung der 2. Bemessungsgrundlage und die 
Einführung der vorzeitigen Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer, unberücksichtigt ließ. Es wur­
den hauptsächlich Änderungen der 31. Novelle 
zum ASVG. in die Bauern-Pensionsversicherung 
übernommen ; 

Öffentlichkeitsarbeit zur Darstellung des Zu­
schußrentnerproblems, insbesondere Pressekonfe­
renz vom 5. November 1974, mit umfangreichen 
Unterlagen (Problemdarstellung, Aufzeigen der Ver­
fassungswidrigkeit der unterschiedlichen Behand­
lung der Zuschußrentner und Bauernpensionisten 
bei der Ausgleichszulage, Zahlenmaterial, chrono­
logische Darstellung der Bemühungen um eine 
Lösung) ; 

Beratungen über Probleme der Pensionsversiche­
rung im Falle mehrerer Beschäftigungen und des 
Versicherungsschutzes für Bäuerinnen. 

Bauern -Krank enve rs ich erung 

Erfolgreiche Bemühung um verbesserte Zuschuß­
leistung der Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
für Haushalts- und Betriebshelfer in der Stellung­
nahme zur 8. Novelle zum B-KGV. Eintreten für 
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Abschaffung der Kostenbeteiligung bei den Ge­
sundenuntersuchungen, 

vollst ändige Kostenübernahme bei Anstaltspßege 
im Versicherungsfall der Mutterschaft , 

Anerkennung der Pachtverträge zwischen Ehe­
gatten und gleichmäßige Regelung der Versicherungs­
beiträge bei solchen Pachtverträgen in der Kranken­
und Pensionsversicherung, 

bessere Anspruchsberechtigung der Stief- und 
Enkelkinder. 

Allgemeines Sozialv e r s i c h e rung sgese tz 

Die 31. Novelle zum ASVG. enthält größtenteils 
formelle Änderungen , insbesondere im Zusammen­
hang mit dem Inkrafttreten des Entgeltfortzahlungs­
gesetzes, des Zivildienstgesetzes sowie des neuen 
Strafgesetzes und weiterer Novellen zum Mutter­
schutzgesetz und Krankenanstaltengesetz . Im Gut­
achten wurde 

die rückwirkende Ausscheidung land- und forst­
wirtschaftlicher Kleinstbetriebe unter einem Ein­
heitswert von 2000,- S aus der Unfallversicherung 
begrüßt, jedoch eine weitere Anhebung dieser 
Grenze verlangt , 

Bedenken gegen die Unterteilung der Versiche­
rungsklasse I in eine Klasse I a und I b in der 
Unfallversicherung angemeldet , 

die ausdrückliche Anführung der Betriebshilfe 
neben der bereits gesetzlich verankerten Nachbar­
schaftshilfe als unfallgeschützte Tätigkeit ver­
langt, 

eine Neuregelung des Hilflosenzuschusses und der 
Wanderversicherung urgiert. 

Kri egsopfe r- und H e rr esve r so r g un g sowi e 
In va l i d enfür so r ge 

Verhandlungen mit dem Bundesministerium für 
soziale Verwaltung ü bel' eine Besserstellung der 
bäuerlichen Kriegsopferrentner , insbesondere über 
eine Herabsetzung des fiktiven angerechneten land­
wirtschaft lichen Einkommens für schwerbeschädigte 
Betriebsführerundfür Auszügler , in der Stellungnahme 
zu den Entwürfen von Novellen zum Kriegs­
opferversorgungsgesetz 1957 und zum H eeres­
versorgungsgesetz : neuerliches Eintreten für 
eine Verbesserung der Anrechnung des E in­
kommens aus Land- und F orstwirtschaft und 
aus Ausgedinge, 

Novelle zum Invalideneinstellungsgesetz 1969 : 
Eint reten gegen Umfunkt ionierung der Ausgleichs­
taxe zu einer allgemeinen Steuer und fü r die Gleich­
behandlung der privaten Wirtschaft mit der öffent­
lichen Hand bei der Pflicht zur Einstellung von 
Invaliden . 

Famili en p oli ti k 

In der Stellungnahme zur Novelle zum Familien · 
lastenausgleichsgesetz 1967 bemühte sich die Präsi­
dentenkonferenz um 

Wahrung der Familienbeihilfe für Lehrlinge im 
elterlichen Betrieb über das 18. Lebensjahr hinaus 
bis zur Beendigung der Lehrzeit, 

stärkere Erhöhung der Familienbeihilfen zur 
Verwirklichung des Beschlusses des familienpoliti­
schen Beirates beim Bundeskanzleramt, wenigstens 
50 % der Kinderkosten durch die Beihilfe zu decken , 

Verhinderung einer Benachteiligung der Familien 
mit mehreren Kindern : Antrag, die Familienbeihilfe 
für zwei, drei und vier Kinder sowie für jedes 
weitere Kind um denselben Prozentsatz wie die 
Beihilfe für ein Kind zu erhöhen, 

Einführung einer Zulage für Bäuerinnen ent­
sprechend dem Karenzurlaubsgeld für Dienst­
nehmerinnen. 

Ar bei t smar ktförd erun g 

Eingetreten für 
Erhöhung der Einkommensgrenzen für arbeits­

marktpolit ische Beihilfen , insbesondere im Interesse 
der Nebenerwerbslandwirte, 

Verbesserung der Lehrlingsbeihilfen , insbesondere 
für Lehrlinge aus bäuerlichen Familien und struktur­
schwachen Gebieten , 

Invest itionszuschüsse für arbeitsmarktpolit isch 
wichtige Schulungseinrichtungen und -maßnahmen 
des Ländlichen Fortbildungsinstitutes, 

verstärkte Erschließung der Förderungsmittel 
im Interesse eines befri edigenden und qualifizierten 
Nebenerwerbs von Landwirten oder eines ent­
sprechenden Berufes für aus der Land- und Forst­
wirtschaft ausscheidende P ersonen, 

erfolgreiches Eintreten für die Beibehaltung der 
produktiven Arbeitsplatzfürsorge für die Forst ­
wirtschaft . 

Landar b ei t s r ec h t 

Die erste Landarbeitsgesetz-Novelle 1974 ent hält 
Änderungen über die Arbeitsaufsicht in der Land­
wirtschaft entsprechend dem Übereinkommen Nr . 129 
der Internat ionalen Arbeitsorganisation. 

Die zweite Landarbeitsgesetz-Novelle 1974 ist 
überaus umfangreich und enthält wicht ige Ände­
rungen, die zum Teil durch die neue Gewerbeordnung 
und Neuregelungen auf arbeitsrecht lichem Gebiet , 
insbesondere durch das Arbeitsverfassungsgesetz 
und das Entgeltfortzahlungsge etz , bedingt sind . 
Der ursprüngliche E ntwurf des Sozial ministeriums 
berücksichtigte überwiegend Dienstnehmerwünsche. 
I m September 1974 wurden Sozialpartnergespräche 
beim Bundesministerium für soziale Verwaltung 
geführt und eine Einigung über alle offenen Fragen 
erzielt. Dabei ist es gelungen , eine wesent lich 
stärkere Berücksicht igung de Dienstgeberstand­
punktes zu erreichen. Die wichtigsten Gesetzes­
änderungen sind: 

Neufassung der Defini t ion der Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft nur teilweise in An­
lehnung an die Gewerbeordnung (keine Bezug­
nahme auf die Nebengewerbe der Land- und Forst­
wirtschaft gemäß § 2 Abs. 4 Ge\vO.), 

Au sbau der Entgelt fortzahlungsregelung entspre­
chend dem Entgeltfortzahlungsgesetz, jedoch als 
rein arbeitsrecht liche Lösung ; in diesem Zusammen-

261 

III-23 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 261 von 270

www.parlament.gv.at



hang überwiegend Beseitigung von längeren kollek­
tivvertraglichen Fristen für die Entgeltfortzahlung 
und Herab etzung des Krankenversicherungsbeitra­
ge von 7·5 auf 6%, d. i. um 0,3 % weniger als im 
übrigen Bereich der Wirtschaft ; das Inkrafttreten 
die er Jeu regelung ab 1975 wurde durch eine Ver­
fa ungsbestimmung und einen Genera lkollek tiv­
vertrag ge 'lchert , 

Keufa sung der Be timmungen über den rlaubs­
zu chuß und die ' iVeihnachtsremuneration, 

Ausbau der Bestimmungen über die Abfertigung, 
weitgehende . bernahme detaillierter Bestim­

mungen au dem Arbeit verfa ungsge etz unter 
Beibehaltung einer onderregelung für bäuerli che 
Betri ebe. 

Neur gelungen im Bereich der Arbeitszeit unter 
grund ätzlicher ufrechterhaltung de Ergebni e 
der Sozialpartnerv rhandlungen aus dem Jahr 1969 ; 
Halbierung der variablen Arbeit zeit (drei Stunden) 
a b L J änner 1976, Wochenarbeitszeit für Dienst­
nehmer in H au aemein chaft ab J änner 1977 
42 tunden ; neue Urlaub Tegelung sieht Anrechnung 
von Vordienstzeiten entsprechend dem Angestellten­
ge etz vor ; Anrechnung der Bauernfeiertage auf den 
Urlaubsanspruch ge trichen. 

Aus l änderbe chäftig un g 

Entwurf eines Ausländerbeschäftigung gesetzes: 

Die Prä identenkonferenz begrüßte in ihrem Gu t ­
achten die chaffung eines Ausländerbeschäftigungs­
ge etze , w il damit einer langjährigen Forderung 
der Präsidentenkonferenz R echnung getragen wird 
und die bewährten Sozialpartnerkontingent verein­
barungen in das Gesetz eingebau t werden. 

Die Präsidentenkonferenz verlangte 

Berücksichtigung der Sonderstellung der Land­
und Forstwirtschaft (Vermeidung von Verzögerun­
gen im Anwerbe- und Bewilligung verfahren, weil 
die Versorgung mit Nahrungsmitteln im öffentlichen 
Interes e liegt), 

El'teilung einer vorläufigen Beschäftigungsbewil­
ligung, 

Beibehaltung de Einzelgenehmigungsverfahrens, 
Mitarbeit an einer Studie des Beirates für Wirt­

schafts- und Sozialfragen über Ausländerbeschäfti­
gung, 

Abschluß einer Kontingentvereinigung betreffend 
die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte in 
der Land- und Forstwirtschaft für 1975 . 

Arbeit sverfa sun g 

Begutachtung von aufgrund des Arbeitsverfas­
stmgsge etze, BGBL Nr. 22/1974, ausgearbeiteter 
Verordnungsentwürfe betreffend 

staatliche Wirtschaft kommi ionen , 
Betriebsrats-Geschäft ordnung 1974, 
Betriebsrat -Wahlordnung 1974. 
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Anhaltungsgesetz 

Ablehnung des Entwurfes eine Bundesgesetzes 
über die Anhaltung und Behandlung von psychisch 
gestörten Personen (Anhaltungsgesetz) , weil 

die R egelung der Europäischen Men chenrechts­
konvention (Artikel 5) widerspricht, 

die Grenzen des öffentlichen Interesses nicht be­
achtet werden, 

Fragen de chadenersatzrechtes unberücksichtigt 
bleiben . 

En tw urf eine Wohnhygi e n egese tzes 

Die Präsidentenkonferenz begrüßte die Abstellung 
hygienischer Übel tände, insbesondere bei . Gast­
arbeiterwohnungen , kriti sierte aber Details der. 
Vorlag. 

Entwurf eines B äderhyg ie n egese tz es 

Die Präsidentenkonferenz begrüßte die Vorlage 
im InteI'e se der Volksgesundheit und des Fremden­
verkehrs, bemängelte jedoch den Ver toß gegen ver­
fas ung rechtliche Bestimmung n (Baurecht ist Lan­
des ache) und Normierung unrealistischer Auf­
lagen . 

In ternational es Arbeitsamt 

Eintreten für die Anliegen der Land- und Forst­
wirt chaft in St Ilungnahmen zu internationalen 
Übereinkommen und Empfehlungen, insbesondere 
betreffend 

das M.indestalter für die Zulassung zur Beschäfti­
gung, 

die Verbände landwir tschaftlicher Arbeitskräfte 
und ihre Rolle in der wirtschaft lichen und sozialen 
Entwicklung, 

die Wanderarbeitnehmer, 
die Berufsberatung und berufliche Ausbildung, 
Arbeit bedingungen in der Forst- und Holz-

wirt chaft, 
Ablehnung eigener innerstaatlicher Einrichtungen 

für die Internationale Arbeitsorganisation, 

Soziale Sich erh eit 

Mit dem Ausbau der Sozialen Sicherheit in den 
fünfziger und sechziger Jahren wurden die Grund­
lagen für eine Existenzsicherung der bäuerlichen 
Familie geschaffen, Ein weiterer Ausbau mit dem 
Ziel der vollen Gleichwertigkeit der Sozialen Sicher­
heit mit jener der übrigen Bevölkerungsgruppen ist 
notwendig. Die Verbe erung der Lebensqualität 
tritt bei neuen Zielsetzungen immer mehr in den 
Vordergrund. Das gilt etwa bei der wichtigen Frage 
der Arbeitsbelastung: Betriebshelfer sollen die über­
mäßige Arbeitslast vermindern ; durch die Arbeits­
belastung entstandene Schäden sollen durch Kur­
aufenthalte und Ferienaktionen behoben, jedenfalls 
gemildert werden. Zur Erreichung dieser Ziele der 
land- und forstwil' tschaftlichen Sozialpolitik wird 
angestrebt: 

( 

• 
.. 

III-23 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)262 von 270

www.parlament.gv.at



, 

• 

E heste Lösung des bäuerlichen Altrentenproblems 
Die Umwandlung der Zuschußrenten in Bauern­

p ensionen ist das vordringlichste sozialpolitische 
Anliegen der Bauernschaft. Die Präsidentenkonfe­
renz hat 1971 ein Konzept zur schrittweisen Lösung 
ausgearbeitet. Wegen der Notlage zehntausender 
Zuschußrentner ist eine rasche Erledigung, d ie den 
Betroffenen schon in einer ersten Etappe eine deut ­
liche Besserstellung bringt, unerläßlich , 

Angleichung des Ausgleichszulagenrechtes für 
Zuschußrentner an jenes für Bauernpensionisten zur 
Beseitigung der derzeit bestehenden Verfassungs­
widrigkeit (Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes ). 

'Weiteren twicklung der Bauern-Pensionsversicherung 
Die Weiterentwicklung der Bauernpension ist 

unbedingt notwendig, damit sie den Leistungen der 
anderen P ensionsversicherungen gleichwertig wird: 

Leistungsverbesserungen , insbesondere Einfüh­
rung einer 2. Bemessungsgrundlage nach Vollendung 
des 55. Lebensjahres und vorzeit ige Alterspension 
bei langer Versicherungsdauer (Frühpension) , 

Besserstellungen für die Bäuerinnen durch ge­
setzliche Verankerung von Hilflosenzuschuß und 
H eilverfahren für Ehegattinnen , Verbesserungen 
bei der Witwenpension und der ' iVitwenfortführungs­
pension , 

Besserstellungen für die Bäuerinnen durch gesetz­
liche Verankerung von Hilflosenzuschuß und H eil­
verfahren für Ehegattinnen, Verbesserungen bei 
·der Witwenpension und der Witwenfortführungs-
p~~oo , . 

Herabsetzung des gesetzlich pauschalierten Aus­
.gedinges auf ein dem Betriebsertrag entsprechendes 
realistisches Maß , 

Ausbau der Rehabilitations- und Kureinrichtungen 
der Sozialversicherungsanstalt der Bauern. 

Bauern-Krankenversicherung 
Abschluß eines Vertrages zwischen der Öster­

Teichischen Ärztekammer und der Sozialversiche­
rungsanstalt der Bauern zur Sicherung eines 80 %igen 
Kostenersatzes bei ärztlicher Hilfe, 

kostendeckende Beiträge der Pensionsversiche­
rung zur Krankenversicherung der Zuschußrentner 
und Bauernpensionisten entsprechend dem ASVG., 

wirksame und zweckmäßige Durchführung der 
Schwangeren- , Jugendlichen und Gesundenunter­
suchungen , 

weiterer Ausbau der finanziellen Zuschüsse für 
Haushalts- und Betriebshilfe. 

Bäuerliche Unfallversicherung 
übernahme der Ausfallshaftung durch den Bund, 

weil die negativen Auswirkungen des Struktur­
wandels (überalterung, schlechte Risken) einen 
Ausgleich im Rahmen der gesamten Gesellschaft 
erfordern , 

Erhöhung der Unfallrenten für Selbständige in 
·der Land- und Forshrirtschaft und Staffelung ent ­
sprechend den ab 1974 gestaffelten Versicherungs­
beiträgen. 

Arbeitslosenversicherung 

Sicherung der Leistungen der Arbeitslosenversiche­
rung für alle Nebenerwerbslandwirte. 

Betriebshelferdienst 

Ausbau eines Betriebs- und Sozialhelferdienstes 
für Krankheits- und Unglücksfälle sowie für Arbeits­
spit zen , zur Arbeitsentlastung, zur Ermöglichung des 
Besuches von Bildungsveranstaltungen und als 
Urlaubsvertretung. 

Urlaub 

Schaffung der Voraussetzungen für einen regel­
mäßigen Urlaub des Bauern, der Bäuerin und der 
mittätigen Familienangehörigen. 

Mutterschutz für Bäuerinnen 

Verstärkter Einsatz von H aushaltshelferinnen 
und Betriebshelfern vor und nach der Geburt eines 
Kindes zur Sicherung einer Schutzfrist im Interesse 
der Gesundheit von Mutter und Kind , 

Schaffung eines " Kleinkinderbetreuungsgeldes" 
entsprechend dem Karenzurlaubsgeld für Aibeit­
nehmerinnen . 

Verbesserung der gesundheitlichen Betreuung der 
Bevölkerung im ländlichen Raum 

Sicherung der ärztlichen Versorgung, 
Ausbau eines Netzes sinnvoll ausgestatteter und 

in zumutbarer Entfernung liegender Spitäler im 
ländlichen Raum. 

Verbesserung des Familienlastenausgleichs 

Wahrung der Anerkennung der Familie als 
organisatorische Einheit bei der Familienförderung, 

Abdeckung von 50% der Kinderkosten durch die 
F amilien beihilfe, 

Abbau der krassen Benachteiligung kinderreicher 
F amilien. 

Arbeitsmarktförderung 

Förderung der Lehrausbildung und Schulung zur 
Vorbereitung für andere Berufe, 

verstärkte Schaffung befriedigender außerland­
wirtschaftlicher Nebenerwerbsmöglichkeiten für 
Bauern und ihre Angehörigen , 

Vermeidung jeder Benachteiligung von Neben­
erwerbslandwirten, etwa bei Kündigungen . 

Spezielle F orderungen im Interesse der Bäuerinnen 

Durch den allgemeinen Strukturwandel in der 
Land- und Forstwirtschaft, der sich sehr deutlich 
in der Zunahme der Zu- und Nebenerwerbsbetriebe, 
im Rückgang der unselbständig Tätigen und in der 
Abwanderung aus der Land- und F orstwirtschaft 
zeigt, hat die Bedeutung der Bäuerin für die Be­
t riebsführung noch zugenommen . Die F olge dies'er 
Entwicklung ist eine überdurchschnittliche Arbeits­
belastung für die Bäuerin , die in vielen Fällen be-
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reits ein gesundheitsgefährdendes Ausmaß erreicht 
hat. m die Arbeitsbelastung der Bäuerin zu ver­
ringern und eine Verbesserung ihres Lebensstandards 
zu erreichen, wird insbesondere verlangt: 

Verstärkter Ausbau und finanzielle Sicherstellung 
des Familien- und Betriebshelferdienstes , 

Maßnahmen zur Ermöglichung eines regelmäßigen 
Urlaubs für die bäuerliche Familie, 

Gewährung eines finanziellen Beitrages an die 
Bäuerin, der dem Karenzurlaubsgeld für Arbeit­
nehmerinnen entspricht, 

Gewährung des H ilflosenzuschusses auch für­
Bäuerinnen, gesetzliche Verankerung der Gewäh­
rung von Heilverfahren sowie Verbesserungen bei 
der Pension für Witwen, 

mehr Kindergartenplätze im ländlichen Raum 
und Freifahrten auch für den Kindergartenbesuch, 

Verbesserung der Wohnverhältnisse, insbeson­
dere durch Bereitstellung von mehr Krediten für­
diese Investitionen , 

stärkere Berücksichtigung der Probleme der' 
Bäuerinnen in den Massenmedien. 

Anhang zum Beitrag des Öste rreichischen Arbeiterkammertages 

Rechnungsabsch l üsse 1974 nach 
Sachgebieten 

Information - Presse, Rundfunk, Ausstel· 
lungen und Film sowie eigene Druck-
legungen . . . .. ...... . . .. ............ . 

Volkswirtschaftliche Arbeiten und Stati· 
stiken ..... . ....................... . 

Konsumenten beratung; Sozialpoli tik, 
Rechts- und Erfinderberatung ....... . 

Wissenschaftliche For chung und For· 
schungsförderung .......... . ...... . . . 

in 1000 S 

27.462 

3.12 

6.440 

4.561 

Rechnungsabschlüsse 1974 nach 
Bu nd es l än d er n 

Wien ... . ..... .. . . . . ..... . .... . ..... . . 
Niederösterreich ....... ........... ... . . 
Burgenland ........ . ................. . 
Oberösterreich ....................... . . 
Steiermark . ... . ......... .. .. . ....... . . 
Kärnten ..... . . ... . .. .. . ... . . . . .. .... . 
Salzburg ..... . . ..................... . . 
Tirol .... . .... .. . ... .. . .. ...... ...... . 
Vorarlberg .... . .. . ................... . 

Resolution 

93.317 
30.912 

4.503 
32.921 
40.584 
17.220 
15.438 
13.548 . 
10.527 

der 64. Hauptversammlung des Österreichisehen 
Arbeiterkammertages 

Subventionen an Institutionen für Volks­
bildung, Kunst, Erziehung, Sport und 
Touristik, Karitative (inklusive Mit. 
gliedsbeiträge) . . .................... . 43.783 30. April 1974 

Unterstützungen und Hilfsaktionen .... . 

Ehrung von Arbeit jubilaren ....... .. . . 

Wohnbaudarlehen - Bereitstellung von 
weiteren Mitteln inklusive Zinsendienst 
und Manipulationskosten ........... . . 

Urlaubsaktionen für Rentner sowie Zu· 
schüsse für Urlaubsheime für Arbeiter 
und Angestellte ..... . ..... . ...... .. . 

4.376 

6.252 

21.643 

5.946 

Jugend. und Berufsfürsorge, Lehrausbil. 
dungsbeihilfen , Lehrlingsheime ..... . . . 30.030 

Allgemeinbildende Veranstaltungen und 
Einrichtungen, wie Theater, Betriebs· 
und Wanderbibliotheken u . a. m. . . . . . 20.049 

Berufsausbildung, Berufsförderung, Fort· 
bildungseinrichtungen und Berufswett. 
bewerbe, Studienbibliotheken . .. ... ... 2 .059 

Stipendien an Hoch., Mittel· und Fach· 
schüler .. . .. . .... . . .... .. . . . ....... . 11. 385 

Funktionäre· und Betriebsräteschulung .. 33.432 
Fachausschüsse - Berufliche Weiterbil· 

dung, wie Kurse, Fachbücher, Lern. 
behelfe ..................... . .. . . ... 12.424 

Leistung .. und Zweckaufwand in ge amt. 258.970 
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Wirtsch aftspoli tik 

Die wirtschaftliche Entwicklung des Jahres 1973 
übertraf mit einem weiteren Ansteigen der Be· 
chäftigung auf über 2·6 Millionen Arbeitnehmer' 

und einem realen Wachstum von 5'5% alle Pro· 
gno en , die eine Abschwächung der konjunkturellen 
Situation erwarten ließen. Das Realeinkommen je 
Arbeitnehmer stieg im vergangenen Jahr um 
5,7%. 

Die im Gefolge der internationalen Rohölverknap. 
pun<Y aufgetretenen Gefahren für die Vollbeschäfti· 
gung und das wirtschaftliche Wachstum scheinen 
- zumindest auf ab ehbare Zeit - überwunden 
zu sein. Die hohen Auftragsbestände der öster· 
reichi ehen Wirt chaft und die Steigerung der' 
Ausfuhren im Jänner und Feber dieses Jahres um 
fast 50 % deuten auf eine weitere Verbesserung der 
internationalen Wettbewerb fähigkeit der öster· 
reichischen Wirtschaft hin. Berücksichtigt man den 
Umstand , da.ß für das Jahr 1974 eine langsamere· 
Ausweitung der Beschäftigung vorausgesagt wird, 
la en die Prognosen ein ebenso hohes Wirtschafts· 
wachstum je Erwerbstätigen erwarten wie im 
Vorjahr. 

Die Schattenseite dieser günstigen Entwicklung 
i t jedoch die Beschl unigung des Preisauftriebes 
im heurigen Jahr. Angesicht der raschen Preis· 
teigerung auf den internationalen Rohwarenmärkten 
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und der Verteuerung von Energie, insbesondere von 
Rohöl und Ölprodukten, ist der autonome Spiel­
raum der österreichischen Stabilitätspolitik eng 
begrenzt. Es ist gelungen , die österreichische Preis­
st eigerungsrate unter der vergleichbarer europäischer 
Länder zu halten. 1973 erhöhten sich die Ver­
braucherpreise in den westeuropäischen OEOD­
Ländern durchschnittlich um 8·7 %, in Österreich 
um 7·6%. 

Der Einspruch der Unternehmervertreter hat 
bisher eine konsequente Anwendung des preis­
politischen Instrumentariums verhindert; es ergibt 
sich daher die Notwendigkeit einer Änderung der 
gesetzlichen Regelungen mit entsprechenden Sank­
tionsmöglichkeiten. Die Hauptversammlung be­
grüßt daher die Initiative des Handelsministeriums, 
die geltende Preisregelung auf eine neue Basis zu 
stellen und auch - entsprechend den wiederholten 
Vorschlägen des Österreichischen Arbeiterkammer­
tages - durch Einbeziehung der Importwaren, der 
Handelsspannen und des Dienstleistungssektors die 
Bekämpfung des Preisauftriebes umfassender zu 
gestalten. 

Darüber hinaus erscheint auch eine Reform des 
Verfahrens in der Paritätischen Kommission ins­
besondere hinsichtlich ihres Wirkungsbereiches für 
den Erfolg dieser Politik notwendig. 

Ferner ist durch eine Verbesserung und Aus­
weitung der Veröffentlichungspflicht eine vermehrte 
Einsicht in die Vermögens- und Ertragslage von 
Großunternehmen zu gewährleisten . In diesem 
Rahmen ist auch eine genaue Überprüfung der 
Praktiken marktbeherrschender - insbesondere 
multinationaler - Unternehmen vorzunehmen. 

Anfang 1975 sollen bestehende Handelshemmnisse 
durch eine weitere, großzügige Liberalisierung des 
Warenverkehrs abgebaut werden. Die aus dieser 
weltweiten Regelung zu erwartenden Vorteile für 
die K onsumenten dürfen jedoch nicht durch pro­
tekt ionistische Behinderungen der österreichischen 
Wareneinfuhr geschmälert werden. Die Haupt ­
versammlung des Arbeiterkammertages forder t wei­
ters eine stärkere Berücksichtigung der Konsumen­
teninteressen durch entsprechende Neufassung der 
Ende dieses Jahres auslaufenden Marktordnungs­
gesetze. 

Die Politik der öffentlichen H aushalte hat in 
höherem Maße als bisher auf die Verteilungs­
wirkung - sowohl bei der Finanzierung als auch bei 
der Verwendung ihrer Mittel - Rücksicht zu 
nehmen. Die Hauptversammlung fordert daher eine 
ozialere Verteilung der Steuerlast im Rahmen der 

vom Österreichischen Gewerkschaftsbund und vom 
Österreichischen Arbeiterkammertag geforderten 
Steuerreform sowohl zwischen den Arbeitnehmern 
und Selbständigen als auch innerhalb dieser Gruppen. 
In diesem Zusammenhang tritt sie für eine be on­
dere Ent lastung unterer und mittlerer E inkommens­
schichten durch eine entsprechende Tarifkorrektur 
und Änderung der Familienförderung ein. Dabei 
sollen auch die erhöhten Kosten , die alleinstehende 
Familienerhalter für ihre Kinder zu tragen haben , 

besonders berücksichtigt werden. Budgetäre Ein­
schränkungen dürfen keinesfalls jene öffentlichen 
Leistungen treffen, die hauptsächlich von den 
einkommensschwächsten Schichten in Anspruch ge­
nommen werden. 

Während das Sachvermögen der Selbständigen 
in Gewerbe und Landwirtschaft von der Kauf­
kraftminderung nicht berührt wird, ist der Großteil 
der Ersparnisse der Arbeitnehmer von der Kauf­
kraftminderung des Geldes betroffen. Die Kredit­
institute sind bisher den Großanlegern durch Ge­
währung von weit über den vereinbarten Sätzen 
liegenden " grauen Zinsen" entgegengekommen, ha­
ben jedoch die kleineren Sparer nicht entsprechend 
berücksichtigt. Die Situation der kleineren Sparer, 
die vor allem den Arbeitnehmern zuzuzählen sind, 
müßte daher verbessert werden. 

Die Hauptversammlung des Arbeiterkammertages 
vertritt daher die Auffassung, daß eine auf Sicherung 
der Vollbeschäftigung, Verbesserung des allgemeinen 
Wohlstandsniveaus und möglichste Stabilität der 
Währung ausgerichtete Politik durch die angeführ­
ten einkommens- und preispolitischen Maßnahmen 
unterstützt werden muß. 

Sozialpolitik 

Die Hauptversammlung stellt vorerst mit Be­
friedigung fest , daß im letzten halben Jahr eine 
Reihe wesentlicher sozialpolitischer Gesetze vom 
Nationalrat beschlossen wurde. Besondere Be­
deutung kommt hiebei dem Arbeitsverfassungs­
gesetz sowohl als Teilstück zur umfassenden Kodi­
fikation des Arbeitsrechtes als auch als Instrument 
für die Mitbestimmung der Arbeitnehmer auf 
betrieblicher Ebene zu . Mit Verabschiedung dieses 
Gesetzes wurde einer langjährigen Forderung des. 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes und der Ar­
beiterkammern entsprochen ; nunmehr müssen sich 
die Bemühungen darauf richten, die praktische 
Anwendung dieser Rechtsvorschriften in einer der 
Zielsetzung des Gesetzes entsprechenden Weise sicher­
zustellen . Die Arbeiten der K odifikation des Arbeits­
rechts sind zügig weiterzuführen. 

Wesentliche Verbesserungen für weibliche Arbeit ­
nehmer brachte die Novelle zum Mutterschutz­
gesetz, in der die von den Arbeiterkammern er­
arbeiteten Vorschläge weitgehend Berücksichtigung 
gefunden haben , de gleichen aber auch die Novelle 
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, wobei ins­
besondere durch Erhöhung des K arenzurlaubsgeldes 
der Mutter die Möglichkeit, sich ein J ahr voll der 
Betreuung ihres Kindes zu widmen , erleichtert 
wurde. 

Als nächste wesentliche Aufgabe des National ­
rates sieht die Hauptversammlung die Verabschie­
dung des Gesetzes über die Entgeltfortzahlung für 
Arbeiter an ; durch dieses Gesetz , das noch Mitte 
dieses J ahres in Kraft t reten sollte, wird ein weiterer 
Schritt zur Beseitigung sachlich ungerechtfertigter 
arbeitsrechtlicher Differenzen zwischen Arbeitern 
und Angestellten getan. 
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Die Erkrankung eines Kindes stellt berufstätige 
Eltern vor schwierige Probleme. Aus diesem Grunde 
forder die Hauptver ammlung gesetzliche Maß­
nahm n, die einem Elternteil die Betreuung des 
pfiegeb dürftigen Kindes ohne Entgeltverlust er­
möglichen. 

Zu den wesentlichen Anliegen der Intere sen­
vertretungen der Arbeitnehmer zähl t auch die 
Erhöhung de Minde turlaube auf vier Wochen. 
Die em Anliegen müß e nach Meinung der Haupt­
ver ammlung nach der I tzten Etappe der Arbeits­
zeitv rkürzung unter Berück ichtigung der wirt­
'chaftlicben Gegebenh iten ehe ten ent prochen 

,verden. 

Der Arbeitnehmer chutz sollte insbesondere durch 
eine zeitgemäße eufa ung de onn- und F eiertag -
ruherech tes owie durch Novellen des Heimarbeits­
gesetzes und de Bäckereiarbeitergesetze. bald­
möglichst ausgebaut werden. 

Die Hauptversammlung bringt ihre Forderung 
nach chaffung eine Bunde ge etzes über die Sozial­
gericht barkeit in Erümerung, durcb diese Ge etz 
müßte die Durch etzbarkeit von 'ozialrechtlichen 
An prüchen der Arbeitnehmer verbe ert werden. 

Weiter hält die Hauptversammlung die ehe te 
Verab chiedung eines Au länderbe cbäftigungsge­
. etze für notwendig, das es ermöglicht, die Be-
chäftigung au ländi cher Arbeit kräfte be er al 

bi her den Bedürfni sen de ö terreichi chen Arbeit _ 
marktes anzupas en ; außerdem müßte auch eine 
R egelung zur Sicherstellung geeigneter Unterkünfte 
für ausländische Arbeitnehmer getroffen werden . 

In die em Zusammenhang wird die Initiative des 
Bunde mini terium für Ge undh it und Umwelt­
chutz bezüglich de Wohnung hygienegesetze unter­
tützt. 

Die Hauptversammlung begrüßt, daß mit der 
beabsichtigten Kranlrenanstalt engesetz-Novelle der 
erste Schritt zur Neustrukturierung des österreichi­
chischen Krankenanstaltenwesen gesetzt werden 
soll. Die Hauptversammlung bekräftigt aber neuer­
lich die schon seit langem von den Interessen­
vertretungen der Arbeitnehmer vertretene Auf­
fassung, daß die dringend erforderliche icher-
teIlung der finanziellen Basis der Krankenan talten 

nicht auf Kosten der Arbeitnehmer bzw. deren 
Krankenversicherungsträger gehen darf. Als Fort­
schritt wird auch die in der Krankenanstalten­
gesetz-Novelle vorgesehene Wahlmöglichkeit der 
Versicherten angesehen , die Gesundenunter uchung 
beim praktizierenden Arzt, in einem Kranken­
kassen-Ambulatorium oder in einer pitalsambulanz 
durchführen zu lassen. Die Haltung der Standes­
vertretung der Ärzte hat es bisher leider verhindert, 
einen Honorarvertrag für praktizier nde Ärzte zu-
tande zu bringen; mit Befriedigun O" nimmt die 

Hauptversammlung zur K enntni, daß Gebiet­
krankenl\:a en 'chon jetzt ihre Ambulatorien zur 
Durchführung der Ge undenunter uchungen zur 
VerfüO"ung teIlen. 
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Schließlich verweist die Hauptversammlung neuer­
lich auf die Notwendigkeit, weitere Kindergart en-' 
und Hortplätze zu. schaffen. 

c hul e und Bildung 

Die Hauptversammlung sieht eine umfassende 
chulreform al we entliche Voraus etzung für die 

Verwirklichung der Chancengleichheit an . Sie for­
dert daher eine Beschleunigung der laufenden 

chulver uche im Bereiche der Vorschule und der 
Gesamt chule der Zehn- bis Vierzehnj ährigen und 
gibt der Auffassung Ausdruck , daß die Einführung' 
die er chularten ehe ten zu erfolgen hätte. 

Große Bedeutung mißt die H auptversammlung 
auch der 5. Schulorgani ationsge etz-Novelle bei , 
durch die den LehrlinO"en während und nach der 
Beruf chule der . bergang zu mi ttleren und höheren 
Schulen geöffnet werden sollte. Die Verab chiedung 
dieser Novelle er cheint der Vollversammlung drin­
gend geboten. 

Für überau wichtig hält die H auptversammlung 
weiter eine Reform der Beruf schulen , in deren 
Rahmen neue methodische Formen, neue Lehrpläne 
und neue Lehrziele festgelegt werden müßten und 
die auch eine Erweiterung des Berufsschulunter­
richte auf zwei Tage pro Woche bringen sollte. 

Die Hauptver ammlung sieht die Verbesserung 
der b ruflichen Qualifikation der Arbeitnehmer 
als ein wichtiges arbeit markt- und bildungs­
polit i ches Anliegen an und begrüßt e , daß für diese 
Zwecke in verstärktem Maße Mittel der Arbeits­
marktförderung zur Verfügung gesteUt werden. 

Schließlich spricht ich die Hauptver ammlung 
für ein verstärkte taatli cbe Förderung der Institu­
tionen der Erwach enenbildung a u , da der perma­
nenten Weiterbildung der Arbeitnehmer wesent­
liche Bedeutung zukommt und der Bedarf nach 
entsprechenden Bildungseinrichtungen ständig steigt . 

Resolution 
zur 66. Hauptversammlung des Österreichischen 

Arbeiterkammertages 
26. November 1974 

Wirtschafts poli tik 

Im Gegensatz zu fast allen Industriestaaten der 
westlichen Welt hat sich das wirtschaftliche 'Wachs­
turn in Österreich auch 1974 kaum abgeschwächt. 
Mit voraussichtlich fünf Prozent realem Zuwachs 
des Brutto-Nationalproduktes wird Ö terreich heuer 
,viedel' im Spitzenfeld der OECD- taaten liegen. 
Mit einem Anstieg der Beschäftigung auf mehr 
als 2·7 Millionen Arbeiter und Angestellte wurde 
erneut eine Höchstmarke erreicht, die Arbeits­
losi.gkeit hat im Laufe des J ahres 1974 noch weiter 
abgenommen . 

Die Preisent,vicklung konnte in Österreich besser 
unter I ontroUe gehalten werden als in der Mehr­
zahl der we tlichen Industrieländer ; einzig die 

, ... 
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Bundesrepublik Deutschland weist eine deutlich 
niedrigere Preissteigerungsrate auf als Österreioh. 
Diese relative Stabilisierung mußte jedoch dort um 
den hohen Preis st eigender Arbeitslosenraten er­
Kauft werden. 

Die unverändert günstige Wirtschaftslage in 
Österreich sollte jedoch nicht zu einer Unterschätzung 
der Gefahren führen , die aus der internationalen 
Konjunkturabschwächung und der starken VeT­
teuerung von Energie, Rohwaren und Agrarpro­
dukten auf uns zukommen . Die Hauptversammlung 
begrüßt da her die im Bundesbudget für 1975 
vorsorglich vorgesehenen Maßnahmen zur Erhaltung 
der Vollbeschäftigung (Stabilisierungsquote, Kon­
junkturbelebungsbudget) . Ihre Aktiv ierung wird 
umso leichter bewerkstelligt werden können, wenn 
es gelingt, in der Stabilisierung des Preisniveaus 
Fortschritte zu erzielen . 

Die Hauptversammlung ist der Auffassung, daß 
die Bemühungen um Eindämmung des Preisauf­
triebes durch kombinierten E insatz des wirtschafts­
politischen Instrumentariums verstärkt werden müs­
sen . Auf dem Gebiet der administrativen Preis­
-politik bedarf es dazu einer durchgreifenden R eform 
-der agrarisohen Marktordnung sowie einer Ver-
b esserung der Preisgesetzgebung. Durch die Aus­
weitung der Publizitätspflicht sollte der Öffent lich­
keit vermehrte Einsicht in Vermögens- und Er­
t ragsverhältnisse größerer Unternehmen gewährt 
~werden . 

Aus Gründen der Stabilitäts- und Zahlungs­
bilanzpolitik sollten alle Mögliohkeiten ergriffen 
werden , um den Verbrauch von Energie in allen 
Bereichen zu senken. Dazu zählen nicht nur tech­
nische Verbesserungen , etwa die der Wärmedämmung 
in Gebäuden , die Erhöhung des Wirkungsgrades 
von Heizungsanlagen usw., sondern auch strukturelle 
Veränderungen des Tarifsystems der Energieliefe­
ranten, durch die die Sparappelle an alle Ver­
brauchergruppen wirksam unterstützt werden könn­
t en. Weiters wäre zu prüfen , ob durch verstärkte 
Differenzierung öffentlicher Abgaben ein Anreiz 
zum Einsatz energiesparender Technologien bzw. 
.eine Einschränkung exzessiven Verbrauchs erreicht 
werden kann. 

Die Budgetpolit ik des Bundes hat in den letzten 
.Jahren durch Zurückhaltung bei den Ausgaben 
-ein bedeutendes " Stabilitätsopfer" gebracht, das 
im Sinken des Anteiles der Budgetausgaben am 
Sozialprodukt von 27'3% (1970) auf 25,8% (1974) 
zum Ausdruck kommt. Die darüber hinaus außer­
budgetär, insbesondere in Sondergesellschaften , finan­
zier ten öffentlichen Großprojek te sollten hinsichtlioh 
der daraus für den Bund resultierenden Ausgaben 
aus Gründen der Budgetklarheit in den Bundes­
haushalt integriert werden. Maßnahmen der indi­
rekten Wirtsohaftsförderung, insbesondere die Ge­
währung von Steuervorteilen , unterliegen im Gegen­
sat z zu den direkten Förderungsausgaben keiner 
budgetpolitischen R estrikt ion. Aus stabilitäts- wie 
strukturpoli tischen Erwägungen sollte daher eine 
Umstrukturierung von indirekten zu direkten För­
derungsmaßnahmen angestrebt werden . 

Die Hauptversammlung begrüßt die Verwirkli-: 
chung zahlreicher Vorschläge der Arbeitnehmer­
vertretungen zur Verringerung der Steuerlast und 
der Milderung sozialer H ärten in der mit 1975 
wirk am werdenden Lohnsteuerreform . Um die 
soziale Verteilung der L3.sten bei der Finanzierung 
öffentlioher E inrichtungen zu gewährlei ten, wird 
e notwendig sein, bestehende Steuerprivilegien ein­
zuschränken und einkommens- und vermögens­
stärkere Schichten mehr als bisher zur F inanz ierung 
notwendiger öffentlicher Aufgaben heranzuziehen.' 
Die Verteilungs wirkung der öll'entlichen Ausgaben 
wird genau zu beobachten sein. . 

Die R estriktionen auf dem Gebiet der Kredit ­
vergabe haben eine Verringerung des Geldumlaufes 
bewirkt und da.mit zur Dämpfung der Preisauf­
t ri ebstendenz beigetragen . Durch Einschrä nkung bei 
der öffentliohen Auftragsvergabe für Bauvorhaben 
konnte indes noch keine befriedigende Auswirkung 
auf die Preissteigerungen dieses Sek to rs erreicht. 
werden . Die Hauptversammlung forder t daher er­
neut eine Verstärkung der K oordination der Bau-, 
t ätigkeit öff latlicher Auftraggeber mit dem Ziel 
optimaler Nu Lzng vorh <tndener B aukapäzitä ten , 
die F orcierung der Vergabe von Aufträgen zu Fix­
preisen und d ie Ersetzung des automatischen 
Systems von Gleitpreisklauseln durch das Ver­
fahren in der P aritätischen K ommission. Um uner­
wünschte soziale Effekte allgemeiner Beschrän­
kungen , etwa im B ereioh des Wohnbaues, zu ver­
meiden , ist eine stärkere Differenzierung der R e­
striktionen im Kreditwesen und der Bauwirtschaft 
wünschenswert. 

Die Arbeiterkammern haben es immer als ihre 
Aufgabe angesehen , die Interessen der Arbeiter 
und Angestellten in bezug auf ihren gesamten 
Lebensbereich zu vertreten . Die bisher gegen die 
wachsende Beeinträchtigung der Umwelt - am 
Arbeitsplat z und im Wohn- und Erholungsbe­
reich - erlassenen Vorschriften haben sich als 
unzureichend erwiesen. Die H auptversammlung tritt 
für die Schaffung einer Bundeskompetenz ein, die 
für konsequen te Durchführung bestehender Vor­
schriften und die Ausarbeitung und Anwendung 
notwendiger Normen sorgt. 

Nicht zuletzt aus umweltpolitischen Gründen 
sowie aus Gründen der Notwendigkeit des spar­
samen Umganges mit Energie trit t die Haupt­
versammlung dafür ein, der Entwicklung der 
Massen verkehrsmittel absoluten Vorrang gegenüber 
einem weiteren Ausbau des Individualverkehrs zu 
geben. Sie ist der Auffassung, daß dies durch die 
Aufhebung der Zweckbindung bei der Verwendung 
der Mineralölsteuereinnahmen, eine stärkere Staffe­
lung der Abgabenbelastung des Treibstoffverbrauches 
gefördert werden kann sowie durch E rhöhung der 
Investitionen in öffentliche Verkehrseinrichtungen 
und eine Tarifpolitik, die den Wechsel vom Indivi­
dual- zum Massenverkehrsmittel begünstigt. 

Die Hauptversammlung appelliert an alle öffent­
lichen Stellen , die Bemühungen um eine Stärkung 
der Stellung des Konsumenten zu unterstützen . 
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Dazu gehören alle Bestrebungen , die Information 
für den Verbraucher zu verbessern, die Marktüber­
sicht durch Produktdeklaration und durch Ver­
öffentlichung von Preisübersichten zu erhöhen und 
die Gefährdung der Verbraucher durch schädliche 
Stoffe zu unterbinden. 

Resolution 
zur 66. Hauptversammlung des Österreichischen 

Arbeiterkammertages 
26. November 1974 

o zialp o li tik 

Arbeitsrecht 

Mit dem Inkrafttreten des Arbeitsverfassungs­
gesetzes und des Entgeltfortzahlungsgesetzes sind 
langjährige Forderungen der Arbeitnehmerorgani­
sationen endlich verwirklicht worden . In wichtigen 
Teilbereichen des Arbeitslebens, wie in bezug auf 
den Urlaub und bei der Fortzahlung des Entgeltes 
bei Arbeitsverhinderungen durch Krankheiten oder 
Arbeitsunfall erfolgten erste wesent liche Schritte in 
Richtung einer Angleichung der R echtstellung der 
Arbeiter an die der Angestellten . In den bei den 
erwähnten Bereichen bestehen jedoch , wie auch 
auf anderen Gebieten , zum Bei piel der Abfertigung, 
noch Unterschiede. Die Hauptver ammlung unter­
stützt daher die Be chlüsse des ÖGB-Bunde vor­
standes vom 10. Oktober 1974, wonach der Ab­
fertigungsanspruch allen Arbeitnehmern , also auch 
den Arbeitet n , zu gewähren ist. Sie erwartet, daß 
owoh) dieser wie auch die anderen noch bestehenden 

Unter chiede durch entsprechende gesetzliche Maß­
nahmen bald beseitigt werden . 

Als besonders vordringlich sieht die Hauptver­
sammlung die Fort etzung der Kodifikation arbeiten 
mit dem Individualarbeitsrecht auf Grundlage des 
ersten Teilentwurfes des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung an. Die inzwischen begonnene 
schrittweise R ealisierung dieser Zielsetzung müßte 
vor allem in einer endgültigen Vereinheitlichung 
des Urlaubsrechtes ihren weiteren Au druck finden ; 
zugleich damit wäre der Mindesturlaub auf vier 
Wochen zu erhöhen . Als weitere Teilgebiete, die 
im Hinblick auf die Kodifizierung des Individual­
arbeitsrechtes neben der endgültigen Vereinheit ­
lichung des Urlaubsrechtes Vorrang haben soll ten , 
ind die zusammenfassende R egelung des Entgelt­

schutzes sowie der Beendigung des Arbeitsver­
hältnisses hervorzuheben . 

Im Bereich des Entgeltschutzes wäre die von 
den Arbeitnehmerorganisationen schon lange ge­
forderte Gesamtreform des Lohnpfändungsrechtes, 
des Konkurs- und Au gleichsrechte owie des 
Dienstnehmerhaftpflichtge etzes zu verwirklichen . 
Insbesondere fordert die Hauptver ammlung ent­
sprechende gesetzli che Maßnahmen Ztll' Bewahrung 
der Arbeitnehmer vor Entgeltverlusten bei einem 
Konkurs ihres Arbeitgebers, wenn die Konkurs­
masse nicht zur Befri edigung der Arbeitnehmeran­
sprüche au reicht. 
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Die Hauptversammlung hält weiters auch eine' 
gesetzliche R egelung für dringend notwendig, die· 
sicherstellt, daß jeder Arbeitnehmer im Falle einer 
Erkrankung engster Familienangehöriger einen An­
spruch auf bezahlte Arbeitsfreistellung hat. 

Mitbestimmung 

Das Arbeitsverfassungsgesetz ist ein großer Fort­
schritt für die Arbeitnehmerschaft Österreichs. 
Damit ist jedoch der Ausbau der Mitbestimmung­
der Arbeitnehmer auf betrieblicher und überbe­
trieblicher Ebene keineswegs als abgeschlossen zu 
betrachten . Nach Meinung der Hauptversammlung­
ist vielmehr ein weiterer Ausbau der Mitbestim­
mungsmöglichkeiten im Sinne der Beschlüsse des 
7. Bundeskongresses des ÖGB, insbesondere im 
wirtschaftlichen Bereich und am Arbeitsplatz , not­
wendig. 

An gestellt engesetz 

Durch eine Änderung des Geltungsbereiches des 
Angestelltengesetzes wäre dessen Anwendung auf 
die Teilzeitbeschäftigten sicherzustellen. Darüber 
hinaus wären in das Angestelltengesetz auch die 
nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz gegenwärtig nur­
den Arbeitern gewährleisteten Ansprüche aufzu­
nehmen , insbesondere die Regelung des Entgelt-­
fortzahlungsgesetzes über den Arbeitsunfall und 
über den Ausschluß der Entlassung wegen einer­
lang andauernden Erkrankung. Ferner sind weitere­
Forderungen, die vom 8. Gewerkschaftstag der 
Privatangestellten zum Angestell tengesetz erhoben 
wurden, zu erfüllen . 

Arbeitszeit und Arbeitnehmerschutz 

In Ergänzung des Arbeitszeitgesetzes wäre die 
Sonn- und Feiertagsruhe neu zu gestalten lmd in 
ein Arbeitsruhegesetz einzubauen. Das Arbeitszeit­
gesetz selbst wäre so zu novellieren , daß eine Vier­
tagewoche zu vier zehnstündigen Arbeitstagen und 
damit auch ein Abgehen vom Grundsatz des acht ­
stündigen Arbeitstages verhindert werden können . 
Auch eine R eform der Beschäftigungsverbote für 
Frauen und Jugendliche ist notwendig. 

Zum Schutz der Arbeitnehmer vor den betrieb­
lichen Gefahren wären auch die Möglichkeiten de 
Al'beitsinspektorates im Hinblick auf die Wahr­
nehmung des Arbeitnebmerschutzes zu verbessern. 
Voraussetzung dafür ist jedoch eine Erhöhung des 
Personalstandes der Arbeitsinspektion. Die noch 
zum alten R echt ergangenen Arbeitnehmerschutz-­
vorschriften , wie zum Beispiel die Allgemeine Dienst­
nehmerschutzverordnung, müssen durch eine das. 
Arbeitnehmerschutzgesetz ausführende allgemeine­
Verordnung ersetzt werden . Solche Ausführungs­
vorschriften sind auch im Hinblick auf die durch 
das Arbeitnehmerschutzgesetz dem Arbeitgeber auf­
getragene Berücksichtigung der Grundsätze der 
menschengerechten Arbeitsgestaltung bei der Ge­
staltung der Arbeit plätze usw. notwendig. Darüber' 
hinau sind auch besondere Vor chriften zum 

chutz der ichtraueher am Arbeitsplatz vor den 
gesundheitlichen Nachteilen, die sich für sie au 
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,dem Aufenthalt m verrauchten Räumen ergeben , 
erforderlich. 

Berufsausbildung 

Das mit Inkrafttreten des Berufsausbildungsge­
setzes in Österreich wirksam gewordene Berufsaus­
b ildungssystem hat sich in der Praxis trotz gewisser 
Fortschritte gegenüber den vorher geltenden Be­
stimmungen nicht als ein den Erfordernissen eines 
modernen Industriestaates entsprechend angepaßtes 
:System erwiesen . Die Hauptversammlung hält des­
halb auch eine Neugestaltung der Berufsausbildung 
für erforderlich. Im R ahmen dieser Reform müßte 
die Berufsausbildung zur Gänze von gewerberecht ­
lichen Verknüpfungen befreit sowie auch berück­
sichtigt werden , daß sich der auszubildende junge 
Mensch in einer sich ständig wandelnden Arbeits­
und Berufswelt bewähren muß . 

Änderung weiterer Vorschriften 

Die Hauptversammlung hält weiters eine Novellie­
r ung des seit 1925 fast unverändert gebliebenen und 
wesent liche Interessen des Arbeitnehmererfinders 
nicht berücksichtigenden Diensterfindungsrechtes für 
-erforderlich. Gesetzlich zu regeln wäre auch das 
betriebliche Verbesserungs-Vorschlagswesen , zu dem 
s ich gegenwärtig nur im Einkommensteuergesetz 
und im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz Ein­
zelbestimmungen finden. 

Das Arbeitsplatzsicherungsgesetz wäre den wehr­
recht lichen Bestimmungen und den Vorschriften 
·des Zivildienstgesetzes anzupassen . Zur Verbesserung 
-der Rechtsdurchsetzung hält die Hauptversammlung 
auch den baldigen Abschluß der Arbeiten zur Schaf­
fung eines Sozialgerichtsgesetzes auf Basis des nach 
den Grundsätzen des vom Justizministerium bereits 
im J ahre 1965 ausgearbeiteten und von den Arbeit­
nehmerorganisationen in seinen Grundsätzen be­
g rüßten Entwurfes für notwendig. 

Arbeitsmarktpolitik 

F ür den Bereich der Arbeitsmarktpolitik er­
wartet die Hauptversammlung, daß aufgrund des 
Entwurfes des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung über die Ausländerbeschäftigung von den 
gesetzgebenden Körperschaften ehestens ein ent ­
sprechendes Gesetz, das die Höchstzahl der aus­
ländischen Arbeitnehmer und deren Zulassungsbe­
-dingungen regelt, verabschiedet werden wird. Sie 
ist weiters der Auffassung, daß der Ausbau der 
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltungzu Service­
einrichtungen für die Arbeitnehmer zügig fortgesetzt 
werden sollte. Im Interesse einer höheren Mobilität 
und besseren K onkurrenzfähigkeit der Arbeitnehmer 
auf dem Arbeitsmarkt werden in der Zukunft der 
Arbeitsmarktverwaltung aber auch mehr Mittel zur 
beruflichen Aus- und Weiterbildung der Arbeit­
nehmer zur Verfügung gestellt werden müssen . 

Familienpolitik 

Mit Genugtuung stellt die Hauptversammlung 
weiters fest, daß wesentliche Fortschrit te im Hin­
blick auf die Chancengleichheit und Förderung der 

Kinder erreicht und die Lage der Frau im Arbeits­
und Sozialrecht erheblich verbessert wurde, eine 
Entwicklung, die fortzusetzen ist , z. B. durch die 
Einführung einer Altersstaffelung bei den F amilien­
beihilfen , die Schaffung gleicher Beihilfen für alle 
Kinder mit einer angemessenen Kinderkostendeckung . 
Für die Finanzierung des Familienlastenausgleichs­
fonds wäre eine neue Form zu finden . 

Die Hauptversammlung erwartet darüber hinaus 
auch, daß der vom Österreichischen Arbeiterkammer­
t ag vorgebrachte Vorschlag nach Bevorschussung 
der Alimentationsleistungen für Kinder ehebaldigst 
gesetzlich verwirklich t wird. 

Sozialversicherung 

Das Sozialversicherungsrecht konnte in den letzten 
J ahren so weit fortentwickelt werden , daß eine 
K odifikation und Vereinfachung der rechtlichen 
Bestimmungen angestrebt werden sollte. In diesem 
Zusammenhang wären auch die eingeleiteten K on­
zent rationsbemühungen im Bereich der Kranken­
versicherung for tzusetzen . 

Die Sozialversicherung soll weiterhin besonders 
die Prophylaxe in allen Bereichen sowie die Rehabili­
t ation ausbauen. Insbesondere wird es notwendig 
sein, weitere Einrichtungen für die Gesundenunter­
suchungen zu schaffen und das Angebot an Rehabili­
t ationseinrichtungen zu erhöhen . 

Durch einen großzügigen Ausbau der Ambula­
t orien , vor allem in ländlichen Gebieten , ist die 
ausreichende ärztliche Betreuung sicherzust ellen. 

Im einzelnen wird im Bereich der Krankenver­
sicherung die Aufhebung der Zuzahlung beim 
Anstaltenaufenthalt von Angehörigen gefordert. Des 
weiteren sollten die derzeit satzungsmäßigen Mehr­
leistungen vereinheitlicht werden . Der Kreis der 
von der Rezeptgebührenpflicht befreiten P ersonen 
wäre insbesondere im Hinblick auf Dauermedika­
t ionen und kinderreiche Familien zu erweitern. 

In der Unfallversicherung sollte weiterhin der 
Ausbau der Unfallverhütung und der Berufsfür­
sorge Vorrang haben . Die Berufskrankheitenliste 
wäre an die Erfordernisse der Praxis, die sich durch 
neue Produktionsmethoden und Verwendung von 
neuen Rohstoffen ergeben , anzupassen . 

In der P ensionsversicherung sollte der Invalidi­
tätsbegriff neu gefaßt werden , insbesondere wäre 
die Einführung einer übergangspension für lang­
fristige Rehabilitationsfälle zu erwägen. Die An­
sprüche auf Hilflosenzuschuß sollten nach sozialeren 
Gesichtspunkten geregelt werden. Die Wanderver­
sicherung verlangt dringend nach einer N euregelung, 
um die Ansprüche der Versicherten besser zu er­
fassen . 

Krankenanstalten 

Die Hauptversammlung verweist neuerlich auf 
die Dringlichkeit einer bundeseinheitlichen R egelung 
des Krankenanstaltenwesens im Sinne einer modernen 
Entwicklung und eines Finanzierungskonzeptes, das 
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den Krankenkassen und damit den von ihnen ver­
tretenen Arbeitern und Angestellten keine neuen 
Belastungen auferlegt. 

Die gemeinsam vom Arbeiterkammertag und 
dem Wiener WobJfahrtsamt durchgeführte Enquete 
über Armut in Ö terreich sowie die diesbezügHchen 

nt rsuchungen der alzburger Arbeiterkammer 
zeigen , daß es noch einen erhebHchen Anteil von 
Armen bzw. armut gefährdeten P ersonen gibt. 
Wenngleich es in den letzten Jahren gelungen ist, 
die Richtsätze für den Bezug der Ausgleichszulagen 
so weit anzuheb n , daß ogar die Grenzwerte für 
armutsgefährdete alleinstehende P er onen 1975 über­
schritten werden, i t es erforderlich, vor allem die 
Familienrichtsätze weiter anzuheben. Die Hauptver­
sammlung fordert weiters die Anpassung der Richt­
sätze für die Leistungen der Sozialhilfe und ein 
K onzept zur Verbesserung der Situation der noch 
immer armutsgefährdeten Bevölkerungsgruppen bzw. 
zur Beseitigung der Einzelfallarmut. 

Resolution 
zur 66. Hauptversammlung des Österreichisehen 

Arbeiterkammertages 
26. November 1974 

Schul e und Bildung 

Die Hauptversammlung bekennt sich zum Grund­
satz der Chancengleichheit. Joch immer gibt es 
oziale und räumliche Bildung chranken , die zu 

be eitigen sind , um jedem Befähigten und Bildungs­
willigen den Zugang zu allen Bildlmg einrichtungen 
zu eröffnen und damit bi her nicht genützten Talent ­
reserven die per önliche Entfaltung zu ermöglichen . 

Für dringend notwendig hält die Hauptversamm­
lung eine langfristige Bildungsplanung, die alle 
vorausschaubaren Änderungen der Wirtschafts- und 
der Berufsstruktur berücksichtigt und Voraussetzung 
dafür ist, daß Engpässe und Berufsüberflutungen , 
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aber auch Fehlleitungen von Mitteln und Bildungs­
anstrengungen vermieden werden. 

Auf den Grundlagen der Bildungsplanung sind' 
die nötigen SchulkJa sen der verschiedenen Schu l­
arten einzurichten und die Lehrpläne zu erstellen ; 
danach kann sowohl die Lehrerausbildung ~ls auch 
die Schulbuchproduktion längerfristig geplant wer­
den. eue Lehrpläne sollen erst ab jenem Zeit­
punkt gelten , zu dem die entsprechenden Lehr­
bücher zur Verfügung stehen . 

Der P olytechniscbe Lehrgang müßte stärker als 
bisher der Berufsvorbereitung der Jugendlichen 
dienen und daher die prakt ische Arbeit im Betrieb 
in den Mittelpunkt des Unterrichtes stellen ; nur ' 
dann kann er seine berufskundliehe Funktion voll 
erfüllen. 

Die Hauptversammlung tritt dafür ein, daß der 
teigenden Bedeutung der Berufsschulen durch 

Erhöhung ihrer Stundenzahlen Rechnung getragen 
wird. Durch geeignete Maßnahmen muß auch von 
ihnen her der Aufstieg in das höhere Schulwesen 
möglich gemacht werden. 

In besonderer Weise dien t der Verwirklichung 
des Grundsatzes der Chancengleichheit, aber auch 
der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirt­
schaft, die Bildungsfreistellung der Arbeitnehmer' 
für jede ernstlich betriebene Weiterbildung. Die 
Bildungsfreistellung darf sich nicht auf die jetzt 
gängige berufliche Fortbildung beschränken , weil 
niemand die Ausbildungsnotwendigkeiten der Zu­
kunft genau kennt. Ohne Grundlagenwissen der 
Allgemeinbildung veraltet jede Berufsausbildung 
in kurzer Zeit; die Weiterbildung der Arbeitnehmer 
liegt daher im Interes e der gesamten Gesellschaft. 
Die H auptversammlung spricht sich daher für 
ge etzliche Maßnahm en zur Einführung einer allen 
Arbeitnehmern zustehenden Bildungsfreistellung aus. 
Wenn für diese Bildungsfreistellung ein Angebot 
weitgefaßter Bildungsprogramme vorliegt, dann kann 
auf diese Weise ein wesentlicher Beitrag für die· 
Zukunftsbewältigung geleistet werden. 

.I 
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